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1. Aktivitäten zur Erstellung der österreichischen Anpassungsstrategie 

1.1 Schritte auf dem Weg zur österreichischen Anpassungsstrategie 

Im September 2007 erfolgte der Auftakt zu konkreten Arbeiten an einer nationalen Anpas-

sungsstrategie. Die Initiative ging dabei vom Kyoto-Forum aus – einem Gremium, das die 

Diskussion und die Abstimmung von Klimaschutzmaßnahmen zwischen dem Lebensministe-

rium und den Ländern zur Aufgabe hat. Im Rahmen eines ersten informellen Workshops des 

Lebensministeriums wurden der Wissensstand zu Auswirkungen des Klimawandels in Öster-

reich und die Betroffenheit verschiedener Sektoren diskutiert. Eingeladen waren VertreterIn-

nen aus Wissenschaft, Verwaltung, Interessenverbänden und NGOs.  

Die informellen Workshops des Lebensministeriums begleiteten seither den Prozess zur Er-

stellung der nationalen Anpassungsstrategie. Insgesamt wurden im Zeitraum September 

2007 bis November 2011 sechs informelle Workshops durchgeführt. Dabei wurde der aktuel-

le Stand der inhaltlichen Arbeiten einem breiten Publikum vorgestellt und diskutiert. 

Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handlungsempfehlungen waren die Ergebnisse ei-

ner „Ist-Stand-Erhebung zur Anpassung an den Klimawandel in Österreich“ (Gingrich et al. 

2008). Die Ergebnisse legen als Informationsgrundlage für nationale Anpassungsaktivitäten 

folgende Schlussfolgerungen nahe: Österreich ist im Bereich Anpassung an den Klimawan-

del bereits aktiv, wobei ein erheblicher Teil der Aktivitäten individuell und reaktiv – d. h. als 

Reaktion auf bereits spürbare Auswirkungen des Klimawandels – gesetzt wird. Eine nationa-

le Anpassungsstrategie erscheint nötig, um einen Rahmen zur Ausrichtung notwendiger An-

passungsmaßnahmen zu geben, innerhalb dessen Synergien durch mögliche Kooperationen 

genutzt, proaktives Handeln in der Vorbereitung auf künftige Klimaauswirkungen unterstützt 

und mögliche kontraproduktive Wirkungen von Anpassungsaktivitäten auf Emissionsvermin-

derung vermieden werden können. 

Im Auftrag des Lebensministeriums und des Klima- und Energiefonds wurden im Zeitraum 

Juni 2008 bis November 2011 inhaltliche Studien beauftragt mit dem Ziel, Handlungsempfeh-

lungen aus der Sicht der Wissenschaft zu erarbeiten. 

So wurden von unterschiedlichen Projektteams schrittweise Handlungsempfehlungen für 14 

Aktivitätsfelder erarbeitet. Dabei wurden, basierend auf einer Literaturrecherche, einer 

schriftlichen Befragung und unter Einbindung einer Vielzahl von Fachleuten konkrete Maß-

nahmenvorschläge für die Anpassung formuliert. Aussagen zu regionalen Klimaänderungs-

szenarien und einer ersten qualitativen Einschätzung der Vulnerabilität unterstützten die 

Entwicklung von Maßnahmenvorschlägen. 
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Klimawandelanpassung ist ein komplexes und sektorübergreifendes Thema, es betrifft eine 

Vielzahl von Aktivitätsfeldern und AkteurInnen auf allen Ebenen, von der Verwaltung über 

Unternehmen bis hin zu jedem/jeder Einzelnen. Maßnahmen in einem Aktivitätsfeld können 

sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf andere Bereiche mit sich bringen. Um 

Synergien zu nutzen sowie Konflikte und Fehlanpassung zu vermeiden, sind ein intensiver 

Meinungs- und Informationsaustausch, Bewusstseinsbildung und das gemeinsame Lernen 

aller Betroffenen notwendig.  

Der österreichische Prozess zur Erstellung der nationalen Anpassungsstrategie wurde durch 

einen vom Klima- und Energiefonds finanzierten Beteiligungsprozess begleitet und unter-

stützt. Rund 100 Organisationen (VertreterInnen aus Bund und Ländern, Interessenvertre-

tungen, Umweltorganisationen und weiteren Institutionen wie z. B. Rotes Kreuz und Öster-

reichische Bundesforste) waren vom Sommer 2008 bis Juli 2011 in den Beteiligungsprozess 

eingebunden. In Projekten, deren Laufzeit über den Juli 2011 hinausging, erfolgte die Betei-

ligung der wesentlichen Akteurinnen und Akteure direkt im Rahmen des Projektverlaufs. Das 

breite Spektrum von unterschiedlichem Wissen, Erfahrungen aus der Praxis und verschiede-

nen Sichtweisen trug wesentlich zur Qualitätssicherung bei. 

Folgende Aufgabenstellungen wurden im Beteiligungsprozess vornehmlich behandelt: 

• Konkretisierung der Handlungsempfehlungen hinsichtlich der Umsetzung, 

• Ergänzung weiterer Handlungsmöglichkeiten, 

• Diskussion von Konflikten und Synergien zwischen Handlungsempfehlungen und Ak-

tivitätsfeldern, 

• Identifizierung offener Forschungsfragen. 

Auf Basis der inhaltlichen Studien wurde als erstes politisches Grundsatzpapier das Policy 
Paper: Auf dem Weg zu einer nationalen Anpassungsstrategie, 1. Entwurf erstellt und 

im Juni 2009 veröffentlicht. Die gesamthafte Darstellung der Thematik bildete gemeinsam mit 

den Handlungsempfehlungen ein erstes Grundgerüst für die weitere Entwicklung der natio-

nalen Anpassungsstrategie. Ein zweiter erweiterter Entwurf wurde im Oktober 2010 veröf-

fentlicht.  

Das Policy Paper wurde laufend überarbeitet und ergänzt und zur österreichischen Anpas-

sungsstrategie entwickelt. Eingearbeitet wurden die Ergebnisse aus weiteren inhaltlichen 

Studien, die Ergebnisse aus dem Beteiligungsprozess sowie die Anregungen aus zwei 

Kommentierungsrunden.  
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Abbildung 1: Darstellung der zeitlichen Abfolge der Arbeiten und Prozesse zur Entwicklung der nationalen Anpas-
sungsstrategie für die Jahre 2007 bis 2009. (© Umweltbundesamt) 
hellgrau = Veranstaltungsreihe des Lebensministeriums, mittelgrau = inhaltliche Arbeiten, dunkelgrau = strategisches Grund-
satzpapier, auf welchem die weitere Entwicklung der Anpassungsstrategie aufsetzt, gelb = begleitender Beteiligungsprozess 
 

 
 
Abbildung 2: Darstellung der zeitlichen Abfolge der laufenden und geplanten Arbeiten und Prozesse zur Entwick-
lung der nationalen Anpassungsstrategie für die Jahre 2010 bis 2011. (© Umweltbundesamt) 
hellgrau = Veranstaltungsreihe des Lebensministeriums, mittelgrau = inhaltliche Arbeiten, dunkelgrau = strategisches Grund-
satzpapier, auf welchem die weitere Entwicklung der Anpassungsstrategie aufsetzt, gelb = begleitender Beteiligungsprozess 
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2. Vulnerabilitätsabschätzung für Österreich 

Art, Ausmaß und räumliche Ausprägung von Klimawandelfolgen hängen stark von der Vulne-

rabilität, d. h. von der Verwundbarkeit einer Region, eines Systems oder eines Aktivitätsfel-

des gegenüber Klimaänderungen, ab. Um Bedarf, Art, Umfang und Dringlichkeit von Anpas-

sungsmaßnahmen einschätzen und Maßnahmen planen zu können, ist ausreichendes Wis-

sen zur Vulnerabilität notwendig. 

2.1 Methodische Herangehensweise zur Abschätzung der Vulnerabilität  

Die vorliegende Erhebung orientiert sich an der Definition des IPCC (2007):  

„Die Vulnerabilität (Verwundbarkeit) gibt an, inwieweit ein System für nachteilige Auswir-

kungen der Klimaänderungen (inklusive Klimaschwankungen und -extreme) anfällig ist bzw. 

nicht fähig ist, diese zu bewältigen. 

Die Vulnerabilität eines Systems leitet sich ab aus dem Charakter, der Größenordnung und 

der Geschwindigkeit der Klimaänderung und -abweichung (Exposition) sowie aus der Emp-

findlichkeit (Sensitivität) des betroffenen Systems und dessen Fähigkeit, sich den veränder-

ten Bedingungen anzupassen (Anpassungskapazität).“  

Die Vulnerabilität einer Region, eines Systems oder eines Aktivitätsfeldes gegenüber den 

Auswirkungen von Klimaänderungen ist stark von der jeweiligen regionalen Ausgangssituati-

on abhängig und wird gemäß IPCC überwiegend von drei Komponenten bestimmt:  

1. Die Exposition gibt an, wieweit eine Region/ein System bestimmten Änderungen von 

Klimaparametern (z. B. Niederschlag, Temperatur etc.) ausgesetzt ist.  

2. Die Sensitivität beschreibt die Empfindlichkeit des betroffenen Systems.  

Die Verknüpfung von Exposition und Sensitivität erlaubt die Abschätzung potenzieller Aus-
wirkungen des Klimawandels auf das betrachtete Mensch-Umwelt-System (siehe Abbildung 

3). 

3. Die Anpassungskapazität ist ein Maß für die Fähigkeit eines Systems, durch Planung 

und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen die veränderten Bedingungen abschwä-

chen oder auch zum Vorteil nutzen zu können (Metzger & Schröter 2006).  



15 

 

Abbildung 3: Vulnerabilität im Kontext mit Klimaschutz und Anpassung. 

 

Die drei Komponenten der Vulnerabilität sind eng miteinander verknüpft. Gegenüber dem 

Klimawandel stark exponierte und sensitive Systeme, die aber gleichzeitig eine hohe Anpas-

sungskapazität aufweisen, können deutlich weniger verwundbar sein als gering sensitive 

Systeme bei fehlender Anpassungskapazität. Angaben zur Anpassungskapazität an sich 

liefern noch keine Aussage zur Umsetzung bzw. zum Umsetzungsgrad möglicher Anpas-

sungsmaßnahmen. Werden Maßnahmen nicht rechtzeitig implementiert, führt dies zu einer 

Erhöhung der Verwundbarkeit. Eine entscheidende Rolle in der Umsetzung kommt neben 

ausreichendem Wissen und Know-how sowie ökonomischen und technologischen Ressour-

cen insbesondere dem politischen Willen zu. 

 

Bewertung der Vulnerabilität 

Die Verwundbarkeitseinschätzung erfolgt deskriptiv nach den Kategorien gering – mäßig – 
hoch vulnerabel bzw. nach derzeitigem Wissensstand und/oder durch eine hohe Unsicher-

heit nicht einschätzbar. Die Anpassungskapazität wurde nur insoweit einbezogen, als aus-

reichend Informationen und Datenmaterialien zur Verfügung standen. 
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Für die Bewertung der zukünftigen Verwundbarkeit konnte die mögliche Dynamik externer 

Rahmenbedingungen (z. B. Veränderungen der internationalen politischen Situation, der 

demografische Wandel, die Entwicklung der Energiesituation oder die Verknappung von 

Ressourcen) nicht berücksichtigt werden. 

Eine gesamthafte Aussage zur Verwundbarkeit eines Aktivitätsfeldes ist aufgrund der unter-

schiedlichen Exposition und Sensitivität einzelner Teilbereiche und aufgrund der regionalen 

Unterschiede nicht zulässig und wird für relevante Teilbereiche innerhalb der Aktivitätsfelder 

und für Regionen getrennt vorgenommen. Als Zeithorizont für die Schätzung der zukünftigen 

Vulnerabilität wird analog zu den Klimaszenarien der Zeitraum 2020/2030 mit Ausblick auf 

2050 betrachtet. Aufgrund der langen Generationszyklen von Waldbeständen und der langen 

Produktionszeiträume wird im Aktivitätsfeld Forstwirtschaft ein längerer Zeitraum herangezo-

gen (2080 bis 2100).  

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass es bei allen Aktivitätsfeldern noch beträchtliche Wis-

sensdefizite und Forschungsbedarf zur Vulnerabilität, insbesondere auf regionaler Ebene, 

gibt.  
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3. Aktivitätsfelder und Handlungsempfehlungen  

Dieser Abschnitt beschreibt die empfohlenen Handlungsempfehlungen für die folgenden 14 

Aktivitätsfelder. 

• Landwirtschaft 

• Forstwirtschaft 

• Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft 

• Tourismus 

• Energie – Fokus Elektrizitätswirtschaft 

• Bauen und Wohnen 

• Schutz vor Naturgefahren 

• Katastrophenmanagement 

• Gesundheit 

• Ökosysteme/Biodiversität 

• Verkehrsinfrastruktur und ausgewählte Aspekte der Mobilität 

• Raumordnung 

• Wirtschaft/Industrie/Handel  

• Stadt – urbane Frei- und Grünräume 

 

Nach einer kurzen allgemeinen Beschreibung des Aktivitätsfeldes und der deskriptiven Vul-

nerabilitätsabschätzung werden allgemeine Handlungsprinzipien für jedes Aktivitätsfeld vor-

gestellt. Es folgen Handlungsempfehlungen für das jeweilige Aktivitätsfeld, wobei die Aufbe-

reitung der Handlungsempfehlungen nach einer einheitlichen Struktur erfolgt. Die gewählte 

Aufbereitung zielt darauf ab, eine erfolgversprechende Umsetzung zu erleichtern. Durch die 

Beschreibung der Bedeutung werden die Notwendigkeit und auch der Nutzen jeder Hand-

lungsempfehlung aufgezeigt. Der Bezug zu den bestehenden Instrumenten zeigt, welche 

gesetzlichen Rahmenbedingungen, Strategien oder Förderinstrumente mögliche Anknüp-

fungspunkte für die Umsetzung darstellen (die vollständigen Zitate der Rechtsnormen finden 

sich im Normenverzeichnis). Ebenso werden der derzeitige Stand der Umsetzung und die 

empfohlenen weiteren Schritte beschrieben. Die Frage der notwendigen Ressourcen wurde 

z.B. unter Einbeziehung verfügbarer Daten so weit wie möglich deskriptiv behandelt. Um 

negative Auswirkungen zu verhindern, wurde besonderes Augenmerk darauf gelegt, eventu-

elle Interessens- und Nutzungskonflikte zu anderen Handlungsempfehlungen und Aktivitäts-

feldern zu identifizieren. Die Auflistung der HandlungsträgerInnen bietet eine Hilfestellung 

hinsichtlich der Umsetzung und zeigt auf, welche Gruppen/Institutionen/Verwaltungs-

einheiten in die Planung einzubeziehen bzw. zu informieren sind. Dadurch soll sichergestellt 
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werden, dass mögliche Synergien optimal genutzt und negative Auswirkungen auf andere 

Bereiche vermieden werden. Angaben, in welchem Zeithorizont die Umsetzung erfolgen soll 

bzw. kann, runden die Darstellung ab. 

Der Wissensstand zur Anpassung an den Klimawandel ist in den Aktivitätsfeldern zum 
Teil noch sehr unterschiedlich. Dies spiegelt sich im unterschiedlichen Detaillie-
rungsgrad und im unterschiedlichen Umfang der Handlungsempfehlungen in den Ak-
tivitätsfeldern wider. 

 

Tabelle 1: Struktur für die Beschreibung der Handlungsempfehlungen. 

 

Titel der Handlungsempfehlung 

Ziel  Formulierung des übergeordneten Ziels der Handlungsempfehlung 

Bedeutung Begründung für die Handlungsempfehlung, Darstellung des Nutzens 

Bezug zu anderen 
Aktivitätsfeldern 

Aufzeigen insbesondere von offensichtlichen/direkten Schnittstellen zu anderen Aktivi-
tätsfeldern bzw. falls möglich zu anderen Handlungsempfehlungen, um Synergien 
nutzen und negative Wechselwirkungen im Zuge der Planung und Umsetzung vermei-
den zu können 

Bezug zu bestehenden 
Instrumenten 

Aufzeigen von Instrumenten, die Anknüpfungspunkte für die Handlungsempfehlung 
darstellen 

Stand der Umsetzung Darstellung des derzeitigen Standes der Umsetzung  

empfohlene weitere 
Schritte Auflistung von Detailmaßnahmen, die für die weitere Umsetzung empfohlen werden 

möglicher Ressour-
cenbedarf Deskriptive Beschreibung, soweit Informationen dazu vorliegen 

mögliches Konfliktpo-
tenzial Aufzeigen von möglichen Interessens- und Nutzungskonflikten 

HandlungsträgerInnen 

Auflistung der HandlungsträgerInnen, aber auch möglicher KooperationspartnerInnen, 
die die Umsetzung unterstützen können (z. B. durch Information), bzw. die in die Pla-
nung und die Umsetzung einzubeziehen sind, um Synergien zu fördern und negative 
Auswirkungen auf andere Aktivitätsfelder zu vermeiden. Durch eine Vernetzung der 
Akteurinnen und Akteure soll ein partnerschaftliches und abgestimmtes Vorgehen 
unterstützt werden. 

Zeithorizont Angaben zum Zeithorizont, in dem die Umsetzung erfolgen soll bzw. kann 
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3.1 Aktivitätsfeld Landwirtschaft  

3.1.1 Allgemeine Beschreibung  

Die Landwirtschaft zählt seit jeher zu den klimasensitiven Bereichen, welche sich an klimati-

sche Gegebenheiten und den Verlauf des Wetters und der Witterung (einschließlich extre-

mer Ereignisse) anpassen müssen. Die österreichische Landwirtschaft ist hinsichtlich ihrer 

Produktionssysteme durch große regionale Unterschiede innerhalb kürzester Distanzen ge-

prägt. Insbesondere die jährliche Niederschlagsverteilung ist wesentlich durch regionale To-

pografien und Klimaregionen geprägt. Dies erklärt die regional sehr unterschiedlichen Vulne-

rabilitäten in der österreichischen Landwirtschaft (Eitzinger et al. 2008).  

Das Aktivitätsfeld Landwirtschaft behandelt die Sicherstellung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion und Versorgung sowie die Erhaltung der Kulturlandschaft. Dazu zählen neben den 

Ackerbaukulturen und dem Grünland, Obst- und Weinbau, Gemüse- und Zierpflanzenkultu-

ren, Viehwirtschaft, Fischerei und Imkerei. 

Die Landwirtschaft weist enge Bezüge zu den Aktivitätsfeldern Forstwirtschaft, Energie, 

Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft, Raumordnung sowie Tourismus und Ökosyste-

me/Biodiversität auf.  

Flächenanteil, Produktion und Leistungen der Landwirtschaft 

42,2 % der österreichischen Landesfläche werden landwirtschaftlich bewirtschaftet, was ei-

ner Größenordnung von 3,2 Mio. ha entspricht. Davon entfielen auf die landwirtschaftlich 

genutzte Fläche (LF) 3.191.000 ha (davon 1,73 Mio. ha Dauergrünland und 1,39 Mio. ha 

Ackerland; BMLFUW 2011a). 

Eine Schwerpunktregion für die Getreideproduktion ist der Osten Österreichs. Obst-, Wein-, 

Gemüse- und Zierpflanzenkulturen werden vor allem in den östlichen und südlichen Bundes-

ländern, letztere auch in Oberösterreich, betrieben. Bedingt durch den hohen Anteil an Dau-

ergrünland von rd. 55 % stellen Rinderhaltung und Milchproduktion einen wesentlichen Pro-

duktionszweig der Landwirtschaft dar.  

Die Landwirtschaft erbringt neben der Erzeugung hochwertiger Lebens- und Futtermittel 

auch wichtige ökologische und landschaftspflegerische Leistungen. Gerade in Österreich 

spielt die biologische Landwirtschaft mit einem Anteil von ca. 20 % an der gesamten land-

wirtschaftlichen Nutzfläche eine große Rolle. Zusätzlich gewinnt die Produktion nachwach-

sender Rohstoffe für die energetische und industrielle Nutzung an Bedeutung.  
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Einfluss globaler Rahmenbedingungen 

Bedingt durch den Klimawandel ist auch mit starken Veränderungen der globalen Rahmen-

bedingungen zu rechnen. Dazu zählen zum einen Veränderungen am internationalen Ag-

rarmarkt durch Verknappung von Wasser, stark schwankende Erträge, steigende Transport-

kosten, Zunahme der Nachfrage und Landnutzungskonflikte. Zum anderen haben wachsen-

de Kosten von Produktionsfaktoren wie Energie, Düngemittel und Wasser starken Einfluss 

auf die Produktionsbedingungen. Speziell mittel- und langfristige Anpassungsmaßnahmen 

an den Klimawandel sollten diese sich verändernden Rahmenbedingungen berücksichtigen. 

Einfluss klimatischer Bedingungen 

Die Landwirtschaft und im Besonderen der Ackerbau verfügen aufgrund der relativ kurzen 

Vegetationszeiten der Kulturen über eine gewisse Flexibilität, um auf Klimaänderungen rasch 

reagieren zu können.  

Da längere Trocken- oder Niederschlagsperioden bzw. Hagel- oder Starkregenereignisse 

innerhalb einer Vegetationsperiode nur sehr beschränkt vorhersehbar sind, sind die Reakti-

onsmöglichkeiten (z. B. durch Fruchtfolgen oder ackerbauliche Maßnahmen) allerdings be-

schränkt. Außerdem sind sie abhängig von der Verfügbarkeit entsprechender Anbauflächen 

und/oder Kulturpflanzenarten- und -sorten sowie den Produktionssystemen inklusive nach-

haltiger Bodenbewirtschaftung. Änderungen von Fruchtfolgen hängen darüber hinaus auch 

eng mit der entsprechenden Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen zusammen.  

Mit einer veränderten Niederschlagsverteilung, geänderten Temperaturverhältnissen und 

deren Interaktion sind daher substanzielle Veränderungen in der physiologischen Leistungs-

fähigkeit von Nutz- und Kulturpflanzen sowie in den relevanten Qualitätsparametern für die 

Lebens- und Futtermittelproduktion sowie der Rohstofferzeugung möglich. Die Anpassung 

der agronomischen Maßnahmen an die sich verändernden Umwelt- und Produktionsbedin-

gungen (z. B. Kulturpflanzenwahl, Sortenwahl, Bodenbearbeitung, Düngung und Durchfüh-

rung von Pflanzenschutzmaßnahmen) unterstützt die Erzeugung von sicheren und hochwer-

tigen Lebensmitteln und Rohstoffen. Der klimaangepassten Pflanzenzüchtung und der Erar-

beitung angepasster Landbewirtschaftungsmodelle kommt eine strategische Rolle zu. 

 

3.1.2 Vulnerabilitätsabschätzung des Aktivitätsfeldes Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft gehört zu den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Aktivitätsfel-

dern, da sie unmittelbar von Klima, Witterung und Wetter sowie den Bodenverhältnissen ab-

hängig ist. Die klimatischen Bedingungen bestimmen zum großen Teil das Artenspektrum 

und das Ertragspotenzial einzelner Arten.  
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Die österreichische Landwirtschaft ist geprägt durch große regionale Unterschiede innerhalb 

kürzester Distanzen und reicht von Grünland über Ackerkulturen bis zu Obst-, Wein-, Gemü-

se- und Zierpflanzenkulturen. Insbesondere die jährliche Niederschlagsverteilung ist wesent-

lich durch die regionalen Topografien, aber auch durch ganz unterschiedliche Klimaräume 

(z. B. pannonischer, illyrischer und baltischer Klimaraum bzw. das Alpenvorland) bestimmt. 

Dies erklärt auch die regional sehr unterschiedlichen Vulnerabilitäten in der Landwirtschaft in 

Österreich.  

Mögliche Auswirkungen des Klimawandels 

Mögliche negative Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft betreffen Ertrags- 

sowie Qualitätseinbußen und abnehmende Ertragssicherheit aufgrund der eventuell zuneh-

menden Trockenheit und der erhöhten Klimavariabilität. Kritische Faktoren, wie Hitze- und 

Trockenstress, neue oder verstärkt auftretende Schadorganismen inklusive invasiver Pflan-

zen, das möglicherweise vermehrte Auftreten von Extremereignissen, aber auch Konflikte 

um die Wassernutzung gehören zu den großen Herausforderungen im Bereich Landwirt-

schaft.  

Aufgrund der höheren Temperaturen sind längere Vegetationsperioden zu erwarten, dies 

kann sich bei ausreichender Wasserversorgung positiv auf das Ertragspotenzial in der 

Landwirtschaft auswirken. 

Ackerbau 

Für Aussagen über den Ackerbau sind im Hinblick auf die tatsächlichen Auswirkungen und 

die Verwundbarkeit regional differenzierte Betrachtungen unerlässlich. So wird insbesondere 

der bereits heute niederschlagsarme Osten Österreichs als hoch vulnerabel hinsichtlich der 

Wasserversorgung (inklusive der Veränderung der Niederschlagsverhältnisse und deren 

interaktive Auswirkungen auf die nachhaltige und stabile Leistungsfähigkeit und Qualitätsan-

forderungen, v. a. für Lebensmittel) eingestuft. Die übrigen ackerbaulich genutzten Gebiete 

werden als mäßig vulnerabel eingestuft. 

Grünland 

Das Grünland in Regionen von bis zu 600 mm Jahresniederschlag dürfte stark vom Klima-

wandel betroffen sein. In höheren Lagen mit über 800 mm Niederschlag kann davon ausge-

gangen werden, dass das Produktionspotenzial ansteigt. In mehreren Jahren dieses Jahr-

zehnts gingen – im Vergleich zu den vorangegangenen Jahrzehnten – vermehrt Meldungen 

über Dürreschäden sowohl im Ackerland als auch in vielen Grünlandregionen Österreichs 

ein. Für das Grünland ist daher je nach Region von einer mäßigen bis hohen Vulnerabilität 

auszugehen, da Grünlandstandorte von den Frühjahrs- und Sommerniederschlägen abhän-

gig sind, die in ihrer Tendenz rückläufig sind.  
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Obst-,Gemüse- und Weinbau 

Für den Obst- und Gemüseanbau sowie den Weinbau wird mit einer potenziellen Auswei-

tung der Anbaugebiete gerechnet. Es sind jedoch weitere wichtige Aspekte, wie z. B. die 

Eignung der heute ausgesetzten Sorten mit mehrjährigen Kulturzeiten und die Vermark-

tungsmöglichkeiten, zu bedenken.  

Die Verwundbarkeit ist durch das eventuelle Auftreten von Spätfrösten und Extremereignis-

sen wie Hagel und Sturm geprägt. Qualitätsveränderungen im Weinbau aufgrund höherer 

Temperaturen und einer eventuell höheren Klimavariabilität sind ebenfalls nicht auszuschlie-

ßen. Obst-, Wein,- und Gemüsebau werden aber auch betroffen sein durch 

• das verstärkte Auftreten und die Etablierung neuer, invasiver Schadorganismen,  

• die Adaptierung vorhandener Schadorganismen an neue klimatische Bedingungen und 
damit verbunden  

• die veränderte Synchronisation der zeitlichen Entwicklungsstadien von Kulturpflanzen und 
Schadorganismen bzw.  

• die veränderte Reaktion von Schadorganismen auf Pflanzenschutzmaßnahmen.  

Derzeit wird von einer mäßigen bis hohen Vulnerabilität ausgegangen. Zur Ertragssiche-

rung werden im Obst-, Gemüse- und Weinbau – in Ostösterreich auch im Ackerbau – die 

Bewässerung und die Effizienz von Bewässerungssystemen an Bedeutung gewinnen. Eine 

höhere Lufttemperatur bewirkt auch eine gesteigerte Evapotranspiration1 und damit einen 

größeren Wasserbedarf bei Pflanzen.  

Tierhaltung 

Durch den Anstieg der Hitzetage wird mit zunehmendem Stress in der Tierhaltung gerech-

net, was insbesondere zu schlechteren Zuwachsraten oder Ausfällen führen kann. Dadurch 

werden die Anforderungen an Stallsysteme und Lüftungsanlagen zunehmen. Ertrags- und 

Qualitätsschwankungen bei Futterkulturen werden erwartet, was in weiterer Folge zu einer 

wechselnden Nachfrage und zu Preisschwankungen führen wird. Zusätzlich sind Änderun-

gen in der Futterqualität insbesondere durch Anreicherung mit unerwünschten bzw. antinutri-

tiven Stoffen2 wahrscheinlich. Die Ausbreitung neuer „exotischer“ Tierkrankheiten ist mög-

lich, der Wissensstand zu neuen Krankheitserregern in der Tierhaltung ist noch weitgehend 

unbearbeitet. All dies kann zu einem Steigen der direkten wie indirekten Kosten führen. 

Es muss wohl auch hier von einer hohen Vulnerabilität ausgegangen werden. 

                                                
 
1 Verdunstung von Wasser aus Tier- und Pflanzenwelt (Transpiration) sowie der Bodenoberfläche (Evaporation) 
2 Antinutritive Substanzen sind Stoffe, die eine maximale Verwertung der mit der Nahrung aufgenommenen Nährstoffe ein-
schränken. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Verdunstung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasser
http://de.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzenwelt
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Fischzucht 

Die Fischzucht in Österreich wird von der Forellen- und Karpfenzucht dominiert. Bei steigen-

den Gewässertemperaturen werden kälteliebende Fischarten, vor allem Salmoniden, zu-

rückgehen. Nach derzeitigem Wissenstand wird von einer hohen Vulnerabilität ausgegan-

gen. 

 

3.1.3 Allgemeine Handlungsprinzipien im Aktivitätsfeld Landwirtschaft 

• Für die Entwicklung von robusten Anpassungsmaßnahmen, welche flexible und rasche 

Reaktionen unterstützen, ist eine integrative Betrachtung des Gesamtsystems Boden-

Pflanze-Wasserhaushalt (Bewässerung) gefordert. 

• Der Leitgedanke eines ressourcenschonenden und nachhaltigen Umgangs mit Betriebs-

mitteln und natürlichen Produktionsgrundlagen ist als Richtsatz bei der Entwicklung von 

Anpassungsmaßnahmen für die Landwirtschaft anzusehen. 

• Anpassungen an veränderte Rahmenbedingungen infolge des globalen Wandels – wie 

langfristig steigende Preise für Produktionsfaktoren (Energie, Düngemittel, Wasser) und 

Veränderungen am internationalen Agrarmarkt – sollten berücksichtigt werden. 
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3.1.4 Handlungsempfehlungen für das Aktivitätsfeld Landwirtschaft 

3.1.4.1 Nachhaltiger Aufbau des Bodens und Sicherung der Bo-
denfruchtbarkeit, -struktur und -stabilität 

Ziel  

 

Sicherung der natürlichen Bodenfunktionen; Aufbau und langfristige Stabili-
sierung eines optimalen Humusgehaltes der Böden; Erhaltung der Aggre-
gatstabilität, Förderung des Bodenlebens und Sicherung einer ausreichen-
den Wasseraufnahme- und Wasserspeicherfähigkeit; 

Vermeidung von Schäden (insbesondere Bodenverdichtung und Bodenero-
sion) und Erhalt der Bodenfruchtbarkeit durch eine nachhaltige und stand-
ortangepasste Bodennutzung sowie eine bodenschonende Bearbeitungs-
methode 

Bedeutung 

 

Der Boden zählt neben dem Klima zu den wichtigsten Standortfaktoren. Das 
Klima beeinflusst über Temperatur und Niederschlag direkt die physikali-
schen, chemischen und biologischen Prozesse im Boden, wirkt aber auch 
indirekt über die Vegetation. Humus bzw. die organische Substanz des Bo-
dens ist ein zentrales Element für die Bodenfruchtbarkeit und ein bedeuten-
der Faktor u. a. für die Bodenstruktur, als Nährstoffspeicher und für die 
Nährstoffdynamik im Jahresverlauf. Durch die Speicherfunktionen verrin-
gern humusreiche Böden den Austrag von Nährstoffen und Pestiziden in 
Grund- und Oberflächengewässer. Eine gute Bodenstruktur vermindert auch 
die Gefahr der Bodenerosion. Der Humusumsatz eines Standortes ist vom 
Klima bzw. der Witterung, den Bodeneigenschaften (z. B. Tongehalt) und 
der Bewirtschaftung (Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Zufuhr von Nährstof-
fen, Zufuhr und Abfuhr von organischer Substanz – z. B. Erntegut, Ernte-
rückstände, Zwischenfrüchte etc.) abhängig. Da der Boden in diesem Zu-
sammenhang als Quelle und als Senke für klimawirksame Stoffe (CO2, N2O, 
CH4), aber auch z. B. für Nährstoffe fungiert, können sich Änderungen des 
Humusgehaltes und anderer Bodeneigenschaften auf den Klimawandel, auf 
weitere Umweltwirkungen (Wasserschutz, Biodiversität) sowie auf die Bo-
denfruchtbarkeit deutlich auswirken.  

Durch eine nachhaltige Bodennutzung können Schäden wie insbesondere 
Bodenverdichtung oder Bodenerosion vermieden werden. Angepasste Be-
wirtschaftungsformen und Maßnahmen zum Aufbau und zur Sicherung des 
Humusgehaltes tragen zu einer Verbesserung der Bodenqualität und der 
Erhaltung der Aggregatstabilität bei, auch die Förderung des Bodenlebens 
wird unterstützt. Der Oberflächenabfluss wird – insbesondere bei extremen 
Niederschlagsereignissen – verringert und der Bodenabtrag wird drastisch 
reduziert oder sogar verhindert. Bei einer großflächigen Anwendung einer 
konservierenden Bodenbearbeitung kann die Wasserrückhaltekapazität des 
Bodens gesteigert werden.  

Darüber hinaus kann durch angepasste Bewirtschaftungsformen die Bin-
dung von Kohlenstoff und Stickstoff in Böden und in der Vegetation erhöht 
werden, wodurch ein wichtiger Beitrag zur Entlastung der Atmosphäre im 
Hinblick auf Treibhausgase wie CO2 oder N2O geleistet wird.  
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3 Cross Compliance (CC) bedeutet im Gemeinschaftsrecht die Bindung der Gewährung von Direktzahlungen an die Einhaltung 
obligatorischer ökologischer und sonstiger rechtlicher Standards. 

Diese Handlungsempfehlung umfasst daher insbesondere Maßnahmen wie 
standortangepasste Fruchtfolgen, optimiertes Düngemanagement, humus-
aufbauendes Zwischenfruchtmanagement, Zwischenbegrünung, Begrünung 
von Ackerflächen, Mulch- und Direktsaat und weitere bodenkonservierende 
Bearbeitungsmethoden. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug vor allem zu den Aktivitätsfeldern Wasserhaus-
halt und Wasserwirtschaft, Ökosysteme/Biodiversität, Schutz vor Naturge-
fahren, Raumordnung (siehe Kapitel 3.12.4.13 Forcierung des quantitativen 
Bodenschutzes) und Gesundheit.  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

In Österreich ist der Bodenschutz als Querschnittsmaterie in einer Vielzahl 
von Gesetzeswerken auf Bundes- und Landesebene verankert. Relevante 
Bestimmungen enthalten beispielsweise das Luftreinhaltegesetz-
Kesselanlagen, Smogalarm- und Ozongesetz, Berggesetz, Düngemittelge-
setz, Forstgesetz, Wasserrechtsgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz in Verbin-
dung mit dem Bundesabfallwirtschaftsplan (BMLFUW 2011e), Chemikalien-
gesetz, die Gewerbeordnung und insbesondere die Bodenschutzgesetze 
der Bundesländer. 

Weitere Gesetze und Richtlinien, die Anknüpfungspunkte darstellen, sind: 
Alpenkonvention (Bodenschutzprotokoll), Raumordnungsgesetze der Län-
der, Naturschutzgesetze der Länder, Rekultivierungsrichtlinie (BMFLUW 
2009e). 

In der Direktzahlungsverordnung im Rahmen der Bestimmungen für Cross 
Compliance3 sind ebenfalls Bodenschutzregelungen enthalten. 

Im Rahmen des Österreichischen Programms zur Förderung einer umwelt-
gerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden 
Landwirtschaft (ÖPUL) sind Maßnahmen insbesondere zum Boden-, Klima- 
und Wasserschutz angegeben. 

Gerade hinsichtlich des Aufbaues bzw. der Erhaltung der Bodenfruchtbar-
keit gibt es bereits eine Fülle von Maßnahmen (z. B. Begrünung, Mulch- und 
Direktsaat). Diese sollten – je nach Ergebnis einer Evaluierung – bei Bedarf 
verbessert bzw. um weitere Maßnahmen ergänzt und in einem Folgepro-
gramm unter besonderer Berücksichtigung der Bodenfruchtbarkeit, -struktur 
und -qualität abgesichert werden.  

Für landwirtschaftliche Akteurinnen und Akteure steht ein umfangreiches 
und etabliertes Beratungs-, Ausbildungs- und Informationsangebot zur Ver-
fügung, das sicherzustellen ist. Die Berücksichtigung anpassungsrelevanter 
Inhalte und Informationen sowie der Wissenstransfer aus der Forschung 
und die praktische Umsetzung sind weiter zu forcieren und entsprechend zu 
fördern.  

Stand der 
Umsetzung 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind teilweise durch bestehende Pro-
gramme abgedeckt. 
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Im Jahr 2010 wurden die Maßnahmen „Begrünung von Ackerflächen“ auf 
433.640 ha und „Mulch- und Direktsaat“ auf 140.337 ha durchgeführt. In 
Weingärten und anderen besonders hangexponierten Flächen wie z. B. Bö-
schungen konnte durch die Aussaat von bodendeckenden Mischungen die 
Erosionsgefährdung auf ca. 5.000 ha minimiert werden.  

Diese Beispiele verdeutlichen, dass die österreichische Landwirtschaft be-
reits vorsorgend – wenn auch nicht explizit unter dem Titel der Anpassung 
an den Klimawandel – ihre Wirtschaftsweise laufend adaptiert.  

Die Biolandwirtschaft trägt mit ihren umweltschonenden Produktionsmetho-
den zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit und des Humusgehaltes bei. Im 
Jahr 2010 gab es in Österreich 21.728 Biobetriebe (geförderte und nicht 
geförderte Biobetriebe inklusive der Almenflächen und Bergmähder). Der 
Anteil der Bioflächen an der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) liegt 
bei 19,5 % (BMLFUW 2011a).  

Ökopunkte bewerten die ökologische Leistung eines landwirtschaftlichen 
Betriebes. Die Leistungen werden jährlich prämiert. Mit dem Ökopunktepro-
gramm NÖ werden landwirtschaftliche Betriebe mit hohen ökologischen 
Leistungen und umfassender Landschaftserhaltung als eigenständiges För-
derungsprogramm im Rahmen des ÖPUL 2007 (Österreichisches Pro-
gramm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürli-
chen Lebensraum schützenden Landwirtschaft) gefördert. 6.571 Betriebe 
nahmen 2010 mit einer Fläche von 133.603 ha am Ökopunkteprogramm teil 
(BMLFUW 2011a).  

empfohlene 
weitere 
Schritte 

 

• Zusammenführung von bereits vorhandenen Daten hinsichtlich boden-
verbessernder und energieeffizienter Bewirtschaftungsmethoden;  

• bei Bedarf gezielte Evaluierung der bestehenden Maßnahmen und Rege-
lungen sowie deren Umsetzung, um Verbesserungen bzw. Ergänzungen 
um weitere Maßnahmen in Folgeprogrammen unter besonderer Berück-
sichtigung der Bodenfruchtbarkeit, -struktur und -qualität vornehmen zu 
können;  

• erforderlichenfalls Prüfung der Notwendigkeit einer rechtlichen Veranke-
rung des Bodenschutzes in anderen Politikbereichen auf Bundes- und 
Landesebene; 

• Ermittlung des Forschungsbedarfs insbesondere zum Humusaufbau und 
zur Kohlenstoffbindung, aber auch hinsichtlich der Wasseraufnahmefä-
higkeit und der Bodenstruktur; 

• Evaluierung und Fortführung von Langzeitversuchen, bei Bedarf Anpas-
sung an neue Fragestellungen;  

• Weiterentwicklung bzw. Ergänzung von ÖPUL-Maßnahmen bzw. Berück-
sichtigung von speziell anpassungsrelevanten Bestimmungen in Nachfol-
geprogrammen; 

• Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) um anpassungs-
relevante Aspekte; 

• Sicherstellung der Datengrundlagen für eine effiziente Evaluierung der 
Maßnahmenprogramme;  
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• Forcierung und verstärkte Berücksichtigung anpassungsrelevanter Inhalte 
und Informationen im bestehenden, umfangreichen und etablierten Bera-
tungs-, Ausbildungs- und Informationsangebot; 

• Absicherung existenter Förderungen und Maßnahmen zum Bodenschutz; 

• Bewusstseinsbildung und Schulungen innerhalb und außerhalb des Akti-
vitätsfeldes, um die Bedeutung eines umfassenden Bodenschutzes zu 
verdeutlichen. Dadurch soll ein gesamtgesellschaftlicher Konsens für 
Maßnahmen und Förderungen erreicht werden; 

• Überprüfung der Auswahl der Kulturen an Standorten mit erhöhtem Ero-
sionsrisiko;  

• Integration der Bewertung der Bodenfunktion in Raumplanungsverfahren 
zur Verbesserung des quantitativen Bodenschutzes. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Weiterführung bzw. den Ausbau bestehender Maßnahmen in Nach-
folgeprogrammen des ÖPUL sind ausreichende Mittel bereitzustellen. Wei-
tere Ressourcen sind für die Bewusstseinsbildung und weiterführende 
Schulungen von Beraterinnen und Beratern erforderlich. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Nutzungskonflikte um die Ressource Boden können durch außerlandwirt-
schaftlichen Bodenbedarf entstehen. Insbesondere mit der Siedlungsent-
wicklung und dem Verkehr sind Konflikte zu erwarten. Durch die Flächen-
konkurrenz kann als mögliche Folge eine Intensivierung in der landwirt-
schaftlichen Produktion nicht ausgeschlossen werden. Eine Bewertung der 
Bodenfunktion sollte auch in Raumplanungsverfahren integriert werden.  

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Interessenvertretungen (Beratung, Information), uni-
versitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Landwirtinnen 
und Landwirte, Bio-Austria, b4 – Corporate Soil Competence (AGES, BFW, 
Umweltbundesamt, BAW), landwirtschaftliche Schulen, ländliche Fortbil-
dungsinstitute, Lehrlings- und Fachausbildungsstellen 

Zeithorizont Im Rahmen der Ausbildung sowie der umfangreichen bestehenden Bera-
tungs- und Weiterbildungsangebote können kurzfristig verstärkt Inhalte zu 
Klimawandelfolgen und Anpassungserfordernissen integriert werden. Not-
wendige Forschungsarbeiten zu dem komplexen Thema von optimalen Bo-
denbearbeitungssystemen sowie standortgemäßen Fruchtfolgen können 
kurzfristig in Angriff genommen werden. Die Maßnahmen werden mittel- bis 
langfristig positiv wirken. 
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3.1.4.2 Verstärkte Etablierung und Förderung von wasserspa-
renden Bewässerungssystemen sowie Verbesserungen 
in der Bewässerungsplanung 

Ziel  Effizienzsteigerung in der Bewässerung und der Wassernutzung durch den 
Einsatz moderner technologischer Entwicklungen, die eine Optimierung der 
Bewässerung hinsichtlich Zeitpunkt und Menge erlauben  

Bedeutung 

 

In Folge der Anpassung an den Klimawandel wird es regional unterschied-
lich zu einer Ausweitung der Bewässerungsflächen und -intensität kommen. 
Diese Entwicklung ist unter Bedachtnahme auf die langfristige regionale 
Situation und Wasserverfügbarkeit zu steuern. Der pflanzenverfügbare 
Wassergehalt des Bodens spielt für den Wasserhaushalt eines Pflanzenbe-
standes eine zentrale Rolle. Die Wasserverfügbarkeit wird insbesondere 
durch die Niederschlagsverteilung bestimmt. Anbaugebiete mit einer gerin-
gen Wasserrückhaltekapazität, einer ungünstigen klimatischen Wasserbi-
lanz und/oder hohen Sommertemperaturen werden besonders betroffen 
sein. Bei einigen Kulturen wird die Bewässerung zur Qualitäts- und Ertrags-
sicherung unerlässlich sein. Dies gilt insbesondere für die bereits heute tro-
ckensten landwirtschaftlichen Produktionsgebiete im Osten Österreichs. 
Fachleute gehen allerdings davon aus, dass das Einsparungspotenzial 
durch den forcierten Einsatz effizienter Bewässerungssysteme den zusätzli-
chen Wasserbedarf infolge des Klimawandels übersteigt. Da die künstliche 
Bewässerung auch einen erheblichen Kostenfaktor darstellt, haben sich in 
der jüngeren Vergangenheit wassersparende Systeme zunehmend etabliert 
und werden in Zukunft eine besondere Bedeutung erlangen. Besonderes 
Augenmerk muss dabei auf eine effiziente und nachhaltige Wassernutzung 
gerichtet werden.  
Darüber hinaus sind moderne Bewässerungssysteme energiesparend und 
bodenschonend. Zusätzlich können eine flächen- und zeitgenaue Planung 
und Dokumentierung der Bewässerung unter Bedachtnahme auf den Nie-
derschlag und den Wasserbedarf der Pflanzen eine Effizienzsteigerung in 
der Bewässerung mit sich bringen.  
Generell ist anzumerken, dass die Wirtschaftlichkeit von Bewässerungsan-
lagen maßgeblich von der Höhe der Energiepreise, der gewählten Bewäs-
serungstechnologie (Investitionskosten), eventuellen Wasserbereitstel-
lungskosten und den Preisen für die pflanzenbaulichen Produkte bestimmt 
wird. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug zum Aktivitätsfeld Wasserhaushalt und Was-
serwirtschaft. Aufgrund der Wechselwirkung zu ökologischen Aspekten bzw. 
zu konkurrierenden Nutzungen (Wasserversorgung, energetische Nutzung) 
ist hier besonders auf eine ganzheitliche Vorgehensweise Bedacht zu neh-
men. Für die Umsetzung sind österreichweite Basisdaten zur Wasserent-
nahme aus dem Grundwasser bzw. aus Oberflächengewässern durch die 
Landwirtschaft (siehe auch entsprechende Maßnahme im Aktivitätsfeld 
Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft) erforderlich. Weitere Schnittstellen 
bestehen zu den Aktivitätsfeldern Energie, Ökosysteme/Biodiversität und 
Wirtschaft. 
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Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Die – bewilligungspflichtige – Wasserentnahme wird im Wasserrechtsgesetz 
geregelt. 
Basisinformationen zur Wasserentnahme aus Grundwasser bzw. aus Ober-
flächenwasser hinsichtlich der wasserrechtlich bewilligten Anlagen finden 
sich in den Wasserinformationssystemen der Länder (WIS).  

Stand der 
Umsetzung 

Die künstliche Bewässerung stellt einen erheblichen Kostenfaktor dar, was 
mit ein Grund dafür ist, dass sich in jüngerer Vergangenheit zunehmend 
wassersparende Systeme etabliert haben. Es ist davon auszugehen, dass 
effiziente Bewässerung in Zukunft eine besondere Priorität erlangen wird. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

 

• Erhebung der tatsächlichen Wassernutzungen, da in manchen Gebieten 
die Summe aller wasserrechtlich festgelegten Konsense mitunter das 
Dargebot übersteigt;  

• Regelung der Entnahme von Wasser aus öffentlichen Gewässern. Prü-
fung eines eventuell vorhandenen diesbezüglichen Anpassungsbedarfes 
bei der Erteilung von Genehmigungen;  

• Schaffung von Anreizen zum Umstieg auf wassereffiziente Bewässe-
rungssysteme (z. B. Investitionsförderung); 

• Forschung zur langfristigen regionalen Wasserentnahmefähigkeit eines 
Gebietes und der Bedarfsentwicklung unter Berücksichtigung regionaler 
Klimaszenarien sowie zur Effizienz von Bewässerungsanlagen hinsicht-
lich Energie- und Wasserverbrauch; 

• Informations- und Beratungsinitiativen im Rahmen des umfassenden be-
stehenden Bildungsangebotes. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Einarbeitung eines österreichweiten Basisdatensatzes zur tatsächli-
chen Wasserentnahme aus dem Grundwasser bzw. aus Oberflächenge-
wässern durch die Landwirtschaft sind Mittel bereitzustellen. In Forschungs-
programmen sind Ressourcen für relevante Fragestellungen vorzusehen.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Nutzungskonflikte um die Ressource Wasser (Trink- und Nutzwasser, ener-
getische Nutzung etc.) sind insbesondere in Regionen, die bereits heute 
trockenheitsgefährdet sind, zu erwarten.  

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Gemeinden, Interessenvertretungen, universitäre und 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Landwirtinnen und Landwirte, 
Industrie 

Zeithorizont Allenfalls erforderliche Forschungsaktivitäten zur langfristigen regionalen 
Wasserentnahmefähigkeit können kurzfristig veranlasst werden. Verstärkte 
und gezielte Informations- und Beratungsoffensiven im Rahmen der beste-
henden Bildungsangebote können kurzfristig umgesetzt werden. Mittelfristig 
sind ökonomische Anreize für die Etablierung wassereffizienter Bewässe-
rungssysteme denkbar. 
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3.1.4.3 Züchtung und gezielter Einsatz von wassersparenden, 
hitzetoleranten Pflanzen (Art/Sorte) im Sinne einer regi-
onal angepassten Bewirtschaftung 

Ziel  

 

Einsatz von Arten und Neuzüchtungen von Sorten, welche wechselnde kli-
matische Bedingungen tolerieren. Insbesondere hitzetolerante sowie was-
sersparende Kulturpflanzen und Gräser bzw. Sorten mit einer geringen An-
fälligkeit gegenüber Schadorganismen sollten bevorzugt werden. 

Bedeutung 

 

Um den künftigen wärmeren Klimabedingungen und einer zunehmenden 
Klimavariabilität gerecht zu werden, steigen die Anforderungen an die 
Pflanzenzüchtung. Geänderte Vegetationsbedingungen fließen seit jeher 
laufend in den Selektionsprozess des aktuellen Arten- und Sortenspektrums 
ein, jedoch wird eine verstärkte Anpassung des Sortenspektrums an Klima-
extreme erforderlich werden. Insbesondere die Anpassung an z. B. Stark-
niederschläge stellt eine große Herausforderung dar. 
Von vordringlicher Bedeutung ist dabei die optimale Anpassung des Sorten-
spektrums der Kulturpflanzen an die geänderten Temperatur- und Nieder-
schlagsbedingungen. Gefragt sind ferner eine weitere Verbesserung der 
Hitze- und Trockenstresstoleranz sowie der Toleranz gegenüber anderen 
Stressfaktoren, die häufig in Kombination auftreten, wie z. B. bodennahem 
Ozon (erhöhte Ozonkonzentrationen wirken sich bei Hitzeperioden mögli-
cherweise negativ auf Photosynthese, Blattalterung und den Ertrag aus).  
Zuchtziele sind ferner ein gut entwickeltes Wurzelsystem und eine verbes-
serte Durchwurzelungsfähigkeit. Auch die erwartete Zunahme von Schäd-
lingen und Krankheiten stellt eine neue Herausforderung an die Resistenz-
züchtung dar. Alle Faktoren zusammen bestimmen wesentlich die Ertrags-
stabilität einer Sorte für einen bestimmten Standort. 
Sorten, die heute regional etabliert sind, werden mittel- bis langfristig durch 
vielseitig angepasstere Sorten ersetzt werden müssen. Für die Entwicklung 
neuer und adaptierter Sorten ist eine entsprechende Vorlaufzeit zu berück-
sichtigen. Der Handlungsbedarf ist dringlich und hoch. Bei Neuzüchtungen 
sind pflanzengenetische Ressourcen, welche aufgrund ihrer Toleranz ge-
genüber Trockenheit und Schädlingsbefall eine Bereicherung des Genpools 
darstellen, zu berücksichtigen. Durch ein zunehmend spezifischeres Sor-
tenangebot steigen auch die Anforderungen an die Landwirtinnen und 
Landwirte, die optimale Sorte für ihren Standort auszuwählen. In Sortenbe-
schreibungen sind künftig verstärkt entscheidende Eigenschaften wie Was-
serbedarf, Hitzetoleranz, Anfälligkeit gegenüber Schadorganismen sowie 
Produktqualität, agronomische Maßnahmensetzungen etc. zu berücksichti-
gen. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug insbesondere zum Aktivitätsfeld Ökosyste-
me/Biodiversität sowie zu den Aktivitätsfeldern Wasserhaushalt und Was-
serwirtschaft und Wirtschaft.  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Von der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
GmbH wird jährlich die Österreichische Beschreibende Sortenliste heraus-
gegeben (AGES 2011). Diese informiert über die in Österreich zugelasse-
nen Sorten landwirtschaftlicher Arten und bildet die Grundlage für die richti-
ge Sortenwahl im Ackerbau und Grünland. 
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4 Die markergestützte Züchtung oder Präzisionszüchtung (smart breeding) durchsucht Pflanzen bzw. Tiere mit Hilfe eines DNA-
Markers nach züchterisch vorteilhaften Genvarianten, sodass die gefundenen Exemplare gezielt zur Weiterzüchtung verwendet 
werden können. Im Gegensatz zu transgenen Pflanzen wird hier nur der vertikale Gentransfer beeinflusst. 

Einen Anknüpfungspunkt bilden auch Fachzeitschriften sowie bestehende 
Beratungsangebote zur Bewusstseinsbildung und Streuung relevanter In-
formationen. 
Forschungsprogramme wie z. B. das ERA-Net CORNET sind nach Meinung 
vieler ExpertInnen nicht mit ausreichenden Mitteln ausgestattet.  

Stand der 
Umsetzung 

Von der Entwicklung einer Sorte bis zu ihrer Markteinführung ist je nach 
Abhängigkeit vom Züchtungsverfahren und der Fruchtart mit einer Zeit-
spanne von etwa 8–13 Jahren zu rechnen. Die Anpassung an den Klima-
wandel steht derzeit in der Züchtungsforschung noch nicht im Vordergrund. 
Projekte hierzu liegen im Einreichstadium vor. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

 

• Verstärktes Angebot gezielter Informations- und Beratungsoffensiven, 
insbesondere im Rahmen der Interessenvertretungen und der bestehen-
den Bildungsmöglichkeiten. Generell ist die Kommunikation über die Be-
deutung der Pflanzenzüchtung, die am Beginn der Lebensmit-
tel/Futtermittel/Rohstoff-Kette steht und maßgeblich zur Mengensicherung 
und Sicherheit der Produkte des Sektors beiträgt, zu forcieren und kei-
nesfalls einzuschränken. 

• Weiterentwicklung neuer praxisnaher Zuchtmethoden (z. B. 
markergestützte Züchtung4) für die österreichischen ZüchterInnen zur 
Beschleunigung des Züchtungserfolges; 

• Formulierung von Züchtungsschwerpunkten im Rahmen transnationaler 
Programme (Europäische Territoriale Zusammenarbeit, ETZ), im speziel-
len im mitteleuropäischen Raum bzw. Süd-/Osteuropa; 

• Weiterführung von Forschungsprogrammen zur Pflanzenzüchtung; 

• Entwicklung und Einsatz unter anderem von trockenheitstoleranten Grün-
landmischungen zur Neuanlage und zur umbruchlosen, wassersparenden 
Verbesserung von geschädigten Grünlandbeständen; 

• verstärkte Berücksichtigung pflanzengenetischer Ressourcen bei Neu-
züchtungen, welche aufgrund ihrer Trockenheits- und Schädlingstoleranz 
eine Verbreiterung des Genpools darstellen.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Ausreichende Kapazitäten und Mittel im Bereich der Forschung sind für die 
Pflanzenzüchtung zur Verfügung zu stellen, insbesondere vor dem Hinter-
grund der österreichischen Position des Gentechnikverzichtes. Für den 
Wissenstransfer z. B. im Bereich der Bildungs- und Beratungsdienste sind 
ebenfalls ausreichende Ressourcen vorzusehen. 

mögliches 
Konflikt-
potenzial 

Klimaveränderungen haben längerfristig auch Auswirkungen auf das Kultur-
artenspektrum und die Fruchtfolge. Dies kann Effekte auf das Nützlings- 
und Schädlingsspektrum mit sich bringen. In weiterer Folge können damit 
unerwünschte Auswirkungen auf die Biodiversität und Lebensgemeinschaf-
ten einhergehen. 
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3.1.4.4 Anpassung des Düngemanagements an saisonale Witte-
rungsverläufe 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund (Forschungsförderung), Aufbau und Nutzung nationaler und europäi-
scher Netzwerke, PflanzenzüchterInnen, universitäre und außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen, AGES, LFZ Raumberg-Gumpenstein, Landes-
versuchseinrichtungen, landwirtschaftliche Ausbildungsstätten. Die Umset-
zung erfolgt durch die Landwirtinnen und Landwirte (Sortenwechsel). 

Zeithorizont Aufgrund der langen Vorlaufzeit sind die Weichenstellungen im Hinblick auf 
Züchtung und Optimierung der Sorten jetzt in Angriff zu nehmen, damit 
rechtzeitig angepasste Sorten zur Verfügung stehen. 

Die Dauer der Züchtung einer Sorte dauert im Schnitt 8–13 Jahre, kurzfristi-
ge Änderungen der Züchtungsziele sind daher nicht möglich.  

Ziel  Bedarfsgerechte und standortbezogene Pflanzenernährung als Beitrag zur 
Pflanzenqualität, Pflanzengesundheit und Ertragssicherheit 

Bedeutung Ökonomisch und ökologisch sinnvolle Düngemaßnahmen müssen sich am 
Bodenvorrat und am Nährstoffbedarf der Pflanze genauso orientieren wie 
an Fruchtfolge, allgemeinen Bodeneigenschaften, Klima und Bewässerung. 
Ein Verlust von Nährstoffen ins Grundwasser oder durch Ausgasung – etwa 
durch unsachgemäße Düngung und/oder Bewässerung – stellt eine Ein-
schränkung der Effizienz dar und sollte vermieden werden. Der Ertrag wird 
von der aktuellen Bodenfeuchte und der räumlichen und zeitlichen Nähr-
stoffverfügbarkeit bestimmt. 

Sowohl ausgeprägte Trockenheit als auch häufiger auftretende Starkregen-
ereignisse können die Anwendung bzw. die Effizienz von Düngemitteln be-
einflussen. In Regionen, wo zukünftig mit höheren Winter- und geringeren 
Sommerniederschlägen gerechnet wird, wird das Nährstoffmanagement 
schwieriger, da höhere Nährstoffauswaschungen im Winter und Frühjahr 
erwartet werden. Sommerliche Trockenheit hingegen wird die Nährstoffauf-
nahme behindern, ungenutzte Restmengen im Boden werden mit höheren 
Winterniederschlägen umso schneller verlagert. In milderen Wintern ist mit 
einer höheren Freisetzung von Stickstoff zu rechnen. Zur Minderung dieser 
Nährstoffverluste ist die Einschaltung einer Zwischenfrucht zweckmäßig 
(Eitzinger et al. 2009).  

Zeitpunkt und Art der Düngung, ermittelt aus dem Bedarf der Pflanzen und 
den im Boden verfügbaren Nährstoffen, sind daher an veränderte Witte-
rungsverläufe anzupassen – beispielsweise verzögert sich die 
Düngewirksamkeit bei Trockenheit. Ein gezielter Einsatz kann in weiterer 
Folge eine Reduktion von Düngemitteln mit sich bringen. Hier besteht hoher 
Forschungsbedarf insbesondere bezüglich des Zeitpunktes der Ausbringung 
und der Menge von Düngemitteln unter zukünftigen klimatischen Bedingun-
gen. Der Einsatz nachhaltiger Düngesysteme wie z. B. Leguminosenanbau, 
Wirtschaftsdüngerverwendung sowie Kompost- und Biogasgüllenutzung 
sind dabei zu berücksichtigen.  
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Hohe Relevanz wird bei veränderten Bedingungen der Auswaschung von 
ungenutzten Nährstoffen, von Pflanzenschutzmitteln, Bioziden, Arzneimit-
teln und deren Metaboliten in das Grundwasser- und damit Trinkwassersys-
tem über das System Boden zugeschrieben. Eine mögliche Beeinträchti-
gung von Oberflächengewässern wird derzeit geprüft. Die bisherigen Model-
le bedürfen daher einer wissenschaftlichen, regional angepassten Evaluie-
rung.  

Ein optimierter Düngemitteleinsatz weist zusätzlich einen positiven Beitrag 
zum Klimaschutz auf. Er trägt unter anderem zur Reduktion der Treibhaus-
gasemissionen aus Düngung und Viehhaltung dabei.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug insbesondere zum Aktivitätsfeld Wasserhaus-
halt und Wasserwirtschaft (siehe Handlungsempfehlung 3.3.4.6 – Errei-
chung und Sicherung des guten ökologischen und chemischen Zustands 
von Gewässern (inkl. Grundwasser)), weitere Schnittstellen sind zu den 
Aktivitätsfeldern Gesundheit und Ökosysteme/Biodiversität gegeben. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Bestehende gesetzliche Regelungen wie z. B. EU-Wasserrahmenrichtlinie, 
Wasserrechtsgesetz, Aktionsprogramm Nitrat, freiwillige Maßnahmenpro-
gramme und ÖPUL (bodennahe Ausbringung von Wirtschaftsdünger), eine 
einheitliche Betriebsprämie (EBP) und die Richtlinien für sachgerechte Dün-
gung unter dem Aspekt des Cross Compliance des BMLFUW setzen hier 
bereits wichtige Schritte, jedoch derzeit ohne Berücksichtigung eventuell 
zusätzlicher Anpassungserfordernisse.  

Des Weiteren werden im Bereich der Forschung insbesondere im Rahmen 
von PFEIL 15 (Programm für Forschung und Entwicklung im Lebensministe-
rium) Fragen des Düngemanagements behandelt.  

Stand der 
Umsetzung 

Im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Regelungen werden bereits 
wichtige Schritte in Richtung ökologisch und ökonomisch sinnvoller 
Düngemaßnahmen gesetzt. Der Aspekt Anpassung an den Klimawandel 
steht derzeit nicht im Vordergrund.  

empfohlene 
weitere 
Schritte 

 

• Verlängerung der ÖPUL-Maßnahme über 2013 hinaus; 
• Weiterentwicklung der Direktzahlungen; 
• Sicherstellung und laufende Anpassung der guten fachlichen Praxis 

(Richtlinien für die sachgerechte Düngung);  
• Positionierung des Themas im European Topic Centre Programme;  
• Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft – Beratung – 

Landwirtschaft sowie verstärkte Informationsarbeit und Bewusstseinsbil-
dung unter den LandwirtInnen im Bereich der bestehenden Beratungs- 
sowie Aus- und Weiterbildungsangebote; 

• Forcierung von Forschungsprogrammen insbesondere bezüglich des Ein-
satzes, der Menge, der zeitlichen Verteilung etc. von Düngemitteln unter 
zukünftigen klimatischen Bedingungen; 

• weitere Forschung und regional angepasste Evaluierung der bisherigen 
Modelle. 
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3.1.4.5 Bereitstellung wissenschaftlicher Grundlagen zu mögli-
chen neuen Krankheiten und Schaderregern in der 
Landwirtschaft 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Ausreichende Kapazitäten und Mittel sind für die Bearbeitung relevanter 
Forschungsfragen im Rahmen bestehender Forschungsprogramme sowie 
im Bereich der Bildungs- und Beratungsdienste vorzusehen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Ein hohes Konfliktpotenzial kann ein nicht optimiertes Düngemanagement 
durch die Auswaschung von ungenutzten Nährstoffen, von Pflanzenschutz-
mitteln, Bioziden, Arzneimitteln und deren Metaboliten in das Grundwasser- 
und damit Trinkwassersystem mit sich bringen.  

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Interes-
senvertretungen, AGES, LFZ Raumberg-Gumpenstein, Fachbeirat für Bo-
denfruchtbarkeit und Bodenschutz, Landwirtinnen und Landwirte 

Zeithorizont Erforderliche Forschungsaktivitäten können kurzfristig veranlasst werden. 

Ziel  

 

Verbesserung des Kenntnisstandes hinsichtlich neu auftretender Krankhei-
ten und Schädlinge, um im Bedarfsfall rasch und effizient reagieren zu kön-
nen sowie Optimierung der Pflanzenschutzmaßnahmen. Hier besteht eine 
enge Verknüpfung zum Bereich der Forstwirtschaft. 

Bedeutung 

 

Durch Pflanzenkrankheiten, Beikräuter und Schädlinge werden die klimati-
schen Veränderungen weltweit einen zunehmenden Druck auf die landwirt-
schaftliche Produktion ausüben. Neben klein- und/oder großräumigen Are-
alverschiebungen besteht auch die Möglichkeit der Einwanderung und Ver-
breitung neuer Arten. Außerdem ist durch die klimabedingte Verlängerung 
der Vegetationsperiode mit prolongierten Flugzeiten von Schadinsekten zu 
rechnen. Eine längere Flugzeit und eine dadurch verursachte längere 
Befallszeit werden z. B. bereits beim westlichen Maiswurzelbohrer 
(Diabotrica virgifera virgifera) beobachtet (BMLFUW 2011f).  

Der fortschreitende Klimawandel begünstigt invasive Arten (Quarantäne-
schaderreger), bei denen die Gefahr besteht, in Gebiete außerhalb ihres 
natürlichen Verbreitungsgebietes einzuwandern oder durch den Handel mit 
pflanzlichen Waren oder Verpackungsmaterialien verbreitet zu werden. Dies 
stellt sowohl eine Bedrohung für die landwirtschaftliche Produktion als auch 
für die biologische Vielfalt dar. Für neu auftretende Krankheiten und Schad-
erreger ist das Wissen generell unzureichend um z. B. ein potenzielles 
Schadensausmaß abschätzen zu können. 

Eine zunehmende Gefahr stellt die Einschleppung durch Importgüter, wie 
z. B. Saat- und Pflanzgut oder Tierfutter sowie durch Verkehrsmittel dar. 
Neben der Klimaänderung sind für die Verbreitung von Schadorganismen 
auch Faktoren wie die Landnutzung (Anbauspektrum) und die Bewirtschaf-
tung (Fruchtfolgen, Bodenbearbeitung, Pflanzenschutz) von Bedeutung 
(Eitzinger et al. 2009). 
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5 Link: http://www.euphresco.org/ 
6 Link: http://www.faccejpi.com/) 

Die Gefahren durch neue Schaderreger und Krankheiten in der Landwirt-
schaft sind erst in Ansätzen erforscht. Auch in der Nutztierhaltung sind diese 
potenziellen Gefährdungen noch weitgehend unbekannt bzw. unerforscht. 
Um auf neu auftretende Probleme vorbereitet zu sein und schnell reagieren 
zu können, besteht gezielter Forschungsbedarf (z. B. hinsichtlich potenziel-
ler neuer Krankheiten, Schädlinge und invasiver Arten sowie zu geografi-
schen Verbreitungs- und Ausbreitungsmustern bekannter aber auch neuer 
Krankheiten, tierischer Schaderreger, Unkräuter etc.). 

Von Relevanz ist hierbei auch der Einsatz von technischen Maßnahmen 
und von Pflanzenschutzmitteln – sowohl aufgrund der sich verändernden 
Umweltbedingungen als auch wegen der geänderten Ansprüche der Gesell-
schaft an Ernährungssicherheit und Ernährungssicherung.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es bestehen Schnittstellen insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Forstwirt-
schaft, Gesundheit und Ökosysteme/Biodiversität. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Auf Europäischer Ebene soll die Einbindung der Thematik klimawandelbe-
dingter, neuer bzw. invasiver phytosanitärer Schaderreger z. T. durch die 
Mitwirkung des ERA-Nets EUPHRESCO (European Phytosanitary Re-
search Coordination)5 in der JPI–FACCE “Joint Programming Initiative: 
Agriculture, Food Security and Climate Change”6 erfolgen. 
Im Bereich bereits bestehender Forschungsprogramme, wie z. B. PFEIL 15, 
dem Austrian Climate Research Program (ACRP) des Klima- und Energie-
fonds, oder im nationalen Klimaforschungsprogramm StartClim, können 
entsprechende Forschungsfragen berücksichtigt werden. Eine Intensivie-
rung der Zusammenarbeit zwischen Beratung und Wissenschaft wird ange-
strebt.  

Stand der 
Umsetzung 

Gefahren für Pflanzen und deren Gesundheit durch neue Schadorganismen 
werden derzeit im Rahmen von PRA (pest risk analysis) von der 
EU/European Food Safety Authority (EFSA) und der European and 
Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), basierend auf dem 
derzeitigen Status der Klimabedingungen, abgeschätzt. In der PRA wird 
systematisch das Risiko analysiert, welches von einem spezifischen Schad-
organismus für Land- und Forstwirtschaft sowie Umwelt ausgeht. Danach 
wird entschieden, ob dieses Risiko akzeptabel ist. Andernfalls werden im 
Risikomanagementteil der PRA phytosanitäre Schutzmaßnahmen zur Risi-
kominimierung aufgezeigt und bewertet. Diese Bewertung dient den Ent-
scheidungsträgerinnen und -trägern als Grundlage für die Festlegung von 
gesetzlichen Schutzmaßnahmen.  
Hinsichtlich der diesbezüglichen, speziell durch den Klimawandel hervorge-
rufenen Gefahren gibt es derzeit neben der PRA kaum Risikoabschätzun-
gen und Risikoanalysen, um einen Handlungsbedarf (Risikomanagement-
maßnahmen) spezifizieren und zumindest ansatzweise Kosten/Nutzen-
Abschätzungen mit einfließen lassen zu können. Eine Verknüpfung mit so-
zio-ökonomischen Studien fehlt bislang in den meisten Fällen. 

http://www.euphresco.org/
http://www.faccejpi.com/
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empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Beratung 
und Landwirtschaft;  

• Berücksichtigung entsprechender Forschungsfragen in bestehenden For-
schungsprogrammen insbesondere zu potenziellen neuen Krankheiten, 
Schädlingen und invasiven Arten, zu geografischen Verbreitungs- und 
Ausbreitungsmustern bekannter aber auch neuer Krankheiten, tierischer 
Schaderreger, Beikräuter etc.; 

• Auswahl und Festlegung der Parameter, die im Hinblick auf den Klima-
wandel und die Pflanzengesundheit zu untersuchen wären, sowie die Er-
stellung von Datenbanken für derartige Parameter für langfristige Verglei-
che; 

• Ausbildung von ExpertInnen und Bereitstellung von verbesserten Instru-
mentarien zur Durchführung der Risikoabschätzungen; 

• Ausbildung von Fachkräften in der operativen Beratung, die den Wissens-
transfer zu den LandwirtInnen sicherstellen; 

• Entwicklung entsprechender Pflanzenschutzmaßnahmen und Aufbau 
bzw. Adaptierung der Warndienste für Schaderreger; 

• Bereitstellung geeigneter, ökologisch vertretbarer Pflanzenschutzmittel; 

• Berücksichtigung angemessener Regelungsmodalitäten für Pflanzen-
schutzmittel im Rahmen des ÖPUL, insbesondere für die Planungsperio-
de nach 2013. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Die Bereitstellung von entsprechenden Budgetmitteln etwa im Bereich be-
reits bestehender Forschungsprogramme, wie z. B. PFEIL 15, dem Austrian 
Climate Research Programme (ACRP) des Klima- und Energiefonds oder in 
StartClim, ist sicherzustellen. 
Für den Wissenstransfer z. B. im Bereich der Bildungs- und Beratungs-
dienste sind ebenfalls ausreichende Mittel vorzusehen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Konflikte mit den Zielen der Biodiversität könnten sich durch die Entwicklung 
und den Einsatz neuer Pflanzenschutzmittel ergeben. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Interessenvertretungen, AGES, universitäre und au-
ßeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Landwirtinnen und Landwirte, 
Industrie (ProduzentInnen) 

Zeithorizont Erforderliche Forschungsaktivitäten sollten unmittelbar und in bestimmten 
Themengebieten mittelfristig veranlasst werden. 
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3.1.4.6 Umweltgerechter und nachhaltiger Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln 

Ziel  

 

Optimierung der Pflanzenschutzmaßnahmen durch Veränderung des Zeit-
punktes und des Verfahrens der Anwendung und/oder eventuell des Pflan-
zenschutzmittelspektrums sowie Etablierung eines systematischen 
Monitorings hin zu einer umweltgerechten und nachhaltigen Landwirtschaft 

Bedeutung 

 

Neben dem Einwandern invasiver Arten, bedingt durch den Anstieg der 
Temperatur, bringen auch ökologische Maßnahmen wie pfluglose Bewirt-
schaftung, Saumbiotope und Randstreifen etc. Veränderungen im Pflanzen-
schutz mit sich. Ein Anstieg der Probleme durch Schaderreger ist nach den 
derzeitigen Erfahrungen möglich. Hier besteht dringender Forschungsbedarf 
zur Schließung der Wissenslücken. 
Zu den möglichen Bekämpfungsverfahren zählen auch vorbeugende pflan-
zenbauliche Maßnahmen wie z. B. geeignete Fruchtfolgen. Die Auswahl 
robuster Kulturpflanzensorten, ein vielfältiges Artenspektrum sowie eine 
standortangepasste Bewirtschaftung wirken sich dabei positiv aus. Dafür 
sind geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen.  
Im Pflanzenschutz muss rechtzeitig den Gefahren durch neue Schadorga-
nismen Rechnung getragen werden (siehe auch Kapitel 3.1.4.5 – Bereitstel-
lung wissenschaftlicher Grundlagen zu möglichen neuen Krankheiten und 
Schaderregern in der Landwirtschaft). Ein höherer Druck durch Schadorga-
nismen lässt folgern, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Zukunft 
intensiver werden könnte. Ein steigender Stoffeintrag in die Umwelt sollte im 
Sinne des Gesundheits-, Natur- und Umweltschutzes vermieden werden. 
Daher ist die gezielte Förderung eines umweltgerechten und nachhaltigen 
Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln dringend notwendig. Die angewandte 
Forschung und Begleitung praxisrelevanter alternativer aber auch biologi-
scher Pflanzenschutzverfahren sind eine wichtige Unterstützung für einen 
umweltgerechten und nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.  
Zu den möglichen Anpassungsmaßnahmen zählen ein verändertes Pflan-
zenschutzmittelspektrum sowie geänderte Anwendungszeitpunkte und Be-
kämpfungsverfahren. Die Applikationstechnik ist mit dem Ziel weiterzuent-
wickeln, durch neue Düsen- und Beiztechnik die Wirksamkeit der Pflanzen-
schutzmittel zu verbessern. Vor allem ist die Wirksamkeit bei Trockenheit 
sicherzustellen. Durch hohe Temperaturen und Trockenheit wird die Wir-
kung von Pflanzenschutzmitteln geschmälert und unsicherer. So wirken 
beispielsweise Blattherbizide durch die Ausbildung einer starken Wachs-
schicht der Zielpflanzen bei Trockenheit schlechter. Ferner ist bei Anwen-
dung unter trockenen Bedingungen mit einer höheren Gefährdung durch 
Phytotoxizität zu rechnen.  
Insgesamt ist auf eine Verbesserung und Ausweitung von Prognosen zum 
Auftreten von Schadorganismen abzuzielen, um in weiterer Folge den Zeit-
punkt, die Menge und die Art des Pflanzenschutzmitteleinsatzes zu optimie-
ren. 

Darüber hinaus sind der Ausbau von ökologischen Pflanzenschutzmaß-
nahmen und die Nützlingsforschung zu forcieren.  
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Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Ökosyste-
me/Biodiversität, Gesundheit, Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft sowie 
Wirtschaft. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Im Jahr 2009 wurde das „EU-Pflanzenschutzmittelrechtspaket“, bestehend 
aus einer Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
(Pflanzenschutzmittelverordnung), sowie einer Rahmenrichtlinie für die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden verabschiedet. Die neue Rahmen-
richtlinie soll speziell den Bereich der Verwendung von Pflanzenschutzmit-
teln einheitlich regeln und die neue Pflanzenschutzmittelverordnung ergän-
zen. Die Mitgliedstaaten müssen Nationale Aktionspläne zur Verringerung 
der Risiken und Mengen sowie der Abhängigkeit von Pflanzenschutzmitteln 
ausarbeiten.  

Die Richtlinie 2000/29/EG betrifft Maßnahmen zum Schutz gegen die Ein-
schleppung von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse in 
die Mitgliedstaaten aus anderen Mitgliedstaaten oder aus Drittländern.  

Weitere Anknüpfungspunkte bilden das Agrarrechtsänderungsgesetz 2010 
und die Pflanzenschutzgesetze der Bundesländer. 

Den amtlichen Pflanzenschutzdiensten der Bundesländer obliegt die Koor-
dinierung und Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen und Bekämp-
fungsstrategien sowie entsprechende Kontroll- und Monitoringaufgaben. 
Dazu zählen die Betreuung und Überwachung von Bekämpfungsmaßnah-
men, Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Quarantäne-
schadorganismen, Export- und Betriebskontrollen, der Pflanzenpass sowie 
die Registrierung von Firmen. 

Pflanzenschutzwarndienste geben einen Überblick über den regionalen 
Krankheits- und Schädlingsdruck und dienen als Entscheidungshilfe für 
umweltgerechten und wirtschaftlichen Pflanzenschutz. Diese werden von 
Kammern, der AGES und Bundesländern angeboten. 

Stand der 
Umsetzung 

Umfassende gesetzliche Regelungen sind vorhanden, teilweise bestehen 
noch Übergangsfristen, die Anpassung der nationalen Regelungen an die 
neue EU-Pflanzenschutzmittelverordnung ist im Laufen. 

Für die Forschung sind die derzeit zur Verfügung stehenden Mittel nach 
ExpertInnenmeinung nicht ausreichend.  

empfohlene 
weitere 
Schritte 

 

• Vorbereitung adäquater Maßnahmen im Rahmen der GAP nach 2013; 
• Einplanung möglicher national flexibler Anwendungsvorschriften und 

Ausarbeitung von Empfehlungen hierzu; 
• Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Beratung, 

Landwirtschaft und Industrie sowie verstärkte Informationsarbeit und Be-
wusstseinsbildung unter den LandwirtInnen im Bereich der bestehenden 
Beratungs-, Aus- und Weiterbildungsangebote. Dafür sind zusätzliche 
Schulungen und Spezialisierungen der BeraterInnen erforderlich. Die uni-
versitäre Ausbildung zum Thema Pflanzengesundheit ist zu stärken. 

• Weiterentwicklung von Forschungsprogrammen; 
• Ausbau bisheriger Verfahren für das Monitoring von neuen und potenziell 

gefährlichen Schadorganismen; 
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3.1.4.7 Überprüfung der Standorteignung aufgrund sich än-
dernder klimatischer Bedingungen und Erarbeitung von 
Empfehlungen für die Wahl einer an den Standort ange-
passten Kulturpflanze 

• Weiterentwicklung der Applikationstechnik, um durch neue Düsen- und 
Beiztechnik die Wirksamkeit der Pflanzenschutzmittel zu verbessern; 

• Förderung eines umweltgerechten Pflanzenschutzes einschließlich der 
vorbeugenden pflanzenbaulichen Maßnahmen (z. B. geeignete Fruchtfol-
gen, ökologische Pflanzenschutzmaßnahmen) durch entsprechende 
Rahmenbedingungen; 

• Einrichtung und Weiterführung von Freilandversuchen, um die Wirksam-
keit der vorhandenen Pflanzenschutzmittel und Bekämpfungsmöglichkei-
ten kontinuierlich zu überprüfen;  

• Forcierung der Nützlingsforschung.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Umsetzung der Maßnahme sind im Rahmen bestehender For-
schungsprogramme einerseits ausreichende Budgetmittel sicherzustellen. 
Andererseits sind für die entsprechenden Schulungen der BeraterInnen, 
Verbesserungen in der Ausbildung sowie eine verstärkte Informationstätig-
keit ausreichende Ressourcen notwendig. Auch für kontinuierliche Feldver-
suche sind entsprechende Mittel sicherzustellen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Die Maßnahme kann durch ihre Umsetzung zur Reduzierung von Konflikten 
mit dem Naturschutz sowie der Wasserwirtschaft beitragen. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Interessenvertretungen, AGES, universitäre und au-
ßeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Fachbeirat für Bodenfruchtbarkeit 
und Bodenschutz, Agrarhandel, Landwirtinnen und Landwirte, Industrie 

Zeithorizont Erforderliche Forschungsaktivitäten und Maßnahmen zur Bewusstseinsbil-
dung und Information können kurzfristig veranlasst werden. 

Ziel  Auswahl geeigneter Kulturpflanzen für die jeweiligen Standortbedingungen 

Bedeutung 

 

Die österreichische Landwirtschaft ist hinsichtlich ihrer Produktionssysteme 
durch große regionale Unterschiede innerhalb kürzester Distanzen geprägt 
und reicht von Grünland über Ackerkulturen bis zu Obst- und Weinbau. Zu 
den wichtigsten Standortfaktoren zählen das Klima und der Boden, welche 
das Wachstums-, Entwicklungs- und Reproduktionsvermögen sowie das 
Auftreten von Schaderregern und damit das Ertragspotenzial beeinflussen. 
Aufgrund der derzeit vorliegenden Klimaszenarien wird es zu regionalen 
und saisonalen Veränderungen des Temperatur- und Niederschlagsverlaufs 
kommen. Insbesondere die jährliche Niederschlagsverteilung ist wesentlich 
durch regionale Topografien und Klimaregionen geprägt.  
In Jahren mit günstiger Niederschlagsverteilung und ohne extrem hohe 
Temperaturen werden standortabhängig sehr hohe Erträge möglich sein. 
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Dagegen sind erhebliche Ertragseinbrüche bei zeitig einsetzendem Was-
sermangel in Verbindung mit hohen Temperaturen zu erwarten. Vor allem 
leichte und flachgründige Böden mit geringem Wasserspeichervermögen 
sind hiervon betroffen. Grundsätzlich wird bei zunehmendem Trockenstress 
in der Vegetationsperiode das Wasserspeichervermögen des jeweiligen 
Standorts eine ausschlaggebende Bedeutung für die Höhe und die Stabilität 
des Ertrags erlangen. 
Der Anbau geeigneter Sorten ist eine wesentliche Voraussetzung zur ren-
tablen und umweltschonenden Landbewirtschaftung (AGES 2011). Eine 
Überprüfung der Standorteignung aufgrund der sich ändernden klimatischen 
Bedingungen zielt darauf ab, die Auswahl geeigneter Kulturpflanzen zu er-
möglichen und das Ertragspotenzial langfristig zu sichern.  
Durch den Anbau standortangepasster, trockentoleranter und hitzeverträgli-
cher Sorten mit angepasstem Abreifeverhalten kann ein wichtiger Beitrag 
geleistet werden, um auf veränderte Bedingungen standortabhängig reagie-
ren zu können. Vor allem auf trockenheitsgefährdeten Standorten wird der 
Einsatz von Sorten mit möglichst gut ausgebildetem Wurzelsystem, hoher 
Robustheit gegenüber Hitze und Trockenheit und ausreichender Winterhär-
te zu forcieren sein. Bei zunehmendem Trockenstress sind darüber hinaus 
relativ dünne Bestände mit kräftigen Einzelpflanzen anzustreben, um das 
verfügbare Wasser- und Nährstoffangebot bestmöglich nutzen zu können. 
Darüber hinaus können Aussaatmengen und -zeiten standortabhängig aus-
gerichtet werden. Ein früherer Beginn der Vegetationsperiode ermöglicht 
eine Vorverlegung des Aussaatzeitpunktes, sodass die Winterfeuchtigkeit 
der Böden besser genutzt werden kann. Für Winterungen sind unter Um-
ständen spätere Aussaatzeitpunkte möglich.  
Die ausschließliche Nutzung geeigneter Standorte kann zum forcierten 
Ausbau des passiven Hochwasserschutzes einerseits und zum potenziellen 
Biodiversitäts-Verbund andererseits beitragen. Ein verstärkter passiver 
Hochwasserschutz wird mit hoher Wahrscheinlichkeit unter Inanspruch-
nahme land- oder forstwirtschaftlich genutzter Flächen stattfinden. Eine ver-
stärkte Kooperation und Vernetzung der Akteurinnen und Akteure aus den 
betroffenen Aktivitätsfeldern ist für die Umsetzung anzustreben. 
Diese Handlungsempfehlung weist auch einen engen Bezug zu den Hand-
lungsempfehlungen Kapitel 3.1.4.1 – Nachhaltiger Aufbau des Bodens und 
Sicherung der Bodenfruchtbarkeit, -struktur und -stabilität, Kapitel 3.1.4.3 – 
Züchtung und gezielter Einsatz von wassersparenden, hitzetoleranten 
Pflanzen (Art/Sorte) im Sinne einer regional angepassten Bewirtschaftung, 
Kapitel 3.1.4.4 – Anpassung des Düngemanagements an saisonale Witte-
rungsverläufe und Kapitel 3.1.4.6 – Umweltgerechter und nachhaltiger Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln auf.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es bestehen Schnittstellen insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Forstwirt-
schaft, Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft, Raumordnung und Ökosys-
teme/Biodiversität. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Einen Anknüpfungspunkt bildet die jährlich erscheinende Österreichische 
Beschreibende Sortenliste der AGES. Diese informiert über die in Öster-
reich zugelassenen Sorten landwirtschaftlicher Arten und bildet die Grund-
lage für die richtige Sortenwahl im Ackerbau in den einzelnen Anbauregio-
nen. 
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3.1.4.8 Risikominimierung sowie Entwicklung und Ausbau von 
Instrumenten der Risikostreuung  

Einen zusätzlichen Anknüpfungspunkt bilden Fachzeitschriften sowie Aus-
bildung und bestehende Beratungsangebote zur Bewusstseinsbildung und 
Streuung relevanter Informationen an die Landwirtinnen und Landwirte.  

Stand der 
Umsetzung 

Die Österreichische Beschreibende Sortenliste enthält Angaben über die 
Eignung und Leistung der Sorten in den einzelnen Anbauregionen. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Verstärkte Berücksichtigung der Standorteignung hinsichtlich Hitze, Tro-
ckenheit etc. in der Österreichischen Beschreibenden Sortenliste; 

• Bewusstseinsbildung und Zusammenführung aller beteiligten Akteurin-
nen/Akteure und Fachmaterien durch die Schaffung eines Netzwerks zwi-
schen Forschung, amtlicher Sortenprüfung, Saatgutwirtschaft und land-
wirtschaftlicher Praxis;  

• Forschung zur Veränderung der Standortbedingungen durch geänderte 
klimatische Bedingungen; 

• Empfehlungen für den Anbau landwirtschaftlicher Nutzpflanzen unter ge-
änderten klimatischen Bedingungen; 

• Integration entsprechender Forschungsergebnisse in das bestehende 
Aus- und Weiterbildungsprogramm sowie in die Beratung. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Zusätzliche Ressourcen sind eventuell für die Adaptierung und Erweiterung 
des Beratungsangebotes sowie für die Forschung notwendig. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Konflikte um die Ressource Fläche sind insbesondere mit der Siedlungs- 
und Verkehrsentwicklung sowie mit dem Naturschutz möglich.  

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Wasserwirtschaft, AGES, LFZ Raumberg-
Gumpenstein, Interessenvertretungen, Elementarversicherungen, universi-
täre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 

Zeithorizont Forschungsinitiativen können unmittelbar und kurzfristig gestartet werden. 

Ziel  Verringerung wetterbedingter Produktionsrisiken und Entwicklung und Aus-
bau weiterer Versicherungsmodelle 

Bedeutung 

 

Die Landwirtschaft war seit jeher wetterbedingten Produktionsrisiken ausge-
setzt. Diese Risiken werden aufgrund der zu erwartenden klimatischen Än-
derungen insbesondere durch ein möglicherweise vermehrtes Auftreten von 
Extremereignissen weiter zunehmen. Trotz der skizzierten neuen Anpas-
sungspfade wird ein Restrisiko für klimatische Schäden an Kulturen und 
Nutztieren bleiben. Dieses wird durch allgemeine Versicherungsprodukte 
abgestützt und sollte weiter ausgebaut werden. Versicherungen und versi-
cherungsähnliche Instrumente dienen als außerbetriebliche Risikomanage-
mentinstrumente dazu, das Risiko für den Einzelnen zu verringern. Ver-
schiedenste Versicherungsprodukte wie Ertragsverlustversicherungen, wet-
terindexbasierte Versicherungen oder Mehrgefahrenversicherungen werden 
angeboten.  
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Beispielsweise kann Getreide gegen zehn Ertragsrisiken (Hagel, Trocken-
heit, Frost, Überschwemmung etc.) versichert werden. Das Mehrgefahren-
versicherungssystem wird in Österreich durch Prämiensubvention für Hagel- 
und Frostversicherungen von staatlicher Seite gefördert.  

In Zusammenarbeit mit der Versicherungsbranche (z. B. der österreichi-
schen Hagelversicherung) sind zusätzliche bzw. neue Versicherungsmodel-
le zu entwickeln, welche Risiken – abhängig von den nachweislichen An-
passungsanstrengungen – streuen. Bereits bestehende Ansätze (Mehrge-
fahrenversicherung) bieten wichtige Ansätze, die in diesem Sinn weiterent-
wickelt werden können, wobei besondere Bemühungen in diesem Zusam-
menhang im Grünland erforderlich sind (Messmethoden zur Evaluierung 
mikroklimatisch und regional bedingter Hitzeschäden im Grünland fehlen 
derzeit noch).  

Ein weiterer Beitrag zur Risikominimierung kann in der Aufgabe von durch 
Hochwasser gefährdeten Produktionsgebieten oder durch Bepflanzung mit 
standortgemäßen Arten erfolgen. Dies ist darüber hinaus einerseits ein Bei-
trag zum passiven Hochwasserschutz und andererseits zum potenziellen 
Biodiversitäts-Verbund.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug vor allem zum Aktivitätsfeld Wirtschaft (Versi-
cherungswirtschaft).  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Die österreichische Hagelversicherung versichert landwirtschaftliche Kultu-
ren im Rahmen einer Mehrgefahrenversicherung gegen Hagel- und andere 
Elementarschäden wie Dürre, Überschwemmung, Frost, stauende Nässe 
etc. 

Stand der 
Umsetzung 

Die Versicherung witterungsbedingter Schäden ist in Österreich weitgehend 
umgesetzt (Mehrgefahrenversicherung). Manche unvermeidbare Schäden – 
wie etwa durch Frost an Marillenblüten – werden aufgrund des hohen Pro-
duktionsrisikos nicht versichert. Allerdings sollte im Grünland, wie bereits bei 
Ackerkulturen existierend, auch zusätzlich eine Versicherung gegen Dürre-
schäden angeboten werden. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Bewusstseinsbildung und Zusammenführung aller beteiligten Akteurin-
nen/Akteure und Fachmaterien durch die Schaffung eines Netzwerks zwi-
schen Versicherungen, Forschung und landwirtschaftlicher Praxis; 

• regelmäßige Prüfung und Weiterentwicklung bzw. Erweiterung von Versi-
cherungsprodukten; 

• Entwicklung von Versicherungsmodellen, welche Risiken – abhängig von 
den nachweislichen Anpassungsanstrengungen – streuen;  

• Weiterentwicklung bereits bestehender Ansätze (Mehrgefahrenversiche-
rung) insbesondere für das Grünland.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Kosten entstehen u. a. für Beratung und Forschung.  
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3.1.4.9 Integrierte Landschaftsgestaltung zur Bodensicherung 
und Verbesserung der Agrarökologie inklusive der Er-
haltung und Pflege von Landschaftselementen 

                                                
 

7 Form der Landnutzung, bei der mehrjährige Holzpflanzen (Bäume, Sträucher etc.) auf derselben Fläche angepflanzt werden, 
auf der auch landwirtschaftliche Nutzpflanzen angebaut und/oder Tiere gehalten werden. In Agroforstsystemen gibt es sowohl 
ökologische als auch ökonomische Interaktionen zwischen den verschiedenen Komponenten.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Wasserwirtschaft, AGES; LFZ Raumberg-
Gumpenstein, Interessenvertretungen, Elementarversicherungen, universi-
täre & außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 

Zeithorizont Forschungsinitiativen können unmittelbar und kurzfristig gestartet werden. 

Ziel  Verbesserung der agrarökologischen Situation und Erhalt der natürlichen 
Biodiversität durch die Reduktion der Windangriffsflä-
che/Windgeschwindigkeit und der Bodenerosion sowie Verbesserung des 
Wasserrückhalts 

Bedeutung 

 

Klimatische Veränderungen wie z. B. höhere Temperaturen werden die 
landwirtschaftliche Produktion unter anderem durch einen steigenden Was-
serbedarf und eine höhere Evapotranspiration beeinflussen. Darüber hinaus 
ändern sich phänologische Erscheinungen und es wird mit zunehmendem 
Hitze- und Trockenstress gerechnet. Dies wirkt sich auf den Wasserhaus-
halt und -bedarf und in weiterer Folge auf die Erträge landwirtschaftlicher 
Kulturen insbesondere an schon jetzt relativ trockenen Standorten (z. B. in 
Ostösterreich) aus. 
Landschaftsstrukturen, wie zum Beispiel Agroforstsysteme7 bzw. Wind-
schutzhecken, können das Landschaftsbild und das Mikroklima positiv ver-
ändern sowie vielfältige positive Effekte für die landwirtschaftliche Produkti-
on mit sich bringen.  
Sie tragen zu einer Reduktion der Windgeschwindigkeit bei und verringern 
dadurch die unproduktive Verdunstung. Dies führt in weiterer Folge zu einer 
verbesserten Wasserbilanz und erhöhter Wasser- und Nährstoffverfügbar-
keit. Landschaftselemente vergrößern die Biodiversität und können im Sinne 
eines Biotopverbundes die Überlebensfähigkeit verschiedener Arten erhö-
hen.  
Das Lokalklima einer durch Hecken und Ähnlichem strukturierten Land-
schaft kann die Auswirkungen von extremen Wetterereignissen mildern.  
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Landschaftselemente tragen auch zur Verbesserung der Bodeneigenschaf-
ten bei und verhindern die Bodendegradation und -erosion (v. a. bei ausge-
trockneten Böden). Ein zunehmender Anteil von bodendeckenden Dauerkul-
turen (z. B. Hecken) wirkt örtlich Humus aufbauend und langfristig Kohlen-
stoff speichernd. 

Der Klimawandel führt in Ostösterreich tendenziell zu erhöhtem Wasserver-
lust auf Ackerböden, der durch Landschaftstrukturelemente wie Hecken 
gebremst werden kann. Durch den Windschutz wird auch die vor allem bei 
ausgetrockneten Böden erhöhte Winderosion gemindert. Orientiert an höhe-
ren Temperaturen und evtl. vermehrtem Windaufkommen sollten die In-
strumente des Windschutzes überprüft und erforderlichenfalls verbessert 
werden.  

Durch die Nutzung von Landschaftselementen können zusätzliche wirt-
schaftliche Einkommensquellen lukriert werden (z. B. durch Energieholz, 
Wertholz), die den ökonomischen Verlust durch den Flächenverbrauch und 
den Pflegeaufwand weitgehend bzw. zur Gänze kompensieren.  

Eine Untersuchung unterschiedlicher Landschaftsstrukturen zeigt, dass vor 
allem Hecken aus ökologischer (hohes Maß an Biodiversität, Lebensraum 
für Fauna, Nützlingsförderung, regional angepasste heimische Arten etc.) 
und sozio-kultureller Sicht (Landschaftsbild, Akzeptanz) positive Effekte mit 
sich bringen. Hecken sorgen zudem für einen permanenten und optimalen 
Windschutz. Der geringe Ertrag, hohe Pflanzkosten und die geringe 
Umtriebszeit können jedoch aus kurzfristiger betriebswirtschaftlicher Sicht 
gegen die Anlage von Landschaftsstrukturen sprechen. Hinsichtlich der 
ökonomischen Bewertung dürften Bepflanzungsvarianten mit krautigen bzw. 
mehrjährigen Biomassepflanzen besser abschneiden (Brandenburg et al. 
2009).  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Wasser-
haushalt und Wasserwirtschaft, Schutz vor Naturgefahren, Forstwirtschaft, 
Ökosysteme/Biodiversität und Tourismus. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Im Rahmen des Österreichischen Programms zur Förderung einer umwelt-
gerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden 
Landwirtschaft (ÖPUL) und im Rahmen der Direktzahlungen sind Maßnah-
men insbesondere zum Boden-, Klima- und Wasserschutz und speziell hin-
sichtlich der Landschaftselemente enthalten.  

Das österreichische Programm für die Entwicklung des Ländlichen Raums 
2007–2013 fördert Maßnahmen zur Landschaftsgestaltung und Land-
schaftsentwicklung. 

Ökopunkte bewerten die ökologische Leistung eines landwirtschaftlichen 
Betriebes. Die Leistungen werden jährlich prämiert. Mit dem Ökopunktepro-
gramm NÖ werden z. B. landwirtschaftliche Betriebe mit hohen ökologi-
schen Leistungen und umfassender Landschaftserhaltung als eigenständi-
ges Förderungsprogramm im Rahmen des ÖPUL 2007 gefördert. Im Jahr 
2010 nahmen 6.571 Betriebe mit einer Fläche von 133.603 ha am Ökopunk-
teprogramm teil (BMLFUW 2011a).  
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Stand der 
Umsetzung 

Landschaftsgestalterische Maßnahmen werden derzeit im Programm der 
Ländlichen Entwicklung bzw. im NÖ Ökopunkteprogramm gefördert. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

 

• Ausweitung der bestehenden Initiativen und Maßnahmen zur Förderung 
der Neuanlage und Erhaltung sowie zur Pflege von Landschaftselemen-
ten durch die Weiterentwicklung bzw. Ergänzung bestehender Program-
me wie z. B. im ÖPUL und bei den Direktzahlungen; 

• verstärkte Beratung und Bewusstseinsbildung hinsichtlich der positiven 
Wirkungen von Landschaftselementen sowohl innerhalb als auch außer-
halb des Aktivitätsfeldes; 

• Kooperation mit anderen Bereichen (Naturschutz, Forstwirtschaft, Raum-
ordnung, Tourismus etc.) zur Sicherung der öffentlichen Güter Land-
schaft, Biodiversität, Boden und Wasser; 

• Prüfung und ggf. Anpassung der Instrumente des Windschutzes. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Weiterführung bzw. den Ausbau bestehender Fördermaßnahmen 
sind ausreichende Mittel bereitzustellen. Weitere Ressourcen sind für die 
Bewusstseinsbildung und Schulung von Beraterinnen und Beratern erforder-
lich. Für Landwirtinnen und Landwirte werden einerseits durch die Anlage 
von Landschaftselementen ein zusätzlicher Flächenbedarf und Pflanzkosten 
anfallen. Andererseits müssen sie auch für die Pflege und Erhaltung bzw. 
auch Nutzung einen entsprechenden Arbeitsaufwand einkalkulieren.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Durch den zusätzlichen Flächenbedarf sind Abstimmungen mit den anderen 
Aktivitätsfeldern vorzunehmen, um etwaige Nutzungskonflikte auszuschlie-
ßen. Außerdem könnte der daraus entstehende höhere Arbeitsaufwand für 
die Landwirtinnen und Landwirte die Akzeptanz der Maßnahme ungünstig 
beeinflussen.  

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Interessenvertretungen (Beratung, Information), 
Landwirtinnen und Landwirte, Naturschutzverbände, Tourismusverbände 

Zeithorizont Im Rahmen der Ausbildung sowie der umfangreichen bestehenden Bera-
tungs- und Weiterbildungsangebote können kurzfristig verstärkt Inhalte zu 
den positiven Auswirkungen der Maßnahme integriert werden. Forschungs-
arbeiten insbesondere zur wissenschaftlichen Begleitung und Evaluierung 
können kurzfristig in Angriff genommen werden. 
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3.1.4.10 Erhalt bestehender Almflächen und Revitalisierung auf-
gelassener Almen 

                                                
 

8 Abrutschen großer Wiesenflächen mitsamt dem Wurzelhorizont, in Abhängigkeit von Hangneigung, Bodenbeschaffenheit, 
Hangwasser und Witterung. 

Ziel  Erhalt der Schutz- und Erholungsfunktion, der Futtermittelproduktion sowie 
gezielte Revitalisierung und Wiederaufnahme der Bewirtschaftung von auf-
gelassenen Almflächen unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher As-
pekte 

Bedeutung 

 

Die Funktionen von Almflächen sind vielfältig: Zum einen stellen sie eine 
wichtige Ressource für die Futtermittelproduktion dar und leisten einen Bei-
trag zur Verbesserung der Tiergesundheit. Zum anderen gewinnen ihre 
Schutz- und Erholungsfunktion zusehends an Bedeutung. Aufgelassene 
Almen bedeuten eine erhöhte Lawinen- und Murengefahr, da die Vegetati-
onsdecke nur stabil bleibt, wenn sich die an den Biss und Tritt der Weidetie-
re angepasste Pflanzengesellschaft nicht verändert. Auch verbessert eine 
gut gepflegte Almweide das Wasserspeicherungsvermögen des Bodens, 
was angesichts zunehmender Starkregenereignisse besonders wichtig ist. 

Für den Erhalt der Almflächen und ihrer Produktionsfunktion für die Zukunft 
ist die Bewirtschaftung unter Beachtung von Naturschutzaspekten wesent-
lich, um Verunkrautung und Verbuschung zu vermeiden bzw. rückgängig zu 
machen. Durch die Erstellung eines Almrevitalisierungsplans könnten an-
passungsrelevante, landschaftsökologische und touristische Aspekte be-
rücksichtigt werden. Um mögliche Synergien zu nutzen, ist eine stärkere 
Einbindung des sanften Erlebnis- und Erholungstourismus in die Almwirt-
schaft zu überlegen.  

Der durch zunehmende Temperaturen verursachte Hitzestress vieler Nutz-
tiere niedrig gelegener Regionen kann die Bewirtschaftung von Almen zu-
sätzlich attraktiv machen.  

Almen sind stark von Nutzungsaufgabe bedrohte Bereiche, die in der jetzi-
gen Form nur durch ein Zusammenwirken verschiedener Förderungen und 
Maßnahmen bewahrt werden können (z. B. Einheitliche Betriebsprämie 
(EBP), Ausgleichszulage (AZ), ÖPUL). Ihre Erhaltung ist als gesellschaftli-
ches Ziel anerkannt (siehe auch Natura 2000, Nationaler Strategieplan LE 
07-13 – Österreichisches Programm für die Entwicklung des Ländlichen 
Raums 2007–2013 – und Alpenkonvention). Nur eine nachhaltige Bewirt-
schaftung der Almen mit Weidetieren kann die Flächen im gewünschten 
Zustand erhalten und Gefahren, wie z. B. erhöhten Oberflächenabfluss, 
Schneegleiten, Blaikenbildung8 oder die Änderung der Vegetationszusam-
mensetzung (mit negativen Auswirkungen bezüglich Biodiversität) verhin-
dern. Die nachhaltige Almbewirtschaftung wird durch die im ÖPUL vorge-
schriebenen Auflagen betreffend den Pflanzenschutz, Tierbesatz, 
Zufütterung und Düngung sichergestellt.  

 



47 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Schnittstellen bestehen vor allem zu den Aktivitätsfeldern Ökosyste-
me/Biodiversität, Tourismus sowie Schutz vor Naturgefahren.  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Almen bestehen Förderungen wie 
z. B. Almauftriebsprämien, Alpungs- und Behirtungsprämien (Agrarumwelt-
maßnahmen – ÖPUL), Agrarinvestitionskredite etc. Die Maßnahme „Moder-
nisierung landwirtschaftlicher Betriebe" umfasst bspw. die Förderung von 
baulichen Investitionen im Bereich der Almgebäude einschließlich der für 
die Almbewirtschaftung funktionell notwendigen technischen Einrichtungen 
und Anlagen (z. B. zur Wasser- und Energieversorgung, Einfriedungen, 
Schutzeinrichtungen für Almbauten und Wege zur inneren Erschließung, 
wozu auch die Almzufahrtswege zählen). 

Die Alpenkonvention – ein internationales Abkommen zum Schutz der Alpen 
– sieht die Almwirtschaft als einen wichtigen Bestandteil zur Sicherung der 
verschiedenen gesellschaftlichen Interessen im alpinen Raum. In ihren 
Durchführungsprotokollen werden als wichtigste Ziele die Erhaltung und 
Förderung der standortgerechten und umweltverträglichen Berglandwirt-
schaft angeführt. 

Der Almkataster wird bei den Alminspektoraten der Landesregierungen ge-
führt. Er beinhaltet jede Alm und deren wichtigste Merkmale, wie z. B. den 
Namen der Alm, den Bewirtschafter/die Bewirtschafterin, die Kulturartenver-
teilung, die Nutzung, die Höhenlage, das Personal, den Viehbesatz, die Bo-
denart, die Rechte und Lasten, die Bonität, die Weidezeit und die Gebäude-
anzahl. 

Stand der 
Umsetzung 

Mit dem Projekt ALP Austria (Programm zur Sicherung und Entwicklung der 
alpinen Kulturlandschaft) wurden Grundlagen für agrarpolitische Entschei-
dungen erarbeitet. Das Programm stellt Strategien und Optionen für die 
österreichischen Almen und ihre Bewirtschaftung zur Verfügung. Damit soll 
eine nachhaltige, ökonomisch, ökologisch und sozial verträgliche Bewirt-
schaftung der Almen sichergestellt werden. 

Der Erhalt und die Ausweitung der Almbewirtschaftung sind im Rahmen von 
Almrevitalisierungsplänen (z. B. Bundesland Kärnten) im Laufen. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Erhaltung bestehender Almbewirtschaftung sowie standortgerechte und 
landschaftsökologisch verträgliche Revitalisierung von aufgelassenen 
Almflächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen, ökonomisch, ökolo-
gisch und sozial verträglichen Bewirtschaftung der Almen; 

• Forschung zu den möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Almbewirtschaftung auf Grundlage bestehender Daten und Projekte (z. B. 
Alp-Austria, EVALM); 

• Erstellung eines Almrevitalisierungsplans, der anpassungsrelevante, 
landschaftsökologische und touristische Aspekte berücksichtigt; 

• stärkere Einbindung des sanften Erlebnis- und Erholungstourismus in die 
Almwirtschaft. 

 

http://www.ama.at/
http://www.tirol.gv.at/themen/laendlicher-raum/agrar/foerderung/lkf-aufgaben/
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3.1.4.11 Optimierung der Glashauskultur hinsichtlich Energie-, 
Wasser- und Kühlungsversorgungsplänen 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Ressourcen sind insbesondere für die Bearbeitung von relevanten For-
schungsfragen zur Verfügung zu stellen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Die Umsetzung der Maßnahme kann sowohl zu Synergien als auch zu Kon-
flikten mit Bereichen wie dem Naturschutz, dem Tourismus und der Forst-
wirtschaft führen. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer (Förderungen der Almbewirtschaftung), Interessenver-
tretungen, LFZ Raumberg-Gumpenstein, Almwirtschaft Österreich, eventuell 
Tourismusverbände, Landwirtinnen und Landwirte 

Zeithorizont Der zeitliche Horizont zur Umsetzung der Maßnahme hängt stark vom aktu-
ellen Zustand der Almflächen ab sowie von der Nutzungs-/ 
Aktivierungsintensität – hierbei ist besonders auf die hohe Sensibilität dieser 
Flächen Bedacht zu nehmen. 

Ziel  

 

Effizienzsteigerung des Energie- und Wasserverbrauchs von Glashaus- und 
Folienkulturen insbesondere hinsichtlich einer zunehmenden Hitzebelastung 
im Sommer und eventuell vermehrt auftretenden Elementarereignissen 

Bedeutung 

 

Der Gemüsebau in Glashäusern und Folientunneln ist ein spezielles Hand-
lungsfeld der Landwirtschaft und sollte als Sonderstandort betrachtet wer-
den. Diese Sparte ist hochproduktiv und vom Klimawandel zunehmend be-
troffen – vor allem hinsichtlich der Energiebereitstellung und extremer Wet-
terereignisse. Insbesondere Hagel und Stürme können erhebliche Schäden 
verursachen. So beschädigten die Winterstürme Paula und Emma mehr als 
150.000 m² Folien- und Glashausflächen (BMLFUW 2009a). 

Der regional deutlich zunehmende Trend zu mehr Hitzeperioden wird vor 
allem in schlecht regulierbaren Glashäusern zu zunehmenden Problemen 
durch Überhitzung führen. Dem ist durch Maßnahmen für eine ausreichende 
Belüftung und moderne Einrichtungen zur Beschattung (Hitzeschild) entge-
genzutreten. (Echte Kühlsysteme sind kein Thema – auch weil ein gewisser 
hitzebedingter Ertragsrückgang in den absatzschwächeren Sommermona-
ten in Kauf genommen wird.)  

Die Bewässerung muss unter dem Aspekt der Effizienzsteigerung insbe-
sondere hinsichtlich Zeitpunkt und Menge an die sich ändernden Bedingun-
gen angepasst werden. Für eine nachhaltige Wassernutzung sind moderne 
technologische Entwicklungen unter Berücksichtigung einer größtmöglichen 
Bodenschonung erforderlich. Geschlossene Kultursysteme sind heute 
überwiegend Standard, teils wird für die Bewässerung bereits Regenwas-
sernutzung betrieben. 
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9 Tagwasser, im Allgemeinen das unmittelbar von den atmosphärischen Niederschlägen herrührende und an der Oberfläche 
stehenbleibende versickernde oder frei abfließende Wasser sowie zutage getretenes Grundwasser. 

Die Kombination von durchschnittlich höheren Temperaturen und vermehr-
ter Bewässerung schafft ein feucht-warmes Mikroklima, welches das Auftre-
ten von Schädlingen und Krankheiten begünstigen kann. Eine Luftfeuchtig-
keit über 70 % führt darüber hinaus zu einer merkbaren Verringerung der 
Produktqualität. Aufgrund der hohen Flächenproduktivität besteht hier ein 
hohes Schadpotenzial.  

In der Glashausproduktion ist die Düngung mit CO2 eine gängige Variante 
zur Steigerung des Ertrags. Erkennbare Ertragssteigerungen treten bei ei-
nem CO2-Gehalt ab 500 ppm ein.  

Zu einer Reduzierung der Umweltbelastungen und zur Heizkosteneinspa-
rung kann auch die Abwärmenutzung von Industrieanlagen beitragen. Zur 
Kühlung sind bei Auftreten von Hitzeperioden alternative Kühltechnologien 
zur Vermeidung eines vermehrten CO2-Ausstoßes zu bevorzugen. Eine 
weitere Reduzierung der CO2-Emissionen kann durch die Rückgewinnung 
des CO2 für Düngezwecke erreicht werden.  

Neue Produktionsstätten könnten sich zukünftig vermehrt an Standorten mit 
zeitlichem Wärmeüberhang z. B. als Nebenprodukt von Industrieanlagen 
bzw. dem Vorhandensein von alternativen Energiequellen orientieren. 

Durch eine weiterführende Ökologisierung der Produktion kann ein wesent-
licher Beitrag zur österreichischen Umweltbilanz geleistet werden. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug zu den Aktivitätsfeldern Energie, Wasserhaushalt und 
Wasserwirtschaft, Bauen und Wohnen, Raumordnung sowie Stadt – urbane 
Frei- und Grünräume. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Für die Errichtung von Glashäusern gelten die Vorschriften der Europäi-
schen Baunormen. 

Durch die Förderung zur Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe im 
Rahmen des Österreichischen Programmes für die Entwicklung des Ländli-
chen Raums 2007–2013 werden bauliche Investitionen im Bereich von Ge-
wächshäusern unterstützt. Darunter fallen z. B. Investitionen zur Energie-
einsparung in Gewächshäusern (elektronische Regeleinrichtungen und an-
dere technische Einrichtungen) sowie Heizungsverbesserung und -
umstellung, Beregnung und Bewässerung (einschließlich Mischwasserbe-
hälter), Errichtung geschlossener Bewässerungssysteme usw. 

Stand der 
Umsetzung 

Die Beheizung stellt neben der Bewässerung und der Glashausklimarege-
lung den derzeit größten Kostenfaktor dar. In der Vergangenheit wurden 
erst vereinzelt Maßnahmen zur Steigerung der thermischen Effizienz wie 
Energiereduktion durch Heizungsumstellung und Wärmedämmung durchge-
führt, eine flächendeckende Umsetzung konnte jedoch noch nicht erzielt 
werden. Der Einsatz erneuerbarer Energieträger ist derzeit erst vereinzelt 
realisiert ebenso die Nutzung des Tagwassers9. 

 

http://de.academic.ru/dic.nsf/technik/16387/Niederschl%C3%A4ge
http://de.academic.ru/dic.nsf/technik/16608/Oberfl%C3%A4che
http://de.academic.ru/dic.nsf/technik/22738/Wasser
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3.1.4.12 Förderung des Tierschutzes und der Tiergesundheit un-
ter veränderten klimatischen Verhältnissen 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Erhebung von Basisdaten über den Ist-Zustand der Glashauskulturen und 
Ableitung des Entwicklungspotenzials;  

• Schaffung von Anreizen zur Steigerung der thermischen Effizienz;  

• Forcierung des Einsatzes erneuerbarer Energieträger;  

• Forcierung der Regenwassernutzung, z. B. durch die Anlage von Was-
serspeichern unter dem Glashaus; 

• Anpassung der Investitionsrichtlinien an die Bedürfnisse moderner ökolo-
gisch wirtschaftender Betriebe;  

• Forschung zur technologischen Entwicklung von Gewächshäusern hin 
zum Niedrigenergieglashaus, zur Optimierung der Glashausklimarege-
lung sowie der Heizungs- und Bewässerungstechniken und der 
Düngemaßnahmen; 

• Entwicklung alternativer Kühltechnologien zur Reduzierung der CO2-
Emissionen; 

• Bewusstseinsbildung der betroffenen Akteurinnen und Akteure; 

• Orientierung neuer Produktionsstätten an dem Vorhandensein alternativer 
Energiequellen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Zur Steigerung der thermischen Effizienz, verbunden mit einer merkbaren 
Senkung des Energieverbrauchs sind Budgetmittel für die Forschung erfor-
derlich. Für eine flächendeckende Umsetzung der Forschungserkenntnisse 
sollen Anreize im Rahmen bestehender Förderungsprogramme, z. B. durch 
Investitionsförderungen geschaffen werden. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Im Sinne der kurzen Transportwege ist die Schaffung von geschlossenen 
Produktionsgebieten mit optimaler Verkehrsanbindung in verträglicher 
Stadtnähe zweckmäßig. Dies kann zu Konflikten um die Fläche Siedlungs- 
bzw. Naherholungsgebiet versus gärtnerisches Produktionsgebiet führen.  

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrich-
tungen, Interessenvertretungen, Bundesgemüsebauverband Österreichs, 
Gemeinden, Erzeugerorganisationen, Industrie, BetriebsleiterInnen  

Zeithorizont Insbesondere Forschungsinitiativen zur Steigerung der thermischen Effizi-
enz können kurz- bis mittelfristig gestartet werden. 

Ziel  

 

Ausbau des Wissensstandes und Bewertung der Auswirkungen des Klima-
wandels auf die Tiergesundheit sowie Ausarbeitung von präventiven Maß-
nahmen und allenfalls erforderlicher Veterinärmaßnahmen als Entschei-
dungsgrundlage für Behörden und Landwirtinnen/Landwirte 
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Bedeutung 

 

Direkte und indirekte Auswirkungen des Klimawandels werden die Gesund-
heit von Nutztieren beeinflussen. Es ist mit einer Zunahme von Hitzestress 
und neuen Infektionskrankheiten und dadurch mit Produktionsrückgängen 
zu rechnen. Zunehmender Hitzestress kann das Immunsystem der Tiere 
belasten und dadurch die Anfälligkeit gegenüber Krankheitserregern und 
Parasiten erhöhen. Hohe Temperaturen führen bei Milchvieh zu einer ge-
steigerten Wasseraufnahme und einer reduzierten Futteraufnahme, was 
sich in weiterer Folge negativ auf die Milchproduktion auswirkt und wirt-
schaftliche Einbußen mit sich bringt. Nutztiere sind bei höheren Temperatu-
ren auf ausreichend Abkühlungsmöglichkeiten angewiesen – insbesondere 
Schweine, da diese nicht schwitzen können. Bei Geflügel führt Hitzestress 
zu einer Abnahme der Eigröße und zu einem Rückgang der Legeleistung. 
Die Wasserversorgung wird daher einen höheren Stellenwert in der Tierhal-
tung gewinnen. 

Klimabedingte Veränderungen der Inhaltsstoffe von Futterpflanzen können 
veränderte Futterrationen bedingen. Ein angepasstes Fütterungsmanage-
ment wird durch eventuell notwendige Futterzukäufe in heißeren Sommer-
monaten von wirtschaftlicher Relevanz sein. 

Verlässliche Aussagen über das Auftreten neuer Infektionskrankheiten für 
Nutztiere sind nach derzeitigem Wissensstand nicht eindeutig möglich. Es 
wird jedoch angenommen, dass sich besonders Krankheitserreger, die über 
Zwischenwirte wie Stechmücken übertragen werden, zunehmend ausbrei-
ten werden.  

Die Integration und Intensivierung von Systemen des Monitoring (ein-
schließlich bereits bestehender Systeme) und der Überwachung von Tier-
krankheiten müssen die Früherkennung von Tierseuchen gewährleisten. 

Diese Handlungsempfehlung weist einen engen Bezug zu Kapitel 3.1.4.13 – 
Berücksichtigung von zukünftigen Anforderungen an die Klimatisierung von 
Stallungen durch steigende thermische Belastung – auf.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug vor allem zum Aktivitätsfeld Gesundheit.  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Die EU-Tiergesundheitsstrategie KOM(2007)539 endg. zielt auf den Schutz 
der öffentlichen Gesundheit und die Sicherung der Lebensmittelqualität, den 
Schutz der Tiergesundheit durch die Prävention von Seuchen sowie den 
Tierschutz ab. 
Die Kommission hat bereits eine Taskforce epidemiologischer ExpertInnen 
für Tierseuchenüberwachung (TFADS) eingesetzt, die über Verbesserungen 
der vorhandenen EU-Systeme für Tierseuchenüberwachung und neue 
Überwachungsstrategien (beispielsweise das Westnilfieber betreffend) in-
formieren soll. Zur Bewertung der Risiken des Auftretens vektorübertragba-
rer Krankheiten, die mit dem Wettergeschehen und dem Klimawandel in 
Zusammenhang stehen, müssen Wettervorhersagen und -analysen in die 
Frühwarnsysteme einbezogen werden. 
Das Bundestierschutzgesetz regelt bundesweit einheitlich die zentralen tier-
schutzrechtlichen Angelegenheiten. Für die landwirtschaftliche Nutztierhal-
tung ist vor allem die 1. Tierhaltungsverordnung relevant. 



52 

                                                
 
10 Link: http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Tiergesundheit/Seuchenbekaempfung_Ueberwachung/Krisenplaene/ 

Die Veterinärverwaltungen der Bundesländer sind für den Vollzug aller An-
gelegenheiten zuständig, die sich aus dem österreichischen Tierschutzge-
setz und den dazugehörigen Verordnungen ergeben (ausgenommen Straf-
angelegenheiten). Damit wurde eine bundeseinheitliche Regelung für die 
landwirtschaftliche Nutztierhaltung geschaffen, die die Landesgesetze und 
15a-Vereinbarung der Bundesländer sukzessive außer Kraft setzt. Alle be-
stehenden Ställe und Haltungseinrichtungen müssen bis spätestens 1. Jän-
ner 2020 die Regelungen des Bundesgesetzes einhalten. Alle seit 1. Jänner 
2005 neu errichteten Haltungssysteme haben jedenfalls den gesetzlichen 
Vorgaben ohne Übergangsfristen zu entsprechen.  
Die Bestimmungen der Tierhaltung in der biologischen Landwirtschaft ge-
hen darüber hinaus. Das Leitbild ist eine artgerechte Tierhaltung, die mittels 
des Kontrollsystems „Tiergerechtheitsindex“ kontrolliert wird. Gemäß der 
EU-Verordnung für Bio-Tierhaltung (VO (EG) Nr. 889/2008 i.V.m. VO (EG) 
Nr. 834/2007) sollte für alle Tierarten eine tiergerechte Tierhaltung hinsicht-
lich der Belüftung, der Lichtansprüche, des Platz- und Komfortbedarfs ge-
währleistet werden. Dementsprechend sollten ausreichende Flächen vorge-
sehen werden, damit jedes Tier über die erforderliche Bewegungsfreiheit 
verfügt und sein natürliches Sozialverhalten entfalten kann. 
Die Tiergesundheitsdienst-Verordnung 2009 regelt die Anerkennung und 
den Betrieb von Tiergesundheitsdiensten im Anwendungsbereich des Tier-
arzneimittelkontrollgesetzes sowie die Rechte und Pflichten der teilnehmen-
den Tierärzte/Tierärztinnen und Landwirtinnen/Landwirte. 

Stand der 
Umsetzung 

Aktuelle Krisenpläne zur Bekämpfung von Tierseuchen sind derzeit für alle 
relevanten, aber auch für bislang in Österreich nicht vorkommende Tierseu-
chen auf der Website des BMG abrufbar10. Mit den Krisenplänen soll die 
schnellstmögliche Überwindung einer Krisensituation durch Einbeziehung 
aller Möglichkeiten und Ressourcen von Bund und Ländern zur Tilgung der 
Seuchenherde sowie zur Verhinderung einer Weiterverschleppung gewähr-
leistet werden. Darin enthalten sind auch Informationen für Landwirtinnen 
und Landwirte, Tierärztinnen und Tierärzte, verwandte Bereiche und die 
breite Öffentlichkeit.  
Im ÖPUL sind Maßnahmen insbesondere zu Auslauf- und Weidehaltung 
enthalten.  
Im siebten Rahmenprogramm wurde die Forschung zum Thema Tierge-
sundheit verstärkt und gezielt darauf gerichtet, die Veränderungen zu be-
rücksichtigen, die weltweit erfolgen und direkt Ökologie und Entwicklung der 
Infektionserreger, ihrer Vektoren und Wirte beeinflussen, was neu auftre-
tende und wieder auftretende Gesundheitsgefährdungen hervorruft. So 
können beispielsweise die innerhalb des siebten Rahmenprogramms lau-
fenden Projekte ASFRISK (Bewertung und Kontrolle des Risikos der afrika-
nischen Schweinepest in der EU) und ARBOZOONET (Internationales Netz 
für Kapazitätsaufbau zur Bekämpfung neu auftretender viraler vektorüber-
tragbarer Zoonosen) im Bereich Tiergesundheit erheblich zu den Arbeiten 
zur Anpassung an den Klimawandel beitragen. Im Rahmen des ERA-Net 
EMIDA zur Tiergesundheit ist das BMG österreichischer Partner. 

http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Tiergesundheit/Seuchenbekaempfung_Ueberwachung/Krisenplaene/
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empfohlene 
weitere 
Schritte 

 

• Weitere Verbesserung des Wissensstandes zu nicht anzeigepflichtigen 
Krankheiten, die aufgrund des Klimawandels an Bedeutung gewinnen 
könnten; 

• weitere Entwicklung und Optimierung der Diagnostik in Zusammenarbeit 
mit nationalen und internationalen Referenzlabors; 

• Nutzung der (regionalen) Klimaszenarien vor allem auch zur epidemiolo-
gischen Abklärung; 

• Heranziehen regionaler Klimaszenarien zur besseren Abschätzung von 
Seuchengefahren; 

• Bei Bedarf Erweiterung bestehender Monitoringsysteme für neue Vekto-
ren und Infektionskrankheiten; 

• Prüfung und bei Bedarf Einrichtung eines bundesweiten Tierschutzkom-
petenzzentrums unter Nutzung bestehender Strukturen. Dies kann im 
Kontext des Aufbaus eines europäischen Netzwerks an Referenzzentren 
erfolgen (siehe KOM(2012)6 endg.)  

• Sensibilisierung aller Beteiligten im Hinblick auf ihre Verantwortung im 
allgemeinen Kontext von Tiergesundheit, Lebensmittelsicherheit und 
menschlicher Gesundheit; 

• rascher Informationsaustausch und enge Zusammenarbeit mit den Vete-
rinärbehörden der EU-Mitgliedstaaten, um unverzüglich auf Tiergesund-
heitskrisen reagieren und diese bewältigen zu können; 

• Entwicklung eines angepassten Fütterungsmanagements  

• Einbeziehung von Wettervorhersagen und -analysen in die Frühwarnsys-
teme zur Bewertung der Risiken des Auftretens vektorübertragbarer 
Krankheiten.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für diese Handlungsempfehlung sind Budgetmittel im Rahmen bestehender 
Forschungsprogramme bereitzustellen. Die beteiligten Akteurinnen/Akteure 
und Betroffenen sind gut vernetzt und ausreichend personelle Ressourcen 
sind vorhanden. Für die Sensibilisierung und eine Forcierung der Thematik 
in der Beratung sowie die laufende Integration der Thematik in die Ausbil-
dung sind hinreichend Mittel vorzusehen. 

Bereits derzeit werden beträchtliche Mittel in Krankheits- und Seuchen-
screening und vorbeugende Maßnahmen investiert. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Forschung, Veterinärbehörden, AGES, Interessenver-
tretungen, LFZ Raumberg-Gumpenstein, Landwirtinnen und Landwirte, ös-
terreichischer Tiergesundheitsdienst (TGD) sowie Tiergesundheitsdienste 
der Bundesländer 

Zeithorizont Forschungsinitiativen und Maßnahmen im Bereich der Bewusstseinsbildung 
können kurzfristig gestartet werden.  
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3.1.4.13 Berücksichtigung von zukünftigen Anforderungen an die 
Klimatisierung von Stallungen durch steigende thermi-
sche Belastung 

Diese Handlungsempfehlung steht in engem Zusammenhang mit Tier-
schutz und Tiergesundheit (siehe Kapitel 3.1.4.12 – Förderung des Tier-
schutzes und der Tiergesundheit unter veränderten klimatischen Verhält-
nissen).  

Ziel  

 

Verringerung der thermischen Belastung der landwirtschaftlichen Nutztiere, 
artgerechte stressfreie Haltung sowie Reduzierung der Schadstoffe in den 
Stallungen 

Bedeutung 

 

Witterungsbedingte Extreme wie Temperatur, Niederschlag, Stürme, Glo-
balstrahlung, UV-Strahlung, Ozon und Staub werden neue Herausforderun-
gen im Bereich der Stall- und Tierhaltungsanlagen mit sich bringen. Es wer-
den Maßnahmen im Bereich der Be- und Entlüftung, der Klimatisierung, des 
UV- Schutzes und des Staubschutzes notwendig werden. Geringere Nie-
derschlagsmengen und eine geringere Luftfeuchtigkeit können zu einer 
vermehrten Staubbelastung führen und so zur Verbreitung von Mikroorga-
nismen beitragen. 

Besonders empfindlich reagiert Geflügel auf Hitzestress, da es über die ge-
ringste körpereigene Thermoregulation verfügt. Steigende Temperaturen, 
eine lange Sonnenscheindauer und hohe Strahlungsintensitäten verringern 
die Futteraufnahme beim Rind, ab 30 °C erfolgt ein drastischer Rückgang. 
Bei Masttieren tritt als Folge eine verminderte Zunahme an Lebendmasse 
auf, bei Milchkühen werden die Milchleistung und die Milchqualität vermin-
dert. Auch Schweine reagieren bei Hitze mit einer verringerten Futterauf-
nahme, außerdem wird das Futter schlechter verwertet. Eine erhöhte Tem-
peratur führt in Kombination mit einem verstärkten Erregerdruck darüber 
hinaus zu einer Verminderung der Fruchtbarkeit (Besamungserfolg, Non 
Return Rate). 

Entsprechende technische Adaptierungen im Bereich der Stallungen wer-
den notwendig, um Stress, eventuelle schlechtere Zuwachsraten oder Aus-
fälle sowie unter Umständen die Ausbreitung von Krankheiten und Schader-
regern zu vermeiden. Hier ist insbesondere darauf zu achten, Anlagen zu 
fördern, die mit den Zielen des Klimaschutzes konform gehen. Die notwen-
digen Kühl- und Lüftungssysteme sollten möglichst ausfallsicher betrieben 
werden können (technisch aufwändig klimatisierte Stallsysteme sind vulne-
rabel gegenüber längeren Stromausfällen oder technischen Defekten). Die 
für Be- und Entlüftungsanlagen erforderliche Energie kann insbesondere 
aus erneuerbaren Energiequellen bereitgestellt werden. Solarenergie kann 
auch für die Kühlung von Ställen eingesetzt werden („Solares Kühlen“). 
Durch die Verwendung entsprechend geeigneter Bau- und Isoliermaterialien 
können der Wärmeverlust im Winter und die Überhitzung im Sommer ver-
mieden werden und somit sowohl dem Klimaschutz als auch der Anpassung 
an den Klimawandel Rechnung getragen werden. Offene Stallsysteme mit 
freier Bewegungsmöglichkeit der Tiere dürften hier die größte Sicherheit 
bieten. Eine Herausforderung in der Umsetzung stellen vor allem die erwar-
teten hohen Investitionskosten dar.  
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Bauliche Maßnahmen sind auch im Hinblick auf Unwetterschäden, insbe-
sondere Hagel und Sturm sicherer auszuführen (massivere Bauweise, Kalt-
dächer etc.).  

Der Aspekt des Tierschutzes sollte jedenfalls bei allen Maßnahmen mitbe-
rücksichtigt werden. 

Zu den erwähnten potenziellen Gefährdungen (schlechtere Zuwachsraten, 
Hitzestress etc.) liegen erst ansatzweise Forschungsergebnisse vor. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug vor allem zu den Aktivitätsfeldern Gesundheit, 
Bauen und Wohnen, Energie sowie zur Wirtschaft. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Das Bundestierschutzgesetz regelt bundesweit einheitlich die zentralen tier-
schutzrechtlichen Angelegenheiten. Für die landwirtschaftliche Nutztierhal-
tung ist vor allem die 1. Tierhaltungsverordnung relevant (BGBl. II Nr. 
485/2004 i.d.F. BGBl. II Nr. 530/2006). Die Veterinärverwaltungen der Bun-
desländer sind für den Vollzug aller Angelegenheiten zuständig, die sich aus 
dem österreichischen Tierschutzgesetz und den dazugehörigen Verordnun-
gen ergeben (ausgenommen Strafangelegenheiten). Damit wurde eine bun-
deseinheitliche Regelung für die landwirtschaftliche Nutztierhaltung geschaf-
fen, die die Landesgesetze und 15a-Vereinbarung der Bundesländer suk-
zessive außer Kraft setzt. Alle bestehenden Ställe und Haltungseinrichtun-
gen müssen bis spätestens 1. Jänner 2020 die Regelungen des Bundesge-
setzes einhalten. Alle seit 1. Jänner 2005 neu errichteten Haltungssysteme 
haben jedenfalls den gesetzlichen Vorgaben ohne Übergangsfristen zu ent-
sprechen. 
Die Bestimmungen der Tierhaltung in der biologischen Landwirtschaft ge-
hen darüber hinaus. Das Leitbild ist eine tiergerechte Tierhaltung, die mittels 
des Kontrollsystems „Tiergerechtheitsindex“ kontrolliert wird. Gemäß der 
EU-Verordnung für Bio-Tierhaltung (VO (EG) Nr. 889/2008 i.V.m. VO (EG) 
Nr. 834/2007) sollte für alle Tierarten eine artgerechte Tierhaltung hinsicht-
lich der Belüftung, der Lichtansprüche, des Platz- und Komfortbedarfs ge-
währleistet werden. Dementsprechend sollten ausreichende Flächen vorge-
sehen werden, damit jedes Tier über die erforderliche Bewegungsfreiheit 
verfügt und sein natürliches Sozialverhalten entfalten kann. 
Anknüpfungspunkte stellen ferner die Baugesetze und Bauordnungen der 
Bundesländer dar. Das Bauwesen unterliegt der Landesgesetzgebung. 
Raumordnung wird in Österreich von Bund, Bundesländern und Gemeinden 
wahrgenommen. Alle Angelegenheiten der Raumordnung, die nicht aus-
drücklich den Bund vorbehalten sind, fallen in die eigene Zuständigkeit der 
Bundesländer. Landesgesetze bilden die gesetzliche Grundlage für die über 
örtliche und örtliche Raumplanung.  

Stand der 
Umsetzung 

Der Aspekt Klimawandelanpassung stand bisher nicht im Fokus. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Überprüfung und eventuell Anpassung der Bauordnungen für die Errich-
tung von Stallungen (eventuell 15a Vereinbarungen der Bundesländer); 

• Weiterentwicklung von Handlungsempfehlungen für Stallbau, Fütterung, 
Tierhaltungsmanagement, Güllemanagement; 
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3.1.4.14 Optimierung der Anpassungs- und Bekämpfungsstrate-
gie für neue Krankheiten und Schädlinge  

 • Forcierung der Bewusstseinsbildung und der Beratung der Landwirtinnen 
und Landwirte;  

• Implementierung der im Tierschutzgesetz vorgesehenen Prüfstelle; 

• Grundlagenforschung zu potenziellen Gefährdungen (z. B. schlechtere 
Zuwachsraten, Stress); 

• wissenschaftliche Begleitung und Erprobung bei der Einführung neuer 
Stallsysteme; 

• Anreizförderung für klimaschutzkonforme Anlagen; 

• Absicherung der Investitionskostenförderung; 

• Einbau von Ausfallsicherungen bei Lüftungs- und Kühlsystemen; 

• verstärkter Einsatz erneuerbarer Energieträger.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Eventuell zusätzlich erforderlicher Ressourcenbedarf für die Forschung soll-
te im Rahmen bestehender Forschungsprogramme bereitgestellt werden. 
Für Bewusstseinsbildung und Beratung im Rahmen des bestehenden Aus- 
und Weiterbildungsangebotes könnten zusätzliche Mittel erforderlich wer-
den. Die allenfalls notwendige Adaptierung bzw. Neuerrichtung von Stallun-
gen kann im Rahmen bestehender Förderprogramme ggf. durch Investiti-
onsförderungen unterstützt werden. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Interessenvertretungen (Förderungen zur Adaptierung 
der Stallungen), Landwirtinnen und Landwirte, universitäre und außeruni-
versitäre Forschungseinrichtungen (wie insbesondere LFZ Raumberg-
Gumpenstein, BOKU, VMU), Gemeinden 

Zeithorizont Forschung und Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung können umgehend in 
Angriff genommen werden. 

Ziel  

 

Weitere Optimierung und bei Bedarf Ausbau vorhandener Warnsysteme, 
Verbesserung des Informations- und Datentransfers (z. B. zwischen meteo-
rologischen Stellen, der Forschung und den LandwirtInnen) sowie flächen-
deckendes Monitoring von potenziell gefährlichen Schadorganismen; 
Ausweisung besonders gefährdeter Gebiete und Ausarbeitung bzw. Adap-
tierung von Entscheidungshilfen für Maßnahmen (Pflanzenschutzstrategien, 
Auswahl der Kultursorten, Änderung der Fruchtfolge etc.) 

Bedeutung 

 
Die zunehmende Globalisierung des Welthandels begünstigt die Einfuhr, 
natürliche Ausbreitung und Etablierung von Schaderregern an Pflanzen, 
pflanzlichen Produkten bzw. an Nutztieren auch in Regionen, in denen diese 
bisher noch nicht verbreitet waren. Diese neuen invasiven Schaderreger 
können unter veränderten klimatischen Bedingungen eine ernsthafte Bedro-
hung für die landwirtschaftliche und gartenbauliche Produktion in Österreich 
darstellen. 
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11 Link: http://wickler-watch2.trumedia.at/ 
12 Link: http://www.ages.at/ages/amtliches-und-warnmeldungen/warndienst-pflanzengesundheit/ 

Effiziente Warnsysteme und ein flächendeckendes Monitoringsystem für 
riskante Schadorganismen sowie entsprechende Entscheidungshilfen er-
möglichen die rechtzeitige Umsetzung entsprechender Maßnahmen und 
verringern bzw. vermeiden Ertragsverluste bis hin zu Ernteausfällen. Warn- 
und Prognosedienste in der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Pro-
duktion für wirtschaftlich bedeutende Schaderreger bestehen bereits seit 
Langem. Die Warndienste werden im Rahmen der Möglichkeiten laufend 
adaptiert, optimiert und für weiteren Schaderreger erweitert. 
Bereits vorhandene Daten über Veränderungen des Auftretens verschiede-
ner Schadorganismen sind für eine Verbesserung des Monitorings zu nut-
zen. Dieses bildet die Grundlage für empirische Untersuchungen langfristi-
ger klimatischer Entwicklungen. Bei der Einrichtung von 
Monitoringsystemen ist darauf zu achten, dass der Aufwand für die Landwir-
tinnen und Landwirte in einem ausgewogenen Verhältnis zum Nutzen steht.  
Diese Handlungsempfehlung unterstützt eine ausreichende Versorgung mit 
gesunden Lebens- und Futtermitteln. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es bestehen Schnittstellen insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Gesund-
heit und Ökosysteme/Biodiversität.  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten die Warndienste der Landwirtschaftskammern 
und der AGES, das Wetterservice der Österreichischen Hagelversicherung, 
Unwetterwarnungen der ZAMG etc. und Verordnungen zur Regelung des 
Monitorings (z. B. Überwachungsprogramme-Verordnung 2010). 

Stand der 
Umsetzung 

Warndienste und Monitoringsysteme sind vorhanden, jedoch sind diese auf 
ihre Anwendbarkeit unter veränderten klimatischen Bedingungen zu über-
prüfen und bei Bedarf auszuweiten und zu optimieren. 

Beispiele sind u. a. wickler-watch11 und der Warndienst der AGES12. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

 

• Erforschung und Entwicklung angepasster Rechtsinstrumente bei Bedarf; 

• Förderung und Ausweitung bestehender Warndienste und 
Monitoringsysteme; 

• Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen AkteurInnen der landwirt-
schaftlichen Beratung, Wissenschaft, Wirtschaft und Landwirtschaft; 

• Ausweisung von durch Schadorganismen besonders gefährdeten Gebie-
ten; 

• Ausarbeitung angepasster bzw. Adaptierung von Bewirtschaftungsformen 
(Pflanzenschutz, Sortenwahl, Fruchtfolge etc.).  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Es sind ausreichende Budgetmittel im Forschungsbereich bzw. für die Aus-
weitung und Verbesserung von Warndiensten und Monitoringsystemen so-
wie für die Beratung der Landwirtinnen und Landwirte bereitzustellen. 

http://wickler-watch2.trumedia.at/
http://www.ages.at/ages/amtliches-und-warnmeldungen/warndienst-pflanzengesundheit/
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mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Hinsichtlich der Wahl und der Art und Weise der Bekämpfung können Kon-
flikte mit dem Naturschutz auftreten. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrich-
tungen, Interessenvertretungen, AGES, LFZ Raumberg-Gumpenstein, Ver-
sicherungen, Landwirtinnen und Landwirte 

Zeithorizont Erforderliche Forschungsaktivitäten können kurzfristig gestartet werden. 
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3.2 Aktivitätsfeld Forstwirtschaft 

3.2.1 Allgemeine Beschreibung 

Der heimische Wald bedeckt als prägendes Landschaftselement insgesamt 4 Mio. ha, das 

entspricht 47,6 % der Staatsfläche Österreichs. Davon werden 3,31 Mio. ha forstwirtschaft-

lich genutzt (www.waldinventur.at). Österreich zählt in Mitteleuropa zu den dichtest bewalde-

ten Ländern. Seit Beginn des bundesweiten Waldmonitorings im Jahr 1961 wird eine laufen-

de Flächen- und Vorratszunahme des Waldes beobachtet. Der Holzvorrat der österreichi-

schen Wälder beträgt gemäß der Waldinventur 2007/09 1,135 Mrd. Vfm13 (BFW 2011).  

Die klimatischen Bedingungen bestimmen maßgeblich das mögliche Baumartenspektrum, 

dessen Wuchsbedingungen und das forstwirtschaftliche Ertragspotenzial. Aufgrund der lan-

gen Generationszyklen von Waldbeständen, langer Produktionszeiträume, die weit über die 

Lebensarbeitszeit einzelner WaldbewirtschafterInnen hinausreichen, sowie komplexer 

ökosystemarer Interaktionen reagieren sowohl Wälder als auch die Waldbewirtschaftung 

besonders sensibel auf Klimaänderungen (Umweltbundesamt 2003).  

Die Erhaltung des Waldes und seiner multifunktionalen Wirkungen durch eine nachhaltige 
Waldbewirtschaftung ist das zentrale Ziel des österreichischen Forstgesetzes. Dieses be-

zieht sich auch auf die Lebensraumfunktion des Waldes für Menschen, Tiere und Pflanzen 

und unterscheidet insbesondere die folgenden Waldwirkungen:  

• Nutzwirkung (nachhaltige Produktion von Holz- und Nichtholzprodukten sowie Dienst-
leistungen),  

• Schutzwirkung (Naturgefahren, Waldboden),  

• Wohlfahrtswirkung (Schutz von Klima, Wasser und Luft) und  

• Erholungswirkung.  

Neben der Forstwirtschaft sind die auf ihr aufbauenden Wirtschaftszweige der Säge-, Holz- 

und Papierindustrie von großer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Österreich. Die multi-

funktionalen Waldwirkungen hängen von der Vitalität, Stabilität und ökologischen Vielfalt des 

Waldes ab.  

Der forstlichen Biomasse kommt eine wichtige Rolle bei dem Ersatz fossiler Brenn- und 

Rohstoffe durch erneuerbare Rohstoffe zu. Im österreichischen Waldprogramm ist die For-

cierung der nachhaltigen Erzeugung von Energie aus Biomasse festgeschrieben.  

                                                
 
13 Vorratsfestmeter 
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Die Wälder Österreichs als artenreichste Ökosysteme sind für die Erhaltung und Förderung 

der Biodiversität von größter Bedeutung. Von den gemeldeten österreichischen Natura 2000-

Gebieten14 ist rund die Hälfte Wald. Etwas mehr als 1 Mio. ha Wald sind in Österreich natur-

schutzrechtlich ausgewiesene Schutzgebiete und Naturwaldreservate (BMLFUW 2008a).  

Eine besondere Stellung nimmt der Wald insbesondere in den Alpen hinsichtlich des Schut-
zes vor Naturgefahren ein. Im Gebirgsland Österreich bedrohen in vielen Gebieten Wildbä-

che, Lawinen, Muren, Rutschungen und Steinschlag den Lebens-, Siedlungs- und Wirt-

schaftsraum der Menschen sowie Verkehrswege und wichtige Infrastruktur. Diese Gefahren-

potenziale werden im Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren näher behandelt (siehe Kapitel 

3.8). In Österreich wurden im Bereich der Naturgefahrenprävention bereits viele strategische 

Maßnahmen eingeleitet, die es weiter auszubauen gilt. Hier hat unter anderem das Interreg 

III-B-Alpenraum Projekt ClimChAlp15 wertvolle Ergebnisse geliefert.  

Das Aktivitätsfeld Forstwirtschaft befasst sich schwerpunktmäßig mit der standortbezogenen 

Baumartenwahl, der Waldökologie, der Forstgenetik, der Biodiversität sowie den Schadorga-

nismen und der Schutzfunktion, aber auch mit den forstwirtschaftlichen Betrieben und den 

Rahmenbedingungen für die Holzwirtschaft. Wald weist starke Bezüge zu den Aktivitätsfel-

dern Landwirtschaft, Tourismus (Erholungswirkung), Energie, Schutz vor Naturgefahren so-

wie Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft auf und ist in engem Zusammenhang mit Klima-

schutzmaßnahmen zu sehen.  

 

3.2.2 Vulnerabilitätsabschätzung des Aktivitätsfeldes Forstwirtschaft 

Die Forstwirtschaft weist durch ihre langfristigen Lebenszyklen von Wäldern grundsätzlich 

eine hohe Klimaabhängigkeit auf. Die Situation für die Forstwirtschaft ist besonders prekär, 

da schon die heutigen Aufforstungen für das Klima in 80 bis 120 Jahren geeignet sein sollen 

bzw. müssen. Die unzureichende Datenlage macht Empfehlungen für künftig geeignete 

Baumartenmischungen schwierig. Dies wird durch die aufgrund der langen Produktionszeit-

räume auftretenden grundsätzlichen Schwierigkeiten bei Entwicklung, Umsetzung und Wirk-

samwerden von adaptiven Waldbewirtschaftungskonzepten (Anpassungskapazität) noch 

verstärkt. Daraus folgt eine hohe Vulnerabilität von Wald und Waldbewirtschaftung gegen-

über dem Klimawandel.  

                                                
 
14 Netz von Schutzgebieten, das innerhalb der Europäischen Union gemäß der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) zum 
Zweck des länderübergreifenden Schutzes gefährdeter wildlebender heimischer Pflanzen- und Tierarten und ihrer natürlichen 
Lebensräume errichtet wurde. 
15 Climate Change, Impacts and Adaptation Strategies in the Alpine Space. Link: http://www.climchalp.org/ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
http://www.climchalp.org/
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Erhöhte Temperaturen und saisonal veränderte Niederschlagsverhältnisse werden vo-

raussichtlich diejenigen Parameter der Klimaänderung sein, die Waldökosysteme und die 

Waldbewirtschaftung stark betreffen werden. Negative Klimafolgen sind teilweise bereits 

heute zu beobachten. Falls extreme Witterungsperioden (Hitze, Trockenheit, Dürre, Stürme) 

zunehmen, ist auch hier ein starker Einfluss zu befürchten.  

Abhängig vom Standort können die Risikofaktoren – v. a. zunehmender Trockenstress 

durch abnehmende Wasserverfügbarkeit – längerfristig die möglichen Vorteile (z. B. längere 

Vegetationsperioden oder CO2-Düngeeffekt) dominieren.  

Die Standorteignung von Baumarten wird sich stark verändern; insbesondere in (sekundä-

ren) Nadelwaldbeständen der tieferen und mittleren Lagen scheint eine geregelte nachhalti-

ge Bewirtschaftung zukünftig nur noch erschwert möglich zu sein. Forschungsbedarf ist drin-

gend erforderlich, z. B. zu den genetischen Anpassungsmöglichkeiten. 

Indirekte Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere ein erhöhtes Risikopotenzial durch 

pathogene Schadorganismen und möglicherweise Waldbrand, erhöhen die Vulnerabilität 

des Forstwirtschaftssektors. Durch Klimastress bedingte Beeinträchtigungen der Stabilität 

und Vitalität des Waldes drohen die dauerhafte und kontinuierliche Erfüllung der multifunkti-

onalen Waldwirkungen zu gefährden, insbesondere der Schutzfunktion. Hierbei ist zu be-

rücksichtigen, dass der Wald neben zunehmendem Klimastress vielerorts zusätzlichen 

Stressoren ausgesetzt ist (z. B. Wildverbiss, Immissionen, Schädlinge etc.), die die Anfällig-

keit von Waldökosystemen gegenüber Klimaänderungen weiter erhöhen. Unter Berücksichti-

gung der unmittelbaren Klimaabhängigkeit der Waldvegetation und der hohen wirtschaftli-

chen und gesellschaftlichen Bedeutung des Forstsektors in Österreich ist die Forstwirtschaft 

als hoch vulnerabel gegenüber Klimaänderungen zu betrachten. Bei rechtzeitiger Umset-

zung von Anpassungsmaßnahmen kann die Vulnerabilität, längerfristig gesehen, wahr-

scheinlich positiv beeinflusst werden.  

 

3.2.3 Allgemeine Handlungsprinzipien im Aktivitätsfeld Forstwirtschaft 

• Insbesondere in der Forstwirtschaft sind aufgrund der langen Umtriebszeiten (im Wirt-

schaftswald meist 80 bis ca. 120 Jahre) ausgesprochen lange Vorlaufzeiten bis zur Wirk-

samkeit von Maßnahmen zu kalkulieren. Basierend auf fundierten Analysen der klima-

wandelinduzierten Auswirkungen sind entsprechende waldbauliche Strategien für eine 

rechtzeitige Anpassung zu erstellen.  
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• Die Anpassung an vergleichsweise rasche Klimaveränderungen bedeutet für den Wald 

eine direkte Beeinflussung der Vitalität und Stabilität. Da es nicht möglich ist, Wälder an 

hypothetische zukünftige Bedingungen „maßgeschneidert“ anzupassen, ist es notwendig, 

die natürlichen Selbstregulierungsmechanismen und somit die Flexibilität der Wälder zu 

fördern. Maßnahmen, die darauf abzielen, gelten als „robuste“ Maßnahmen.  

• Einerseits gilt die Abkehr von einer homogenen Waldstruktur hin zu einer heterogenen 

(Arten-, Struktur-, Bestandesvielfalt; genetische Vielfalt) und zu einer flexibleren Baumar-

tenmischung als ein wichtiges Element von Adaptionsstrategien, da homogene Strukturen 

im Allgemeinen als vulnerabler gegenüber Störfaktoren gelten. Mit einer heterogenen 

Struktur geht in den meisten Fällen eine erhöhte Stabilität einher (z. B. reagiert jede 

Baumart aufgrund ihrer spezifischen ökophysiologischen Eigenschaften unterschiedlich 

auf veränderte Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse und großflächige Borkenkä-

ferkalamitäten hängen meist stark mit homogenen Baumartenzusammensetzungen zu-

sammen). Vielfach sind in Österreich Reinbestände jedoch natürlich bedingt. Dabei sollte 

das jeweilige „physiologische und genetische Möglichkeitsspektrum“ von Baumarten be-

trachtet und für die Anpassung an Klimaveränderungen genutzt werden. Andererseits zei-

gen Untersuchungen, dass spezifische Funktionen (Schutz-, Nutz-, Wohlfahrts- und Erho-

lungsfunktion) des Lebensraumes Wald an definierbare Standorts- und Bestandeskriterien 

gebunden sind, die nicht immer mit heterogenen Waldstrukturen korrelieren. Eine regio-

nal, funktional und standortangepasste differenzierte Betrachtungsweise ist daher not-

wendig. 

• Der Wald stellt bei Weitem den größten Kohlenstoffspeicher in Österreich dar. Eine Kli-

maänderung kann sich unter anderem auf die im Wald gespeicherten Kohlenstoffvorräte 

auswirken. Wichtig ist daher eine Vernetzung mit Maßnahmen, die zum Klimaschutz und 

zu stabilen multifunktionalen Wäldern beitragen. Die Förderung der genetischen Diversität 

und Strukturvielfalt unterstützt die zukünftige Stabilität und Selbstanpassungsfähigkeit der 

Wälder wesentlich.  

• Für die Entwicklung Erfolg versprechender Anpassungsmaßnahmen ist die Nutzung von 

Synergien, insbesondere mit dem Österreichischen Walddialog und anderen bereits be-

stehenden Instrumenten (z. B. der Bundesschutzwaldplattform und den regionalen 

Schutzwaldplattformen) zweckmäßig. Zudem können die vorhandenen raumplanerischen 

Instrumente zur Sicherstellung ausreichender Waldflächen bei gleichzeitig zu erwarten-

dem stärkeren Flächennutzungsdruck seitens anderer Sektoren und Akteurinnen/Akteure 

genutzt werden.  
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3.2.4 Handlungsempfehlungen für das Aktivitätsfeld Forstwirtschaft 

3.2.4.1 Anpassung der Baumarten- und Herkunftswahl 

Inklusive gezielte Förderung der Vielfalt (Diversität) durch geeignetes waldbauli-

ches Management und Verjüngung überalterter Bestände 

                                                
 
16 Toleranz eines Systems gegenüber Störungen 

Ziel  
 

Erhöhung der Stabilität und Reduzierung der Anfälligkeit des Waldökosys-
tems gegenüber Schadorganismen; 

Erhöhung der an die jeweils standörtlichen Verhältnisse angepassten 
Diversität auf allen Ebenen (genetisch, artspezifisch, strukturell, Diversität 
der Lebensräume etc.). Dabei sollte einerseits die Orientierung an der po-
tenziell natürlichen Vegetation richtungweisend sein und andererseits – zur 
Förderung der Vitalität und Stabilität sowie der Resilienz16 – auf allfällige 
Auswirkungen auf autochthone Gehölze Bedacht genommen werden. 

Erhöhung der Stabilität und Verringerung der Störanfälligkeit durch z. B. 
rechtzeitige Einleitung von Verjüngungsmaßnahmen. 

Bedeutung 
 

Die Wahl standortangepasster Baumarten und Herkünfte soll langfristig zu 
stabilen Waldökosystemen führen. Wälder mit reichhaltiger Artenzusam-
mensetzung und breiter genetischer Amplitude sowie passender 
Bestandestextur und -struktur scheinen angesichts der zu erwartenden Kli-
maänderungen die beste Voraussetzung für die Stabilität und Erhöhung der 
Anpassungsfähigkeit von Waldökosystemen zu bieten. 

Nicht standortangepasste Baumarten und Monokulturen weisen oft eine 
geringere Toleranz gegenüber langfristigen Veränderungen auf und sind 
anfälliger gegenüber Störungen. Die verstärkte Berücksichtigung der ökolo-
gischen Ansprüche und Bandbreiten der Baumarten im Zuge der Waldver-
jüngung ist von großer Bedeutung. Die Suche nach weiteren geeigneten 
Herkünften von Baumarten im Ausland zur Ergänzung des heimischen 
Spektrums ist notwendig.  

Bei einer an den Klimaschutz angepassten Baumartenwahl sollten neben 
ökologischen auch ökonomische Faktoren sowie Verarbeitungs- und Ver-
wendungsmöglichkeiten (nachgelagerte Industrie) beachtet werden. Bun-
desweite Standortkartierungen können die waldbaulichen Entscheidungen 
wesentlich unterstützen. Es wäre daher auch aus klimaschutzpolitischen 
Überlegungen deren bundesweite Erstellung – auch unter Berücksichtigung 
geänderter Klimaszenarien – voranzutreiben.  

Hier wird die waldökosystemare Forschung insbesondere im Hinblick auf 
geeignete Baumarten und deren Herkünfte eine wesentliche Rolle einneh-
men. Außerdem sind entsprechende forstliche Beratungskapazitäten bei 
Forstbehörden bzw. Landwirtschaftskammern zu forcieren.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Systems
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Naturnahe Waldverjüngung bringt einerseits eine höhere Anpassungsfähig-
keit der Waldbestände mit sich und fördert andererseits die natürliche Se-
lektion hin zu klimaangepassten Populationen. Überaltete Bestände sind bei 
Zusammentreffen bzw. rascher Aufeinanderfolge verschiedener ungünstiger 
biotischer oder abiotischer Faktoren anfälliger als jüngere Bestände. Spezi-
ell bei Objektschutzwaldbeständen ist eine Überalterung wegen der Auf-
rechterhaltung der Schutzfunktion bestmöglich hintanzuhalten sowie auf 
eine geeignete Bestandsstruktur zu achten. Insbesondere in Berg- und Ge-
birgslagen besteht häufig ein geringeres Nutzungsinteresse, meist aufgrund 
von schwierigen Bringungsverhältnissen. Eine Verjüngung der Bestände 
kann wesentlich zur Erhöhung der Stabilität und zur Risikominimierung bei-
tragen. Dort wo sich das natürliche Verjüngungspotenzial als unzureichend 
erweist, sind Nachbesserungen durch Saat bzw. Pflanzungen erforderlich.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug vor allem zu den Aktivitätsfeldern Wasserhaus-
halt und Wasserwirtschaft, Schutz vor Naturgefahren, Katastrophenmana-
gement, Ökosysteme/Biodiversität, Energie, Bauen und Wohnen und Wirt-
schaft. 

Bezug zu  
bestehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten:  
Das Forstgesetz 1975 besagt, dass die nachhaltige Bewirtschaftung, Pflege 
und der Schutz des Waldes Grundlage zur Sicherung seiner multifunktionel-
len Wirkungen hinsichtlich Nutzung, Schutz, Wohlfahrt und Erholung dar-
stellen. Das Forstgesetz enthält zahlreiche Nutzungsbeschränkungen für 
WaldbesitzerInnen und für Dritte, sichert aber auch jedem das Recht, den 
Wald zu Erholungszwecken zu betreten; 
das Arbeitsprogramm des österreichischen Waldprogramms und die in Aus-
arbeitung befindliche österreichische Waldforschungsstrategie;  
künftige Förder- und Waldmonitoringstrategien sowie -programme (Öster-
reichische Waldinventur, Wildeinflussmonitoring WEM, Intensiv-Monitoring-
Flächen (EU-Programm)); 
der Waldentwicklungsplan (WEP), der Gefahrenzonenplan (GZP) und der 
Waldfachplan (WFP) sind die wichtigsten Planungsinstrumente der forstli-
chen Raumplanung. Der Waldentwicklungsplan ist eine flächendeckende 
Darstellung und Beschreibung des gesamten österreichischen Waldes. Er 
ist die wichtigste Grundlage für die Beurteilung der Waldfunktionen. Der 
Gefahrenzonenplan wird vom Forsttechnischen Dienst für Wildbach- und 
Lawinenverbauung erstellt. Er zeigt die Gefährdung des Siedlungsraumes 
und der Verkehrsflächen durch Wildbäche, Lawinen, Muren und Erosion. 
Der Waldfachplan ist ein flexibles forstliches Planungsinstrument auf be-
trieblicher und regionaler Ebene; 
Aus- und Weiterbildungsprogramme, Fachzeitschriften, Beratungsprogram-
me, Herkunftsberatung (www.herkunftsberatung.at);  
Politische Rahmenbedingungen, um die Holz- und Biomassenutzung durch 
Anreize weiter zu forcieren. 

Stand der 
Umsetzung 

Die Förderung der Diversität und Verjüngung läuft in unterschiedlicher In-
tensität. Ebenso ist zu Baumarten aus anderen Ländern bereits einiges an 
Wissen aus der Forschung vorhanden, in der Umsetzung besteht jedoch 
noch Nachholbedarf. 

http://www.herkunftsberatung.at/
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17 Zeitraum von der Bestandesbegründung bis zur Endnutzung durch Holzeinschlag 

empfohlene 
weitere  
Schritte 

• Intensivierung der forstlichen Beratung hinsichtlich Empfehlungen zur 
Waldpflege, Verjüngung, Reduktion der Wildschadensbelastung etc. für 
WaldbesitzerInnen;  

• Prüfung und bei Bedarf Forcierung der bundesweiten Standortkartierun-
gen zur Unterstützung der waldbaulichen Entscheidungen;  

• ggf. Forcierung der Erarbeitung und breiten Verwendung von Waldbau-
handbüchern, in denen unter Berücksichtigung des Klimawandels auf den 
Standort abgestimmte Baumarten als Grundlage für waldbauliche Ent-
scheidungen empfohlen werden; 

• verstärkte Berücksichtigung der Forstgenetik, z. B. durch gezielte Suche 
nach trockenresistenten Herkünften für die in Österreich vorkommenden 
Hauptbaumarten; 

• Adaptierung der forstlichen Aus- und Weiterbildung und der Beratungs-
programme durch Interessenvertretungen und Forstbehörden, Weiterbil-
dung der land- und forstwirtschaftlichen Lehrkräfte; 

• Bewusstseinsbildung innerhalb und außerhalb des Aktivitätsfeldes;  
• Kooperationen insbesondere mit Aktivitätsfeldern, mit denen gemeinsame 

Potenziale bestehen, aber auch Konflikte möglich sind. Beispielsweise 
zielt die Initiative „Destination Wald“ darauf ab, die touristischen Möglich-
keiten, die mit nachhaltiger Waldwirtschaft im Einklang stehen, zu identifi-
zieren und Forstbetrieben wie auch Tourismusanbietern praxisnahe Hilfe-
stellung bei der Entwicklung touristischer Angebote zu bieten. 

• Ausweitung der Forschung v. a. hinsichtlich der Herkunft und Anbaufä-
higkeit von Gastbaumarten und der Forstgenetik; 

• Vermeidung der Überalterung von Schutzwäldern.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Die Dynamik der Umsetzung hängt unter anderem von Anreizen und Förde-
rungen ab. Die Verjüngung überalteter Bestände und die Anpassung der 
Baumarten werden, bedingt durch die erforderlichen intensiven Pflegemaß-
nahmen, als kostenintensiv angesehen.  
Die aufzuwendenden Mittel werden je nach Maßnahme unterschiedlich sein, 
ein Teil der Kosten wird durch Umschichtungen zu decken sein. Auf die Er-
tragssicherheit für WaldbesitzerInnen ist zu achten. 

mögliches 
Konflikt-
potenzial 

Die Maßnahmen sind mit dem Naturschutz, dem Tourismus (zonenweise 
Überlastung), der Almwirtschaft und der Jagd abzustimmen und eine Zu-
sammenarbeit mit der weiterverarbeitenden Industrie ist anzustreben. 

Handlungs-
trägerInnen 

WaldbesitzerInnen, Interessenvertretungen, universitäre und außeruniversi-
täre Forschungseinrichtungen, Bundesländer, Bund, EU (Verantwortung 
liegt bei allen genannten) 

Zeithorizont Empfehlungen an die WaldbesitzerInnen können sogleich gezielt durch Be-
ratung und Fachzeitschriften weitergegeben werden. Forschungsaktivitäten 
können unmittelbar und kurzfristig in Angriff genommen werden. Maßnah-
men sind mittel- bis langfristig (nach forstwirtschaftlichem Sprachgebrauch) 
umsetzbar. In der Forstwirtschaft bedeutet kurzfristig bis zu 10 Jahre, mittel-
fristig einige Jahrzehnte und langfristig die Umtriebszeit17.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Bestandesbegr%C3%BCndung
http://de.wikipedia.org/wiki/Endnutzung
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3.2.4.2 Bodenschonende Bewirtschaftung  

Ziel  Erhaltung der physikalischen Funktionen des Bodens, insbesondere als 
Wasserspeicher und Nährstofflieferant 

Bedeutung 
 

Eine bodenschonende und angepasste Bewirtschaftung trägt unter anderem 
zur Stabilisierung der Nährstoffkreisläufe, zum Erosionsschutz sowie zur 
Vermeidung von Bodenverdichtung bei und fördert die Wasserspeicherka-
pazität. Dies ist wiederum die Voraussetzung für ein stabiles Waldökosys-
tem. Eine bodenschonende Bewirtschaftung hat positive Effekte auf die 
Kohlenstoffspeicherkapazität und steht daher in engem Zusammenhang mit 
dem Klimaschutz. Des Weiteren wird die Erhaltung und Verbesserung der 
Ertragsleistung gefördert.  
Zur Bodenverdichtung durch den Einsatz von Holzerntemaschinen besteht 
noch Forschungsbedarf, insbesondere bzgl. der Ganzbaumernte und der 
Beachtung der Witterung zum Erntezeitpunkt. Durch nutzungstechnische 
Möglichkeiten bei der Holzernte (z. B. je nach Standort kein Reisig- und 
Rindenentzug) können Nährstoffverluste und Versauerungsquellen mini-
miert werden. 

Bezug zu  
bestehenden 
Instrumenten 

Das Forstgesetz 1975 enthält u. a. die Zielsetzung, den Waldboden und 
seine Produktionskraft nachhaltig zu erhalten. Spezielle Bestimmungen wie 
z. B. das Verbot der unsachgemäßen Düngung und des Ablagerns von Ab-
fällen (z. B. Klärschlamm) sind wesentliche Rechtsgrundlagen dazu. Unter 
anderem wird festgehalten, dass Bringungsanlagen so zu planen, zu errich-
ten und zu erhalten sind, dass unter Berücksichtigung technischer und wirt-
schaftlicher Gesichtspunkte Waldboden und Bewuchs möglichst wenig 
Schaden erleiden und insbesondere in den Wald nur so weit eingegriffen 
wird, als es dessen Erschließung erfordert. 
Das österreichische Waldprogramm führt Maßnahmen an, durch welche 
zum Bodenschutz im Wald und damit letztlich zu einem umfassenden Wald-
schutz beigetragen werden kann: 
- Verringerung der Schadstoffeinträge,  
- Minimieren von Nährstoffverlusten und Versauerungsquellen,  
- Vermeidung von Bodenverdichtung und Bodenverwundung,  
- Meliorationsmaßnahmen im Rahmen eines waldbaulichen Gesamtkonzep-

tes – Aufbasung von anthropogen versauerten Böden (nicht aber von na-
türlich sauren Böden, Humusumwandlung und Humusaufbau). 

Außerdem sind die Erstellung von Beratungsunterlagen für die Waldwirt-
schaft – insbesondere ökologisch sensible Standorte betreffend – und eine 
Intensivierung der diesbezüglichen Beratung vorgesehen. 
Entsprechende motivierende Anreize dazu sind in bereits vorhandenen In-
strumenten (z. B. Projekte im Rahmen von INTERREG) und Förderungen 
verankert. Darüber hinausgehende spezifische Strategien sollen in künftige 
Förderprogramme integriert werden.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es bestehen Schnittstellen vor allem zu den Aktivitätsfeldern Wasserhaus-
halt und Wasserwirtschaft sowie Ökosysteme/Biodiversität; in weiterer Folge 
auch zum Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren. 
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3.2.4.3 Reduktion der Wildschadensbelastung 

Stand der 
Umsetzung 

Bodenschonende Bewirtschaftung ist in zahlreichen Betrieben Stand der 
Technik; weitergehende Umsetzungen sind anzustreben. 

empfohlene 
weitere  
Schritte 
 

• Durchführung eines Waldbodenmonitorings und Weiterentwicklung in 
Richtung eines landnutzungsübergreifenden Bodenmonitorings; 

• Weiterentwicklung bodenschonender, kostengünstiger Holzerntesysteme; 

• Optimierung der Organisation von Holzernteeinsätzen; 

• Vorantreiben der Standortkartierungen als Grundlage für die Optimierung 
der Holzernteverfahren; 

• weitere Forschung zu Bodenverdichtung durch Holzerntemaschinen;  

• bodenverbessernde Baumartenwahl; 

• Forcierung der Waldbodensanierung, um den Zustand degradierter Bö-
den soweit herzustellen, dass nachhaltige Nutzung ohne Düngung mög-
lich wird (ARGE Waldveredelung und Flurholzanbau 2001); 

• Bewusstseinsbildung und Optimierung der Aus- und Weiterbildung (ins-
besondere auch der Beschäftigten in den Holzernteunternehmen) sowie 
der forstlichen Beratung; 

• Verbesserung der Feinerschließung. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Ressourcen sind für die Entwicklung von Holzerntesystemen erforderlich. 
Der Umstieg auf bodenschonende Holzerntesysteme kann für Schläge-
rungsunternehmen mit beträchtlichen Investitionskosten verbunden sein. In 
weiterer Folge ist nicht auszuschließen, dass Holzerntekosten steigen wer-
den. 

mögliches 
Konflikt-
potenzial 

Die Umsetzung der Maßnahme kann zu höheren Holzerntekosten führen.  

Handlungs-
trägerInnen 

WaldbesitzerInnen, Schlägerungsunternehmen, Behörden, Interessen-
vertretungen, Forschungseinrichtungen, Bund, Bundesländer, EU, Wasser-
wirtschaft, WaldarbeiterInnen, Gemeinden, WaldpächterInnen 

Zeithorizont Die Maßnahmen lassen sich gemäß dem forstlichen Sprachgebrauch kurz-
fristig (bis 10 Jahre) bis mittelfristig (einige Jahrzehnte) umsetzen. 

Ziel Geringere Wildschadensbelastung zur Sicherung der Verjüngung und Erhal-
tung der Bestandesstabilität 

Bedeutung 
 

Schädigungen des Waldes durch Wild und Weidevieh können durch Ver-
beißen von Keimlingen, Terminal- oder Seitentrieben, durch Schälen der 
Rinde, durch Verfegen junger Bäume oder in Form von Trittschäden erfol-
gen. Dabei muss nicht jede Vegetationsbeeinträchtigung durch Wild oder 
Weidevieh einer Schädigung gleichkommen.  
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Bei entsprechender Häufigkeit und Schwere führen die Beeinträchtigungen 
jedoch einerseits zu wirtschaftlichen, andererseits zu ökologischen Schä-
den. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Neben den aus Jagdgründen über-
höhten Schalenwildbeständen und zu intensiver Waldweide sind vor allem 
Fehler in der Wildfütterung und mangelnde Berücksichtigung der Bedürfnis-
se des Wildes bei der Waldbewirtschaftung (großflächige Altersklassenwäl-
der ohne entsprechendes Äsungsangebot) sowie Beunruhigung und Ver-
drängung des Wildes durch Tourismus und Erholungssuchende, Siedlungs-
tätigkeit oder Verkehr zu nennen. Durch die zunehmende Inanspruchnahme 
der Natur durch den Menschen wird der Lebensraum des Wildes immer 
stärker eingeengt. Auch dies führt mangels Ausweichmöglichkeiten regional 
zu überhöhten Wildbeständen (BMLFUW 2011b). 

Hoher Wildverbiss und Schälschäden gefährden die Regenerationsfähigkeit 
(Verjüngung) und Stabilität von Waldökosystemen. Die zunehmende Bedeu-
tung von Mischbeständen und die Verjüngung überalteter Bestände erfor-
dern die verstärkte Vermeidung von Verbissbelastung. Hier besteht Ab-
stimmungsbedarf mit der Jagdbewirtschaftung sowie der wildökologischen 
Raumplanung. Forstwirtschaftliche Probleme ergeben sich mancherorts im 
Schutzwald durch das verstärkte Auftreten von Gamswild im Waldökosys-
tem („Waldgams“). 

Die jüngsten Ergebnisse der Österreichischen Waldinventur 2007/09 zeigen 
für die Schadenssituation aufgrund von Wildverbiss im Bundesdurchschnitt 
keine Verbesserung. Das Schadensniveau ist im Schnitt nach wie vor unbe-
friedigend hoch. Hauptprobleme sind die Entmischung durch selektiven 
Verbiss, der Verlust von stabilisierenden Baumarten und das zunehmende 
Verjüngungsdefizit im Schutzwald. Gemäß dem Wildeinflussmonitoring 
(WEM) wird auf etwa zwei Dritteln der Verjüngungsflächen die Verjüngung 
durch Verbiss mittel oder stark beeinflusst. Alarmierend entwickelten sich 
die Schälschäden. Sowohl die Gesamtzahl der geschälten Stämme als auch 
die jährliche Neuschälung sind weiter angestiegen. Insgesamt weist die 
Waldinventur im Ertragswald 9,1 % aller Stämme als geschält aus 
(BMLFUW 2011b). 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug zu den Aktivitätsfeldern Ökosysteme/Biodiversität und 
Schutz vor Naturgefahren. 

Bezug zu  
bestehenden 
Instrumenten 

Abstimmung mit den Jagdgesetzen der Bundesländer sowie mit den Wild-
ökologischen Raumplanungsverordnungen. In Österreich wurde gemeinsam 
von Bund, Bundesländern, Interessenvertretungen der WaldeigentümerIn-
nen und der jagdlichen Interessenvertretung ein Wildeinflussmonitoring 
(WEM) entwickelt. Ziel des WEM ist es, Daten über Intensität und Entwick-
lung des Wildeinflusses zu bekommen. 

Im Arbeitsprogramm des Österreichischen Waldprogramms ist als Maß-
nahme die fachübergreifende Bewusstseinsbildung bei Jagdausübungsbe-
rechtigten und Waldbesitzerinnen/-besitzern (z. B. über die Plattform „Wise 
Use Academy“) angeführt. Einen weiteren Ansatzpunkt bildet die Jagdaus-
bildung. 
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Stand der 
Umsetzung 

Das unter Koordination des Bundesforschungs- und Ausbildungszentrums 
für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW) durchgeführte WEM wird 
bereits seit zwei Erhebungsperioden im Abstand von drei Jahren eingesetzt. 
Die Ergebnisse der Erhebungsperiode 2007 bis 2009 zeigen, dass fast zwei 
Drittel der Verjüngungsflächen durch Wildeinfluss in ihrer Entwicklung und 
Baumartenzusammensetzung stark beeinflusst werden. Um einen länger-
fristigen Trend des Wildeinflusses eruieren zu können, werden weitere Er-
hebungsperioden als notwendig erachtet. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Abstimmung mit der Jagdbewirtschaftung sowie der wildökologischen 
Raumplanung; 

• konsequente Umsetzung der Landesjagdgesetze bzw. Erlassung ent-
sprechender landesjagdgesetzlicher Bestimmungen sowie Anpassung 
der Wilddichten an den jeweiligen Lebensraum; 

• Behandlung des Themenfeldes im Zuge der Ausbildung zur Erlangung 
des Jagdscheins; 

• Bewusstseinsbildung und Aufklärung der WaldbesitzerInnen, der Jäger-
schaft und insgesamt; Schulung der Lehrenden über die Bedeutung an-
gepasster Wildbestände (z. B. kann die Förderschiene sparkling science 
des Bundesministeriums für Wissenschaft für die Vermittlung und Sensi-
bilisierung von Schülerinnen und Schülern eingesetzt werden); 

• Entwicklung von Instrumenten zur Reduktion der Wildschadensbelastung;  

• Wildstandsreduktion im Wintergatter insbesondere dort, wo wichtige 
Baumarten der potenziell natürlichen Waldgesellschaft verbissbedingt in 
ihrer Konkurrenzkraft beeinträchtigt werden;  

• Verbot von Rehwildfütterung (fallbezogene Betrachtung) und Einschrän-
kung anderer Fütterungen unter Beachtung regionaler Gegebenheiten 
(z. B. keine Fütterungen im Objektschutzwald); 

• unterschiedliche Betrachtung der Waldgams und der Gratgams; 

• Anwendung alternativer Jagdmethoden unter Beachtung von Tierschutz-
aspekten; 

• Schwerpunktsetzung der Maßnahmen vorrangig im Schutzwald. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Durch die Umsetzung der Empfehlung ist eine erhebliche Kostenersparnis 
zu erwarten, da der Aufwand für die Waldpflege und die Fütterung sinken 
wird. Ökonomische Schäden durch Zuwachsverluste und Wertverluste 
könnten deutlich reduziert werden. Ferner entfallen aufwändige technische 
Verbissschutzmaßnahmen wie Einzelbaumschutz (chemische Streich- und 
Spritzmittel zum Schutz der Terminaltriebe, mechanische Verbissschutz-
vorrichtungen wie Drahthosen, Verbissschutzhäubchen usw.) sowie flächi-
ger Schutz (Schutzzaun). 

mögliches 
Konflikt-
potenzial 

Bei Umsetzung der Maßnahme sind Konflikte mit der Jagdbewirtschaftung 
und dem Tierschutz zu erwarten.  
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3.2.4.4 Entwicklung eines Beratungskonzeptes für Waldbesitze-
rInnen bzgl. der Anpassung der Wälder an den Klima-
wandel 

Handlungs-
trägerInnen 

JägerInnen, WaldbesitzerInnen, Bundesländer (Jagdgesetzgebung), Bund, 
Interessenvertretungen 

Zeithorizont Die vorgeschlagenen weiteren Schritte zur Umsetzung können kurz- bis 
mittelfristig in Angriff genommen werden. Das Wissen für die zügige Umset-
zung der Maßnahme wird als ausreichend vorhanden eingeschätzt. 

Ziel  Verbesserung der Beratung, Ausbildung sowie Fortbildung von Waldbesit-
zerinnen/-besitzern unter Berücksichtigung neuester Ergebnisse aus der 
Forschung 

Bedeutung Fast drei Viertel des österreichischen Waldes sind Privatwald und werden 
von privaten Waldbesitzerinnen/-besitzern bewirtschaftet. Nur rund 1 % der 
Betriebe weisen eine Waldfläche von 200 ha und mehr auf. Bei der Bera-
tung müssen Maßnahmen zur Erhöhung des Wissens- und Erfahrungsaus-
tausches und Informationen über Forschungsergebnisse diese Besitzstruk-
turen berücksichtigen. Außerdem soll die Beratung über standörtliche Ver-
hältnisse, Landschaftsräume und Waldökosysteme informieren und in eine 
Datenbank mit Good Practice-Beispielen münden. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern  

Grundsätzlich weist die Handlungsempfehlung potenziell positive Wirkungen 
auf alle übrigen Aktivitätsfelder auf. Schnittstellen bestehen insbesondere 
zum Aktivitätsfeld Ökosysteme/Biodiversität. 

Bezug zu  
bestehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bestehen zum Arbeitsprogramm des Österreichischen 
Waldprogramms, dem Österreichischen Waldforschungsprogramm und zu 
sonstigen relevanten Forschungsprogrammen sowie zum Masterplan „Un-
ternehmen Landwirtschaft 2020“. In acht Modulen werden im Masterplan 
konkrete Maßnahmen entwickelt. Im Modul „Businessplan-Bildungsplan“ 
bildet die Erstellung von Waldwirtschaftsplänen bzw. von einfachen Nut-
zungsplänen für den Wald einen der Schwerpunkte. In Österreich ist ein 
gutes System der forstlichen Aus- und Weiterbildung sowie von Beratungs-
angeboten vorhanden (Landwirtschaftskammern, Bundesforschungs- und 
Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW), Wald-
besitzerverband, Forstvereine, forstliche Ausbildungsstätten). 

Stand der 
Umsetzung 

Relevante Inhalte validierter Forschungsergebnisse werden in der Aus- und 
Weiterbildung bereits berücksichtigt. 

empfohlene 
weitere  
Schritte 
 

• Weiterer Ausbau der Entwicklung adaptierter Konzepte und Beratungsin-
strumente unter Berücksichtigung aktueller validierter Forschungsergeb-
nisse und spezifischer Fragestellungen; 

• Forcierung der Weiterbildung des Lehr- und Beratungspersonals;  

• Intensivierung der Zusammenarbeit Wissenschaft – Praxis. 
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3.2.4.5 Adaptierung und Verbesserung des Störungs- und Ka-
lamitätsmanagements  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Die Forschung ist entsprechend zu dotieren, um relevante Erkenntnisse zu 
erhalten, die in Ausbildungs- und Beratungskonzepte integriert werden kön-
nen. Für die WaldbesitzerInnen sind ein erhöhter Zeitaufwand und Kosten 
für die Weiterbildung und Inanspruchnahme von Beratungsleistungen zu 
erwarten. 

mögliches 
Konflikt-
potenzial 

Mögliche Konflikte bezüglich der Inhalte adaptierter Ausbildungs- und Bera-
tungsangebote sind eventuell mit dem Naturschutz möglich.  

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Forstbehörden, Landwirtschaftskammer und sonstige Beratungsein-
richtungen sowie universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtun-
gen 

Zeithorizont Ausarbeitung entsprechender Konzepte und die Adaptierung der Beratungs-
instrumente sind bereits im Laufen und können nach Maßgabe vorliegender 
validierter Forschungsergebnisse kurzfristig angepasst werden.  

Ziel  
 

Schadensbegrenzung bei Schadereignissen wie z. B. Windwürfen oder Bor-
kenkäferkalamitäten 

Bedeutung 
 

Biotische und abiotische Störungen, v. a. durch Schädlingsbefall und durch 
Sturmereignisse, sind bereits heute einflussreiche Faktoren in der Waldbe-
wirtschaftung. Es ist anzunehmen, dass durch ein sich änderndes Klima 
Schadereignisse zunehmend an Bedeutung gewinnen werden. Dies erfor-
dert ein verbessertes Krisen- und Katastrophenmanagement, bestehend 
aus zahlreichen integrativen Einzelmaßnahmen. Dazu zählen die Entwick-
lung spezifischer Aktionspläne und die Einführung sowie der Ausbau effizi-
enter Vorwarn- und Informationssysteme (Fernerkundung, Simulation, 
Forstschutzmonitoring) zur Vorbereitung auf Extremereignisse. Auch aus 
diesen Gründen ist eine Evaluierung der forstlichen Erschließungssysteme 
sowie der Forstschutzroutinen notwendig. Ferner sollten im Hinblick auf 
Schadensfälle Transport, Lagerung und Verarbeitung der anfallenden 
Holzmengen gewährleistet sein. Insbesondere temporäre Nasslagerplätze 
könnten in Ergänzung zu permanenten Nasslagerplätzen an Bedeutung 
gewinnen, um größere Mengen über einen längeren Zeitraum ohne Quali-
tätsverlust zu lagern und ökonomische Verluste zu minimieren.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefah-
ren, Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft, Ökosysteme/Biodiversität sowie 
Wirtschaft. 

Bezug zu  
bestehenden 
Instrumenten 

Die Weiterentwicklung geeigneter Managementsysteme soll in enger Zu-
sammenarbeit mit dem österreichischen Waldprogramm erfolgen. 
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3.2.4.6 Etablierung von Vorsorgemaßnahmen im Hinblick auf 
die mögliche Zunahme von Waldbränden  

Stand der 
Umsetzung 

Ein Nasslagernetz ist in Ansätzen vorhanden. Österreichweit wird ein Bor-
kenkäfermonitoring durchgeführt (www.borkenkaefer.at); eine Verdichtung 
und Erweiterung auf andere Schadinsektenarten fehlt derzeit noch. 

empfohlene 
weitere  
Schritte 
 

• Prüfung des vorhandenen Nasslagernetzes und bei Bedarf vorausschau-
ende Planung und Vorbereitung eines ausreichend dichten Netzwerks 
temporärer Nasslagerplätze bzw. Verdichtung des Nasslagernetzes zur 
raschen Abfuhrmöglichkeit und qualitätserhaltenden Lagermöglichkeit 
großer Holzmengen im Falle von klimawandelbedingten Kalamitäten; 

• Erstellung einheitlicher Richtlinien für die wasserrechtliche Bewilligung 
von Nasslagern; 

• Etablierung effizienter Vorwarn- und Informationssysteme und Schadin-
sektenmonitoring; Forstschutzmonitoring – Festlegung bundeseinheitli-
cher Mindeststandards; 

• Erstellung von Logistikkonzepten insbesondere für den Transport und die 
Lagerung von erhöhten Schadholzmengen; 

• Sicherstellung der raschen Erreichbarkeit der Waldörtlichkeiten und der 
raschen Abfuhrmöglichkeit im Falle von Kalamitäten durch ein ausrei-
chend dichtes Erschließungssystem zur Abfuhr von Holz aus dem Wald;  

• konsequente Weiterentwicklung des Wissensstandes bezüglich der Holz-
lagerung (Nasslager, Folienlager); 

• Entwicklung spezifischer Aktionspläne, insbesondere für den Umgang mit 
Borkenkäferkalamitäten oder nach Sturmschäden. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Finanzierung von Monitoringsystemen und Bereitstellung von Forschungs-
mitteln. Nach erfolgter Prüfung und bei Bedarf sind ggf. Mittel für die weitere 
Förderung zur Errichtung eines ausreichend dichten Netzes von Nasslager-
plätzen vorzusehen. 

mögliches 
Konflikt-
potenzial 

Mögliche Konflikte können durch einen gesteigerten Wasserbedarf, Schad-
stoffeinträge etc. entstehen.  

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Forstbehörden, auch andere Behörden (z. B. Wasser-
rechtsbehörden), Interessenvertretungen, WaldbesitzerInnen, forstliche 
Vereinigungen (Waldwirtschaftsgemeinschaften WWGs, Waldverbände), 
Transportgewerbe, Holz- und Papierindustrie, EU 

Zeithorizont Die vorgeschlagenen Schritte können gemäß dem forstlichen Sprachge-
brauch kurzfristig (bis 10 Jahre) erfolgen. 

Ziel  Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen sowie von Waldbrandbeobachtungs- 
und Frühwarnsystemen, um das Risiko von Waldbränden zu minimieren. 
Erstellung bzw. Überarbeitung von Einsatzplänen zur Bekämpfung von 
Waldbränden 

http://www.borkenkaefer.at/
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Bedeutung 
 

Waldbrände verändern die Vegetationszusammensetzung und Waldstruk-
tur. Feuer bewirkt einen Wandel der Landschaft und beeinflusst die Stoff-
kreisläufe nachhaltig. Durch die in Folge auftretende Bodenerosion können 
sich auch die Gefahr von Massenbewegungen und die Fruchtbarkeit der 
Böden nachhaltig verschlechtern.  
Die österreichischen Wälder stellen bislang keine von Waldbrand großflä-
chig gefährdeten Ökosysteme dar. Durch die Klimaerwärmung kann aber 
das Risiko für Waldbrände – insbesondere während längerer Trockenperio-
den – steigen. Eine Auswertung der Jahre 2002 bis 2009 zeigt, dass 2003 
mit 140 und 2007 mit 138 Ereignissen starke Waldbrandjahre waren. Dabei 
waren Niederösterreich, Tirol und Kärnten am stärksten betroffen. Neben 
Blitzschlag werden die meisten Waldbrände durch menschliche Unacht-
samkeit hervorgerufen. Ausgetrocknete Wälder verstärken oft das Gefah-
renpotenzial und die Schadwirkung von Waldbränden. Die Effizienz der Be-
kämpfung von Waldbrandereignissen ist sehr stark von logistischen Fakto-
ren (forstliche Erschließungsstraßen, personelle und technische Ressour-
cen wie z. B. Löschmittelverfügbarkeit) abhängig. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug zu den Aktivitätsfeldern Katastrophenmanage-
ment, Schutz vor Naturgefahren, Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft, 
Tourismus sowie Wirtschaft. 

Bezug zu  
bestehenden 
Instrumenten 

Forschungsprogramme wie insbesondere die Österreichische Waldfor-
schungsstrategie und sonstige relevante Forschungsbereiche im Klima- und 
Energiefonds berücksichtigen entsprechende Fragestellungen. 

Stand der 
Umsetzung 

Informationsdienst der ZAMG zur Waldbrandgefährdung in Österreich. 

Im Rahmen der Österreichischen Forschungsinitiative Waldbrand (AFFRI – 
Austrian Forest Fire Research Initiative) wird die Häufigkeit, Verteilung und 
die Gefahr von Waldbränden in Österreich untersucht. Die Entwicklung 
eines Fire Hazard Modells soll es ermöglichen, in Zukunft Waldbrände bes-
ser und genauer vorherzusagen. Das vom Klima- und Energiefonds (Aus-
trian Climate Research Programm) geförderte Projekt „Fire Risk and 
Vulnerability of Austrian Forests under the Impact of Climate Change – FI-
RIA” befasst sich mit dem Feuerrisiko in den österreichischen Wäldern, heu-
te und unter dem Einfluss des Klimawandels. Gefährdete Gebiete sollen 
hinsichtlich ihres aktuellen und zukünftigen Potenzials für Waldbrände beur-
teilt werden, um mögliche Prophylaxe und Gegenmaßnahmen zu entwi-
ckeln. Gefahrenkarten unter Verwendung von Klimaszenarien werden er-
stellt. 

Einige österreichische Versicherungsanstalten bieten Waldbrandversiche-
rungen an. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 
 

• Sicherstellung eines ausreichend dichten forstlichen Erschließungssys-
tems zur raschen Erreichbarkeit für die Feuerwehr; 

• Evaluierung des bestehenden forstlichen Wegenetzes; Abgleichung und 
Überarbeitung der vorhandenen Datengrundlagen; 

• Anlegen von Löschteichen;  
 

https://forschung.boku.ac.at/fis/suchen.projekt_uebersicht?sprache_in=de&menue_id_in=300&id_in=7029
https://forschung.boku.ac.at/fis/suchen.projekt_uebersicht?sprache_in=de&menue_id_in=300&id_in=7029
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3.2.4.7 Immissionsschutz Wald – Integrierte Waldinventur und 
Immissionsmonitoring 

• Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierungskampagnen für Waldbesuche-
rInnen; 

• Information und Bewusstseinsbildung der WaldbesitzerInnen; 
• Erstellung von Gebietskarten unterschiedlicher Brandgefährdungskatego-

rien; 
• Festlegung differenzierter Vorsorgemaßnahmen und Einsatzpläne;  
• internationale Zusammenarbeit (z. B. Europäisches Forest Fire Informati-

on System (EFFIS)). 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Die Forschung ist entsprechend zu dotieren, um relevante Erkenntnisse zu 
erhalten, die in Gefährdungskarten, Frühwarnsysteme und Einsatzpläne 
einfließen können.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial  

Während ausgedehnter Dürreperioden kann sich im Anlassfall ein Konflikt 
um die Ressource Wasser ergeben. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Gemeinden, Interessenvertretungen, WaldbesitzerIn-
nen, Waldwirtschaftsgemeinschaften (WWG), Waldverbände, universitäre 
und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, EU 

Zeithorizont Forschungsarbeiten mit relevanten Fragestellungen können kurzfristig be-
auftragt werden. Die Ergebnisse können mittel- bis langfristig z. B. in Ge-
fährdungskarten und in entsprechende Frühwarnsysteme, Einsatzpläne, 
Verordnungen zur Regelung des Verhaltens von Waldnutzern etc., einflie-
ßen. 

Ziel  Flächendeckende Inventur des österreichischen Waldes durch die Zusam-
menführung der Waldinventur mit Methoden der Fernerkundung 
(Laserscanning, multi-spektrale Satellitenaufnahmen) zur Erhöhung der 
Systemkenntnis sowie die Einrichtung eines Immissionsmonitorings 

Bedeutung 
 

Die Österreichische Waldinventur (bis 1990 Forstinventur genannt) führt seit 
1961 auf einem Stichprobennetz systematische Erhebungen im österreichi-
schen Wald durch. Dabei werden einerseits Holz- und Waldbestandsres-
sourcen festgestellt, andererseits Zustand und Veränderungen im "Ökosys-
tem Wald" beschrieben. Die Ergebnisse der Waldinventur dienen als Grund-
lage für forst- und umweltpolitische Entscheidungen und werden für zahlrei-
che wissenschaftliche Untersuchungen verwendet.  

 

 

http://effis.jrc.ec.europa.eu/current-situation
http://effis.jrc.ec.europa.eu/current-situation
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18 Ablagerung von festen, flüssigen und gasförmigen Luftverunreinigungen aller Art aus der Atmosphäre an Oberflächen 

Luftschadstoff- und Depositionsmessungen18 zeigen, dass Wälder trotz der 
Emissionsreduktion weiterhin mit Schadstoffen belastet sind. In Österreich 
belasten vor allem die Schadstoffe Ozon, Stickoxide, Schwefeldioxid, Stick-
stoff- bzw. Säure- und Schwefeleinträge sowie lokal Fluorwasserstoff, Am-
moniak, Schwermetalle und Stäube den Wald. Für das Immissionsmonitor-
ing ist die Evaluierung bestehender Messnetze als Basis für die Einrichtung 
eines flächendeckenden Monitorings notwendig. Die derzeit geltenden ge-
setzlichen Regelungen gewährleisten keinen umfassenden Schutz der forst-
lichen Vegetation vor Immissionen. Keine Regelung berücksichtigt die sy-
nergistischen Wirkungen bzw. die Tatsache, dass auch subtoxische Kon-
zentrationen bzw. Dosen indirekt zu negativen Wirkungen führen (BMLFUW 
2006).  

Außerdem fehlen wissenschaftlich fundierte Grenzwerte zum Schutz des 
Ökosystems Wald. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug zu den Aktivitätsfeldern Ökosysteme/Biodiversität und 
Schutz vor Naturgefahren. 

Bezug zu  
bestehenden 
Instrumenten 

Abstimmung mit den Zielsetzungen des Arbeitsprogrammes des Österrei-
chischen Waldprogramms, der Umweltkontrolle und der Klimastrategie; 

Gesetzliche Regelungen zum Schutz der Waldvegetation gegenüber 
Schadstoffen aus der Luft: 2. Verordnung gegen forstschädliche Luftverun-
reinigungen; Immissionsschutzgesetz-Luft und BGBl. I Nr. 77/2010; Ozon-
gesetz und Messkonzept-Verordnung zum IG-L. 

Stand der 
Umsetzung 

Die Waldinventur führt Aufnahmen auf insgesamt 5.500 Erhebungseinheiten 
durch. Die letzte Erhebung erfolgte 2007–2009. Die erhobenen Daten sind 
zum Teil auch Grundlage für das Berichtswesen im Rahmen des Kyoto-
Protokolls.  
Die Immissionsmessungen zur Überwachung der Einhaltung der Grenzwer-
te und Zielwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Vegeta-
tion erfolgen durch die Ämter der Landesregierungen und durch das Um-
weltbundesamt an ausgewählten Standorten. Kriterien für Lage und Anzahl 
der Messstellen sind in der Messkonzept-Verordnung zum IG-L festgelegt.  

empfohlene 
weitere 
Schritte 
 

• Anpassung der Verordnung gegen forstschädliche Luftvereinigungen, 
basierend auf relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen; 

• konsequenter Vollzug der bestehenden Rechtsmaterien; 
• Aufbau eines engmaschigen Wald-Immissions-Informationssystems, das 

eine möglichst klar verständliche Aufbereitung und „benutzerfreundliche“ 
Abbildung der Immissionssituation/-gefährdung der österreichischen Wäl-
der zum Ziel hat; 

• Etablierung einer integrierten Waldinventur inklusive eines Imissions-
Informationssystems; 

• Evaluierung bestehender Messnetze als Basis für die Einrichtung eines 
flächendeckenden Immissionsmonitorings;  

http://bfw.ac.at/rz/wlv.lexikon?keywin=3162
http://bfw.ac.at/rz/wlv.lexikon?keywin=131
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3.2.4.8 Entwicklung von adaptierten und innovativen Techniken 
zur Holzverarbeitung unter Berücksichtigung möglicher 
Veränderungen in der Holzqualität und der Baumarten 

• gesetzliche Verankerung von Grenzwerten zum Schutz des Ökosystems 
Wald; 

• legistische Berücksichtigung von synergistischen Wirkungen bzw. subto-
xischen Konzentrationen.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Ausweitung der Waldinventur sind zusätzliche Ressourcen notwen-
dig. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 

Handlungs-
trägerInnen 

EU, Bund, Bundesländer, Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für 
Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW), Umweltbundesamt  

Zeithorizont Dieses Handlungsfeld ist mittelfristig umsetzbar.  

Ziel  Entwicklung innovativer effizienter Techniken zur Verarbeitung von Holz, um 
die Wertschöpfung der Holznutzungskette zu steigern 

Bedeutung 
 

Die auf Österreichs Forstwirtschaft aufbauenden Industriezweige (Säge-, 
Holz- und Papierindustrie sowie Elektrizitätswirtschaft) sind nach dem Tou-
rismus der zweitwichtigste Posten der Außenhandelsbilanz. Störungen oder 
Änderungen im Holzfluss (qualitativ, quantitativ), die mit den im Ziel be-
schriebenen Situationen und Maßnahmen im Zusammenhang stehen, kön-
nen sich ebenso wie Bestandesumbauten und Änderungen in der Baumar-
tenwahl auf die holzbe- und verarbeitende Industrie auswirken. Einerseits 
sind Änderungen in der Holzqualität – z. B. durch Witterungseinflüsse, ge-
änderte Baumarten etc. – wahrscheinlich, andererseits sind neue Heraus-
forderungen, die Logistik betreffend, zu erwarten. Angesichts langer Vor-
laufzeiten für die holzverarbeitende Industrie ist die Entwicklung von Maß-
nahmen zeitgerecht in die Wege zu leiten.  

Durch die Entwicklung innovativer effizienter Techniken zur Verarbeitung 
von Holz wird die Wertschöpfung entlang der Holznutzungskette unter ande-
rem für die weiterverarbeitende Industrie gesichert, gesteigert und optimal 
auf das zukünftige Angebot angepasst.  

Eine generelle Förderung des Werkstoffes Holz hat auch eine positive Aus-
wirkung auf den Klimaschutz: Die lange Nutzungsdauer sowie ein vermehr-
ter Einsatz von Holz, aber auch energieeffiziente Verarbeitungstechniken, 
leisten dazu einen wichtigen Beitrag. 

http://bfw.ac.at/rz/bfwcms.web?dok=2
http://bfw.ac.at/rz/bfwcms.web?dok=2
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Für die Entwicklung von innovativen Techniken ist zu berücksichtigen, ob 
und welche Änderungen der Baumarten stattfinden werden. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug zu den Aktivitätsfeldern Wirtschaft, Bauen und 
Wohnen sowie Energie. 

Bezug zu  
bestehenden 
Instrumenten 

Forschungsprogramme wie insbesondere das Österreichische Waldfor-
schungsprogramm, die Holzforschung Austria (HFA) und sonstige relevante 
Forschungsbereiche im Klima- und Energiefonds berücksichtigen entspre-
chende Fragestellungen.  

Stand der 
Umsetzung 

Die Holzforschung Austria (HFA) befasst sich mit der gesamten Wertschöp-
fungskette – beginnend von der Holzlagerung im Wald über die Holzverar-
beitung bis hin zu den unterschiedlichsten Produkten. Der Forschungsbe-
reich ist praxisorientiert ausgerichtet und kooperiert eng mit der Wirtschaft. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 
 

• Bearbeitung relevanter Fragestellungen in der Forschung, wobei eine 
enge Zusammenarbeit mit der holzverarbeitenden Industrie nötig ist; 

• schwerpunktmäßige Berücksichtigung innovativer Technologien in der 
Holzforschung; 

• Entwicklung intelligenter Techniken zur Holzverwendung; 

• Berücksichtigung der geänderten Baumartenzusammensetzung bei der 
Entwicklung innovativer Technologien;  

• Bewusstseinsbildung bei Verantwortlichen in der verarbeitenden Indus-
trie; 

• Rückkoppelung zu den Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern;  

• Erarbeitung neuer Marketingkonzepte.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Eine ausreichende Budgetierung in Forschungsprogrammen ist vorzusehen. 
Langfristig ist mit Investitionskosten für die verarbeitende Industrie zu rech-
nen. 

mögliches 
Konflikt-
potenzial 

Nutzungskonflikte um den Rohstoff Holz können zwischen der stofflichen 
und der energetischen Nutzung auftreten.  

Handlungs-
trägerInnen 

Universitäre und außeruniversitäre Forschung, holzbe- und verarbeitende 
Industrie, Interessenvertretungen, Bund, Kooperationsplattform Forst-Holz-
Papier (FHP), EU (Forest Technology Plattform) 

Zeithorizont Forschungsarbeiten mit relevanten Fragestellungen (insbesondere zu Ände-
rungen der Holzqualität durch sich ändernde Niederschlagswerte und Tem-
peraturen) können kurzfristig und in Zusammenarbeit mit der holzverarbei-
tenden Industrie bearbeitet werden. 
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3.3 Aktivitätsfeld Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft 

3.3.1 Allgemeine Beschreibung 

In diesem Aktivitätsfeld werden jene Bereiche behandelt, die sich mit der Sicherstellung der 

qualitativen und quantitativen Wasserversorgung (Trinkwasser und Nutzwasser) und ande-

ren Aspekten der Wassernutzung sowie der Schutzwasserwirtschaft (wird im Rahmen des 

Aktivitätsfeldes Schutz vor Naturgefahren näher behandelt) und dem Schutz des Wassers 

befassen. Die Wasserkraft findet in diesem Aktivitätsfeld keine Berücksichtigung, wird aber 

im Aktivitätsfeld Energie behandelt.  

Obwohl Österreich zu den wasserreichen Ländern der Erde gehört, könnte es in nieder-

schlagsärmeren Gebieten lokal zu quantitativen und qualitativen Problemen bei der Wasser-

versorgung kommen. In Österreich werden zurzeit etwa 3 % der erneuerbaren Wassermen-

gen direkt entnommen und genutzt (etwa 2,6 Mrd. m3/Jahr). Davon entfallen rund 60 % auf 

die Industrie (inklusive Kühlwasser), 35 % werden für die Trinkwasserversorgung genutzt 

und etwa 5 % in der Landwirtschaft verwendet.  

In vielen Teilbereichen der Aktivitätsfelder Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Energie, Touris-

mus und Wirtschaft hat die Ressource Wasser eine große Bedeutung als Produktions- und 

Standortfaktor. Klimawandeleffekte, wie z. B. die zeitliche Verlagerung der Niederschläge 

und die Zunahme an Trockenperioden, können in Abhängigkeit von den sonstigen hydrologi-

schen Bedingungen die Verfügbarkeit von Wasser beeinflussen und somit eine Auswirkung 

auf die Nutzungen haben.  

 

3.3.2 Vulnerabilitätsabschätzung des Aktivitätsfeldes Wasserhaushalt und 
Wasserwirtschaft 

Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft zählen mit zu den am stärksten vom Klimawandel 

betroffenen Aktivitätsfeldern, da der Wasserkreislauf in hohem Maße von klimatischen Ein-

flussfaktoren abhängt. Die nachfolgenden Ausführungen folgen im Wesentlichen der von 

Bund und Ländern beauftragten Studie "Anpassungsstrategie an den Klimawandel für Öster-

reichs Wasserwirtschaft" (Schöner et. al. 2010).  

Im Hinblick auf die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung stehen generell ausreichend 

Wasserressourcen zur Verfügung. Die Grundwasserneubildung erfolgt vor allem im Frühjahr, 

Änderungen sind also vor allem von den klimatischen Verhältnissen in dieser Jahreszeit be-

stimmt. In den letzten 30 Jahren haben die Grundwasserstände im südlichen Wiener Becken 

zugenommen. Eine Zunahme kann zukünftig tendenziell auch für den Norden und Westen 

Österreichs erwartet werden. Von Vorarlberg über Kärnten, die Südsteiermark, das Burgen-
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land bis zur Donau wurden hingegen Abnahmen gemessen. Regionen, die bereits heute 

sinkende Grundwasserpegel aufweisen, bei Trockenheit von Wasserknappheit betroffen sind 

bzw. einen geringen Anschlussgrad an das öffentliche Wasserversorgungsnetz aufweisen, 

können lokal als hoch vulnerabel gegenüber dem Klimawandel eingestuft werden. Des Wei-

teren ist auf lokaler Ebene zukünftig für kleine Versorgungseinheiten mit ungünstigen Rah-

menbedingen (z. B. keine ausreichenden Rohwasservorkommen, keine Redundanz durch 

Vernetzung) eine Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit zu befürchten.  

Neben der Menge an Grundwasserdargebot nahmen in den letzten 30 Jahren die Tempera-
turen des Grundwassers zum Teil deutlich zu. Mit einem weiteren Anstieg zwischen 0,2 

und 1 °C bis 2050 kann gerechnet werden, wobei der genaue Wert von den lokalen Verhält-

nissen abhängt.  

In der Vergangenheit konnte durch rechtliche und technische Maßnahmen eine deutliche 

Verbesserung der Gewässerqualität erreicht werden. Es ist zu erwarten, dass auch in Zu-

kunft die Gewässerqualität sowohl direkt anthropogen als auch durch den Klimawandel be-

einflusst wird. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die Auswirkungen des 

Klimawandels bei gering belasteten Gewässern ebenfalls gering sind. Für Gewässer, die 

bereits heute im Grenzbereich zwischen Zielzustand und "mäßigem Zustand" liegen, besteht 

hingegen ein erhöhtes Risiko, infolge der bis 2050 erwarteten Auswirkungen des Klimawan-

dels den "guten Zustand" zu verfehlen – deren Vulnerabilität ist also hoch. In den Regionen 

Österreichs, in denen Niederschlag und Verdunstung etwa gleich groß sind, ist die Bestim-

mung der Grundwasserneubildung mit großen Unsicherheiten behaftet. Die Vulnerabilität 
der davon betroffenen Grundwasserkörper bezüglich der Qualität (insbesondere Nitrat) bleibt 

deshalb ebenfalls hoch.  

Die Wassertemperaturen in Flüssen haben in den letzten 30 Jahren deutlich zugenom-

men, wobei ein weiterer Anstieg um ca. 0,8 °C bis 2050 zu erwarten ist. Durch die steigen-

den Temperaturen laufen die Prozesse im Übergangsbereich zwischen Oberflächen- und 

Grundwasser etwas rascher und vollständiger ab, wodurch Änderungen im Chemismus mög-

lich sind. Höhere Temperaturen wirken sich auch auf Gewässerökologie und Biozönosen 

aus.  

Die Temperaturen der Seen haben in der Vergangenheit generell zugenommen und wer-

den weiter steigen, jedoch können keine gesicherten Aussagen über die zukünftige Ände-

rung der Mischungscharakteristik der Seen getroffen werden.  

Für die letzten 30 Jahre zeigte der Jahresabfluss der Oberflächengewässer geringe Ände-

rungen, es zeichneten sich jedoch regionale Unterschiede ab: im Süden und in Vorarlberg 

fallende Trends, im östlichen Alpenraum hingegen steigende Jahresabflüsse. Auch in Zu-

kunft (bis 2050) werden die Änderungen vermutlich gering sein. Im Sommer sind generell 
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sinkende Abflüsse zu verzeichnen (mit Ausnahme des Ostens), im Winter ist (mit Ausnahme 

des Südens) hingegen mit einer Erhöhung der Winterabflüsse um bis zu 20 % zu rechnen. 

Dabei können in einigen Regionen Zunahmen von über 100 % auftreten (Dobler et al. 2010). 

In jenen Regionen, die schon jetzt geringe Abflussspenden aufweisen (vor allem im Osten 

und Südosten Österreichs) ist die Vulnerabilität hoch.  

Es ist zu erwarten, dass die Gletscher weiter zurückgehen werden. Die Gletscherschmelze 

dürfte das Maximum in den Jahren 2040–2050 erreichen, wobei die Gletscherspende regio-

nal betrachtet nur einen kleinen Beitrag zum Wasserdargebot leistet (lokal hingegen nehmen 

deren Abflüsse deutlich zu).  

In den alpinen Gebieten Österreichs treten die Niederwässer im Winter aufgrund der niedri-

gen Temperaturen auf. In diesen Regionen haben die Niederwasserabflüsse im Winter in 

den letzten Jahren zugenommen, dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen. Im Flach-

land des Ostens sowie im Süden und Südosten Österreichs treten die Niederwässer auf-

grund der Verdunstungsprozesse im Sommer auf. Auch dieser Trend dürfte sich in Zukunft 

fortsetzen. Die Vulnerabilität der Gewässer in diesen Regionen ist bei Niederwassersituati-

onen hoch.  

Die Schifffahrt könnte durch die höheren Niederwasserabflüsse im Winter kurzfristig profitie-

ren, hingegen ist eine negative Auswirkung im Hinblick auf die Zunahme der Niederwasser-

perioden im Sommer möglich.  

In den letzten 30 Jahren haben in etwa 20 % der Einzugsgebiete in Österreich die Hoch-
wässer zugenommen, besonders in kleinen Gebieten nördlich des Alpenhauptkammes und 

tendenziell stärker im Winter. Diese Häufung der Hochwässer liegt im Rahmen der natürli-

chen Variabilität von Hochwasserdekaden, aber auch der Einfluss der Klimaänderung ist 

nicht auszuschließen. Die vorliegenden Daten deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlich-

keit von Hochwässern im Winter durch die Verlagerung der Niederschlagsmengen vom 

Sommer in den Winter zukünftig zunehmen könnte. Es werden regional unterschiedliche 

Änderungen der Abflüsse bei Hochwässern erwartet, die bis 2050 im Bereich von –4 % bis 

+10 % liegen dürften. Die Aussagen über die Hochwasseränderung sind zum derzeitigen 

Zeitpunkt jedoch aufgrund fehlender Information über zukünftige Extremwerte des Klimas mit 

großen Unsicherheiten verbunden und daher nicht einschätzbar.  

Obwohl bereits umfangreiche Informationen zu den möglichen Auswirkungen des Klimawan-

dels auf die Wasserwirtschaft zur Verfügung stehen, gibt es nach wie vor Forschungsbedarf. 

Die konkreten Auswirkungen des Klimawandels auf die verschiedenen Aspekte des Wasser-

haushalts und der Wasserwirtschaft müssen mittels einschlägiger Studien besser erfasst 

werden.  
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3.3.3 Allgemeine Handlungsprinzipien im Aktivitätsfeld Wasserhaushalt und 
Wasserwirtschaft 

• Planung und Umsetzung von „No-regret Strategien“ und robusten Maßnahmen: Ange-

sichts teils großer prognostischer Unsicherheiten (insbesondere auf regionaler Ebene) gilt 

es, sogenannte robuste Anpassungsmaßnahmen zu forcieren. Darunter fallen nicht nur 

jene Maßnahmen, die als Reaktion auf verlässlich prognostizierte Veränderungen entwi-

ckelt werden (z. B. Rückgang des Grundwasserspiegels in der Oststeiermark), sondern 

auch jene, die auf jeden Fall einer nachhaltigen Entwicklung der Wasserwirtschaft dienlich 

sind. Dazu zählen solche, die ein flexibles Reagieren bei unterschiedlichen Verände-

rungsrichtungen bzw. wechselnden Bedingungen ermöglichen und die die Wasserwirt-

schaft gegenüber (klimatischen) Veränderungen stabilisieren. Besonders zu betonen sind 

in diesem Zusammenhang z. B. Renaturierungsmaßnahmen von Fließgewässern und die 

Schaffung bzw. Ausweitung von Retentionsräumen, die sich in vielfacher Weise sehr posi-

tiv auswirken.  

• Um die notwendigen Anpassungen im Wasserhaushalt und in der Wasserwirtschaft best-

möglich zu unterstützen, ist der zusätzliche Forschungsbedarf zu erheben. 

• Bei Untersuchungen der Auswirkungen des Klimawandels (Klimaimpactanalysen) sollte 

der Fokus verstärkt auf die Analyse gelegt werden, welche Mechanismen bestimmte Än-

derungen hervorrufen, anstatt nur auf die Größe der Änderungen abzuzielen. (Blöschl & 

Montanari 2010, Montanari et al. 2010). Dadurch würde das Setzen von robusten Maß-

nahmen erleichtert werden.  

• Analysen über die Auswirkungen des Klimawandels sollten insbesondere klar artikulieren, 

was die zu erwartende Aussagekraft bestimmter Projektionen ist. Beispielsweise sind be-

rechnete Änderungen der Lufttemperatur wesentlich zuverlässiger als solche der saisona-

len Niederschläge, und diese sind wiederum zuverlässiger als berechnete Änderungen 

von Extremwerten (Starkniederschläge) (Böhm 2008). 

• Das Zusammenspiel mit zahlreichen Aktivitätsfeldern ist für die Klimawandelanpassung 

der Wasserwirtschaft essenziell, insbesondere mit Landwirtschaft, Ökosys-

tem/Biodiversität und Schutz vor Naturgefahren. Die Raumordnung soll als wichtige 

Schnittstelle verschiedener Nutzungsansprüche verstärkt als Steuerungsinstrument ein-

gesetzt werden. Dies betrifft besonders das Hochwassermanagement und den Gewäs-

serschutz (Grundwasser und Oberflächengewässer). Im Rahmen der Projekte FloodRisk 

I+II wurden bereits Empfehlungen hinsichtlich des integrierten Hochwasserschutzes aus-

gearbeitet, die zu berücksichtigen sind. Im Hinblick auf die Akzeptanz stellt eine entspre-

chende Bewusstseinsbildung der Bevölkerung und sonstiger Stakeholder eine bedeuten-

de Maßnahme dar.  
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• Zur Systematisierung von Handlungsempfehlungen wird der Ansatz der „integralen Was-

serwirtschaft“ gewählt. Diese versucht die drei Hauptziele der wasserwirtschaftlichen Tä-

tigkeit – Wassernutzung, Wasserschutz und Schutz vor dem Wasser – miteinander in 

Einklang zu bringen. Nachstehend sind die Handlungsempfehlungen den drei Hauptzielen 

zugeordnet. Detaillierte Handlungsempfehlungen zum Bereich Schutz vor dem Wasser 

sind im Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren (siehe Kapitel 3.8) beschrieben. 

 Handlungsempfehlung Wasser-
nutzung 

Wasser-
schutz 

Schutz 
vor dem  
Wasser 

1. Analyse bestehender Daten und Forcierung weiterer Da-
tenerhebungen X X X 

2. Verbesserte Koordinierung/Information betreffend Was-
serverbrauch und Wasserbedarf  X X  

3. Zukünftige Gewährleistung der Wasserversorgung X X  

4. Bewusster Umgang mit der Ressource Wasser X X  

5. Forcierung der Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
bei Niederwasser X X  

6. 
Erreichung und Sicherung des guten ökologischen und 
chemischen Zustands von Gewässern inkl. Grundwas-
ser 

X X  

7. Intensivierung der wasserwirtschaftlichen Planung der 
Grundwasservorkommen X X  

8. Adaptives Hochwassermanagement mit robusten Maß-
nahmen   X 

9. Verstärkte Berücksichtigung der Wassertemperaturen 
bei wasserwirtschaftlichen Maßnahmen   X  

10. Installierung von Nutzwassermanagement-Instrumenten X   
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3.3.4 Handlungsempfehlungen für das Aktivitätsfeld Wasserhaushalt und 
Wasserwirtschaft 

3.3.4.1 Analyse bestehender Daten und Forcierung weiterer Da-
tenerhebungen zur Ressource Wasser  

Ziel  
 

Verringerung der Wissensdefizite hinsichtlich der Auswirkungen des Klima-
wandels auf die Ressource Wasser und deren Nutzung 

Bedeutung 
 

Eine gesicherte Aussage über die Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Ressource Wasser und die davon betroffenen Nutzungen ist in vielen Berei-
chen weder für die Vergangenheit noch für die Zukunft möglich. Zumindest 
in der Vergangenheit waren in diesem Sektor die anthropogenen Verände-
rungen und die natürliche Variabilität des Klimas häufig deutlich ausgepräg-
ter als die Veränderung des Klimas durch den Treibhauseffekt. 

Eine Homogenisierung, Analyse und Verschneidung der bestehenden Daten 
und eine weitere Datenerhebung sind notwendige Grundlagen für die Ver-
besserung der Systemkenntnisse. Dabei ist die Einbeziehung von Informati-
onen über die veränderten Klimabedingungen von großer Bedeutung. Da-
durch wird eine verbesserte Abschätzung von potenziellen Schwierigkeiten 
und Engpässen in der Wasserversorgung und anderen wasserwirtschaftli-
chen Aufgaben möglich und die Planung von „pro-aktiven“ Anpassungs-
maßnahmen wird erleichtert. 

Derzeit werden Aspekte des Wasserhaushaltes und der Wasserqualität in 
breitem Umfang erhoben. Eine konsequente Weiterführung dieser Messun-
gen im vollen Umfang ist notwendig. Der Kenntnisstand zur Verdunstung – 
die für die Abschätzung des Einflusses einer Klimaänderung auf das Was-
serdargebot besonders wichtig ist – ist zurzeit noch nicht ausreichend. Da-
rüber hinaus besteht besonderer Datenbedarf zu den klimawandelinduzier-
ten Veränderungen in hochalpinen Lagen. 

Für die Grundwasserstandsmessung ist bereits ein Messstellennetz instal-
liert, das zukünftig in diesem Umfang erhalten bzw. in intensiv genutzten 
Gebieten verdichtet werden soll. Auch der Wärmehaushalt des Grundwas-
sers verdient besondere Beachtung.  

In Bezug auf die Oberflächengewässer steht die systematische Analyse von 
Temperaturänderungen bzw. Abflusskennwerten an repräsentativen Ge-
wässersystemen im Vordergrund.  

In zukünftigen Monitoringprogrammen kann durch langfristige, konsistente 
Datenreihen der Einfluss der Klimaänderung auf den Zustand von Oberflä-
chen- und Grundwasser so dargestellt werden, dass die unterschiedlichen 
Einflussfaktoren klarer erkennbar werden. 

Das vorhandene Programm zum Monitoring von Seen kann auch für die 
Beobachtung potenzieller Klimaeinflüsse auf die Durchmischung angepasst 
werden. 

Viele Wasserversorgungsunternehmen verfügen zwar über gute Aufzeich-
nungen über ihre Entnahmemenge, es gibt jedoch kaum Daten über den 
Wasserverbrauch von landwirtschaftlichen Kulturen bzw. den Wasserge-
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brauch der Energiewirtschaft, der Industrie oder des Tourismus (siehe 
Handlungsempfehlung Kapitel 3.3.4.2 – Verbesserte Koordinierung/ 
Information betreffend Wasserverbrauch und Wasserbedarf). Deshalb sind 
auch verbesserte Informationen über Wasserverbrauch/-gebrauch und 
Wasserbedarf notwendig. 

Neben der laufenden Datenerhebung ist auch die Homogenisierung und 
Analyse sowohl der bestehenden als auch der neuen Daten von großer Be-
deutung. Um aus den Messdaten Trendänderungen ablesen zu können, ist 
eine sehr hohe Datenqualität nötig. Der Histalp Datensatz (Auer et al. 2007) 
ist ein Beispiel dafür, wie diese Qualität erzielt werden kann. Die Digitalisie-
rung derzeit nur auf Papier vorhandener Daten erlaubt es, die Länge der 
Datenreihen zu vergrößern, wodurch klimainduzierte Trends besser beurteilt 
werden können. Interessante Einblicke können durch die Verschneidung 
von Daten zu Temperatur, Niederschlag, Abfluss und Grundwassermenge 
gewonnen werden, wie dies bei der hydrologischen Modellierung bereits 
erfolgt. In einem weiteren Schritt wird eine detailliertere Untersuchung darü-
ber, welche Auswirkung eine veränderte Verfügbarkeit der Ressource Was-
ser auf die damit in Verbindung stehenden Nutzungen hat, erforderlich sein.  

Jedoch muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass der tatsächli-
che Bedarf an zusätzlichen Datenerhebungen im Zusammenhang mit der 
jeweiligen Fragestellung sorgfältig geprüften werden soll, um so unnötige 
Kosten zu vermeiden. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht grundsätzlich ein Bezug zu allen übrigen Aktivitätsfeldern, insbe-
sondere zu den Aktivitätsfeldern Wirtschaft, Energie, Landwirtschaft, Öko-
systeme/Biodiversität sowie Tourismus. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Die Informationssysteme der Bundesländer führen viele für die Wasserwirt-
schaft relevante Daten zusammen und verwalten diese. Das Wasserinfor-
mationssystem WIS, ein ursprünglich vom Land Salzburg erstelltes Informa-
tionssystem, in welchem geografische und alphanumerische Daten aus dem 
gesamten Fachbereich Wasser zusammengeführt werden, wird in einer Ko-
operation der Länder Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten, Steiermark, Bur-
genland und Wien gemeinsam weiterentwickelt. Das System ist modular 
aufgebaut und beinhaltet Daten aus den Bereichen Wasserversorgung, 
Wasserrecht, Hydrografie, Abwasserentsorgung, Trinkwasserhygiene und 
Schutzwasserwirtschaft. Niederösterreich und Oberösterreich haben indivi-
duell bundesländerweite Informationssysteme erstellt.  

Österreichweit hat das Lebensministerium für den Aufbau eines Wasserin-
formationssystems Austria – WISA die Federführung übernommen. In die-
sem System sind u. a. die Berichtsdaten für die EU-Wasserrahmenrichtlinie 
und Informationen zum Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan zu finden 
(NGP; Lebensministerium 2009). 

Der Hydrographische Dienst Österreich betreibt das Messnetz Hydrographie 
zur mengenmäßigen Bestimmung der Komponenten des Wasserkreislaufes. 
Dieses Messnetz gibt eine gute Auskunft über Österreichs Wasserquantität. 
Wasserqualitätsparameter werden ebenso bundesweit und flächendeckend 
im Rahmen der Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV, vor-
mals WGEV) erhoben. 
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Stand der 
Umsetzung 

Bestehende Wasserinformationssysteme umfassen eine Fülle von Daten, 
wobei klimawandelbedingte Veränderungen bis dato noch wenig Berück-
sichtigung finden.  

Aktuell werden der Themenbereich Klimawandel und seine Auswirkungen 
auf die Wasserwirtschaft durch Studien mit speziellen Themenschwerpunk-
ten oder regionsspezifisch behandelt. Die aktuelle Studie „Anpassungsstra-
tegien an den Klimawandel für Österreichs Wasserwirtschaft“ (Schöner et al. 
2010) wertet umfassend Daten in Hinblick auf den Einfluss des Klimawan-
dels auf den Wasserhaushalt und die Wasserwirtschaft in Österreich aus. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Verstärkte Verschneidung von Klima- und Wasserdaten (hydrologische 
Modellierung); 

• weitere Forschung zu klimawandelbedingten Auswirkungen auf die Was-
serwirtschaft; 

• Digitalisierung der derzeit nur auf Papier vorliegenden hydrografischen 
Daten, um bestehende Datenreihen zu verlängern; 

• Homogenisierung bestehender langer Datenreihen zur Verbesserung der 
Aussagen zu Trends (insbesondere Niederschlag, Abfluss, Wannenver-
dunstung, Wassertemperatur); 

• Prüfung der Einrichtung zusätzlicher Messstationen für Niederschlag, 
Schneemengen und Abfluss in alpinen und hochalpinen Regionen, um die 
Ergebnisse der Klimamodelle in den alpinen Regionen Österreichs um-
fassender zu testen;  

• falls erforderlich Verdichtung und Optimierung des Messstellennetzes zur 
Grundwasserstandsmessung und Grundwassertemperaturmessung in in-
tensiv genutzten Gebieten;  

• Anpassung der Monitoringstrategie für Seen (regelmäßige Aufnahme von 
Tiefenprofilen mit Temperatur- und Sauerstoffmessung); 

• Einrichtung von Messstellen zur Erhebung der aktuellen Verdunstung bei 
der Bestimmung des Wasserdargebots;  

• Fokus auf langfristige konsistente Datenreihen beim Monitoring des Zu-
standes von Oberflächen- und Grundwasser;  

• Datenerhebung zum Wasserverbrauch einzelner Nutzungsgruppen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Um aus den Messdaten eine Trendänderung ablesen zu können, ist eine 
sehr hohe Anforderung an die Datenqualität nötig. Dies kann mit den derzeit 
zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Mitteln nicht ausrei-
chend gewährleistet werden. Zusätzliche Mittel wären erforderlich.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es sind keine Konflikte zu erwarten.  

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Bezirke, Gemeinden, universitäre & außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen, Wasserversorger (Wasserverbrauch/-gebrauch 
und Bedarf) 
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3.3.4.2 Verbesserte Koordinierung/Information betreffend Was-
serverbrauch und Wasserbedarf  

Zeithorizont Die Datenerhebung sollte laufend erfolgen und weitergeführt werden. Mit der 
Digitalisierung, Homogenisierung, Analyse und Verschneidung von beste-
henden Daten kann nach Bereitstellung der Mittel unmittelbar gestartet wer-
den.  

Ziel  
 

Möglichst vollständige Datenerhebung zum tatsächlichen Wasserverbrauch 
unterschiedlicher NutzerInnen als Grundlage für die Steuerung und Sicher-
stellung der Wasserversorgung 

Bedeutung 
 

Viele Wasserversorgungsunternehmen verfügen zwar über gute Aufzeich-
nungen über ihre Entnahmemenge, jedoch gibt es kaum Daten über den 
Wasserverbrauch einzelner Nutzungsgruppen, wie z. B. der Landwirtschaft 
(zur Bewässerung von landwirtschaftlichen Kulturen), der Elektrizitätswirt-
schaft, der Industrie oder des Tourismus. Die Nutzung von Wasser, die über 
den Haus- und Wirtschaftsbedarf hinausgeht, unterliegt der Bewilligungs-
pflicht durch die Wasserrechtsbehörde und wird in das Wasserbuch einge-
tragen. Für die Erteilung der erforderlichen Bewilligung sind jedenfalls Infor-
mationen zum Ort, der Menge und der Art der Wasserbenutzung einzuholen 
(siehe Österreichisches Wasserrechtsgesetz). Es kann jedoch zu Diskre-
panzen zwischen den genehmigten Wassermengen und den tatsächlich 
verbrauchten Mengen kommen. Dazu fehlen jährlich erhobene Daten über 
den tatsächlichen Wasserverbrauch unterschiedlicher Nutzungsgruppen – 
bezogen auf Anlagen und auf Planungsräume – sowohl auf nationaler als 
auch auf regional/kommunaler Ebene. 

Exemplarisch sei der Tourismus betrachtet: In den österreichischen Alpen 
sind rund 66 % der Pisten beschneibar. Vor der Errichtung von Be-
schneiungsanlagen wird im Rahmen eines Bewilligungsverfahrens die ma-
ximal zu entnehmende Menge und Qualität des benötigten Wassers festge-
legt. Zur Beschneiung wird Nutzwasser verwendet, das zumeist in Speicher-
teichen gesammelt wird. Die tatsächliche Wasserentnahmemenge für die 
Produktion von technischem Schnee in den Wintersportregionen ist hinge-
gen nicht bekannt. Auch in der Fachliteratur sind keine exakten Zahlen zum 
Wasserverbrauch zu finden, da dieser je nach Beschneiungssystem, klima-
tischen Bedingungen und Standort stark variiert. Studien aus der Schweiz 
belegen, dass in einzelnen Wintersportregionen der Wasserverbrauch für 
die technische Beschneiung zwischen 20 % und 36 % des jährlichen regio-
nalen Wasserverbrauchs ausmachen kann (Teich et al. 2007).  

Ziel ist es daher, mittels einer strukturierten Datenerhebung Auskunft über 
den tatsächlichen Wasserverbrauch der unterschiedlichen Nutzungsgruppen 
zu gewinnen. Besondere Relevanz hat diese Maßnahme für Regionen, die 
durch einen hohen Wasserverbrauch an ihre saisonalen Versorgungsgren-
zen gelangen.  
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Auf der Basis von transparenten Aufzeichnungen zum Wasserverbrauch 
können Planungen für die Steuerung und Sicherstellung der Wasserversor-
gung durchgeführt werden.  

Es soll erreicht werden, dass in Regionen mit Sommerniederwasserregimen 
die Nutzung an das möglicherweise geringere Wasserdargebot angepasst 
wird.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug zu den Aktivitätsfeldern Wirtschaft, Energie, Landwirt-
schaft, Bauen und Wohnen sowie Tourismus. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Bezüge bestehen zu gesetzlichen Regelungen, wie z. B. zum Genehmi-
gungsverfahren von Beschneiungsanlagen und zum Wasserrechtsgesetz. 
Des Weiteren existieren in den Bundesländern Informationsdatenbanken 
(z. B. WIS) und für Österreich das Wasserinformationssystem Austria WISA.  

Stand der 
Umsetzung 

Viele Wasserversorgungsunternehmen verfügen zwar über gute Aufzeich-
nungen über ihre Entnahmemenge; über den Wasserverbrauch einzelner 
Nutzungsgruppen – bezogen auf Anlagen und Planungsräume – gibt es je-
doch kaum Daten.  

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Bereitstellung aktueller Entnahmedaten durch die Wasserverbände (sollte 
bis 2011 über WISA erfolgen); bezogen auf Anlagen und auf Planungs-
räume – sowohl auf nationaler als auch auf regional/kommunaler Ebene;  

• Einpflege dieser Daten in bestehende Informationssysteme, um eine brei-
te Zugänglichkeit zu ermöglichen; 

• bei neuen Bewilligungsverfahren Berücksichtigung des möglicherweise 
geringer werdenden Wasserdargebotes in Regionen mit Sommernieder-
wasserregimen und ggf. Anpassung bestehender Bewilligungen.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Die Erhebung und Einpflege von Daten ist mit einem hohen Zeit- und Res-
sourcenaufwand verbunden.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Konflikte sind potenziell mit allen Nutzungsgruppen (z.B. Energiewirtschaft, 
Industrie) möglich. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Interessenvertretung, Regionen, Gemeinden 

Zeithorizont Die Datenerhebung ist ein langfristiger Prozess, der unmittelbar in Angriff 
genommen werden kann.  
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3.3.4.3  Zukünftige Gewährleistung der Wasserversorgung 

Ziel  
 

Erhöhung der qualitativen und quantitativen Sicherheit in der Wasserversor-
gung in Gebieten mit drohender Wasserknappheit durch den Einsatz von 
planerischen und technischen Maßnahmen 

Bedeutung 
 

Da Österreich zu den wasserreichen Ländern der Erde gehört, ist in den 
nächsten Jahrzehnten grundsätzlich mit keinem großräumigen Mangel an 
Rohwasser für die Wasserversorgung zu rechnen. Allerdings kann es in be-
stimmten Regionen zu quantitativen und qualitativen Problemen bei der 
Wasserversorgung kommen. So führten in einigen Regionen Österreichs in 
den letzten Jahren meteorologische Extremereignisse (wie z. B. Hochwas-
ser und Trockenheit, Erosion, auch indirekte Effekte durch Sturmereignisse) 
zu Störfällen in der Wasserversorgung. Durch eine veränderte Intensität und 
Häufigkeit von Extremereignissen könnten zukünftig solche Ausfälle zuneh-
men (vgl. Perfler et al. 2006, Schöner et al. 2010). Andererseits führen hö-
here Temperaturen und geringere Niederschlagsmengen im Sommer zu 
einem verstärkten Entzug des im Boden und in den Pflanzen gespeicherten 
Wassers. Dies kann wiederum zu einer geringeren Grundwasserneubildung 
und damit zu Absenkungen des Grundwasserspiegels führen.  

Die Ergebnisse einiger Studien weisen darauf hin, dass dies im Süden Ös-
terreichs und in den niederschlagsarmen Regionen im Osten auftreten könn-
te. Mögliche Auswirkungen der Klimaveränderung müssen daher insbeson-
dere in diesen trockenen Regionen verstärkt in die Planungsgrundsätze in-
tegriert und beim Bau von wasserwirtschaftlicher Infrastruktur berücksichtigt 
werden (z. B. Erschließung neuer, zusätzlicher Wasservorkommen im regio-
nalen Umfeld unter Berücksichtigung von ökologischen Aspekten). Des Wei-
teren kann das Ausfallrisiko durch die Vernetzung bestehender Versor-
gungsstrukturen (z. B. durch Schaffung von überregionalen Wasserverbän-
den oder Wasserleitungen) sowie durch qualitative und quantitative Siche-
rung von bedeutenden Grundwasservorkommen (systematische Auswei-
sung von Grundwasservorrangflächen und Verordnung dieser Flächen in 
Schongebiete) bzw. durch Einrichtung von Versickerungsflächen reduziert 
werden. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Gesund-
heit, Energie, Bauen und Wohnen, Landwirtschaft, Tourismus, Wirtschaft, 
Schutz vor Naturgefahren sowie Stadt – urbane Frei- und Grünräume. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Die Erarbeitung von Maßnahmen zur Erhöhung der Störfallsicherheit fällt in 
Österreich in den Kompetenzbereich der Länder bzw. der Kommunen. Da-
bei wählen die einzelnen Bundesländer sehr unterschiedliche Strategien 
(z. B. Kärntner Wasserstiftung und das Trinkwasserversorgungskonzept 
Kärnten, Wasserversorgungsplan in der Steiermark, Niederösterreichischer 
Trinkwasserplan oder oberösterreichische Landesstrategie "Zukunft Trink-
wasser“).  

Die EU-Wasserrahmenrichtline schafft einen Ordnungsrahmen für den 
Schutz der Binnenoberflächengewässer, der Übergangsgewässer, der Küs-
tengewässer und des Grundwassers.  
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Als Umweltziel im Bereich Grundwasser fordert die Richtlinie einen guten 
chemischen und mengenmäßigen Zustand (Art. 4.1 WRRL).  

Die qualitativen Mindestanforderungen an Trinkwasser, das in Österreich zu 
fast 100 % aus Grundwasser gewonnen wird, sind in der Trinkwasserrichtli-
nie und der Österreichischen Trinkwasserverordnung vorgegeben. 

Stand der 
Umsetzung 

Die bestehenden Strategien der Bundesländer zur Erhöhung der Störfallsi-
cherheit in der Wasserversorgung nehmen auf die Auswirkungen des Kli-
mawandels keinen Bezug.  

Die Europäische Kommission hat 2009 einen Leitfaden für die Berücksichti-
gung von Klimawandelaspekten bei der Erstellung des nationalen Gewäs-
serbewirtschaftungsplans (NGP; Lebensministerium 2009) veröffentlicht (EK 
2000/60/EC). Die Mitgliedstaaten sind darin angehalten, in der zweiten und 
dritten Runde der Erstellung der nationalen Gewässerbewirtschaftungspläne 
relevante Aspekte des Klimawandels zu integrieren. Schon im ersten NGP 
für Österreich ist ein Kapitel zum Thema Klimawandel enthalten.  

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Falls erforderlich Erweiterung der bestehenden Instrumente der Bundes-
länder zur Sicherung der Wasserversorgung um klimawandelrelevante 
Aspekte; 

• Ausarbeitung und Umsetzung regionaler Strategien zur Gewährleistung 
der Wasserversorgung insbesondere in vulnerablen Regionen: Mögliche 
Strategien sind u. a. die Begrenzung des Ausfallrisikos durch Vernetzung 
bestehender Versorgungsstrukturen oder die Konkretisierung von Versor-
gungsmöglichkeiten für jene Einheiten, deren Anschluss an zentrale Anla-
gen wirtschaftlich nicht realisierbar ist; 

• Implementierung eines Risikomanagementinstruments durch Wasserver-
sorger (z. B. water safety plan oder ÖVGW 2006 – Richtlinie W 74) unter 
Berücksichtigung von Störungen der Wasserversorgung (z. B. Hochwas-
ser, Hangrutschungen); 

• Integration relevanter klimawandelbedingter Veränderungen – bezogen 
auf die Wasserversorgung – in den zweiten und dritten nationalen Ge-
wässerbewirtschaftungsplan;  

• weitere Sicherung der bestehenden Schutzzonen und vorsorgender 
Schutz der potenziellen Wasserentnahmen (Brunnen, Quellen); 

• Vermeidung von „Risikozonen“ bei der Sanierung oder Neuplanung von 
Anlagen;  

• Prüfung der Wasserversorgung auf Schwachstellen und Gefahren. Die 
Erfahrungen aus dem Sommer des Jahres 2003 sollten in Hinblick auf 
Nutzungs- und Versorgungsengpässe ausgewertet werden, um daraus 
Schlüsse für die Erhöhung der Wasserversorgungssicherheit abzuleiten 
(wie z. B. Maßnahmen zur Schaffung von redundanten Systemen);  

• Schaffung geeigneter Vorsorgemaßnahmen für den Fall von Nutzungs-
konflikten in Zeiten von Engpässen; 

 

 



90 

 

3.3.4.4 Bewusster Umgang mit der Ressource Wasser  

• sofern dies wasserwirtschaftlich zweckmäßig erscheint, verstärkte Durch-
führung von Maßnahmen zum Wasserrückhalt in der Fläche, sodass die 
Anreicherung des Grundwassers unterstützt wird;  

• Reduzierung bzw. Konstanthalten von Versiegelungsflächen und weitere 
Errichtung von Versickerungsflächen, sofern dies wasserwirtschaftlich 
zweckmäßig erscheint; 

• Nutzung von Tiefengrundwasser primär für die Notwasserversorgung. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Ein möglicher Ressourcenbedarf besteht für die Einarbeitung von klimarele-
vanten Aspekten in bestehende Planungsinstrumente bzw. die Analyse der 
Vulnerabilität bestehender Wasserversorgungsinfrastrukturen. In weiterer 
Folge kann sich ein Ressourcenbedarf für die Neuplanung und ggf. für tech-
nische Maßnahmen, wie z. B. die Schaffung überregionaler Wasserleitun-
gen, ergeben.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Durch den Bau von technischen Maßnahmen (z. B. Wasserentnahme aus 
dem Grundwasser) können infolge des Klimawandels vermehrt Konflikte mit 
z.B. der Landwirtschaft und dem Naturschutz auftreten. Eine Ausweitung der 
Wasserschutz- und -schongebiete könnte mit den Interessen anderer Flä-
chennutzungen kollidieren. Dies stellt die Raumplanung und die technische 
Detailplanung vor große Herausforderungen.  

Handlungs-
trägerInnen 

EU, Bundesländer, Gemeinden, Wasserversorgungsunternehmen 

Zeithorizont Im ersten Schritt sind planerische Maßnahmen festzulegen; technische 
Maßnahmen sind mittelfristig umzusetzen, wobei die laufende Entwicklung 
über ein Monitoring beobachtet und zur Unterstützung der Entscheidungen 
herangezogen werden soll.  

Ziel  
 

Schonung der Wasserressourcen in Gebieten mit drohender Wasserknapp-
heit durch forcierten Einsatz von effizienten Wasserspartechnologien und 
durch gezielte Bewusstseinsbildung 

Bedeutung 
 

Durch die Weiterentwicklung und den Einsatz effizienter Technologien be-
steht in vielen Bereichen, wie z. B. in privaten Haushalten oder in der Indust-
rie, ein großes Potenzial zur Wassereinsparung. Die Behebung von Lecka-
gen und technische Verbesserungen des Verdunstungsschutzes (z. B. bei 
Bewässerungsanlagen) spielen dabei eine wichtige Rolle. Dies hat vor allem 
für Regionen mit Wasserversorgungsproblemen eine große Bedeutung. 
Parallel zum Einsatz von technologischen Maßnahmen sollte durch Be-
wusstseinsbildung und Bereitstellung von Information für WassernutzerIn-
nen der bewusste Umgang mit der Ressource Wasser unterstützt werden. 
Allerdings sind durch Reduzierung des Wasserverbrauchs bedingte Stagna-
tionen und somit hygienische Probleme hintanzuhalten. 
 



91 

 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug vor allem zu den Aktivitätsfeldern Gesundheit, Land-
wirtschaft, Tourismus und Wirtschaft. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Bereits in der Vergangenheit wurde in Perioden mit Wasserknappheit von 
den Gemeinden mittels Bescheid der sparsame Umgang mit Wasser ange-
ordnet. In den Bundesländern gibt es bereits unterschiedliche Kampagnen 
zur Bewusstseinsbildung hinsichtlich eines schonenden Umgangs mit der 
Ressource Wasser.  
Durch finanzielle Anreize kann die Umsetzung von wassersparenden Tech-
nologien forciert werden.  

Stand der 
Umsetzung 

Beispiele für Kampagnen zum schonenden Umgang mit Wasser gibt es z. B. 
aus Wien (Wiener Wasserkrug oder Wasserschule), aus Salzburg (Salzbur-
ger Trinkwasserschule) oder aus dem Nationalpark Hohe Tauern (Mobile 
Naturparkschule: Wasserschule und Klimaschule; Kooperation zwischen 
Kärnten, Salzburg und Tirol). 

Finanzielle Anreize zur Umsetzung von wassersparenden Technologien sind 
aus der Tourismusbranche bekannt. Bei der Investition in solche Maßnah-
men wurden 50 % der Ausgaben rückerstattet.  

empfohlene 
weitere 
Schritte 
 

• Weitere Forcierung der Bewusstseinsbildung und Aufklärung über den 
Wasserverbrauch;  

• Schaffung weiterer finanzieller Anreize für die Umsetzung von wasserspa-
renden Technologien unter Berücksichtigung hygienischer Rahmenbedin-
gungen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für weitere Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung sowie für finanzielle An-
reize müssen zusätzliche Ressourcen bereitgestellt werden.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Ein Konfliktpotenzial kann mit jenen Unternehmen erwartet werden, die 
Wasser zum Verkauf anbieten.  

Handlungs-
trägerInnen 

Bundesländer, Gemeinden, Wasserversorgungsunternehmen, Wassernut-
zerInnen, universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 

Zeithorizont Wasserspartechnologien können kurz- bis mittelfristig entwickelt und umge-
setzt werden; Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung können sogleich 
durchgeführt werden.  
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3.3.4.5 Forcierung der Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
bei Niederwasser  

                                                
 
19 Q95: Abfluss, welcher an 347 Tagen im Jahr überschritten, bzw. an 18 Tagen im Jahr unterschritten wird. MJNQ: mittleres 
jährliches Niederwasser 

Ziel  
 

Sicherstellung des Erreichens der wasserwirtschaftlichen Ziele bei Nieder-
wasser 

Bedeutung 
 

Niederwassersituationen sind sowohl für den Schutz der Oberflächenwässer 
als auch (in geringerem Ausmaß) für die wasserwirtschaftliche Nutzung und 
für die Gewässerökologie von Bedeutung (z. B. durch Grundwasserneubil-
dung). Die Klimaänderung könnte sich stark auf die Niederwasserabflüsse 
auswirken – wenn auch räumlich differenziert. In Regionen mit Winternie-
derwasserregime (über ~ 900 m Seehöhe) ist in den nächsten Jahrzehnten 
wegen geringerer Gefrierprozesse eine weitere Erhöhung der Niederwas-
serabflüsse zu erwarten. Aus wasserwirtschaftlicher Perspektive sind damit 
eher positive Effekte verbunden (z. B. Wasserversorgung für Beschneiung, 
Wasserkraft). In Regionen mit Sommerniederwasserregime (unter ~ 900 m 
Seehöhe) ist in den nächsten Jahrzehnten wegen der größeren Verduns-
tung – regional differenziert – eher eine Abnahme der Abflüsse bei Nieder-
wasser zu erwarten (Weinviertel, nördliches Burgenland, Teile der Südstei-
ermark und Kärntens, Teile des niederösterreichischen Alpenvorlands).  

Problematisch können Niederwasser-Situationen auch für Einleiter von Ab-
wasser sein, da durch eine geringe Abflussmenge im Oberflächengewässer 
die genehmigten Abwasserinhaltsstoffe aufkonzentriert werden und es in der 
Folge zu saisonalen Qualitätsziel-Überschreitungen kommen kann. Dies ist 
umso bedeutsamer, da durch die anstehende Qualitätszielverordnung Che-
mie Oberflächengewässer erstmals zulässige Höchstkonzentrationen einge-
führt werden. Des Weiteren können Niederwasser-Situationen problema-
tisch sein, da aufgrund der niedrigen Bezugswassermengen (z. B. Q95, 
MJNQ19) die zulässigen Emissionsfrachten/-konzentrationen im Genehmi-
gungsverfahren deutlich herabgesetzt werden könnten.  

Das Niederwasserjahr 2003 eignet sich aus hydrologischer Sicht sehr gut für 
die Beurteilung von Niederwassersituationen bei Klimaänderung im Som-
mer, da es in einem extrem trockenen und heißen Sommer auftrat, wie er 
auch in Zukunft zu erwarten ist.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Landwirtschaft, 
Wirtschaft, Energie sowie Ökosysteme/Biodiversität. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Ein enger Bezug besteht zur EU-Wasserrahmenrichtlinie, die in Österreich 
mit der Wasserrechtsgesetznovelle 2003 in Kraft getreten ist und dem auf 
dieser Basis erstellten Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP 
2009). Die Wasserstände werden regelmäßig im Rahmen der Wasserkreis-
lauferhebung (WKEV) und die Wasserqualität wird im Rahmen der Gewäs-
sergüteüberwachung (Gewässerzustandsüberwachungsverordnung) beo-
bachtet. 
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Stand der 
Umsetzung 

Es wurde ein Europäischer Leitfaden für die Berücksichtigung von Klima-
wandelaspekten bei der Erstellung des nationalen Gewässerbewirtschaf-
tungsplans veröffentlicht (siehe Empfehlung Kapitel 3.3.4.3 – Zukünftige 
Gewährleistung der Wasserversorgung). 

empfohlene 
weitere 
Schritte 
 

Die folgenden Anpassungsmaßnahmen betreffen insbesondere Regionen in 
Österreich mit Sommerniederwasserregime: 

• Überprüfung, ob bereits geplanten Maßnahmen betreffend Niederwasser 
in diesen Gebieten höhere Priorität zu geben ist und ob diese zeitlich vor-
zuziehen sind; 

• Überprüfung der Auswirkung von Niederwassersituationen und deren 
wasserwirtschaftlicher Konsequenzen bei Klimaänderung auf Basis einer 
Analyse des Niederwasserjahres 2003;  

• wenn notwendig, Setzen wasserwirtschaftlicher Maßnahmen wie z. B. 
Speicherbewirtschaftung zur Aufhöhung des Abflusses bei Niederwasser-
situation;  

• Ausarbeitung von Notfallmaßnahmen (Notfallpläne) bei Extremereignis-
sen; 

• Forcierung lokaler Versickerung und Reduzierung von Versiegelungsflä-
chen in gefährdeten Regionen.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen können durch bestehende Instru-
mente umgesetzt werden. Neue Forschungen und zusätzliche Maßnahmen 
(z. B. Frühwarnung) sind jedoch mit einem Ressourcenaufwand verbunden. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Ein Konfliktpotenzial ist zwischen unterschiedlichen Wassernutzungen mög-
lich.  

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Gemeinden, universitäre und außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen 

Zeithorizont Mit der Einarbeitung in bestehende Instrumente und mit weiteren For-
schungstätigkeiten kann unmittelbar begonnen werden. 
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3.3.4.6 Erreichung und Sicherung des guten ökologischen und 
chemischen Zustands von Gewässern (inkl. Grundwas-
ser)  

Ziel  
 

Erreichung und Sicherung des guten ökologischen und chemischen Zu-
stands von Gewässer (inkl. Grundwasser) bzw. des guten ökologischen Po-
tenzials 

Bedeutung 
 

Österreichs Gewässer sind in ihrer natürlichen Funktionsfähigkeit teils stark 
durch menschliche Nutzungsansprüche gestört. Die Auswirkungen des Kli-
mawandels können noch zusätzlichen Druck auf den ökologischen und 
chemischen Zustand von Oberflächengewässern ausüben. So können z. B. 
die Temperaturveränderungen der Gewässer zu Grenzverschiebungen des 
Vorkommens einzelner Fischarten führen. Insbesondere ist zu erwarten, 
dass z. B. die Arealgrenzen für die Forellen- und Äschenregion mit steigen-
den Temperaturen im Gewässerlängsverlauf nach oben verschoben wer-
den, wodurch sich der potenzielle Lebensraum für diese Fischarten verklei-
nern würde. Offen ist, ob die hydromorphologischen Bedingungen in diesen 
Strecken für Fischarten der unteren Fischregionen (z. B. der Barbenregion) 
geeignet sind. Bei der Definition der fischökologischen Leitbilder und der 
darauf aufbauenden ökologischen Zustandsbewertung wäre dieser Aspekt 
jedenfalls zu berücksichtigen.  

Die Wasserrahmenrichtlinie schafft einen Ordnungsrahmen für den Schutz 
der Binnenoberflächengewässer, der Übergangsgewässer, der Küstenge-
wässer und des Grundwassers. Um die Zielvorgaben dieser Richtlinie trotz 
veränderter klimatischer Bedingungen und daraus abgeleiteter Auswirkun-
gen auf die Gewässer und Grundwasser einhalten zu können, ist ein erhöh-
tes Problembewusstsein notwendig. 

Bei Verschärfung der Belastungen für die Oberflächengewässer und das 
Grundwasser (z. B. durch Reduktion des Abflusses und Erhöhung der Was-
sertemperatur) müssen Maßnahmen ergriffen werden, um eine Zustands-
verschlechterung der betroffenen Wasserkörper zu verhindern sowie die 
Zielerreichung zu garantieren. Dazu zählen Maßnahmen wie Reduktion der 
chemischen Stoffeinträge bei Punkteinleitern und Flächeneinträgen im Be-
reich der Landwirtschaft, aber auch Maßnahmen der Renaturierung und 
Wiederherstellung von naturnahen aquatischen Lebensräumen. Allfällige 
Auswirkungen der Klimaänderung auf die Badewasserqualität sollten eben-
falls berücksichtigt werden (erste Ergebnisse liefern die Studien von Dokulil 
2009 und Schöner et al. 2010). 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug zu den Aktivitätsfeldern Wirtschaft, Ökosyste-
me/Biodiversität, Energie, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus sowie 
Gesundheit. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Ein enger Bezug besteht zur EU-Wasserrahmenrichtlinie, die in Österreich 
mit der Wasserrechtsgesetznovelle 2003 in Kraft getreten ist und die Erstel-
lung von Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplänen (NGP) vorgibt. 
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Weitere Anknüpfungspunkte sind durch die Gewässerzustands-
überwachungsverordnung und die Qualitätszielverordnungen QZV – Chemie 
Grundwasser, QZV – Ökologie Oberflächenwasser und QZV – Chemie 
Oberflächenwasser sowie die Ausweisung von Maßnahmengebieten bzw. 
Beobachtungsgebieten laut NGP gegeben. 
Das im Wasserrechtsgesetz enthaltene Aktionsprogramm Nitrat kann hin-
sichtlich der Erhaltung des chemischen Zustands herangezogen werden.  
Für die Sicherung von bedeutenden Grundwasservorkommen haben sich 
neben der Ausweisung von Schutz- und Schongebieten auch Maßnahmen 
des Vertragswasserschutzes mit der Landwirtschaft bewährt.  
Im Rahmen des ÖPUL-Regionalprojektes „Vorbeugender Boden- und Ge-
wässerschutz" werden landwirtschaftliche Bewirtschaftungsformen geför-
dert, die besonders auf den Grundwasserschutz ausgerichtet sind. 

Stand der 
Umsetzung 

Es wurde ein Europäischer Leitfaden für die Berücksichtigung von Klima-
wandelaspekten bei der Erstellung des nationalen Gewässerbewirtschaf-
tungsplans veröffentlicht (siehe Kapitel 3.3.4.3 – Zukünftige Gewährleistung 
der Wasserversorgung). 

empfohlene 
weitere 
Schritte 
 

• Involvierung von anpassungsrelevanten Aspekten bei der Erstellung der 
Nationalen Gewässerbewirtschaftungspläne;  

• strategische Planung von Industrie- und Kraftwerksstandorten in Hinblick 
auf Veränderungen der Wasserressourcen 2050; 

• Abbildung des Klimawandels (= Anpassung des natürlichen Zustandes) in 
den Leitbildern der Qualitätszielverordnungen. Wegen der Langsamkeit 
des Anpassungsprozesses stellt dies eine mittel- bis langfristige Perspek-
tive dar;  

• Berücksichtigung des Einflusses des Klimawandels bei der Nachführung 
der Bewirtschaftungspläne der Wasserrahmenrichtlinie, z. B. Priorisierung 
von Maßnahmen zur Schaffung der Durchgängigkeit bei extremen Nie-
derwassersituationen, um Fischsterben zu vermeiden; 

• Berücksichtigung hydromorphologischer Bedingungen für Fischarten der 
unteren Fischregion bei der Definition fischökologischer Leitbilder; 

• Renaturierung und Wiederherstellung von naturnahen aquatischen Le-
bensräumen; 

• bei Qualitätsproblemen zufolge Sauerstoffmangels in Uferfiltrat: Vermin-
derung der DOC- (gelöster organischer Kohlenstoff) und NH4-N- (Ammo-
nium-Stickstoff)-Frachten aus diffusen und aus Punktquellen; Planung und 
Bau von Aufbereitungsanlagen;  

• Ergänzung der Emissionsverordnungen durch erhöhte Anforderungen für 
Ammonium- und Gesamtphosphorentfernung, die keine baulichen Maß-
nahmen erfordern und nur bei Unterschreitung gewisser Verdünnungs-
verhältnisse bei Niedrigwasserdurchfluss einzuhalten sind; 

• Reduktion der chemischen Stoffeinträge bei Punkteinleitern und Flächen-
einträgen im Bereich der Landwirtschaft; 

• Weiterführung des ÖPUL Programms bzw. Einrichtung eines Folgepro-
gramms. 
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3.3.4.7 Intensivierung der wasserwirtschaftlichen Planung der 
Grundwasservorkommen  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Dieses Handlungsfeld kann weitgehend mit bestehenden Instrumenten um-
gesetzt werden.  

Für Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustands der Gewäs-
ser durch Verringerung oder Beseitigung von bestehenden hydromorpholo-
gischen Belastungen (monotone hart verbaute Gerinne, Querbauwerke) 
stehen aus dem Umweltförderungsgesetz Förderungsmittel zur Verfügung.  

Finanzierung für Projekte, die zur Ökologisierung von Gewässern beitragen, 
können außerdem über die EU-Förderschiene LIFE beantragt werden.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Bei Maßnahmen, die zur ökologischen Verbesserung des Gewässers führen 
und Fläche beanspruchen, kann es zu Konflikten mit anderen Nutzungs-
gruppen, wie z. B. Landwirtschaft, E-Wirtschaft oder Industrie kommen.  

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Gemeinden, EU und zusätzliche Akteurinnen/Akteure 
wie Energieversorgungsunternehmen, Wasserversorger, Industrie, Hoch-
wasserverbände, AGES, etc. 

Zeithorizont Ab 2009 wird alle 6 Jahre ein Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan 
erstellt, in dem Adaptionsmaßnahmen bezüglich Klimawandel zu berück-
sichtigen sind. 

Ziel  
 

Verminderung des Risikos der Auswirkung des Klimawandels auf die 
Grundwasserkörper und auf grundwasserabhängige Ökosysteme, um zum 
Erhalt des guten mengenmäßigen, chemischen und hygienischen Zustands 
der Grundwasserkörper beizutragen 

Bedeutung 
 

Da die Wassernutzung in Österreich fast ausschließlich aus dem Grundwas-
ser erfolgt, kommt der wasserwirtschaftlichen Planung eine besondere Be-
deutung zu. Der Erhalt des guten mengenmäßigen und chemischen Zu-
stands der Grundwasserkörper ist ein zentrales wasserwirtschaftliches Ziel, 
das auch in der Wasserrahmenrichtlinie festgehalten ist.  

Im Süden Österreichs, wo eine Abnahme der Winterniederschläge erwartet 
wird, ist mit einem Rückgang der Grundwasserneubildung in den nächsten 
Jahrzehnten zu rechnen. In manchen Regionen können aber auch Grund-
wasserhochstände (wie im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts) zu was-
serwirtschaftlichen Problemen führen (z. B. Kellervernässungen). Da eine 
genaue Prognose der zukünftigen Grundwasserstände nicht möglich ist, 
muss das Risiko einer negativen Auswirkung des Klimawandels auf die 
Grundwasserkörper reduziert werden. Infolge der Klimaänderung könnte 
sich der Nutzungsdruck auf die Grundwasservorkommen erhöhen.  

Grundwasserabhängige Ökosysteme (z. B. Niedermoore) beeinflussen den 
mengenmäßigen und chemischen Zustand des Grundwasserkörpers.  
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Umgekehrt könnten sie zufolge einer Veränderung der Grundwasserqualität 
und des Grundwasserspiegels in ihrer ökologischen Funktionsfähigkeit ge-
stört werden. Daher sind solch sensible Bereiche bei den Anpassungsmaß-
nahmen zu berücksichtigen.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug zu den Aktivitätsfeldern Wirtschaft, Ökosyste-
me/Biodiversität, Landwirtschaft, Tourismus, Bauen und Wohnen, Gesund-
heit sowie Raumordnung. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Ein enger Bezug besteht zur EU-Wasserrahmenrichtline, die in Österreich 
mit der Wasserrechtsgesetznovelle 2003 in Kraft getreten ist.  
Die Sicherung der Grundwasservorkommen und von grundwasserabhängi-
gen Ökosystemen wird durch die Ausweisung von Schutz- und Schongebie-
ten gewährt.  
Ein Anknüpfungspunkt stellen die Wasserwirtschaftlichen Rahmenpläne laut 
Wasserrechtsgesetz dar. 
Eine enge Zusammenarbeit mit dem Naturschutz – z. B. die Ausweisung 
von Natura 2000-Flächen oder die Etablierung eines LIFE-Projektes – kann 
den Erhalt der Ökosysteme unterstützen. 
Die qualitativen Mindestanforderungen an Trinkwasser, das in Österreich zu 
100 % aus Grund- und Quellwasser gewonnen wird, sind in der Trinkwas-
serrichtlinie, der Österreichischen Trinkwasserverordnung, dem österreichi-
schen Lebensmittelbuch Codexkapitel B1 Trinkwasser und dem Lebensmit-
telsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz vorgegeben.  

Stand der 
Umsetzung 

Es wurde ein Europäischer Leitfaden für die Berücksichtigung von Klima-
wandelaspekten bei der Erstellung des nationalen Gewässerbewirtschaf-
tungsplans veröffentlicht (siehe Kapitel 3.3.4.3 – Zukünftige Gewährleistung 
der Wasserversorgung).  

Die voraussichtlichen Maßnahmengebiete und die Beobachtungsgebiete für 
Grundwasser werden im Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan alle 
sechs Jahre aufgrund der Daten der Gewässerzustandsüberwachungsver-
ordnung (GZÜV, vormals WGEV) ausgewiesen.  

Es bestehen Schutz- und Schongebiete und Natura 2000-Ausweisungen 
zum Schutz von grundwasserabhängigen Ökosystemen. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 
 

• Berücksichtigung von anpassungsrelevanten Aspekten bei der Erstellung 
der Nationalen Gewässerbewirtschaftungspläne;  

• Fortsetzung bzw. Neuausrichtung/Verbesserung der wasserwirtschaftli-
chen Planung der Nutzung von Grundwasservorkommen speziell in den 
niederschlagsarmen Regionen des Ostens und Südens Österreichs;  

• Überprüfung, ob regionale Strategien hinsichtlich der Deckung eines zu 
erwartenden vermehrten Wasserbedarfes aus dem Grundwasser notwen-
dig sind;  

• Überprüfung der Bebauungsvorschriften und Berücksichtigung bei der 
regionalen Raumplanung in Regionen mit steigenden Grundwasserstän-
den und kleinen Flurabständen; 

 



98 

 

3.3.4.8 Adaptives Hochwassermanagement mit robusten Maß-
nahmen 

• laufendes Monitoring der grundwasserabhängigen Ökosysteme, um kli-
mawandelbedingte Veränderungen feststellen zu können; 

• bei Bedarf weitere Sicherung der bestehenden grundwasserabhängigen 
Ökosysteme, z. B. durch Naturschutzprogramme;  

• Forcierung von Maßnahmen, die die Grundwasserneubildung in der Flä-
che erhöhen, sofern dies wasserwirtschaftlich zweckmäßig erscheint. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Diese Empfehlung kann weitgehend mit bestehenden Instrumenten umge-
setzt werden.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Durch den Nutzungsdruck auf die Fläche kann es bei der wasserwirtschaftli-
chen Planung der Grundwasservorkommen zu Konflikten mit anderen Inte-
ressen, z. B. mit Landwirtschaft oder Wirtschaft kommen.  

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Gemeinden, EU, Naturschutzorganisationen 

Zeithorizont Ab 2009 wird alle sechs Jahre ein Nationaler Gewässerbewirtschaftungs-
plan erstellt, in dem der Klimawandel und seine Auswirkungen auf Aspekte 
von Umwelt-, Natur- und Gesundheitsschutz zu berücksichtigen sind.  

Ziel Vermeidung einer Erhöhung von Abflussspitzen bzw. von Schäden 

Bedeutung 
 

Der Schutz der Gesellschaft vor den Auswirkungen von Hochwässern ist 
eine zentrale Aufgabe der Wasserwirtschaft in Österreich. Dabei kommt eine 
Kombination verschiedener Methoden des Integrierten Hochwassermana-
gements zum Einsatz (z. B. Erhöhung der Retention, Flächenvorsorge in der 
Raumentwicklung, technische Schutzmaßnahmen einschließlich Objekt-
schutz, Hochwasserprognose, Stärkung des Gefahrenbewusstseins der Be-
völkerung).  

Zu den allfälligen Auswirkungen des Klimawandels auf die Hochwasserab-
flüsse können beim derzeitigen Kenntnisstand keine sicheren Aussagen 
getroffen werden, weil sich die zukünftige Entwicklung klimatischer bzw. 
hydrologischer Extremereignisse nicht ausreichend zuverlässig berechnen 
lässt. Die Ergebnisse der Studie „Anpassungsstrategien an den Klimawan-
del für Österreichs Wasserwirtschaf“ (Schöner et al. 2010) zeigen aber, dass 
die zukünftigen Änderungen der Hochwässer im Rahmen der schon bisher 
beobachteten großen natürlichen Variabilität von Hochwasserdekaden lie-
gen dürften. Ein bundesweiter Zuschlag zu den Bemessungswerten wird 
deshalb zum jetzigen Kenntnisstand als nicht notwendig erachtet, sofern die 
Bemessung mit möglichst umfangreicher Information durchgeführt wird (auf-
bauend auf Daten zu Hochwasserstatistik, regionaler Information, histori-
scher Information und Niederschlag-Abflussmodellierung). In der Vergan-
genheit war die Erhöhung des Hochwasser-Schadenspotenzials durch 
anthropogene Ursachen (Bebauung von Schutzzonen, Erhöhung der Werte 
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der betroffenen Objekte) meist deutlich höher als eine Veränderung der 
Wahrscheinlichkeit der Extremereignisse zufolge des Klimawandels. 

Sinnvoll ist es jedenfalls, robuste und an die jeweiligen Verhältnisse ange-
passte Maßnahmen des Hochwassermanagements zu setzen. Obwohl gro-
ße Unsicherheiten über das Ausmaß der Klimaänderung und die Auswir-
kungen auf die Hochwasserentwicklung (insbesondere auf regionaler Ebe-
ne) bestehen, kann diese Vorgangsweise davon unabhängig einen umwelt-
politischen und wirtschaftlichen Nutzen für die Gesellschaft leisten. Zu den 
Managementmaßnahmen zählen die Schaffung, die Ausweitung und der 
Erhalt von Retentionsräumen, Hochwasserprognosen sowie die Verbesse-
rung der Datenbasis bei der Ermittlung von Bemessungswerten. Da speziell 
bei Starkregen, die für Hochwässer in kleinen Gebieten relevant sind, der 
Einfluss des Klimawandels unbekannt ist, kann die Schaffung einer Hoch-
wasserprognose für solche Gebiete sinnvoll sein (Vorhersage der Wahr-
scheinlichkeit eines Hochwassers statt der Vorhersage des Wasserstandes).  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug vor allem zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor 
Naturgefahren, Katastrophenmanagement, Bauen und Wohnen, Raumord-
nung sowie Stadt – urbane Frei- und Grünräume. Schnittstellen sind auch zu 
Landwirtschaft, Tourismus, Energie und der Verkehrsinfrastruktur gegeben. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Die EU-Hochwasserrichtlinie sieht die Erstellung von Hochwasserrisikoma-
nagementplänen vor. Sowohl in der überörtlichen Raumplanung (z. B. im 
Entwicklungsprogramm) als auch in der örtlichen Raumplanung (z. B. im 
Flächenwidmungsplan oder im Bebauungsplan) bestehen entsprechende 
Maßnahmen zur Sicherung des Wasserrückhalts in der Fläche.  

Mögliche Anknüpfungspunkte ergeben sich auch im Rahmen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie, in der die integrierte Bewirtschaftung von Flussge-
bieten festgeschrieben ist. 

Weitere Instrumente sind das Wasserrechtsgesetz 1959, das 
Wasserbautenförderungsgesetz und im Zusammenhang mit der Wildbach- 
und Lawinenverbauung das Forstgesetz. 

Stand der 
Umsetzung 

In der Umsetzung der EU-Hochwasserrichtlinie werden im ersten Schritt 
eine vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos und die Ausweisung sig-
nifikanter Risikogebiete durchgeführt. Im Weiteren werden für diese Gebiete 
Hochwassergefahren- und Risikokarten erstellt werden. Diese Ergebnisse 
werden ab 2015 in einem Managementplan für das Hochwasserrisiko Ein-
gang finden, der auch eine Sicherung von gefährdeten Flächen vorsieht und 
in dem die Aspekte des Klimawandels zu berücksichtigen sein werden.  

Das integrierte Hochwassermanagement ist in Österreich gängige Strategie 
für die Reduktion des Hochwasserrisikos. Die Berücksichtigung von klima-
wandelbedingten Veränderungen erfolgte aufgrund der aufgezeigten 
Schwierigkeiten hingegen noch nicht.  

Als 3. Säule im aktuellen ÖREK 2011 (ÖROK 2011) wird das Thema „Kli-
mawandel, Anpassung und Ressourceneffizienz“ behandelt. Es werden 
Maßnahmen, wie z. B. Freihaltung von Hochwasserabflussflächen oder Er-
weiterung von Gefahrenzonenplänen, formuliert.  
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empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Überprüfung der Bemessungswerte unter Berücksichtigung des Klima-
wandels in Regionen, in denen aufgrund steigender Lufttemperaturen eine 
teilweise Verschiebung der Hochwässer vom Sommer in den Winter zu 
erwarten ist (z. B. Innviertel und Mühlviertel);  

• Ermittlung der Bemessungswerte des Hochwassers (im Rahmen der be-
stehenden Abläufe) auf Basis möglichst umfangreicher Informationen 
(Kombination von Hochwasserstatistik, regionaler Information, historischer 
Information und Niederschlag-Abflussmodellierung) in den anderen Regi-
onen Österreichs;  

• Weiterführung des hydrologischen Messdienstes und Verdichtung der 
Messstellen in kleinen Einzugsgebieten;  

• Überprüfung, ob eine Hochwasserprognose für kleine Einzugsgebiete 
(Warnung vor der Möglichkeit eines Hochwassers) sinnvoll ist. Bei der Er-
arbeitung von konkreten Maßnahmen sind die Empfehlungen aus den 
Projekten FloodRisk I und FloodRisk II heranzuziehen (Habersack et al. 
2004, 2009); 

• Verabschiedung bzw. Nutzung bereits bestehender rechtlicher Instrumen-
te, um geeignete Flächen für den Hochwasserrückhalt- und abfluss sowie 
für die Notentlastung freihalten zu können;  

• Fortführung der abgestimmten Waldbewirtschaftung in Hochlagen und 
Schutzwaldbewirtschaftung und -sicherung;  

• intensivere Kooperation mit der Landwirtschaft, um nachhaltigere Bewirt-
schaftungsformen zu erreichen; 

• Ausweisung der Unsicherheiten bzw. Bandbreiten im Zuge von Klimaim-
pactanalysen – getrennt nach denjenigen Mechanismen, welche die Än-
derungen hervorgerufen haben. Dies dient zur Unterstützung von robus-
ten Entscheidungen beim Hochwassermanagement; 

• internationale Recherche der Hochwassererfahrungen anderer EU-
Mitgliedstaaten und Überprüfung der Nutzbarkeit für Österreich. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen können durch bestehende Instru-
mente umgesetzt werden. Die Gewinnung neuer Erkenntnisse, eine Hoch-
wasserprognose für kleine Gebiete und die Sicherung von Fläche sind je-
doch mit einem entsprechenden Ressourcenaufwand verbunden.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Die Sicherung von Flächen für den Rückhalt von Wasser könnte zu Konflik-
ten mit der Siedlungsentwicklung oder mit Bauwerbern führen.  

Handlungs-
trägerInnen 

EU, Bund, Bundesländer, Gemeinden, universitäre und außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen 

Zeithorizont Mit der Einarbeitung in bestehende Instrumente und mit weiterer Forschung 
kann unmittelbar begonnen werden. Hochwasserrisikomanagementpläne 
werden bis Ende 2015 erstellt werden. 
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3.3.4.9 Verstärkte Berücksichtigung der Wassertemperaturen 
bei wasserwirtschaftlichen Maßnahmen 

Ziel  
 

Reduktion des Einflusses erhöhter Wassertemperaturen auf die Nutzung 
und den Schutz der Gewässer 

Bedeutung 
 

Die Temperaturen der Oberflächenwässer und des Grundwassers in Öster-
reich haben in den letzten Jahrzehnten generell zugenommen, besonders 
im Sommer. Dieser Trend ist wesentlich ausgeprägter als bei anderen Grö-
ßen des Wasserhaushaltes und deshalb als gesichert anzusehen. Er wird 
voraussichtlich in den nächsten Jahrzehnten zunehmen, wobei der absolute 
Wert der Zunahme von den lokalen Verhältnissen abhängt (Dokulil 2009, 
Schöner et al. 2010). Erhöhte Wassertemperaturen haben Auswirkungen 
auf die Möglichkeiten der Wassernutzung und beeinflussen diese, wobei das 
Ausmaß der thermischen Belastung aufgrund fehlender Daten noch nicht 
abgeschätzt werden kann.  

Die höheren Wassertemperaturen sind im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie 
als "natürlich" verursacht zu behandeln. Sie werden zu einer Anpassung der 
aquatischen Biozönosen und damit zu einer Verschiebung des Artenspekt-
rums im Gewässerlängsverlauf führen. 

Die Erhöhung der Wassertemperaturen zufolge des Klimawandels hat auch 
eine Auswirkung auf die Güte des Oberflächen- und Grundwassers. Das 
ufernahe Grundwasser folgt der Temperaturganglinie im dotierenden Ge-
wässer, wodurch die biologischen und biochemischen Prozesse rascher und 
vollständiger ablaufen werden.  

Bedingt durch die höheren Gewässertemperaturen kann es bei der Nutzung 
von Oberflächenwasser als Kühlwasser zu Einschränkungen in der zulässi-
gen Wärmeabgabe (Kraftwerke, Industrie) kommen. 

Bei Neubewilligungen für Wärmeabgabe an die Gewässer (Grund- und 
Oberflächengewässer) sind die klimabedingt erhöhten Wassertemperaturen 
zu berücksichtigen. Durch die Erstellung von Wärmelastplänen können 
sämtliche thermische Belastungen mit ihren Schwankungen, Einleitungen 
und anderen temperaturrelevanten Parametern (Beschattung, Flusslauf etc.) 
erhoben werden. Diese Daten ermöglichen die modellhafte Berechnung 
sämtlicher Belastungen und ihrer Wechselwirkungen. Durch gezielte Unter-
suchungen in Hinblick auf Verschiebungen des Artenspektrums im Gewäs-
serlängsverlauf werden unmittelbare Auswirkungen auf die Biozönose fest-
gestellt.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug vor allem zu den Aktivitätsfeldern Ökosyste-
me/Biodiversität, Energie sowie Wirtschaft. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Ein enger Bezug besteht zur EU-Wasserrahmenrichtlinie, die in Österreich 
mit der Wasserrechtsgesetznovelle 2003 in Kraft getreten ist und die Erstel-
lung von Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplänen vorgibt.  
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3.3.4.10 Installierung von Nutzwassermanagement-Instrumenten  

Stand der 
Umsetzung 

Es wurde ein Europäischer Leitfaden für die Berücksichtigung von Klima-
wandelaspekten bei der Erstellung des nationalen Gewässerbewirtschaf-
tungsplans veröffentlicht (siehe Kapitel 3.3.4.3 – Zukünftige Gewährleistung 
der Wasserversorgung). 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Verstärkte Überprüfung der Auswirkung auf den Wärmehaushalt des 
Grundwassers bei zukünftigen Konsensen;  

• Berücksichtigung zukünftig zu erwartender höherer Oberflächenwasser-
temperaturen bei bestehenden und zukünftigen Wärmeeinleitungen;  

• Einbeziehung von alternativen Verfahren für die Kühlung und von Varian-
tenuntersuchungen;  

• in Extremsituationen Schaffung der Möglichkeit von Ausnahmebewilligun-
gen durch die Behörden;  

• Prüfung, ob im Einzelfall die Erstellung von Wärmelastplänen notwendig 
ist (Erfassung thermischer Belastungen und anderer temperaturrelevanter 
Parameter entlang des Gewässerlaufes); 

• Umsetzung des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans in Hinblick 
auf die Schaffung der Durchgängigkeit von Gewässern (Ausweichmög-
lichkeit für Fische); 

• Untersuchungen in Hinblick auf Verschiebungen des Artenspektrums im 
Gewässerlängsverlauf, um unmittelbare Auswirkungen auf die Biozönose 
festzustellen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen können mit den bestehenden Instrumen-
ten umgesetzt werden.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Konflikte sind zwischen Nutzung und Schutz der Gewässer möglich. 

Handlungs-
trägerInnen 

Gemeinden, Bundesländer, Bund, EU und zusätzliche Akteurinnen/Akteure 
wie Energieversorger, Wasserunternehmen, Fischerei, Industrie 

Zeithorizont Mit der Einarbeitung in bestehende Instrumente kann sofort begonnen wer-
den.  

Ziel  
 

Gewährleistung der Nutzwasserversorgung für die verschiedenen Aktivitäts-
felder: Landwirtschaft (Bewässerung), Energiewirtschaft (Kühlwasser), Be-
wässerung von Golf- und Fußballplätzen, Tourismus (Beschneiung), Holzla-
gerberegnung, Industrie und Gewerbe sowie im Bereich Klimatisierung und 
Kühlung 
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Bedeutung 
 

Nutzwasser (auch bekannt unter der Bezeichnung Brauchwasser) ist Was-
ser, das für technische, gewerbliche oder landwirtschaftliche Nutzungen 
verwendet wird. So trägt dessen Verwendung zur Schonung der Trinkwas-
serressourcen bei.  

Nutzwasser ist nicht für den menschlichen Genuss vorgesehen, muss aber 
je nach Verwendung, z. B. bei Bewässerung in der Landwirtschaft, bestimm-
ten hygienischen Aspekten entsprechen. 

Für die Industrie stellen die Kosten für Brauch- und Prozesswasser im Zu-
sammenhang mit einem modernen Wärme- und Stoffstrommanagement 
bereits heute einen wesentlichen Kostenfaktor dar. In diesem Bereich ist 
eine starke Tendenz zur Kreislaufführung und damit zur Verringerung des 
Wasserbedarfs im Gange.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug speziell zu den Aktivitätsfeldern Wirtschaft, Landwirt-
schaft, Tourismus, Energie sowie Bauen und Wohnen. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Teilweise bestehen Instrumente, die die Umsetzung der Maßnahme unter-
stützen, wie z. B. die Förderungen für Tröpfchenbewässerung (z. B. für 
Weingärten) oder das Programm „Alarmglocke“ Grundwasserspiegel. 

Stand der 
Umsetzung 

Siehe Bezug zu bestehenden Instrumenten. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Definition der Anforderungen und Regelung der Verwendung von Nutz-
wasser und Versickerungswasser für Landwirtschaft, Energiewirtschaft, 
Industrie und Gewerbe;  

• Forcierung der Bedarfs- und Ressourcenerhebung bei Nutzwasser;  

• Einsatz wassersparender Technologien (z. B. Tröpfchenbewässerung);  

• Erfassung und Bekanntmachung geeigneter Fördermaßnahmen für die 
Nutzung von verschiedenen Wasserqualitäten;  

• Kontrolle der hygienisch einwandfreien Umsetzung. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Eine Abschätzung des möglichen Ressourcenbedarfs kann zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht durchgeführt werden.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Wenn es zu Verboten in der Wassernutzung kommt, können Konflikte auf-
treten.  

Handlungs-
trägerInnen 

EU, Bund, Bundesländer, BetreiberInnen 

Zeithorizont Mit der Umsetzung kann sofort begonnen werden.  
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3.4 Aktivitätsfeld Tourismus 

3.4.1 Allgemeine Beschreibung 

Der Tourismus ist einer jener Bereiche, der vom Klimawandel stark betroffen ist bzw. sein 

wird – im positiven wie auch im negativen Sinne. Er weist enge Bezüge zu den Aktivitätsfel-

dern Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Energie, Ökosysteme/Biodiversität, Schutz vor Naturge-

fahren und Raumordnung auf. Die Auswirkungen des Klimawandels betreffen vorrangig den 

Alpentourismus (im Winter und im Sommer) sowie den Seen- und den Städtetourismus, so-

dass die Anpassung in diesen Bereichen vordringlich zu behandeln ist. Geschäfts-

/Kongresstourismus und Kultur-/Veranstaltungstourismus werden aufgrund der geringeren 

Klimaabhängigkeit vorerst nicht in die Betrachtung einbezogen.  

Die österreichische Wirtschaft ist stark vom Tourismussektor abhängig, der einen hohen Bei-

trag zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) leistet (BMWFJ 2009). Der Wertschöpfungsanteil des 

Tourismus am BIP lag im Jahr 2011 unter Berücksichtigung aller vom Tourismus ausgelös-

ten direkten und indirekten Effekte bei 7,4 %, jener von Tourismus und Freizeitwirtschaft zu-

sammen bei 14,6 % (BMWFJ 2012). Im Jahresdurchschnitt 2011 gab es 184.550 unselbst-

ständig Beschäftigte im Beherbergungs- und Gaststättenwesen, was 5,4 % aller unselbst-

ständig Beschäftigten in Österreich entspricht (BMWFJ 2012). Im Kalenderjahr 2011 wurden 

in Österreich über 34,6 Millionen Gäste mit rund 126 Millionen Übernachtungen gezählt 

(BMWFJ 2012), wobei der Wintertourismus in den letzten Jahren ein kontinuierliches Wachs-

tum verzeichnen konnte.  

 

3.4.2 Vulnerabilitätsabschätzung des Aktivitätsfeldes Tourismus 

In diesem Aktivitätsfeld werden jene Segmente analysiert, die eine starke bis mäßige Klima-

abhängigkeit aufweisen: Alpentourismus im Winter (z. B. Skifahren, Snowboarden, Langlau-

fen) und im Sommer (z. B. Wandern, Mountainbiken), Seentourismus, Städtetourismus und 

Gesundheitstourismus.  

Da die Auswirkungen der Klimaänderung je nach Gebiet und Tourismussegment regional 

unterschiedlich sein werden, kann aufgrund des derzeit vorhandenen Wissensstandes diese 

erste Vulnerabilitätseinschätzung nur als grober Einstieg in die Thematik verstanden werden. 

Ebenfalls ist grundsätzlich festzuhalten, dass die zukünftige Entwicklung des Tourismus ne-

ben klimabedingten Faktoren auch von anderen Aspekten, wie z. B. den sich ändernden 

Urlaubsmotiven (verbunden mit dem Wertewandel), dem demografischen Wandel, der inter-

nationalen politischen und auch wirtschaftlichen Situation sowie der Entwicklung auf dem 

Energiesektor beeinflusst wird. Die Herausforderung besteht darin, mit diesen geänderten 
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Gegebenheiten sinnvoll umzugehen, sodass nicht Fehlanpassungen zu Lasten anderer Be-

reiche (z. B. Naturschutz, Wasser-, Energieverbrauch) vollzogen werden. 

Für den alpinen Wintertourismus sind für Aussagen über die tatsächlichen Auswirkungen 

und die Verwundbarkeit regional differenzierte Betrachtungen erforderlich. Die Rahmenbe-

dingungen in den verschiedenen Wintersportregionen unterscheiden sich erheblich. Nicht 

nur die Höhenlage, sondern eine Reihe weiterer Faktoren wie die Exposition (Ausrichtung), 

der Föhneinfluss, die Abschirmungswirkung umliegender Bergrücken etc. beeinflussen die 

Schneesicherheit. 

Grundsätzlich kann aber davon ausgegangen werden, dass der Rückgang der natürlichen 

Schneesicherheit in mittleren und tieferen Lagen zu einer Abnahme der klassischen Win-

tersportmöglichkeiten führt. So wird bei einer Erwärmung um 1 °C bis 2030 die natürliche 

Schneefallgrenze um ca. 150 m in die Höhe steigen. Für den Schneedeckenaufbau spielen 

jedoch nicht nur die mittleren thermischen Verhältnisse eine Rolle, sondern insbesondere die 

Temperatur, wenn Niederschlag fällt. Untersuchungen bzw. Berechnungen zeigen, dass ein 

gesicherter Schneedeckenaufbau für den Wintersport in Österreich regional höchst unter-

schiedlich ist. So fallen derzeit in den alpinen Regionen Niederösterreichs und Oberöster-

reichs ab einer Seehöhe zwischen 1.000 m und 1.100 m mindestens 90 % des Winternie-

derschlages in Form von Schnee. Ab dieser Seehöhe kann daher von einem natürlich gesi-

cherten Schneedeckenaufbau ausgegangen werden. In den westlichen alpinen Gebieten 

wird ein derartig sicherer Schneedeckenaufbau großteils erst ab 1.300 m erreicht und in den 

südlich des Alpenhauptkammes gelegenen Regionen überwiegend ab 1.500 m, teilweise 

sogar erst ab 1.600 m Seehöhe.  

Grundsätzlich positiv wird sich der Klimawandel hingegen auf den alpinen Sommertouris-
mus auswirken, wobei jedoch die regionalen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. Es 

wird von einer geringen Verwundbarkeit ausgegangen. Zu erwarten ist, dass die Zunahme 

an Hitzetagen im Mittelmeerraum eine Verlagerung der Tourismusströme in den Alpenraum 

bewirkt, der durch ansteigende Luft- und Wassertemperaturen und geringere Niederschläge 

eine Renaissance als Sommerfrische-Destination erlebt. Hochalpine Destinationen, in denen 

die AlpintouristInnen durch Auftauen der Permafrostböden, durch Zunahme der Felsstürze 

sowie durch eventuell vermehrt auftretende Extremwetterereignisse usw. einem steigenden 

Gefahrenpotenzial ausgesetzt sind, gelten nach derzeitigem Wissensstand als mäßig vulne-
rabel.  

Für den österreichischen Seentourismus werden prinzipiell positive Auswirkungen erwartet. 

Jedoch muss noch genau untersucht werden, wie sich höhere Temperaturen im Sommer 

und weniger bis keine Vereisung im Winter (höhere Durchmischung) auf die Wasserqualität 

der Badeseen auswirken. Für Österreichs einzigen Steppensee – den Neusiedler See – 
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steigt durch eine Zunahme der Lufttemperatur die Verdunstung. Die Wahrscheinlichkeit der 

Unterschreitung markanter Seepegel ist stark abhängig selbst von kleinen Änderungen des 

zukünftigen Niederschlags und ist deshalb nicht gesichert anzugeben (Schöner et. al. 2010). 

Der Städtetourismus könnte im Hinblick auf den Klimawandel grundsätzlich profitieren, da 

durch eine Verlängerung der Saison mit einer Steigerung der Attraktivität gerechnet wird. Es 

gibt bereits Hinweise darauf, dass die zunehmende Hitzebelastung in urbanen Räumen auch 

negative Auswirkungen auf die Sommersaison hat (Allex et al. 2011).  

Auch der Gesundheitstourismus könnte durch den Klimawandel gestärkt werden. Durch 

die steigende körperliche Belastung z. B. bei vermehrten Hitzetagen ist mit einer vermehrten 

Nachfrage an Gesundheitsangeboten zu rechnen. Des Weiteren stellt der Gesundheitstou-

rismus eine gute Möglichkeit zum Ganzjahrestourismus dar und kann als Zusatzangebot zur 

Kompensation der negativen Auswirkungen auf den Wintersporttourismus dienen.  

Der Klimawandel kann durch Auswirkungen auf andere Bereiche auch indirekte Folgen für 

den Tourismus haben. So sind Natur und Landschaft für die Wahl der Urlaubsdestination von 

großer Bedeutung – 63 % der SommerurlauberInnen geben an, in erster Linie wegen der 

Schönheit der Landschaft und der Natur, 51 % wegen der Berge in Österreich Urlaub zu ma-

chen (Österreich Werbung 2011). Es besteht daher die Gefahr, dass Auswirkungen der Kli-

maänderung, wie z. B. abschmelzende oder völlig verschwundene Gletscher bzw. der An-

blick von schneefreien Wintersportgebieten, die Attraktivität der Landschaft mindern werden. 

 

3.4.3 Allgemeine Handlungsprinzipien im Aktivitätsfeld Tourismus 

• Die Planung und Umsetzung von „No-regret-Strategien“ sind angesichts teils großer 

prognostischer Unsicherheiten (insbesondere auf regionaler Ebene) zu forcieren. Die 

Maßnahmen sind flexibel zu halten, um jeweils eine rasche Anpassung an sich wandeln-

de Bedingungen zu ermöglichen.  

• Durch ein ganzheitliches Vorgehen ist eine vorausschauende Abwägung bei der Planung 

von Maßnahmen hinsichtlich ihrer Folgen für Naturschutz, Klimaschutz und für andere Ak-

tivitätsfelder anzustreben (z. B. durch Ausarbeitung von Konzepten einer nachhaltigen 

Tourismus-/Regionalentwicklung). Dabei sind die komplexen Wechselwirkungen darzu-

stellen und jene Maßnahmen zu bevorzugen, die sich auf mehrere Bereiche positiv aus-

wirken.  

• Durch die unterschiedlichen zeitlichen Perspektiven (z. B. hinsichtlich Investitionen) und 

Skalenebenen (z. B. betriebliche oder regionale Ebene) ist die Differenzierung von Strate-

gien notwendig.  
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• Die Bereitstellung von umfassender Information (z. B. Analyse der Klimasensitivität von 

Tourismusdestinationen) und der Wissenstransfer sind eine grundlegende Voraussetzung 

für die Verhinderung „spontaner Fehlanpassung“ und führen zu einer Erhöhung der An-

passungsfähigkeit im Tourismussektor.  

• Für Regionen, in denen aufgrund des Klimawandels zunehmend geringere Wertschöp-

fung aus dem Aktivitätsfeld Tourismus zu erwarten ist, sollten auch Um- oder Ausstiegs-

szenarien (z. B. Entwicklung von wetterunabhängigen Angeboten oder Forcierung ande-

rer Wirtschaftszweige) in Betracht gezogen werden. Als Unterstützung für solche Regio-

nen ist es sinnvoll, vorausschauend Strukturmaßnahmen zur Förderung anderer Wirt-

schaftsfelder zu setzen. 
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3.4.4 Handlungsempfehlungen für das Aktivitätsfeld Tourismus  

3.4.4.1 Berücksichtigung von Klimawandel in den Tourismus-
strategien 

Ziel  Vertiefung der strategischen Überlegungen zum Thema Klimawandel und 
Tourismus als Rahmenbedingung für die Implementierung von Anpas-
sungsmaßnahmen 

Bedeutung 

 

Das föderale System in Österreich legt fest, dass die Kompetenz für Tou-
rismusagenden bei den Bundesländern liegt. Demzufolge basiert die Koope-
ration zwischen dem Bund und den Ländern auf Freiwilligkeit.  

Strategien, die zukünftige Stressfaktoren wie den Klimawandel pro-aktiv 
einbeziehen und thematisieren, leisten langfristig einen wichtigen Beitrag 
zur Standortsicherung im Tourismus. Eine Strategie soll für die Tourismus-
destinationen einen Rahmen vorgeben, sodass diese mit der Ausarbeitung 
und Umsetzung von erforderlichen Anpassungsmaßnahmen bestmöglich 
auf die klimawandelbedingten Veränderungen reagieren können.  

Im Hinblick auf die breitgefächerten Auswirkungen der globalen Erwärmung 
und der sektor- und kompetenzübergreifenden Anpassungsmaßnahmen 
erscheint es sinnvoll, eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Län-
dern sowie mit weiteren relevanten AkteurInnen zu forcieren. Durch die Ab-
stimmung der einzelnen Strategien (inkl. klarer Kompetenzverteilung und 
Festlegung konkreter Verantwortlichkeiten für die weiteren Umsetzungs-
schritte) und durch ein kollektives Vorgehen kann der Erfolg der Umsetzung 
erhöht und damit die Vulnerabilität im Tourismus hinsichtlich der Klimawan-
delveränderungen reduziert werden.  

Folgende Einzelaspekte sind in den Strategien zu behandeln:  

• Förderung einer nachhaltigen Entwicklung im Tourismus: z. B. Mobilität 
(vorrangig bzgl. Angebot und Erreichbarkeit für Gäste); Beschaffung; 
Energie (vorrangig für Infrastruktur: Beherbergung, Freizeiteinrichtun-
gen);  

• Entwicklung von zusätzlichen Angeboten zum schneegebundenen alpi-
nen Winter(Ski)-Tourismus im Sinne einer Flexibilisierung und Diversifi-
zierung der Angebote in Richtung Ganzjahrestourismus; d. h. Maßnah-
men sollten Vor- und Nachsaison stärken; 

• Entwicklung von wetter- und saisonunabhängigen Angeboten (unabhän-
gige Produkte), z. B. im Bereich von Bildung, Kultur und Gesundheit; 

• Betonung von regionalen Besonderheiten, wie z. B. Kulinarik, Kultur, 
Handwerk und Landschaft, sowie die Entwicklung von regional spezifi-
schen Lösungen;  

• breitere terminliche Streuung bei den Ferienzeiten zur Entzerrung der 
zeitlich konzentrierten Tourismusströme;  

• verstärktes Bemühen um neue Zielgruppen (z. B. 50+), die allenfalls 
auch in der Nebensaison aktiv sein können. 
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20 Link: http://www.oberoesterreich-tourismus.at/kursbuch 
21 Link: http://www.noe.gv.at/bilder/d57/NOE_Tourismusstrategie2015.pdf 
22 Link: http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/tourismus_kultur/tourismus/tourismuspolitik/weitereinformationen/leitbild2010_tourismusvor.htm 
23 Link: http://www.salzburg.gv.at/kurzfassung.pdf 
24 Link: http://preserve.aer.eu/fileadmin/user_upload/SitePreserve/News_and_events/Peer_review_carinthia/weissbuch.pdf 
25Link: http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/11327298/56658222 
26 Link: http://www.tourismuskonzept2015.wien.info/ 
27 Link: http://www.burgenland.info/de/service/b2bneu/strategie/page.pdf 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Grundsätzlich sind Schnittstellen zu allen übrigen Aktivitätsfeldern vorhan-
den.  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

In den meisten Bundesländern liegen Tourismusstrategien vor: Kursbuch 
Tourismus 2011–2016 in Oberösterreich20; Tourismusstrategie Niederöster-
reich 201521; Leitbild 2010+ Tourismus Vorarlberg22; Strategieplan Touris-
mus Salzburg23; Weißbuch Tourismus Kärnten 2005–201524; Masterplan 
Tourismus 2015 der Steiermark25; Tourismuskonzept Wien 201526; Touris-
mus-Strategie Burgenland 201527.  

Die bundesweite Strategie „Neue Wege im Tourismus“ wurde im Februar 
2010 veröffentlicht (BMWFJ 2010) und in Abstimmung zwischen Bund und 
Bundesländern erstellt. Dieser österreichweite Strategieprozess sieht eine 
der wichtigsten Zukunftsaufgaben in der besseren Abstimmung aller Partner 
im Tourismus.  

Anknüpfungspunkte bestehen ebenfalls zu den Instrumenten der Raumpla-
nung sowohl auf örtlicher (z. B. Flächenwidmungsplan) als auch auf überört-
licher Ebene (z. B. Landesraumordungsprogramme). Unter Federführung 
der Österreichischen Raumordnungskonferenz wurde ein Österreichisches 
Raumentwicklungskonzept 2011 (ÖREK 2011; ÖROK 2011) als strategi-
sches Steuerungsinstrument für die gesamtstaatliche Raumordnung und 
Raumentwicklung) ausgearbeitet. Aspekte des Klimawandels sollen auch 
verstärkt in die Strategische Umweltprüfung (SUP) Eingang finden.  

Ein weiteres Instrument sind bestehende Förderungen und Förderrichtlinien, 
die durch die Berücksichtigung des Klimawandels eine gewisse Lenkungs-
möglichkeit haben und Maßnahmen fördern könnten, die zu einer besseren 
Anpassungsfähigkeit führen.  

Stand der 
Umsetzung 

Aktuell werden die Auswirkungen des Klimawandels lediglich in der steier-
märkischen Strategie thematisiert. Das Thema Klimawandel fand – nach 
einer breit geführten Diskussion – Eingang in die bundesweite Tourismus-
strategie.  

In den strategischen Raumplanungsinstrumenten (örtliche und regionale 
Entwicklungskonzepte, Landesraumordnungsprogramme) sind Aspekte des 
Klimawandels nicht enthalten. Das ÖREK 2011 hingegen behandelt in einer 
Arbeitsgruppe das Thema „Umwelt – Klimawandel – Ressourcen“. Hier ist 
auch der Bezug zur Freiraumnutzung und zum Tourismus gegeben.  

 

 

http://www.oberoesterreich-tourismus.at/kursbuch
http://www.noe.gv.at/bilder/d57/NOE_Tourismusstrategie2015.pdf
http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/tourismus_kultur/tourismus/tourismuspolitik/weitereinformationen/leitbild2010_tourismusvor.htm
http://www.salzburg.gv.at/kurzfassung.pdf
http://preserve.aer.eu/fileadmin/user_upload/SitePreserve/News_and_events/Peer_review_carinthia/weissbuch.pdf
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/11327298/56658222
http://www.tourismuskonzept2015.wien.info/
http://www.burgenland.info/de/service/b2bneu/strategie/page.pdf
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empfohlene 
weitere 
Schritte 

 

• Erhebung des Ist-Stands der Tourismusstrategien; 

• Zusammenführung und Analyse bestehender Daten (zu Tourismus, Klima 
inklusive Klimaszenarien, Umwelt usw.) auf Destinationsebene und 
Durchführung einer sogenannten „Lückenanalyse“ hinsichtlich jener Da-
ten, die für die Ausarbeitung von Anpassungsmaßnahmen benötigt wer-
den;  

• Prüfung sämtlicher Empfehlungen in den Strategien hinsichtlich ihrer Wir-
kung auf den Klimaschutz und ihrer Übereinstimmung mit den Klima-
schutzzielen; 

• Abstimmung der einzelnen Strategien und klare Kompetenzverteilung 
zwischen den für die Umsetzung Verantwortlichen;  

• detaillierte Aufbereitung der Informationen nach den Bedürfnissen rele-
vanter Akteurinnen/Akteure (u. a. Wirtschaftstreibende), um Entscheidun-
gen auf einer möglichst breiten Informationsbasis zu treffen;  

• forcierte Zusammenarbeit sowohl zwischen Bund und Ländern als auch 
auf Länderebene und zwischen den Bundesländern (Errichtung von „Kli-
maregionen“);  

• Anpassung der Förderrichtlinien hinsichtlich Aktivitäten, die der Klima-
wandelanpassung dienen.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Durch die Nutzung von bestehenden, etablierten Instrumenten (z. B. Strate-
gien, Konzepte) und Netzwerken würden keine zusätzlichen Kosten anfal-
len.  

Kosten entstehen durch die Analyse bestehender Daten und die Erhebung 
weiterer relevanter Informationen. Eine detaillierte Forschungsagenda in 
Abstimmung mit allen Förderstellen könnte zur Effizienzsteigerung beitra-
gen. Weitere Kosten ergeben sich für Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung 
und für die Vernetzung bzw. Kooperation.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Der Tourismus ist eine Querschnittsmaterie und betrifft daher oft auch Ak-
teurinnen und Akteure aus anderen Aktivitätsfeldern. Dies kann ein gewis-
ses Konfliktpotenzial mit sich bringen. Die Einbindung aller wesentlichen 
Akteurinnen und Akteure und der transparente Wissenstransfer tragen zur 
Verminderung möglicher Konflikte bei.  

Handlungs-
trägerInnen 

Bundesländer, Bund, Akteurinnen/Akteure wie z. B. Mobilitätsanbieter, in-
ternationale Akteurinnen/Akteure usw.  

Ferner ist eine starke Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Verwal-
tungsebenen (vertikal) und zwischen den Aktivitätsfeldern (horizontal) anzu-
streben.  

Zeithorizont Anzustreben ist eine kurzfristige schrittweise Anpassung der bestehenden 
Instrumente.  
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3.4.4.2 Entwicklung von klimaschonenden Anpassungsmaß-
nahmen auf Basis der Tourismusstrategien 

Ziel  Verstärkte Bedachtnahme auf Anpassungsmaßnahmen, die bestmöglich zur 
Senkung der Treibhausgasemissionen beitragen und einen Mehrwert für 
den Betrieb darstellen 

Bedeutung 

 

Diese Empfehlung steht im engen Zusammenhang mit der Handlungsemp-
fehlung „Berücksichtigung von Klimawandel in den Tourismusstrategien“ 
(siehe Kapitel 3.4.4.1). Hier liegt der Fokus jedoch auf der Ausrichtung kli-
maschonender Anpassungsmaßnahmen. 
Die touristischen Möglichkeiten einer Region sind sehr eng mit den klimati-
schen Bedingungen verknüpft. Der Klimawandel kann einerseits direkt die 
Wettersituation (z. B. mehr Hitzetage) und den Saisonverlauf (z. B. späterer 
Start der Wintersaison durch Ausbleiben von Schnee in den Schigebieten 
ohne technische Beschneiung) beeinflussen, andererseits auch indirekt 
über den Wandel des Landschaftsbildes (z. B. Anstieg der Baumgrenze) 
und der Ökosysteme (z. B. Rückgang sensibler Tier- und Pflanzengesell-
schaften in alpinen Ökosystemen) wirksam werden. So können sich die Vo-
raussetzungen für die touristische Nutzung einer Region durch den Klima-
wandel gravierend ändern. 66 % der Schipisten können technisch beschneit 
werden. Die Grundbeschneiung im Herbst kann unter heutigen klimatischen 
Bedingungen einen „termingerechten“ Start sichern. Darüber hinaus kann 
mit Hilfe der Beschneiung in den meisten Gebieten eine durchgängige 
Schneedecke bis März erhalten werden. 
Aus diesem Grund sind die betroffenen Regionen zukünftig gefordert, die 
Planung und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen zu forcieren. Her-
kömmliche Maßnahmen im Tourismus (z. B. Beschneiung, Wellness-
Einrichtungen, Freizeitparks) können jedoch einen erheblichen Ressour-
cenbedarf haben (hinsichtlich Energie, Wasserverbrauch, Wassergebrauch, 
Fläche usw.). Demgegenüber ist sicherzustellen, dass Anpassungsmaß-
nahmen keine negativen Effekte auf den Klimaschutz haben bzw. im opti-
malen Fall zur Senkung der Treibhausgase beitragen.  
Eine Anleitung zur Ausarbeitung solcher Anpassungsmaßnahmen sollen die 
Tourismusstrategien der Bundesländer und des Bundes geben. Für die For-
cierung der Umsetzung von klima- und umweltfreundlichen Anpassungs-
maßnahmen könnten bestehende Förderungen bzw. Förderrichtlinien im 
Tourismusbereich adaptiert werden.  
Der Tourismussektor verursacht rund 5 % der globalen Treibhausgase, wo-
bei mit rund 75 % der überwiegende Teil vom Verkehr generiert wird 
(UNWTO 2009). Um eine Minimierung des Anteils zu erreichen, sollen die 
Investitionsmittel zur Tourismusförderung speziell im Mobilitätsbereich für 
zukunftsträchtige, nachhaltige Maßnahmen sichergestellt werden.  
Klimaschonende Anpassungsmaßnahmen steigern durch ihr positives 
Image die Attraktivität der Urlaubsdestination und die Urlaubsqualität, aber 
auch die Lebensqualität der heimischen Bevölkerung. Eine klima- und um-
weltfreundliche Ausrichtung der Tourismusförderung kann darüber hinaus 
zur Reduktion der Kosten bzw. der Energieabhängigkeit von Betrieben bei-
tragen. 
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28 e5 – Programm für energieeffiziente Gemeinden 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Grundsätzlich sind Schnittstellen zu allen übrigen Aktivitätsfeldern vorhan-
den. Für die Umsetzung der Handlungsempfehlung wird eine enge Zusam-
menarbeit mit den Aktivitätsfeldern Verkehrsinfrastruktur, Bauen und Woh-
nen, Raumordnung, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Energie, Ökosyste-
me/Biodiversität und Gesundheit empfohlen. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Die bestehenden Tourismusstrategien bieten Anknüpfungspunkte, sollen 
aber um den Aspekt der Klimaänderung und der Notwendigkeit der Anpas-
sung erweitert werden. Ferner sollten die Strategien die Rahmenbedingun-
gen für die Ausarbeitung und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen vor-
geben und auch Informationen über die Klimasensitivität der unterschiedli-
chen Tourismusdestinationen enthalten.  

Bei den Förderungen bieten z. B. der Klima- und Energiefonds, aber auch 
Tourismusförderungen des Bundes und der Länder sowie die Wirtschafts-
förderungen einen Anknüpfungspunkt.  

Eine Anpassung der Förderrichtlinien auf Bundesebene ist im Zuge der 
Ausarbeitung der Tourismusstrategie erfolgt. In die überarbeiteten Touris-
mus-Richtlinien, die von 2011–2013 gelten, wurden verstärkt die Themen 
Ganzjahrestourismus und speziell die Förderung des Sommertourismus 
aufgenommen. Festzuhalten ist, dass es sich um Investitionsfördermaß-
nahmen handelt. Eine weitere Überarbeitung vor 2013 ist nicht vorgesehen. 
Die selbstverständlich im Rahmen dieser Förderungen einzuhaltenden Um-
weltstandards sind durch die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 
vorgegeben.  

Die Notwendigkeit der Ausarbeitung von klimaschonenden Anpassungs-
maßnahmen kann auch über bestehende Beratungseinrichtungen (z. B. 
Umweltberatung), Netzwerke (z. B. Klimabündnis oder e528) sowie Preisver-
leihungen und Informationskampagnen (z. B. der Ministerien) kommuniziert 
werden.  

Ferner dienen vorhandene Good Practice-Datenbanken als wichtige Infor-
mationsquelle und zur Bewusstseinssteigerung. Die Bekanntmachung von 
Vorzeigebeispielen kann als Anstoß und Motivation für all jene Personen im 
Tourismus dienen, die ebenfalls praktische Maßnahmen als Reaktion auf 
die globale Erwärmung durchführen wollen. 

Stand der 
Umsetzung 

Aktuell werden die Auswirkungen des Klimawandels in der steiermärkischen 
Strategie thematisiert. Die Strategien geben in den derzeitigen Versionen 
nicht den ausreichenden Rahmen für die Entwicklung und Umsetzung von 
klimaschonenden Anpassungsmaßnahmen vor.  

Der Klima- und Energiefonds zielt dezidiert auf die Forcierung einer nach-
haltigen Energieversorgung ab und fördert u. a. auch emissionsarme Aktivi-
täten für die Sektoren Mobilität und Gebäude, die auch im Tourismus be-
deutend sind.  
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Anpassungsrelevante Informationen im Bereich Tourismus finden sich z. B. 
in der Datenbank des Lebensministeriums unter 
www.klimawandelanpassung/datenbank.at) bzw. können über bestehende 
Beratungseinrichtungen (z. B. Umweltberatung) und Netzwerke (z. B. Kli-
mabündnis mit dem klima:aktiv mobil-Programm für Freizeit, Tourismus und 
Jugend für Mobilitätsmaßnahmen) bezogen werden. 

Das BMWFJ ist aktiv in der Durchführung von Informationskampagnen 
(z. B. Staatspreis Tourismus 2009: Energieeffizienz in Hotellerie und Gast-
ronomie) und bei der Veröffentlichung von Informationsbroschüren (z. B. 
„Energiemanagement in der Hotellerie und Gastronomie“ – Ein Leitfaden, in 
Kooperation mit WKO und ÖHV, unterstützt durch klima:aktiv). Zudem be-
auftragt das BMWFJ immer wieder klimawandelspezifische Tourismusstudi-
en und sieht in der Wissensvermittlung einen Baustein für einen zukunfts-
orientierten, verantwortungsvollen, nachhaltigen und erfolgreichen Touris-
mus in Österreich. 

Das „Österreichische Umweltzeichen für Tourismusbetriebe“ ist ein Ge-
meinschaftsprojekt des BMLFUW und des BMWFJ und zeichnet Beherber-
gungs- und Gastronomiebetriebe für ihr Engagement in den Bereichen um-
weltfreundliches Management und soziale Verantwortung aus. 

Relevant sind ferner das Umweltzeichen für Green Meetings und Green 
Events sowie das Umweltzeichen für Reiseangebote. 

Die Initiative “Hotel der Zukunft” wird vom Fachverband Hotellerie und der 
Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Ös-
terreich ermöglicht und verfolgt das Ziel, HotelbetreiberInnen für umwelt-
freundliche und klimaschonende Möglichkeiten zu sensibilisieren. 

Die Initiative „Event der Zukunft“ des Fachverbandes Freizeit- und Sportbe-
triebe und der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der WKÖ 
verfolgt u. a. das Ziel, die Eventbranche für Umweltschutz, Ressourcen-
schonung, Klimaschutz und CSR (Corporate Social Responsibiliy) zu mobi-
lisieren. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

 

• Verstärkte Integration der Klimawandelaspekte in die bestehenden Tou-
rismusstrategien der Bundesländer;  

• Evaluierung der Förderinstrumente anhand festgelegter Kriterien, um die 
entsprechenden Adaptionen der Richtlinien fundiert vornehmen und sie 
so als Lenkungsinstrument für Anpassung im Tourismusbereich nutzen 
zu können;  

• Anpassung der Tourismusförderungen auf Basis fundierter Daten sowie 
im Einklang mit Regelungen anderer Fachmaterien. Evaluierungen wer-
den vom BMWFJ in regelmäßigen Abständen veranlasst; 

• Maßnahmen zur Steigerung des Bewusstseins von Tourismusverantwort-
lichen hinsichtlich einer notwendigen Adaptierung des Angebots bzw. 
Entwicklung von neuen Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen. Da-
bei sollen vor allem neue Chancen beworben werden (z. B. Sommer 
attraktivieren, Ganzjahrestourismus stärken, nachhaltige Mobilitätsmittel 
anbieten; 

http://www.klimawandelanpassung/datenbank.at
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• entsprechende Schulung des Personals bei der Umsetzung von neuen 
Angeboten;  

• Ausarbeitung von klimaschonenden regionalen Anpassungsmaßnahmen 
unter Einbindung der Bevölkerung;  

• Ausrichtung der Investitionen im Mobilitätsbereich auf nachhaltige Maß-
nahmen, zur Minimierung des Treibhausgas-Anteils;  

• Priorität jener klimaschonenden Anpassungsmaßnahmen, die auf die 
Nutzung bestehender Infrastrukturen zurückgreifen.  

• Evaluierung des bestehenden Tourismusangebotes in den Regionen hin-
sichtlich möglicher Anpassungen;  

• intensivere Recherche betreffend weiterer Möglichkeiten der Anpassung 
klimasensibler Regionen (z. B. Ersatzangebote für niedrig gelegene Win-
tertourismusdestinationen); 

• Forschungstätigkeiten zur Analyse potenzieller (neuer) Zielgruppen und 
Entwicklung klimaschonender Angebote; 

• verstärkter Einsatz von Beratungseinrichtungen und Netzwerken zur Ver-
breitung von Informationen zur Klimawandelanpassung. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Durch die Nutzung von etablierten Einrichtungen und Förderungsschienen 
fallen keine zusätzlichen Budgetmittel an.  

Kosten entstehen durch den erhöhten Forschungsbedarf zu klimaschonen-
den Anpassungsmaßnahmen. Weitere Ressourcen ergeben sich für Maß-
nahmen zur Bewusstseinsbildung, für die Schulung von Personen aus dem 
Tourismus und für die Einrichtung von Netzwerken. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Konfliktpotenzial ergibt sich möglicherweise mit der Landwirtschaft bzw. 
Siedlungsentwicklung in Bezug auf Flächeninanspruchnahme. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Regionen, Gemeinden, lokale Tourismusverbände, 
Städte- und Gemeindebund, Interessenvertretungen, einzelne Wirtschafts-
treibende, Beratungseinrichtungen/-leistungen, Incoming & Outgoing Bran-
che, Netzwerke (z. B. RegioNext (Stmk.) oder Planungsverband (Tirol)) 

Zeithorizont Es sind ausreichend lange Zeiträume einzuplanen, mit der Entwicklung 
kann sofort begonnen werden. Es ist eine schrittweise Anpassung und Wei-
terentwicklung anzustreben.  

Die Anpassung der Förderinstrumente kann kurzfristig erfolgen, wobei die 
Effekte langfristig wirken.  
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3.4.4.3 Ausarbeitung, Bereitstellung und Verbesserung regiona-
ler Daten als Entscheidungsgrundlage für Anpassungs-
maßnahmen  

                                                
 
29 Link: http://www.seilbahnen.at/winter 

Ziel  Minimierung bestehender Unsicherheiten und Erstellung robuster Entschei-
dungsgrundlagen mit Hilfe von regional bezogenen Datengrundlagen, spe-
ziell durch die Integration von regionalen Klimawandelszenarien 

Bedeutung 

 

Auf Basis von regionalen Klimaszenarien ist es möglich, eine Analyse der 
Klimasensitivität konkreter Destinationen durchzuführen. Dies stellt eine 
fundierte Datengrundlage für zukünftige Entscheidungen und Planungen 
dar. Neben den meteorologischen Daten müssen dafür auch regionalöko-
nomische und touristische (Nachfrage und Angebot) Informationen heran-
gezogen werden.  

Einer tieferen Analyse bedürfen beispielsweise folgende Themen: 

• Korrelation des Nachfrage(Buchungs)-Verhaltens mit Klima-/Wetterdaten; 
• Einfluss von klimawandelbedingten Veränderungen (z. B. verringerte 

Schneesicherheit) auf das Verhalten von TouristInnen; 
• Einfluss des Klimawandels auf Schutzgebietstourismus; 
• Auswirkungen des Klimawandels (Gletscherrückgang, Permafrostdegra-

dation) auf den alpinen Sommertourismus. 

In Österreich ist vielerorts der Schibetrieb bereits unter heutigen Bedingun-
gen ohne technische Beschneiung nicht möglich. Derzeit können nach An-
gaben des Fachverbands der Seilbahnen 66 % der österreichischen Pisten 
bei Bedarf beschneit werden. Von den im Jahr 2011 getätigten Investitionen 
der österreichischen Seilbahnen (492,6 Mio. €) waren 102,4 Mio. € nur für 
die Beschneiung vorgesehen29.  

Die Alpinen Vereine unterhalten mit sehr großem Aufwand in Österreichs 
Bergen ein umfangreiches Wege- und Schutzhüttennetz, das die Grundlage 
des sanften Alpintourismus und das Rückgrat insb. des alpinen Sommertou-
rismus in Österreich darstellt. Pro Jahr investiert allein der Österreichische 
Alpenverein derzeit knapp 10 Mio. € in die Erhaltung der 240 Schutzhütten 
und in die Pflege des 40.000 km umfassenden Wegenetzes im alpinen 
Raum. Diese im Gebirge getätigten Investitionen und die geleistete Arbeit 
sind in touristischer Sicht jedoch keinesfalls isoliert zu betrachten, sondern 
deren Bedeutung ist eng mit der touristischen Wertschöpfungskette der Tal-
schaften verbunden und verwoben. Speziell im Hochgebirge stellen der kli-
mawandelbedingte Rückgang der Gletscher und das Auftauen von 
Permafrostbereichen die Alpinen Vereine vor immer größere personelle und 
finanzielle Herausforderungen. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
werden die Investitionen zur Instandhaltung und klimawandelbedingten 
Adaptierung des Wege- und Schutzhüttennetzes weiter zunehmen. Der Si-
cherung der alpinen Infrastruktur muss im Sinne einer Qualitätssicherung 
daher höchste Priorität beigemessen werden.  

http://www.seilbahnen.at/winter
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30 Link: http://reclip.ait.ac.at/reclip_century/ 

Aufgrund der unterschiedlichen Charakteristika (im Hinblick auf die Lage, 
das Tourismusangebot, die ökonomische Abhängigkeit usw.) sind pauscha-
le Aussagen über die zukünftige Eignung von Regionen als Wintersportde-
stination nicht zulässig, eine differenzierte Betrachtung ist unumgänglich.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht grundsätzlich ein Bezug zu allen Aktivitätsfeldern, insbesondere 
zu den Aktivitätsfeldern Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft, Ökosyste-
me/Biodiversität sowie Schutz vor Naturgefahren.  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Ein nutzbares Instrument sind die Tourismusstrategien der Bundesländer, 
die um Informationen zu regionalen Klimaszenarien und weiteren relevanten 
regionalen Daten erweitert werden könnten. 

Wichtig für die Generierung von Informationen sind Forschungsprogramme 
(z. B. Klima- und Energiefonds, StartClim, ÖAW, Ministerien etc.).  

Stand der 
Umsetzung 

Klimawandelrelevante Information ist bis dato nur in wenigen Tourismus-
strategien (u. a. OÖ) berücksichtigt.  

Regionale Klimaszenarien für Österreich wurden im Herbst als Ergebnis des 
Projektes reclip:century veröffentlicht. Die Ergebnisse sind mittels eines 
Web-Portals zugänglich gemacht30.  

Erste Schritte zur Analyse der Klimasensitivität von Destinationen wurden 
durch die Studie „Wintertourismusbezogene Verwundbarkeit österreichi-
scher Destinationen in Hinblick auf Klimaveränderungen“ gesetzt (Hal-
bertschlager et al. 2008). 

Des Weiteren wurden im Rahmen unterschiedlicher Forschungsprogramme 
(StartClim, ÖAW, Ministerien etc.) einige Aspekte zu Klimawandel und Tou-
rismus bearbeitet. Die Berücksichtigung bereits bestehender Analy-
sen/Ergebnisse einzelner Regionen und von Gesamtösterreich ist essen-
ziell. Auf Initiative des BMWFJ wurde 1994 die Datenbank www.tourismus-
studien.at eingerichtet, die von der Wirtschaftsuniversität Wien betreut wird. 
Über 4.000 Studien zu nationalen und internationalen Tourismusthemen 
sind dokumentiert und stehen gratis oder zum Selbstkostenpreis zur Verfü-
gung.  

Das von proVision finanzierte Projekt STRATEGE hatte zum Ziel, regionale 
Klimaszenarien und weitere wesentliche Tourismusinformationen für die 
regionale Ebene aufzubereiten. Diese Daten dienten als Basis für eine erste 
Diskussion mit den Entscheidungsträgerinnen/-trägern aus der Region 
Schladming über die zukünftige Weiterentwicklung im Wintertourismus. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

 

• Bündelung und Bereitstellung der vorhandenen Information für die Ent-
scheidungsträgerInnen – insbesondere auf regionaler Ebene; 

• Beachtung der praktischen Relevanz dieser Ergebnisse für die Entschei-
dungsträgerInnen; 

http://reclip.ait.ac.at/reclip_century/
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• Nutzung von Medien (z. B. Newsletter oder Online-Datenbanken) für eine 
aktive Informationspolitik; 

• Einarbeitung wesentlicher regionaler Informationen in Tourismusstrate-
gien; 

• Einbindung von ExpertInnen, um die Informationen für regionale Ent-
scheidungsträgerInnen nutzbar machen zu können;  

• Einrichtung von Förderprogrammen für relevante Forschungsfragen, die 
gezielt auf die Bedürfnisse der regionalen EntscheidungsträgerInnen ab-
zielen;  

• Berücksichtigung der touristisch relevanten Daten bei Tourismusent-
scheidungen auf regionaler Ebene – insbesondere bei Investitionen, die 
für einen langen Zeitraum ausgelegt sind (z. B. Pistenbau, Schutzhütten) 
oder die die Beachtung von Sicherheitsaspekten für die BenützerInnen 
umfassen (z. B. Bergwegenetz). Web-basierte Tools können den Ent-
scheidungsprozess unterstützen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf ist in Form von Personal gegeben, das die „Überset-
zungsarbeit“ der naturwissenschaftlichen Daten in für regionale Entschei-
dungsträgerInnen nutzbare Informationen leisten soll. Außerdem sind Per-
sonen notwendig, die die Bündelung der Informationen und die Bekanntma-
chung der Ergebnisse vorantreiben.  

Wichtig für die Generierung von Informationen sind finanzielle Ressourcen, 
die durch Forschungsförderungen (u. a. Klima- und Energiefonds, StartClim, 
ÖAW, Ministerien etc.) bereitgestellt werden könnten. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Konfliktpotenzial besteht mit jenen Tourismusbetrieben/Aktivitätsfeldern, die 
durch die regionalen Klimaszenarien sowie touristischen und sozio-
ökonomischen Daten als vom Klimawandel besonders betroffen identifiziert 
werden müssen.  

Bei einem weiteren Ausbau der Beschneiung und der Errichtung von Be-
schneiungsteichen kann es im alpinen und hochalpinen Gelände zu einer 
Erhöhung des Gefahrenpotenzials (mögliche Dammbreschen und Sturzflu-
ten) kommen. 

Handlungs-
trägerInnen 

Alpine Vereine, Urlaubs-Destinationen 

Hinsichtlich der Schaffung von neuen Datengrundlagen (z. B. regionalen 
Klimaszenarien, Informationen zu neuen Angeboten) sind sowohl der Bund 
als auch die Bundesländer gefordert.  

Zeithorizont Die Ausarbeitung und Synthese von Informationen ist ein laufender Pro-
zess, der zwar im Gange ist, aber noch verstärkt werden muss. Mit der Be-
rücksichtigung und Implementierung dieser Daten kann bereits schrittweise 
begonnen werden.  
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3.5 Aktivitätsfeld Energie – Fokus Elektrizitätswirtschaft 

3.5.1 Allgemeine Beschreibung 

Energie nimmt eine zentrale Rolle für Gesellschaften ein, da es keinen Gesellschaftsbereich 

gibt, der nicht auf die permanente Verfügbarkeit von Energie angewiesen wäre. Energie-

knappheit bzw. längere Versorgungsunterbrechungen sind daher für alle gegenwärtigen Ge-

sellschaften ein Bedrohungsszenario. Der Energiesicherheit kommt daher ein hoher Stellen-

wert zu. 

Der Energiebereich wird von zahlreichen Faktoren wesentlich beeinflusst. Dazu zählen unter 

anderem Wirtschaftswachstum, technologische Innovationen, die demografische Entwick-

lung und die Öffnung des Strom- und Gasmarktes. Die Klimaänderung stellt einen weiteren, 

an Bedeutung zunehmenden Einflussfaktor dar.  

Das Aktivitätsfeld umfasst alle energiewirtschaftlichen Aktivitäten, die Erzeugung und Vertei-

lung von Strom gewährleisten. Schwerpunktthemen sind Sicherstellung der Versorgung, 

Versorgungs- und Transportnetze, Erzeugungsstruktur sowie Betroffenheit von Kraftwerks-

anlagen (bzw. Betrieb). Das Aktivitätsfeld wird von Entwicklungen und Maßnahmen im Be-

reich Klimaschutz maßgeblich mitbestimmt. Aus diesem Grund – und aufgrund der Auswir-

kungen, die Maßnahmen zur Emissionsminderung in Zukunft auf das Aktivitätsfeld haben – 

weisen einige der in weiterer Folge definierten Handlungsempfehlungen Themen auf, die 

sich bereits in Maßnahmen der Klimastrategie wiederfinden, hier jedoch aus dem Blickwinkel 

der Anpassung betrachtet werden. Auch wenn einige der vorgeschlagenen Maßnahmen aus 

einer anderen Motivation heraus (z. B. Klimaschutz, wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

etc.) umgesetzt werden, sind diese anpassungsrelevant und unter diesem Gesichtspunkt zu 

fördern. Insbesondere Handlungsempfehlungen im Aktivitätsfeld Bauen und Wohnen (siehe 

Kapitel 3.6) weisen ein hohes Potenzial für Synergien auf und werden zunehmend an Be-

deutung gewinnen (siehe z. B. Kapitel 3.6.4.1 – Umsetzung von baulichen Maßnahmen so-

wohl im Neubau als auch in der Sanierung zur Sicherstellung des thermischen Komforts). 

Anpassung bezieht sich in diesem Kontext darauf, wie der Strombedarf in Zukunft gedeckt 

werden kann bzw. wie Versorgungssicherheit trotz verstärkter Gefährdung durch die Folgen 

des Klimawandels gewährleistet werden kann. 

Aufgrund der CO2-Relevanz betreffen Klimaschutzmaßnahmen die Bereiche Energienach-

frage und Energieaufbringung – und damit auch das Aktivitätsfeld Energie. Bereitgestellte 

Energiemenge, Energieträgermix, gekoppelte Produktion und gemeinsame Nutzung von 

Strom und Wärme sowie Versorgungsstruktur werden sich in den nächsten Jahrzehnten än-

dern müssen, sollen CO2-Reduktions-Ziele erreicht werden. Energiespar- und Energieeffizi-

enzmaßnahmen kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. So ist z. B. der Einsatz ener-
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gieeffizienter Geräte sowohl durch den geringeren Strombedarf als auch durch die Reduktion 

der inneren Lasten relevant. Hier macht sich auch die Verknüpfung von Anpassung und Kli-

maschutz bemerkbar, denn je besser Maßnahmen zur Senkung des Verbrauchs greifen, 

desto geringer ist das Ausmaß der erforderlichen Anpassung, da für jede eingesparte Kilo-

wattstunde der Anpassungsbedarf sinkt.  

Derzeitige Szenarien gehen von einer Zunahme des Stromverbrauchs aus, obwohl wahr-

scheinlich eine Stabilisierung bzw. Senkung des Stromverbrauchs erreicht werden muss, um 

die Ziele des Klima- und Energiepakets umzusetzen. Für die Anpassung zentrale Fragestel-

lungen sind, welche Rolle Strom in der Energieversorgung in Zukunft einnehmen wird31 und 

wie dieser erzeugt werden soll.  

Auf Initiative der österreichischen Bundesregierung wurde im Rahmen eines breit angelegten 

Stakeholderprozesses die „Energiestrategie Österreich“ entwickelt und im März 2010 wurde 

ein umfassendes Paket an Maßnahmenvorschlägen vorgestellt. Diese Vorlage von Maß-

nahmenvorschlägen für eine Energiestrategie Österreich ist nicht als Schlusspunkt, sondern 

als Beginn für weitere Diskussionen und Verhandlungen zu verstehen. Dabei werden strate-

gische Schwerpunkte und Maßnahmen aufgezeigt, die zum einen die Entwicklung eines 

nachhaltigeren Energiesystems ermöglichen und zum anderen die Erreichung der EU-

Vorgaben – die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien auf 34 % und die Reduktion 

der Treibhausgase im Non ETS-Bereich um 16 % – sicherstellen. Die Maßnahmenvorschlä-

ge für eine Energiestrategie Österreich und deren Energie- und Klimaziele basieren auf den 

Säulen Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit, Umweltverträglichkeit und Sozialver-

träglichkeit und messen der Energieeffizienz auf allen Ebenen der Bereitstellung und Nut-

zung eine zentrale Bedeutung bei. Mit der Umsetzung der zukünftigen Energiestrategie wird 

des Weiteren die Abhängigkeit von Energieimporten drastisch vermindert und es werden für 

Wirtschaft und Beschäftigung kräftige Impulse gesetzt. Fragen der Anpassung an den Kli-

mawandel sind derzeit nicht explizit behandelt.  

Die Sicherstellung der Energieversorgung ist grundlegend für die Gesellschaft und die Wirt-

schaft eines Landes. Es besteht ein enger Bezug zu allen übrigen Aktivitätsfeldern – insbe-

sondere Wirtschaft/Industrie/Handel, Raumordnung, Bauen/Wohnen, Tourismus, Wasser-

wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Gesundheit etc. Diese enge Vernetzung ist bei der 

Konzeption, Planung und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen zu berücksichtigen.  

 

                                                
 

31 Empfohlen wird, hierzu eine genaue Bedarfsprognose zu erstellen  
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3.5.2 Vulnerabilitätsabschätzung des Aktivitätsfeldes Energie 

Das nicht bekannte Ausmaß der Veränderungen hinsichtlich Produktion, zukünftigem Ener-

giemix, Energieverbrauch etc. erschwert es zum heutigen Zeitpunkt, eindeutige Aussagen 

zur Vulnerabilität zu machen. Die Veränderungen hinsichtlich der Klimasensitivität werden 

hier laufend zu überprüfen sein. Eine hohe Sensitivität ist insbesondere bei einer zentralisier-

ten Energieversorgung gegeben. Die E-Wirtschaft in Österreich ist durch eine Mischform aus 

zentraler und dezentraler Erzeugung charakterisiert. Für die teilweise noch bestehende zen-

tralisierte Energieversorgung wird eine hohe Sensitivität insbesondere der Wasserkraft, an-

genommen. 

Für den Energiesektor in Österreich werden vor allem drei Bereiche identifiziert, die vom 

Klimawandel besonders betroffen sein werden (Kranzl et al. 2010): 

• Auswirkungen auf die Energienachfrage für Heizen und Kühlen, 

• Auswirkungen auf die Stromversorgung, 

• Auswirkungen auf die Biomasse-Bereitstellung. 

Insbesondere Wasserkraftwerke können von den Folgen des Klimawandels beeinflusst 

werden. Das Produktionspotenzial kann durch lang anhaltende Niederwasserstände v. a. 

während sommerlicher Trockenperioden gefährdet sein. Es wird mit deutlich früheren und 

stärkeren Niederwasserständen gerechnet (Habersack et al. 2011). Im Winter hingegen kann 

von einer Verbesserung der Wasserverfügbarkeit durch höhere Winterabflüsse ausgegangen 

werden. Die Auftrittszeiten von Hochwässern verschieben sich. Es werden frühere Früh-

jahrshochwässer und mehr Winterhochwässer sowie eine jahreszeitliche Verlagerung der 

Produktion vom Sommerhalbjahr zum Winterhalbjahr erwartet. Je nach Szenario ist ein 

Rückgang der jährlichen nationalen Stromerzeugung aus Wasserkraft zwischen 6 % und 

15 % anzunehmen (Kranzl et. al 2010). Derzeit liegt der Erzeugungsschwerpunkt der Was-

serkraft für Gesamtösterreich in den Sommermonaten, der Verbraucherschwerpunkt der 

elektrischen Energie aber in den Wintermonaten. Zukünftig wird jedoch davon ausgegangen, 

dass der Energiebedarf im Winter leicht abnehmen wird, im Gegenzug dazu der Bedarf an 

elektrischer Energie für Kühlzwecke im Sommer steigen wird (Prettenthaler et al. 2007, Pret-

tenthaler & Gobiet 2008) Die Leistung der Laufkraftwerke dürfte im Winter zunehmen, für 

den Sommer kann eine Abnahme des Wasserkraftpotenzials nach derzeitigem Wissens-

stand nicht dezidiert ausgeschlossen werden. Die Vulnerabilität von Laufkraftwerken wird 

daher derzeit als nicht zuverlässig einschätzbar gewertet.  

Speicherkraftwerke werden im Hinblick auf die Versorgungssicherheit insbesondere in Zei-

ten der Spitzenstromnachfrage an Bedeutung gewinnen. Sie werden derzeit als gering bis 

nicht vulnerabel eingeschätzt, da sie auch in Trockenperioden ausreichend produzieren 



121 

können. Alpine Speicherkraftwerke, die vom Gletscher gespeist werden, müssen jedoch auf-

grund der schrumpfenden Eiskörper und der dadurch rückläufigen Abflüsse spätestens ab 

2050 mit sinkendem Wasserangebot rechnen. Infolge des Auftauens von Permafrostböden 

in hochalpinen Lagen ist außerdem lokal mit zunehmender Mobilisierung von Feststoffen zu 

rechnen, wodurch ein erhöhtes Gefahrenpotenzial für wasserbauliche Anlagen (Triebwasser-

leitungen, Wasserfassungen) entsteht.  

Auf den Betrieb von kalorischen Kraftwerken wirkt sich der Temperaturanstieg insofern 

aus, als höhere Umgebungstemperaturen den Wirkungsgrad verringern (insbesondere von 

Gasturbinenkraftwerken) und höhere Gewässertemperaturen die Produktion beeinträchtigen 

können (Nutzung von Wasser zur Kühlung) (Rothstein et. al. 2008). 

Bedingt durch die möglichen zukünftigen höheren Gewässertemperaturen wird es bei der 

Nutzung von Oberflächenwasser als Kühlwasser dort zu Einschränkungen im Kraftwerksbe-

trieb kommen, wo die zulässige Aufwärmung der Gewässer durch andere Maßnahmen nicht 

ausgeglichen werden kann.  

Im Bereich der Raumwärme sind in den kommenden Jahrzehnten große Energieeffizienz-

steigerungen sowie eine zunehmende Marktdurchdringung von Solarthermie und weiteren 

erneuerbaren Energieträgern möglich bzw. zu erwarten (Kranzl et al. 2010). Durch effiziente-

ren Neubau sowie thermische Sanierungsmaßnahmen und mildere Temperaturen im Winter 

könnte der Raumwärme- und Warmwasserbedarf bis zur Mitte des Jahrhunderts deutlich 

reduziert werden. Die Vulnerabilität der Raumwärme wird bei Eintreffen und Umsetzung der 

oben getätigten Annahmen als gering bis mäßig eingestuft. 

Es ist eine deutliche Nachfrage an elektrischer Energie für Kühlzwecke im Sommer zu er-

warten (Prettenthaler et al. 2007, Prettenthaler & Gobiet 2008). Ein höherer Strombedarf zur 

Kühlung könnte gerade in Zeiten eingeschränkter Produktionsmöglichkeiten entstehen, da 

Hitzeperioden mit einem geringeren Kühlwasserangebot einhergehen und dadurch den Wir-

kungsgrad thermischer Kraftwerke verringern (Kuckshinrichs et al. 2008). Auch das Produk-

tionspotenzial von Wasserkraftwerken kann durch lang anhaltende Niederwasserstände v. a. 

während sommerlicher Trockenperioden gefährdet sein. Zur Verminderung der Vulnerabilität 

stehen vielfältige Maßnahmen (z. B. passive und alternative Kühlung) zur Reduktion des 

Energiebedarfs für Kühlzwecke zur Verfügung (Berger & Pundy 2010, Kranzl et al. 2010). 

Werden diese Maßnahmen zukünftig nicht ausreichend forciert, ist mit einer hohen Vulne-
rabilität zu rechnen. 

Erneuerbare Energieträger gewinnen zunehmend an Bedeutung. Steigender Energiebedarf 

und Maßnahmen zur Treibhausgasreduktion erhöhen die Nachfrage nach CO2-neutraler 

Energie. Die Produktion erneuerbarer Energie wird durch Umweltfaktoren wesentlich beein-

flusst. Deren Effizienz wird vor allem vom Wetter und Klima bestimmt und durch die Klimava-
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riabilität und Extremereignisse beeinflusst (siehe Kapitel 3.1.2 – Vulnerabilitätsabschätzung 

des Aktivitätsfeldes Landwirtschaft und 3.2.2 – Vulnerabilitätsabschätzung des Aktivitätsfel-

des Forstwirtschaft). Insbesondere die forstliche Biomasseproduktion wird regional als hoch 
vulnerabel eingestuft. 

 

3.5.3 Allgemeine Handlungsprinzipien im Aktivitätsfeld Energie 

• Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und Maßnahmen zum Klimaschutz sind 

in diesem Feld schwer voneinander zu trennen bzw. in ihrer Wirkung eng miteinander ver-

bunden.32 Synergien zwischen Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen sollten in jedem 

Fall bestmöglich genutzt werden.  

• Die sichere Versorgung mit Strom ist kein rein nationales Thema. Ausfälle von Kraftwerken 

oder Störungen im Leitungssystem des europäischen Verbundnetzes können auch für die 

inländische Versorgung Probleme bedeuten. Auch sollte der Wandel am internationalen 

Energiemarkt (Preisentwicklungen, Nachfrageentwicklungen) berücksichtigt werden und 

es sollten gegenüber diesen globalen Entwicklungen möglichst robuste Maßnahmen erar-

beitet werden. 

• Aufgrund der teilweise langen Zeiträume bis zum Wirksamwerden von Maßnahmen sind – 

speziell in diesem Aktivitätsfeld – eine Betrachtung verschiedener zeitlicher Skalen für An-

passungsmaßnahmen (kurzfristig: 1–10 Jahre, mittelfristig: 10–20 Jahre, langfristig: 20 

Jahre und länger) bzw. eine Unterscheidung in Übergangslösung und langfristige Lösung 

notwendig. Während bei einer langfristigen Betrachtung von bestehenden Systemen aus-

gegangen werden kann, ist es kurzfristig sinnvoll, die Möglichkeiten zur Anpassung beste-

hender Erzeugungsstrukturen zu analysieren und dabei langfristige Aspekte (Auswirkun-

gen) mitzubedenken. 

• Bei Anpassungsmaßnahmen in der E-Wirtschaft sind ökologische Auswirkungen und Na-

turschutzaspekte sowie gesellschaftspolitische Aspekte zwingend zu berücksichtigen und 

in die Bewertung mit aufzunehmen. Auch beim Ausbau der Nutzung erneuerbarer Ener-

giequellen sind ökologische und Natur- und Landschaftsschutzaspekte zu bedenken. 

• Forcierung von Maßnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs bzw. zur Erhöhung der 

Energieeffizienz und zur Vermeidung von Versorgungsengpässen in Zeiten erhöhten Be-

darfs. Dabei sind technische Maßnahmen ebenso von Bedeutung wie solche zur Bewusst-

seinsbildung.  

                                                
 
32 Daher stehen auch in diesem Aktivitätsfeld einige der in Folge vorgeschlagenen Handlungsempfehlungen in unmittelbaren 
Zusammenhang mit Maßnahmen zum Klimaschutz (wie. z. B. die Diversifizierung in der Energieversorgung). 
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3.5.4 Handlungsempfehlungen für das Aktivitätsfeld Energie 

3.5.4.1 Optimierung der Netzinfrastruktur 

Ziel  Vermeidung von vorhersehbaren Engpässen und Überkapazitäten 

Bedeutung 

 

Die Voraussetzungen zur Erhaltung der Versorgungssicherheit müssen 
speziell durch die Übertragungs- und Verteilungsnetze geschaffen werden, 
unter anderem durch effiziente und belastbare Übertragungsnetze. Netzinf-
rastrukturen werden in Zukunft verstärkt mit dezentraler Produktion, erhöh-
ten Durchflussmengen und steigenden Anforderungen an die Versorgungs-
sicherheit zurechtkommen müssen. Hierbei ist auch der dazugehörige 
Kraftwerkpark zu berücksichtigen. 

In Abstimmung mit neuen und alten Einspeisern und mit Blick auf räumlich 
aufgelöste Verbräuche und Verbrauchssteigerungen sollten Netze strate-
gisch geplant und entwickelt werden (siehe auch Kapitel 3.5.4.5 – Optimie-
rung des Zusammenspiels von Erzeugung (aus diversen Quellen) und Ver-
brauch im Energie-Versorgungssystem bei wechselndem Angebot und 
Nachfrage). Hierbei sollen gegenwärtige sowie potenzielle Erfordernisse zur 
Anpassung an den Klimawandel bedacht werden.  

Bei einer Zunahme von kleinen dezentralen Einspeisern (siehe auch Kapitel 
3.5.4.2 – Forcierung dezentraler Energieerzeugung und -einspeisungen) 
wird überdies ein adaptiertes Stromnetzmanagement notwendig. Für ein 
optimales Energieversorgungssystem mit Nutzung von Strom aus erneuer-
baren Energiequellen, der von kleinen dezentralen StromproduzentInnen ins 
Netz eingespeist wird, ist eine „intelligente“ Infrastruktur erforderlich: sog. 
„Smart Grids“ bilden die technologische Basis für ein aktives Steuer- und 
Verteilernetz.  

Bei neuen Kraftwerken ist im Zuge der Netzplanung eine Minimierung der 
Distanz zwischen Stromerzeugern und -verbrauchern anzustreben, um die 
Transportwege möglichst kurz zu halten und damit die Störungsanfälligkeit 
der Netze zu reduzieren. In diesem Zusammenhang ist es auch sinnvoll, 
neue Kraftwerke einer umfassenden Folgenabschätzung zu unterziehen – 
unter Berücksichtigung der Folgen für Transport- und Versorgungsnetze, 
der Sicherstellung einer langfristigen Versorgungssicherheit und der Mini-
mierung der Auslandsabhängigkeit. Entscheidungen zur Standortwahl soll-
ten sich nach Strom- und Wärmenutzung orientieren. Kalorische Kraftwerke 
mit hohem Abwärmeanteil sollten zukünftig in Verbrauchernähe angesiedelt 
sein. Der Ausbau eines leistungsfähigen europäischen Verbundnetzes in 
Verbindung mit dem Ausbau von adäquaten Speicherkapazitäten wird der 
Integration von erneuerbaren Energieträgern mit fluktuierender Erzeugung 
(wie z. B. Wind, Sonne etc.) zugutekommen.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug insbesondere zum Aktivitätsfeld Bauen und Wohnen 
und Raumordnung. 
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Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

In der Energiestrategie Österreich zählt insbesondere die Schaffung geeig-
neter Übertragungs- und Verteilernetze als Beitrag zur Sicherstellung der 
Energieversorgung. 

Die technischen und organisatorischen Regeln für Betreiber und Benutzer 
von Netzen (TOR) stellen den weitgehend störungsfreien Verbundbetrieb 
sicher. Des Weiteren sind darin Grundsätze für die Planung des künftigen 
Netzausbaus der Übertragungs- und Verteilernetze angeführt. 

Weitere Anknüpfungspunkte bilden der Masterplan Übertragungsnetz 2009-
2020 von der Austrian Power Grid AG (APG) und der 10-Jahres-
Netzentwicklungsplan (2012–2022) von Austrian Power Grid AG (APG) und 
Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH. Es sind auch die überregionalen 
Netzentwicklungspläne von ENTSO-E beispielhaft einzubeziehen. 

Stand der 
Umsetzung 

Die Energiestrategie Österreich und der APG-Masterplan „Übertragungs-
netz 2009–2020“ stellen eine Grundlage für die mittel- und langfristige Netz-
planung dar. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Berücksichtigung von Anpassungsaspekten bei der künftigen Erweiterung 
und Planung von Übertragungs- und Verteilernetzen auf Grundlage ein-
heitlicher Kriterien; 

• bei Bedarf Implementierung eines legistischen Ordnungsrahmens und 
entsprechender Anreize zur Förderung von „Smart Grids“ (Kranzl et al. 
2010); 

• Forschung und Entwicklung im Bereich der Technologien und zu den 
Auswirkungen dezentraler Einspeisung und aktiver Verteilernetze (Kranzl 
et al. 2010); 

• Einbindung der breiten Öffentlichkeit. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Erarbeitung von Grundlagen für eine einheitliche Netzplanung ist 
nach derzeitigem Wissen der Ressourcenbedarf nicht einschätzbar.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Elektrizitätswirtschaft, E-Control, Netzbetreiber, EU, 
universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 

Zeithorizont Die dazu erforderliche Datengenerierung kann kurzfristig in die Wege gelei-
tet werden. Die Umsetzung kann aufgrund der beträchtlichen Vorlaufzeiten 
langfristig erfolgen  
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3.5.4.2 Forcierung dezentraler Energieerzeugung und -
einspeisungen  

Ziel  

 

Nutzung regionaler erneuerbarer Ressourcen zur Erhöhung der Versor-
gungssicherheit (Versorgung auch im Krisenfall) und Sensibilisierung der 
Bevölkerung für Energiethemen 

Bedeutung 

 

Ein verbreiteter Einsatz von kleinen bis mittleren dezentralen Erzeugungs-
anlagen auf Basis erneuerbarer Energieträger wird für den Verteilernetzbe-
treiber eine Umstellung des Schutzsystems im Netz und eine neue Betriebs-
führungssystematik notwendig machen. Es ist auch mitzuberücksichtigen, 
dass einige erneuerbare Energieträger unregelmäßig verfügbar sind (z. B. 
Sonne, Wind etc.). Dafür sind intelligente Netze („Smart Grids“) und ein ent-
sprechendes Angebot an Transport- und Übertragungsnetzen notwendig, 
die es ermöglichen, den in Zukunft massiv steigenden Anteil an dezentraler 
Stromerzeugung zu integrieren und damit die Bereitstellung zusätzlicher 
elektrischer Energie (verbesserte Kombinierbarkeit von dezentraler Ener-
gieerzeugung mit Großkraftwerken) zu gewährleisten. „Smart Grids“ sollen 
zur Flexibilisierung und zur stärkeren Angebotsorientierung der für die 
nachgefragten Energiedienstleistungen benötigten Energie beitragen.  

Die Maßnahme trägt darüber hinaus aufgrund der Reduktion der Energieer-
zeugung durch fossile Energieträger zur Verminderung der CO2-Emissionen 
bei.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug speziell zu den Aktivitätsfeldern Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft, Wirtschaft, Bauen 
und Wohnen und Raumordnung. Weitere Schnittstellen sind zu Tourismus 
und Ökosysteme/Biodiversität gegeben. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten die Energiestrategie Österreich, die Initiative 
Wasserkraft, der Masterplan zum Ausbau des Wasserkraftpotenzials, das 
Ökostromgesetz, die Investitionsförderung für ökologische Kleinkraftwerke, 
z. B. über Wohnbaumittel. 

Im Rahmen der „Neue Energien 2020“ werden Forschungsvorhaben zu den 
drei Schwerpunkten „Effizienter Energieeinsatz“, „Erneuerbare Energien“ 
und „Intelligente Energiesysteme“ gefördert. 

Stand der 
Umsetzung 

Der Umsetzungsstand der dezentralen Einspeisung ist sehr unterschiedlich. 
Besonders bei kleindimensionierten Erzeugungseinheiten ist noch Wissens- 
und Entwicklungsbedarf gegeben. 
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33 Dezentrale Erzeugungsstrukturen sind in vielen Fällen günstig (weil robust), aber nicht überall sinnvoll. Aspekte, wie Kosten, 
starke Beanspruchung der Netze und – gegenüber großen Kraftwerksanlagen – geringerer Wirkungsgrad dezentraler Erzeu-
gungseinheiten sind zu bedenken. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

 

• Anpassung des nationalen Rechtsrahmens in Abstimmung mit der 
Rechtsentwicklung auf EU-Ebene; 

• Schaffung von Anreizen zur Ausstattung von Gebäuden mit eigenen Er-
zeugungseinheiten (auf Basis erneuerbarer Energien): „Haus als Kraft-
werk“, mit der Möglichkeit einer Einspeisung von Überschüssen ins 
Stromnetz;  

• Forschung zum sinnvollen Ausbau dezentraler Systeme33, unter besonde-
rer Beachtung regionaler Gegebenheiten und zur Optimierung der Ein-
speisung/Auskopplung von dezentralen Anlagen (Haushalte); 

• Förderung von FTI- und Demonstrationsprojekten im Bereich von Mikro-
Technologien zur Stromerzeugung; 

• verstärkte Nutzung von raumplanerischen Instrumenten zur Verbesse-
rung der Energieeffizienz. 

Anmerkung: Die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Elektrizitäts-
wirtschaft und der FTI-Politik ist auch in Verbindung mit der Empfehlung 
Kapitel 3.5.4.5 – Optimierung des Zusammenspiels von Erzeugung (aus 
diversen Quellen) und Verbrauch im Energie-Versorgungssystem bei wech-
selndem Angebot und Nachfrage – zu sehen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Forschung, insbesondere auch für die Förderung von Demonstrati-
onsprojekten, sind weiterhin ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Für die Schaffung von Anreizen sollten zusätzliche Mittel bereitgestellt wer-
den.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Flächennutzungskonflikte sind mit dem Naturschutz und der Landwirtschaft 
sowie insbesondere mit der Siedlungsentwicklung möglich. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund (BMWFJ, BMLFUW, BMVIT, BMF), Bundesländer, Elektrizitätswirt-
schaft, E-Control, Netzbetreiber, EU 

Zeithorizont Einspeisungsmöglichkeiten könnten bei ausreichender Investitionsförderung 
und guter begleitender Unterstützung rasch geschaffen werden. Die Auswir-
kungen werden sich hingegen voraussichtlich erst langfristig einstellen, so-
bald die Einspeisung in ausreichend großem Ausmaß stattfindet. Die dazu 
erforderliche Datengenerierung kann kurzfristig in die Wege geleitet werden. 
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3.5.4.3 Verstärkte Forschung zu Möglichkeiten der Energiespei-
cherung 

Ziel  Entlastung der Ausgleichfunktion der Netze bei Differenzen zwischen Er-
zeugung und Verbrauch 

Bedeutung 

 

Ziel eines zukünftigen Energiesystems ist eine nachhaltige Versorgung aus 
überwiegend erneuerbaren Energiequellen. Ein solches Ausbauziel mit ei-
nem stark vergrößerten Anteil fluktuierender Energiequellen erfordert effizi-
ente und wirtschaftlich attraktive Speichertechnologien. Für einen erfolgrei-
chen weiteren Ausbau erneuerbarer Energien kommt daher der 
Querschnittstechnologie Energiespeicherung eine Schlüsselfunktion zu, um 
auch in Zeiten mit einem geringen Angebot die Nachfrage zu decken.  

Ein wichtiges Kriterium bei der Nutzung erneuerbarer Energiequellen ist der 
Aspekt ihrer Verfügbarkeit. Während Biomasse, geothermische Energie und 
Wasserkraft eine hohe Verfügbarkeit aufweisen, sind Sonne und Wind nur 
sehr unstetig nutzbar. Die verstärkte Einbindung von Sonnen- und Wind-
energie zur Strom- und Wärmeerzeugung muss hinsichtlich der Verfügbar-
keit durch zusätzliche technische Maßnahmen optimiert werden. Dazu ist 
eine hocheffiziente, insbesondere dezentrale Speichertechnologie notwen-
dig, um die zeitliche und räumliche Inkongruenz von Angebot und Nachfra-
ge auszugleichen und die Realisierung eines integrierten energieeffizienten 
Gesamtprozesses zu ermöglichen. 

Energiespeicher gelten als zentrales Element für ein effektives Energiema-
nagement im Bereich Klimatisierung, Wärme- und Strombereitstellung. Sie 
sind für verstärkte Nutzung der Sonnen- und Windenergie unverzichtbar. 
Ein charakteristisches Merkmal der Speichertechnologie sind die für die 
jeweiligen Anwendungen hochspezifischen Anforderungsprofile, die ein 
Portfolio an Speichertypen, Materialien und Methoden erfordern. Die kom-
merziell verfügbaren Speichertechniken – mit Ausnahme der Pumpspeiche-
rung durch Wasserkraftwerke – erfüllen nur eingeschränkt die für einen brei-
ten Einsatz erforderliche Energieeffizienz, Lebensdauer und Wirtschaftlich-
keit. Um diese Ziele zu erreichen sind verstärkte kontinuierliche For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten erforderlich. Die Forschungsaktivitäten 
sollten ein breites Spektrum an Speichertechnologien, Materialien und Me-
thoden umfassen und für die jeweiligen Anwendungsgebiete auf spezifische 
Lösungen hinsichtlich Leistung, Kapazität und Systemintegration fokussie-
ren sowie unter anderem Fragen der Wirtschaftlichkeit mitberücksichtigen. 

In die Forschungsaktivitäten zur Energiespeicherung sind die Rahmenbe-
dingungen zur Schaffung der Infrastruktur sowohl für die Speicher-
Errichtung als auch für den Energietransport mit einzubeziehen.  

Hier sind innovative Ideen zu entwickeln. Förderprogramme bzw. Innovati-
onsanreize sollen die politischen Rahmenbedingungen für eine verstärkte 
Forschungstätigkeit auf diesem Gebiet bieten. 

Positiver Nebeneffekt dieser Maßnahme: Österreich könnte sich in diesem 
Forschungsbereich gut positionieren 
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Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Bauen und 
Wohnen, Wirtschaft sowie Landwirtschaft. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Österreichische Forschung und Entwicklung in der Internationalen Energie-
agentur (IEA). Die internationale Energieagentur ist eine internationale Platt-
form für verschiedenartige Kooperationen – unter anderem im Bereich der 
Erforschung, Entwicklung, Markteinführung und Anwendung von Energie-
technologien. 

Anknüpfungspunkte bieten die Programme „Neue Energie 2020“ (getragen 
durch den Klima- und Energiefonds) und das „Haus der Zukunft plus“ 
(BMVIT); 

Energiestrategie Österreich; Energieforschungsstrategie für Österreich.  

Stand der 
Umsetzung 

Der Kenntnisstand wird derzeit als unzureichend eingeschätzt. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

 

• Verstärkte Berücksichtigung des Forschungsthemas in bestehenden und 
zukünftigen Forschungsprogrammen. Die Forschungsergebnisse betref-
fend neue Speichertechnologien sind jedenfalls einer objektiven, detail-
lierten, ökologischen Prüfung und Bewertung zu unterziehen;  

• Abstimmung der Forschungsprogramme sowie der Forschungsaktivitäten 
zwischen Bund und Ländern, um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden und 
einen effizienten Mitteleinsatz zu unterstützen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Forcierung der Forschung sind im Bereich bestehender Programme 
ausreichend Mittel vorzusehen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es konnte kein Konfliktpotenzial identifiziert werden. 

Handlungs-
trägerInnen 

Universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen (Forschungs-
fonds, Universitäten, Forschungseinrichtungen wie z. B. Austrian Institute of 
Technologies AIT), E-Wirtschaft  

Zeithorizont Initiativen können rasch gesetzt bzw. ausgeweitet werden. Effekte auf Basis 
der Forschungsergebnisse sind erst längerfristig zu erwarten. 
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3.5.4.4 Stabilisierung des Transport- und Verteilnetzes durch 
entsprechende klimaangepasste Systemplanung  

Ziel  Reduktion der Störungsanfälligkeit von Transportnetzen sowie die Vermei-
dung von Überlastung oder Versorgungsengpässen aufgrund der zu erwar-
tenden klimatischen Veränderungen 

Bedeutung 

 

In Österreich gibt es gemäß ElWOG drei Regelzonen: den Netzbereich der 
TIWAG-Netz AG, den Netzbereich der VKW-Netz AG, die Vorarlberger 
Übertragungsnetz GmbH und den Netzbereich der APG (Austrian Power 
Grid AG). Im Sinne einer Zusammenlegung werden seit 01.01.2011 die Re-
gelzonenagenden für Tirol von APG wahrgenommen. Seit 01.01.2012 wird 
die Regelzone der Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH im Sinne einer 
Zusammenfassung von Regelzonen gemäß § 23 ElWOG 2010 von APG 
betrieben. 

Das österreichische Netz liegt im Zentrum des ENTSO-E-
Übertragungsnetzes „Continental Europe“ (ehemals UCTE-Netz).  

Die APG betreibt und erhält den Großteil des österreichischen 380-kV-/220-
kV-Höchstspannungsnetzes sowie Teile des 110-kV-Netzes. 

Das Übertragungsnetz wurde in den letzen Jahrzehnten parallel zum Kraft-
werksausbau und zu den laufenden Verbrauchssteigerungen sukzessive 
ausgebaut.  
Die Maßnahme fokussiert auf eine stärkere Berücksichtigung zu erwarten-
der Auswirkungen des Klimawandels (z. B. Sturmbelastung) bei der Pla-
nung und Errichtung von Transportnetzen. 
Unter der Annahme, dass mit steigendem Stromverbrauch und damit auch 
(temporär) größeren Transportvolumina sowie mit vermehrt auftretenden 
Extremereignissen (z. B. Stürmen, Eislasten) zu rechnen ist, ist die Elektrizi-
tätswirtschaft vor große Herausforderungen gestellt. Um die Versorgungssi-
cherheit zu gewährleisten und Leitungsunterbrechungen – z. B. durch Über-
lastung oder als Folge von Extremereignissen – möglichst zu vermeiden, 
sind Entscheidungen zur Stabilisierung des Netzes und hinsichtlich der Lei-
tungsführung zu setzen. 
Für die Betriebsführung von überregionalen Transportnetzen wird es weiter-
hin notwendig sein, diese Netze einer zentralen Optimierung für Versor-
gungssicherheit und Versorgungsqualität zuzuordnen. Im Verteilernetzbe-
reich kann langfristig erwartet werden, dass hier durch ausgereifte „Smart 
Grid-Funktionen“ viele Maßnahmen zur regionalen Qualitätssicherung er-
bracht werden können.  

Etabliert sind bereits Maßnahmen der Stromversorger im Falle von witte-
rungsbedingten Netzunterbrechungen (Windwurf, Eis, Hochwasser etc.), 
etwa durch rasche Bereitstellung von Notstromaggregaten. Der Erfahrungs-
austausch und die Zusammenarbeit der Energieversorger sind hier weiter 
zu forcieren.  
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Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug insbesondere zum Aktivitätsfeld Raumordnung. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Die Funktion und Aufgaben des Übertragungsnetzbetreibers sind im Elektri-
zitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ElWOG) festgelegt. Sie sind 
verantwortlich für den Betrieb und die Wartung ihres Netzes sowie für die 
Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene 
Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität zu befriedigen (vgl. § 7 Z 70 
ElWOG). 

Aufbauend auf diesen grundlegenden Aufgaben sieht das ElWOG (bzw. die 
entsprechenden Ausführungsgesetze der Bundesländer) eine Reihe von 
Rechten und Pflichten für (Übertragungs-) Netzbetreiber vor. Diese beinhal-
ten vor allem die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zur diskriminie-
rungsfreien Behandlung aller NetzkundInnen, zur Errichtung und Erhaltung 
einer ausreichenden Infrastruktur sowie die Abnahme elektrischer Energie 
aus Erzeugungsanlagen. 

Die transeuropäischen Energienetze (TEN-E) spielen eine wesentliche Rolle 
bei der Sicherstellung der Versorgungssicherheit und der Diversifizierung 
der Versorgung. Der Auf- und Ausbau transeuropäischer Netze, insbeson-
dere im Energiesektor, ist im Vertrag zur Gründung der EU vorgesehen. In 
Leitlinien (Entscheidung 1364/2006/EG) sind die Ziele, Prioritäten und 
Grundzüge der Aktivitäten festgehalten. Die europäische Kommission hat im 
Oktober 2011 einen Vorschlag für eine Verordnung für die transeuropäische 
Energieinfrastruktur und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 
1364/2006/EG vorgelegt, mit der die bisherigen Leitlinien überarbeitet wer-
den. Ziel ist es, die Netzentwicklung europaweit zu koordinieren und zu op-
timieren sowie das Funktionieren des Energiebinnenmarkts und die Versor-
gungssicherheit in der EU zu gewährleisten.  

Durch die „20-20-20-Ziele“ der EU und in der Energiestrategie Österreich 
wird die Entwicklung eines nachhaltigen Energiesystems angestrebt. Der 
Ausbau der erneuerbaren Energieträger mit einer damit einhergehenden 
Diversifizierung und die langfristige Sicherstellung der Energieversorgung 
bringen neue Herausforderungen für die Übertragungs- und Verteilernetze 
mit sich. Gesetzliche Grundlage für die Genehmigung von Netzausbauvor-
haben sind unter anderem das Starkstromwegerecht sowie die jeweiligen 
Landeselektrizitätsgesetze der Bundesländer. 

Darüber hinaus ist das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz für Stark-
stromleitungen mit einer Netzspannung von mindestens 220-kV und einer 
Länge von mindestens 15 km anzuwenden. 

Stand der 
Umsetzung 

Gemäß § 5 Abs. 1 Z 3 ElWOG sind Elektrizitätsunternehmen im allgemei-
nen Interesse zur Errichtung und Erhaltung einer ausreichenden Netzinfra-
struktur verpflichtet. Die APG als Übertragungsnetzbetreiber ist gemäß § 23 
ElWOG verpflichtet, das betriebene System sicher, zuverlässig, leistungsfä-
hig und unter Bedachtnahme auf den Umweltschutz zu betreiben und zu 
erhalten. 
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3.5.4.5 Optimierung des Zusammenspiels von Erzeugung (aus 
diversen Quellen) und Verbrauch im Energie-
Versorgungssystem bei wechselndem Angebot und 
Nachfrage  

                                                
 

34 Abwägung der Vor- und Nachteile von Verkabelungen (unterirdisch gelegten Leitungen) und Freileitungen im jeweiligen Fall  

empfohlene 
weitere 
Schritte 

 

• Vermehrte Umsetzung von Ringschlüssen zur Reduktion der Störungs-
anfälligkeit des Stromnetzes; 

• Erstellung von Richtlinien für (die Errichtung von) Netzinfrastrukturen auf 
allen Netzebenen;34 

• angepasstes Krisenmanagement im Falle von Netzunterbrechungen.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Anpassung der Netze an neue Anforderungen durch vermehrten 
Stromverbrauch insbesondere im Sommer und für die Integration von er-
neuerbaren Energien sind dringend Investitionen erforderlich. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Konfliktpotenzial entsteht durch einen eventuell erhöhten Flächenbedarf 
insbesondere mit dem Naturschutz, aber auch mit der Raumordnung (Sied-
lungsentwicklung). 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, E-Wirtschaft, AnrainerInnen 

Zeithorizont Ringschlüsse sind mittelfristig realisierbar. Krisenmanagements können 
kurzfristig angepasst werden. 

Ziel  

 

Vermeidung von kritischen Lastspitzen im Fall von Engpässen; Entlastung 
des Transportnetzes bei Lastspitzen; Optimierung der dezentralen Netzein-
speisung 

Bedeutung 

 

Grundsätzlich ist der Energieeffizienz und der Energieeinsparung der Vor-
rang einzuräumen. Durch Austauschprogramme (begleitet durch sozial ge-
staffelte entsprechende Förderprogramme (z. B. der öffentlichen Hand) sind 
der Bestand an ineffizienten Elektrogeräten zu vermindern und der Aus-
tausch durch effizientere Elektrogeräte auf dem aktuellen Stand der Technik 
zu forcieren. Durch entsprechende Begleitmaßnahmen sollte sichergestellt 
werden, dass nicht ein Teil der eingesparten Energie durch eine Ausweitung 
der Energiedienstleistungen wieder verlorgen geht (Rebound-Effekt).  

Um in Zeiten extremer Stromnachfrage Engpässe überbrücken zu können 
sind Maßnahmen zum Lastmanagement (Last-seitige Maßnahmen) zweck-
mäßig. Dadurch soll ein Abflachen der Nachfragespitzen, z. B. bei extremen 
Hitzeperioden, erzielt werden. Es wird davon ausgegangen, dass ein gutes 
Lastenmanagement einen Beitrag zur Entlastung der Netzinfrastruktur leis-
ten kann. 
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Während bislang Stromnetze mit zentraler Stromerzeugung dominieren, 
geht der Trend hin zu dezentralen Erzeugungsanlagen, insbesondere bei 
der Erzeugung aus erneuerbaren Quellen (wie z. B. Photovoltaikanlagen, 
Windkraftanlagen und Biogasanlagen). Dies führt zu einer wesentlich kom-
plexeren Struktur, primär im Bereich der Lastregelung und zur Aufrechter-
haltung der Netzstabilität. Deshalb sind Stromnetze, welche durch ein abge-
stimmtes Management mittels zeitnaher und bi-direktionaler Kommunikation 
zwischen Netzkomponenten, Erzeugern, Speichern und Verbraucherin-
nen/Verbrauchern einen energie- und kosteneffizienten Systembetrieb un-
terstützen, auf zukünftige Anforderungen („Smart Grids“) anzupassen. 

Als eine Möglichkeit zur Visualisierung und besseren Kontrollmöglichkeit für 
den Strombedarf werden Smart Meters diskutiert. Sie sollen dazu beitragen, 
das Zusammenspiel von Erzeugung (aus diversen Quellen) und Verbrauch 
bei wechselndem Angebot und Nachfrage zu optimieren. Stromabnahmen, 
die während Verbrauchsspitzen nicht unbedingt notwendig sind, könnten 
verschoben werden auf Zeiten geringeren Stromverbrauchs und guten 
Stromangebotes (zu niedrigeren Preisen). Damit sollen über Zähler durch 
Preisanreize günstigere Lastverteilungen erwirkt werden. Entsprechende 
Vereinbarungen existieren in der Regel mit Großabnehmern, können aber 
auch bei Kleinabnehmern (Signalsetzen bei Verbrauchsspitzen) getroffen 
werden. Es bestehen jedoch teilweise Bedenken gegen die Einführung von 
Smart Meters, die mit hohen Kosten für die Geräte und die Umrüstung, mit 
geringen Einsparungseffekten und dem Datenschutz argumentiert werden. 
Vor einer allenfalls flächendeckenden Implementierung von Smart Metering 
ist eine umfassende Kosten/Nutzen-Analyse durchzuführen.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug zu prinzipiell allen übrigen Aktivitätsfeldern. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Zu den Anknüpfungspunkten zählen: 

Nationale Technologieplattform Smart Grids Austria (gefördert vom Klima- 
und Energiefonds); Energiestrategie Österreich.  
Rechtliche Grundlagen zu „Smart Metering“ sind die Elektrizitätsbinnen-
markt-RL (RL 2009/72/EG), die RL Endenergieeffizienz und Energiedienst-
leistungen (Energy Services Direktive, ESD, RL 2006/32/EG) und die RL 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (RL 2010/31/EU); auf nati-
onaler Ebene befasst sich § 83 im ElWOG mit intelligenten Messgeräten.  

Stand der 
Umsetzung 

Bezüglich „Smart Metering“ laufen Pilotprojekte von den Netzbetreibern 
bzw. sind derzeit in Planung. 

Relevante Fragestellungen werden im Programm „Neue Energien 2020“, 
und dem Forschungs- und Technologieprogramm des Klima- und Energie-
fonds durchgeführt. 

Derzeit ist eine Forschungs- und Einführungsstrategie zu „Smart Grids“ in 
Ausarbeitung. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare_Energien
http://de.wikipedia.org/wiki/Photovoltaikanlage
http://de.wikipedia.org/wiki/Windkraftanlage
http://de.wikipedia.org/wiki/Biogasanlage
http://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerksmanagement#Lastregelung
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3.5.4.6 Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels 
bei energiewirtschaftlichen Entscheidungen und For-
schungsaktivitäten, z. B. in Hinblick auf eine weitere Di-
versifizierung in der Energieversorgung  

empfohlene 
weitere 
Schritte 

 

• Schaffung von Rahmenbedingungen zum Lastmanagement; 

• Schaffung von Investitionsanreizen: z. B. über Systemnutzungstarife; 

• Forschungsbedarf insbesondere zur Energieeffizienzsteigerung, zu er-
neuerbaren Energieträgern, zur Energiespeicherung bzw. zu Energie-
speichersystemen sowie zur Optimierung von Netzen und Systemen 
(„Smart Grids“, „Smart Metering“); 

• Schaffung von Austauschprogrammen (sozial gestaffelt) als Anreiz zum 
Umstieg auf effiziente Elektrogeräte; 

• Durchführung einer umfassenden Kosten/Nutzen-Analyse bei „Smart 
Metering“ sowie Klärung von Fragen des Datenschutzes, der Datenkom-
munikation, -übertragung und -verarbeitung; 

• Bewusstseinsbildung und Beratung von KonsumentInnen;  

• Aufnahme entsprechender Inhalte in die Aus- und Weiterbildungspro-
gramme von Lehre, Schule und Universitäten.  

Hierzu finden sich in der Energiestrategie Österreich etliche Anknüpfungs-
punkte. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Forschung sind weiterhin in bestehenden Forschungsprogrammen 
entsprechende Fragestellungen zu bearbeiten.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Die Einführung und insbesondere Auswertung der Daten von „Smart 
Metering“ könnte zu Konflikten mit dem Datenschutz führen. KundInnen 
könnten durch eventuell höhere Kosten die Einführung von „Smart Metering“ 
ablehnen. 

Handlungs-
trägerInnen 

Netzbetreiber, EU, Bund, Bundesländer, Gemeinden, E-Wirtschaft, E-
Control, Industrie (Produzenten/Erzeuger von Geräten), KundInnen 

Zeithorizont Erste Schritte sind kurz bis mittelfristig umsetzbar, Effekte stellen sich kurz-
fristig nach erfolgter Umstellung ein. Die Einführung von „Smart Grids“ ist 
ein bereits laufender Prozess, der kontinuierlich weiterzuführen ist. 

Ziel  

 

Erhöhung der Versorgungssicherheit durch vermehrt diversifizierte Energie-
trägerstrukturen und weitgehende Vermeidung von negativen Auswirkungen 
auf andere Bereiche und deren Anpassungsfähigkeit 

Bedeutung 

 

Der Klimawandel mit seinen Folgen (Temperaturanstieg, intensivere Hitze-
perioden, Änderung der Niederschlagsverhältnisse, Extremereignisse) wird 
sich direkt auf die Stromerzeugung bzw. den Kraftwerksbetrieb auswirken. 
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Für Österreich bedeutend ist hierbei die Forderung nach dem Ausbau er-
neuerbarer Energieträger als Zielsetzung der Energiestrategie Österreich. 
Zu den für Österreich relevanten Quellen für erneuerbare Energie zählen 
u. a. Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie, Umgebungswärme, Biomasse 
sowie Deponie-, Klär- und Biogas. 

Klima- und wetterbedingt können in Flüssen vor allem im Sommer längere 
Niedrigwasserperioden auftreten, die sowohl Laufkraftwerke als auch die 
Bereitstellung von Kühlwasser in ihrer Leistung beschränken können. Eine 
regionale Betrachtung ist jedoch erforderlich. Werden die Häufigkeit und 
Stärke von extremen Wetterlagen zunehmen, sind sowohl die Energielei-
tungen als auch beispielsweise Photovoltaik-Anlagen sowie die Biomasse-
produktion betroffen. Andererseits werden durch den Betrieb von Kraftwer-
ken (v. a. auch auf Basis erneuerbarer Energieträger) andere, gegenüber 
den Folgen der Klimaänderung bereits sensible Bereiche (z. B. Schutzwas-
serwirtschaft, Biodiversität), zusätzlich beeinflusst bzw. wird deren Ver-
wundbarkeit weiter erhöht. Hier besteht noch Forschungsbedarf, z. B. hin-
sichtlich der ökologischen Folgen des Einsatzes von Geothermie zur Ener-
gieerzeugung.  

Es ist daher notwendig, angedachte Strategien zur Diversifizierung und Ent-
scheidungen in Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit anpassungsrelevanten 
Zielen zu prüfen bzw. bestehende Wissenslücken durch entsprechende 
Forschungsinitiativen zu schließen. 

Mögliche Teilmaßnahmen: 

• Wasserkraft: Systemoptimierung beim Speichermanagement, unter Be-
rücksichtigung der Folgen für die Flussökosysteme sowie die Schutzfunk-
tion (Hochwasserschutz) von Speicherkraftwerken; Analyse des Wasser-
dargebots für Laufkraftwerke; 

• Windkraft: Überprüfung und Aktualisierung von Windeignungsflächen 
(Vorrang- und Vorbehaltsflächen, ggf. aber auch von Tabuzonen) für je-
des Bundesland unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher und rau-
mordnungs-relevanter Aspekte, um eine sinnvolle Planung und Integrati-
on sicherzustellen; 

• Geothermie: Erforschung ökologischer Folgen (Naturschutz, Wärmebe-
lastung);  

• Photovoltaik: Berücksichtigung von Windlasten in Vorschriften und Nor-
men für neue Anlagen; 

• regionale Nutzung von Biomasse, verstärkt auch in Form von 
kaskadischer Nutzung von Rest- und Abfallstoffen.  
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35 Die Bedeutung von Speicherkraftwerken – als Ausgleichsfunktion bei Differenzen zwischen Erzeugung und Bedarf/Verbrauch 
– wird mit zunehmendem Ausbau der Windkraft steigen. 
36 Ein Vorteil von kalorischen Kraftwerken (aber auch Speicherkraftwerken) liegt in ihrer Flexibilität (schnelle Zu- und 
Abschaltbarkeit) und Eignung als Ausgleichskraft. 

Trotz der großen energiewirtschaftlichen Bedeutung von erneuerbaren 
Energieträgern, insbesondere der Wasserkraft35, ist die Relevanz kalori-
scher Kraftwerke für eine kontinuierliche Versorgung nach wie vor groß36, 
speziell in Anbetracht des zukünftig steigenden Kühlbedarfs. Dabei ist auch 
in Hinblick auf den Klimaschutz auf eine gekoppelte Produktion von Strom 
und (Fern-) Wärme bei guten Anschlussgraden im Wärmenetz sowie den 
Einsatz von vorwiegend nachhaltig erzeugter Biomasse (bei Biomasse-
Kraftwerken) zu achten.  

In Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen wird gleichzeitig elektrische Energie 
und Wärme erzeugt, was zu einer Verringerung des Primärenergieeinsatzes 
und des CO2-Ausstoßes führt. Bei der Kraft-Wärme-Kopplung können un-
terschiedliche Energieträger – u. a. auch erneuerbare Energieträger (bioge-
ne Stoffe, Abfall etc.) – zum Einsatz kommen. Die Kraft-Wärme-Kopplungs-
Technologie hat aufgrund der angestrebten Energieeffizienzeinsparungen 
weiterhin einen hohen Stellenwert und wird von der Klimastrategie 
(BMLFUW 2007c) und der Energiestrategie (BMWJF & BMLFUW 2010) 
unterstützt. 

Ein vermehrter Einsatz von erneuerbaren Energieträgern ist aber nicht nur 
aus Gründen des Klimaschutzes ein unbestreitbar bedeutsames Ziel (Ener-
gie- und Klimapaket der EU, Energiestrategie Österreich). Auch in Hinblick 
auf die Anpassung an den Klimawandel ist die Diversifizierung ein wichtiger 
Aspekt.  

Durch vorausschauende Berücksichtigung und Planung können Fehlinvesti-
tionen, aber auch klimaschädliche Anpassungsmaßnahmen verhindert wer-
den. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht grundsätzlich ein Bezug zu allen übrigen Aktivitätsfeldern. 
Schnittstellen bestehen speziell zu den Aktivitätsfeldern Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft sowie Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte sind die Energiestrategie Österreich, die Ökostromge-
setz-Novelle 2008 und 2012, die Weiterentwicklung und Umsetzung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie, die Wohnbauförderung, der Klima- und Energie-
fonds sowie Unternehmensstrategien. 

Stand der 
Umsetzung 

Auf Unternehmensebene werden allfällige präventive Maßnahmen zur 
Schadensvorbeugung unmittelbar umgesetzt, wenn die ökonomischen 
Rahmenbedingungen gegeben sind, und sie finden auch Eingang in lang-
fristige strategische Entscheidungen. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

 

• Abstimmung der bestehenden Instrumente hinsichtlich ihrer Zielsetzun-
gen und Maßnahmen, um gegebenenfalls widersprüchliche Maßnahmen-
vorschläge in den diesbezüglichen Strategien (also etwa zwischen Kli-
mawandelanpassungsstrategie und Energiestrategie) zu vermeiden; 
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• kontinuierliche Anpassung bestehender Strategien und politischer Instru-
mente an neue Erkenntnisse und Ergebnisse;  

• Schaffung von entscheidungsrelevanten Grundlagen für die Entwicklung 
langfristiger Strategien und Festlegung der wirtschaftlich vertretbaren 
Möglichkeiten und Rahmenbedingungen; 

• Wissenstransfer in die verschiedenen Entscheidungsebenen (gezielte 
Weitergabe von neuen Informationen/Erkenntnissen an die einzelnen Ak-
teurinnen und Akteure);  

• Ausarbeitung von Notfallmaßnahmen (Notfallplänen) bei Extremereignis-
sen wie z. B. bei Auftreten längerer Sommerniederwasserperioden;  

• Bewusstseinsbildung und Information hinsichtlich der Notwendigkeit von 
Maßnahmen auf allen Ebenen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Zum möglichen Ressourcenbedarf lassen sich derzeit keine verlässlichen 
Aussagen treffen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Konflikte zu anderen Sektoren ergeben sich erst aus der Art der zu setzen-
den Maßnahme. Als Beispiele seien angeführt: Wasserhaushalt und Was-
serwirtschaft (Maßnahmen in Richtung Ausbau Wasserkraft), Naturschutz 
(z. B. Trassenführung), Luftreinhaltung sowie Landwirtschaft (Art der zu 
forcierenden Biomasse) und Flächenbedarf bzw. Beeinträchtigung von Flo-
ra, Fauna und Landschaftsbild durch Windkraftanlagen. Bei der Umsetzung 
der Maßnahme können sich Barrieren nicht-technischer Art ergeben wie 
z. B. Einwendungen aus der Bevölkerung oder fehlender Konsens zwischen 
den betroffenen Stakeholdergruppen für die Finanzierung von Maßnahmen, 
aber auch Unklarheiten bezüglich der Verantwortung. 

Handlungs-
trägerInnen 

Energieversorger, Bund (BMWFJ, BMVIT, BMLFUW, BMF), Bundesländer, 
Gemeinden, Energiedienstleister, Interessenverbände, NGOs (z. B. Bio-
masseverband, Photovoltaik) 

Zeithorizont Die Umsetzung ist in Abhängigkeit von der Dynamik auf Ebene der Ent-
scheidungsfindung zu sehen (z. B. strategische Entscheidungen auf Unter-
nehmensebene können rasch getroffen werden, auf Ebene der Gebietskör-
perschaften ist ein längerer Prozess notwendig). 
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3.5.4.7 Reduktion der Nachfrage durch Erhöhung der Endener-
gieeffizienz und Reduktion innerer Lasten 

Ziel Reduktion des Energieverbrauchs durch Effizienzsteigerung und Verbesse-
rung des thermischen Komforts durch die Reduktion innerer Lasten37 

Bedeutung Generell ist die Reduktion des Energieverbrauchs durch bewusstseinsbil-
dende Maßnahmen zu forcieren. 
Zusätzlich werden weitere Maßnahmen zu ergreifen sein, die den Bedarf an 
Heiz- und Kühlenergie sowie den Strombedarf verringern (siehe auch Kapi-
tel 3.6.4 – Handlungsempfehlungen für das Aktivitätsfeld Bauen und Woh-
nen). 
Ungefähr ein Drittel des Energieeinsatzes fließt in den Gebäudebereich: in 
die Raumwärme bzw. Raumkühlung, in die Warmwasserbereitung und in 
die Beleuchtung in Gebäuden. 
In Österreich sind in den vergangenen Jahrzehnten bereits viele Anstren-
gungen unternommen worden, den Energieeinsatz in Gebäuden zu reduzie-
ren. Zuständig für die Bauordnungen und eine Reihe damit zusammenhän-
gender Regelungen sind die Bundesländer. Beim Bund liegt insbesondere 
die Zuständigkeit für das Zivilrechtswesen. Um akkordiert vorzugehen, ha-
ben Bund und Bundesländer, bzw. in bestimmten Fällen letztere unterei-
nander, Vereinbarungen nach dem Artikel 15a des Bundesverfassungsge-
setzes (B-VG) geschlossen: 
Der Einsatz von relevanten Technologien (Beleuchtung, Kühlung, Warm-
wasser, Raumwärme etc.) kann auch deutlich zur Reduktion der Erwärmung 
von Innenräumen beitragen. Neben der Einstrahlung von Sonnenlicht und 
Einbringung von warmer Außenluft sind Energieverbraucher (wie z. B. Be-
leuchtung, Informationstechnologie) ein wesentlicher Faktor als Wärmepro-
duzent z. B. in den Innenräumen (sogenannte „innere Lasten“).  
Die Reduktion dieser inneren thermischen Lasten geht oft mit einer Erhö-
hung der Energieeffizienz von Geräten einher. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Bauen 
und Wohnen, Tourismus, Wirtschaft sowie Gesundheit. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Der Aktionsplan für Energieeffizienz schlägt auf EU-Ebene ein Maßnah-
menpaket vor, mit dem – ausgehend vom Jahr 2005 – bis 2020 ein Ener-
gieeinsparungspotenzial von 20 % verwirklicht werden soll.  
Die Energieeffizienzrichtlinie sieht gegenüber einem errechneten jährlichen 
Durchschnittsverbrauch einen Einsparrichtwert von 9 % bis zum Jahr 2016 
vor. Zur Umsetzung in Österreich wurde eine 15a-Vereinbarung zwischen 
Bund und Ländern verabschiedet. Im Juni 2011 wurde der in der Energieef-
fizienzrichtlinie geforderte zweite Energieeffizienz-Aktionsplan der Republik 
Österreich vorgelegt.  

                                                
 
37 Zu den inneren Lasten zählen: der Wärme- und Feuchteeintrag durch die NutzerInnen, Geräte und Maschinen (Wärme und 
Luftzug, Geruchsbelastungen, Schadstoffe) sowie Nutzungen (Waschen, Duschen und Kochen), die die Luftfeuchtigkeit erhö-
hen. 
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Die Gebäuderichtlinie der EU (RL 2010/31/EU) verpflichtet u. a. zur Vorlage 
eines Energieausweises bei Errichtung, Verkauf oder Vermietung von Ge-
bäuden, dessen Gültigkeitsdauer zehn Jahre nicht übersteigt. Die verpflich-
tende Vorlage eines Energieausweises im Rahmen dieser Richtlinie soll 
bewirken, dass in verstärktem Maße Gebäude, Wohnungen und Geschäfts-
lokale mit guter Energieeffizienz angeboten werden. Im Rahmen der natio-
nalen Umsetzung wird die Berechnung des Primärenergiebedarfs in den 
Energieausweis einfließen, womit auch innere Lasten berücksichtigt wer-
den. 

Durch den österreichischen Aktionsplan zur nachhaltigen öffentlichen Be-
schaffung sowie die Eco-Design-Richtlinie sollen vermehrt energieeffiziente 
Geräte eingesetzt werden, wodurch die Wärmeabgabe in den Raum redu-
ziert und somit die inneren Lasten vermindert werden. 

Anknüpfungspunkte bieten auch die Baustandards und Baunormen.  

Einen weiteren Anknüpfungspunkt stellt die Wohnbauförderung dar, die den 
Primärenergiebedarf als Berechnungsbasis mitberücksichtigen sollte. 

Stand der 
Umsetzung 

Mit der Produktkennzeichnung Energy Star werden seit 2001 in der EU 
energieeffiziente Geräte auf freiwilliger Basis ausgewiesen. Ziel von Energy 
Star ist es, KonsumentInnen und Beschaffungsverantwortlichen in Unter-
nehmen und im öffentlichen Dienst eine Orientierungshilfe bei der Auswahl 
energieeffizienter Produkte zur Verfügung zu stellen. Das Energy Star-
Programm umfasst im EU-Raum primär die Produktgruppen PCs, Laptops, 
Drucker, Monitore, Scanner, Server und Netzwerkequipment. Kriterien für 
weitere Produktgruppen befinden sich derzeit in Ausarbeitung. 

Die Informationsplattform www.topprodukte.at unterstützt KonsumentInnen 
bei der Suche nach energiesparenden Produkten. Die Plattform informiert 
über die effizientesten, in Österreich erhältlichen Produkte jeder Kategorie 
und ermöglicht einen Vergleich zwischen den einzelnen Produkten. Derzeit 
finden sich auf dieser Homepage Produkte aus den Kategorien Beleuch-
tung, Büro, Haushalt, Heizung/Warmwasser, Kommunikation, Mobilität und 
Unterhaltung.  

Die „energieeffizienz monitoringstelle“ berechnet Endenergieeinsparungen 
und analysiert die Energieeffizienzentwicklung in Österreich. Die Ergebnisse 
werden auf der Website www.monitoringstelle.at dokumentiert.  

Auf www.ecolinx.at, dem österreichischen Katalog für Umwelt- und Energie-
technologien, sind Unternehmen abrufbar, die insbesondere im Themenbe-
reich Energieeffizienz arbeiten. Das Angebot richtet sich an potenzielle 
AuftrageberInnen, KundInnen und PartnerInnen. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Prüfung und ggf. Anpassung der Baustandards und Normen (siehe Kapi-
tel 3.6.4.6 – Anpassung von Baustandards und Normen an den Klima-
wandel); 

• für eine ganzheitliche Planung Optimierung des Energieverbrauchs für 
Heizung, Warmwasser, Hilfsstrom, Beleuchtung, Haushaltsstrom und Lüf-
tungsstrom. Ziel ist es, Gebäude mit niedrigem Primärenergiebedarf und 
CO2-Emissionen – aufbauend auf der Novelle zur Gebäuderichtlinie 2012 
– zu fördern; 
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• Förderung des Einsatzes von energieeffizienten Geräten und Beleuch-
tung (geringe Verlustleistung und geringer Stand-by-Verbrauch) durch 
Bewusstseinsbildung, Anreize etc.; 

• Optimierung der Betriebszeiten von Geräten (z. B. tageslichtabhängige 
Beleuchtungsregelung); 

• Virtualisierung von IT-Anlagen (Green-IT; Server steht nicht im Büro, 
sondern in einem – energieeffizienten – Rechenzentrum); 

• weiterer Ausbau der Energieberatung und Bewusstseinsbildung; 

• Unterstützend sind Maßnahmen zu einer weiteren Flexibilisierung von 
Arbeitszeiten zur Vermeidung von Lastspitzen bzw. die verstärkte Einrich-
tung von Telearbeitsplätzen (weniger Arbeitsplätze = weniger innere Las-
ten) zu prüfen und ggf. zu forcieren. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für Bewusstseinsbildung und die Förderung des Austausches von ineffi-
zienten Geräten können zusätzliche Kosten entstehen. Langfristig kann die 
Handlungsempfehlung zu einer Reduktion der Energiekosten beitragen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Der Umstieg auf energieeffiziente Geräte kann aufgrund der anfallenden 
Kosten auf Widerspruch stoßen. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, EU, GebäudenutzerInnen, ImmobilienentwicklerInnen, 
HaustechnikplanerInnen, IT-PlanerInnen, GeräteentwicklerInnen, universitä-
re und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 

Zeithorizont Maßnahmen lassen sich kurz- bis mittelfristig in die Wege leiten. Die Kon-
zeptentwicklung sowie Forschungsarbeiten z. B. zum Nachweis der Wirk-
samkeit durch Simulation, die Umsetzung von Demonstrationsprojekten und 
Monitoring etc. können kurzfristig veranlasst werden. 

 

3.5.4.8 Entwicklung einer Energieversorgungsstrategie auf Ba-
sis einer umfassenden Strom- und Wärme-
Bedarfsprognose unter Berücksichtigung von “Anpas-
sungsszenarien“  

Ziel  

 

Erstellung einer langfristigen Strategie 2030 bis 2050 unter Beachtung mög-
licher zukünftiger Entwicklungen und Erarbeitung von entsprechenden an-
passungsrelevanten Maßnahmen als Planungsinstrument 

Bedeutung 

 

Aufgrund der sich langfristig abzeichnenden Entwicklung und der langen 
Vorlaufzeit der meisten Maßnahmen im Energiesektor sollte möglichst rasch 
eine langfristige Energieversorgungsstrategie entwickelt werden, die sich 
umfassend mit der Herausforderung der Anpassung an den Klimawandel 
befasst. Diese sollte zum einen auf die durch den Klimawandel bedingten 
Veränderungen Bedacht nehmen (u. a. den erhöhten Strombedarf im Som-
mer), zum anderen den Erfordernissen der Emissionsminderung von Treib-
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hausgasen entsprechen. Als Grundlage ist unter anderem eine umfassende 
und regionalisierte Strom- und Wärmebedarfsprognose notwendig.  

Überdies sind Krisenmanagementpläne zu entwickeln, die die Folgen des 
Klimawandels berücksichtigen. 

Derzeit gibt es für Österreich keine Energiestrategie bis 2030 bzw. 2050. 
Ferner ist in diesem Zeitrahmen zu erwarten, dass zusätzlicher Bedarf an 
elektrischem Strom im Verkehrssektor entstehen wird.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es bestehen Schnittstellen insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Landwirt-
schaft, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft und Wasserhaushalt, Tourismus, 
Bauen und Wohnen, Ökosysteme/Biodiversität, Verkehrsinfrastruktur, 
Raumordnung, sowie Wirtschaft. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte sind die Energiestrategie Österreich, der Energiestatus 
Österreich 2010, der Energiebericht 2003 der österreichischen Bundesre-
gierung und die Klimastrategie. 

Stand der 
Umsetzung 

Die Energiestrategie Österreich fokussiert auf Maßnahmen zum Klima-
schutz und auf eine nachhaltige Energieversorgung. Anpassung an den 
Klimawandel wird kaum thematisiert. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

 

• Erstellung einer umfassenden regionalisierten Strom- und Wärmebedarfs-
prognose; 

• Überarbeitung der bestehenden Strategien und Instrumente unter Be-
rücksichtigung der zu erwartenden Klimawandelfolgen; 

• Erarbeitung von Krisenmanagementplänen, die die Folgen des Klima-
wandels berücksichtigen; 

• Anreize zur Erstellung von Abwärmekatastern aus Industriebetrieben. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Einarbeitung wissenschaftlicher validierter Erkenntnisse hinsichtlich 
der Auswirkungen des Klimawandels und der Ableitung entsprechender 
Maßnahmen ist Ressourcenbedarf gegeben.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Abhängig von den jeweils empfohlenen Maßnahmen in einer langfristigen 
Energiestrategie sind Konflikte mit der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, 
der Wasserwirtschaft sowie der Siedlungsentwicklung, aber auch mit dem 
Naturschutz und dem Tourismus nicht auszuschließen. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Energieversorger, Netzbetreiber 

Zeithorizont Anzustreben ist eine möglichst rasche Inangriffnahme der Ausweitung der 
Energiestrategie um anpassungsrelevante Aspekte. 
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3.6 Aktivitätsfeld Bauen und Wohnen 

3.6.1 Allgemeine Beschreibung  

Aufgrund der gebirgigen Topografie ist nur ein relativ kleiner Anteil der Fläche Österreichs für 

dauerhafte Siedlungen geeignet – nur 38,7 % des Bundesgebietes gelten als „Dauersied-

lungsraum“, wobei in dieser Angabe z. B. Flächen für Straßen und landwirtschaftliche Nut-

zung bereits enthalten sind (Statistik Austria 2012). Im alpinen Raum sind es insbesondere 

die topografischen Bedingungen, wie Höhenlage und Hangneigung die – im Zusammenspiel 

mit den klimatischen Bedingungen und den daraus resultierenden Wettererscheinungen – 

eine dauerhafte Besiedelung verhindern. Auf der anderen Seite führt die Konzentration der 

Besiedelung in attraktiveren Gebieten dazu, dass die Bevölkerungsdichte im dauerhaft be-

siedelten und wirtschaftlich geprägten Raum mit rund 250 Einwohnerinnen und Einwohnern 

pro km2 relativ hoch ist (entspricht etwa dem 2,5-fachen der Bevölkerungsdichte für ganz 

Österreich) (Statistik Austria 2008). Im Jahr 2006 gab es rund 1,88 Mio. Wohngebäude in 

Österreich, davon waren 74 % Ein- und Zweifamilienhäuser, die restlichen 26 % Mehrfamili-

enhäuser (Umweltbundesamt 2010).  

Das Aktivitätsfeld Bauen und Wohnen ist als einer der wirtschaftlichen Schlüsselbereiche 

von den in Österreich erwarteten Auswirkungen des Klimawandels in vielfältiger Weise be-

troffen. So nimmt das Bauwesen eine große Bedeutung für den Arbeitsmarkt ein. Für private 

Haushalte ist der Bereich Bauen und Wohnen inklusive Wohnungsausstattung mit 24 % der 

Haushaltsausgaben einer der größten Ausgabenbereiche (Gringrich et al. 2008).  

Klimaschutz und Anpassung 

Eine völlig getrennte Betrachtung von Klimawandelanpassung und Emissionsvermeidung 

bzw. -minderung (Klimaschutz) ist im Bereich Bauen und Wohnen nicht zweckmäßig. So 

steht eine Vielzahl an Anpassungsmaßnahmen in einem engen Zusammenhang mit Klima-

schutzmaßnahmen. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienzstandards von Gebäu-

den stellen in vielen Fällen zugleich wirkungsvolle Anpassungsmaßnahmen dar (z. B. hohe 

Wärmedämmung, Einsatz von Komfortlüftungsanlagen). Im vorliegenden Dokument wird der 

Fokus auf Anpassungsmaßnahmen gelegt, es wird jedoch generell empfohlen, bei Klima-

schutzmaßnahmen die Anpassung quasi „mitzudenken“, also Klimaschutzmaßnahmen so zu 

konzipieren, dass sie beiden Zielen – Klimaschutz und Anpassung – gleichzeitig dienen kön-

nen. 

Das Aktivitätsfeld Bauen und Wohnen umfasst die Planung, Errichtung, Bewirtschaftung und 

Nutzung von Gebäuden. Es fokussiert auf die unmittelbare Betroffenheit von Gebäuden 

durch den Klimawandel wie Veränderungen bei Temperatur, extremen Niederschlagsereig-
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nissen, Sturm, Schneedruck, Hochwasser, Lawinen etc. Bearbeitet werden schwerpunktmä-

ßig beheizte bzw. gekühlte, durch Menschen genutzte Wohn- und Nichtwohngebäude (Bü-

ros, Krankenhäuser, Hotels, Schulen etc.) im Neubau, in der Sanierung und im Bestand. Die 

Nutzung der Gebäude wird insofern bearbeitet, als sich durch den erwarteten Klimawandel 

und die veränderten Komfortbedingungen die Ausstattung von Gebäuden (z. B. Installation 

von Klimaanlagen und Beschattungseinrichtungen) und der Immobilienmarkt verändern wird. 

Die Gestaltung der Wohn-, Arbeits- und Infrastrukturbauten weist ein erhebliches Wirkungs-

potenzial auf, z. B. hinsichtlich des Mobilitäts- und des Freizeitverhaltens (Stadtflucht etc.). 

Bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen sind diese Überschneidungen in Abstim-

mung mit betroffenen Aktivitätsfeldern (wie z. B. Schutz vor Naturgefahren, Katastrophen-

management, Wasserwirtschaft und Wasserhaushalt, Energie, Tourismus und Gesundheit) 

und AkteurInnen zu berücksichtigen.  

Eine weitere Verknüpfung besteht zur „Energiestrategie Österreich“, die auf Initiative der 

österreichischen Bundesregierung im Rahmen eines breit angelegten Stakeholderprozesses 

entwickelt wurde. Im März 2010 wurde ein umfassendes Paket an Maßnahmenvorschlägen 

vorgestellt, welches aber nicht als Schlusspunkt, sondern als Beginn für weitere Diskussio-

nen und Verhandlungen zu verstehen ist. Dabei werden strategische Schwerpunkte und 

Maßnahmen aufgezeigt, die zum einen die Entwicklung eines nachhaltigeren Energiesys-

tems ermöglichen und zum anderen die Erreichung der EU-Vorgaben – die Steigerung des 

Anteils an erneuerbaren Energien auf 34 % und die Reduktion der Treibhausgasemissionen 

im Bereich, der nicht dem Emissionshandel unterliegt, um 16 % – sicherstellen. Die Maß-

nahmenvorschläge für eine „Energiestrategie Österreich“ und deren Energie- und Klimaziele 

basieren auf den Säulen Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit, Umwelt- und Sozial-

verträglichkeit. Sie messen der Energieeffizienz auf allen Ebenen der Bereitstellung und Nut-

zung eine zentrale Bedeutung bei. Mit der Umsetzung der zukünftigen Energiestrategie wird 

das Ziel verfolgt, die Abhängigkeit von Energieimporten drastisch zu vermindern und für 

Wirtschaft und Beschäftigung kräftige Impulse zu setzen. Fragen der Anpassung an den Kli-

mawandel sind derzeit nicht explizit behandelt. In der Energiestrategie vorgestellte Wege zu 

den Zielen, wie z. B. zur Steigerung der Energieeffizienz bzw. im Gebäudebereich weisen 

aber Synergien zur Anpassung auf und tragen somit positiv zur Anpassung an den Klima-

wandel bei. 

Die Handlungsempfehlungen im Aktivitätsfeld Bauen und Wohnen unterstützen in weiterer 

Folge bestehende Klimaschutzziele national, international und auf EU-Ebene – wie die öster-

reichische Klimastrategie, das Klimaschutzgesetz (KSG 2011), das Kyoto-Protokoll und das 

Klima- und Energiepaket 2020 der EU. 

 



143 

3.6.2 Vulnerabilitätsabschätzung des Aktivitätsfeldes Bauen und Wohnen 

Die erwarteten Auswirkungen stellen veränderte Ansprüche an Planung, Errichtung, Bewirt-

schaftung und Nutzung von Gebäuden (z. B. Innenraumklima) und der dazugehörigen Infra-

struktur. Für die Einschätzung der Vulnerabilität ist dabei von Bedeutung ob es sich um die 

Neuerrichtung von Gebäuden, um bereits bestehende Gebäude bzw. um die Sanierung des 

Gebäudebestands handelt. Im Neubau kann mit technischen und raumplanerischen Maß-

nahmen vorausschauend reagiert und negative Wirkungen können somit weitgehend ver-

mieden werden. Im Gegensatz dazu sind bei bestehenden Gebäuden Maßnahmen oft mit 

einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden.  

Vor allem in dicht bebauten Siedlungsbereichen führt eine verstärkte Hitzebelastung im 

Sommer (höhere Extrem- und Durchschnittstemperaturen, häufigere und intensivere Hitze-

wellen) zu ungünstigerem Raum- und Wohnklima und damit zu gesundheitlichen Belastun-

gen (besonders für gesundheitlich vorbelastete und alte Menschen sowie Kinder) insbeson-

dere in exponierten und überhitzungsgefährdeten Gebäuden (Hitzestress, erhöhte Hitzemor-

talität). Verstärkt wird dies durch die fehlende nächtliche Abkühlung. Die sommerliche Über-

hitzung wird vor allem in Gebäuden mit geringen Speichermassen, schlechter Wärmedäm-

mung und hohem Glasanteil (Bürogebäude) problematisch werden. Der Kühlbedarf bzw. der 

Einsatz alternativer Maßnahmen zur Reduktion der Raumtemperatur wird im Sommer stei-

gen. Insbesondere im Bereich der städtischen Wärmeinseln wird der Kühlbedarf besonders 

groß sein. Als unmittelbare Reaktion lässt sich schon jetzt eine gesteigerte Zunahme an Kli-

maanlagen beobachten.  

Je nach Lage, Gebäudetyp, Gebäudeausstattung und Nutzung ist die Vulnerabilität unter-

schiedlich, eine einheitliche Einstufung ist nicht möglich. Beim Neubau sind Anpassungs-

maßnahmen relativ einfach möglich, hier ist von einer geringen Vulnerabilität auszugehen. 

Beim Gebäudebestand ist durch die extrem hohe Systemträgheit die Vulnerabilität als hoch 

einzustufen, bei der Sanierung (wenn Gebäude in der Substanz verändert werden), sind An-

passungsmaßnahmen möglich, sodass hier von einer mäßigen bis geringen Vulnerabilität 
ausgegangen werden kann. 

Als Folge der zunehmenden Temperaturvariabilität, aber auch bei einer Zunahme an Ext-

remereignissen wie Starkregen, Hagel oder Wind, wird eine erhöhte physikalische Bean-
spruchung von Gebäuden erwartet (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2007). Potenziell 

vulnerabel könnten Verbundstoffe durch thermische Spannungen, große Bauteile durch 

Dehnungen sowie Fassadenputze sein. Starkregen wirkt neben der Durchfeuchtung der Ge-

bäudehülle stark auf den Sockelbereich und den Keller, wo es zu kurzfristigen Überflutungen 

und Durchfeuchtung kommen kann. Energieanlagen (Sonnenkollektoren, Photovoltaik-

Module, Windkraftanlagen etc.) in exponierten Lagen können durch extreme Wetterereignis-
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se (Hagel, Sturm) beschädigt werden. Im Neubau kann aus technischer Sicht auf die verän-

derten Anforderungen relativ leicht reagiert werden. Im Bestand ist eine Anpassung (insbe-

sondere im Sockelbereich und bei Kellern) ungleich schwieriger, hier ist mit einer Zunahme 

an ernsten Bauschäden zu rechnen. Im Neubau kann die Vulnerabilität somit als gering bis 

mäßig, im Bestand als hoch eingestuft werden, bei der Sanierung als mäßig bis hoch 

(Hochwasserschutz).  

Die Wahrscheinlichkeit für kleinräumige Überflutungen könnte zunehmen, für großräumige 

Hochwässer sind derzeit keine gesicherten Aussagen zu treffen. Aufgrund der starken Ver-

bauung in Überflutungszonen, aber auch aufgrund der nicht angepassten Bautechnik und 

Nutzungen sind Siedlungsgebiete als hoch vulnerabel einzuschätzen. Insbesondere bei 

häufigeren Starkregenereignissen kann die Dimensionierung von gebäude- und siedlungs-

bezogenen Regenentwässerungs- sowie Abwasserentsorgungssystemen (Dachrinnen, Ka-

nalanlagen, Kläranlagen etc.) nicht ausreichend sein. Die Verwundbarkeit hängt jedoch auch 

maßgeblich von der Eigenvorsorge der in den gefährdeten Gebieten lebenden Bevölkerung 

ab. 

In Höhenlagen über der Regen-Schnee-Grenze sind infolge genereller Niederschlagszu-

nahme im Winter speziell in der ersten Hälfte des Jahrhunderts stärkere Schneefälle zu er-

warten; dies kann auch in tieferen Lagen infolge zunehmender Klimavariabilität nicht ausge-

schlossen werden. Resultierende erhöhte Schneelasten können Gebäude und Infrastruktu-

ren gefährden. Die Verwundbarkeit wird aufgrund der Unsicherheiten als nicht einschätz-
bar quantifiziert. 

Speziell in alpinen Regionen können extreme Wetterereignisse wie zunehmende Starknie-

derschläge, aber auch das Auftauen von Permafrost vermehrt zu Murabgängen, Steinschlag, 

Felssturz und Rutschungen sowie im Winter vermehrt zu Lawinenabgängen führen und hier 

die Beschädigung oder Zerstörung von Gebäuden und Infrastruktur verursachen. Die Vulne-
rabilität des Gebäudebestands ist somit – trotz hoher Unsicherheiten – als hoch einzustu-

fen, beim Neubau können negative Auswirkungen weitgehend vermieden werden. 

Aber auch Starkstürme weisen ein hohes Schadenspotenzial auf. Sollten Veränderungen in 

der Häufigkeit oder der Stärke von atlantischen Stürmen in Mitteleuropa eintreten, dann wäre 

der Donauraum besonders betroffen (Formayer et al. 2008). Energieanlagen (Sonnenkolle-

ktoren, Photovoltaik-Module, Windkraftanlagen etc.) in exponierten Lagen können durch ext-

reme Wetterereignisse (Hagel, Sturm) beschädigt werden. Robuste Aussagen zur Vulnera-
bilität sind nach derzeitigem Wissenstand aufgrund der Unsicherheiten der Klimaszenarien 

nicht einschätzbar. 



145 

Besonders mit Unsicherheit behaftet sind Angaben zur Gefahr von Wald- und Flächenbrän-

den. Im Falle einer Zunahme von Bränden kann dies für Österreich mit seinen ausgedehnten 

Waldflächen ein großes Risiko darstellen.  

Im Hinblick auf Maßnahmen im Aktivitätsfeld Bauen und Wohnen ist eine enge Abstimmung 

mit der Raumordnung anzustreben. Insbesondere die Flächenwidmung und die Bebauungs-

pläne mit objektbezogenen Sicherheitsvorschriften können durch entsprechende Vorgaben 

die Vulnerabilität des Sektors Bauen und Wohnen positiv beeinflussen. 

 

3.6.3 Allgemeine Handlungsprinzipien im Aktivitätsfeld Bauen und Wohnen 

• Steigerung der Energieeffizienz  

Für das Aktivitätsfeld Bauen und Wohnen sind grundsätzlich die Berücksichtigung von ak-

tuellen Technologien zur bestmöglichen Energieeffizienz von Gebäuden, in der Stadtpla-

nung die Einbeziehung von mikroklimatischen Bedingungen sowie die klimatologische 

Verbesserung von urbanen Räumen durch planerische Gestaltungsmöglichkeiten anzu-

streben. Aktuelle Technologien beinhalten sowohl Technologien aus dem Bereich der er-

neuerbaren Energieträger (Solarenergie, Photovoltaik, Wärmepumpen, Windkraft, Bio-

masse etc.) aber auch die thermische Sanierung und die Neuerrichtung von Gebäuden be-

treffend. 

• Generelle Berücksichtigung von Kriterien zur Nachhaltigkeit bei der Errichtung von 
Gebäuden und insbesondere der Auswahl der Baustoffe 

Nachhaltiges Bauen zielt darauf ab, dass Gebäude über deren gesamten Lebenszyklus, 

beginnend mit der Herstellung der Baustoffe, der Errichtung, Nutzung bis zum Rückbau 

bzw. der Entsorgung von Bauwerken, zur Minimierung des Energie- und Ressourcen-

verbrauchs, zur Verringerung der Umweltbelastungen und zur Verbesserung der Gesamt-

wirtschaftlichkeit beitragen. Gleichzeitig ist auf die Sicherstellung gesundheits- und behag-

lichkeitsfördernder Aspekte, die zu einer Erhöhung der Lebensqualität der NutzerInnen 

führen, zu achten. Nachhaltiges Bauen kann zum Schutz der Ressourcen beitragen, die 

Lebenszykluskosten minimieren und gleichzeitig zu einer Verbesserung der Wirtschaftlich-

keit beitragen (BMVBS 2011).  

Insbesondere die Baustoffwahl und die Qualität der verwendeten Bauteile kann die Le-

bensdauer der Gebäude verlängern, zu einer Reduzierung der Unterhaltskosten und des 

Erneuerungsaufwandes führen, aber auch die Lebensqualität positiv beeinflussen. Die vor-

rangig zu verwendenden Baustoffe sollen umweltverträglich sein, eine hohe Lebensdauer 

aufweisen und aus Rohstoffen bestehen, die entweder wieder verwertbar sind oder deren 

Entsorgung zumindest unproblematisch ist. Zudem sollten sie kurze Transportwege auf-



146 

weisen. Durch nachhaltiges Bauen wird auch ein wesentlicher Beitrag zur Reduktion des 

CO2-Ausstoßes und somit zum Klimaschutz geleistet. Baustoffe aus nachwachsenden 

Rohstoffen wie z. B. Holz binden CO2 und speichern es über einen langen Zeitraum als bi-

ogenen Kohlenstoff. Zusätzlich kann durch die Verwendung von Holz als Baustoff weiteres 

CO2 eingespart werden, welches für die Produktion anderer Materialien emittiert würde 

(Material-Substitutionseffekt). Im Sinne einer kaskadischen Nutzung können Holzprodukte 

am Ende des Lebenszyklus wiederverwertet oder energetisch genutzt werden. Damit wer-

den zusätzlich fossile Energieträger ersetzt (fossiler Substitutionseffekt). Nachhaltiges 

Bauen unterstützt somit optimal beide Säulen der Klimapolitik – den Klimaschutz und die 

Anpassung an den Klimawandel. 
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3.6.4 Handlungsempfehlungen für das Aktivitätsfeld Bauen und Wohnen 

Der größte Anpassungsbedarf besteht bei der Vermeidung von sommerlicher Überhitzung 

der Innenräume von Gebäuden, wobei die Ursachen für diese Überwärmung einerseits bei 

den angewandten Bauweisen zu finden sind, andererseits aber in den spezifischen Bedin-

gungen, die in urbanen Räumen angetroffen werden. Der Wärmeinseleffekt (erhöhte Tempe-

ratur der Städte im Vergleich zum Umland) verstärkt die Auswirkungen des Klimawandels 

und erschwert zugleich die Anwendung von wichtigen Anpassungsstrategien, etwa die pas-

sive Kühlung von Gebäuden. Handlungsempfehlungen sollten daher nicht nur beim Gebäude 

ansetzen, sondern ebenso beim Siedlungsverband und dem damit verbundenen Mikroklima. 

Speziell bei Maßnahmen in diesem Bereich können Synergieeffekte mit dem Lärmschutz, 

dem Ressourcenschutz (Grundwasser) und lufthygienischen Aspekten erzielt werden. 

Anpassungsbedarf besteht auch hinsichtlich der möglichen Zunahme an Extremniederschlä-

gen, wobei hier der Schwerpunkt bei Handlungsempfehlungen die das Gebäude betreffen 

liegt. Nichtsdestotrotz darf aber auch hier nicht vergessen werden, dass z. B. die Auswirkun-

gen von Starkniederschlägen durch Maßnahmen in der Region gedämpft oder ganz vermie-

den werden können (siehe Aktivitätsfelder Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft bzw. 

Schutz vor Naturgefahren). 

Die Handlungsempfehlungen gliedern sich einerseits in Maßnahmen, die die Gebäude bzw. 

deren Umfeld direkt oder indirekt (z. B. über die Nutzung) betreffen und andererseits in In-

strumente und Rahmenbedingungen, die dazu dienen, dass die Maßnahmen an und in den 

Gebäuden und deren Umfeld umgesetzt oder forciert werden. Ohne selbst eine Anpas-

sungsmaßnahme zu sein, leistet beispielsweise die Forcierung einer adäquaten Gebäude-

sanierung einen wesentlichen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel. Das liegt insbe-

sondere daran, dass neu errichtete Gebäude nur einen sehr geringen Anteil des Gebäude-

bestands (ca. 1 %) ausmachen. Durch eine forcierte Gebäudesanierung werden somit die 

Voraussetzungen geschaffen, mit der Anpassung „in die Breite“ zu gehen, da die meisten 

Anpassungsmaßnahmen mit baulichen Veränderungen verbunden sind, die als Einzelmaß-

nahmen wesentlich kostenintensiver sind, als wenn diese als Teil eines Gesamtpakets um-

gesetzt werden. Durch die Reduktion der spezifischen Kosten steigt auch die Wahrschein-

lichkeit der Anwendung.  
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3.6.4.1 Umsetzung von baulichen Maßnahmen sowohl im Neu-
bau als auch in der Sanierung zur Sicherstellung des 
thermischen Komforts 

Ziel Sicherstellung des thermischen Komforts in Innenräumen durch bauliche 
Maßnahmen insbesondere bei vermehrtem Auftreten von Hitzetagen 

Bedeutung Die bauliche Gestaltung von Gebäuden sowohl im Neubau als in der Sanie-
rung bestimmt maßgeblich die thermischen Komfortbedingungen in den 
Innenräumen. Insbesondere im Sommer ist mit einer steigenden Hitzebelas-
tung und damit mit einem zunehmenden Kühlbedarf zu rechnen. Auch für 
die Anwendung von passiven Kühlstrategien sind bauliche Vorkehrungen zu 
treffen.  

Um den thermischen Komfort sicherzustellen, sollen im Neubau Nachweise 
für die optimale Gebäudeausrichtung erbracht werden. Dabei ist eine Jah-
reszyklusrechnung anzustreben.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Energie 
und Gesundheit sowie auch zu Raumordnung. Schnittstellen sind auch zum 
Tourismus und zur Wirtschaft gegeben. Die Handlungsempfehlung weist 
einen engen Bezug zu Kapitel 3.6.4.6 – Anpassung von Baustandards und 
Normen an den Klimawandel – auf. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten insbesondere die Baustandards und Baunor-
men, die im Hinblick auf die weitere Umsetzung zu prüfen und ggf. anzu-
passen sind.  
Ein Bezug besteht auch zu den Bebauungsplänen nach den Raumord-
nungsgesetzen der Länder. Die Gemeinden haben die Möglichkeit, über 
Bebauungspläne einen Teil der Vorschläge bereits jetzt umzusetzen. Even-
tuell erforderliche legistische Anpassungen darüber hinaus sind zu prüfen.  
Für die Integration von Komfortparametern bieten Förderprogramme wie 
z. B. die Wohnbauförderung, aber auch Wettbewerbe und Ausschreibun-
gen, mögliche Anknüpfungspunkte. Bei Förderungen sollen Qualitätskriteri-
en für die Ausführung der Gebäudehülle festgelegt werden. 
Anknüpfungspunkte stellen ferner die bestehenden Ausbildungs- und 
Weiterbildungsangebote von ExpertInnen und Stakeholdern (Universitäten, 
Fachhochschulen etc.) dar. 
In Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren ist bereits ein Klima- und Ener-
giekonzept vorzulegen, das Maßnahmen zur Energieeffizienz zu beinhalten 
hat und bspw. bei Städtebauvorhaben zu fortschrittlichen Standards hin-
sichtlich thermischer Isolierung und Energieträger beitragen soll. 

Stand der 
Umsetzung 

Maßnahmen zur Sicherung des thermischen Komforts werden im Rahmen 
der thermischen Sanierung bereits gesetzt und gefördert, wobei die Som-
mertauglichkeit derzeit nicht im Vordergrund steht. 
Broschüren wie z. B. Sommertauglich BAUEN (Land Oberösterreich/O.Ö. 
Energiesparverband) informieren, wie durch Planung und Betrieb Gebäude 
vor Überhitzung geschützt werden können (Oberösterreichischer Energie-
sparverband 2009). 
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empfohlene 
weitere 
Schritte 

Es ist eine Vielzahl an technischen Möglichkeiten vorhanden, die entweder 
einzeln oder in Kombination angewandt werden können, wie z. B.: 

• Weitere Reduktion des Glasanteils an der Fassade. Das Raumklima 
wird sehr stark von der Art der Fenster, vom Sonnenschutz und vom 
Fensterflächenanteil beeinflusst. Der größte Wärmeeintrag erfolgt über 
die Fenster, auch wenn sie einen sehr guten U-Wert38 aufweisen. Insbe-
sondere bei ausgebauten Dachgeschossen mit schrägen Dachfenstern ist 
der Wärmeschutz in erheblichem Umfang von den Fensterflächen und 
der Beschattung abhängig. Neben dem Verglasungsanteil an der Gebäu-
dehülle sind die Ausrichtung des Gebäudes, die Qualität des Glases, die 
Gebäudenutzung, die Gebäudeform sowie der Standort des Gebäudes 
maßgebend sowohl für den Kühl-, als auch den Heizenergiebedarf. Drei-
fach-Verglasungen liefern bei entsprechendem Einsatz bereits einen 
wichtigen Beitrag für die Energiebilanz von Gebäuden Dazu zählen auch 
Sonnenschutzgläser; diese sind jedoch durch die Reduktion der solaren 
Einträge im Winter in ein Gesamtenergiekonzept einzubetten (Entwick-
lung von Sonnenschutzgläsern mit variablen Transmissionseigenschaften 
sollte forciert werden). 

• Beschattungseinrichtungen: Die Berücksichtigung von Beschattungs-
einrichtungen schon bei der architektonischen Gestaltung und Planung 
von Gebäuden stellt ein wirkungsvolles Mittel dar, solare Einträge in Ge-
bäude zu verringern. Beschattungseinrichtungen können aber auch in 
Bestandsgebäuden nachgerüstet werden. Beschattungseinrichtungen 
sind bei Fassaden mit O-, S- und W-Ausrichtung konstruktiv und ausrei-
chend widerstandsfähig (z. B. gegen Wind) einzurichten.  

• Regen- und sturmsichere Anordnung von Fenstern bzw. Lüftungsöff-
nungen als Voraussetzung der Anwendung von passiven Kühlstrategien. 

• Komfortlüftungen tragen wesentlich zu einem ausgeglichenen Raum-
klima bei. Sie sorgen für ständige Frischluftzufuhr, für hohe Raumluftqua-
lität, führen Schadstoffe, Gerüche und überschüssige Feuchtigkeit ab und 
helfen, Schimmelschäden zu vermeiden. In Niedrigstenergie- und Passiv-
häusern ist der Einsatz von Komfortlüftungen Standard. Ihr Einsatz im 
Sanierungsbereich ist insbesondere dann zu empfehlen, wenn z. B. die 
Luftdichtigkeit von Gebäuden verbessert wird und Schäden durch erhöhte 
Luftfeuchtigkeit und Wärmebrücken möglich sind. Darüber hinaus ist For-
cierung von Komfortlüftungen – insbesondere an Standorten mit hohen 
Belastungen wie z. B. durch Lärm und Luftschadstoffe – eine Möglichkeit, 
das Wohnraumklima zu verbessern. Eine fachgerechte Planung und Um-
setzung sind hierbei wesentlich für den Erfolg. Im Falle einer unsachge-
mäßen bzw. nicht regelmäßig durchgeführten Wartung können sowohl 
hygienische als auch technische Probleme nicht ausgeschlossen werden.  

• Vermeidung von Überhitzung durch die geeignete Ausrichtung der Ge-
bäude/Räume, wobei ein Nachweis der optimalen Gebäudeausrichtung 
vorgelegt werden soll. 

                                                
 
38 Der U-Wert (früher k-Wert) ist ein Maß für den Wärmedurchgang durch einen Bauteil und wird in W/(m²K) angegeben. Mit 
dem U-Wert wird beschrieben, welche Leistung pro m² des Bauteils auf einer Seite benötigt wird, um eine Temperaturdifferenz 
von 1 Kelvin aufrechtzuerhalten. 
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• Wärmedämmung: Eine weit verbreitete und unterstützende Maßnahme 
zur Vermeidung von Wärmeeinträgen in Gebäuden stellt die Wärme-
dämmung dar. Es ist jedoch zu beachten, dass der größte Wärmeeintrag 
in ein Gebäude nicht über die Wand sondern über die Fenster erfolgen 
kann.  

• Eine Bauteilaktivierung39 kann nur bei Gebäuden, die über ausreichende 
Beschattungsmaßnahmen und Nachtlüftungsmöglichkeiten verfügen, ei-
nen positiven Effekt erzielen. 

• Information und Bewusstseinsbildung unter anderem über gesundheit-
liche Aspekte des Klimawandels. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Forcierung von Maßnahmen zur Förderung des thermischen Kom-
forts sollen bestehende Förderschienen aufrechterhalten bzw. weiter aus-
gebaut werden. Langfristig kann die Handlungsempfehlung zu einer Reduk-
tion der Energiekosten beitragen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Hinsichtlich eines erhöhten finanziellen Aufwands für Neuerrichtung und 
Sanierung von Gebäuden ist mit Widerständen zu rechnen. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, ArchitektInnen, PlanerInnen, GebäudeeigentümerIn-
nen, ImmobilienentwicklerInnen, universitäre und außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen 

Zeithorizont Maßnahmen lassen sich kurz- bis mittelfristig in die Wege leiten. Die Kon-
zeptentwicklung sowie Forschungsarbeiten z. B. zum Nachweis der Wirk-
samkeit durch Simulation, die Umsetzung von Demonstrationsprojekten und 
Projekte zum Monitoring etc. können kurzfristig veranlasst werden. 

 

3.6.4.2 Forcierte Anwendung passiver und aktiver Kühlung mit 
alternativen, energieeffizienten und ressourcenscho-
nenden Technologien  

Ziel Sicherstellung des thermischen Komforts in Innenräumen im Neubau, in der 
Sanierung sowie im Bestand durch Anwendung von passiven und alternati-
ven („aktiven“) Kühlstrategien  

Bedeutung Die passive Kühlung stellt – bei richtiger Anwendung – eine effektive Form 
der Vermeidung der Überhitzung von Innenräumen dar. Dabei geht es da-
rum, ohne bzw. mit geringem technischem Einsatz Kühlpotenziale des Au-
ßenraums zu nützen. Tagsüber soll der Eintrag von Wärme durch Strahlung 
(Fenster) und Luftwechsel reduziert werden und die Außentemperaturen, 
die in der Nacht herrschen, sollen zur Kühlung der Innenräume genutzt 
werden.  

                                                
 
39 Verwendung von Bauteilen (Wände, Decken etc.) zur aktiven Beeinflussung des Raumklimas 
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Um die passive Kühlung zu forcieren, müssen einige Voraussetzungen bei 
den betreffenden Gebäuden erfüllt sein, die schon in der architektonischen 
Gestaltung und Planung berücksichtigt werden müssen (z. B. siehe Kapitel 
3.6.4.1 – Umsetzung von baulichen Maßnahmen sowohl im Neubau als 
auch in der Sanierung zur Sicherstellung des thermischen Komforts). 

Alternative („aktive“) Kühltechnologien sollten aber nur dann eingesetzt 
werden, wenn passive Kühlung nicht ausreicht oder nicht angewandt wer-
den kann. Im Wohnbau sollten Gebäude mit aktivem Kühlbedarf tunlichst 
vermieden werden. Beim Einsatz von alternativen Technologien gilt grund-
sätzlich, dass durch eine entsprechende Planung und Bauweise im Neubau 
allfällige nachgelagerte Maßnahmen mit geringem Aufwand zu integrieren 
sind. Die Abgrenzung zu passiver Kühlung ist bei manchen Technologien 
schwierig.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Energie 
und Gesundheit sowie zu Tourismus und Wirtschaft. Die Handlungsempfeh-
lung weist einen engen Bezug zu Kapitel 3.6.4.6 – Anpassung von Bau-
standards und Normen an den Klimawandel – auf. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten insbesondere die Baustandards und Baunor-
men, die im Hinblick auf die weitere Umsetzung zu prüfen und ggf. anzu-
passen sind.  

Ein Bezug besteht auch zu den Bebauungsplänen nach den Raumord-
nungsgesetzen der Länder. Die Gemeinden haben die Möglichkeit, über 
Bebauungspläne einen Teil der Vorschläge bereits jetzt umzusetzen. Even-
tuell erforderliche legistische Anpassungen darüber hinaus sind zu prüfen.  

Zusätzlich bieten Förderprogramme, aber auch Wettbewerbe und Aus-
schreibungen Anknüpfungspunkte um ggf. passive oder alternative Kühlun-
gen zu forcieren. 

Integration in Ausbildung von ExpertInnen und Stakeholdern (Universitäten, 
Fachhochschulen etc.). 

Stand der 
Umsetzung 

In Österreich wird seit einigen Jahren das Fernkälteangebot erweitert: 

In Wien werden unter anderem das Allgemeine Krankenhaus, der Büro-
komplex TownTown, die Universität für Bodenkultur oder das Bürogebäude 
Skyline mit Fernkälte gekühlt. In Linz zählen etwa das Brucknerhaus oder 
das Krankenhaus der Elisabethinen zu Fernkälte-Kunden. Darüber hinaus 
werden in Wien zukünftig der neue Hauptbahnhof, das Krankenhaus 
Rudolfsstiftung und das Modegroßcenter im 3. Wiener Gemeindebezirk mit 
Fernkälte versorgt. Geplant ist eine deutliche Erweiterung des Angebots. 

Pilotprojekte zum Einsatz von solarer Kühlung laufen in Wien, Graz, 
Sattledt, Hartberg etc. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

Um die passive Kühlung zu forcieren, müssen einige Voraussetzungen bei 
den betreffenden Gebäuden erfüllt sein, die schon in der architektonischen 
Gestaltung und Planung berücksichtigt werden müssen (z. B. siehe Kapitel 
3.6.4.1 – Umsetzung von baulichen Maßnahmen sowohl im Neubau als 
auch in der Sanierung zur Sicherstellung des thermischen Komforts): 



152 

• Die räumliche Anordnung der Lüftungsöffnungen/Fenster muss eine 
Querlüftung ermöglichen. 

• Die Nachttemperaturen im Außenraum dürfen nicht zu hoch sein (vgl. 
Handlungsempfehlungen zur Vermeidung des „Wärmeinseleffekts“, Kapi-
tel 3.6.4.3 – Klimatologische Verbesserung urbaner Räume, insbesonde-
re Berücksichtigung von mikro-/mesoklimatischen Bedingungen bei der 
Stadt- und Freiraumplanung). 

• Die Anordnung der Lüftungsöffnungen/Fenster muss sturm- und regensi-
cher erfolgen, da z. B. in Dienstleistungsgebäuden üblicherweise in der 
Nacht kein Personal anwesend ist. Außerdem ist auch die Einbruchsi-
cherheit zu gewährleisten. 

• Teilautomatisierung ermöglicht Nachtlüftung in Dienstleistungsgebäuden 
auch bei Nichtanwesenheit von Personal;  

• Aufbau einer Good Practice-Datenbank mit Beispielen, die ohne hohen 
technischen Aufwand eine Aufheizung der Gebäude verhindern. Hier 
können unter anderem Erfahrungen aus jenen Ländern herangezogen 
werden, die bereits heute hohe sommerliche Tagestemperaturen aufwei-
sen und entsprechende Bauweisen und Baukonstruktionen entwickelt ha-
ben.  

Anzumerken ist, dass eine effiziente passive Kühlung auf niedrige Nacht-
temperaturen und eine entsprechende Außenraumgestaltung zur Verringe-
rung des Wärmeinseleffekts angewiesen ist.  

In Gebäuden, in denen passive Kühlung, trotz Umsetzung aller Möglichkei-
ten aus Handlungsempfehlung Kapitel 3.6.4.1 – Umsetzung von baulichen 
Maßnahmen sowohl im Neubau als auch in der Sanierung zur Sicherstel-
lung des thermischen Komforts – nicht ausreicht oder nicht angewandt wer-
den kann, stehen zahlreiche weitere alternative („aktive“) Kühltechnologien 
zur Verfügung, wie z. B.: 

• Anwendung von Fernkälte (nur wirtschaftlich bei Großabnehmern); 
• solare Kühlung (Betrieb von Kältemaschinen durch thermische Solaranla-

gen); 
• Lüftungsanlagen können bei entsprechender Gestaltung (Kühlung der 

Zuluft über Erdreich) zur Kühlung verwendet werden. 
• ggf. zusätzlich Einsatz von thermoaktiven Massen; 
• geothermische Kühltechnologien (Boden als Wärmesenke).  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf ist derzeit nicht quantifizierbar. Langfristig kann die 
Handlungsempfehlung zu einer Reduktion der Energiekosten beitragen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Generell ist darauf zu achten, dass bei der Anwendung von aktiven Kühl-
technologien negative Auswirkungen auf den Klimaschutz zu vermeiden 
sind. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Energieberatung, Umweltberatung, ArchitektInnen, 
PlanerInnen, GebäudeeigentümerInnen, ImmobilienentwicklerInnen, For-
schung, TechnologieanbieterInnen 
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Zeithorizont Maßnahmen für die passive Kühlung lassen sich kurz- bis mittelfristig in die 
Wege leiten; jene für die alternative Kühlung mittel- bis langfristig umsetzen. 
Maßnahmen beim Neubau sind sofort umzusetzen, in der Sanierung sind 
diese nur mittel- bis langfristig möglich.  

Die Konzeptentwicklung sowie Forschungsarbeiten – z. B. zum Nachweis 
der Wirksamkeit durch Simulation, der Umsetzung von Demonstrationspro-
jekten und Monitoring etc. – können in beiden Fällen kurzfristig veranlasst 
werden. 

 

3.6.4.3 Klimatologische Verbesserung urbaner Räume, insbe-
sondere Berücksichtigung von mikro-/mesoklimatischen 
Bedingungen bei der Stadt- und Freiraumplanung 

Ziel Optimierung der Lebensbedingungen und der Human- und Windkomfortbe-
dingungen sowie Reduktion des Wärmeinseleffekts durch die Stadt- und 
Freiraumplanung 

Bedeutung Das Mikro- und Mesoklima in urbanen Gebieten wird insbesondere von der 
Bebauung, der Versiegelung, dem Verkehrsaufkommen, der Abwärme und 
den Luftschadstoffemissionen etc. beeinflusst. Diese Veränderungen kenn-
zeichnen das Stadtklima, welches sich durch erhöhte Lufttemperaturen im 
Jahresmittel, geringere nächtliche Abkühlung, und eine bis zu 10 Tage län-
gere Vegetationsperiode auszeichnet. Die Auswirkungen des Klimawandels 
werden durch diese urbanen Charakteristika verstärkt und führen zu einer 
Verschlechterung der Lebensbedingungen, die insbesondere für vorbelaste-
te Menschen bzw. Risikogruppen erhebliche nachteilige gesundheitliche 
Auswirkungen mit sich bringen kann. 

Mikro- und mesoklimatische Verbesserungen umfassen sowohl die Reduk-
tion von Wärmeinseln als auch eine Regulation der Luftfeuchtigkeit, Wind-
geschwindigkeit, Luftgüte und können auch zu sozialem Wohlbefinden bei-
tragen. Auch die mögliche Zunahme von Starkregenereignissen ist zu be-
rücksichtigen.  

Der Wärmeinseleffekt, also die erhöhte Temperatur von urbanen Räumen 
im Vergleich zum Umland, lässt sich durch eine Vielzahl an freiraum- und 
stadtplanerischen Maßnahmen effektiv reduzieren. Durch die stärkere Be-
rücksichtigung von mikro- und mesoklimatischen Bedingungen in der Stadt- 
und Freiraumplanung kann ein wesentlicher Beitrag zur Anpassung an den 
Klimawandel geleistet werden. Als wichtiger Nebeneffekt, der hier aber von 
besonderem Interesse ist, verbessern sich dadurch die Voraussetzungen für 
den Einsatz von passiven Kühlstrategien. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Raum-
ordnung und Stadt – urbane Frei- und Grünräume. Schnittstellen sind auch 
zu Tourismus, Wirtschaft und Gesundheit gegeben. 
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Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Klimatologische Fragen sollten stärker in die Stadtentwicklung, die Regio-
nalplanung und örtliche Raumplanung, hier insbesondere die Flächenwid-
mungsplanung und Bebauungsplanung nach den Raumordnungsgesetzen 
(ROG) integriert werden.  

Mikro- und mesoklimatische Aspekte können derzeit bereits mit den beste-
henden Instrumenten der örtlichen Raumplanung umgesetzt werden, ein 
gesetzlicher Auftrag könnte im Rahmen der ROG-Ziele und -Grundsätze 
implementiert werden. Ergänzend wären Aufträge an die kommunale 
Raumplanung in Instrumenten der überörtlichen Raumplanung, insbesonde-
re in Ballungsräumen, zur Unterstützung notwendig.  

Als unverbindliches Rahmenkonzept ist das Österreichische Raumentwick-
lungskonzept 2011 (ÖREK; ÖROK 2011) zu sehen. Das ÖREK stellt ein 
gemeinsames Leitbild und strategisches Steuerungsinstrument mit Empfeh-
lungscharakter für die gesamtstaatliche Raumordnung und Raumentwick-
lung dar.  
Im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) werden sowohl das 
Mikro- als auch das Mesoklima betrachtet, da durch ein Vorhaben die klima-
tischen Verhältnisse vor Ort beeinflusst werden. Negative Eingriffe in das 
Mikroklima durch Bauvorhaben sollten möglichst gering gehalten werden. 
Allerdings sollten in UVPs, die Städtebauvorhaben betreffen (welche auf-
grund ihrer Größe unter die Umweltverträglichkeitsprüfung fallen), sehr wohl 
Aspekte der Klimawandelanpassung in größerem Umfang einfließen. 

Stand der 
Umsetzung 

Sowohl das Mikroklima als auch das Mesoklima werden im Rahmen von 
UVPs betrachtet, teilweise werden Simulationstools für die Planung einge-
setzt, bzw. werden Projekte im Rahmen der Grundlagenforschung bearbei-
tet.  

empfohlene 
weitere 
Schritte 

Die Reduktion des Wärmeinseleffekts kann insbesondere durch folgende 
Maßnahmen erreicht werden:  

• Berücksichtigung der lokalen Wind- und Umweltverhältnisse bei der Ob-
jektplanung und Nachweis verbesserter Klimabedingungen nach Objekt-
errichtung (Mikroklimasimulationen); 

• Veränderung der Strahlungsbilanz, z. B. durch die Verwendung von hel-
len Farben, durch entsprechende Oberflächengestaltung;  

• Beschattung im Außenraum wie z. B. durch Bäume oder Vordächer, 
überdachte Passagen etc.; 

• Einsatz von Fassaden- und Dachbegrünungen. Diese tragen bei entspre-
chender Planung und Umsetzung zur Verbesserung des Innenklimas und 
des Stadtklimas bei. Um eventuelle Gefährdungen durch Naturgefahren 
zu vermeiden sind technische Lösungen vorhanden, die bei der Planung 
und Umsetzung entsprechend zu berücksichtigen sind. 

• Veränderung des Wasserhaushalts, z. B. durch Schaffung von Verduns-
tungsflächen zur Kühlung und/oder durch Sicherstellung der Wasserver-
sorgung für Grünflächen; 

• Schaffung und Erhaltung von Grün- und begrünten Freiräumen sowie von 
Kleinstrukturen zur Beschattung, als Schadstofffilter, zur Lärmvermeidung 
etc.; 

http://www.oerok.gv.at/glossar/glossar.html?tx_a21glossary%5Buid%5D=119&tx_a21glossary%5Bback%5D=224&cHash=d617294d3a
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• Freihaltung und Schaffung von Luftleitbahnen und Klimakorridoren zur 
Nutzung der kühleren Temperaturen im Umland; 

• Erstellung von Human- und Windkomfort- sowie von Wärmeinsel- und 
Versiegelungskatastern, um bei „Hotspots“ gezielt Begrünungs- und sons-
tige Maßnahmen umzusetzen; 

• Berücksichtigung von mikro- und mesoklimatischen Bedingungen bei der 
Erstellung von strategischen Instrumenten (Flächenwidmungsplan, Be-
bauungsplan, Stadtentwicklungsplan etc.) durch verstärkten Einsatz von 
Digital Prototyping mittels Mikrosimulationstools bei der Stadtplanung/-
entwicklung; 

• weiterer Forschungs- und Entwicklungsbedarf hinsichtlich der Umset-
zung; 

• Erstellung bzw. Anpassung von Leitfäden und insbesondere verstärkte 
Nutzung bereits bestehender Leitfäden und Instrumente (z. B. die Wiener 
Hochhausrichtlinie, die wiederum auf Human- oder Windkomfortkataster 
fußen sollte, oder für Windkomfortuntersuchungen); 

• Schaffung bzw. Anpassung rechtlicher Grundlage für die Umsetzung so-
wie von Anreizen (z. B. Förderungen); 

• Aus- und Weiterbildung in technischen und meteorologischen Fragen; 
• gesamthafte Betrachtung des Mikroklimas (Wärmeinsel, Humankomfort 

etc.) als Grundlage für die adäquate Bewertung unterschiedlicher Auswir-
kungen.  

Etliche der hier vorgestellten Teilschritte können auch von Einzelpersonen 
getroffen werden. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Im Hinblick auf eine forcierte Umsetzung sind Mittel für Bewusstseinsbildung 
sowie Mittel für die Schaffung von Anreizen (z. B. Förderungen) erforderlich. 

Für die Adaptierung der Lehrinhalte ist durch veränderte Schwerpunktset-
zungen und durch Umschichtungen mit keinem bzw. nur mit geringem zu-
sätzlichem finanziellem Aufwand zu rechnen.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Einige Maßnahmen können, wenn nicht entsprechend geplant, im Wider-
spruch zum Klimaschutz stehen, etwa wenn die Schaffung von Wasserflä-
chen und Grünanlagen zur Reduktion der Bebauungsdichte führt und da-
durch erhöhte thermische Verluste auftreten. Eventuell sind auch Konflikte 
mit dem Denkmalschutz nicht auszuschließen. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bundesländer, Gemeinden, ImmobilienentwicklerInnen, PlanerInnen, Mik-
rometeorologInnen, universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrich-
tungen, BauherrInnen 

Zeithorizont Die Umsetzung einzelner Aspekte kann umgehend in Angriff genommen 
werden. Die Konzeptentwicklung sowie notwendige Grundlagenforschung 
und Forschungsarbeiten z. B. zum Nachweis der Wirksamkeit durch Simula-
tion (teilweise schon vorhanden), die Umsetzung von Demonstrationsprojek-
ten und Projekte zum Monitoring etc. können kurzfristig veranlasst werden. 
Langfristig sind insbesondere in der Ausbildung entsprechende Schritte zu 
setzen. 
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3.6.4.4 Umsetzung von baulichen Maßnahmen an Gebäuden 
zum Schutz vor Extremwetterereignissen 

Ziel Bauliche Anpassung von Gebäuden (Neubau und Gebäudebestand) zum 
Schutz vor Extremwetterereignissen 

Bedeutung Die mögliche Zunahme an Extremwetterereignissen (Starkregen, lokale 
Überflutungen, Wind, Hagel, tlw. höhere Schneelasten) erfordert bauliche 
Anpassungsmaßnahmen an neu errichteten Gebäuden, aber auch – mit 
eingeschränkten Möglichkeiten – beim Gebäudebestand.  

Sind Überflutungen nicht sicher vermeidbar oder treten diese periodisch auf 
(z. B. Stadt Steyr) sind Bauweisen und Baumaterialien zu wählen, die durch 
Hochwässer möglichst nicht geschädigt werden. Elektroschränke, Heizanla-
gen etc. sind über dem zu erwartenden Hochwasserspiegel zu errichten. 
Heizöltanks sind gegen Aufschwimmen zu sichern. Einrichtungsgegenstän-
de, die sich im Hochwasserbereich befinden, sollen leicht demontierbar und 
transportierbar sein. 

Bei bestehenden Bauten sind die Eingriffsmöglichkeiten teils beschränkt 
und mit hohen Kosten verbunden. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldnern 

Es besteht ein Bezug zu den Aktivitätsfeldern Raumordnung, Schutz vor 
Naturgefahren, Katastrophenmanagement, Gesundheit, Wirtschaft und Tou-
rismus. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte stellen die Flächenwidmungspläne, Bebauungspläne, 
bestehende Bauordnungen, Bemessungsgrundlagen und Normen dar. 

Stand der 
Umsetzung 

Beispiel für den Stand der Umsetzung: 

Salzburg: Das infolge des Hochwasserschutz-Maßnahmengesetzes 2004 
geänderte Bebauungsgrundlagengesetz ermöglicht nachträgliche baurecht-
liche Vorschreibungen für gefährdete Objekte. Für die Bauplatzerklärung 
nach dem Baurecht wurde das HQ100 (anstatt das HQ30) als maßgebliches 
Kriterium festgelegt. Zusätzlich ist innerhalb des HQ100 eine Mindesthöhe 
für die Fußbodenoberkante von Wohnräumen vorgeschrieben. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Anpassung der Bauteile und Anbauten (wie Solaranlagen etc.) an erhöhte 
Wind- und Schneelasten; 

• Einsatz von weitgehend hagelresistenten Bauteilen; 

• Ausbau der Informationstätigkeit zur Prävention; 

• Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung von Normen und Standards 
sowie der Bemessungsgrundlagen und Bauordnungen; 

• Schaffung von Förderungen und Anreizen (z. B. Versicherungen); 

• Risikobewertung von Standorten; 

• Forschungsbedarf besteht zu konkreten Anforderungen und zu techni-
schen und konstruktiven Lösungen, z. B. insbesondere hinsichtlich Bau-
stoffe, gebäudeintegrierte erneuerbare Energieträger etc. 
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möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Insbesondere für eine verstärkte Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Prä-
vention sind Mittel erforderlich. Entsprechende Forschungsfragen können 
zum Teil im Rahmen bestehender Forschungsprogramme bearbeitet wer-
den, für eine ausreichende Budgetbereitstellung ist zu sorgen. 

Die nachträgliche bauliche Anpassung des Gebäudebestands kann mit ho-
hen Kosten verbunden sein.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Widerstände sind insbesondere seitens der GebäudeeigentümerInnen zu 
erwarten, wenn die Anpassung mit zusätzlichen bzw. hohen Kosten verbun-
den ist. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, ArchitektInnen, PlanerInnen, GebäudeeigentümerIn-
nen, ImmobilienentwicklerInnen; TechnologieanbieterInnen, Forschungsein-
richtungen, MikroklimaexpertInnen 

Zeithorizont Maßnahmen lassen sich kurz- bis mittelfristig umsetzen. Notwendige For-
schungsarbeiten zu konkreten Anforderungen und zu technischen und kon-
struktiven Lösungen können kurzfristig veranlasst werden. 

 

3.6.4.5 Erhöhung des Wasserrückhalts  

Ziel Vermeidung von lokalen Überflutungen durch bauliche Maßnahmen im Um-
feld von Gebäuden 

Bedeutung Eindeutige Aussagen bezüglich einer Zunahme von Hochwässern in Öster-
reich sind derzeit nicht mit Sicherheit zu treffen, da künftige Entwicklungen 
von Extremwetterereignissen(z.B. Starkregenereignisse) nicht ausreichend 
zuverlässig berechnet werden können (Schöner et al. 2011). Ferner wird 
davon ausgegangen, dass Veränderungen des Niederschlags, von Abfluss-
regimen und von Hochwasserereignissen regional unterschiedlich sein wer-
den und daher auch eine regional differenzierte Betrachtung notwendig ist.  

Insbesondere der Gebäudebestand gilt als betroffen, sofern nicht ausrei-
chende Sicherheitsvorkehrungen gesetzt werden. Eindringendes Wasser 
kann nicht nur das Inventar zerstören, sondern auch die Bausubstanz ge-
fährden. Starkregen wirkt neben der Durchfeuchtung der Gebäudehülle auf 
den Sockelbereich und den Keller ein, wo es zu einer Durchfeuchtung und 
zu Überflutungen kommen kann (Haas et al. 2010a).  

Durch die Erhöhung des Wasserrückhalts lassen sich lokale Überflutungen 
wirkungsvoll vermeiden oder reduzieren, da die vorhandenen Wasserablei-
tungseinrichtungen ihre Kapazität nicht (oder weniger stark) überschreiten. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug speziell zu den Aktivitätsfeldern Wasserhaus-
halt und Wasserwirtschaft, Schutz vor Naturgefahren sowie Raumordnung. 
Weitere Schnittstellen liegen zu Landwirtschaft, Tourismus, Energie, Kata-
strophenmanagement, Gesundheit, Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaft und 
Stadt – urbane Frei- und Grünräume vor. 
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Diese Handlungsempfehlung erfordert eine enge Abstimmung mit den Emp-
fehlungen Kapitel 3.3.4.8 – Adaptives Hochwassermanagement mit robus-
ten Maßnahmen, Kapitel 3.7.3.5 – Forcierung der Risikovorsorge unter Ein-
beziehung geeigneter Risikotransfermechanismen (Risikopartnerschaften) 
und Kapitel 3.12.4.2 – Schaffung und Sicherung von Hochwasserrückhalte- 
und Hochwasserabflussflächen und klare Regelung von Widmungsverboten 
und -beschränkungen (Aktivitätsfeld Raumordnung).  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten die Raumordnungsgesetze und die überörtlichen 
und örtlichen Raumpläne. 

Stand der 
Umsetzung 

Siehe Raumordnung Kapitel 3.12.4.2 – Schaffung und Sicherung von 
Hochwasserrückhalte- und Hochwasserabflussflächen und klare Regelung 
von Widmungsverboten und -beschränkungen. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Verstärkte Berücksichtigung möglicher Überflutungen bereits bei der Pla-
nung;  

• Reduktion und Verzögerung des Wasserabflusses (z. B. Forcierung des 
Regenrückhalts); 

• Prüfung und ggf. Entsiegelung von Flächen (Entlastung der Kanalisation 
durch lokale Versickerung von Wasser); 

• Schaffung von Retentionsflächen (Reduktion der Abflussmenge);  

• Datensammlung über den derzeitigen Versiegelungsgrad in den Kommu-
nen (Kataster) und im Idealfall Konstanthalten dieses Status (d. h. neue 
Flächen können nur bewilligt werden, wenn alte aufgebrochen werden); 

• Verabschiedung bzw. Nutzung bereits bestehender rechtlicher Instrumen-
te, um den Hochwasserrückhalt und -abfluss sowie geeignete Flächen zur 
Notentlastung freihalten zu können.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit von Anlagen zum 
Regenrückhalt ist mit Wartungskosten zu rechnen. 

möglicher 
Konfliktpo-
tenzial 

Die Umsetzung wird mit finanziellen Investitionen der EigentümerInnen ein-
hergehen müssen, hier sind Konflikte zu erwarten. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Gemeinden, PlanerInnen  

Zeithorizont Die Maßnahmen sind – regional differenziert – kurz-, mittel- bis langfristig 
umzusetzen. 
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3.6.4.6 Anpassung von Baustandards und Normen an den Kli-
mawandel 

Ziel Berücksichtigung und Integration von Anpassungserfordernissen in den 
Baustandards und Normen 

Bedeutung Die vorhandenen Baustandards gehen von konstanten, bisher beobachteten 
Umweltbedingungen aus und bilden im Wesentlichen die Vergangenheit ab. 
Vorsorgeorientiertes Bauen und Sanieren erfordert jedoch die Berücksichti-
gung der zu erwartenden zukünftigen Entwicklungen. Durch den Klimawan-
del und dessen Auswirkungen auf Gebäude sind Anpassungen erforderlich. 
Insbesondere mikroklimatische Veränderungen sind zu erwarten.  

Der Klimawandel und die Anpassung an die Auswirkungen sollen bei der 
Novellierung der Bauordnungen der Länder und in den Normungsgremien 
thematisiert und in diese integriert werden. In weiterer Folge sollen Förde-
rungen daran angepasst und zusätzliche Förderanreize geschaffen werden. 

Die Anpassungserfordernisse sind getrennt für den Neubau und die Sanie-
rung zu entwickeln. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Raumordnung, 
Schutz vor Naturgefahren. . 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bilden die Baustandards und ÖNORMEN sowie die 
Bauordnungen der Bundesländer.  

Stand der 
Umsetzung 

Der Gebäudeausweis in Vorarlberg dient zur gesamtheitlichen (energeti-
schen, ökologischen und gesellschaftspolitischen) Betrachtung von Gebäu-
den. Analog dem Energieausweis ist er Bestandteil der Einreichunterlagen 
für Gebäude, die mit Unterstützung der Wohnbauförderung errichtet wer-
den. Ebenso ist er für die Sanierungsberatungsförderung erforderlich, falls 
im Sinne der Wohnbauförderung eine „umfassende Sanierung“ geplant ist. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Prüfung und ggf. Anpassung der Berechnungsgrundlagen für klimabe-
dingte Änderungen auf Basis der Ergebnisse aus regionalen Klimaszena-
rien;  
o Berechnung der Sommertauglichkeit auf Basis zukünftiger Tempera-

turniveaus (Anpassung Klimadatensätze); 
o Berechnung von Heizlasten (Vermeidung der Überdimensionierung 

von Heizungsanlagen); 
o Berechnung von baulichen Anlagen (Regenrinnen, Abwasseranlagen, 

Überflutungssicherheit von Kellern etc.); 
• Berücksichtigung der adaptierten Berechnungsgrundlagen und der damit 

einhergehenden Wirkungen in der Planung und Bemessung von Bauwer-
ken; 

• darauf aufbauend Prüfung und ggf. Anpassung der Baustandards und 
ÖNORMEN, um ein ressourcen- und klimaschonendes sowie angepass-
tes Bauen zu ermöglichen. 
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Beispielhaft sind darüber hinaus für die folgenden Bereiche sowohl für den 
Neubau als auch für die Sanierung Maßnahmen zu entwickeln: 

o Anpassung Qualitätsanforderungen für Bauteile der Gebäudehülle 
(Putze, Gläser, Dachziegel etc.); 

o Anpassung der Bauteile und Anbauten (wie z. B. Solaranlagen) an er-
höhte Wind- und Schneelasten;  

o Erstellung eines Gebäudeausweises auf Basis der OIB-Richtlinien;  

o regelmäßige Überprüfung der Gebäude durch unabhängige Institute. 

• Prüfung und ggf. Anpassung der Förderungen sowie Entwicklung von 
zusätzlichen Förderanreizen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf für die Umsetzung der Handlungsempfehlung ist 
derzeit nicht quantifizierbar. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Wenn die Einhaltung strengerer Baustandards und Normen zu Kostenstei-
gerungen im Neubau und der Sanierung führt, kann es zu Widerständen 
aus der Bevölkerung kommen. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB), Nor-
mungsinstitut 

Zeithorizont Die Umsetzung kann kurz- bis mittelfristig erfolgen. 

 

3.6.4.7 Prüfung und ggf. Weiterentwicklung von Förderungsin-
strumenten zur Berücksichtigung von Aspekten des 
Klimawandel im Neubau und der Sanierung  

Ziel Verstärkte Berücksichtigung von Anpassungserfordernissen bei der Förde-
rung von Neubau und Sanierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden  

Bedeutung  Die Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen kann durch die Prüfung, Wei-
terentwicklung und forcierte Anwendung verschiedener Instrumente wesent-
lich unterstützt werden.  

Eine forcierte Sanierungsrate, wie in Klima- und Energiestrategien bereits 
als wesentliches Teilziel enthalten, ist auch eine Prämisse für eine erfolgrei-
che Durchdringung von Anpassungsmaßnahmen im Gebäudebereich. Auf 
die in diesen Strategien behandelten notwendigen Voraussetzungen und 
Abstimmungserfordernisse wird verwiesen. Im Zusammenhang mit dieser 
Strategie liegt der Schwerpunkt bei der Integration von Klimawandel-
Anpassungsmaßnahmen bei Förderprogrammen.  

Betroffen sind dabei der Wohnbau (Wohnbauförderung der Länder) und der 
Nichtwohnbau (Umweltförderung Inland). Neubau und Sanierung sind hier-
bei gleichwertig zu betrachten. 
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Diese Handlungsempfehlung steht in engem Zusammenhang zu Klima-
schutzmaßnahmen im Gebäudesektor. Eine Reihe von Fördermaßnahmen, 
die bereits in der Klimastrategie bzw. in der Energiestrategie vorgesehen 
sind, weisen Synergien mit der Anpassung an den Klimawandel auf.  

Für die Festlegung der Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf Anpassung 
sind die Gebäude individuell zu bewerten, um die jeweils geeignetsten 
Maßnahmen aus ökologischer, ökonomischer und technologischer Sicht 
identifizieren und umsetzen zu können. 

Anzustreben ist die Einbettung in ein umfassendes Gesamtkonzept. 

Der Nutzen ergibt sich auf lange Sicht sowohl für die EigentümerInnen als 
auch für die BewohnerInnen durch eine Steigerung des Wohnkomforts, 
Energieeinsparungen, gesundheitliche Aspekte, Wertsteigerungen, langfris-
tig geringerer Kosten durch vermiedene Schäden etc.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug insbesondere zum Aktivitätsfeld Energie. Die Hand-
lungsempfehlung Kapitel 3.6.4.6 – Anpassung von Baustandards und Nor-
men an den Klimawandel – stellt eine grundlegende Voraussetzung für die-
se Maßnahme dar. Schnittstellen liegen auch zu Tourismus, Schutz vor Na-
turgefahren, Gesundheit, Raumordnung und Wirtschaft vor. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten die Wohnbauförderung (UFI – Betriebliche Um-
weltförderung des Bundes im Inland), der Klima- und Energiefonds, Son-
derprogramme von Bund und Ländern (z. B. Sanierungsoffensive), der Fi-
nanzausgleich (15a-BV-G-Vereinbarungen), Kommunen und Städte und die 
Wirtschaft (z. B. Versicherungen). 
Weitere Anknüpfungspunkte: Prüfung von Maßnahmen zur Weiterentwick-
lung von wohnrechtlichen Rahmenbedingungen im Mietrechtsgesetz, Woh-
nungseigentumsgesetz, Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz und dem Be-
standrecht im Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch zur besseren Integrati-
on von Klimawandelanpassung, wobei hier gleichwertig sowohl Interessen 
der MieterInnen/NutzerInnen als auch der EigentümerInnen zu berücksichti-
gen sind. 

Stand der 
Umsetzung 

Die Anpassung an den Klimawandel wird derzeit noch kaum berücksichtigt. 
Im Vordergrund stehen Maßnahmen zum Klimaschutz. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Bewusstseins- und Weiterbildung sowie Information der Fachkreise, aber 
auch der breiten Bevölkerung. Unter anderem sind Versicherungen in die 
Bildungsmaßnahmen einzubinden. 

• Prüfung und ggf. Vereinheitlichung bzw. bessere Abstimmung der Bau-
ordnungen und der Förderinstrumente sowohl bei Neubau als auch bei 
der Sanierung; 

• verstärkte Zusammenarbeit und Abstimmung von Versicherungen, Ban-
ken, Baubranche; 

• Nachweis der zukünftigen Sommertauglichkeit als Voraussetzung für die 
Vergabe von Förderungsmitteln (zumindest bei umfassenden Gebäude-
sanierungen) u. a. zur Vermeidung des Einsatzes von energieintensiver 
aktiver Kühlung; 

 



162 

• Förderung von Bauweisen und des Einsatzes von Baumaterialien, die bei 
Extremwetterereignissen nicht geschädigt werden (nachhaltige Betrach-
tungsweise); 

• Förderung von nachhaltigen Baustoffen im Zusammenhang mit Klima-
wandelanpassung; 

• Anpassung bzw. Einführung von Qualitätsstandards für Sanierungen (An-
passung mit Synergien zu Klimaschutz; erneuerbare Energieträger, 
nachhaltige Baumaterialien etc.). Die Unterschiedlichkeit der zu sanieren-
den Gebäude ist zu beachten und bei der Planung von Sanierungsmaß-
nahmen zu berücksichtigen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die 
jeweils geeignetsten (ökologisch, technisch, finanziell) Maßnahmen ge-
wählt werden. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Mit Mehrkosten für die Umsetzung besserer Standards ist zu rechnen (z. B. 
Hagelsicherheit, Wärmedämmung, passive Elemente etc.) um z. B. die 
Sommertauglichkeit um 1,5 °C hinaufzusetzen. Weitere Mittel können auch 
für die Förderung von Maßnahmen aus einem Maßnahmenkatalog anfallen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Ein eventueller Widerstand ist seitens der Bevölkerung zu erwarten, insbe-
sondere dort, wo der Gebäudebestand zu sanieren ist. Zu klären ist die Fra-
ge wie mit Gebäuden die z. B. im HQ30-Bereich stehen, zu verfahren ist.  

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, tlw. Interessenverbände, Gemeinden, Public Private 
Partnership, BMJ, BMWFJ 

Zeithorizont Die Umsetzung ist kurz- bis mittelfristig anzustreben, die Sanierungsrate ist 
zu halten bzw. zu erhöhen. 

 

3.6.4.8 Forschung zur Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels im Bereich Bauen und Wohnen  

Ziel Verbesserung der Wissensbasis mit dem Ziel einer optimierten Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels und Verbesserung der Datengrundlagen  

Bedeutung Eine fundierte Wissensbasis bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte. 
Der weiteren Verbesserung des Wissensstandes wird eine hohe Priorität 
zugeschrieben. Die Ergebnisse laufender Forschungsvorhaben sollen konti-
nuierlich in laufende Prozesse und für die Prüfung und Anpassung beste-
hender Instrumente herangezogen werden. 

Für die erfolgreiche Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen sind weiter-
führende Forschungsaktivitäten erforderlich. So sind beispielsweise die 
Auswirkungen des Klimawandels trotz Verbesserung der Datenlage in eini-
gen Bereichen noch immer mit großen Unsicherheiten behaftet. Diese 
Handlungsempfehlung sollte eng verknüpft sein mit Kapitel 3.6.4.9 – Pilot-
projekte „Klimawandelangepasste Architektur“ und 3.6.4.10– Öffentlich-
keitsarbeit und Bewusstseinsbildung zum Thema Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels im Bereich Bauen & Wohnen.  
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Ein inter- und transdisziplinärer Forschungsansatz wird empfohlen, der ne-
ben den technischen und biologischen auch die sozial- und umweltmedizini-
schen Aspekte berücksichtigt. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten bestehende Forschungsförderungsprogramme 
(z. B. EU, FWF, FFG, Klima- und Energiefonds, Haus der Zukunft, Fabrik 
der Zukunft) und Auftragsforschung zu konkreten Themen.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Forschungsaktivitäten sind im Sinne einer interdisziplinären Herangehens-
weise insbesondere mit den Aktivitätsfeldern Raumordnung, Energie, 
Schutz vor Naturgefahren und Gesundheit abzustimmen und gemeinsam zu 
betreiben. 

Stand der 
Umsetzung 

Im Bereich der Klimafolgenforschung, der thermischen Kühlung, der Bau-
stoffe etc. laufen Projekte. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Verstärkte Berücksichtigung entsprechender Fragestellungen in For-
schungsförderungsprogrammen und bessere Vernetzung dieser (z. B. 
EU, FWF, FFG, Klima- und Energiefonds, Haus der Zukunft, Fabrik der 
Zukunft), zusätzlich Auftragsforschung zu konkreten Themen; 

• Forschungsbedarf besteht bei einer Vielzahl an Themen, die sich auf un-
terschiedliche Handlungsfelder beziehen können. Als Ausgangspunkt 
wird eine gezielte Bedarfserhebung zur Vermeidung von 
Doppelgleisigkeiten angeregt. Der Forschungsbedarf und die Ausrichtung 
der Fragestellungen sollten kontinuierlich erhoben und angepasst wer-
den: 
o regionale Klimafolgen (z. B. Verbesserung der Modelle, Regionalisie-

rung der Ergebnisse, Datengrundlagen für Normen); 
o interdisziplinäre Grundlagenforschung zu den Auswirkungen des 

Klimawandels insbesondere in urbanen Räumen auf alle betroffenen 
Bereiche, wie Gebäude, Grundwasser, Lärm, Lufthygiene und sozia-
le Aspekte. Davon abgeleitet Erarbeitung von Empfehlungen für das 
optimale Flächenausmaß, die Art der Gestaltung, evtl. auch die Art 
der Bepflanzung; 

o Bioklimatologie und Mikroklima (z. B. Komfortbedingungen in Innen-
räumen, Wärmeinseleffekt, Entwicklung von Simulationstools, Kon-
zeptentwicklung zur Verbesserung des Mikroklimas, Analyse der 
Auswirkungen von unterschiedlichen Bepflanzungen auf das Mikro-
klima), mit Schwerpunkt Stadt- und Regionalentwicklung; 

o Gebäudeforschung (z. B. klimafolgenangepasste Gebäudekonzepte 
und Bauweise, Materialforschung, Identifikation kritischer Gebäude-
bestände, energiewirtschaftliche Analysen, Kosten/Nutzen-Analysen, 
Steigerung der Energieeffizienz); 

o Umsetzungsforschung (z. B. Wirksamkeit von politischen Instrumen-
ten, Umsetzungshemmnisse); 

o politische, rechtliche und sozio-ökonomische Rahmenbedingungen 
und Trends (Analyse von wahrscheinlichen politischen, rechtlichen 
und sozio-ökonomischen Trends und deren Auswirkungen als 
Grundlage für nachhaltige Entscheidungen);  
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o Forschung betreffend den Einsatz unterschiedlichster Baustoffe (ge-
sundheitliche Aspekte, Recycling, Ressourceneffizienz, Entwicklung 
von Bewertungssystemen, volkswirtschaftliche Effekte, Auswirkun-
gen auf unterschiedliche Wirtschaftsbereiche, Lebenszyklusberech-
nungen, globale Betrachtungen etc.); 

o Bereitstellung von Fördermitteln unter anderem im Rahmen beste-
hender Forschungsprogrammen; angeregt wird der Ausbau nationa-
ler bedarfsorientierter Programme;  

o Entwicklung von Tools zur Abschätzung der Auswirkungen des Kli-
mawandels auf Gebäude unter Berücksichtigung der durchschnittli-
chen Nutzungsdauer. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Bedarf an zusätzlichen Mitteln für die Forschung kann z. T. durch Um-
schichtung von Mitteln bereitgestellt werden. Insbesondere für die notwen-
dige virtuelle Vernetzung bestehender Forschungsergebnisse wird ein Res-
sourcenbedarf entstehen.  

Handlungs-
trägerInnen 

EU, Bund, Forschungsförderungseinrichtungen (Klima- und Energiefonds, 
FWF, FFG), universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen  

Zeithorizont  Die Umsetzung ist kurz- bis mittelfristig anzustreben.  

 

3.6.4.9 Pilotprojekte „Klimawandelangepasste Architektur“ 

Ziel Aufzeigen der Machbarkeit und der Vorteile von „Klimawandelangepasster 
Architektur“ 

Bedeutung Erfolgreich umgesetzte Projekte entfalten wesentlich stärkere Überzeu-
gungskraft als politische Appelle oder bloße Information. Deshalb ist es we-
sentlich für die Umsetzung einer Strategie zur Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels, die Machbarkeit, aber auch die Vorteilhaftigkeit einer ent-
sprechenden Architektur zu demonstrieren. Dabei geht es um konkrete 
technische oder konstruktive Lösungen, die aber möglichst breit (thematisch 
wie räumlich) gestreut sein sollten.  
Grundsätzlich ist in einem ersten Schritt zu klären und zu definieren was 
unter klimawandelangepasster Architektur zu verstehen ist, dabei sind ne-
ben Faktoren wie der Ausrichtung, der Beschattung, den Windverhältnissen, 
der Logistik etc. auch weitere – wie z. B. soziologische – Aspekte zu be-
rücksichtigen. 
Diese Handlungsempfehlung steht in engem Zusammenhang mit Kapitel 
3.6.4.8 – Forschung zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels im 
Bereich Bauen und Wohnen und mit Kapitel 3.6.4.10 – Öffentlichkeitsarbeit 
und Bewusstseinsbildung zum Thema Anpassung an die Folgen des Kli-
mawandels im Bereich Bauen und Wohnen. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Ein Bezug besteht insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Forstwirtschaft, 
Energie, Schutz vor Naturgefahren, Wirtschaft, Gesundheit und Raumord-
nung. 
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Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Aufnahme entsprechender Fragestellungen in Forschungsförderungspro-
gramme (z. B. Klima- und Energiefonds) und verstärkte Vernetzung mit den 
Forschungsbereichen Haus der Zukunft, Fabrik der Zukunft. 

Stand der 
Umsetzung 

Beispielhaft wird das Forschungshaus am Ökopark Hartberg genannt, das 
mit einer Desiccant-Klimaanlage40 ausgestattet ist, welche das Gebäude im 
Winter beheizt und im Sommer kühlt.  

empfohlene 
weitere 
Schritte 

Dabei geht es um folgende Themen: 

• Entwicklung von praxistauglichen und multiplizierbaren Lösungen für An-
passungsmaßnahmen (z. B. Kühlung, Baumaterialien, Konzepte); 

• Demonstrationsprojekte sollten möglichst auch die mikroklimatischen Be-
dingungen beachten (Berücksichtigung des Umfelds). 

• interdisziplinäre Erarbeitung (Soziologie, Logistik, Berücksichtigung weite-
rer Umweltfaktoren wie z. B. Emissionen aus dem Verkehr etc.) und Eva-
luierung der Pilotprojekte sowie Begleitforschung (Monitoring, Kos-
ten/Nutzen-Analysen, sozialwissenschaftliche Begleitforschung);  

• Darstellung der mikroklimatischen Auswirkungen und Ableitung von Maß-
nahmen aus dem Ergebnissen mittels Simulationstools (digital Prototyp-
ing auf der Stadtskala) Durchführung von Informationskampagnen: Die 
Ergebnisse der Demonstrationsprojekte müssen öffentlichkeitswirksam 
aufbereitet und verbreitet werden. 

• Schaffung eines rechtlichen Rahmens für die Umsetzung von Pilotprojek-
ten. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Umsetzung von interdisziplinären Pilotprojekten werden Mittel erfor-
derlich sein, langfristig werden sich durch angepasste Bauformen Einspa-
rungen ergeben. 

Handlungs-
trägerInnen 

EU, Bund, Bundesländer, Forschungsförderungseinrichtungen (Klima- und 
Energiefonds, FWF, FFG), universitäre und außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen, innovative Immobilienentwickler/Bauträger, Gemeinden, Mik-
roklimaexpertInnen, MedizinerInnen, SoziologInnen, PsychologInnen, 
LogistikerInnen 

Zeithorizont Entsprechende Vorzeigebeispiele mit inter- und transdisziplinärer Bearbei-
tung können kurz- bis mittelfristig in Angriff genommen werden. 

 

                                                
 
40 Kühlung durch Wasser und Biomassewärme, nähere Informationen unter: Climasol: Leitfaden zum Thema solaren Kühlen. 
http://www.esv.or.at/fileadmin/redakteure/ESV/Info_und_Service/Publikationen/Climasol.pdf 

http://www.esv.or.at/fileadmin/redakteure/ESV/Info_und_Service/Publikationen/Climasol.pdf
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3.6.4.10 Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zum 
Thema Anpassung an die Folgen des Klimawandels im 
Bereich Bauen & Wohnen 

Ziel Schaffung von Bewusstsein und Verbreitung von Wissen zum Thema An-
passung an die Folgen des Klimawandels und zu erforderlichen Anpas-
sungsmaßnahmen 

Bedeutung Als junges und komplexes Thema erfährt die Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels im Gegensatz zum Klimaschutz noch nicht die erforderliche 
Aufmerksamkeit.  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte existieren zu bestehenden nationale und regionale 
Programme und PR-Schienen (z. B. klima:aktiv, Klimarettung) und in Form 
von Kooperationen zu NGOs.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zum Thema Anpassung an 
den Klimawandel werden in allen Aktivitätsfeldern als wesentlich genannt, 
um die Folgen des Klimawandels bewältigen zu können.  

Stand der 
Umsetzung 

Ein gut etabliertes und bundesweites Beratungsangebot im Bereich Bauen 
besteht, der Fokus in der Beratung liegt auf Energieeffizienz und dem ver-
mehrten Einsatz von erneuerbaren Energieträgern. Das Thema Anpassung 
an den Klimawandel wird derzeit noch kaum berücksichtigt.  

empfohlene 
weitere 
Schritte 

Zur Schaffung eines entsprechenden Bewusstseins und des erforderlichen 
Wissens sind verschiedene Schritte notwendig (z. B.): 
• allgemeine Information und Bewusstseinsbildung zum Klimawandel und 

zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels sowie zu deren Unter-
scheidung bzw. Abgrenzung; 

• Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zu Fragen der Anpassung 
von Gebäuden und deren Umfeld an die Folgen des Klimawandels; 

• Information über notwendige Anpassungsmaßnahmen an Gebäuden und 
in deren Umfeld durch planerische und bauliche Maßnahmen oder durch 
Verhaltensänderungen;  

• Initiierung interdisziplinärer Wissensplattformen und Vernetzungen;  
• Entwicklung zielgruppenorientierter PR-Kampagnen. Diese Maßnahme 

erfordert auch eine enge Zusammenarbeit mit der Forschung, die die 
notwendigen Informationen und Ergebnisse bereitstellt. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Die Ausarbeitung von entsprechenden Informationsmaterialien und gezielte 
Informationskampagnen können großteils durch Umschichtungen bereitge-
stellt werden. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Gemeinden, NGOs, Interessenverbände 

Zeithorizont Entsprechende Aktivitäten können kurzfristig in Angriff genommen werden, 
um langfristig den gewünschten Erfolg zu erzielen. 
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3.6.4.11 Aus- und Weiterbildung zum Thema Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels im Bereich Bauen und Woh-
nen 

Ziel Schaffung einer fundierten Wissensbasis zur Umsetzung der Maßnahmen 
zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels 

Bedeutung Für eine breite Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen müssen entspre-
chende Qualifikationen möglichst breit verankert werden. Eine Schlüssel-
stellung nimmt dabei sicherlich der tertiäre Bildungssektor (Universitäten, 
Fachhochschulen) ein, die Inhalte sind aber ebenfalls in Aus- und Weiterbil-
dungsprogramme für betroffene ProfessionistInnen (z. B. BaumeisterInnen) 
und generell in die schulischen Lehrpläne zu integrieren.  

Diese Maßnahme erfordert auch eine enge Zusammenarbeit mit der For-
schung, die die notwendigen Informationen und Ergebnisse bereitstellt. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Ein enger Bezug besteht insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor 
Naturgefahren, Gesundheit, Katastrophenmanagement, Raumordnung und 
Energie. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte stellen die bestehenden Lehrpläne und die Aus- und 
Weiterbildungsprogramme für ProfessionistInnen dar. 

Stand der 
Umsetzung 

Anpassung an den Klimawandel wird in der Aus- und Weiterbildung derzeit 
noch nicht umfassend berücksichtigt. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

Konkret geht es dabei um folgende Aktivitäten (z. B.): 

• Anpassung der Lehrpläne für ArchitektInnen, Stadt- und RaumplanerIn-
nen, BauingenieurInnen, FreiraumplanerInnen, ImmobilientreuhänderIn-
nen, -beraterInnen sowie BauträgerInnen u. ä.; 

• Förderung von Weiterbildung für ProfessionistInnen; 

• Anpassung der Lehrpläne für schulischen Unterricht; 

• verstärkte Kooperation und Vernetzung der Forschung mit den 
ProfessionistInnen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Die entsprechende Anpassung der Lehrinhalte auf Basis neuester Erkennt-
nisse kann großteils im Zuge der grundsätzlich laufenden Anpassung der 
Lehrinhalte erfolgen.  

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Aus- und Weiterbildungsinstitutionen, Interessenverbände (Kam-
mern), universitäre und außeruniversitäre Forschungsreinrichtungen 

Zeithorizont Die Umsetzung ist kurz- bis mittelfristig anzustreben. 
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3.7 Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren 

3.7.1 Allgemeine Beschreibung 

Naturgefahren – und alle damit verbundenen Konsequenzen – prägen den Lebensraum in 

Österreich seit Beginn der Geschichte. Unter „Naturgefahren“ werden in diesem Zusammen-

hang sämtliche Prozesse und Ereignisse in der Natur verstanden, die zu einer Bedrohung 

von Menschen, Umwelt, Sach- und Vermögenswerten führen können (Leser 2005, Glade 

2006). Relevant in diesem Zusammenhang ist die Feststellung, dass menschliche Aktivitäten 

Naturgefahrenprozesse und -ereignisse sowohl beeinflussen als auch in Gang setzen kön-

nen.  

Österreich als „Land des Wassers“ verfügt über mehr als 100.000 km Fließgewässer. Dieser 

Wasserreichtum birgt jedoch auch die stete Gefahr von Hochwässern und Überschwem-

mungen. Hochwässer sind als häufigste Naturkatastrophe für hohe volkswirtschaftliche 

Schäden verantwortlich, da sie, im Vergleich zu anderen Naturkatastrophen, das höchste 

Schadenspotenzial aufweisen und die größte Anzahl von Menschen betreffen (Habersack et 

al. 2009). Aus einer Abschätzung der Höchstschadenspotenziale (Prettenthaler & Albrecher 

2009) kann geschlossen werden, dass mehr als 10 % aller Gebäude und mehr als 6 % aller 

Wohngebäude innerhalb eines Hochwasserabflussgebietes (HORA 20041) liegen und somit 

von einem Hochwasser potenziell betroffen sein können. 

Wird die Gewässersituation im Wildbach- und Lawinenbereich betrachtet, ist festzustellen, 

dass von ca. 12.000 ausgewiesenen Wildbächen etwa 4.200 den Siedlungsraum erheblich 

gefährden. Im Winterhalbjahr stellen ungefähr 5.000 Lawinenstriche ein erhebliches Gefah-

renpotenzial für die Bevölkerung, aber auch für die vielen TouristInnen im Land dar. 

Für die Alpen, als eines der sensibelsten Ökosysteme Europas, wird der Klimawandel tief-

greifende Veränderungen sowohl in ökologischer, ökonomischer als auch in sozialer Hinsicht 

bringen. In Kombination mit der natürlichen räumlichen Begrenztheit des möglichen Sied-

lungs- und Wirtschaftsraumes werden hohe Ansprüche an die Sicherheit zur Wahrung der 

Lebensqualität gefordert. Dieses Streben nach Sicherheit im alpinen Lebensraum veranlass-

te die Menschen, Strategien und Maßnahmen zur Abwehr der Gefahren und zum Schutz 

ihres Hab und Gutes zu entwickeln. Die daraus hervorgegangenen Schutz- und Abwehrstra-

tegien haben sich in vielfacher Weise bewährt, bedürfen jedoch einer stetigen Weiterentwick-

lung und Anpassung an sich ändernde Umwelt- und Lebensbedingungen.  

                                                
 
41 Hochwassergefährdungszone HORA 200: Dieses Gebiet kann bei einem 200-jährlichen Hochwasser überflutet werden. 
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So wären z. B. Österreichs Flusstäler, wie auch die zahlreichen Schwemm- und Sturzkegel, 

ohne entsprechende Schutzmaßnahmen in weiten Teilen unbewohnbar.  

Vielerorts besteht der subjektive Eindruck, dass Häufigkeit und Intensität von Extremereig-

nissen in Österreich zunehmen. Dies kann derzeit nicht eindeutig bestätigt werden. Zwar 

steigt die Zahl der gemeldeten Ereignisse über Jahre kontinuierlich an, diese Zunahme ist 

aber eher durch den Ausbau des Melde- und Dokumentationswesens über Schadereignisse 

in Österreich erklärbar. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die anhaltende Ausbreitung des 

Siedlungsraums in durch Naturgefahren gefährdete Bereiche und die damit zunehmenden 

Schadensfälle (Internationale Forschungsgesellschaft INTERPRAEVENT 2009). 

Auch die Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft stellt in ihren Analysen fest, dass die 

wachsende Schadenssumme nach Extremereignissen vor allem durch den zahlen- und 

wertmäßigen Anstieg von betroffenen Objekten erklärbar ist und weniger durch die Zunahme 

von Extremereignissen an sich (Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft 2009). Außer-

dem fehlt in Österreich ein System zur umfassenden und einheitlichen Schadenserfassung: 

Katastrophenschäden werden von verschiedenen Institutionen (Länder, Kammern, Versiche-

rungen) mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Methoden erhoben. Die Daten sind daher 

kaum direkt vergleichbar (Internationale Forschungsgesellschaft INTERPRAEVENT 2009). 

Daher gilt es verstärkt, sowohl eine mögliche Zunahme der Häufigkeit von Naturgefahrener-

eignissen als auch deren Veränderung zu beobachten.  

Eingrenzung des Aktivitätsfeldes Schutz vor Naturgefahren 

In Österreich tritt aufgrund seiner geografischen und topografischen Lage und der meteoro-

logischen Gegebenheiten eine Vielzahl an Naturgefahren auf. Primär sind für dieses Aktivi-

tätsfeld relevante Naturgefahren in den folgenden Gefahrenkategorien festzustellen: 

• Geologie/Geomorphologie (direkt klimasensitiv: Bodenerosion, Rutschungen, Stein-

schläge, Felsstürze, Hangmuren, Muren);  

• Meteorologie (direkt klimasensitiv: Sturm, Blitzschlag, Starkniederschlag, Hagel, Nebel, 

Trockenheit, Frost); 

• Hydrologie (direkt klimasensitiv: Hochwasser (Überflutung), Sturzfluten, Feststofftransport 

(Geschiebe, Wildholz), Muren, Gletscherseeausbruch; 

• Biologie (direkt klimasensitiv: Schädlingskalamitäten und Epidemien). 

Wetterbedingte Wald- und Flächenbrände sowie Gefahren im Zusammenhang mit Schnee 

(direkt klimasensitiv: Lawinen, Eislawinen, Gletschervorstoß, Schneedruck (Schneelast)) 

spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.  
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Die angeführten Gefahrenkategorien sind partiell oder vollständig auch anderen Aktivitätsfel-

dern zuordenbar, weshalb eine weitere Abgrenzung vorgenommen wird. So werden die bio-

genen Naturgefahren, die Bodenerosion sowie die wetterbedingten Wald- und Flächenbrän-

de von den Aktivitätsfeldern Landwirtschaft, Forstwirtschaft sowie Gesundheit abgedeckt und 

daher diesen zugeordnet. Trockenheit ist Teil des Aktivitätsfeldes Wasserhaushalt und Was-

serwirtschaft, Sturm und Schneedruck (Schneelast) wird in den Aktivitätsfeldern Forstwirt-

schaft sowie Bauen und Wohnen behandelt. Um Doppelgleisigkeiten und Konkurrenzme-

chanismen mit anderen Aktivitätsfeldern zu vermeiden, wurde das Aktivitätsfeld Schutz vor 

Naturgefahren auf die folgenden, für Österreich relevanten Naturgefahren eingegrenzt: 

Hochwasser (inkl. Sturzfluten und Feststofftransport), Lawinen, Muren, Rutschungen, 
Steinschläge und Felsstürze.  

Hinsichtlich der Naturgefahr Hochwasser sind insbesondere für große Einzugsgebiete hydro-

logische Datengrundlagen verfügbar, die eine Aussage über die Auswirkung des Klimawan-

dels zulassen (Schöner et al. 2010). Diese Grundlagen werden im Aktivitätsfeld Wasser-

haushalt und Wasserwirtschaft im Detail dargestellt (siehe Kapitel 3.3.4.8 – Adaptives Hoch-

wassermanagement mit robusten Maßnahmen).  

Status quo des institutionellen Umgangs mit Naturgefahren in Österreich 

Die Naturgefahrenprävention und der Umgang mit Naturgefahren hat in Österreich eine lan-

ge Tradition, in die eine Vielzahl an AkteurInnen und Institutionen eingebunden ist. Die stän-

dige Notwendigkeit, den Auswirkungen von Naturgefahren in Österreich zu begegnen, weist 

diesem Thema auch sachpolitisch eine hohe Priorität zu. Dies spiegelt sich in der komplexen 

Organisationsstruktur sowohl auf Bundes- als auch auf Landes- und Gemeindeebene in Ös-

terreich wider. Die Prävention von Naturgefahren ist gemäß Artikel 10 der Bundesverfassung 

eine Angelegenheit des Bundes, die rechtlichen Grundlagen für den Schutz vor Naturgefah-

ren sind unter anderem im Forstrecht, Wasserrecht, Wasserbautenförderungsgesetz, Bau-

recht, im Raumordnungsrecht sowie in den Katastrophenhilfsgesetzen der Länder enthalten. 

Die Aufgaben des Staates zielen vorsorglich auf die Verbesserung der Sicherheit und Le-

bensqualität in Österreich ab. Auch wenn der Fokus auf dem Schutz des Menschen und sei-

ner Sachwerte liegt, ist festzuhalten, dass kein öffentlicher Rechtsanspruch auf „Schutz vor 

Naturgefahren“ in Österreich besteht. Die Konsequenz daraus ist, dass somit auch keine 

gesetzliche Verpflichtung, z. B. für die Errichtung von Schutz- und Regulierungswasserbau-

ten, besteht und es den InteressentInnen obliegt, den Grad des Schutzumfanges zu gestal-

ten (Hecht 2009). Die staatliche Handlungspflicht betrifft zum einen die Erkennbarkeit der 

Gefährdung, zum anderen aber auch die Einschätzung der Art und des Ausmaßes der mög-

lichen Bedrohung, verbunden mit der Feststellung der Möglichkeiten des individuellen 

Schutzumfanges (Hattenberger 2009).  
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Die Aufgabenverteilung in der Verwaltung ist dabei generell zwischen dem Bundesministeri-

um für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) und dem Bun-

desministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) geregelt.  

Die Länder und Gemeinden haben im Umgang mit Naturgefahren die Kompetenz der Ge-

setzgebung im Bereich der räumlichen Entwicklungsprogramme, der Bauangelegenheiten 

sowie des Katastrophenschutzes und erfüllen das Vollzugsrecht im Bereich des Hochwas-

serschutzes, des lokalen Katastrophenmanagements sowie der Flächenwidmung und Bau-

ordnung.  

Dem Schutz vor Naturgefahren in Österreich steht heute ein sehr breit gefächertes Hand-

lungs- und Umsetzungsinstrumentarium zur Verfügung, das sowohl aktive (strukturelle, also 

bauliche) als auch passive (nicht-strukturelle) Schutzmaßnahmen beinhaltet. Aktive 
Schutzmaßnahmen zielen vor allem auf die Beeinflussung der gefährlichen Prozesse an 

sich ab – als Beispiele sind hier technische Maßnahmen wie Retentionsräume, Murbrecher, 

Schneebrücken, Steinschlagschutznetze oder Hangstabilisierungen zu nennen; aber auch 

forstlich-biologische Maßnahmen (wie z. B. Hochlagenaufforstung, Schutzwaldbewirtschaf-

tung etc.) oder Notfallmaßnahmen fallen in diese Kategorie. Die passiven Schutzmaßnah-
men wiederum zielen auf die Beeinflussung des Schadensausmaßes und der Vulnerabilität 

ab, wie dies z. B. durch Information und Aufklärung, gesteuerte Raumordnung, Versiche-

rung, Warnung und Alarmierung oder Evakuierung erreicht wird. Diese Schutzleistungen 

werden von Bund, Ländern und Gemeinden, aber auch von privaten Trägern, erbracht.  

Da Maßnahmen im Rahmen des Naturgefahrenmanagements in der Regel die Möglichkeiten 

der Privaten und Gemeinden übersteigen, leistet neben den Bundesländern der Bund erheb-

liche Beiträge zu den Kosten. Öffentliche Mittel und Förderungen können dann gewährt wer-

den, wenn der notwendige Schutzumfang die Leistungsfähigkeit des Einzelnen übersteigt, 

oder dieser außerhalb des Einflussbereiches eines Individuums liegt – das öffentliche Inte-

resse daher überwiegt. Derzeit wendet der Bund für den Schutz vor Hochwasser, Wildbä-

chen, Lawinen und Erosion pro Jahr Förderungsmittel in der Höhe von etwa 180 Mio. € auf 

(BMLFUW und BMVIT), der Großteil davon stammt aus den Mitteln des Katastrophenfonds 

des Bundes. Im Zuge der Diskussion über eine (gerechte) Lastenverteilung wird auch immer 

mehr die Problematik des Interessenausgleichs zwischen „Ober- und Unterlieger“ themati-

siert, da die positiven/negativen Effekte des Naturgefahrenmanagements nicht räumlich fi-

xierbar sind.42  

                                                
 
42 Das Konfliktfeld „Ober- und Unterlieger“ bezeichnet das Spannungsfeld des Interessenausgleichs zwischen Gemeinden, die 
z. B. in Schutzmaßnahmen investieren (z. B. Oberlieger-Gemeinde/n entlang eines Flusslaufs). Dies bedarf einer intensiven 
Koordinierung der Interessen auch in der Raumplanung. Der zukünftigen Entwicklung von Kompensationskonzepten für Gebie-
te mit besonderen Lasten kommt eine hohe Bedeutung zu.  
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Identifikation von Handlungsempfehlungen für das Aktivitätsfeld  

Vorbemerkungen 

Naturgefahrenmanagement als Querschnittsmaterie erfordert ein hohes Maß an inter- und 

intrainstitutioneller Zusammenarbeit und Koordination, um die Handlungsfähigkeit zu erhal-

ten. Das Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren berührt als Querschnittsmaterie eine Viel-

zahl anderer Bereiche mit direkten oder indirekten Abhängigkeiten (z. B. Tourismus, Bauen 

und Wohnen, Infrastruktur, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Wasserhaushalt und Wasserwirt-

schaft etc.). Generell muss daher festgehalten werden, dass der Erfolg/Misserfolg der Im-

plementierung einer Handlungsempfehlung im Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren in 

einigen Fällen nicht allein auf der Maßnahme im Aktivitätsfeld beruht, sondern auch vom 

Erfolg/Misserfolg einer Maßnahme in einem anderen Aktivitätsfeld abhängt (Habersack et al. 

2009).  

Die Notwendigkeit der „Adaption“ im Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren wird sehr häufig 

mit dem Wunsch der Veränderung der sogenannten Bemessungsgrößen diskutiert. Be-

messungsgrößen und -ereignisse – wie Abflussspitzen, Abflussfrachten, Wasserspiegella-

gen, Schneehöhen etc. einer gewissen Jährlichkeit – stellen die Grundlage für viele wichtige 

Entscheidungen im modernen integralen Risikomanagement dar. Ihre Bestimmung hängt im 

Wesentlichen von der Häufigkeit und Intensität natürlicher Prozesse ab, die aber selbst auf-

grund der Unsicherheiten im Bereich der zugrunde liegenden Daten und der angewandten 

Methoden nur sehr schwer eindeutig berechnet werden können. Der Einfluss des Klimawan-

dels auf Extremereignisse und deren weitere Auswirkungen auf den Schutz des Menschen 

und seiner Umwelt sind ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor im Gesamtkontext des nachhal-

tigen Schutzes vor Naturgefahren. Aufgrund der großen prognostischen Unsicherheiten über 

die tatsächlichen Auswirkungen des Klimawandels auf die verschiedenen Regionen in Öster-

reich wird derzeit z. B. von einer generellen Erhöhung dieser Bemessungswerte um einen 

Faktor X auch von wissenschaftlicher Seite abgeraten (z. B. AdaptAlp 2009a). Unter ande-

rem auch deshalb, da damit infolge des Ausbaus auf ein höheres Schutzniveau z. B. auch 

höhere Kosten und ein höherer Ressourcenbedarf für das Naturgefahrenmanagement ver-

bunden wären. Darüber hinaus besteht in einem solchen generellen Vorgehen auch die Ge-

fahr der Verschärfung der Gesamtsituation, die sich infolge der Verlagerung des Problems 

vom Oberlieger zum Unterlieger ergibt.  

Es werden daher an dieser Stelle im Besonderen Handlungsoptionen zur Klimawandelan-

passung im Bereich „Schutz vor Naturgefahren“ vorgeschlagen, die über den derzeitigen 

Stand des Naturgefahrenmanagements in Österreich hinausgehen.  
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Bei den beschriebenen Handlungsempfehlungen wird zwischen übergeordneten Maßnah-

men (sog. „Maßnahmenbündel“) und einzelnen konkreten Anpassungsmaßnahmen unter-

schieden. Dieser Strukturierungsvorschlag soll Fragen nach der Prioritätensetzung und dem 

erforderlichen Detaillierungsgrad der einzelnen Empfehlungen erleichtern. Auf realpolitische 

Umsetzungsmöglichkeit und die Gegebenheit von institutionellen Kapazitäten zur Umsetzung 

der Maßnahmen und eventuelle Zielkonflikte wird in der jeweiligen Beschreibung hingewie-

sen. 

 

3.7.2 Allgemeine Handlungsprinzipien im Aktivitätsfeld Schutz vor Naturge-
fahren 

Ungeachtet der prognostischen Unsicherheiten über mögliche regionale Auswirkungen des 

Klimawandels im Bereich Schutz vor Naturgefahren ist es notwendig, einen Adaptionspro-

zess einzuleiten. Dieser soll es ermöglichen, auf Grundlage der oft jahrhundertealten Erfah-

rung mit gefährlichen Naturprozessen im alpinen Raum und der daraus resultierenden Tradi-

tion des Umgangs mit diesen Naturgefahren, sich auf zukünftige Ereignisse undefinierten 

Ausmaßes besser vorzubereiten. Ein wichtiger Teil dieser Aufgabe wird dabei immer die 

Kommunikation und Verdeutlichung der Grenzen des Schutzes vor Naturgefahren sein: Ein 

allumfassender und unbegrenzter Schutz vor Naturgefahren ist aus technischen, finanziellen 

und ressourcenbedingten Gründen nicht umsetzbar. Die realistischen Ziele des Schutzes vor 

Naturgefahren haben sich vielmehr danach zu orientieren, die Gefahr und das Risiko an ei-

nem gewissen Ort und zu einem gewissen Zeitpunkt auf ein tolerierbares Maß zu beschrän-

ken. Die wesentlichen Zielsetzungen des Naturgefahrenmanagements sind der Schutz von 

Menschenleben, der Schutz der Lebensgrundlagen, die Minderung von Sachschäden, die 

Sicherung des Wiederaufbaus sowie die Nachhaltigkeit der Maßnahmen. Zur Erreichung 

dieser Ziele gehört eine Reihe regulatorischer, sozialer und wirtschaftlicher Maßnahmen, die 

mit den nachfolgenden Handlungsprinzipien verbunden sind:  

• nationale und internationale Vernetzung und Austausch von Wissen und Information über 

die Auswirkungen des Klimawandels auf den Schutz vor Naturgefahren sind Grundvoraus-

setzungen für erfolgreiche Anpassungsmaßnahmen. 

• Anpassung an den Klimawandel im Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren erfordert flexib-

le Strukturen, daher ist eine Kombination von nicht-strukturellen (nicht-baulichen) und 

strukturellen (baulichen) Maßnahmen erforderlich.  

• Stärkung der generellen Widerstands- und Regenerationsfähigkeit der Gesellschaft (z. B. 

Overbeck et al. 2008) mit dem Ziel, die negativen Folgen von natürlichen Extremereignis-

sen zu reduzieren 
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• Verfolgung der Prämisse des integralen Naturgefahren- und Risikomanagements: Darun-

ter ist die vorausschauende Entwicklung eines ganzheitlichen Optionen- und Handlungsin-

strumentariums zu verstehen. Dafür sind die Einbindung und Zusammenarbeit aller Betrof-

fenen – sowohl interkommunal wie auch überinstitutionell – mit verschiedenen Mitteln in 

den unterschiedlichen Phasen des Naturgefahrenmanagements erforderlich.  

• Weiterverfolgung des Vorsorge-Prinzips im Rahmen der Anpassung an den Klimawandel: 

Forcierung der 

o Flächenvorsorge, 

o Eigenvorsorge und 

o Verhaltensvorsorge. 

Das Vorsorge-Prinzip baut auf der aktiven Mithilfe der Akteurinnen und Akteure des Naturge-

fahrenmanagements auf.  

• Forcierung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit im Umgang mit Naturgefahren: Die erfor-

derlichen Maßnahmen müssen in einem vernünftigen Verhältnis zum angestrebten 

Schutzziel stehen. Das heißt: kein Schutz um jeden Preis. 

• Forcierung des Wissens-, Erfahrungs- und Datentransfers (der bei konkretem Bedarf zu 

jeder Handlungsempfehlung gesondert angeführt wird).  

• Forcierung der Bewusstseinsbildung, der Möglichkeiten des Selbstschutzes und weiterge-

hender Lern- und Schulungsprozesse. 
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3.7.3 Handlungsempfehlungen für das Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefah-
ren 

Handlungsempfehlungen (Maßnahmenbündel) im Überblick und Vorschlag für eine 
Reihung anhand ihrer Priorität in der Umsetzung  
 

MASSNAHMENBÜNDEL PRIORITÄT 

• Forcierung des Gefahren- und Risikobewusstseins sowie der 
Eigenversorgung in der Bevölkerung und Entwicklung von Bera-
tungsmodellen  

 

 

• Forcierung nachhaltiger Raumentwicklungsstrategien unter ver-
stärkter Einbeziehung der Gefahrenzonenplanung und Risiko-
darstellung  

 

• Forcierung des Wasserrückhalts in der Fläche sowie der Reakti-
vierung von natürlichen Überschwemmungsflächen im Besonde-
ren als Beitrag zur Flächenvorsorge 

 

• Forcierung der Erforschung der Auswirkung des Klimawandels 
auf Extremereignisse sowie auf Veränderungen im Naturraum 
und auf die menschliche Nutzung  

 

• Forcierung der Risikovorsorge unter Einbeziehung geeigneter 
Risikotransfermechanismen (Risikopartnerschaften) 

 

• Forcierung technischer Objektschutzmaßnahmen (permanent 
und temporär) als Beitrag zur Eigenvorsorge  

 

• Forcierung von Prognose-, (Früh)Warn- und Messsystemen  



176 

3.7.3.1 Forcierung des Gefahren- und Risikobewusstseins so-
wie der Eigenversorgung in der Bevölkerung und Ent-
wicklung von Beratungsmodellen  

Ziel  
 

Verankerung und Stärkung eines verantwortungsvollen Verhaltens im Um-
gang mit dem Risiko durch Naturgefahren und Entwicklung eines „One-stop-
Shop“ für Anliegen der Bevölkerung zum Thema Klimawandelanpassung im 
Bereich Schutz vor Naturgefahren 

Bedeutung 
 

Die beste Maßnahme zum Schutz vor Naturgefahren ist stets das Meiden 
der Gefahr an sich und in weiterer Folge von bedrohten Zonen. In vielen 
Bergregionen sind jedoch aufgrund der intensiven Raumnutzung (Bauland, 
Gewerbe und Industrie, Verkehrswege, Tourismus, Land- und Forstwirt-
schaft) einerseits und der extensiven Wirkung und Überlagerung von Natur-
katastrophen andererseits, kaum Gebiete verfügbar, welche einen hohen 
Grad an Sicherheit bieten. Diese Einschränkung der Sicherheit in räumlicher 
Hinsicht hat Auswirkungen auf Grundfunktionen wie Wohnen, Arbeit, Ver-
sorgung, Bildung, Erholung, Verkehr und Kommunikation. Angesichts des 
wachsenden Schutzbedürfnisses der Bevölkerung hat sich der Staat der 
Daseins-Vorsorge angenommen. Aber auch der Staat kann im Rahmen 
seiner Möglichkeiten keine absolute Sicherheit vor Naturgefahren gewähr-
leisten, weshalb das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit des Individuums für 
die eigene Sicherheit weiter einen sehr hohen Stellenwert im Umgang mit 
Naturgefahren darstellt. Die Vorsorge im Rahmen der Eigenverantwortlich-
keit setzt ein verantwortungsvolles Verhalten im Umgang mit dem Risiko 
durch Naturgefahren voraus. Dies schließt ganz generell das Gefahrenbe-
wusstsein, die Wahrnehmung und Akzeptanz von Risiken durch Naturgefah-
ren sowie einen verantwortlichen Umgang mit diesen Gefahren ein. Die 
Wahrnehmung dieser Eigenverantwortlichkeit ist in einer Solidargesellschaft 
ein selbstverständlicher Beitrag des Individuums zum Gemeinwohl und hilft 
mit, die negativen Konsequenzen von Naturgefahren besser bewältigen zu 
können. 

Die Möglichkeiten zur (individuellen, kommunalen, regionalen) Klimawan-
delanpassung im Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren sind mannigfaltig. 
Die sehr komplexen Zusammenhänge und Abhängigkeiten können jedoch 
in vielen Fällen nur von FachexpertInnen beurteilt und eingeschätzt werden. 
Die fachbezogenen Dienststellen des Bundes und der Länder bieten hier als 
Erstinformationsstellen in vielen Fällen eine unbürokratische Hilfestellung 
an, die auch gerne von der Bevölkerung in Anspruch genommen wird. Im 
Hinblick auf die Klimawandelanpassung kommt jedoch eine Vielzahl neuer 
Anforderungen in Bezug auf die Informationsweitergabe hinzu, die z. B. die 
Themenbereiche „Förderungen“, „rechtliche Verbindlichkeiten“, „Möglichkei-
ten des Selbstschutzes“ oder aber auch die „Einschätzung der Gefährdung 
eines Standortes“ umfassen können. Dieser Umfang an zusätzlicher Bera-
tungsleistung ist mit den derzeitigen Ressourcen in den Dienststellen des 
Bundes bzw. der Länder nicht im wünschenswerten Ausmaß durchführbar.  

Information rein digital anzubieten wird einen immer größeren Stellenwert 
bekommen, jedoch gilt es hierbei auch Grenzen der Verfügbarkeit und Nut-
zungsmöglichkeit für Teile der Bevölkerung (z. B. entlegene Siedlungen, 
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43 Link: http://www.kagis.ktn.gv.at/19948_DE 

unterschiedliche Anwendungspraxis etc.) zu beachten. Die Beratungsmög-
lichkeit vor Ort („One-stop-Shop“) für die Bevölkerung ist daher auch im digi-
talen Zeitalter wichtig und sollte in diesem Zusammenhang auch weiter auf- 
bzw. ausgebaut werden. Es ist dabei auf das gesteigerte Sicherheitsbedürf-
nis der Bevölkerung Rücksicht zu nehmen. Gleichzeitig sollte die Beratung 
neben den technischen und nicht-strukturellen Möglichkeiten auch alle Vari-
anten der (finanziellen, organisatorischen, koordinierenden) Förderung be-
inhalten, die im Rahmen der Anpassung an den Klimawandel notwendig 
erscheinen. Eine solche Beratungsstelle könnte auch als Anlaufstelle für 
den inter-kommunalen Interessenausgleich genutzt werden. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug insbesondere zum Aktivitätsfeld Katastrophen-
management, aber auch zum Tourismus (durch die Informationsbereitstel-
lung an TouristInnen).  

Fachleute aus anderen Aktivitätsfeldern (z. B. Bauen und Wohnen, Energie, 
Raumordnung) könnten in Beratungszentren gemeinsam Information anbie-
ten, was die die Attraktivität einer solchen Einrichtung weiter erhöhen wür-
de. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Die EU-Hochwasserrichtlinie verstärkt die Informationspflicht der Behörden 
gegenüber der Öffentlichkeit im Bereich des Hochwasser-
Risikomanagements.  

Das Instrument der Gefahrenzonenplanung ist ein wichtiger Bestandteil des 
bestehenden Informationsangebotes der fachbezogenen Dienststellen des 
Bundes und der Länder. Diese bieten derzeit unbürokratisch Beratung, Hil-
festellung und Information zum Thema Schutz vor Naturgefahren an. Aller-
dings ist ein zusätzliches Aufgabenfeld im Rahmen der Klimawandelanpas-
sung mit dem derzeitigen Personalstand nur schwer umsetzbar. Generell 
könnte aber die vorhandene Naturgefahreninformationsstruktur als Vorbild 
für Beratungsstellen dienen. 

Des Weiteren dienen bestehende Internet-Plattformen wie z. B. 
www.naturgefahren.at oder HORA 2.0" – Naturgefahrenerkennung per 
Mausklick (www.hora.gv.at) – als Informationsquelle im Sinne der Präventi-
on. Für die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen liefern Initiativen wie 
z. B. „Biber Berti“ oder www.generationblue.at Informationen zum Thema 
Naturgefahren. 

Im Bereich des Katastrophenschutzes arbeiten Institutionen/Einrichtungen, 
wie z. B. das Staatliche Krisen- und Katastrophenschutzmanagement 
(SKKM), die Geologische Bundesanstalt und die Zentralanstalt für Meteoro-
logie und Geodynamik (ZAMG – als Datenlieferant) oder auch Landesstel-
len, im Bereich des Katastrophenschutzes (z. B. KAGIS als Informationssys-
tem43). Bezug besteht auch zur ÖROK-Empfehlung NR. 52 zum präventiven 
Umgang mit Naturgefahren in der Raumordnung (Schwerpunkt Hochwas-
ser; ÖROK 2005a).  

http://www.kagis.ktn.gv.at/19948_DE
http://www.naturgefahren.at/
http://www.hora.gv.at/
http://www.generationblue.at/
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Sowohl der staatliche Wetterdienst (ZAMG) als auch der private Wetter-
dienst (Ubimet) stellen aktuelle Wetterwarnungen für Wind, Sturm, Hagel, 
usw. im Internet zur Verfügung. Diese werden tlw. auch über SMS-Dienste 
verbreitet.  

Stand der 
Umsetzung 

Der Aspekt Klimawandel und Anpassung stand bis dato nicht im Fokus der 
Betrachtung, kann aber tlw. in bestehende Instrumente integriert werden. 
Außerdem sind richtungweisende Entscheidungen der Politik für die Umset-
zung notwendig.  

Hinsichtlich der Bereitstellung von Information ist anzumerken, dass z. B. in 
Niederösterreich schon jetzt die Abflussuntersuchungen von rd. 2.500 
Flusskilometern parzellenscharf im Internet veröffentlicht sind. 

Empfehlung 
aus 

FloodRisk II, ClimChalp, AdaptAlp, ERA-Net CRUE sowie Projekt „KLARA-
Net“ (BMBF Forschungsprojekt „Netzwerk zur KlimaAdaption in der Region 
StArkenburg“, Deutschland, 2008)  

empfohlene 
weitere 
Schritte 
 

• Vernetzung von Informationen (z. B. Gefahrenzonenpläne, Hochwasser-
Zonen etc.) und verständliche Weitergabe von wissenschaftlichen Daten 
für die jeweilige Zielgruppe; 

• Aufbau eines „One-stop-Shop“ für Fragen und Anliegen der Bevölkerung 
im Zusammenhang mit Naturgefahren und Klimawandel; 

• Forcierung des Gefahrenbewusstseins in touristisch sehr intensiv genutz-
ten Regionen durch gezielte Informationskampagnen, wie z. B. die (ver-
pflichtende) Übergabe von Informationsfoldern über Naturgefahren in der 
Urlaubsregion bei der Anmeldung der Gäste am Urlaubsort; 

• Sicherstellung des uneingeschränkten und barrierefreien Zugangs zu 
Information über Naturgefahren und Risiken, etwa durch Ausbau der be-
stehenden, Web-basierten Informationsplattformen (z. B. HORA, naturge-
fahren.at); 

• elektronischer Zugang zu den Gefahrenzonenplänen der Bundeswasser-
bauverwaltung und des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und La-
winenverbauung; 

• Erfassung von instabilen Hängen (Gefahrenhinweis) und potenziell insta-
bilen Bereichen mit räumlicher Darstellung in Hinweiskarten;  

• verstärktes Engagement, um das Thema „Naturgefahren und Klimawan-
del“ in Kindergärten und Schulen zu etablieren (z. B. als Informationsmo-
dul im Rahmen von Schullandwochen oder Schulschikursen); 

• Prüfung und bei Bedarf Einführung eines Zertifikats über die potenzielle 
Gefährdung eines Standorts, das beim Verkauf/Neuerwerb eines Grund-
stückes vorzulegen ist; 

• Erläuterung von Nutzungseinschränkungen gemäß Flächenwidmungs-
plan und/oder anderen relevanten Planungsdokumenten;  

• zielgruppenorientierte Risiko-Kommunikation/-Information u. a. zur Förde-
rung der Eigenverantwortlichkeit; Abstimmung und Koordinierung mit den 
Tourismusverbänden und Gemeinden sowie mit den Landesschulbehör-
den;  
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3.7.3.2 Forcierung nachhaltiger Raumentwicklungsstrategien 
unter verstärkter Einbeziehung der Gefahrenzonenpla-
nung und Risikodarstellung 

• Entwicklung regional angepasster Beratungsmodelle, die auf die natur-
räumlichen und sozio-ökonomischen Gegebenheiten vor Ort Rücksicht 
nehmen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Es sind Ressourcen für Vernetzungsaktivitäten und für die Aufbereitung der 
Daten für verschiedene Zielgruppen bzw. den laufenden Betrieb notwendig. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial  

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert.  

Handlungs-
trägerInnen 

Bund (Dienststellen), Bundesländer (Dienststellen), Gemeinden, Touris-
musverbände, Individuen, Staatliches Krisen- und Katastrophenschutzma-
nagement (SKKM), ZAMG, Geologische Bundesanstalt, ÖROK, Landes-
schulbehörden 

Zeithorizont Die Einarbeitung in bestehende Instrumente kann unmittelbar durchgeführt 
werden, die flächendeckende Bereitstellung von Gefahrenzonenplänen soll 
demnächst abgeschlossen werden.  

Der Aufbau bundesweiter Beratungsstellen erfordert einen mittel- bis lang-
fristigen Zeitrahmen. Der Ausbau bestehender Dienststellen kann bei ent-
sprechender Ausstattung mit finanziellen und personellen Ressourcen sofort 
erfolgen. 

Ziel  
 

Freihaltung bzw. gezielte Steuerung von potenziell durch Naturgefahren 
beeinflussten Flächen für Siedlungs-, Gewerbe- und Infrastrukturzwecke 

Bedeutung 
 

Die Analyse der vergangenen katastrophalen Hochwässer und Wildbacher-
eignisse in Österreich hat gezeigt, dass sich die zunehmende Konzentration 
von Gebäuden und Infrastrukturanlagen in exponierten und zum Teil auch 
als gefährlich ausgewiesenen Gebieten nachweislich sowohl auf Schadens- 
als auch auf Folgekosten ausgewirkt hat – und dies trotz umfangreicher 
Schutzmaßnahmen durch die öffentliche Hand (vgl. Analysen und Ergebnis-
se aus FloodRisk I, Habersack et al. 2004 und FloodRisk II, Habersack et al. 
2009; Keiler 2005). Ähnliche Situationen ergeben sich auch für von Lawi-
nen, Rutschungen oder Steinschlag gefährdete Bereiche im österreichi-
schen Alpenraum.  

Im Allgemeinen sichern Schutzmaßnahmen bis zur Grenze des Bemes-
sungsereignisses (derzeit nach Stand der Technik ein Ereignis mit einer 
wahrscheinlichen Wiederkehrdauer von 100 Jahren) den bestehenden Sied-
lungs- und Wirtschaftsraum vor Naturgefahren, ermöglichen jedoch auch 
eine intensivere Nutzung der zuvor gefährdeten Flächen.  
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Zu beachten ist dabei, dass der Wirkungsgrad v. a. von technischen 
Schutzmaßnahmen – neben den Einwirkungen von (Schad-)Ereignissen – 
auch von der Produktlebensdauer abhängt und daher einer zeitlichen Ab-
nahme unterliegt. Die nachgewiesene Zunahme an Gebäudewerten, wie 
auch die damit verbundene Zunahme der Zahl an gefährdeten Personen in 
zuvor gefährdeten Bereichen, relativieren und minimieren den Grad an Si-
cherheit nach getätigten Schutzmaßnahmen. Das alleinige Vorhandensein 
von Schutzmaßnahmen ist daher kein Garant für die nachhaltige Sicherung 
eines bestimmten Standortes oder einer bestimmten Fläche. Sie sind in 
ihrer Funktionalität stets in Kombination mit begleitenden Maßnahmen und 
Instrumenten (Gefahrenzonenplanung, Flächenwidmung, Eigenvorsorge, 
Bewusstseinsbildung etc.) zu beurteilen. Dies gilt auch für sämtliche Restri-
sikoüberlegungen, die nicht zuletzt aus der Unsicherheit aller dem Schutz-
ziel zugrunde liegenden Daten, Informationen und Entscheidungen resultie-
ren. 

Angesichts dieser technischen Einschränkungen ist die Möglichkeit der di-
rekten Gefahrenprävention durch die gezielte Steuerung des Flächenange-
bots für Siedlungs-, Gewerbe- und Infrastrukturzwecke eine der effektivsten 
und effizientesten Lösungen im Umgang mit Naturgefahren. Der überörtli-
chen – entscheidend aber der örtlichen – Raumplanung in Kooperation mit 
der Gefahrenzonenplanung sowohl der Bundeswasserbauverwaltung als 
auch des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung 
kommt in der Wahrnehmung sowohl öffentlicher als auch privater Interessen 
ein besonderer Status zu. In diesem Zusammenhang ist die Raumordnung 
als Querschnittsmaterie gefordert, einen stärkeren Ausgleich zwischen den 
naturräumlichen Gefahrenpotenzialen und den Nutzungsansprüchen an den 
zur Verfügung stehenden Raum zu schaffen. Die stärkere Einbeziehung der 
Ergebnisse der Gefahrenzonenplanung in die überörtliche und örtliche 
Raumplanung kann dazu beitragen, die Möglichkeiten der Flächenvorsorge 
optimal auszuschöpfen und weitere, zum Teil sehr kostenintensive Vorsor-
ge- und Schutzmaßnahmen zu minimieren (z. B. bei der Identifizierung von 
besonders gefahrenexponierten Siedlungsräumen, in denen aufgrund der 
absehbaren Ineffizienz von Schutzmaßnahmen eine Aufgabe in Betracht 
gezogen werden sollte; siehe auch Handlungsempfehlungen im Aktivitäts-
feld Raumordnung, Kapitel 3.12.4). Die rechtsverbindliche Verankerung der 
Gefahrenzonenplanung sowie allfälliger daraus resultierender Vorbehalts- 
und Freihalteflächen im Raumordnungsrecht und den Baugesetzen der 
Länder steht noch aus. 

Diese Handlungsempfehlung unterstützt auch Klimaschutzziele, da im Re-
gelfall keine baulichen Begleitmaßnahmen in der Fläche bzw. durch die Li-
mitierung des Schadenspotenzials infolge der Freihaltung von potenziell 
gefährdeten Flächen keine Folgemaßnahmen (z. B. Wiederherstel-
lung/Wiederaufbau etc.) erforderlich sind.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug zu vielen Aktivitätsfeldern, da diese mehr oder 
weniger direkt die Raumordnung und Raumplanung beeinflussen.  
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44 Link: http://www.massmove.at/ 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Eine Adaptierung der Raumordnungs- und Baugesetze der Länder (z. B. bei 
überörtlichen, örtlichen und regionalen Raumentwicklungskonzepten bzw. -
programmen) ist notwendig. Bei der Erarbeitung von konkreten Maßnahmen 
sind die ÖROK-Empfehlung zum präventiven Umgang mit Naturgefahren in 
der Raumordnung (ÖROK 2005a Nr. 52), die raumrelevanten Empfehlun-
gen im Rahmen der Projekte FloodRisk I (Habersack et al. 2004) und 
FloodRisk II (Habersack et al. 2009) sowie die relevanten Aspekte aus dem 
Waldprogramm heranzuziehen. 

Als 3. Säule im aktuellen ÖREK 2011 wird das Thema „Klimawandel, An-
passung und Ressourceneffizienz“ behandelt. Es werden Maßnahmen wie 
z. B. Erweiterung von Gefahrenzonenplänen formuliert (ÖROK 2011). 

Stand der 
Umsetzung 

Der Aspekt Klimawandel und Anpassung stand bis dato nicht im Fokus der 
Betrachtung, kann aber tlw. in bestehende Instrumente integriert werden. 
Des Weiteren sind richtungweisende Entscheidungen der Politik für die Um-
setzung notwendig.  

Das NÖ Raumordnungsgesetz enthält einen direkten Bezug zum Abflussbe-
reich des 100-jährlichen Hochwassers, der in den Abflussuntersuchungen 
ausgewiesen wird. Die Abflussuntersuchungen enthalten mit dem 300-
jährlichen Hochwasser auch den Restrisikofall, sodass sie in Niederöster-
reich schon jetzt die wesentlichen Forderungen dieser Maßnahme erfüllen.  

Empfehlung 
aus 

FloodRisk II, ClimChAlp, nationale Studien, Massmove44  

empfohlene 
weitere 
Schritte 
 

• Konsequente Freihaltung von derzeit bekannten sowie möglichen zukünf-
tigen Gefährdungszonen (abgeleitet aus den Gefahrenzonenplänen) für 
Bauzwecke, sofern nicht durch zusätzliche Maßnahmen, die sich an der 
Nutzungsart und Vulnerabilität des Objektes zu orientieren haben, der 
nachweisliche Schutz des Objektes gewährleistet wird. Zusätzliche Maß-
nahmen wären z. B. technische Objektschutzmaßnahmen und/oder tem-
porär eingeschränkte Nutzungsarten; 

• Orientierung von zukünftigen Siedlungsentwicklungen an vorhandenen, 
gut erschlossenen Standorten (z. B. Siedlungsachsen), um eine weitere 
Zersiedelung des Lebensraums zu vermeiden;  

• Etablierung des Solidargedankens im Lasten/Nutzen-Ausgleich zwischen 
Ober- und Unterlieger in Form von gemeindeübergreifenden Abstim-
mungs- und Ausgleichsmechanismen; 

• Forcierung der rechtsverbindlichen Verankerung von ausgewiesenen Ge-
fahrenzonen und Überflutungsräumen im Raumordnungsrecht; 

• Diskussion eines geordneten Rückzugs und Unterstützung der Absied-
lung und Nutzungsänderung von gefährdeten Gebieten;  

http://www.massmove.at/
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3.7.3.3 Forcierung des Wasserrückhalts in der Fläche sowie der 
Reaktivierung von natürlichen Überschwemmungsflä-
chen im Besonderen als Beitrag zur Flächenvorsorge 

Diese Empfehlung entspricht im Wesentlichen jener unter Kapitel 3.3.4.8 – 
Adaptives Hochwassermanagement mit robusten Maßnahmen (Aktivitäts-
feld Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft). Aus Gründen des besonderen 
Stellenwertes für eine nachhaltige und effektive Anpassung an den Klima-
wandel auch aus dem Gesichtspunkt „Schutz vor Naturgefahren“ wird diese 
Handlungsempfehlung auch hier aufgegriffen.  

• Durchsetzung des Kumulationsprinzips bei allen Baubewilligungsverfah-
ren, die in Gefahrenzonen der Bundeswasserbauverwaltung bzw. des 
Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung liegen; 
flächendeckende Bereitstellung von Gefahrenzonenplänen der Bundes-
wasserbauverwaltung bzw. des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- 
und Lawinenverbauung.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf  

Der Ressourcenbedarf ist derzeit nicht quantifizierbar.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial  

Ein Konfliktpotenzial ist eventuell dadurch gegeben, da eine Rechtsverbind-
lichkeit der Gefahrenzonenpläne mit einer Abstimmung zwischen Bund und 
Bundesländern einhergehen muss. Bei den angestrebten Nutzungsände-
rungen in den gefährdeten Gebieten kann es zu Konflikten durch allenfalls 
erforderliche Eingriffe in bestehende Rechtsansprüche kommen. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund (Gefahrenzonenpläne, GZP), Bundesländer, Gemeinden 

Zeithorizont Die Einarbeitung in bestehende Instrumente kann unmittelbar durchgeführt 
werden, die flächendeckende Bereitstellung von Gefahrenzonenplänen soll 
demnächst abgeschlossen werden. Eine flächendeckende Ausweitung der 
Gefahrenzonenpläne um weitere alpine Naturgefahren benötigt rund 10–20 
Jahre (Erhebung der Daten, Homogenisierung, Verknüpfung, Plausibilitäts-
prüfung usw.). 

Ziel  Reduktion der Abflussspitzen durch Sicherung des Wasserrückhalts in der 
Fläche 

Bedeutung 
 

In den Jahren 2005 und 2006 wurden in Österreich pro Tag ca. 11,5 ha 
Land für Verkehrs- und Bauflächen verbraucht und davon etwa 5 ha versie-
gelt (Umweltbundesamt 2007). Die zunehmende Versiegelung konkurriert 
mit abiotischen (z. B. Pufferung) und biotischen Funktionen (z. B. Lebens-
raum für Flora und Fauna) des Bodens. Im Bezug auf den Wasserhaushalt 
führt dies zu abnehmender Speicherungskapazität und damit zu erhöhten 
Abflussgeschwindigkeiten und großen Abflussspitzen.  
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Sowohl in der überörtlichen (z. B. im Entwicklungsprogramm) als auch in 
der örtlichen Raumplanung (z. B. im Flächenwidmungsplan oder im Be-
bauungsplan) sind entsprechende Maßnahmen zur Sicherung des Wasser-
rückhalts in der Fläche verankert. Wie die Erfahrungen zeigen, ist auch wei-
terhin eine intensive Bewusstseinsbildung für die Notwendigkeit des Freihal-
tens von Hochwasserabflussräumen vor konkurrierenden Nutzungen be-
sonders wichtig. Durch die zusätzliche Nutzung von Synergien zwischen 
ökologischen Verbesserungsmaßnahmen und Hochwasserschutzmaßnah-
men kann hier eine effiziente Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen er-
zielt werden.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Wasser-
haushalt und Wasserwirtschaft, Ökosysteme/Biodiversität, Raumordnung, 
Bauen und Wohnen, Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaft sowie Landwirtschaft. 

Auch im Aktivitätsfeld Forstwirtschaft wird die hohe Bedeutung des Waldes 
als Wasserspeicher thematisiert (siehe z. B. Kapitel 3.2.4.2 –
Bodenschonende Bewirtschaftung). 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Bei der Erarbeitung von konkreten Maßnahmen sind die Empfehlungen im 
Rahmen der Projekte FloodRisk I 2004 und FloodRisk II heranzuziehen.  

Mögliche Anknüpfungspunkte ergeben sich auch im Rahmen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie sowie der EU-Hochwasserrichtlinie, in denen die 
integrierte Bewirtschaftung von Flussgebieten festgeschrieben ist. Gemäß 
Umsetzung der EU-Hochwasserrichtlinie ist im ersten Schritt eine Analyse 
der Hochwasserrisikoflächen durchzuführen. Im Weiteren finden diese Er-
gebnisse Eingang in einen Managementplan für Hochwasserschutz, der 
auch eine Sicherung von gefährdeten Flächen vorsieht. In Österreich wurde 
ein integriertes Hochwassermanagement, das eine angepasste Nutzung 
durch die Raumplanung sicherstellt und – wo notwendig – technische 
Schutzmaßnahmen setzt und welches die Gefahrenkenntnis und das Ge-
fahrenbewusstsein in der Bevölkerung fördert, als Ziel definiert. 

Ein enger Bezug besteht auch zum aktuellen ÖREK 2011, das als 3. Säule 
das Thema „Klimawandel, Anpassung und Ressourceneffizienz“ behandelt 
und Maßnahmen, wie z. B. Freihaltung von Hochwasserabflussflächen, for-
muliert. 

Stand der 
Umsetzung 

Der Aspekt Klimawandel und Anpassung stand bis dato nicht im Fokus der 
Betrachtung, kann aber tlw. in bestehende Instrumente integriert werden. 
Des Weiteren sind richtungweisende Entscheidungen der Politik für die Um-
setzung notwendig.  

empfohlene 
weitere 
Schritte 
 

• Raumordnerische Sicherung von natürlichen (ausgewiesenen sowie po-
tenziellen) Überschwemmungsflächen im Rahmen eines bundesweiten 
Überflutungsflächenkatasters (Habersack et al. 2010); 

• Schaffung von Ersatzflächen für die Versickerung von Wasser, wenn Flä-
chen großflächig versiegelt werden; 

• lokale Versickerung unbedenklicher Niederschlagswässer auf Eigengrund 
(Schließen kleinräumiger Wasserkreisläufe);  
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3.7.3.4 Forcierung der Erforschung der Auswirkung des Klima-
wandels auf Extremereignisse sowie auf Veränderungen 
im Naturraum und auf die menschliche Nutzung 

• Kooperationen mit Grundbesitzerinnen/-besitzern: anstelle von Grundan-
kauf von natürlichen Überschwemmungsflächen durch die öffentliche 
Hand soll im Falle von Hochwasser die öffentliche Hand Entschädigungs-
zahlungen leisten; 

• Mobilisierung von Baulandreserven (z. B. Ortskern) statt neuer Umwid-
mung von landwirtschaftlichen Flächen;  

• Forcierung der Renaturierung von Fließgewässern (z. B. Altarme wieder 
aktivieren und anbinden, bestehende Moore erhalten).  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf  

Der Ressourcenbedarf ist derzeit nicht quantifizierbar. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial  

Konfliktpotenzial besteht hier möglicherweise mit dem Aktivitätsfeld Land-
wirtschaft, da die meisten der für die erfolgreiche Implementierung notwen-
digen Flächen und Grundstücke landwirtschaftlichen Charakters sind, und 
daher entsprechende Ausgleichsmechanismen erfordern. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Gemeinden, Infrastrukturbetreiber, Grundeigentüme-
rInnen, Wasserverbände, ÖROK 

Zeithorizont Die Einarbeitung in bestehende Instrumente kann unmittelbar durchgeführt 
werden, ein eventueller Ankauf oder Abtausch von in Frage kommenden 
Grundstücken kann sich jedoch über einen längeren Zeitraum erstrecken.  

Ziel  Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen, basierend auf dem Stand der 
Technik und Wissenschaft 

Bedeutung 
 

Eine direkte Auswirkung des Klimawandels wird unter anderem in der Zu-
nahme der Wahrscheinlichkeit von extremen Wetterereignissen (sowohl 
hinsichtlich der Häufigkeit als auch des Ausmaßes) gesehen, was sich unter 
anderem in einer Zunahme von Intensivniederschlägen zeigt. Unter Fach-
leuten wird allerdings noch diskutiert, ob es sich hierbei tatsächlich bereits 
um einen Trend handelt, oder ob nur eine zufällige Häufung von Extremer-
eignissen vorliegt (AWEL 2007). Intensive Forschung und Weiterentwick-
lung im Bereich Klimaänderung und Hydrologie/Meteorologie sind weiterhin 
notwendig, um die für die Planung im Naturgefahrenmanagement notwendi-
gen Informationen und Rahmenbedingungen (wie Klimaszenarien, Bemes-
sungsereignis, Dimensionierung etc.) in raum-zeitlich hoch aufgelöster Ska-
la zur Verfügung stellen zu können. Darüber hinaus ist auch der Einfluss 
von Extremereignissen auf Veränderungen im Naturraum und der damit 
einhergehenden möglichen Veränderung anthropogener Nutzungsweisen 
von hohem Interesse, um eine bestmögliche Anpassung an den Umgang 
mit zukünftigen, durch den Klimawandel verstärkten Extremereignissen zu 
erreichen. 
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Neben den Extremereignissen soll aber auch die Häufung von kleineren und 
mittleren Ereignissen untersucht werden.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Forschungsaktivitäten sind im Sinne einer interdisziplinären Herangehens-
weise insbesondere mit den Aktivitätsfeldern Raumordnung, Forstwirtschaft, 
Energie, Bauen und Wohnen sowie Gesundheit abzustimmen. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Die genannten Forschungsthemen werden in bestehenden und zukünftigen 
nationalen (z. B. ACRP) und internationalen Forschungsprogrammen (z. B. 
Alpine Space) und -initiativen berücksichtigt.  
Mit der INSPIRE-Richtlinie will die EU die Verbesserung der Verfügbarkeit, 
Qualität, Organisation, Zugänglichkeit und Nutzung von Geodaten durch 
andere öffentliche Stellen oder die Öffentlichkeit etablieren. Am 2. März 
2010 ist das österreichische Geodateninfrastrukturgesetz in Kraft getreten. 

Stand der 
Umsetzung 

Der Aspekt Klimawandel und Anpassung stand bis dato nicht im Fokus der 
Betrachtung, kann aber tlw. in bestehende Instrumente integriert werden. 
Des Weiteren sind richtungweisende Entscheidungen der Politik für die Um-
setzung notwendig. 

Empfehlung 
aus 

FloodRisk I, FloodRisk II, ClimChAlp, AdaptAlp 

empfohlene 
weitere 
Schritte 
 

• Berücksichtigung interdisziplinärer und transdisziplinärer Prinzipien in der 
Forschung; verstärkte Berücksichtigung des Themas in nationalen und in-
ternationalen Forschungsprogrammen;  

• Kontaktaufnahme und Kooperation mit der Wissenschaft zum Aufbau 
eines „One-stop-Shop“ für Fragen und Anliegen der Bevölkerung im Zu-
sammenhang mit Naturgefahren und Klimawandel;  

• Intensivierung der Forschung hinsichtlich Klimaänderung und Hydrolo-
gie/Meteorologie zur besseren Planung im Naturgefahrenmanagement; 

• Untersuchung der Häufung kleinerer und mittlerer Wetterereignisse; Ver-
netzung/Verknüpfung von bestehenden Datengrundlagen (z. B. regionale 
Klimaszenarien, historische Daten), um die Nutzung des Datenmaterials 
zu erleichtern.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf  

Der Ressourcenbedarf ist derzeit nicht quantifizierbar. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial  

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 

Handlungs-
trägerInnen 

EU, Bund, Bundesländer, universitäre und außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen, universitäre Kooperationen, nationale Forschungsprogramme 

Zeithorizont Eine Berücksichtigung in laufenden/zukünftigen Forschungsinitiativen kann 
rasch gesetzt bzw. ausgeweitet werden. Die Validierung und Implementie-
rung der Forschungsergebnisse sind mit einem längeren Zeithorizont zu 
versehen. 
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3.7.3.5 Forcierung der Risikovorsorge unter Einbeziehung ge-
eigneter Risikotransfermechanismen (Risikopartner-
schaften) 

Ziel  
 

Stärkung des Bewusstseins über die Notwendigkeit der versicherungsge-
stützten Eigenvorsorge 

Bedeutung 
 

Der staatlich organisierte „Schutz vor Naturgefahren“ ist limitiert und kann 
auch nicht beliebig intensiviert werden (Stichwort: Restrisiko). Daher kommt 
– v. a. in Anbetracht des Klimawandels – neben den technischen, raumpla-
nerischen, informativen und organisatorischen Möglichkeiten im Umgang 
mit Naturgefahren auch der privaten Risikovorsorge eine enorme Bedeu-
tung zu, die derzeit aber nur in geringem Maße genutzt wird. Private Risiko-
vorsorge bedeutet, für den Fall eines Schadens aufgrund natürlicher Pro-
zesse auf ausreichend (finanzielle) Rücklagen zurückgreifen zu können, um 
eine existenzbedrohliche Situation abwenden zu können. Was in der Theo-
rie durchaus einfach klingt, ist allerdings in der Praxis nur in seltenen Fällen 
realisierbar: Einzelpersonen sind meist überfordert, Rücklagen in einem 
solchen Ausmaß zu bilden, hinzu kommt die nicht auszuschließende Mög-
lichkeit der Häufung von katastrophalen Ereignissen. In Österreich hat bis-
her weitgehend die öffentliche Hand (über den Katastrophenfonds) zur 
Schadensbewältigung beigetragen. Allerdings stößt dieser aus Steuergel-
dern dotierte Fonds mittlerweile an seine Grenzen und benachteiligt derzeit 
privat vorhandene Versicherungslösungen.  

Durch eine „Risikopartnerschaft“ kann eine zusätzliche Absicherung der 
Existenzgrundlage geschaffen werden. Diese stützt sich neben der staatlich 
organisierten Vorsorge und dem Potenzial der privaten Eigenvorsorge zu-
sätzlich auf eine private Elementarschadensversicherung. Eine derartige 
Versicherung müsste die gängigen Naturgefahren in Österreich abdecken, 
würde eine deutliche Entlastung des Katastrophenfonds bewirken und 
gleichzeitig eine einheitliche Abwicklung der Schadensbewältigung in ganz 
Österreich gewährleisten. Solche Versicherungssysteme gibt es bereits in 
anderen Ländern der EU. Es wäre auch denkbar, dass dieses System als 
Präventionsanreiz einen höheren Selbstbehalt in Zonen mit größerem Ge-
fahrenpotenzial vorsieht.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug vor allem zu den Aktivitätsfeldern Wirtschaft (Versi-
cherungswirtschaft), Landwirtschaft, Bauen und Wohnen sowie Katastro-
phenmanagement. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Derzeit sind Versicherungen gegen Schäden aus Sturm- oder Hagelereig-
nissen möglich.  

Stand der 
Umsetzung 

Ein solches Modell einer Risikopartnerschaft wurde für Österreich bereits 
entwickelt und wissenschaftlich evaluiert. Dafür wurde eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet (bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des BMF, BMJ, 
BMLFUW, der Bundesländer, Gemeindebund). Für die Umsetzung fehlt 
jedoch der politische Konsens.  
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3.7.3.6 Forcierung technischer Objektschutzmaßnahmen (per-
manent und temporär) als Beitrag zur Eigenvorsorge 

Empfehlung 
aus 

FloodRisk I + II  

empfohlene 
weitere 
Schritte 
 

• Erstellung bundesweiter Gefahrenzonierungen zur Bemessung der Versi-
cherungsprämien. Für unterschiedliche Naturgefahren wie z. B. Hoch-
wasser, Sturm, Hagel oder Schnee ist mit dem Web-basierten Informati-
onssystem „HORA“ ein wichtiger Schritt getan; für die restlichen alpinen 
Naturgefahren ist diese Grundlage noch zu schaffen. Hierbei soll vor al-
lem auf die Gefahrenzonenpläne der WLV wie auch der BWV zurückge-
griffen werden; 

• verstärkte Kooperation mit der Versicherungswirtschaft, um risikobewuss-
tes Verhalten von Eigentümerinnen und Eigentümern gefährdeter Objekte 
zu fördern (evtl. in Verbindung mit der Entwicklung von Zertifizierungsmo-
dellen über den Schutzzustand von Gebäuden); 

• Prüfung und bei Bedarf Anpassung des rechtlichen Rahmens zur Forcie-
rung der versicherungsgestützten Eigenvorsorge;  

• Prüfung und bei Bedarf Anpassung des Versicherungsvertragsgesetzes 
in Österreich.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf  

Der Ressourcenbedarf ist derzeit nicht quantifizierbar. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial  

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Gemeinden, Versicherungswirtschaft, Einzelpersonen 

Zeithorizont Die Novellierung des Versicherungsvertragsgesetzes ist jederzeit möglich, 
allerdings ist hierzu der Konsens zwischen Staat und der Versicherungs-
wirtschaft notwendig.  

Laut Auskunft des Versicherungsverbandes beträgt die Vorlaufzeit für ein 
neues Versicherungsmodell etwa 18 Monate.  

Ziel  Prävention von Gebäude- und Sachschäden in Bezug auf die Auswirkungen 
von Naturgefahren 

Bedeutung 
 

Wegen der begrenzten Verfügbarkeit entsprechender Flächen erfolgt häufig 
eine Ausdehnung von Siedlungs- und Gewerbegebieten in Regionen, die 
aufgrund der potenziellen Gefährdung durch Naturereignisse nur bedingt 
oder gar nicht für diese Zwecke geeignet sind. Dies führt zu einer Akkumu-
lation von Werten, die im Falle eines Ereignisses besonders schadensexpo-
niert sind. Trotz der enormen Anstrengungen der öffentlichen Hand zum 
Schutz vor Naturgefahren ist es unmöglich, alle etwaigen Risiken im Kontext 
zu Naturgefahren allein durch staatliche Maßnahmen abzudecken. Daher ist 



188 

es zielführend, im Rahmen des integralen Gefahren- und Risikomanage-
ments spezielle Konzepte zum Schutz einzelner Objekte durch konstruktive 
Maßnahmen (technischer Objektschutz) bzw. die angepasste Nutzung die-
ser Objekte zu forcieren. Untersuchungen in Österreich (z. B. Holub 2008, 
Fuchs et al. 2007) haben gezeigt, dass solche Maßnahmen bestens geeig-
net sind, das Schadenspotenzial von Gebäuden und Infrastruktur gegen-
über Naturgefahren zu reduzieren bzw. eine erhöhte Widerstandsfähigkeit 
der Gebäude und Infrastruktur gegenüber den Einwirkungen von natürlichen 
Prozessen zu erreichen.  
Folgende Grundprinzipien für die Durchführung von Objektschutzmaßnah-
men sollten zwingend berücksichtigt werden (Holub 2008): 
• Erfordernis der Kenntnis der Interaktionen aller potenziellen Gefahren-

prozesse innerhalb des betroffenen Bereichs (Multigefahr- und Multirisi-
koansatz); 

• Permanente (fix installierte) Maßnahmen sind temporären (mobilen) 
Lösungen vorzuziehen. Dies wird mit den meist hohen Prozessge-
schwindigkeiten alpiner Naturgefahren und den damit verbundenen äu-
ßerst kurzen Vorwarnzeiten argumentiert;  

• Schäden an Dritten sind zu vermeiden, daher darf technischer Objekt-
schutz keine negativen Auswirkungen für angrenzende Grundstücke 
oder Unterlieger verursachen. 

Mittlerweile existieren mannigfaltige Lösungen für den Schutz von Neubau-
ten (siehe z. B. Holub 2008, BMLFUW 2010a, c), aber auch zur Nachrüs-
tung bereits bestehender Bauten, die in Abhängigkeit von der relevanten 
Naturgefahr mit verschiedensten Baumaterialien ausgeführt werden können. 
Synergieeffekte ergeben sich hierbei z. B. vor allem in der Berücksichtigung 
technischer Objektschutzmaßnahmen im Rahmen von geplanten Umbauten 
zur Erhöhung der Gebäudeeffizienz, der Prämiengestaltung bei Elementar-
schadensversicherungen, aber auch in der möglichen Berücksichtigung von 
regionsspezifischen Baunormen und -auflagen (vorhanden bei Erdbeben, 
Sturm, Blitzschlag und Schneelast; nicht berücksichtigt werden Hochwas-
ser, Steinschlag, Lawinen, Muren und Rutschungen).  
Als Anreizsystem wäre eine Berücksichtigung von technischen Objekt-
schutzmaßnahmen als Auflage/Voraussetzung/Bonus für die Inanspruch-
nahme öffentlicher Fördermittel (z. B. der Wohnbauförderung) oder als ver-
pflichtende Adaptierungsmaßnahme bei Um-/Anbauanträgen von derzeit in 
roten Gefahrenzonen liegenden Objekten denkbar.  
Darüber hinaus könnte die Einführung einer rechtlich verpflichtenden Über-
gabe eines – durch eine zertifizierte Stelle geprüften – Zertifikats über den 
Grad des Schutzzustandes eines Objektes gegenüber Naturgefahren (ana-
log zu den bestehenden Energieausweisen) bei Verkauf/Neuerwerb eines 
Objektes forciert werden. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Die Handlungsempfehlung hat eine direkte Relevanz für das Aktivitätsfeld 
Bauen und Wohnen (siehe Kapitel 3.6.4.4 – Umsetzung von baulichen 
Maßnahmen an Gebäuden zum Schutz von Gebäuden vor Extremwetterer-
eignissen). Eine Berücksichtigung entsprechender Ansätze zur Normierung 
von technischen Objektschutzmaßnahmen im Baurecht und in den diversen 
Bauordnungen ist zu empfehlen (siehe Kapitel 3.6.4.6 – Anpassung von 
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45 Kollaudierung: die bescheidmäßige Feststellung der Plan- und Gesetzmäßigkeit nach Bau durch die Behörde.  
46 ÖIB = Österreichisches Institut für Bautechnik  
47 Prozessintensitätsbandbreiten: Bandbreiten, in denen sich ein gewisser Prozess bei einer gewählten Jährlichkeit 
realistischerweise manifestieren kann.  

Baustandards und Normen an den Klimawandel). Es besteht auch ein Be-
zug zu den Aktivitätsfeldern Wirtschaft (Versicherungslösungen), Wasser-
haushalt und Wasserwirtschaft, Tourismus sowie Verkehrsinfrastruktur. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Grundsätzlich sind Standards und Normen für die Berücksichtigung von 
Erdbeben, Sturm, Blitzschlag und Schneelast vorhanden. In der Folge sind 
weitere Vorhaben der Standardisierung im Bereich gravitativer Massenver-
lagerungsprozesse (z. B. Wildbach, Mure, Lawine etc.) geplant. 
Anleitungen und Wegweiser zur Implementierung von technischen Objekt-
schutzmaßnahmen im sowohl gewerblichen als auch privaten Bereich wur-
den z. B. vom BMLFUW aufgelegt (BMLFUW 2010a, c). Sie finden Berück-
sichtigung in der örtlichen Raumplanung und im Bauwesen.  

Stand der 
Umsetzung 

Der Aspekt Klimawandel und Anpassung stand bis dato nicht im Fokus der 
Betrachtung, kann aber tlw. in bestehende Instrumente integriert werden. 
Des Weiteren sind richtungweisende Entscheidungen der Politik für die Um-
setzung notwendig. 

Empfehlung 
aus 

FloodRisk II, ERA-Net CRUE, ClimChAlp  

empfohlene 
weitere 
Schritte 
 

• Verstärkte Information und Bewusstseinsbildung, um die Eigenvorsorge 
von betroffenen Liegenschaftseigentümerinnen/-eigentümern nachdrück-
lich zu erhöhen; 

• Anpassung der gesetzlichen Grundlagen in Bezug auf die Berücksichti-
gung und Normierung technischer Objektschutzmaßnahmen in der Ab-
wicklung von Bauverfahren bzw. der Kollaudierung45 von fertig gestellten 
Neu- und Umbauten. Entsprechende Normierungen könnten auch in den 
OIB46-Richtlinien Eingang finden;  

• Einrichtung einer übergreifenden Institution in den Bundesländern, die – 
ähnlich wie z. B. die OÖ Brandverhütungsstelle – beratende aber auch 
fachbegleitende Forschungs- und Entwicklungsaufgaben übernehmen 
kann; 

• Heranziehen von Prozessintensitätsbandbreiten47 für die Planung von 
Objektschutzmaßnahmen aus den Gefahrenzonenplänen der Bundes-
wasserbauverwaltung bzw. des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- 
und Lawinenverbauung; 

• Schaffung von Anreizen zur Durchführung von Objektschutzmaßnahmen 
in gefährdeten Gebieten; 

• Analyse der Beispiele aus anderen Ländern und Ableitung möglicher 
Maßnahmen für Österreich (z. B. Frankreichs Liegenschaftsausweis);  

• Prüfung unterschiedlicher Szenarien (z. B. Ausarbeitung von Zertifikaten 
für Liegenschaften und Objekte in Verbindung mit Versicherungslösun-
gen) und Konsequenzen (z. B. Übertragen des Risikos auf Liegenschaft 
bewirkt auch erhöhten Druck auf Gemeinden). 
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3.7.3.7 Forcierung von Prognose-, (Früh-)Warn- und Messsys-
temen  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf  

Der notwendige Ressourcenbedarf hängt davon ab, welche Lösung umge-
setzt wird.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial  

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Gemeinden, Versicherungsverband, Wissenschaft, 
Bauträger, Einzelpersonen, OIB (Österreichisches Institut für Bautechnik), 
Stelle für die Zertifizierung 

Zeithorizont Die Planung und Umsetzung technischer Objektschutzmaßnahmen ist je-
derzeit durchführbar.  
Die Einarbeitung in bestehende Instrumente des Baurechts und der Bau-
ordnungen sowie des öffentlichen Förderwesens kann unmittelbar durchge-
führt werden. Bei Umsetzung in einem Gesetz ist mit einem Zeithorizont von 
fünf Jahren zu rechnen.  

Ziel  
 

Erweiterung des Daten- und Informationsumfangs über gefährliche Natur-
prozesse und der daraus resultierenden Möglichkeit der (Früh-)Warnung 

Bedeutung 
 

Ein wirkungsvolles Management von Naturgefahren erfordert eine breite 
Palette an Methoden, Daten, Technologien und Maßnahmenbündeln. Jeder 
dieser Teilaspekte und dessen Ergebnisse sind mit einer mehr oder weniger 
hohen Unsicherheit verbunden, die in jeder Entscheidung über die Ange-
messenheit einer gewählten Maßnahme zum Schutz vor Naturgefahren 
mitberücksichtigt werden muss.  
Der Faktor „Unsicherheit“ kann durch intensive Beobachtungen, Messungen 
und Datenerhebungen zu Naturgefahrenprozessen, aber auch durch eine 
stetige wissenschaftliche und technologische Weiterentwicklung entspre-
chend reduziert werden. Messsysteme zur Dauerbeobachtung (Monitoring) 
von Naturphänomenen helfen hier entscheidend mit, die Gefahrenprozesse 
zu analysieren und auszuwerten und darauf aufbauend angepasste Strate-
gien im Umgang mit Naturgefahren ableiten zu können.  
Warn- und Frühwarnsysteme tragen dazu bei, potenzielle Schäden zu ver-
hindern bzw. zu minimieren und haben sich besonders in großen Flussein-
zugsgebieten bewährt. Dort ist aufgrund der längeren Ablaufzeiten von Pro-
zessen (z. B. Hochwasser) eine effektive Warnung und Vorab-Information 
der betroffenen Bevölkerung möglich. In Wildbach- und Lawineneinzugsge-
bieten gibt es noch einen hohen Aufholbedarf, der sich vor allem aus den 
meist schnellen Prozessabläufen und damit verbunden meist sehr kurzen 
Vorwarnzeiten ergibt. Hier besteht der dringende Bedarf der Weiterentwick-
lung der technologischen Voraussetzungen, um die Vorwarnzeiten entspre-
chend erweitern und Fehlalarme reduzieren zu können. 
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Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht grundsätzlich ein Bezug zu allen anderen Aktivitätsfeldern insbe-
sondere zu Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft (siehe Kapitel 3.3.4.1 – 
Analyse bestehender Daten und Forcierung weiterer Datenerhebungen zur 
Ressource Wasser) und Katastrophenmanagement (siehe Kapitel 3.8). 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Österreich besitzt ein gut organisiertes und funktionierendes Messstellen-
netz zur Beobachtung des Niederschlags, der Wasser- und Lufttemperatur, 
des Abflusses, der Grundwasserstände etc. (z. B. durch ZAMG, Hydrogra-
phischen Dienst, Portal für hydrographische Daten Österreichs (eHYD). 
Außerdem bestehen zahlreiche Alarm- und Warnsysteme (z. B. Bundes-
warnzentrale BWZ und Landeswarnzentralen LWZ oder z. B. speziell für 
Lawinen). Unterschiedliche Stellen (z. B. ZAMG) bieten Frühwarnmeldun-
gen via SMS an. 

Der Informationsgehalt für kleine Einzugsgebiete ist jedoch nicht immer aus-
reichend. Die weitere Ausstattung von Klein- und Kleinsteinzugsgebieten mit 
entsprechenden Messstellen würde eine wertvolle Daten- und Informations-
basis für ein besseres Verständnis der Naturgefahrenprozessabläufe und 
der darauf aufbauenden technologischen Weiterentwicklung im Bereich von 
Prognose- und Warnsystemen bieten. 

Stand der 
Umsetzung 

Der Aspekt Klimawandel und Anpassung stand bis dato nicht im Fokus der 
Betrachtung, kann aber tlw. in bestehende Instrumente integriert werden. 
Des Weiteren sind richtungweisende Entscheidungen der Politik für die Um-
setzung notwendig. 

Empfehlung 
aus 

ERA-Net CRUE (2009) und AdaptAlp (2009b) 

empfohlene 
weitere 
Schritte 
 

Warnsysteme funktionieren in aller Regel nur dann effektiv, wenn die betrof-
fene Bevölkerung von Beginn an in die Konzeption und Ausführung mit ein-
gebunden wird. Dies ist besonders in der Startphase solcher Systeme wich-
tig, da es hier besonders oft zu Fehlalarmen kommt, die bei einer Häufung 
zu Misstrauen gegenüber der Funktionsfähigkeit solcher Systeme führt. Be-
gleitend ist die Planung von Notfallkonzepten und Einsatzplänen notwendig, 
um ein entsprechendes Verhalten aller Beteiligten im Ereignisfall auch koor-
dinieren und steuern zu können.  

• Flächendeckender Ausbau von Messsystemen und Weiterentwicklung 
der technologischen Voraussetzungen zur Früherkennung von Gefahren 
(vor allem bei kleinen Einzugsgebieten);  

• Entwicklung anpassungsfähiger, dynamischer Prognosemodelle; 

• Vernetzung der unterschiedlichen Disziplinen (z. B. Hydrologie, Geolo-
gie, Meteorologie);  

• Bündelung und Zusammenführung von vorhandenen Daten- und Früh-
warnsystemen und Einrichtung einer zentralen Stelle, die dies betreut;  

• Weiterführung der Forschung zur Risikokommunikation (wie kann ich 
kommunizieren, und damit auch einen Impuls/eine Handlung auslö-
sen?);  
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• ehestmögliche Einbindung der Bevölkerung in die Konzeption und Aus-
führung der Warnsysteme; 

• Planung von Notfallkonzepten und Einsatzplänen, um ein entsprechen-
des Verhalten aller Beteiligten im Ereignisfall zu erreichen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf  

Es sind finanzielle Ressourcen für die Bündelung, Aufbereitung und Zurver-
fügungstellung der Daten sowie für eine Stelle, die diese Arbeiten durch-
führt, notwendig.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial  

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund (z. B. BMVIT), Wildbach- und Lawinenverbauung, Bundesländer, Ge-
meinden, Interessengemeinschaften, wissenschaftliche Einrichtungen, In-
frastrukturbetreiber, ZAMG, Geologische Bundesanstalt, Einsatzorganisati-
onen 

Zeithorizont Forschungsarbeiten mit relevanten Fragestellungen können kurzfristig be-
auftragt werden, wobei aufgrund der Komplexität von Mess- und Warnsys-
temen darauf zu achten ist, ein möglichst breites Spektrum an Fachdiszipli-
nen in einer entsprechenden Forschungsinitiative zu vereinen. Gesicherte 
Ergebnisse sind in den nächsten zehn Jahren zu erwarten. Der Ausbau der 
Messsysteme kann in den nächsten fünf Jahren erfolgen. Die Ergebnisse 
von Messungen können mittel- bis langfristig in Gefahrenzonenpläne und in 
entsprechende Frühwarnsysteme, Katastrophen-Einsatzpläne etc. einflie-
ßen. 
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3.8 Aktivitätsfeld Katastrophenmanagement 

3.8.1 Allgemeine Beschreibung 

Katastrophenmanagement steht in engem kausalem Zusammenhang mit dem Auftreten so-

wie dem Ausmaß von Naturgefahren. Die Auswirkungen des Klimawandels und eine mögli-

che Zunahme von Naturgefahren können tiefgreifende Änderungen für das Katastrophen-

management mit sich bringen. Es ist damit zu rechnen, dass in bestimmten Bereichen der 

Naturgefahren mit steigenden Zahlen an Katastrophenereignissen zu rechnen ist – vorrangig 

durch Hochwasser und Lawinen sowie durch Hitze-assoziierte Ereignisse. Auch ein verstärk-

tes Auftreten von Muren, Rutschungen, Stürmen und Hagel kann regional nicht ausge-

schlossen werden. 

Grundsätzlich wird allgemein unter „Katastrophe“ ein Ereignis verstanden, „bei dem Leben 

oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen, die Umwelt oder bedeutende Sachwerte in 

außergewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder geschädigt werden und die Abwehr oder Be-

kämpfung der Gefahr oder des Schadens einen durch eine Behörde koordinierten Einsatz 

der dafür notwendigen Kräfte und Mittel erfordert“ (ÖNORM S 2304:2011). Gefahren beste-

hen allerdings nicht nur für die genannten Bereiche, sondern auch für die (kritische) Infra-

struktur, die die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen sicherstellt.  

Aus der folgenden Abbildung ist ersichtlich, dass die Anzahl an Naturkatastrophen seit 1980 

zugenommen hat. Besonders betroffen war das Jahr 1999, in dem es in Österreich insge-

samt 20 Naturkatastrophen-Ereignisse gab, wovon die meisten dem Bereich Temperaturex-

treme und Massenbewegungen zugeschrieben wurden. Auch im Jahr 2005 wurden über-

durchschnittlich viele Ereignisse registriert (Hauer 2007).  

Da Ökosysteme in Gebirgsregionen sehr empfindlich reagieren, ist speziell für Österreich mit 

starken Auswirkungen des Klimawandels zu rechnen (70 % der Fläche Österreichs befinden 

sich > 500 m Seehöhe, 40 % > 1.000 m). Das macht deutlich, dass auch im Bereich des Ka-

tastrophenmanagements Handlungsbedarf besteht, der die relevanten Akteurinnen und Ak-

teure vor zusätzliche Herausforderungen stellt.  
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Abbildung 4: Anzahl der Naturkatastrophen in Österreich, 1980–2005. (Quelle: Hauer 2007) 

 

Das österreichische Katastrophenmanagement bindet eine Vielzahl von AkteurInnen ein. 

Das Staatliche Krisen- und Katastrophenschutzmanagement (SKKM), das 2004 reorga-

nisiert wurde (Vademecum 2010), fasst HandlungsträgerInnen der Bundes- und Landesebe-

ne, der Einsatzorganisationen und der Medien sowie die Betreiber von kritischen Infrastruk-

turen zusammen. Die SKKM-Strategie 2020 (BMI 2009), die am 28. Juli 2009 vom Minister-

rat angenommen wurde, definiert als die fünf Säulen des Katastrophenmanagements die 

Behörden, die Einsatzorganisationen, die Wirtschaft, die Wissenschaft und die Bevölkerung. 

Katastrophenmanagement ist dabei von föderalistischen Strukturen geprägt, die Verantwor-

tung liegt primär bei den Ländern. Auf Bundesebene erfolgen vorrangig koordinierende 

Maßnahmen. Zentrale Aufgabe des SKKM ist eine rasche interorganisatorische Koordination 

der Behörden, der Einsatzorganisationen und sonstiger Akteurinnen/Akteure bei Krisen und 

Katastrophen.  

Ein weiteres Prinzip des Katastrophenmanagements in Österreich ist das der Subsidiarität, 
das die Bewältigung von Schadensereignissen auf der niedrigsten kompetenten Ebene vor-

sieht. Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern beruht die Schlagkraft der 

Einsatzorganisationen in den Bereichen des Feuerwehr- und Rettungswesens vor allem auf 

Freiwilligen-Organisationen. 

Die ständige Präsenz des Risikos von Katastrophen weist dem Bereich des Katastrophen-

managements eine erhebliche Bedeutung zu. Dabei umfassen dessen Aufgaben Aktivitäten 

in den Phasen „Katastrophenvermeidung, Katastrophenvorsorge, Katastrophenbewältigung 

und Wiederherstellung nach Katastrophen, einschließlich der laufenden Evaluierung der in 

diesen Bereichen getroffenen Maßnahmen“ (ÖNORM S 2304:2011). Speziell die Hochwäs-
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ser der vergangenen Jahre haben eindrucksvoll bewiesen, wie wichtig ein funktionierendes 

Katastrophenmanagement ist, um die großen Herausforderungen der Gesellschaft durch 

Naturereignisse zu bewältigen.  

Es wird deutlich, dass hier eine enge Kooperation aller zuständigen Akteurinnen/Akteure und 

eine umfassende und vorsorgeorientierte Vernetzungs- und Forschungsaktivität unerlässlich 

sind.  

Umfangreiche Maßnahmen auf Ebene der Behörden und Einsatzorganisationen und die Ein-

beziehung von Erkenntnissen der wissenschaftlichen Forschung in die Praxis des Katastro-

phenmanagements sind ebenfalls notwendig. Auch die Einbindung der Wirtschaft sowie die 

Sensibilisierung der Bevölkerung sind essenziell, um für außergewöhnliche Schadensereig-

nisse adäquater gerüstet zu sein.  

Der Bedarf an gebündelter Forschungsaktivität und die Verbreitung wichtiger Erkenntnisse 

unter Einbeziehung relevanter Akteurinnen/Akteure wird durch den weltweiten und auch in 

Österreich feststellbaren Anstieg klimatisch bedingter Extremereignisse und der daraus re-

sultierenden Schäden und Auswirkungen auf die Gesellschaft offensichtlich. Diese Tendenz 

unterstreicht die Notwendigkeit einer laufenden Anpassung und Optimierung des Katastro-

phenmanagements, um die verschiedenen Parameter, welche das Auftreten von Gefahren 

und Vulnerabilität determinieren, zu identifizieren und das Risiko zu minimieren.  

Gerade im Bereich des Katastrophenmanagements spielen freiwillige HelferInnen eine er-

hebliche Rolle und sind aus dem System nicht wegzudenken. In Österreich engagieren sich 

rund 413.000 Personen freiwillig in der Katastrophenhilfe. Diese leisten knapp 1,6 Mio. Wo-

chenarbeitsstunden, großteils bei den freiwilligen Feuerwehren und den Rettungsdiensten 

(BMASK 2009). Die Aufrechterhaltung dieses ehrenamtlichen Engagements ist eine wesent-

liche Voraussetzung für den Erhalt der Säule „Einsatzorganisationen“ des bestehenden Ka-

tastrophenmanagement-Systems in Österreich.  



196 

3.8.2 Allgemeine Handlungsprinzipien im Aktivitätsfeld Katastrophenmana-
gement 

• Für die Entwicklung von nachhaltigen Anpassungsmaßnahmen scheint eine integrati-

ve und fächerübergreifende Betrachtung des Gesamtsystems Katastrophenmanage-

ment in Österreich sinnvoll. 

• Klimainduzierte Veränderungen der Häufigkeit und Intensität von Naturkatastrophen 

verlangen rasche und umfassende Reaktionen, für die notwendige Anpassungen und 

Voraussetzungen zu schaffen sind. 

• Für die Umsetzung von ergänzenden Aktivitäten ist vor allem die Vernetzung der im 

Katastrophenmanagement relevanten Akteurinnen/Akteure auf Basis der bestehen-

den Instrumente essenziell.  
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3.8.3 Handlungsempfehlungen für das Aktivitätsfeld Katastrophenmanage-
ment 

Handlungsempfehlungen (Maßnahmenbündel) im Überblick und Vorschlag für eine 
Reihung anhand ihrer Priorität in der Umsetzung 

 

MASSNAHMENBÜNDEL PRIORITÄT 

• Kontinuierliche Überprüfung, Anpassung und Umsetzung der 
SKKM-Strategie 2020 unter Berücksichtigung der Auswirkungen 
des Klimawandels 

 

• Etablierung einer nationalen multisektoralen Kommunikations-
plattform zur Risikoreduktion 

• Schaffung und Erhalt geeigneter Rahmenbedingungen für eh-
renamtliches Engagement im Bereich des Katastrophenmana-
gements 

• Flexibilisierung von Finanzierungs- und Förderinstrumenten im 
Bereich des Katastrophenmanagements 

• Verbesserung der Risikokommunikation im Bereich der Katastro-
phenvorsorge 

• Erweiterung des Ausbildungsangebotes im Bereich des Kata-
strophenmanagements 

• Einheitliche Methodik zur Durchführung von Risikoanalysen 

• Entwicklung partizipativer Methoden zur Integration aller Akteu-
rinnen/Akteure im Bereich des Katastrophenmanagements 

• Konzentration von Forschungsaktivitäten mit Bezug zum Kata-
strophenmanagement 
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3.8.3.1 Kontinuierliche Überprüfung, Anpassung und Umset-
zung der SKKM-Strategie 2020 unter Berücksichtigung 
der Auswirkungen des Klimawandels 

Ziel  Zügige und konsequente Implementierung der SKKM-Strategie 

Bedeutung Die Gründe für den Anstieg der Schäden durch Naturkatastrophen sind viel-
fältig. Einerseits sind Faktoren wie Wertsteigerung und -konzentration, ver-
letzlichere Infrastrukturen und steigende Ansprüche an Mobilität und Kom-
munikation von Bedeutung, zum anderen erhöhen Faktoren wie Klimawan-
del und verändertes Risikoverhalten die Eintrittswahrscheinlichkeit und das 
Schadensausmaß. Sicherheit ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen 
und spielt in unserer Gesellschaft eine große Rolle.  

Die im Jahr 2009 beschlossene Strategie des Staatlichen Krisen- und Ka-
tastrophenmanagements (SKKM) der Republik Österreich (BMI 2009) trägt 
den nationalen und internationalen Entwicklungen und Trends Rechnung. 
Die Strategie definiert zehn Herausforderungen und den damit verbundenen 
Handlungsbedarf. Konkret werden die Bereiche 

• Effizienzsteigerung durch technische Innovationen,  

• Intensivierung der organisationsübergreifenden Ausbildung und Übungen, 

• Optimierung der Koordinationsstrukturen und der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen,  

• Intensivierung von Risikoanalysen als Grundlage für Katastrophenschutz-
planung, 

• Erhalt der flächendeckenden Versorgung mit überwiegend ehrenamtli-
chen Einrichtungen,  

• Konzept für strategisch wichtige Ressourcen, 

• Gestaltung und Nutzung europäischer und internationaler Rahmenbedin-
gungen,  

• stärkere Einbeziehung von Forschung und Entwicklung,  

• Optimierung des Einsatzes finanzieller Mittel und  

• Einbeziehung von Bevölkerung und Wirtschaft 

als Herausforderungen definiert. Die kontinuierliche Überprüfung und An-
passung der Herausforderungen und der im jeweiligen Zusammenhang er-
reichten Fortschritte in der Umsetzung – unter Einbindung neuer Erkennt-
nisse und veränderter Gefährdungslagen, wie sie durch den Klimawandel zu 
erwarten sind – können wesentlich dazu beitragen, bestehende und vor 
allem zukünftige Risiken zu verringern oder hintanzuhalten. Die Umsetzung 
des definierten Handlungsbedarfs durch konkrete Implementierungsprojekte 
erscheint dabei zielführend.  

Grundlegend ist dazu ein politisches Bekenntnis aller involvierten Gruppen, 
insbesondere auf Bundes- und Landesebene, das die gemeinsamen Ziele 
und den gemeinsamen Weg zur Zielerreichung unterstreicht.  
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Die Umsetzung der SKKM-Strategie muss sich umfassend auf Naturgefah-
ren und anthropogene Gefährdungen und Bedrohungen beziehen und zu-
dem den Aspekt des Klimawandels und mögliche daraus resultierende Fol-
gen berücksichtigen. Eine Eingrenzung auf eine Gruppe von Gefahren ist im 
Sinne eines durchgehenden Katastrophenmanagementsystems nicht ziel-
führend.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug zum Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren. Im 
Rahmen der Umsetzung der SKKM-Strategie sollen Synergien mit dem Ak-
tivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren gesucht werden. Schnittstellen sind 
auch zu Verkehrsinfrastruktur und Energie vorhanden (kritische Infrastruk-
tur). 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Zu den wichtigsten Instrumenten zählen das Staatliche Krisen- und Kata-
strophenmanagement (SKKM), Katastrophenhilfe/-management-Gesetze 
und -Planungen der Länder sowie das Nationale Sicherheitsforschungspro-
gramm KIRAS. 

Stand der 
Umsetzung 

Der Aspekt Klimawandel und Anpassung ist derzeit nur in geringem Aus-
maß in den bestehenden Strukturen berücksichtigt. 

Empfehlung 
aus 

SKKM-Strategie 2020, EU-Hochwasserrahmenrichtlinie, EU-Zivilschutz-
Mechanismus 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Politisches Bekenntnis der entsprechenden Gremien zur SKKM-Strategie 
2020; 

• Überprüfung und Anpassung des in der SKKM-Strategie 2020 definierten 
Handlungsbedarfs unter Berücksichtigung von Erkenntnissen zu Auswir-
kungen des Klimawandels;  

• Implementierung von konkreten Projekten, die sich mit der Umsetzung 
der SKKM-Strategie beschäftigen und die wesentlichen Stakeholder ein-
binden.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf ist derzeit nicht quantifizierbar. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es wurde kein Konfliktbereich identifiziert. 

 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Gemeinden, Wissenschaft, Wirtschaft, Einsatzorgani-
sationen 

Zeithorizont Die Ist-Analyse und die Umsetzung von Maßnahmen benötigen Zeit und 
können bei kurzfristiger Inangriffnahme in etwa drei Jahren vorliegen. 
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3.8.3.2 Etablierung einer nationalen multisektoralen Kommuni-
kationsplattform zur Risikoreduktion  

Ziel  

 

Verbesserung des Wissenstransfers zwischen den AkteurInnen des Kata-
strophenmanagements und Förderung eines breit angelegten Dialogs 

Bedeutung Eines der strategischen Ziele des „Hyogo Framework for Action 2005–2015: 
Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters“ (United 
Nations 2005) ist die Entwicklung und Stärkung von Institutionen, Mecha-
nismen und Kapazitäten, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber Gefahren 
zu erhöhen. Ebenso wird die Schaffung von nationalen Plattformen empfoh-
len, die als multisektorale Koordinationsmechanismen wirken sollen, um zur 
Reduktion von Katastrophenrisiken beizutragen. Derzeit gibt es in Öster-
reich keine derartige Plattform, die institutionalisiert Wissenstransfer im Kon-
text des integrierten Katastrophenmanagements ermöglicht. Gerade auch in 
Hinblick auf zunehmende klimawandelinduzierte Gefahren besteht jedoch 
ein Bedarf für eine solche Plattform, um neue Herausforderungen an ein 
zeitgemäßes Katastrophenmanagement auf strategischer Ebene zu disku-
tieren. Dies kann etwa im Bereich des Managements von Hitzewellen erfol-
gen, das koordinierte Bearbeitung erfordert, um die Risiken für die Bevölke-
rung zu minimieren. Die steigende Anzahl von Katastrophen infolge des 
Klimawandels verlangt grundsätzlich eine bessere und engere Vernetzung 
aller relevanten Akteurinnen und Akteure. 

Die Zusammenarbeit von Behörden, Wissenschaft, Einsatzorganisationen, 
Wirtschaft (z. B. Betreiber von kritischer Infrastruktur, Medien, Versiche-
rungswirtschaft) und der Bevölkerung ist dabei essenzielle Voraussetzung 
für einen umfassenden Zugang. 

Die erfolgreichen Modelle des „Deutschen Komitees Katastrophenvorsorge“ 
(DKKV) oder der schweizerischen „Nationalen Plattform Naturgefahren“ 
(PLANAT) können dabei für die Entwicklung einer österreichischen Platt-
form als Vorbild dienen. Beide Modelle beschäftigen sich auch mit dem Kli-
mawandel und dessen Auswirkungen auf Naturgefahren. Dies geschieht 
zum einen durch Artikel, die den Userinnen und Usern auf der Homepage 
zur Verfügung gestellt werden, andererseits in Form von speziellen Veran-
staltungen zum Thema Klimawandel. 

Eine derartige Plattform könnte im Zuge der Umsetzung der SKKM-
Strategie 2020 etabliert werden. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Grundsätzlich besteht zu allen übrigen Aktivitätsfeldern ein Bezug. Eine 
Abstimmung und Zusammenarbeit ist insbesondere mit den Aktivitätsfeldern 
Schutz vor Naturgefahren, Gesundheit sowie Verkehrsinfrastruktur erforder-
lich. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Zu den Instrumenten zählen neben dem Staatlichen Krisen- und Katastro-
phenschutzmanagement (SKKM) Modelle wie z. B. die schweizerische „Na-
tionale Plattform Naturgefahren“ (PLANAT) und das „Deutsche Komitee 
Katastrophenvorsorge“ (DKKV). 
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Stand der 
Umsetzung 

Derzeit erfolgt im SKKM Risiko-Kommunikation, es fehlt aber eine Plattform 
mit dem Fokus der Disaster Risk Reduction unter Einbindung aller relevan-
ten Akteurinnen und Akteure. 

Erste Schritte wurden bereits seitens des BMLFUW mit der Initiative Exper-
tise.at gesetzt. 

Empfehlung 
aus 

Alpenkonvention (AS2), UN/ISDR Hyogo Framework 2005–2015, UN/ISDR 
Guidelines – National Platforms for Disaster Risk Reduction 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Festlegung von Struktur, Definition und Ausformulierung der Ziele;  

• Abgrenzung zu anderen Initiativen und Instrumenten;  

• Identifizierung der einzubindenden HandlungsträgerInnen;  

• Evaluierung möglicher Finanzierungsmechanismen und Auswahl einer 
Handlungsoption (nach Möglichkeit unter langfristiger Basisfinanzierung). 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Vorbereitung und Etablierung sowie die dauerhafte Betreuung einer 
derartigen Plattform sind derzeit nicht genau quantifizierbare Mittel notwen-
dig. Anzustreben ist, den Ressourcenbedarf durch die Nutzung bestehender 
Strukturen und Netzwerke gering zu halten. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Die Etablierung einer derartigen Plattform erfordert die Vernetzung und Ein-
bindung aller relevanten Akteurinnen und Akteure auf verschiedensten Ebe-
nen. Hinsichtlich der Zuständigkeiten bzw. der Arbeitsaufteilungen kann es 
in weiterer Folge zu Konflikten kommen. 

Handlungs-
trägerInnen 

Behörden auf Bundesebene (BMI, BMLVS, BMVIT, BMLFUW, BMG), auf 
Bundesländer- und Gemeinde-Ebene, Einsatzorganisationen (Feuerwehr, 
Rotes Kreuz etc.), Wirtschaft (z. B. Versicherungen, Betreiber kritischer Inf-
rastruktur), Wissenschaft, Bevölkerung 

Zeithorizont Der Prozess, eine derartige Plattform zu etablieren, benötigt Zeit und kann 
sich über mehrere Jahre erstrecken. Voraussetzung dafür ist die frühzeitige 
Integration der relevanten Akteurinnen/Akteure und deren aktives Engage-
ment. 

 

3.8.3.3 Schaffung und Erhalt geeigneter Rahmenbedingungen 
für ehrenamtliches Engagement im Bereich des Kata-
strophenmanagements 

Ziel Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für ehrenamtliche Ressourcen 
im Bereich des Katastrophenmanagements, um eine qualifizierte Selbsthil-
fefähigkeit weiterhin zu gewährleisten 

Bedeutung Laut dem 1. Freiwilligenbericht sind in Österreich im Bereich des Katastro-
phenschutzes und der Katastrophenhilfe mehr als 413.000 Personen ehren-
amtlich engagiert. Damit steht die Zahl der Beteiligten nach den Bereichen 
Kultur und Sport an dritter Stelle in der formellen Freiwilligenarbeit (BMASK 
2009). Die Aufrechterhaltung dieses ehrenamtlichen Engagements im Ka-
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tastrophenmanagement ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erhalt 
der Säule „Einsatzorganisationen“ des bestehenden Systems (neben den 
vier anderen Säulen des Katastrophenmanagements: Behörden, Bevölke-
rung, Wirtschaft und Wissenschaft) zur Vorbereitung auf bzw. zur Bewälti-
gung von Katastrophen in Österreich. Der Erhalt des Ehrenamtes mit quali-
fizierten, in professionellen Organisationen wirkenden freiwilligen Helferin-
nen und Helfern ist eine Frage von übergeordneter Bedeutung, da ehren-
amtliche Kräfte in Österreich unabdingbar für eine schlagkräftige Katastro-
phenbewältigung sind. 

Neben dem Klimawandel erfordern auch sich ändernde gesellschaftliche 
Prozesse (z. B. Diskussion um den Wegfall der Wehrpflicht und somit auch 
des Zivildienstes, steigende Anforderungen im Berufsleben, demografischer 
Wandel) geeignete Anpassungsmaßnahmen. Diese umfassen verschiedene 
Bereiche (z. B. Steuersystem, Vergabewesen, Vereinbarkeit von freiwilligem 
Engagement mit den Anforderungen des Berufslebens, Wertigkeit von Aus-
bildungen im Zusammenhang mit freiwilligem Engagement etc.) und sollen 
das ehrenamtliche Engagement im Katastrophenmanagement langfristig 
erhalten und attraktiv machen.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Das Engagement von Freiwilligen ist unter anderem für die Aktivitätsfelder 
Schutz vor Naturgefahren und Gesundheit von Bedeutung. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Das Freiwilligengesetz regelt Rahmenbedingungen für formelle freiwillige 
Tätigkeiten im Interesse der Allgemeinheit mit der Zielsetzung, solche Tätig-
keiten zu unterstützen und die Teilnahme zu fördern. Damit sollen der Zu-
sammenhalt zwischen den sozialen Gruppen, den Generationen und Kultu-
ren sowie die gesellschaftliche und soziale Verantwortung gestärkt werden. 

Stand der 
Umsetzung 

Verschiedene Einsatzorganisationen wie beispielsweise die Feuerwehr, das 
Rote Kreuz, die Bergrettung, die Wasserrettung usw. arbeiten vor allem mit 
Freiwilligen. Zudem gibt es Initiativen wie das „Team Österreich“ – eine Ko-
operation zwischen dem Österreichischen Roten Kreuz und Hitradio Ö3, die 
einem verstärkten Trend zu projektorientierter Freiwilligkeit Rechnung tra-
gen. Initiativen zur Förderung des Freiwilligenwesens finden derzeit vor al-
lem auf Kampagne-Ebene (von Seiten der Organisationen und der öffentli-
chen Hand) statt, die Implementierung von Maßnahmen zur Optimierung 
der Rahmenbedingungen für Freiwilligenarbeit ist im Laufen. 

Empfehlung 
aus 

SKKM-Strategie 2020 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Analyse der Bedürfnisse und Probleme im Hinblick auf das freiwillige En-
gagement im Katastrophenmanagement;  

• Definition möglicher Maßnahmenpakete zur Förderung des Freiwilligen-
wesens;  

• Umsetzung der bestgeeigneten Maßnahmen und Evaluierung dieser 
Maßnahmenpakete; 

• Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit zur Bedeutung des freiwil-
ligen Engagements in Österreich. 
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möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Die Schaffung von Rahmenbedingungen für die Freiwilligenarbeit ist ohne 
erheblichen Ressourcenbedarf möglich. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Ein Konfliktpotenzial kann sich mit Arbeitgeberinnen/-gebern hinsichtlich der 
Freistellung von Erwerbstätigen im Falle von Katastropheneinsätzen erge-
ben. 

Handlungs-
trägerInnen 

EU, Bund, Bundesländer, Gemeinden, Einsatzorganisationen, humanitäre 
Organisationen, Freiwillige, Wirtschaft, Gewerkschaft 

Zeithorizont Seitens zahlreicher Akteurinnen und Akteure wurde 2011 – das Jahr der 
Freiwilligkeit – für unterschiedlichste Aktivitäten genutzt. Längerfristige 
Maßnahmen, die die Bedeutung des freiwilligen Engagements aufzeigen 
und fördern, sollen auch darüber hinaus gesetzt werden und der Absiche-
rung des freiwilligen Engagements in Österreich dienen. 

 

3.8.3.4 Flexibilisierung von Finanzierungs- und Förderinstru-
menten im Bereich des Katastrophenmanagements 

Ziel  

 

Schaffung eines Finanzierungsmechanismus für kurz-, mittel- und langfristi-
ge Aktivitäten eines integrierten Katastrophenmanagements auf Basis defi-
nierter Kriterien 

Bedeutung Der Katastrophenfonds in seiner derzeitigen Form wurde für die zusätzliche 
Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbeugung von künftigen und zur Be-
seitigung von eingetretenen Katastrophenschäden eingerichtet. Des Weite-
ren werden aus Mitteln des Katastrophenfonds auch Einsatzgeräte für Feu-
erwehren angeschafft, das Warn- und Alarmsystem mitfinanziert und Hagel-
versicherungsprämien gefördert. Etwa drei Viertel der Mittel werden für die 
Wildbach- und Lawinenverbauung bereitgestellt.  

Die „Förderung der Behebung von Schäden nach Naturkatastrophen im 
Vermögen physischer und juristischer Personen“ fällt in die Zuständigkeit 
der Bundesländer. Der Bund ersetzt den Bundesländern 60 % jener Hilfs-
gelder, die das Land an die Geschädigten ausbezahlt. 

In Anbetracht der zu erwartenden Änderungen des Klimas und der sich da-
raus ergebenden geänderten Anforderungen (unter Umständen regional 
häufiger auftretende Katastrophenfälle und stärkere Ausprägungen) an ein 
zeitgemäßes Katastrophenmanagement erscheint es zweckmäßig, den Fi-
nanzierungsmechanismus nach Vorliegen von Ergebnissen der Risikoana-
lysen zu überprüfen. Dabei könnten auch neue Aspekte wie Maßnahmen 
der Risikokommunikation (z. B. Kampagnen), Ausbau und Weiterentwick-
lung von Warn- und Alarmsystemen, Bereitstellung von Spezialausrüstung 
für Einsatzorganisationen (z. B. Einsatz-, Kommunikations- und Transport-
mittel) Berücksichtigung finden. 
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Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug vor allem zum Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren. 
Schnittstellen sind auch zu Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bauen und 
Wohnen, Verkehrsinfrastruktur sowie Wirtschaft gegeben. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Zu den Instrumenten zählen der Österreichische Katastrophenfonds sowie 
das Katastrophenfondsgesetz 1996.  

Stand der 
Umsetzung 

Der Katastrophenfonds in seiner derzeitigen Form fokussiert primär auf die 
Vorsorge und Schadenskompensation; eine Erweiterung/Flexibilisierung der 
Finanzierungsinstrumente ist nicht abzusehen. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Evaluierung des Katastrophenfonds auf Basis der Überprüfung und An-
passung des Handlungsbedarfs der SKKM-Strategie 2020; 

• gegebenenfalls Neuausrichtung von bestehenden bzw. Schaffung von 
ergänzenden Finanzierungs- und Förderinstrumenten im Bereich des Ka-
tastrophenmanagements. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf ist derzeit nicht quantifizierbar. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Im Falle regional verstärkt auftretender Katastrophenfälle kann es hinsicht-
lich der Aufteilung der Mittel aus dem Katastrophenfonds zu Konflikten 
kommen. 

 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Einsatzorganisationen, (Versicherungs-)Wirtschaft, 
Wissenschaft 

Zeithorizont Eine Neuorientierung des Katastrophenfonds benötigt voraussichtlich zwei 
bis drei Jahre und kann kurzfristig in Angriff genommen werden. 

 

3.8.3.5 Verbesserung der Risikokommunikation im Bereich der 
Katastrophenvorsorge 

Ziel  Gefährdung durch Naturkatastrophen wird von der Bevölkerung erkannt und 
es werden adäquate Vorsorgemaßnahmen durchgeführt 

Bedeutung Das Risikobewusstsein von Personen wird wesentlich durch das Wissen 
darüber, welche Gefahren in ihrem Lebens- und Arbeitsraum zu erwarten 
sind, und durch die Erfahrung mit Katastrophenereignissen beeinflusst. 

In den vergangenen Jahren lag der Schwerpunkt der Katastrophenvorsorge 
in Österreich im Bereich der baulichen bzw. technischen Schutzmaßnah-
men, um die Bevölkerung vor Naturkatastrophen zu schützen. Mittlerweile 
hat sich gezeigt, dass derartige Maßnahmen nur ein Faktor auf dem Weg 
zum optimalen Schutz der Bevölkerung sind. Veränderte Risikokommunika-
tion, z. B. unter Nutzung von „new media“-Technologien, schafft ein verän-
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dertes Risikobewusstsein der informierten Bevölkerung und – im Sinne ei-
ner persönlichen Vorbereitung und Maßnahmenplanung – auch eine erhöh-
te Widerstandsfähigkeit der Individuen und Gemeinschaften gegenüber Ka-
tastrophenereignissen. Beispielhaft sei hier das web2.0 angeführt, über das 
junge Menschen angesprochen werden können. 

Es gilt, optimale Formen der Risikokommunikation zu definieren, insbeson-
dere in Hinblick auf Zielgruppen mit besonderen Bedürfnissen (alte Men-
schen, Personen mit Migrationshintergrund, Kinder etc.). Es soll eine realis-
tische Einschätzung von Gefahren erreicht werden, ohne dabei Unsicherheit 
zu erzeugen oder eine trügerische Sicherheit zu kommunizieren. Risikomi-
nimierende Maßnahmen auf individueller Ebene sind dabei ein essenzieller 
Bestandteil. 

Die Risikokommunikation erfolgt abgestimmt auf Ergebnisse der Risikoana-
lyse (siehe Kapitel 3.8.3.7 – Einheitliche Methodik zur Durchführung von 
Risikoanalysen). 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Grundsätzlich besteht ein Bezug zu allen anderen Aktivitätsfeldern. Ein en-
ger Bezug ist insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefah-
ren (siehe Kapitel 3.7.3.1 – Forcierung des Gefahren- und Risikobewusst-
seins sowie der Eigenversorgung in der Bevölkerung und Entwicklung von 
Beratungsmodellen; Kapitel 3.7.3.7 – Forcierung von Prognose-, 
(Früh)Warn- und Messsystemen), Gesundheit sowie Verkehrsinfrastruktur 
gegeben.  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

In Österreich gibt es verschiedene Akteurinnen/Akteure, die in unterschied-
licher Art und Weise Risikokommunikation betreiben (z. B. Zivilschutzver-
band, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), Unterneh-
men der Versicherungswirtschaft). Eine Akkordierung von Kommunikations-
strategien kann dabei helfen, Redundanzen zu vermeiden und die Grundla-
ge für die verschiedenen Aktivitäten im Bereich der Risikokommunikation zu 
bilden. 

Stand der 
Umsetzung 

Derzeit arbeiten der Zivilschutzverband sowie verschiedene Behörden und 
Einsatzorganisationen im Bereich der Risikokommunikation der Bevölke-
rung. 
Frühwarnsysteme (wie etwa die Unwetter- und Hitzewarnungen der ZAMG 
oder von Anbietern der Versicherungswirtschaft) und innovative Informati-
onssysteme wie cell-broadcasting über Mobiltelefonie in gefährdeten Gebie-
ten sind verfügbar.  

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Forcierung innovativer Zugänge im Bereich der Risikokommunikation, um 
unterschiedlichste Zielgruppen zu erreichen; 

• aktivitätsfeldübergreifende Entwicklung geeigneter Kommunikationspfade 
und -unterlagen (Schutz vor Naturgefahren, Gesundheit, Verkehrsinfra-
struktur); 

• Ausarbeitung und Vorbereitung von Kommunikationsunterlagen für den 
Katastrophenfall; 

• Ausarbeitung zielgerichteter Kommunikationsstrategien für Zielgruppen 
mit besonderen Bedürfnissen (ältere Menschen, Kinder, Personen mit 
Migrationshintergrund etc.); 

• Forschung zu Risikokommunikation. 



206 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für eventuell erforderliche Forschungsarbeiten und die Ausarbeitung von 
innovativen Konzepten und Wegen in der Risikokommunikation sind zusätz-
liche Ressourcen erforderlich. Diese können zum Teil durch Umschichtun-
gen (z. B. der Forschungsmittel) abgedeckt werden. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Gemeinden, Einsatzorganisationen, (Kommunika-
tions-)Wirtschaft, Medien, Forschung (Kommunikations-)Wissenschaft 

Zeithorizont Die Implementierung von Kommunikationsaktivitäten, die alle notwendigen 
Zielgruppen in der richtigen Art und Weise ansprechen, sollte auf Ergebnis-
sen von Risikoanalysen aufsetzen und laufend erfolgen. 

 

3.8.3.6 Erweiterung des Ausbildungsangebotes im Bereich des 
Katastrophenmanagements 

Ziel  Verbesserung der Ausbildung und Vertiefung der Kompetenzen der Akteu-
rinnen und Akteure des Katastrophenmanagements 

Bedeutung Derzeit bieten Behörden auf Bund- und Länderebene Seminare an; ebenso 
führen die Einsatzorganisationen Aus- und Weiterbildungen für ihre Füh-
rungskräfte durch. Im tertiären Bildungsbereich ist eine Reihe von spezifi-
schen Lehrveranstaltungen an verschiedenen Bildungseinrichtungen zu 
finden. Ein ergänzender Ausbau bzw. die inter-organisatorische Zusammen-
führung von Ausbildungsangeboten im Bereich des Katastrophenmanage-
ments in Österreich erscheint sinnvoll.  

Den Entscheidungsträgerinnen/-trägern des österreichischen Katastro-
phenmanagements soll damit ein umfangreiches fächerübergreifendes Bil-
dungsangebot zur Verfügung stehen, um eine integrierte und umfassende 
Bearbeitung der Prozesse des Katastrophenmanagements sicherzustellen. 
Vorrangig ist die Fokussierung auf das Gesamtsystem des Katastrophen-
managements, um größtmöglichen Mehrwert für die Gesellschaft zu lukrie-
ren 

Eine Darstellung des gesamten Bildungsangebotes zum Katastrophenma-
nagement in Österreich ist bis dato nicht erfolgt. Zielführend sind eine Ver-
netzung und gegebenenfalls inhaltliche Ergänzung des Angebotes. Dies 
kann sowohl in Form einer neu geschaffenen Gesamtausbildung auf tertiä-
rer Ebene als auch durch ein erweitertes Bildungsangebot in Form von Se-
minaren, Lehrgängen, Workshops und ähnlichen Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen für die Zielgruppen des Katastrophenmanagements 
erfolgen.  

Das Katastrophenmanagement profitiert von der Fähigkeit der Akteurinnen 
und Akteure, organisationsübergreifend zu denken und zu arbeiten. Die 
Kenntnis des aktuellen Wissensstandes, die Fähigkeit, Methoden und 



207 

Werkzeuge des Katastrophenmanagements effizient zu nutzen und Kompe-
tenz an den Schnittstellen und bei der Nutzung von Synergien sind von es-
senzieller Bedeutung für die Qualität.  

Beispielhaft seien Ausbildungsangebote der Bundesrepublik Deutschland 
erwähnt, wo unter Koordination des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe (BBK) ein breites Bildungsangebot (etwa an der 
„Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz“ (AKNZ) 
oder mit dem ebenfalls vom BBK mitgetragenen Masterstudiengang „Kata-
strophenvorsorge und Katastrophenmanagement“) besteht. Die Vermittlung 
von Schlüsselkompetenzen, die für eine nachhaltige Katastrophenvorsorge 
und damit ein nachhaltiges Katastrophenmanagement insgesamt erforder-
lich sind, erscheinen auch für Österreich sinngemäß übertragbar und kön-
nen als Vorbild herangezogen werden. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug vor allem zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor 
Naturgefahren und Gesundheit. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte sind das Staatliche Krisen- und Katastrophenschutz-
management (SKKM) sowie die Ausbildungsprogramme und -inhalte der 
Behörden und Einsatzorganisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie der 
Universitäten und Fachhochschulen.  

Stand der 
Umsetzung 

Derzeit werden die Auswirkungen des Klimawandels in der Aus- und Wei-
terbildung nur unzureichend behandelt. Handlungsbedarf besteht vor allem 
in Bezug auf die vernetzende Bearbeitung unterschiedlicher Themenfelder 
über alle Phasen des Katastrophenzyklus und das vorausschauende Risi-
komanagement. 

Empfehlung 
aus 

International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR) 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Durchführung einer Ist-Analyse des Bildungsangebotes im Katastro-
phenmanagement in Österreich;  

• Erhebung des Bildungsbedarfs und Definition adäquater Ausbildungs-
angebote (unter Betrachtung internationaler Lösungen); 

• Implementierung der ergänzenden Ausbildungsangebote in Zusam-
menarbeit von Behörden, Einsatzorganisationen und Bildungseinrich-
tungen.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für eine systematische Ist-Analyse des Bildungsangebotes und die Adaptie-
rung der Ausbildungsinhalte werden Ressourcen notwendig werden. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 

Handlungs-
trägerInnen 

Akteurinnen/Akteure des Katastrophenmanagements, Bildungseinrichtun-
gen des Katastrophenmanagements, tertiäre Bildungseinrichtungen 
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Zeithorizont Vorbereitung und Umsetzung eines erweiterten und vertieften Bildungsan-
gebots im Katastrophenmanagement benötigen mehrere Jahre für Analyse, 
Planung und Umsetzung. Neben inhaltlichen sind auch administrative Vor-
bereitungen als Hauptaufgabe anzusehen.  

 

3.8.3.7 Einheitliche Methodik zur Durchführung von Risikoana-
lysen  

Ziel  Schaffung und Implementierung einer einheitlichen Methodik zur Beurtei-
lung von Katastrophenrisiken als Grundlage für eine abgestimmte, integrie-
rende, risikobasierte und kosten- und nutzenorientierte Maßnahmenplanung 
in Österreich 

Bedeutung Das österreichische Katastrophenmanagement benutzt derzeit keine ein-
heitliche, hinsichtlich der Ergebnisse vergleichbare Methode zur Risikoana-
lyse. Seitens der EU bestehen – bei einem klar erkennbaren Trend zu euro-
paweit vergleichbarer Risikobewertung – mittlerweile Vorgaben zur Entwick-
lung von Risikoanalyse-Verfahren für das Katastrophenschutzmanagement, 
die auch in Österreich weitere Entwicklungsschritte notwendig machen.  

Grundlegendes Muster der Mehrzahl der angewandten Verfahren ist in der 
Risikoanalyse die möglichst objektive Ermittlung der Risikogrößen für kon-
krete Schadensereignisse oder bestimmte Gebiete (siehe z. B. Schweizer 
Nationale Plattform Naturgefahren; PLANAT 2008). Dabei sind sowohl die 
Beurteilung der Ausgangssituation ohne Maßnahmen als auch die Beurtei-
lung der Wirkung von Maßnahmen inkludiert. Im Anschluss an die objektive, 
systematische und transparente Beurteilung der vorhandenen Risiken in der 
Risikoanalyse wird in der Risikobewertung überprüft, ob diese von der Ge-
sellschaft getragen werden können oder ob sie reduziert werden müssen. 
Diese Bewertung ist einerseits Grundlage für die Maßnahmenplanung, an-
dererseits kann erst mit einer Maßnahmenplanung gezeigt werden, ob die 
Risiken mit einem verhältnismäßigen Aufwand reduziert und damit die 
Schutzziele erreicht werden können. Als Schutzziel wird in diesem Zusam-
menhang ein Maß für die Grenze von Schutzanstrengungen für Individuum 
und Gemeinschaft definiert.  

Derartige Risikoanalysen sollten (zumindest) im Bereich der Naturgefahren 
für Österreich in einheitlicher Art und Weise flächendeckend durchgeführt 
werden. Darauf basierend sollten weitere Maßnahmen zur Risikoreduktion 
geplant und durchgeführt werden. Dadurch kann eine österreichweit abge-
stimmte, integrierende, priorisierte und kosten- und nutzenorientierte Um-
setzung der Maßnahmen erreicht werden. Dies setzt auch die Ausbildung 
der Akteurinnen und Akteure in der Durchführung von Risikoanalysen, Risi-
kobeurteilung und des Umgangs mit der daraus resultierenden Maßnah-
menplanung voraus (siehe Kapitel 3.8.3.6 – Erweiterung des Ausbildungs-
angebotes im Bereich des Katastrophenmanagements). 
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Mögliche Auswirkungen des Klimawandels müssen bei der Durchführung 
von Risikoanalysen Berücksichtigung finden. Eine internationale Harmoni-
sierung der unterschiedlichen Verfahren und der Ausweisung von Gefah-
renzonen sollte angestrebt werden, ebenso wie die Entwicklung und Dis-
kussion sektorenübergreifender Gefährdungskartierungen.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern  

Grundsätzlich besteht ein Bezug zu allen anderen Aktivitätsfeldern. Eine 
enge Zusammenarbeit ist insbesondere mit dem Aktivitätsfeld Schutz vor 
Naturgefahren (insbesondere zu den Kapitel 3.7.3.4 – Forcierung der Erfor-
schung der Auswirkung des Klimawandels auf Extremereignisse sowie auf 
Veränderungen im Naturraum und auf die menschliche Nutzung – und Kapi-
tel 3.7.3.7 – Forcierung von Prognose-, (Früh)Warn- und Messsystemen) 
erforderlich. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte stellen der Entwurf von Ratschlussfolgerungen zur wei-
teren Entwicklung der Risikoanalyse für das Katastrophenschutzmanage-
ment in der EU (Annahme geplant für 2. Halbjahr 2011), die Hochwasser-
richtlinie, Gefahrenzonenpläne der Wildbach- und Lawinenverbauung, Ge-
fahrenzonenausweisungen der Bundeswasserbauverwaltung, schutzwas-
serwirtschaftliche Grundsatzkonzepte, Gewässerentwicklungskonzepte; 
Flächenwidmungsplanung, örtliche Entwicklungskonzepte, Bauvorschriften 
und die Hochwasserrisikozonierung Austria dar. 

Empfehlung 
aus 

Alpenkonvention (AS2), EU „Risk Assessment Guidelines“ (in Entwicklung), 
UN-ISDR-Guidelines 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Analyse der Ist-Situation in Österreich unter besonderer Berücksichtigung 
von österreichischen Good Practice-Beispielen; 

• Einigung auf eine einheitliche Risikoanalyse in Österreich unter Beach-
tung internationaler Entwicklungen und Vorgaben; 

• Erforschung von Konzepten auf Basis der SKKM-Strategie 2020. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf ist derzeit nicht quantifizierbar. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Gemeinden, Infrastrukturbetreiber, Forschungseinrich-
tungen, Versicherungswirtschaft 

Zeithorizont Eine Einigung auf Analysemethoden kann innerhalb von drei Jahren (in 
Hinblick auf EU-Vorgaben) erfolgen. 
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3.8.3.8 Entwicklung partizipativer Methoden zur Integration aller 
Akteurinnen und Akteure im Bereich des Katastrophen-
managements 

Ziel  Entwicklung und Umsetzung von Methoden, die die Einbeziehung aller Ak-
teurinnen und Akteure in Meinungsbildungs-, Entscheidungs- und Umset-
zungsprozesse im Sinne eines integrierten Katastrophenmanagements for-
cieren 

Bedeutung Beteiligungsverfahren können allen Interessenträgern nützen. Je nach ihrer 
Rolle im Verfahren kann dieses zivilgesellschaftliche Engagement unter-
schiedlich sein. Neben der vertieften Integration von Wissenschaft und Wirt-
schaft sind es vor allem BürgerInnen, die sich an partizipativen Verfahren 
vermehrt beteiligen sollen, damit auch ihre Bedürfnisse und Interessen bes-
ser berücksichtigt werden können. Gerade BürgerInnen haben als „lokale 
ExpertInnen“ in der Regel detailliertes Wissen um konkrete Probleme in 
ihrer Lebenswelt und haben oft auch konkrete Vorstellungen von Lösungen 
für diese Probleme. Werden das Wissen und die Sichtweisen unterschiedli-
cher Akteurinnen und Akteure in Planungsprozesse mit einbezogen, entste-
hen in der Regel kreative und haltbare Lösungen, die auf einer breiten Basis 
entwickelt wurden und so von allen Interessenträgern mitgetragen werden. 
Die Möglichkeit, an Planungen mitzuwirken, fördert außerdem das Gefühl 
der Mitverantwortung für kommunale Angelegenheiten und den Ausgleich 
unter verschiedenen Interessen(gruppen). Öffentlichkeitsbeteiligung stärkt 
so die demokratischen Prozesse auf lokaler Ebene und fördert die Entwick-
lung einer Bürgergesellschaft. Entscheidungen werden inhaltlich verbessert 
und sind auch nachvollziehbarer und besser abgesichert, wodurch ganz 
besonders auch die Umsetzung der Ergebnisse beschleunigt werden kann. 
Davon profitieren Politik, Verwaltung und nicht zuletzt die Allgemeinheit (vgl. 
ÖGUT o. J.). 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht grundsätzlich ein Bezug zu allen Aktivitätsfeldern insbesondere 
zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefahren und Gesundheit. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Die im Jahr 2008 beschlossenen Standards der Öffentlichkeitsbeteiligung 
bieten den Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern Service und Un-
terstützung für die Durchführung von Beteiligungsverfahren (BKA & 
BMLFUW 2008). 

Eine Reihe von Bürgerbeteiligungsverfahren wurde in Österreich bereits 
durchgeführt (Flughafen Schwechat, „Verkehrskonzept Hütteldorf“, „Bre-
genz-Hafen“). Auf bestehenden Verfahrenssystemen können Methoden für 
den Bereich des Katastrophenmanagements entwickelt werden.  

Stand der 
Umsetzung 

Ein Diskussionsprozess zur Adaptierung bzw. Umlegung existenter Syste-
me zur Beteiligung der Interessenträger im Bereich des Katastrophenmana-
gements ist derzeit noch nicht im Gange.  

Empfehlung 
aus 

FloodRisk II, Arbeitsblätter zur Partizipation (ÖGUT-Strategiegruppe Partizi-
pation), EU-Wasserrahmenrichtlinie 
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empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Analyse bestehender Partizipationsverfahren (national und international); 

• Entwicklung einer „tool box“ verschiedener Methoden zur Bürgerbeteili-
gung; 

• Ausbildung der Stakeholder zur Anwendung dieser partzipativen Verfah-
ren. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die verstärkte Durchführung von partizipativen Prozessen ist vor allem 
mit einem höheren zeitlichen Aufwand zu rechnen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Im Zuge von Beteiligungsverfahren können sich durch unterschiedliche In-
teressenslagen Konflikte ergeben. 

Handlungs-
trägerInnen 

EU, Bund, Bundesländer, Gemeinden, Wirtschaft, Wissenschaft, BürgerIn-
nen 

Zeithorizont Die Umsetzung soll mittelfristig über mehrere Jahre erfolgen. 

 

3.8.3.9 Konzentration von Forschungsaktivitäten mit Bezug zum 
Katastrophenmanagement 

Ziel  Forschungsaktivitäten bzw. Etablierung von ergänzenden Forschungspro-
grammen, deren Inhalte sich aus bzw. im Zuge der Umsetzung der SKKM-
Strategie 2020 ergeben 

Bedeutung Eine effiziente Planung von Katastrophenschutz und Katastrophenhilfe ist 
ohne Kenntnis der zu bewältigenden Gefährdungen und Bedrohungen nicht 
möglich. So basieren die enormen Erfolge in den Bereichen Unfallverhü-
tung, Arbeitsschutz oder Brandschutz auf der systematischen Analyse von 
eingetretenen Ereignissen und experimenteller Forschung. Eine systemati-
sche Katastrophenforschung ist für Österreich unabdingbar, wobei die Zu-
sammenführung und Vernetzung der Ergebnisse von Forschungsarbeiten 
und Analysen, die von Organisationen und Institutionen erstellt werden, auf-
grund des sich ändernden Klimas in vermehrtem Ausmaß notwendig er-
scheinen.  

Derzeit sind Ergebnisse auch für die interessierte (Fach-)Öffentlichkeit nur 
in geringem Ausmaß zugänglich und stehen für Aus- und Weiterbildung 
selten zur Verfügung. Forschungsaktivitäten, die sich einer systematischen 
Erarbeitung für österreichrelevante Fragen und der breiten Kommunikation 
von Antworten widmen, stellen die Basis für die planmäßige Durchführung 
von Aktivitäten im Katastrophenmanagement dar. Diese Forschungsaktivitä-
ten müssen multi-disziplinären Charakter haben, um dem Feld der Kata-
strophen unter Rücksichtnahme auf den Klimawandel ganzheitlich begeg-
nen zu können.  
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Die Konzentration der Ergebnisse aus den Forschungsaktivitäten unter ei-
nem gemeinsamen Dach – und damit verbunden die Möglichkeit, Ergebnis-
se einer interessierten Öffentlichkeit in geeigneter Weise (z. B. in einer 
Web-basierten Plattform) zugänglich zu machen – ist von essenzieller Be-
deutung. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht grundsätzlich ein Bezug zu allen Aktivitätsfeldern, vor allem zu 
den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefahren, Gesundheit, Wasserhaus-
halt und Wasserwirtschaft sowie Verkehrsinfrastruktur. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte sind das Forschungsprogramm KIRAS (Österreichi-
sches Förderungsprogramm für Sicherheitsforschung des BMVIT), das Aus-
trian Climate Research Programm ACRP (Klima- und Energiefonds) und 
das nationale Klimaforschungsprogramm StartClim; SKKM-Arbeitsgruppen. 

Stand der 
Umsetzung 

In bestehenden Forschungsprogrammen und -aktivitäten finden Aspekte 
des Klimawandels nur eingeschränkt Berücksichtigung. 

Empfehlung 
aus 

SKKM-Strategie 2020 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Festlegung der thematischen Inhalte von Forschungsprogrammen unter 
Beteiligung aller relevanten Akteurinnen und Akteure (z. B. Einsatzorga-
nisationen, Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft)  

• Integration eines möglichst breiten Spektrums an Fachdisziplinen in den 
Forschungsaktivitäten; 

• Durchführung einer anlassbezogenen Quick-Response-Forschung, die 
unmittelbar nach einem Schadensereignis durchgeführten werden muss. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Voraussetzung für die Durchführung von Forschungsprogrammen ist eine 
ausreichende Finanzierung. Diese kann sowohl durch Bereitstellung finan-
zieller Mittel aus dem öffentlichen Sektor als auch aus der Privatwirtschaft 
gewährleistet werden. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 

Handlungs-
trägerInnen 

SKKM-Arbeitsgruppen, Bund, Bundesländer, Gemeinden, Wirtschaft (im 
Besonderen Betreiber kritischer Infrastruktur), universitäre und außeruniver-
sitäre Forschungseinrichtungen, Einsatzorganisationen 

Zeithorizont Die inhaltliche Ausrichtung von Forschungsaktivitäten und gegebenenfalls 
ergänzenden Forschungsprogrammen sollte systematischen, langfristigen 
und nachhaltigen Charakter haben. Forschungsarbeiten mit zeitkritischen 
Fragestellungen können kurzfristig beauftragt werden (z. B. FloodRisk I 
nach dem Hochwasser 2002, Habersack et al. 2004), sollten aber der stra-
tegischen Ausrichtung von Forschungsprogrammen bzw. Fragestellungen, 
die sich aus der Umsetzung der SKKM-Strategie 2020 ergeben, entspre-
chen. Die Finanzierung von anlassbezogenen Forschungsaktivitäten sollte 
ebenso in Forschungsprogrammen Berücksichtigung finden. 
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3.9 Aktivitätsfeld Gesundheit 

3.9.1 Allgemeine Beschreibung  

Die Lebensqualität eines Menschen wird stark durch seinen Gesundheitszustand beeinflusst 

und ist ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche und soziale Leistungsfähigkeit. Die Ge-

sundheit wird wiederum durch Umweltfaktoren maßgeblich beeinflusst und ist wie diese auch 

vom Klima abhängig. Das Klima beeinflusst das Wasser- und Nahrungsangebot, die regiona-

le Luftqualität, es spielt eine erhebliche Rolle bei dem Vorkommen und der Verbreitung von 

Erkrankungen weltweit und ist für das Auftreten von extremen Wetterereignissen verantwort-

lich, die eine Bedrohung für den Menschen darstellen können (BAFU 2009).  

Dem Zusammenhang zwischen Klima und Gesundheit wird eine hohe Priorität in der interna-

tionalen Gesundheitspolitik beigemessen. Die EU sowie die WHO-Europa stimmen darin 

überein, dass die Klimaänderung erhebliche gesundheitliche Auswirkungen haben kann und 

Ursache für eine bedeutende Anzahl von Krankheiten ist (WHO 2010b, c). Art und Umfang 

der Auswirkungen werden letztlich davon abhängen, welche Maßnahmen zur Anpassung der 

Gesundheitssysteme ergriffen werden und welche Grundversorgung den verschiedenen Be-

völkerungsgruppen zur Verfügung steht. Die Mitgliedstaaten werden aufgerufen, Instrumente 

zu entwickeln, um potenzielle Gefährdungen durch den Klimawandel vorausschauend 

hintanzuhalten (EK 2007a, 2009) 

Bei der Analyse der Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit ist auch eine Un-

tersuchung der beeinflussenden Co-Faktoren unerlässlich: der globalen Mobilität und Inten-

sivtierhaltung (Infektionskrankheiten), der Emissionen durch Industrie und Verkehr (Atem-

wegerkrankungen und Allergien), der Flussbaumaßnahmen und Landnutzung (Über-

schwemmungen), des Handels (beispielsweise die Einbringung kontaminierten Vogelfutters 

(Ambrosia)) und des Lebensstils (z. B. UV-Strahlung) (Eis et al. 2010). 

In Österreich werden auf Bundes- und Landesebene sowie seit kurzem auch auf kommuna-

ler Ebene, regelmäßig Gesundheitsberichte erstellt. Darüber hinaus gibt es diese auch für 

einzelne Bevölkerungsgruppen (z. B. Frauen-, Männer- und Kinder-Gesundheitsbericht) oder 

für bestimmte Sektoren (z. B. zur onkologischen und palliativmedizinischen48 Versorgung in 

Tirol).  

Der Gesundheitsbericht Österreich 2009 beschreibt den Beobachtungszeitraum 1998–2007 

(BMG 2009). Darin wird festgestellt, dass der Gesundheitszustand der österreichischen Be-

                                                
 
48 Ganzheitliche Behandlung von Patienten mit einer weit fortgeschrittenen Erkrankung und einer begrenzten Lebenserwartung 
zur Linderung des Leidens. 
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völkerung von sozialen und regionalen Unterschieden gekennzeichnet ist: Die Menschen in 

den östlichen Regionen Österreichs (Wien, Burgenland und Niederösterreich) sowie aus 

niedrigeren sozialen Schichten weisen einen vergleichsweise schlechteren Gesundheitszu-

stand auf. Neben zahlreichen Einflussfaktoren wie z. B. Alter, Geschlecht, genetischer Ver-

anlagung und Umwelt ist insbesondere das individuelle Verhalten von großer Bedeutung für 

die Gesundheit. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind mit 43 % die häufigste Todesursache, 

Krankheiten des Atmungssystems stellen mit 5,5 % eine weitere relativ häufige Todesursa-

che dar (Statistik Austria 2010b). 

Das vorliegende Kapitel beinhaltet schwerpunktmäßig Handlungsempfehlungen zur Bewälti-

gung der direkten Gesundheitseffekte in Österreich (z. B. durch Hitzewellen, Hochwässer, 

Murenabgänge etc.). Darüber hinaus werden auch Handlungsempfehlungen zur Vermeidung 

indirekter nachteiliger Gesundheitseffekte behandelt (z. B. Verbreitung von Vektoren, Krank-

heitserregern und allergenen Pollen). 

Der Bereich Gesundheit steht in engem Zusammenhang insbesondere mit den Aktivitätsfel-

dern Schutz vor Naturgefahren und Katastrophenschutz, Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, 

Bauen und Wohnen sowie Ökosysteme/Biodiversität. 

 

3.9.2  Vulnerabilitätsabschätzung des Aktivitätsfeldes Gesundheit 

Das Klima beeinflusst eine Reihe der wichtigsten Gesundheitsfaktoren wie beispielsweise 

Luft, Wasser, Nahrung oder Unterkunft. Es spielt eine erhebliche Rolle bei dem Vorkommen 

und der Verbreitung von Erkrankungen weltweit und beeinflusst die regionale Luftqualität.  

Nachteilige Gesundheitseffekte des Klimawandels werden in unterschiedlichem Ausmaß 

Menschen aller Altersgruppen und Bevölkerungsschichten treffen. Speziell bereits vorbelas-

tete Personen, Kinder, ältere Menschen, alleinstehende Personen sowie Angehörige niedri-

gerer sozialer Schichten werden von den Auswirkungen des Klimawandels (z. B. Hitzewel-

len) besonders betroffen sein (WHO 2010b, c). Anpassungsmaßnahmen an den Klimawan-

del sind daher notwendig und sinnvoll, um die Auswirkungen möglichst gering zu halten.  

Die Gesundheitseffekte lassen sich in direkte und indirekte Effekte einteilen, wobei die Aus-

wirkungen auf die Gesundheit von zahlreichen sozio-ökonomischen, technologischen und 

infrastrukturellen Rahmenbedingungen abhängen.  

Bei den direkten Wirkungen handelt es sich um die unmittelbaren Folgen von Klima- und 

Wetteränderungen auf den menschlichen Organismus (z. B. durch Hitzewellen) sowie die 

gesundheitlichen Folgen von witterungsbedingten Extremereignissen (z. B. durch Starknie-

derschläge, Hochwasser etc.) (Dombois & Braun-Fahrländer 2004, Jendritzky 2009).  



215 

Als derzeit wichtigste direkte Belastung des menschlichen Organismus sind Hitzewellen, 

insbesondere in urbanen Gebieten, anzusehen. Hitzewellen führen zu einer erhöhten Sterb-

lichkeit, wirken sich jedoch auch auf Morbidität, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden aus. 

Insbesondere Kinder, ältere Menschen und Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen gel-

ten als besonders betroffen. Für diese Gruppe ist ohne entsprechende Vorsorgemaßnahmen 

eine hohe Vulnerabilität gegeben. Für alle weiteren Personen wird von einer mäßigen Vul-

nerabilität ausgegangen. 

Auch wenn die Auswirkungen des Klimawandels auf eine mögliche Zunahme und/oder In-

tensivierung von Hochwasserereignissen in Österreich kontrovers diskutiert werden, sollte 

dieser Möglichkeit aus Vorsorgegründen bei Klimawandelanpassungsmaßnahmen Rech-

nung getragen werden. Vorkommnisse wie Überschwemmungen, Blitzschlag, Brände bei 

Dürreperioden oder Stürme stellen erhebliche gesundheitliche Risiken dar. Daraus folgen 

einerseits ein höheres Risiko für Tod und akute Verletzungen mit evtl. auch lebenslanger 

Behinderung, andererseits auch langfristige chronische Erkrankungen. Ein Beispiel für se-

kundäre Folgen sind gesundheitliche Belastungen durch Schimmelpilzbefall nach Feucht-

schäden an Häusern. Auch posttraumatische Belastungsstörungen (Posttraumatic Stress 

Disorder, PTSD), welche unter anderem nach dem Verlust von Verwandten oder aufgrund 

der Zerstörung lebensnotwendiger Infrastruktur und des individuellen Eigentums auftreten 

können, stellen eine maßgebliche Beeinträchtigung der Lebensqualität dar (Berry et al. 

2010).  

Ereignisse wie z. B. an der Elbe im Jahr 2002 zeigen, dass es infolge von 

Abschwemmungen aus Industriegebieten und Altlasten zu langfristigen Kontaminationen 

größerer Gebiete und Gewässerabschnitte kommen kann. Infolge dessen kam es zu grenz-

wertüberschreitenden Kontaminationen frei lebender Fischen und einer Belastung des Um-

lands, wodurch ein Weideverbot notwendig wurde. Bei einem vermehrten Auftreten von 

groß- oder kleinräumigen Extremereignissen, ist die Vulnerabilität – abhängig von der Regi-

on – als mäßig bis hoch zu bezeichnen. Ist aufgrund regionaler Gegebenheiten die Vulne-

rabilität hoch (i.e. hohe Wahrscheinlichkeit für Hochwässer) ist es prioritär, das Risiko abzu-

schätzen und entsprechende Maßnahmen zu treffen, um die Gesundheit der Menschen und 

die Umwelt bestmöglich schützen zu können. Eine Auseinandersetzung mit möglichen Risi-

ken und entsprechenden Maßnahmen sowie auch Eigenvorsorge der in den gefährdeten 

Gebieten lebenden Bevölkerung tragen dazu bei, die Vulnerabilität zu verringern. 

Indirekte Auswirkungen und Risiken treten infolge veränderter Umweltbedingungen auf. 

Dazu zählen beispielsweise verbesserte Lebensbedingungen für manche Überträger von 

Krankheitserregern, die Ausbreitung allergener Pflanzen und Tiere, die Beeinträchtigung der 

Qualität und/oder Kontamination von Grund-, Trinkwasser und Lebensmitteln sowie Gesund-
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heitseffekte durch erhöhte Konzentrationen bestimmter Luftschadstoffe oder Zunahme der 

UV-Strahlung.  

Als Folge von höheren Temperaturen ist mit einer zunehmenden Vermehrung von Krank-

heitsüberträgern (Vektoren) zu rechnen: durch kürzere Generationsdauer, Verlängerung der 

jährlichen Aktivitätsperioden (mit höheren Überlebensraten im Winter), zunehmender Ver-

breitung einheimischer Vektoren und Pathogene sowie der Etablierung und Verbreitung neu-

er importierter Vektorarten (wie der asiatischen Tigermücke Aedes albopictus oder kältere-

sistenteren Sandmücken, z. B. Phlebotomus neglectus) und damit möglicher neuer Krank-

heitserreger (Mücke & Augustin 2009). Im Bereich der vektorübertragenen Krankheiten be-

stehen noch große Wissensdefizite. Durch das potenziell hohe Risiko, welches z. B. von 

durch Sandmücken und Stechmücken übertragenen Arboviren49 ausgeht, und die unzurei-

chende Datenlage über das Vorhandensein bzw. die Ausbreitung der Vektoren kann eine 

hohe Vulnerabilität nicht ausgeschlossen werden.  

Eine Klimaveränderung begünstigt auch die weitere und raschere Ausbreitung allergener 
Pflanzen und Tiere. So ist z. B. bei den eingeschleppten Ambrosia-Arten („Ragweed“) mit 

einer weiteren Ausbreitung auch im Westen Österreichs zu rechnen. Eine längere Pollen-

flugsaison, aber auch eine höhere Aggressivität der Pollen wird bereits beobachtet. Die 

Kenntnisse über die potenzielle Ausbreitung allergener Pflanzen und Tiere sind unzurei-

chend, daher ist die Vulnerabilität derzeit nicht verlässlich einschätzbar. Durch die hohe 

Aggressivität des Ragweed-Allergens und des hohen Potenzials für Kreuzreaktivität mit Le-

bensmitteln dürfte die Vulnerabilität jedoch eher als hoch einzuschätzen sein.  

Die Wechselwirkung von Luftschadstoffen und Klimawandel ist vielfältig. Häufigere sommer-

liche Hochdruckwetterlagen (hohe Temperaturen und starke Sonneneinstrahlung) können 

die Bildung von bodennahem Ozon begünstigen. Ozon verursacht Schleimhautreizungen 

und entzündliche Reaktionen der Atemwege. Personen mit Atemwegerkrankungen und Al-

lergien sind hier besonders betroffen. Eine Zunahme der UV-Strahlung durch die Abnahme 

des stratosphärischen Ozons wird wahrscheinlich das Risiko für Hauttumore und -krebs er-

höhen. Es wird ohne entsprechende Schutzmaßnahmen von einer mäßigen Vulnerabilität 
ausgegangen, für Risikogruppen wird eine hohe Vulnerabilität vermutet. 

                                                
 
49 Als Arboviren bezeichnet man Viren, die durch Gliederfüßer (Arthropoden) übertragen werden; die von ihnen ausgelösten 
Erkrankungen werden als Arbovirosen zusammengefasst. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Viren
http://de.wikipedia.org/wiki/Arthropoden
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Der Klimawandel kann auch die Lebensmittelsicherheit beeinflussen – z. B. durch das 

Wachstum von Mikroorganismen in Nahrungsmitteln. Für Erkrankungen durch Salmonellen- 

oder Campylobacter-Bakterien ist nachgewiesen, dass höhere Temperaturen die Erkran-

kungshäufigkeit begünstigen (Dombois & Braun-Fahrländer 2004, Uphoff & Hauri 2005, 

Jendritzky 2009).  

Auswirkungen auf die mikrobiologische und chemische Qualität des Trinkwassers sowie die 

Verfügbarkeit von Trinkwasserressourcen können ebenso auftreten wie Auswirkungen auf 

die mikrobiologische Qualität von Badegewässern. Erhöhte Temperaturen von Oberflä-

chengewässern führen auch zum vermehrten Auftreten von zoonotischen parasitischen Er-

regern – wie anhand der vermehrt auftretenden Fälle von Badedermatitis (durch Zerkarien 

von Enten-Schistosomen) im „Jahrhundertsommer“ 2003 z. B. am Bodensee ersichtlich war. 

Für Österreich wird aufgrund der hohen Standards sowohl in der Lebensmittelverarbeitung 

als auch in der Wasserqualität und -versorgung derzeit von einer geringen Vulnerabilität 
ausgegangen. 

Ein geändertes Klima und die damit in Zusammenhang stehenden Änderungen der Wetter-

verhältnisse können die Gesundheit des Menschen auch positiv oder aber nicht erkennbar 

beeinflussen. Dies hängt unter anderem von der klimatischen Ausgangslage, von Geschwin-

digkeit und Ausmaß der Klimaänderung, von den Anpassungsmöglichkeiten und den gesetz-

ten Gegenmaßnahmen ab. 

So kann angenommen werden, dass die Aufenthaltsdauer im Freien und körperliche Aktivitä-

ten möglicherweise zunehmen, was sich z. B. positiv auf den Vitamin-D-Status der Bevölke-

rung auswirken kann. Die Winter werden voraussichtlich milder, was zumindest die Winter-

mortalität sowie die Sterblichkeitsrate bei glättebedingten Unfällen verringern kann. Ob funk-

tionelle Störungen, depressive Verstimmungen und insbesondere Allergien und rheumati-

sche Erkrankungen, die in wärmeren Klimaten seltener zu sein scheinen, abnehmen werden, 

ist derzeit nicht näher untersucht. Belegt ist die Abhängigkeit des Mortalitätsjahresganges 

von der Temperatur. Im Mittel- und Nordeuropa wird in der Regel im Winter eine höhere Mor-

talität verzeichnet als im Sommer (Eisl et al. 2010). Auch wenn die Winter im Mittel wärmer 

werden, können weiterhin Perioden mit extremer Kälte auftreten, welche zu bedeutenden 

Wirkungen auf die Gesundheit führen können (WHO, 2010b). 
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3.9.3 Allgemeine Handlungsprinzipien im Aktivitätsfeld Gesundheit  

Ein klimabewusster und nachhaltiger Lebensstil, welcher einerseits die Auswirkungen des 

Klimawandels mindert und andererseits einen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel 

leistet, wirkt sich auch positiv auf die Gesundheit der Menschen aus.  

• Weitere Forcierung einer ausgewogenen bedarfsgerechten Ernährung als Teil eines 

gesundheitsförderlichen Lebensstils. Eine wesentliche Grundlage hierfür wurde mit dem 

Nationalen Aktionsplan Ernährung als Grundpfeiler und Voraussetzung für die Gesundheit 

geschaffen (BMG 2011). Ernährung spielt u. a. bei der Entwicklung von chronischen 

Krankheiten eine wesentliche Rolle (WHO & FAO 2003). Die Förderung eines gesunden 

Ernährungsverhaltens und Lebensstils unterstützt somit die Gesundheit der Bevölkerung 

und in weiterer Folge die Widerstandsfähigkeit gegenüber möglichen relevanten Auswir-

kungen des Klimawandels wie z. B. Hitzebelastungen.  

• Die Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Ursachen und Folgen des Klimawandels und der 

erforderlichen Anpassungsstrategie ist unerlässlich für das Ableiten, Durchführen und 

Funktionieren von Maßnahmen.  

• Wesentlich für das Aktivitätsfeld Gesundheit ist eine Vernetzung der Akteurinnen/Akteure 

und eine Förderung der Zusammenarbeit im Hinblick auf ressourcenschonende und effek-

tive Maßnahmenentwicklung. Dabei stehen die Erhöhung der Handlungskompetenz, die 

Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) und die Vermeidung von 

Doppelgleisigkeiten im Vordergrund. Die Schaffung eines Überblicks über die Tätigkeits-

felder der verschiedenen Akteurinnen/Akteure und eine bessere Koordinierung der Aktivi-

täten sind dazu nötige Voraussetzungen. 

• Wesentlich ist des Weiteren ein forcierter Austausch des Wissens und aktueller Informati-

onen der zuständigen und beteiligten Stellen und Institutionen.  

• Von enormer Bedeutung ist der forcierte Kontakt und Austausch auf EU- und internationa-

ler Ebene, da laufend neue Forschungsergebnisse zur Verfügung stehen, Handlungsemp-

fehlungen erarbeitet und neue Aktivitätsfelder identifiziert werden. 
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3.9.4 Handlungsempfehlungen für das Aktivitätsfeld Gesundheit  

3.9.4.1 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit sowie spezifisch zur 
Vorbereitung auf Extremereignisse oder Ausbrüche von 
Infektionskrankheiten  

Ziele Bewusstseinsbildung und Information der Bevölkerung sowie Befähigung 
der koordinierenden Einsatzkräfte und verantwortlichen Institutionen zur 
Vermeidung bzw. Minimierung von Gesundheitsbelastungen und Verringe-
rung von Todesfällen im Fall von Extremereignissen oder Infektionskrank-
heiten  

Bedeutung Eine entsprechende Bewusstseinsbildung der Bevölkerung ist die Grundla-
ge für alle Handlungsempfehlungen zum Thema Klimawandelanpassung. 
Der Klimawandel ist eines der wenigen Themen, von dem alle Altersgrup-
pen betroffen sind und bei dem sie auch an Weiterbildung interessiert sind 
(Kinder – Jugendliche – Erwachsene). Die große Herausforderung wird da-
rin bestehen, Informationsmaterialien zu entwickeln, die auf spezifische Be-
völkerungsgruppen ausgerichtet sind. Damit wird sichergestellt, dass die 
zentralen Mitteilungen die richtigen Menschen erreichen. Menschen, die im 
Freien arbeiten, werden insbesondere im Sommer durch höhere Tempera-
turen, intensivere Sonneneinstrahlung und eine höhere Ozonbelastung be-
troffen sein. Mögliche Gesundheitsbelastungen sind auch für den Freizeit- 
und Urlaubsbereich relevant und münden darin, dass sportliche Freizeitakti-
vitäten bei Personen mit Herz-Kreislauf-Schwächen während Hitzeperioden 
vermieden werden sollen. Ausreichende und zielgerichtete Informationen 
sind wesentlich, um die gesundheitlichen Auswirkungen zu verringern bzw. 
zu vermeiden. 
Als wichtig wird auch erachtet, Maßnahmen zum Klimaschutz und zur An-
passung an den Klimawandel gemeinschaftlich zu betrachten. Die Bevölke-
rung muss befähigt werden, mit scheinbaren Widersprüchen umzugehen 
um umweltverträgliche, nachhaltige Maßnahmen zu setzen. So können z. B. 
Anpassungsmaßnahmen (Klimaanlagen) im Widerspruch zu Klimaschutz-
maßnahmen (erhöhter Energiebedarf für die Kühlung) stehen.  
Im Hinblick auf die Gesundheit ist es wichtig, dahingehend zu motivieren, 
„Prävention und Therapie“ gleichzeitig in den Lebensalltag zu integrieren. 
Des Weiteren ist es wesentlich, in der Kommunikation auf einen positiven 
Zugang zu achten und Alternativen aufzuzeigen; die negativen Aspekte und 
Einschränkungen sollten nicht in den Vordergrund gestellt werden (zu-
kunftsorientierte Maßnahmen). 
Die Weltgesundheitsorganisation versteht Gesundheitsförderung als „Pro-
zess, der darauf abzielt, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbe-
stimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie dadurch zur Stär-
kung ihrer Gesundheit zu befähigen". Ein wesentliches Instrument der 
Gesundheitsförderung sind Aufklärung und Information über vermeidbare 
Krankheiten und über seelische, geistige und soziale Faktoren, die die Ge-
sundheit beeinflussen. Klimawandel und die damit einhergehenden Folgen 
werden derzeit kaum bis nicht im Rahmen der etablierten Gesundheitsförde-
rung berücksichtigt. 
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Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Schutz 
vor Naturgefahren, Wirtschaft (siehe Kapitel 3.13.4.7 – Bewusstseinsbildung 
in der Bevölkerung zur Vermeidung von Schadensfällen und Stärkung der 
Eigenverantwortung von Versicherten), Katastrophenmanagement, Ökosys-
teme/Biodiversität, Stadt – urbane Frei- und Grünräume sowie Bauen und 
Wohnen.  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Mit dem Gesundheitsförderungsgesetz und der Aufgabenzuweisung an den 
Fonds „Gesundes Österreich“, hat Österreich 1998 eine gesetzliche Grund-
lage für eine stärkere Verankerung von Gesundheitsförderung und Präven-
tion im Gesundheitsbereich geschaffen.  

Das Gesundheitsförderungsgesetz umfasst Maßnahmen und Initiativen zur 
Erhaltung, Förderung und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung 
und zur Aufklärung und Information über vermeidbare Krankheiten und über 
seelische, geistige und soziale Faktoren, die die Gesundheit beeinflussen. 

Anknüpfungspunkte für entsprechende Inhalte bilden bestehende Initiativen, 
Kommunikationssysteme (Hotlines etc.), Medien (Tageszeitungen, ORF, 
Radio), Schulen und Erwachsenenbildung (Volkshochschulen etc.) wie zum 
Beispiel die „Gesunde Gemeinde“. Mit dem Netzwerk der „Gesunden Ge-
meinde“ in den Bundesländern wird das Gesundheitsbewusstsein der Be-
völkerung unterstützt und das Bewusstsein für gesundheitsfördernde Le-
bensbedingungen geschaffen.  

Im Rahmen des CEHAPE (Children’s Environment Health Action Plan for 
Europe) wurde bei der fünften Umwelt- und Gesundheitsministerkonferenz 
2010 in Parma ein neuer Schwerpunkt gesetzt: “Schutz von Gesundheit und 
Umwelt vor den Folgen des Klimawandels“. Wesentliches Merkmal des 
CEHAPE ist die aktive Beteiligung von Kindern und Jugendlichen; dies wird 
in Österreich von der Jugend-Umwelt-Plattform JUMP wahrgenommen.  

Weitere Anknüpfungspunkte bieten Klima:aktiv mobil (Klimafreundliche Mo-
bilität + Bewegungsaspekt fördert die Gesundheit), ÖKOLOG – Schulen, 
Umweltzeichen Schulen, Klimabündnis Schulen usw. 

Stand der 
Umsetzung 

Hitze: Informationen zum Umgang mit Hitzewellen werden bei Bedarf von 
öffentlichen Medien verbreitet. Das Gesundheitsministerium, aber auch 
Länder (z. B. die Steiermark), Versicherungen, Arbeiterkammer etc. bieten 
Informationen und Merkblätter im Internet zum Thema Hitze an. 

Ozon: Zum Verhalten bei erhöhten Ozonwerten gibt es Handlungsempfeh-
lungen im Internet (Luftgüte-Inventur, Ozonwarndienst). 

Broschüren zum Umgang mit Allergien und Infektionskrankheiten (u. a. 
Zecken) liegen vor. 

Steirischer Seuchenplan –inklusive Kapitel zu Hochwasser. 

Zum Umgang mit Hochwasser gibt es Broschüren von Bund, Ländern und 
Zivilschutzverbänden (Gesundheitsaspekt derzeit nicht integriert). 

Aktuelle Publikation zu Gesundheitsvorsorge bei Gefahren und Notfällen 
(Generic Public Health Preparedness in Europe) liegen auf EU-Ebene vor: 
Darin enthalten sind grundlegende Kenntnisse und Anweisungen, nach wel-
chen die Staaten ihre Notfallpläne entwickeln sollen. Als Grundlage für die 
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Publikation dienten eine Reihe von EU-Projekten zum Thema Public Health 
und zu aktuellen Gesundheitsgefahren (Seuchen, Terrorismus, chemische 
und physikalische Risiken, Datenerfassung und Informationsmanagement 
(EU 2011). 

empfohlene 
weitere 
Schritte  

Allgemein 

Zusammenführung der bestehenden Informationen und Aufbau einer über-
sichtlichen Website für Österreich, die allgemeine Informationen und vor 
allem konkrete Handlungsempfehlungen bietet, die mit Monitoring- und 
Frühwarnsystemen verlinkt ist, und auf der alle relevanten Informationen 
abrufbar sind; 

• Wissensmanagement und Bildung zum Zusammenhang zwischen Ge-
sundheit und Klima als Voraussetzung für die Handlungskompetenz 
des/der Einzelnen (Befähigung, in bestimmten Situationen eigenverant-
wortlich zu agieren); 

• Identifizierung der unterschiedlichen Zielgruppen und Erarbeitung von 
zielgruppengerechten Materialien für unterschiedlichste Bereiche und Ad-
ressaten wie: 

o verstärkte Integration von Klimawandelanpassung in die Lehrpläne;  
o Jugendliche via Web, soziale Netzwerke, kreativen Aktionen; 
o Erwachsene eventuell durch Radio- und Fernsehsendungen;  
o Erweiterung des Internetangebotes zum Thema; 
o besondere Maßnahmen, die auf „schwer erreichbare“ Personengrup-

pen abzielen; 
o Sensibilisierung von MultiplikatorInnen im Gesundheitsbereich durch 

Information über adäquate Maßnahmen und Verhaltensweisen. 

• Förderung der Forschung zu Risikokommunikation (Wie soll kommuni-
ziert werden?). Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass die Kom-
munikation nicht zur Panikmache beiträgt, andererseits darf nicht ver-
harmlost werden. Realistische und kompetente Informationen befähigen 
zum Handeln; 

• Optimierung und Evaluierung bestehender Instrumente (z. B. Lehrpläne 
und Bildungsstandards); 

• Schulung der MultiplikatorInnen im schulischen und nicht-schulischen 
Bereich. Sie sollen dazu befähigt werden, Zusammenhänge aufzuzeigen 
und sich nicht nur auf Einzelaspekte zu beschränken. Dies gewährleistet, 
dass die Angesprochenen ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten entde-
cken (Bildung für nachhaltige Entwicklung).  

Hitze und Extremereignisse 

• Vorbereitung und Durchführung von handlungsorientierter Öffentlich-
keitsarbeit über Verhaltensweisen bei Extremereignissen (z. B. Verhalten 
bei Hitze, bei Hochwasseralarm) – beispielsweise das Aufzeigen mögli-
cher regionaler, leicht erreichbarer Ausweichräume während heißer 
Sommertage für Freizeit und Urlaub. 
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Infektionskrankheiten 

• Bewusstseinsbildung für mögliche neue und bereits heute auftretende 
Infektionserkrankungen, die in Zukunft klimawandelbedingt häufiger zu 
erwarten sind (z. B. Borreliose), sich hinsichtlich ihres Verbreitungs-
gebietes verändern (z. B. FSME) oder deren Aktivitätsperiode verlängert 
ist;  

• Forcierung des Wissenstransfers aus der Forschung zu den Ärzten; 

• Überprüfung und ggf. Neuregelung der Kompetenzen betreffend Risiko-
kommunikation (BMG, ÖGD, Länder, AGES); 

• Etablierung einer grenzüberschreitenden Kommunikation; 

• Förderung der Forschung. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Bildung benötigt ausreichende Finanzmittel; gefordert ist mehr Wertschät-
zung für die Bewusstseinsbildung und das Erkennen des langfristigen Nut-
zens. Für koordinierte und frühzeitige Informationskampagnen sind ausrei-
chend Mittel zur Verfügung zu stellen. 

Für die Umsetzung der Handlungsempfehlung können bestehende Kommu-
nikationssysteme und Initiativen (wie z. B. die „Gesunde Gemeinde“) heran-
gezogen werden.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es ist innerhalb der Wissenschaft, aber auch der zuständigen Behörden zu 
klären, welche Bedrohung am relevantesten ist. Dabei sind sowohl Scha-
denspotenzial als auch Eintrittswahrscheinlichkeit zu berücksichtigen. 

Handlungs-
trägerInnen 

BMG, BMASK, Bundesländer (Fachbehörden), ÖÄK (Österreichische Ärzte-
kammer), Gesundheit Österreich GmbH, ÖGD, ÖGB, Arbeiterkammer, Me-
dien, AGES, Universitäten, Schulen, Volkshochschulen, Vernetzung inner-
halb der EU und national, BMLFUW, BMUKK, Tourismusverbände 

Zeithorizont Kurz- bis mittelfristig und langfristig. Eine kurzfristige Inangriffnahme von 
verstärkten Aktivitäten zur Bewusstseinsbildung ist zu empfehlen.  

 

3.9.4.2 Umgang mit Hitze und Trockenheit  

Ziel Minderung von Hitzestress und Vermeidung zusätzlicher, klimawandelbe-
dingter negativer gesundheitlicher Auswirkungen auf die Bevölkerung in 
besonders hitzegefährdeten Gebieten (z. B. bedingt durch Hitzeinseleffekt in 
urbanen Gebieten) 

Bedeutung Der Klimawandel wird zu einer zunehmenden Hitzebelastung – speziell in 
urbanen Gebieten – führen. Während der Sommermonate ist zusätzlich mit 
weniger Niederschlägen und damit einhergehenden längeren Trockenperio-
den und längerer Sonnenscheindauer zu rechnen. Die Wahrscheinlichkeit 
für länger anhaltende Hitzewellen erhöht sich dadurch beträchtlich.  
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Neben der Überhitzung am Tag ist auch mit höheren Nachttemperaturen zu 
rechnen. Für Wien und Linz konnte bereits eine deutliche Zunahme der Hit-
zetage im Vergleich zur Klimanormalperiode (1961–1990) beobachtet wer-
den. Hitze kann im Organismus zu Flüssigkeitsmangel führen, eine Ver-
schlimmerung verschiedener Krankheiten bewirken, aber auch Hitzekrämp-
fe, Sonnenstich und Hitzeschlag können die Folge sein. Das Risiko ist v. a. 
für ältere Menschen, Personen mit entsprechenden Grunderkrankungen 
(Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegerkrankungen, Stoffwechselerkran-
kungen etc.) sowie für Säuglinge und Kinder hoch. Zusätzlich kann auch die 
Leistungsfähigkeit beeinträchtigt werden. Insbesondere Personen, die im 
Freien oder an Hitzearbeitsplätzen arbeiten, gelten als besonders betroffen. 

Durch eine erhöhte Temperatur von Oberflächengewässern ist sowohl mit 
verminderter mikrobiologischer Wassergüte durch Fäkalkeime als auch mit 
vermehrtem Auftreten z. B. von Badedermatitits durch zoonotische 
Zerkarienarten, dem Auftreten von Algen etc. zu rechnen. 

Des Weiteren wirken sich Hitzeperioden besonders für BewohnerInnen ur-
baner Gebiete stärker aus. Etwa 2/3 der Bevölkerung leben in Österreich 
derzeit in Agglomerationen, ein weiterer Zuzug wird erwartet. Frischluft-
schneisen und ein höher Grünraumanteil, aber auch öffentliche Trinkwas-
serbrunnen tragen wesentlich zur Milderung der Hitzebelastung bei. 

Aufgrund der erwarteten Temperaturzunahme und der Ausdehnung urbaner 
Gebiete wird dieser Handlungsempfehlung eine große Bedeutung zuge-
schrieben. Ebenfalls empfiehlt die WHO die Entwicklung von Strategien, 
Plänen und Maßnahmenpaketen als Vorbereitung der Bevölkerung auf Hit-
zebelastungstage und für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD). 

Lebensmittelbedingte Infektionen durch die Bakterien Salmonella und 
Campylobacter sowie andere Mikroorganismen treten insbesondere in den 
Sommermonaten auf. Bei fortschreitender Erwärmung kann mit häufigerem 
Auftreten lebensmittelbedingter Magen-Darminfektionen gerechnet werden. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug zu den Aktivitätsfeldern Bauen und Wohnen, 
Raumordnung, Stadt – urbane Frei- und Grünräume, Katastrophenmana-
gement, Energie, Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaft sowie Tourismus.  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte zur Integration entsprechender Aspekte bieten Kollek-
tivverträge, das Arbeitszeitgesetz (AZG), das Schulunterrichtsgesetz 
(SchuG), das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (AschG), Freiwilligengesetz, 
etc. 

Stand der 
Umsetzung 

Das Land Steiermark hat bereits einen Hitzeschutzplan erarbeitet, der im 
April 2011 veröffentlicht wurde (Feenstra 2011).  

Für die Stadt Wien wird derzeit ein Wärmeinsel-Kataster erarbeitet.  

In Wien gibt es über 900 Trinkbrunnen in der Stadt. Zusätzlich können bei 
Bedarf mobile Trinkbrunnen aufgestellt werden. Die Standorte der Trink-
brunnen sind im Online Stadtplan der Stadt Wien ersichtlich. 

Wiener Hitzewarndienst: Seit dem Jahr 2010 betreibt die Landessanitätsdi-
rektion Wien einen präventiven Hitzewarndienst für die Wiener Bevölkerung, 
der in Kooperation mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 
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auf drohende Hitzebelastungen im Ausmaß von mindestens zwei aufeinan-
derfolgenden Tagen hinweisen soll. Entsprechende Warnungen für die Be-
völkerung werden im Anlassfall auf der Website 
http://www.wien.gv.at/gesundheit/sandirektion/hitzebericht.html und über die 
Wiener Stadtmedien veröffentlicht. Institutionen des Gesundheitsbereiches 
werden informiert. 

Teilweise werden bereits Telearbeitslösungen angeboten, teilweise sind 
Regelungen im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (AschG) vorgesehen.  

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Ausarbeitung eines nationalen Hitzeaktionsplans (basierend auf einer 
Risikoanalyse von sensiblen Personengruppen) inklusive Maßnahmen zur 
Minderung der gesundheitlichen Folgen, u. a.:  
o verstärkte Bewusstseinsbildung der Bevölkerung über Risiken bei Hit-

ze (z. B. auch über Veränderung der Qualität der Badegewässer) und 
zum richtigen Verhalten während Hitzewellen sowohl im Alltag als 
auch beim Freizeitverhalten (inklusive Informationen zum Hautkrebsri-
siko und zur Ozonbelastung); 

o verstärkte Forcierung/Schaffung extramuraler50 Betreuungseinrichtun-
gen und Evaluierung der Vernetzung;  

o gezielte Präventionsmaßnahmen für besonders vulnerable Gruppen, 
insbesondere Pflegebedürftige. 

• Überlegungen zur Flexibilisierung der Arbeitszeiten und Stärkung von 
Arbeitsschutzmaßnahmen sowie verstärkte Sensibilisierung des Arbeits-
schutzes in Hinblick auf hohe Temperaturen in Innenräumen und im Au-
ßenraumbereich. Dies ist auch in Schulen und Kindergärten zu berück-
sichtigen; 

• Forcierung der Freiwilligenarbeit (z. B. in Form von Anrufdiensten), um 
alleinstehende ältere Personen bei Hitzewellen zu betreuen; 

• Organisation bzw. Bereitstellung von kühlen, allgemein zugänglichen 
Räumen; 

• Ausarbeitung von mittel- und langfristigen Strategien zur Reduktion der 
Hitzeexposition in Gebäuden (insbesondere bei Krankenhäusern, Pflege-
heimen etc.) und Erhöhung der Sommertauglichkeit der Gebäude (Stich-
wort Sanierung):  
o Berücksichtigung von Hitzewellen in der langfristigen Stadtplanung, 

die bauphysikalische, energie- und verkehrspolitische Strategien mit 
einbezieht (siehe insbesondere Aktivitätsfelder Raumordnung, Stadt – 
urbane Frei- und Grünräume sowie Bauen und Wohnen); 

o Ausbau und Erhalt von Frischluftkorridoren und des Grünraumanteiles 
in urbanen Gebieten; 

o vermehrte Schaffung von horizontaler und vertikaler Gebäudebegrü-
nung. 

                                                
 

50 Unter extramuraler Betreuung ist das Leistungsangebot für die Pflege, Betreuung und Hilfe zu Hause zu verstehen, es stellt 
ein Teilsegment sozialer Dienstleistungen dar. Sie umfasst neben pflegerischer und medizinischer Tätigkeiten auch alle Ange-
bote zur Unterstützung des Alltags, wie die Leistungen von Heimhilfen, mobile Mahlzeitendienste („Essen auf Rädern“), Reini-
gungsdienste, Wäschepflegedienst sowie Besuchs- und Begleitdienste usw. (Schaffenberger & Prochobradsky 2004). 
 

http://www.wien.gv.at/gesundheit/sandirektion/hitzebericht.html
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• Erarbeitung von Beschattungskonzepten für den öffentlichen Raum, für 
Haltestellen des ÖPNV, für Kinderspielplätze etc., Baumpflanzungen;  

• verstärkte Bereitstellung von Trinkwasserspendern in öffentlichen Ge-
bäuden (Schulen etc.) und auf Plätzen (Verkehrsknotenpunkte des öf-
fentlichen Verkehrs); 

• Förderung der Forschung (z. B. zu veränderten Zeitmustern im Alltag) zu 
klimafreundlichen Maßnahmen.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf für logistische Maßnahmen wird als gering einge-
schätzt. Bei der Entwicklung neuer Technologien wird mit einem zusätzli-
chen Finanzierungsbedarf gerechnet. Entsprechende Forschungsthemen 
können in bestehende Forschungsprogramme integriert werden. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Im Rahmen der Umsetzung sind Konflikte mit der Stadtplanung (Siedlungs-
entwicklung) und hinsichtlich der Finanzierung neuer Technologien möglich.  

Handlungs-
trägerInnen 

BMG, BMASK, ÖGD, BMWA, BMUKK, Bundesländer, Gesundheit Öster-
reich GmbH, ÖGB, Städte, Gemeinden, Hilfsorganisationen, Gewerkschaf-
ten, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Städte- u. Gemeindebund, Stadt-
planung, ÖÄK, Medien, NGOs, universitäre und außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen 

Zeithorizont Bei kurzfristiger Inangriffnahme ist mittelfristig mit dem Wirksamwerden der 
Maßnahmen zu rechnen. 

 

3.9.4.3 Umgang mit Hochwässern, Muren, Lawinen, Rutschun-
gen und Steinschlägen  

Ziel Aufrechterhaltung der Versorgungsfunktion zentraler Bereiche im Katastro-
phenfall und Verhinderung von Todesfällen, von akuten und chronischen 
sowie physischen und psychischen Gesundheitsfolgen  

Bedeutung Nur wenn entsprechende Strukturen und Notfallpläne für den Katastrophen-
fall (Hochwässer, Muren) etabliert sind, ist gewährleistet, dass die Versor-
gungssicherheit aufrechterhalten werden kann. Dies kann unter anderem 
auch zum Schutz der HelferInnen während der Einsätze beitragen (z. B. 
durch Verkürzung der Wege zum/im Katastrophengebiet). Eine Aufrechter-
haltung der Versorgungsfunktion kann auch durch die stärkere Vernetzung 
der Hilfsorganisationen erreicht werden. Dies würde der Vermeidung von 
Doppelgleisigkeiten dienen und durch das Nutzen von Synergien zu Effi-
zienzsteigerungen führen.  

Des Weiteren ist die Verfügbarkeit von Trinkwasser in ausreichender Quali-
tät für die Aufrechterhaltung einer Mindestversorgung und somit für die Ge-
sundheit der Menschen prioritär.  
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Neben den offensichtlichen akuten Gesundheitsfolgen durch Katastrophen 
(wie z. B. Verletzungen) sind auch „unsichtbare“ chronische Effekte stärker 
zu berücksichtigen. Insbesondere der langfristigen und großflächigen Kon-
tamination von Wasser, Boden und Lebensmitteln nach Hochwässern und 
Überschwemmungen von Altlasten, Industriebetrieben, Öllagern, Tankstel-
len etc. ist Aufmerksamkeit zu widmen und die Prävention in diesem Be-
reich ist zu verstärken. Auch Folgeschäden wie z. B. Schimmelbildung sind 
als höchst gesundheitsrelevant anzusehen. Darüber hinaus sind chronische 
Beschwerden im Rahmen einer posttraumatischen Belastungsstörung, de-
ren Ausmaß und Häufigkeit durch rasche professionelle Intervention redu-
ziert werden können, zu berücksichtigen.  

Extreme Wetterereignisse sind meist mit sozialen und ökonomischen Fol-
gen verbunden. Es ist daher notwendig insbesondere auch im Aktivitätsfeld 
Gesundheit Strategien zu entwickeln, um diese Folgen zu minimieren. 

Die Möglichkeit des Auftretens von Kältewellen oder extremer Kälte sollte 
ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden. Diese Ereignisse können zu 
einer Erhöhung von Verletzungen, Erfrierungen und der Sterblichkeit führen.  

Die Handlungsempfehlung trägt zum Schutz und zur Erhaltung der langfris-
tigen Gesundheit der Bevölkerung bei und weist eine große volkswirtschaft-
liche Bedeutung auf.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug zu den Aktivitätsfeldern Katastrophenmanagement 
und Schutz vor Naturgefahren, Raumordnung und Tourismus. Weitere 
Schnittstellen bestehen zu den folgenden Handlungsempfehlungen:  

Kapitel 3.6.4.4 – Umsetzung von baulichen Maßnahmen an Gebäuden zum 
Schutz von Gebäuden vor Extremwetterereignissen (Aktivitätsfeld Bauen 
und Wohnen); 

Kapitel 3.6.4.5 – Erhöhung des Wasserrückhalts (Aktivitätsfeld Bauen und 
Wohnen); 

Kapitel 3.3.4.3 – Zukünftige Gewährleistung der Wasserversorgung;  

Kapitel 3.3.4.8 – Adaptives Hochwassermanagement mit robusten Maß-
nahmen (Aktivitätsfeld Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft). 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten die Hochwasserzentralen und die Zivilschutzver-
bände der Bundesländer. 

Der Zivilschutz dient dem Schutz der Bevölkerung durch Vorkehrungen der 
Behörden, der Einsatzorganisationen und im Privatbereich. Der österreichi-
sche Zivilschutz organisiert in enger Zusammenarbeit mit Bund, Ländern, 
Gemeinden und Einsatzorganisationen humanitäre Maßnahmen zur Bewäl-
tigung von Krisensituationen.  
In den Bundesländern liegen bereits gute Notfallpläne vor. 
Bereits bestehende Initiativen wie z. B. die „Helfer Wiens“51 (ehemaliger 
Wiener Zivilschutzverband) können als Good Practice-Beispiel genannt 
werden. Das Ziel der „Helfer Wiens“ ist Wissensvermittlung, um sich selbst, 

                                                
 
51Link: http://www.diehelferwiens.at/ 

http://www.diehelferwiens.at/
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seiner Familie sowie seinen Nachbarn, sicher und gezielt in Notfällen helfen 
zu können, bis die Einsatzorganisationen eintreffen.  

Um die Qualität des Trinkwassers sicherzustellen sind bereits heute ver-
pflichtende Untersuchungen durchzuführen: Jedes Wasserversorgungsun-
ternehmen muss gemäß Trinkwasserverordnung sein Wasser untersuchen 
lassen, die zuständige Behörde (mittelbare Bundesverwaltung, die Bezirks-
verwaltungsbehörde oder das Land) kontrolliert, ob der Betreiber dieser 
Verpflichtung nachkommt. Ebenfalls sind Monitoringsysteme von BMG und 
AGES vorhanden.  

Die EU-Hochwasserrichtlinie sieht die Erstellung von Hochwasserrisikoma-
nagementplänen vor.  

Mögliche Anknüpfungspunkte ergeben sich auch im Rahmen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie, in der die integrierte Bewirtschaftung von Flussge-
bieten festgeschrieben ist. 

Weitere Instrumente sind das Wasserrechtsgesetz 1959, das 
Wasserbautenförderungsgesetz und im Zusammenhang mit der Wildbach- 
und Lawinenverbauung das Forstgesetz.  

Das ERA-Net CRUE ist ein europäisches Netzwerk zur Verbesserung der 
Verbindung nationaler Programme mit dem Ziel der Harmonisierung und 
Integration der Forschung im Bereich Hochwasser-Risikomanagement auf 
sachpolitischer und finanzstrategischer Ebene. 

Stand der 
Umsetzung 

Im Bereich Hochwasserschutz sind derzeit Aktivitäten im Rahmen der Um-
setzung der EU-Hochwasserrichtlinie im Gang: Diese sieht die Erstellung 
von Hochwasserrisikomanagementplänen vor. Bis Ende 2011 hat eine vo-
rausschauende Bewertung des Hochwasserrisikos zu erfolgen. Wird ein 
Hochwasserrisiko identifiziert, sind Gefahrenkarten und Risikokarten bis 
Ende 2013 zu erstellen. Ende 2015 sollen die Hochwasserrisikomanage-
ment-Pläne vorliegen. 
Zivilschutzverbände und bestehende Initiativen wie die „Helfer Wiens“ bie-
ten wichtige Anknüpfungspunkte.  
Mit der Initiative „Team Österreich“ wurde eine Bewegung initiiert, mit der 
professionelle HelferInnen im Falle von Katastrophen unterstützt werden. 
Diese Form der BürgerInnenbeteiligung beruht auf Freiwilligkeit und bietet 
durch die mannigfachen Fähigkeiten der HelferInnen vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten.  

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Bundesweite Koordination und Kommunikation sowie stärkere Vernet-
zung der Hilfsorganisationen; 

• Definition zentraler Versorgungsbereiche in den Kommunen und voraus-
schauende Planung von Kapazitäten (unter Berücksichtigung von über-
greifenden Szenarienübungen); 

• Überprüfung und ggf. Verbesserung bestehender Notfallpläne bzw. Koor-
dination und Zusammenführung von Notfallplänen; 

• Bereitstellung von Kriseninterventionsteams vor Ort für die Erstversor-
gung im Katastrophenfall; 

• Erhöhung der Kapazitäten von Einsatzkräften im Ernstfall; 
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• weitere Schaffung von Anreizen zur Gewinnung freiwilliger HelferInnen 
(z. B. durch den Gesetzgeber) und entsprechende Vorbereitung und 
Schulung der Einsatzkräfte; 

• Organisation einer frühzeitigen Intervention sowie einer längerfristigen 
psychischen Betreuung der Betroffenen mit posttraumatischen Belas-
tungsstörungen; 

• Sicherung der Trinkwasserversorgung und Aufrechterhaltung der hygie-
nisch unbedenklichen sanitären Entsorgung von Fäkalien nach Extremer-
eignissen; 

• kontinuierliche Überwachung der Trinkwasserqualität zur Prävention und 
Verhinderung von Kontaminationen insbesondere bei Extremereignissen 
(Infektionserregern, die zu Durchfallerkrankungen führen, chemische Ver-
unreinigungen etc.) und Gewährleistung der Zugriffsmöglichkeiten;  

• Berücksichtigung einer möglichst geringen Anfälligkeit der Wasserversor-
gung und Abwasserentsorgung gegenüber Extremereignissen bereits bei 
der Planung und Ausführung;  

• Implementierung des Wassersicherheitsplanes der WHO für Betreiber 
von Wasserversorgungsanlagen; 

• Forschung zu posttraumatischen Belastungsstörungen; 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Es ist mit einem zusätzlichen Ressourcenbedarf für Präventionsmaßnah-
men in risikogefährdeten Gebieten zu rechnen. 

Für die Bereitstellung von speziell geschultem Personal in bzw. nach Notsi-
tuationen sind eventuell zusätzliche Mittel erforderlich.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Bei der Planung sind hinsichtlich der unterschiedlichen Kompetenzen und 
Verantwortlichkeiten (Bund, Bundesländer, Hilfsorganisationen etc.) Konflik-
te möglich  

Handlungs-
trägerInnen 

Kooperation zwischen Bund und Ländern, Gemeinden, Hilfsorganisationen, 
Gesundheitswesen, Katastrophenschutz, Spitalserhaltern, BMI, psychosozi-
alen Diensten, Rettungsdiensten, Bundesheer, ÖÄK, Psychotherapiever-
bänden, Spitälern, Versicherungen 

Bei der Frage der Trinkwasserqualität: 

Die Hauptverantwortung liegt beim Betreiber der Wasserversorungsanlage 
(gemäß Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz), die Kon-
trolle erfolgt von der zuständigen Behörde (mittelbare Bundesverwaltung – 
Bezirksverwaltungsbehörde oder Land). 

Akteurinnen/Akteure: BMG, ÖGD, BMLFUW, Bundesländer, Gesundheit 
Österreich GmbH, AGES, ÖWAV, ÖVGW, NGOs, Universitäten 

Zeithorizont Eine kurzfristige Umsetzung ist dringend anzustreben.  
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3.9.4.4 Ausbau des Wissensstandes und Vorbereitung zum 
Umgang mit Erregern/Infektionskrankheiten 

Ziele Verbesserung der Wissensbasis hinsichtlich klimawandelbedingter Verän-
derungen bei der Etablierung und Ausbreitung von Erregern und Infektions-
krankheiten; 

Unterdrückung der Etablierung und Ausbreitung von Erregern, Infektions-
krankheiten sowie von Krankheitsüberträgern (Vektoren); 

Verbesserung von Früherkennung, Diagnose und Therapie von „New and 
Emerging diseases“ 

Bedeutung Die Etablierung eines kompletten Infektionszyklus von vektorübertragenen 
Infektionskrankheiten auf den Menschen setzt die Anwesenheit von Erreger, 
Wirt und Vektor am gleichen Ort und zur gleichen Zeit voraus. Der Mensch 
kann dabei alleiniger Wirt oder Nebenwirt sein. Der Vektor muss infiziert und 
in der Lage sein, den Erreger weiterzugeben. Wichtige Vektoren sind z. B. 
Insekten, Zecken und Nagetiere. Da der Großteil der Vektoren zu den ek-
tothermen52 Tieren zählt, stellt die prognostizierte Temperaturerhöhung eine 
Verbesserung deren Lebensbedingungen dar. Verbreitungsgebiete werden 
sich nach Norden und in höhere Lagen ausdehnen, die Aktivitätsphase wird 
sich im Jahresablauf verlängern. Auch Niederschlagsmenge, Luftfeuchtig-
keit und das Nahrungsangebot sind relevant.  

Durch die veränderten Lebensbedingungen für Krankheitsüberträger muss 
mit einer Zunahme von Infektionskrankheiten gerechnet werden. Bereits 
vorhandene Vektoren können weitere zusätzliche Erkrankungen übertragen. 
Finden eingeschleppte Vektoren für sie passende Bedingungen vor, können 
sie sich weiter vermehren und die Verbreitung neuer Krankheiten ermögli-
chen. Die Etablierung von potenziellen Vektoren wie z. B. der Asiatischen 
Tigermücke, die zahlreiche Krankheitserreger wie Dengue-, Chikungunya-, 
Gelb- und West-Nil-Fieber übertragen kann, ist für an Österreich grenzende 
Länder wie Deutschland, Schweiz und Italien bereits belegt. Weitere Fakto-
ren wie Reisetätigkeiten und der globale Handel tragen ebenfalls zur Aus-
breitung neuer Vektoren bei und sind ein wesentliches Element bei der 
Etablierung neuer Infektionskrankheiten. Zur Bewältigung der neuen Her-
ausforderungen ist eine verstärkte Zusammenarbeit und Nutzung bestehen-
der Systeme und Instrumente auf nationaler, europäischer und internationa-
ler Ebene unumgänglich.  

Derzeit sind das Wissen und die Datenlage bezüglich der Einschleppung 
und Etablierung vektorübertragener Krankheiten mangelhaft. Es fehlt an 
Aufklärungs- und Vorsorgemaßnahmen sowie an Informationen über den 
Zusammenhang mit dem Klimawandel. Zudem sind die Anpassungsmaß-
nahmen im Bereich vektorübertragener Krankheiten relativ beschränkt. Zum 
Teil existieren keine Impfmöglichkeiten, Therapien sind oft langwierig und 
nicht immer erfolgversprechend (z. B. bei Borreliose).  

                                                
 
52 Als ektotherm bezeichnet man zoologisch Tiere, deren Körpertemperatur vollständig von der Umwelt abhängig ist und norma-
lerweise nicht von ihrem Stoffwechsel beeinflusst wird. 
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Das unzureichende Wissen und das potenziell hohe Risiko sprechen für 
vertiefende Forschungsarbeiten, um so die Grundlage für geeignete Ge-
genmaßnahmen zu schaffen. Darüber hinaus ist eine laufende Kontrolle 
hinsichtlich der Etablierung neuer Vektoren bzw. Schaderreger dringend 
anzuraten.  

In Österreich regelt eine Reihe von Gesetzen die Überwachung und Be-
kämpfung von Infektionskrankheiten. Dazu sind eine verlässliche Erfassung 
und die Weiterleitung von Informationen über das räumliche und zeitliche 
Auftreten von Infektionskrankheiten erforderlich. Dies bildet die Grundlage 
für die Planung von Präventivmaßnahmen bzw. zur Durchführung von ge-
zielten Bekämpfungsmaßnahmen. Im Rahmen des derzeitigen Meldesys-
tems werden mögliche neu auftretende Infektionskrankheiten, die sich im 
Zuge der klimatischen Änderungen in Österreich etablieren könnten, noch 
kaum erfasst. Hierzu ist es auch notwendig, sowohl die Ärzte als auch das 
diagnostische Personal entsprechend vorzubereiten und zu schulen. 

Die hochqualitative und rasche klinische und labortechnische Diagnostik 
von Erregern ist Voraussetzung für adäquate Präventions- und Bekämp-
fungsmaßnahmen sowie Therapie der PatientInnen. Anzustreben ist es, 
entsprechende Kompetenzen und eine entsprechende Infrastruktur weiter 
auszubauen und langfristig abzusichern. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug vor allem zu den Aktivitätsfeldern Ökosyste-
me/Biodiversität, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserhaushalt und Was-
serwirtschaft, Tourismus sowie Stadt – urbane Frei- und Grünräume. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Die Überwachung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten ist eine zent-
rale Aufgabe des Bundesministeriums für Gesundheit. Die Meldepflicht wird 
unter anderem durch das Epidemiegesetz 1950 und die VO BGBl. II Nr. 
19/2010 geregelt. 

Mit dem Zoonosengesetz wird die Überwachung von Zoonosen sowie der 
Austausch von Informationen über Zoonosen und Zoonoseerregern gere-
gelt.  

Durch die Verpflichtung zu rascher und möglichst vollständiger Meldung von 
Infektionskrankheiten gemäß der am 28. April 2008 neu erlassenen EU-
Falldefinitionen bzw. auch im Rahmen der Meldepflichten des EU-
Frühwarnsystems für Infektionskrankheiten wurde die Errichtung von elekt-
ronischen Meldesystemen nötig (Entscheidung 2008/426/EG). Das Melde-
system weist Schnittstellen auf, um Daten zu extrahieren und in regelmäßi-
ger Frequenz an TESSy (= The European Surveillance System) zu melden. 
TESSy ist die EU-weite Datenbasis für Infektionskrankheiten, welche vom 
ECDC (European Centre for Diseases Prevention and Control) gewartet und 
analysiert wird.  

Mit dem European Network for Diagnostics of „Imported“ Viral Diseases 
(ENIVD)53 wurde ein europäisches Netzwerk für die Diagnostik importierter 
Viruserkrankungen geschaffen. 

                                                
 
53 Link: http://www.enivd.de/index.htm 

http://www.enivd.de/index.htm
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Eine Reihe von EU-Projekten wurde zu diesem Themenkreis gefördert, wie 
z. B.: das European Network for Highly Infectious Diseases, das Integrated 
Decision Support System for HEALTH THREATS and crisis management. 
Mit SIDARTHa: European Emergency Data based Syndromic Surveillance 
System wurden im Rahmen eines europäischen Projekts Grundlagen zur 
Verbesserung der Information zur Erkennung und Handlungsfähigkeit bei 
Epidemien geschaffen. Diese Aktivitäten stehen im Zusammenhang mit 
dem European Emergency Data Research Network.  

Auf der Grundlage der Ergebnisse der EU-Projekte und Aktivitäten wurde 
eine Publikation zu Vorbereitung der Öffentlichen Gesundheit auf Notfälle 
und Gefahren erstellt54. 

Stand der 
Umsetzung 

Auf EU-Ebene (insb. European Centre for Disease Prevention and Control, 
ECDC) findet seit mehr als 10 Jahren vernetzte Forschung statt, an der 
auch Österreich teilnimmt. Zusätzlich forschen österreichische Institutionen 
(Veterinärmedizinischen Universität, Department für Virologie/Medizinische 
Universität Wien, AGES, etc.). 
Im Rahmen der EU-Entscheidung 2119/89 besteht eine Meldepflicht für 
Infektionskrankheiten, die bei Bedarf auf neu auftretende Krankheiten erwei-
tert werden kann 
Mittels Verordnung zum Epidemiegesetz kann die Meldepflicht für neu auf-
tretende Krankheiten/Erreger ad hoc eingeführt und in das elektronische 
epidemiologische Meldesystem integriert werden.  
Mit dem Steirischen Seuchenplan55 wurde ein Instrument geschaffen, das 
auf Basis internationalen und nationalen Wissens regionale Handlungsanlei-
tungen gibt. Der Inhalt reicht von Maßnahmen bei Erkrankungen durch sel-
ten importierte, hoch infektiöse Erreger und meldepflichtige, für die Steier-
mark relevante Infektionskrankheiten, bis hin zu Maßnahmen bei Katastro-
phen und Terrorangriffen. Er bietet den Ärzten bzw. dem medizinischen 
Personal strukturierte und gebündelte Informationen der in Frage kommen-
den Infektionskrankheiten und enthält Angaben zur Ablauforganisation, 
Checklisten, Merkblätter, Aufklärungsmaterial und weiterführende Adressen.  
Zoonosenberichte der AGES zur Überwachung von Zoonosen in Österreich: 
Mit den jährlichen Berichten werden laufend Informationen zum Auftreten 
von Zoonoseerregern entlang des gesamten Lebenskreislaufes erhoben. 
Auf Basis dieser Grundlage können gezielt Maßnahmen getroffen werden, 
um Übertragungsketten zu unterbrechen und um Menschen vor Erkrankun-
gen zu schützen.  

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Prüfung und bei Bedarf Adaptierung der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen (z. B. Epidemiegesetz, Zoonosegesetz); 

• Förderung der Forschung insbesondere zu folgenden Fragen und The-
men: 
o Welche Erreger kommen (noch) in Betracht? Welches Risikopotenzial 

besteht? 

                                                
 
54Link: http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/leaflet/generic_preparedness.pdf 
55 Siehe: http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/2651878/DE/ 

http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/leaflet/generic_preparedness.pdf
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/2651878/DE/
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o Ausbreitungsmodelle von Vektoren; 

o Charakterisierung der kritischen Schwellenwerte bei der Etablierung 
von Erregern/Infektionskrankheiten. 

• Forcierung der interdisziplinären Forschung (Human/Vet) auf nationaler 
und auf EU-Ebene; 

• Ausbau einer adäquaten Labor-Infrastruktur (mit internat. Vernetzung);  

• vorbeugende Bekämpfung von Vektoren, vor allem in Risikogebieten; 

• Integration der Meldepflicht für neu auftretende Krankheiten/Erreger in 
das elektronische Meldesystem bei Bedarf; 

• Sensibilisierung von Fachkreisen und Aufnahme entsprechender Inhalte 
in die Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen, Pflegepersonal, 
PflegewissenschafterInnen und anderen Multiplikatoren (Handlungsanlei-
tungen).  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für nationale Forschungsprojekte und den Aufbau einer adäquaten Labor-
struktur und für Schulungsmaßnahmen des medizinischen Personals sind 
finanzielle Ressourcen erforderlich. 

Die Mitarbeit bei EU-Programmen bzw. die Nutzung der Ergebnisse wirkt 
sich ressourcensparend aus.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 

Handlungs-
trägerInnen 

BMG, BMWF, BMLVS, BMFLUW, BMASK, Bundesländer, universitäre und 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, AGES, Gesundheit Österreich 
GmbH, ÖÄK, EU (ECDC56)  

Zeithorizont Entsprechende Forschungsfragen können kurzfristig in bestehende nationa-
le (z. B. Austrian Climate Research Programm, ACRP) und EU-Programme 
aufgenommen werden. 

Die Umsetzung der Ergebnisse kann mittel- bis langfristig erfolgen. 

 

                                                
 
56 Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, 
http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/ecdc/index_de.htm 

http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/ecdc/index_de.htm
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3.9.4.5 Risikomanagement hinsichtlich der Ausbreitung 
allergener und giftiger Arten 

Ziel Verhinderung/Reduktion gesundheitlicher Beeinträchtigungen durch aller-
gene und giftige Pflanzen und Tiere  

Bedeutung Als Allergene werden allgemein Substanzen bezeichnet, die eine Immunre-
aktion einleiten und das Krankheitsbild einer Allergie hervorrufen. Allergene 
sind Stoffe, die über eine Vermittlung des Immunsystems Überempfindlich-
keitsreaktionen auslösen. Allergene finden sich in der Umwelt nahezu über-
all und können z. B. auch in Pollen, Tierhaaren etc. vorkommen.  
Höhere Temperaturen und eine damit einhergehende verlängerte Vegetati-
onsperiode führen zu einer Verstärkung und Verlängerung der Allergenex-
position. Allergien zeigen unterschiedlichste Krankheitsbilder und können 
sich an Schleimhäuten, an den Atemwegen, an der Haut oder im 
Gastrointestinaltrakt zeigen.  
Verschiedene Studien belegen, dass die Pollenflugsaison in den letzten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts im Vergleich zu länger zurückliegenden 
Perioden früher begonnen hat und teilweise länger andauert. Mit allergenen 
Pflanzen kann es zu Interdependenzen mit anderen Belastungen wie z. B. 
Luftverunreinigungen (Ozon, Stickoxide, Feinstaub etc.) kommen. Häufigere 
sommerliche Hochdruckwetterlagen können die Bildung von Luftverunreini-
gungen begünstigen. Eine erhöhte Schadstoffbelastung der Luft führt zu 
einer erhöhten allergenen Kapazität der Pollen (= erhöhte Aggressivität der 
Pollen). So zeigen aktuelle Studien, dass Ozonbelastung infolge von Stress-
reaktionen der Pflanzen zur Bildung von hochallergenen Proteinkomplexen 
führen. 
Eine besondere Bedeutung wird auch der Verbreitung eingeschleppter Ar-
ten mit hohem Allergiepotenzial (z. B. Beifuß-Ambrosie) beigemessen. In 
Österreich werden bereits heute jährlich ca. 90 Mio. Euro für die Behand-
lung von Allergie- und Asthmabeschwerden ausgegeben, die durch 
Ambrosie ausgelöst werden (AGES 2010). Bei spezifisch sensibilisierten 
Personen können bereits 5 bis 10 Pollen pro m3 Luft allergische Symptome 
auslösen. Zumeist besteht eine Heuschnupfen-Symptomatik; bis zu einem 
Viertel der Ambrosia-PollenallergikerInnen entwickelt aber auch ein Asthma 
bronchiale. Darüber hinaus besteht Kreuzreaktivität zu Beifuß, Gräserpollen 
und Nahrungsmitteln wie Banane oder Honigmelone. 
Durch konsequente Bekämpfung von stark allergenen Pflanzen können er-
hebliche Therapiekosten eingespart werden. Jedoch ist die Kenntnis über 
die potenzielle Ausbreitung allergener Pflanzen noch gering. Auch die Wir-
kungen und Wechselwirkungen zwischen Luftschadstoffen, Allergenen und 
durch den Klimawandel bedingte veränderte Bedingungen sind derzeit noch 
ungenügend erfasst und erfordern weitere Forschungsarbeiten. 
Allergische Reaktionen können auch durch verstärkt auftretende bzw. wär-
meliebende Schadinsekten ausgelöst werden. Beobachtet wird seit Jahren 
die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners (Thaumetopoea processio-
nea) nach Norden (Eis et al. 2010). Die Brennhaare führen zu Reizerschei-
nungen der Haut und der Augen sowie an Schleimhäuten der Atemwege.  
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Etliche allergene Pflanzen und Schadinsekten wie die Ambrosie oder der 
Eichenprozessionsspinner siedeln bevorzugt im Lebensraum des Men-
schen. Diesem Umstand ist auch bei der Stadtplanung Rechnung zu tragen.  

Klimawandelbedingt lässt sich auch die Einwanderung giftiger, wärmelie-
bender, ursprünglich im Mittelmeergebiet beheimateter Arten, beobachten. 
So ist beispielsweise eine Ausbreitung der Dornfingerspinne 
(Cheiracanthium punctorium) Richtung Norden zu beobachten. Sie gilt als 
die giftigste mitteleuropäische Spinnenart, die Giftwirkung ist stärker als jene 
von Wespen- oder Hornissenstichen. Bedingt durch den Klimawandel nimmt 
die Bedeutung der durch Schimmelpilze produzierten Mykotoxine in Europa 
zu (Miller 2008). Dies ist insbesondere deshalb als kritisch zu betrachten, da 
bereits heute die täglichen tolerierbaren Aufnahmemengen bestimmter My-
kotoxine erreicht sind. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug zu den Aktivitätsfeldern Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft, Ökosysteme/Biodiversität, Tourismus, Verkehrsinfrastruktur so-
wie Stadt – urbane Frei- und Grünräume. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bietet u. a das Agrarrechtsänderungsgesetz 2010. 

Der amtliche Österreichische Pflanzenschutzdienst regelt Maßnahmen ge-
gen die Einschleppung und Verbreitung von Quarantäneschadorganismen. 
Die zentrale Oberbehörde des Amtlichen Pflanzenschutzdienstes ist das 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft. Dem Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) und dem Bun-
desamt für Wald (BFW) kommen Aufgaben als Behörde erster Instanz bei 
der Einfuhr zu. Auf regionaler Ebene ist der Landeshauptmann für die Um-
setzung des Pflanzenschutzgesetzes hauptsächlich für das Verbringen von 
Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und anderen Gegenständen innerhalb der 
Gemeinschaft verantwortlich. 

Weitere Anknüpfungspunkte bieten die Pflanzenschutzwarndienste und In-
formationsangebote der AGES und der Landwirtschaftskammern. 

Teilweise gibt es bereits Informationen der Länder zum Thema Ambrosie 
(z. B. Niederösterreich, Steiermark, Vorarlberg). 

Die Website www.pollenwarndienst.at bietet in Zusammenarbeit mit der 
ZAMG Informationen über aktuelle Pollenbelastungen und Pilzsporen. 
Ebenso betreiben die Bundesländer Pollenwarndienste, größtenteils in Zu-
sammenarbeit mit der ZAMG und mit www.pollenwarndienst.at 

Des Weiteren bieten Broschüren Informationen rund um das Thema Allergie 
(z. B. „Allergie – Formen, Ursachen, Verhütung“; Amt der Kärntner Landes-
regierung 2007) oder „Was tun, wenn die Haut verrückt spielt? Tipps zum 
richtigen Umgang mit Kontaktallergien“, BMGFJ 2006).  

Auf EU-Ebene zielt das Projekt HIALINE (Health Impact of Airborne Allergen 
Information Network) darauf ab, die Auswirkungen des Klimawandels auf 
die Allergen-Exposition zu untersuchen und ein europaweites Frühwarnsys-
tem zu implementieren. 

 



235 

Stand der 
Umsetzung 

Invasive Arten werden derzeit durch die Gesetzgebung für phytosanitäre 
bzw. Quarantäne-Schaderreger nicht erfasst. Entsprechende Regelungen 
werden auf europäischer Ebene derzeit diskutiert und erarbeitet. 
Mit dem amtlichen österreichischen Pflanzenschutzdienst und den Pflan-
zenschutzdiensten der Bundesländer werden Maßnahmen geregelt, die 
Einschleppung und Verbreitung von Quarantäneschadorganismen57 hintan-
halten sollen. 
Mit der Wiener Eichenprozessionsspinner-Verordnung werden ortspolizeili-
che Maßnahmen zur Beseitigung einer unmittelbar bestehenden Gefahr für 
die Gesundheit von Menschen im Zusammenhang mit dem Auftreten des 
Eichenprozessionsspinners geregelt. 
Im Bereich der Forschung werden einzelne Fragestellungen, insbesondere 
von der AGES, bearbeitet. 

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Forschung zur Ausbreitung von allergenen und giftigen Arten, zu mögli-
chen Wechselwirkungen mit anderen Faktoren usw.; 

• Forcierung des Monitorings und entsprechende Bekämpfung zur Verhin-
derung einer weiteren Ausbreitung (z. B. von Ambrosie) bzw. der Ein-
schleppung und Verbreitung neuer allergener Pflanzen und Tiere; 

• aktive Öffentlichkeits- und Informationsarbeit durch das öffentliche Ge-
sundheitswesen zur Schaffung von entsprechendem Problembewusst-
sein; 

• Prophylaxe bei den Betroffenen; 
• Verschärfung phytosanitärer Importkontrollen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Forschung und die Beobachtung (Monitoring) sind im Rahmen be-
stehender Forschungsprogramme ausreichend Mittel zur Verfügung zu stel-
len.  

Für gezielte Informationskampagnen und die Überarbeitung bestehender 
Informationsmaterialien werden zusätzliche Mittel notwendig werden. 

Für notwendige Bekämpfungsmaßnahmen (z. B. Ambrosia) müssen ausrei-
chende Budgetmittel zur Verfügung stehen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Hinsichtlich der Art der Bekämpfung bzw. Unterdrückung nach erfolgter Ein-
schleppung sind Konflikte mit dem Naturschutz/Umweltschutz möglich. Ins-
besondere Feuchtgebiete stellen einen wichtigen Lebensraum für Insek-
ten/Vektoren dar.  

Handlungs-
trägerInnen 

BMG, AGES, BMLFUW, Bundesländer, Landwirtschaftskammer, Gesund-
heit Österreich GmbH, ÖGB, universitäre und außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen, Gemeinden, GärtnerInnen, ÖÄK, Medien 

Zeithorizont Die Umsetzung der Maßnahmen kann kurz bis mittelfristig erfolgen. 

 

                                                
 
57 Quarantäneschadorganismen sind gesetzlich regulierte Schaderreger, die bedeutende wirtschaftliche Schäden verursachen 
können. 
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3.9.4.6 Umgang mit Schadstoffen und ultravioletter Strahlung 

Ziel Verhinderung/Reduktion gesundheitlicher Beeinträchtigungen durch Verän-
derung der Schadstoffexposition infolge von Extremereignissen und infolge 
von Klimaänderung 

Bedeutung Es sind gesundheitliche Auswirkungen des Klimawandels unter dem Aspekt 
erhöhter UV-, Allergen- und Schadstoff-Exposition zu erwarten. Dies betrifft 
einerseits langfristige Veränderungen als auch andererseits akute Proble-
matiken infolge von Extremereignissen.  
Durch Hochwasser in sensiblen Gebieten (Altlasten, Industriebetriebe, 
Tankstellen, Kläranlagen etc.) kann es zu Kontaminationen kommen. Hier-
bei können akute Gesundheitsgefahren im Vordergrund stehen, aber auch 
andauernde Belastungen des Grund- und Trinkwassers, der Nahrungsmit-
tel, der Gewässer und Böden können ein Risiko für die Gesundheit darstel-
len. 
Laut WHO wird es infolge der verstärkten UV-Strahlung (durch Abnahme 
der Ozonschicht) zu einer Zunahme von bestimmten Formen von Hautkrebs 
(Plattenepithelkarzinomen und Basaliomen) im Zusammenhang mit der ku-
mulativen Sonnenexposition (UV-Lebenszeitkonto) kommen (WHO 2010a). 
Als weitere Folge erhöhter UV-Exposition ist das vermehrte Auftreten des 
»Grauen Stars« (Katarakt), eine Trübung der Augenlinse zu erwarten.  
Häufigere sommerliche Hochdruckwetterlagen können die Bildung von Luft-
verunreinigungen begünstigen. Eine erhöhte Schadstoffbelastung der Luft 
führt zu einer Verstärkung der Gesundheitseffekte sowie zu einer Erhöhung 
der Prävalenz58. Erhöhte Konzentrationen von Luftschadstoffen (Stickoxide, 
Ozon) führen neben der direkten schädigenden Wirkung auf die Atemwege 
zu Stressreaktionen in Pflanzen, die in Folge hochallergene Proteine bilden. 
Zusätzlich ist die Belastung mit Feinstaub und Dieselrußpartikeln ebenfalls 
höchst gesundheitsschädlich – insbesondere hinsichtlich entzündlicher, 
krebsfördernder und allergieauslösender Prozesse.  
AllergikerInnen sind daher besonders vulnerabel: sowohl durch die Schad- 
und Reizwirkung der Schadstoffe als auch durch aggressivere Pollen und 
längere Pollensaisonzeiten.  
Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Feinstaubbelastung und das 
Verhalten von Persistenten Organischen Schadstoffen ist derzeit noch nicht 
abschätzbar.  
Indirekte Wirkungen des Klimawandels, die zu einer veränderten bzw. ver-
stärkten Schadstoffanreicherung führen (Abschmelzung von eis- und glet-
schergebundenen Schadstoffen, Konzentrationszunahme durch Trocken-
heit, verstärkter Pestizideinsatz aufgrund von veränderten Bedingungen) 
können sich ebenfalls negativ auf die Gesundheit auswirken.  

Von größter Bedeutung für die Gesundheit ist die Kontamination von Grund- 
und Trinkwasser und Lebensmitteln.  

                                                
 
58 Die Prävalenz oder Krankheitshäufigkeit ist eine Kennzahl der Gesundheits- und Krankheitslehre (Epidemiologie) und sagt 
aus, wie viele Menschen einer bestimmten Gruppe (Population) definierter Größe an einer bestimmten Krankheit leiden. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kennzahl
http://de.wikipedia.org/wiki/Epidemiologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Population_(Biologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Krankheit
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Erfahrungsberichte und Studien zeigen, dass Grundwasserbelastungen 
jahrzehntelang bestehen können und langlebige bioakkumulierende Stoffe 
ebenso jahrzehntelang in Lebensmitteln und Organismen nachzuweisen 
sind. 
Ein Thema von zunehmender Bedeutung ist die Exposition der Menschen 
mit einer Vielzahl von chemischen Stoffen mit unterschiedlicher oder ähnli-
cher Wirkung über verschiedene Expositionspfade (Luft, Wasser, Lebens-
mittel, Innenraum, Produkte). Die Exposition der Menschen im Innenraum 
ist aus mehreren Gründen von zunehmender Bedeutung: Die Menschen 
verbringen heute in der Regel mehr als 90 % der Lebenszeit in Innenräu-
men. Die Qualität der Innenraumluft ist jedoch häufig unzureichend. Einer-
seits gelangen Schadstoffe aus der Außenluft und Chemikalien aus Bau-
produkten und Einrichtungsgegenständen in die Innenraumluft, andererseits 
wird die Belastung auch durch das Nutzungsverhalten der BewohnerInnen 
beeinflusst. Der Luftaustausch ist auch aufgrund verstärkter Abdichtungs- 
und Energiesparmaßnahmen, welche dem Klimaschutz zugutekommen, 
häufig zu gering um eine ausreichende Qualität der Innenraumluft zu ge-
währleisten. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Katastrophen-
management, Bauen und Wohnen, Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft, 
Landwirtschaft, Verkehrsinfrastruktur sowie Wirtschaft. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten: die EU-Hochwasserrichtlinie, der Ozonwarn-
dienst und die Luftgüteüberwachung; der Arbeitskreis Innenraumluft am 
Lebensministerium, Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM), 
Stockholmkonvention der UNEP59, die europäische Chemikalienverordnung 
REACH, die Strategie der EU für Umwelt und Gesundheit (SCALE; 
KOM(2003)338 endg.) sowie der Umwelt und Gesundheitsaktionsplan 
(EHAP, KOM(2004)416 endg.). 

Stand der 
Umsetzung 

Im Rahmen der EU-Hochwasserrichtlinie hat bis Ende 2011 eine voraus-
schauende Bewertung des Hochwasserrisikos der Mitgliedstaaten zu erfol-
gen. Wird ein Hochwasserrisiko identifiziert, sind Gefahrenkarten und Risi-
kokarten bis Ende 2013 zu erstellen.  

Die EU-Strategie für Umwelt und Gesundheit und der Umwelt-
Gesundheitsaktionsplan haben die Identifizierung umweltbedingter Gesund-
heitsrisiken sowie Maßnahmen zu deren Reduktion zum Ziel. Derzeit ist 
eine Weiterführung des Umwelt und Gesundheitsaktionsplan in Diskussion 

Auf EU-Ebene wurde das Projekt „MASH – Mass casualties and Health care 
following the release of toxic chemicals and radioactive material” gefördert. 
Das Projekt zielte darauf ab, die Handlungsfähigkeit im Gesundheitswesen 
bei einem großflächigen Auftreten toxischer und radioaktiver Substanzen zu 
erhöhen.  

                                                
 
59 Die 2004 in Kraft getretene Stockholmer Konvention, auch POP-Konvention, ist eine Übereinkunft über völkerrechtlich bin-
dende Verbots- und Beschränkungsmaßnahmen für bestimmte langlebige organische Schadstoffe (engl. persistent organic 
pollutants, POPs) 
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Mit dem EUROSUN-Projekt (Quantification of sun exposure in Europe and 
of its effects on health) wurde die Exposition gegenüber ultraviolettem Licht 
in der EU und deren Auswirkungen auf das Auftreten von Hautkrebs und 
grauem Star untersucht. Indikatoren für die UV-Exposition wurden erarbeitet 
und eine Prognose für das EU-weite Auftreten von durch UV-Einstrahlung 
verursachte Krankheiten erstellt. Ergebnisse sind auf der Website 
www.eurosun-project.org abrufbar. 

Die Thematik der Kontamination von Lebensmitteln wird durch ein Experten- 
Gremium der EFSA60, das Panel on Contaminants in the Food Chain 
(CONTAM) bearbeitet.  

Persistente Organische Schadstoffe werden im Rahmen der internationalen 
Stockholm Konvention reglementiert und überwacht. REACH beinhaltet ei-
nige Instrumente zur Beschränkung gefährlicher Chemikalien. 

Die DG Sanco Innenraumluftstrategie sieht zahlreiche Aktivitäten und Maß-
nahmen zu Verbesserung der Innenraumluftqualität vor. Der Arbeitskreis 
Innenraumluft am Ministerium betreut die Thematik seit über 10 Jahren auf 
nationaler Ebene und hat derzeit einen Schwerpunkt im Bereich Lüftungs-
maßnahmen. 

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Die zu erstellenden Risikokarten für Hochwasser umfassen Schutzgüter 
und Verschmutzungsquellen ab einer bestimmten Größe (Altlasten, Ein-
träge aus dem Europäischen Schadstofffreisetzungs- und Verbringungs-
register PRTR61), kleinere Verschmutzungsquellen (z. B. kleinere Kläran-
lagen, Hausmülldeponien und Betriebe, welche nicht im PRTR-Register 
ausgewiesen sind) werden nicht erfasst und sollten in die Notfallplanung 
einbezogen werden. Diese Fragestellungen sollten bearbeitet werden, um 
Handlungsanweisungen in die Risikomanagementpläne, die bis 2015 er-
arbeitet werden sollen, einfließen lassen zu können. Im Vordergrund soll-
te die Vermeidung von Kontaminationen mit langlebigen, toxischen und 
bioakkumulierenden Stoffen stehen; 

• um Regionen mit überdurchschnittlicher UV-Belastung zu identifizieren, 
sollte die Exposition gemessen werden. Auf dieser Basis können gezielte 
Verhaltensanweisungen zum Schutz gefährdeter Bevölkerungsgruppen 
abgeleitet werden; 

• Förderung der Forschung in Bezug auf indirekte Wirkungen (Temperatur, 
Feuchtigkeit, Trockenheit etc.) auf die Schadstofflast in Luft, Grundwas-
ser, Gewässern, Böden und Lebensmitteln; 

• Prüfung und ggf. Anpassung von Rahmenbedingungen zur Verringerung 
der Schadstoffexposition. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Risikoabschätzung und die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen 
werden zusätzliche Mittel erforderlich werden, eine genaue Abschätzung ist 
derzeit nicht möglich. Des Weiteren sind Mittel für Forschung und die Be-
wusstseinsbildung notwendig. 

                                                
 
60 Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
61 PRTR: Pollutant Release and Transfer Register 
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mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Im Rahmen der Umsetzung sind aufgrund strengerer Auflagen Konflikte mit 
der Landwirtschaft, der Wirtschaft sowie mit dem Verkehr möglich. 

Handlungs-
trägerInnen 

BMLFUW, BMG, BMASK, Bundesländer, Landwirtschaftskammer, Gesund-
heit Österreich GmbH, ÖÄK, AGES, ÖGB, Arbeiterkammer, Gemeinden, 
Medien 

Zeithorizont Die Umsetzung sollte kurz bis langfristig erfolgen. 

 

3.9.4.7 Aufbau von Monitoring- und Frühwarnsystemen 

Ziel Vorbereitung der Bevölkerung, des Gesundheitswesen und der Hilfsorgani-
sationen auf klimawandelbedingte Veränderungen und Akutsituationen zur 
Vermeidung/Verringerung gesundheitlicher Folgen durch die Entwicklung 
einer gemeinsamen, kohärenten Monitoring-Struktur insbesondere durch die 
Verknüpfung bestehender Systeme. Diese sollen für die jeweiligen Risiken 
(z. B. Hochwasser, Hitze, Kälte, Erreger/Infektionskrankheiten) adaptierbar 
sein. 

Bedeutung Zur Vermeidung und Verminderung von Schäden, Verletzungen, Todesfäl-
len bzw. von Panik in der Bevölkerung ist es wesentlich, adäquate Monito-
ring- und Frühwarnsysteme vorbereitet zu haben. Die Entwicklung von 
Frühwarnsystemen ist auch angesichts der erwarteten Zunahme von Hitze-
perioden, der Ausbreitung allergener Pflanzen oder neuer Infektionskrank-
heiten von großer Bedeutung. 
Monitoringsysteme ermöglichen das systematische und messbare Erfassen 
von Veränderungen. Das kontinuierliche Erheben von Daten ist erforderlich, 
um Aussagen über maßgebliche Veränderungen mit Sicherheit treffen zu 
können und die Notwendigkeit für das Setzen von Maßnahmen ableiten zu 
können. Dies trifft für alle Bereiche zu (Grund- und Trinkwasser sowie Le-
bensmittelkontrolle, Infektionskrankheiten, Artenbeobachtung, Schadstoffe, 
Wasserstand und Hochwasser, Wetter und Klima). 
Mit den Monitoringsystemen sollen auch „Hotspots“ erkannt und beobachtet 
werden. Im Falle von Hitze sind „Hotspots“ zum Beispiel jene Orte, an de-
nen besonders hohe Temperaturextrema auftreten (hohe Exposition) und an 
denen sich häufig Risikogruppen aufhalten (hohe Sensitivität). Sie liefern 
Informationen für räumlich explizite und zielgruppenspezifische Frühwarn-
systeme und dienen als Grundlage für deren Entwicklung.  
Die Umsetzung von Monitoring- und Frühwarnsystemen bildet die Grundla-
ge für eine Reihe von Handlungsempfehlungen aus dem Aktivitätsfeld Ge-
sundheit: 
Kapitel 3.9.4.2 – Umgang mit Hitze und Trockenheit, 
Kapitel 3.9.4.3 – Umgang mit Hochwässern, Muren, Lawinen, Rutschungen 
und Steinschlägen 
Kapitel 3.9.4.4 – Ausbau des Wissensstandes und Vorbereitung zum Um-
gang mit Erregern/Infektionskrankheiten,  
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Kapitel 3.9.4.5 – Risikomanagement hinsichtlich der Ausbreitung allergener 
und giftiger Arten, 

Kapitel 3.9.4.6 – Umgang mit Schadstoffen und ultravioletter Strahlung. 

Seitens der WHO liegen Empfehlungen für den Umgang mit UV-Exposition, 
Hitzewellen, extremen Wetterereignissen, Katastrophen und Seuchen sowie 
Gesundheitsgefahren infolge des Klimawandels vor (WHO 2010a, b, c, 
2011a, b). Diese stellen eine wichtige Basis für die Umsetzung auch in Ös-
terreich dar und sollen entsprechend berücksichtigt werden.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Grundsätzlich besteht ein Bezug zu allen Aktivitätsfeldern. Monitoring- und 
Frühwarnsysteme sind in enger Kooperation mit den Aktivitätsfeldern Land-
wirtschaft, Ökosysteme/Biodiversität, Wasserhaushalt und Wasserwirt-
schaft, Katastrophenmanagement und Schutz vor Naturgefahren zu entwi-
ckeln und umzusetzen. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Eine einheitliche europäische Erdbeobachtung – die Globale Umwelt und 
Sicherheitsüberwachung (Global Monitoring for Environment and Security-
GMES) – wurde von der Europäischen Kommission und der Europäischen 
Weltraumüberwachung 1998 initiiert. GMES-Dienstleistungen umfassen 
Landüberwachung, Katastrophen- und Krisenmanagement, Sicherheit, 
Überwachung der Meeresumwelt, Überwachung der Atmosphäre sowie 
Anpassung an den Klimawandel und Abschwächung seiner Folgen. 

Ab 2014 soll die vollständige Aufnahme des Betriebes von GMES-Diensten 
beginnen. Die Daten sollen für politische EntscheidungsträgerInnen zur Ver-
fügung gestellt werden.  

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik bietet Informationen zu 
Wetterlage, Entwicklung und relevanten meteorologischen Daten. 

Die Landeswarnzentralen der Bundesländer dienen den Einsatzkräften als 
landesweite Koordinierungs- und Einsatzleitstellen und den Bürgerinnen 
und Bürgern als Service- und Informationszentralen. 

Die neue digitale Gefahrenkarte HORA – Natural Hazard Overview & Risk 
Assessment Austria – ist bereits online. Daten zu Hochwasserrisikozonie-
rung, Gefahrenzonen und aktuellen Pegelständen können hier abgefragt 
werden. Darüber hinaus sind Wetterwarnungen und unter anderem Daten 
zu Erdbeben, Sturm, Schneelast und Hagelschadensereignissen öster-
reichweit verfügbar.  

Es existiert bereits ein länderübergreifendes Hochwasserportal im Internet, 
dies ist insbesondere für Flüsse, die mehrere Länder durchfließen, hilfreich.  

Der Hydrographische Dienst in Österreich betreibt ein Basisnetz zur Be-
obachtung der wesentlichsten Komponenten des Wasserkreislaufes. Unter 
eHyd können aktuelle Pegelstände, Daten zu Niederschlagsmengen (6 bis 
72 Stunden) und Abfluss österreichweit abgefragt werden.  

Der Pollenwarndienst bietet Informationen über die aktuelle Pollenbelastung 
der Luft und Vorhersagen über die kommende Periode. Der Pflanzen-
schutzdienst stellt Informationen zu passpflichtigen Pflanzen, Export von 
Pflanzen und Schadorganismen zur Verfügung.  
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Anknüpfungspunkte bieten bestehende Überwachungs- und Warnsysteme 
wie z. B. das Ozonüberwachungssystem (das österreichische Ozongesetz 
regelt die Messung der Ozonkonzentration und die Information der Bevölke-
rung). Generell sind die Luftgüteüberwachung sowie Monitoringprogramme 
im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der Gewässerzustands-
überwachungsverordnung etablierte Instrumente, die auch der Beobachtung 
von Veränderungen dienen.  

Stand der 
Umsetzung 

Wissenschaftliche Grundlagen des IPCC sowie spezifischer Projekte und 
Studien, z. B. aus StartClim-Projekten, Mort-Clim, WHO-Publikationen, all-
gemeine Anpassungsstrategien aus den EU-Ländern, liegen vor. 

Es besteht weiterer Forschungsbedarf.  

empfohlene 
weitere 
Schritte 

 

Monitoring 

• Schaffung von Datenmaterial über Ausgangssituation und Darstellung 
von Trends als wesentlicher Bestandteil eines Monitoringsystems und als 
wichtige Grundlage für zielgruppenspezifische Frühwarnsysteme;  

• Monitoring von Temperatur und zeitlichem Temperaturverlauf (auch Er-
fassung mikroklimatischer Unterschiede);  

• Kartierung, Darstellung und Charakterisierung von Gebieten/Regionen mit 
erhöhtem Risiko gegenüber Hochwasser sowie erhöhter Anfälligkeit 
(Sensitivity) gegenüber Hitze, Infektionskrankheiten etc.; 

• Evaluierung des Zusammenwirkens von Hitze und anderen Einflussfakto-
ren (Luftschadstoffe, UV-Index, Lärm, Stress, …); 

• Darstellung von Risikogruppen, nach Risiko-Wohngebieten innerhalb von 
Städten etc.;  

• Überprüfung und ggf. Verknüpfung bzw. Adaptierung bestehender Moni-
toringsysteme auf ihrer Nutzbarkeit unter veränderten klimatischen Be-
dingungen; 

• generelle Überlegungen zum Aufbau von Monitoringsystemen zu klima-
assoziierten Erkrankungen, u. a.  

o hitzebedingte Erkrankungen und Sterblichkeit (Herz-Kreislauf); 

o Infektionskrankheiten; 

o Allergenbelastung; 

o UV-Strahlung; 

• Modellierung der möglichen zukünftigen Ausbreitung von Vektoren (Si-
mulationsmodelle). 

Frühwarnsysteme 

• Aufbau einer disziplinen-übergreifenden Fördereinrichtung als Basis für 
ein vernetztes Monitoring- und Frühwarnsystem;  

• Anpassung, Zusammenführung und Ausbau vorhandener Instrumente zur 
Frühwarnung mit zeitlich und räumlich konkretisierten Warnungen und 
Verhaltensregeln; 
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• Benennung einer zentralen Koordinierungsstelle, die mit beteiligten Insti-
tutionen kooperiert und in Notfällen direkt handlungsfähig ist und Schaf-
fung von Kommunikationswegen;  

• Regelungen, wer wem in Falle einer Hitzewarnung verbindlich welche 
Informationen übermitteln muss und wer welche Maßnahmen setzen 
muss; 

• Ausarbeitung von Schulungsmaßnahmen zur Vorbereitung der Akteurin-
nen/Akteure (siehe Kapitel 3.9.4.8 – Aus- und Weiterbildung von ÄrztIn-
nen und des Personals in medizinisch, therapeutisch, diagnostischen 
Gesundheitsberufen (MTDG) unter Berücksichtigung von klimarelevanten 
Themen). 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Im Bereich Infektionskrankheiten sind personelle Ressourcen und Labors 
vorhanden, es wird als notwendig erachtet, Schwerpunkte neu festzulegen 
und zu gewichten. Für Hochrisikoerreger sind keine geeigneten Einrichtun-
gen vorhanden. Dafür werden beträchtliche budgetäre Mittel erforderlich 
sein. 

Im Falle von Vernetzung der bereits vorhandenen Informationen wird mit 
einem geringen Ressourcenbedarf gerechnet. Von Vorteil wäre es eine 
Homepage zu schaffen, die alle relevanten Informationen zusammenführt, 
bzw. mit der alle spezifischen und bestehenden Websites verlinkt sind (sie-
he auch Kapitel 3.9.4.1 – Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit sowie spezifisch 
zur Vorbereitung auf Extremereignisse oder Ausbrüche von Infektions-
krankheiten). Diese sollte Links zu Monitoring- und Frühwarnsystemen so-
wie konkrete Handlungsempfehlungen beinhalten. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Hinsichtlich der Frage der Zuständigkeiten und damit der Finanzierung kön-
nen Konflikte zwischen Bund und Ländern auftreten. 

Handlungs-
trägerInnen 

BMG, BMLVS, BMASK, Bundesländer, universitäre und außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen, Gesundheit Österreich GmbH, ÖÄK (österreichi-
sche Ärztekammer), ÖGB, Versicherungsträger, Statistik Austria, ZAMG, 
Städte/Gemeinden, Pflegedienste, Pensionistenhäuser, Pflegeheime, Kran-
kenanstalten, psychosoziale Dienste, Arbeiterkammer, Katastrophenschutz, 
Einsatzorganisationen, Zivilschutzverbände, Medien 

Zeithorizont Die Umsetzung sollte kurz- bis mittelfristig erfolgen. Für die Darstellung der 
Risikogruppen wird mit einem höheren Zeitaufwand gerechnet (langfristig).  
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3.9.4.8 Aus- und Weiterbildung von ÄrztInnen und des Perso-
nals in medizinisch, therapeutisch, diagnostischen 
Gesundheitsberufen (MTDG) unter Berücksichtigung 
von klimarelevanten Themen 

Ziel Erhöhung der Kompetenz von ÄrztInnen und Pflegepersonal im Umgang mit 
klimarelevanten Gesundheitsthemen  

Bedeutung Wie in den vorhergehenden Handlungsempfehlungen erwähnt, werden 
durch den Klimawandel neue gesundheitliche Risiken auftreten. Durch Bil-
dungsmaßnahmen sollten Personen in Gesundheitsberufen darauf vorberei-
tet werden. Dazu ist es notwendig, dass ausreichend Lehrpersonal zur Ver-
fügung steht, das mit der Thematik vertraut ist. Eine gezielte Aus- und Wei-
terbildung des medizinischen Personals und die Vorbereitung von Informati-
onsmaterialien gelten als wesentlicher Faktor um die neuen Herausforde-
rungen gut in den Griff zu bekommen und dadurch negative Folgen für den 
Einzelnen zu verringern bzw. weitgehend zu vermeiden.  

Im Bereich Infektionskrankheiten sind strukturierte, gebündelte Information 
über Kerndaten, Hauptcharakteristika und Differenzialdiagnosen erforder-
lich, um Krankheitsausbrüche zu verhindern und die Verbreitung einzu-
dämmen. 

Um einen reibungslosen Ablauf im Einsatzfall wie z. B. bei Hitzewellen zu 
garantieren, sind Checklisten, Merkblätter, Aufklärungsmaterial mit wei-
terführenden Adressen, usw. zu erstellen und Schulungen des im Gesund-
heitswesen tätigen Personals vorzunehmen. 

Darüber hinaus soll das Auftreten von psychischen Gesundheitsfolgen wie 
z. B. PTBS nach existenzbedrohlichen Ereignissen (z. B. Todesfälle in der 
Familie/Verwandtschaft, Zerstörung der Lebensgrundlagen wie von Woh-
nungen, Geschäften nach Überschwemmungen) vermehrt beachtet und 
Therapiemöglichkeiten angeboten werden. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug vor allem zum Aktivitätsfeld Katastrophenma-
nagement. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Als beispielgebend auf dem Gebiet gilt der steirische Seuchenplan, welcher 
eine Grundlage für Ärztinnen und Ärzte, Krankenhäuser und alle koordinie-
renden Einsatzkräfte darstellt.  

Der steirische Hitzeplan enthält Strategie, Pläne und Maßnahmenpakete 
zum Zwecke der bestmöglichen Einstellung der Bevölkerung auf Hitzebelas-
tungstage und des effektiven Handlings von Aufgaben des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes (ÖGD). 

Stand der 
Umsetzung 

Derzeit ist kein bundesweites einheitliches Vorgehen erkennbar.  

Das EU-Projekt “Climate change adaptation by Training, Assessment and 
Preparedness – CLIMATE TRAP” (2009–2012) zielt darauf ab, das 
Gesundheitswesen auf den Klimawandel vorzubereiten, indem es Leitlinien 
für dem Umgang mit verschiedenen klimawandelbedingten Herausforderun-
gen erarbeitet.  



244 

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Berücksichtigung von klimarelevanten Themen in Aus- und Weiterbildung 
von ÄrztInnen und Pflegepersonal: 

o Diagnostik und Therapie tropischer Erkrankungen, die wegen Klima-
wandel auch in Österreich auftreten können (Vermittlung von akuten 
und chronischen Interventionsmöglichkeiten, z. B. im Rahmen von 
Schulungswochen in entsprechenden Klimadaten); 

o Prävention von Hitzestress; 

o Verbesserung der Vor- und Nachsorge und frühzeitige Erkennung/ Di-
agnose und Therapie von posttraumatischen Belastungsstörungen 
(PTBS); 

• Berücksichtigung der Themen in Ausbildungsordnungen und den Lehr-
plänen; 

• Schaffung eines Problembewusstseins für posttraumatische Belastungs-
störungen bei Menschen nach Katastrophen im Spitalsbereich, bei Ärz-
tInnen und beim Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD); 

• Aufklärungsarbeit bei Gesundheitsdiensten über verschiedenste Kom-
munikationswege. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für den erhöhten Schulungsaufwand ist mit zusätzlichen Ressourcen zu 
rechnen. Es besteht ein dringender Bedarf an kundigem Lehrpersonal, die 
mit der Thematik vertraut sind. 

Handlungs-
trägerInnen 

BMG, Bundesländer, ÖÄK (österreichische Ärztekammer), Ausbildungsaka-
demien, Spitalserhalter, universitäre und außeruniversitäre Forschungsein-
richtungen, Gesundheit Österreich GmbH, Öffentlicher Gesundheitsdienst, 
psychosoziale Dienste, Medien  

Zeithorizont Es wird eine kurzfristige Inangriffnahme empfohlen, damit aufgrund der Vor-
laufzeiten (Vorbereitung und Anpassung der Lehrinhalte) eine mittel- bis 
langfristige Wirkung erfolgen kann. 
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3.10 Aktivitätsfeld Ökosysteme/Biodiversität 

3.10.1 Allgemeine Beschreibung   

Natürliche Ökosysteme und die Vielfalt an Organismen, die sie beherbergen, sind mit all ih-

ren Leistungen von grundlegender Bedeutung für uns Menschen, unsere Gesellschaft und 

Wirtschaft (siehe auch EK 2007b). Sie sind mit dem Klima auf vielschichtige Weise verbun-

den, daher ändern sich mit den klimatischen Bedingungen auch die Biodiversität und die 

Lebensräume.  

Intakte Ökosysteme sind gegenüber dem Klimawandel unempfindlicher und daher besser in 

der Lage, die Funktionen aufrechtzuerhalten, von denen unser Wohlstand und Wohlergehen 

abhängen (siehe EK 2007b, 2009). Die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen unter 

dem Klimawandel ist daher von zentraler Bedeutung jeder Anpassungspolitik und eine un-

verzichtbare Voraussetzung für den Erfolg von Anpassungsmaßnahmen in anderen Aktivi-

tätsfeldern.  

Biodiversität umfasst das auf der Erde existierende Leben in seiner gesamten Vielfalt. Sie 

bildet die Grundlage sämtlicher Lebensprozesse und Ökosystemleistungen auf unserem 

Planeten. Biodiversität ist das Ergebnis einer Millionen Jahre währenden Evolution, geprägt 

durch den Einfluss Jahrhunderte dauernder menschlicher Nutzungsformen (Sammeltätigkeit, 

Rodungen, Landwirtschaft, Siedlung etc.). Biodiversität bedeutet somit die Eigenschaft le-

bender Systeme, unterschiedlich, d. h. von anderen spezifisch verschieden und andersartig 

zu sein…“ (Solbrig 1994). 

Bei der Biodiversität – der Vielfalt des Lebens in all seinen Formen – werden drei Ebenen 

unterschieden (Convention on Biological Diversity, CBD , United Nations 1992):  

• die verschiedenen Lebensformen (Arten von Tieren, Pflanzen, Pilzen, Bakterien),  

• die unterschiedlichen Lebensräume, in denen Arten leben (Ökosysteme wie Wälder oder 

Gewässer) sowie 

• die genetische Vielfalt innerhalb der Arten (z. B. Unterarten, Sorten und Rassen). 

Jeder Organismus hat bestimmte Ansprüche an das Klima. Dies spiegelt sich in der globalen 

Verteilung der Arten, aber auch in der Artenvielfalt bestimmter Regionen wider. Steigende 

Temperaturen und sich ändernde Niederschlagsverhältnisse sowie das möglicherweise ver-

mehrte Auftreten von Extremereignissen bringen mit sich, dass sich Organismen, die in ei-

nem konkurrierenden Umfeld leben, entweder rasch anpassen oder neue Lebensräume er-

schließen müssen (Gitay et al. 2002). Darüber hinaus wird die Biodiversität durch die vielfäl-

tigen Nutzungen des Menschen beeinflusst, sowohl positiv als auch negativ. 
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Ökosysteme bestehen aus einer Gemeinschaft von Organismen, ihrer Umwelt und den 

Wechselwirkungen zwischen ihnen. Sie reichen von Lebensgemeinschaften wie beispiels-

weise einem abgestorbenen Baumstamm bis zu komplexen Ökosystemgefügen wie Wäl-

dern, Flüssen etc. Natürliche Ökosysteme stellen unsere Lebengrundlage dar, indem sie 

u. a. klimatische Verhältnisse schaffen, die für Leben wie wir es kennen, Voraussetzung sind 

(BMLFUW 2004b). Die Biodiversität bildet die Grundlage für die vielfältigen Leistungen von 

Ökosystemen. Das Millenium Ecosystem Assessment62 unterscheidet vier fundamentale 

Funktionen: 

• die Versorgungsfunktion (Nahrung, frisches Wasser, Brennstoffe, Holz und Faserroh-

stoff). 

• selbstregulierende Funktion (Klima, Wasserreinhaltung, Luftreinigung, Wasserrückhal-

tevermögen von Boden und Vegetation, Hochwasserschutz, Schädlingsbefall, Krankhei-

ten). 

• unterstützende Basisleistungen (Bodenbildung, Photosynthese, Nahrungskreislauf). 

• kulturelle Funktionen (Erholung/Ökotourismus, Bildung, Ästhetik, Spiritualität und Religi-

osität). 

Die Funktion der Ökosysteme wie z. B. Nahrungsmittelproduktion, Hochwasserschutz, Bo-

denbildung und Schutz vor Bodenerosion usw. wird unmittelbar und mittelbar vom Klima-

wandel beeinflusst. Voll funktionsfähige und gesunde Ökosysteme sind daher eine wesentli-

che Voraussetzung, um die Folgen des Klimawandels zu bewältigen (EK 2009).  

Von besonderer Bedeutung für die Biodiversität ist prinzipiell die Art der Bewirtschaftung der 

Landschaft. Der weitaus größte Teil Österreichs wird seit vielen Jahrtausenden vom Men-

schen bewohnt und genutzt. Die Kulturlandschaften Österreichs wurden aus überwiegend 

bewaldeten Naturlandschaften entwickelt. Die hohe Biodiversität dieser Kulturlandschaft 

wurde vom Menschen geschaffen bzw. gefördert. Die Zahl und die Häufigkeit Zehntausender 

Arten, aber auch die genetische sowie die landschaftliche Diversität, sind daher in hohem 

Maß von der Art und Intensität der menschlichen Nutzung abhängig. 

Auch die Landwirtschaft hat durch unterschiedliche Bewirtschaftungsweisen die Entwick-

lung strukturreicher Agrarlandschaften mit ihren offenen Lebensräumen unterstützt und da-

mit zur Förderung der Biodiversität beigetragen. Durch eine vielfältige räumliche Land-

schaftsstruktur und durch unterschiedliche Nutzungsformen sind zahlreiche wichtige Lebens-

räume für wildlebende Pflanzen und Tiere geschaffen worden. 
                                                
 
62 Das Millenium Ecosystem Assessment hatte zum Ziel, die Auswirkungen von Ökosystem-Veränderungen auf die Menschheit 
abzuschätzen und Reaktionsmöglichkeiten auf wissenschaftlicher Basis zu erarbeiten. Die Maßnahmen sollen den Schutz und 
die Nachhaltigkeit der Nutzung dieser Ökosysteme und ihrer Leistungen für das Wohl der Menschheit unterstützen.  
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Biodiversität findet man also auch in Lebensräumen, welche von den LandwirtInnen sozusa-

gen in Kooperation mit der Natur entwickelt worden sind, wie Trockenrasen, Magerwiesen, 

Magerweiden, Flachmoore usw. Die Erhaltung/Förderung der Biodiversität fast aller beson-

ders naturschutzrelevanten Lebensräume in der Kulturlandschaft ist nur durch Management 

möglich – es besteht ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Einwirkung und Zulassen. 

Große Verluste an Biodiversität in der Kulturlandschaft stehen heutzutage v. a. auch im Zu-

sammenhang mit der Nutzungsaufgabe wie insbesondere der Aufgabe extensiver Nutzun-

gen.  

Die Bewahrung und Nutzung der Biodiversität zugunsten nachhaltiger Entwicklung ist ein 

internationales politisches Ziel. Österreich hat das Übereinkommen über die biologische Viel-

falt der Vereinten Nationen im Jahr 1994 mit der Biodiversitäts-Konvention ratifiziert und sich 

somit zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der verschiedenen Komponenten verpflich-

tet. Mehrere weitere nationale und internationale Abkommen dienen dem Schutz, dem Erhalt 

und der Förderung der Biodiversität und der Ökosysteme wie z. B. die Vogelschutzrichtlinie, 

die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, die Ramsar-Konvention, die Alpenkonvention mit ihren für 

die Biodiversitätserhaltung wichtigen Protokollen usw. 

Initiativen wie das „Grüne Band Europa“ stellen ein einzigartiges Biotopverbundsystem zwi-

schen „Wildnis“ und Kulturlandschaft entlang dem ehemaligen Eisernen Vorhang dar. Mehre-

re Tausend km lang quert es Europa und bildet ein wichtiges Rückzugsgebiet für viele selte-

ne Tier- und Pflanzenarten. Österreich hat fast 1.300 km Anteil daran.  

Für Natur- und Landschaftsschutz sind in Österreich die Bundesländer verantwortlich. In den 

Naturschutz- und Nationalparkgesetzen sowie in den Höhlengesetzen sind die Erhaltung und 

die Entwicklung einer vielfältigen Natur und Landschaft als Lebengrundlage für Menschen, 

Tiere und Pflanzen als Ziele festgelegt. 

Die Ausweisung und naturschutzgemäße Nutzung von Schutzgebieten stellt ein wichtiges 

Instrument für die Erhaltung der biologischen Vielfalt dar. In Österreich sind rund 27 % des 

Bundesgebietes naturschutzrechtlich geschützt: 16 % davon sind als Natura 2000-Gebiet, 

Nationalpark oder Naturschutzgebiet geschützt. Hinzu kommen noch fast 11 % weniger 

streng geschützte Gebiete, wie z. B. Landschaftsschutzgebiete und Geschützte Landschafts-

teile (Umweltbundesamt 2010).  

Die Gefährdung von Arten und Lebensräumen wird in Roten Listen bewertet. Laut den Roten 

Listen sind in Österreich 40 % der heimischen Farn- und Blütenpflanzen gefährdet, ausge-

storben oder vom Aussterben bedroht (BMUJF 1999). Auffallend hoch ist der Anteil gefähr-

deter Pflanzenarten von Trockenrasen, Mager- und Feuchtwiesen sowie Mooren (Schratt-

Ehrendorfer et al. 2005). Aktuelle Rote Listen über gefährdete Tiere Österreichs liegen für 19 
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Tiergruppen vor (BMLFUW 2005, 2007a, 2009d); die Ergebnisse bestätigen die hohe Ge-

fährdungssituation der Artenvielfalt in Österreich.  

Von den 488 Biotoptypen in Österreich – die größte Anzahl entfällt auf Wälder, Gewässer 

und Grünland – gelten 246 als gefährdet bis stark gefährdet. Darunter befinden sich viele 

Gewässer-, Grünland- und Waldbiotoptypen (Essl & Egger 2010). Fünf Biotoptypen sind 

vollständig vernichtet, 33 von vollständiger Vernichtung bedroht, vor allem Gewässerlebens-

räume tiefer Lagen. 

Österreich besitzt im mitteleuropäischen Raum die größte Anzahl an Endemiten – Arten die 

nirgendwo sonst auf der Welt vorkommen. In Österreich sind 581 Tier- und 167 Pflanzenar-

ten endemisch, das entspricht rund 1,3 % der Fauna und rund 5 % der Gefäßpflanzen Öster-

reichs (Rabitsch & Essl 2009). Die Verbreitungsschwerpunkte der endemischen Arten liegen 

vor allem in den nordöstlichen Kalkalpen zwischen Schneeberg und dem Toten Gebirge so-

wie in den östlichen Zentralalpen und in den Südalpen, überwiegend in größerer Meeres-

höhe. 28 % der endemischen Pflanzenarten und rund 33 % der endemischen Tierarten Ös-

terreichs gelten als gefährdet, vier endemische Quellschneckenarten als ausgestorben. 

Das Aktivitätsfeld Ökosysteme & Biodiversität ist prinzipiell umfassend zu verstehen, d. h. 

dass auch Biodiversität in unter Nutzung stehenden Landschaftstypen zu berücksichtigen 

und schützen ist. 

Aus Gründen der thematischen Abgrenzung betrifft die überwiegende Zahl der Handlungs-

empfehlungen in diesem Aktivitätsfeld alle natürlichen, naturnahen oder durch extensive 

Nutzung geprägten Lebensräume, sowie die darin vorkommenden Arten in ihrer genetischen 

Diversität. Auf den Schutz von Biodiversität wird jedoch auch in den jeweils anderen Aktivi-

tätsfeldern wie z. B. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft 

oder Energie an geeigneter Stelle deutlich Bezug genommen. 

Ebenfalls Teil dieses Aktivitätsfeldes sind die Beziehungen zwischen den Elementen der 

Biodiversität, inner- und zwischenartliche Beziehungen (Nahrungsnetze, Räuber-Beute-

Beziehungen), Stoff- und Energieflüsse und Ökosystemeigenschaften (z. B. Primärprodukti-

on, Wasserrückhaltevermögen).  

Handlungsempfehlungen in diesem Aktivitätsfeld weisen enge Schnittstellen zu anderen Ak-

tivitätsfeldern, wie insbesondere Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserhaushalt und Was-

serwirtschaft, Energie usw. auf. Erforderlich ist eine enge, die Aktivitätsfelder übergreifende 

Kooperation, um die vielfältigen Aufgaben unter Nutzung von Synergien bestmöglich bewäl-

tigen zu können. Eine aktive Verknüpfung verwandter Themenfelder kann die Aufgabe er-

leichtern. So stehen z. B. der nachhaltige Aufbau des Bodens (siehe Kapitel 3.1.4.1 – Nach-

haltiger Aufbau des Bodens und Sicherung der Bodenfruchtbarkeit, -struktur und -stabilität) 
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und die bodenschonende Bewirtschaftung (siehe Kapitel 3.2.4.2) in engem Konnex und be-

rücksichtigen bereits Aspekte zum Schutz von Biodiversität. 

Eine verstärkte Kooperation ausgehend von der Planung bis hin zur Umsetzung von Hand-

lungsempfehlungen ist Voraussetzung für den entsprechenden Erfolg. 

Abschließend wird resümierend festgestellt, dass eine hohe Biodiversität große Variabilität 

auf genetischer, organismischer und ökosystemarer Ebene bedeutet, welche die Anpassung 

ökosystemarer Prozesse und Dienstleistungen an schnelle, klimabedingte Veränderungen 

erlaubt. Damit dient der Schutz von Biodiversität auch der Anpassungsfähigkeit von mensch-

lichen Gesellschaften, die auf diese ökosystemaren Prozesse angewiesen sind (Vohland, 

2008).  

 

3.10.2 Vulnerabilitätsabschätzung des Aktivitätsfeldes Ökosyste-
me/Biodiversität  

Ökosysteme und Biodiversität werden seit Langem von zahlreichen Faktoren gefährdet, wie 

z. B.: 

• Lebensraumveränderung durch Nutzungsveränderungen im Bereich der Landwirtschaft 

in Intensivgebiete und Extensivgebiete. In Extensivgebieten wird die landwirtschaftliche 

Flächennutzung immer häufiger aufgegeben, in Intensivgebieten forciert. Beides ist mit 

Biodiversitätsverlusten verbunden. Auch gefährdet die Beseitigung von Landschaftsele-

menten, wie z. B. Ackerrainen, Böschungen, Hecken und Bäumen die Arten- und Lebens-

raumvielfalt.  

• Lebensraumzerschneidung (v. a. durch Straßen); 

• Lebensraumverlust: Die Versiegelung der Flächen durch Strassen- und Wegebau, oder 

Gebäudeerrichtungen führt zum Verlust naturnaher Lebensräume. 

Der Klimawandel stellt einen zusätzlichen, wesentlichen Faktor dar, der das Anpassungspo-

tenzial vieler biologischer Systeme und Arten übersteigen kann. Auswirkungen des Klima-

wandels sind die bereits heute erkennbaren und weiter zu erwartenden Verschiebungen von 

Arealgrenzen nach Norden und in höhere Lagen, Veränderungen in der Phänologie von 

Pflanzen und im Verhalten von Tieren sowie die Zuwanderung von fremden Arten . 

Die Verschiebung von Artenarealen führt zu Wanderungsbewegungen von Arten mit ent-

sprechender Migrationsfähigkeit. Arten mit eingeschränkter Migrationsfähigkeit sowie Arten, 

die durch geografische Hindernisse oder fehlende Biotopvernetzung eingeschränkt sind, sind 

langfristig vom Aussterben bedroht. Sowohl die Migrationsgeschwindigkeit als auch die An-

passungsfähigkeit an den Klimawandel hängt von Eigenschaften der jeweiligen Art (Ausbrei-
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tungsfähigkeit, Habitatbindung), Eigenschaften des Raumes (Durchlässigkeit, Vorhanden-

sein oder Fehlen von Ausbreitungsbarrieren) und von der Amplitude und Geschwindigkeit 

des Klimawandels ab. Als hoch vulnerabel gelten insbesondere Rote-Liste-Arten, Arten mit 

geringer Standorttoleranz sowie kälte- und feuchtigkeitsliebende Arten. In den besonders 

gefährdeten Feuchtgebieten und Gebirgsregionen wird mit einem Verlust von bis zu 20–

30 % gerechnet.  

Die Verschiebung der Arealgrenzen wird die Anzahl der Arten und die Artenzusammenset-

zung in Lebensgemeinschaften und Biotopen verändern. Dies wird auch zu einer Änderung 

des Landschaftsbildes führen. Insgesamt muss man davon ausgehen, dass bestehende 

Ökosysteme durch das artspezifische unterschiedliche Verhalten unter Druck kommen und 

verändert werden. Komplexe, im Einzelnen kaum abschätzbare Auswirkungen auf Funktio-

nen und Eigenschaften sind besonders bei raschem und massivem Klimawandel zu erwar-

ten. Insbesondere Feuchtgebiete, aber auch montane Stauden-, Fels- und Steinfluren sind 

als hoch vulnerabel einzuschätzen. Auch der Alpenraum ist durch die Vielzahl an endemi-

schen Pflanzen und Tieren sowie klimatische Sonderstandorte besonders betroffen. 

Ein größerer Ausfall von Populationen einer Art führt zu einer Verarmung des Genpools und 

damit wiederum zu einer verringerten Anpassungsfähigkeit. 

Generalisten werden vom Klimawandel profitieren, während heimische Arten durch die Zu-

wanderung wärmeliebender Arten einer neuen Konkurrenzsituation ausgesetzt sind. Insbe-

sondere wärmeliebende Neobiota werden eigenständig oder unter Mithilfe des Menschen 

ihre Areale nach Österreich erweitern können, v. a. als eine Folge milderer Winter. Neobiota 

können zu erheblichen land- und forstwirtschaftlichen Schäden beitragen, aber auch die Ge-

sundheit des Menschen beeinträchtigen. Grundsätzlich wird durch die Ausbreitung von 

Neobiota von einer hohen Vulnerabilität für die Biodiversität und Ökosysteme ausgegan-

gen. 

Neben dem Einwandern von neuen Pflanzen- und Tierarten, muss auch mit dem Auftreten 

neuer Tierkrankheiten und Pflanzenschädlingen gerechnet werden. In situ sind deutliche 

phänologische Veränderungen und eine höhere Generationsanzahl bei Wirbellosen zu er-

warten.  

Im Gegensatz dazu, werden kälteliebende, v. a. kaltstenotherme Arten seltener werden oder 

sogar ganz verschwinden und als hoch vulnerabel eingeschätzt. 

Die Auswirkungen der in Klimaszenarien prognostizierten Klimaveränderungen werden zu-

künftig von enormer Bedeutung für den Schutz der Biodiversität in Mitteleuropa sein. Es ist 

davon auszugehen, dass es beim Überschreiten gewisser Schwellenwerte zu starken öko-

systemaren Veränderungen kommen wird, etwa durch stark steigende Mortalitätsraten in 

Waldökosystemen. Das Ausmaß der zukünftigen Effekte wird einerseits von Amplitude und 
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Veränderungsgeschwindigkeit wichtiger Klimaparameter, andererseits wesentlich vom Klima-

risiko der betroffenen Arten und Lebensräume abhängen.  

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass Ökosysteme und die Biodiversität eine über-

wiegend hohe Vulnerabilität aufweisen, die auch durch die Inangriffnahme geeigneter 

Maßnahmen für eine erhebliche Anzahl von Arten und Ökosystemen nur in geringem bis 

mittleren Ausmaß reduziert werden kann.  

 

3.10.3 Allgemeine Handlungsprinzipien im Aktivitätsfeld Ökosyste-
me/Biodiversität  

• Im Aktivitätsfeld Ökosysteme/Biodiversität steht eine Vielzahl an Anpassungsmaßnahmen 

in einem engen Zusammenhang mit Klimaschutzmaßnahmen. Es sind dies v. a. Maßnah-

men, die die Freisetzung von Kohlenstoff aus Ökosystemen reduzieren oder die Kohlen-

stoffspeicherung von Ökosystemen sogar erhöhen. Im vorliegenden Dokument wird ge-

mäß dem vorgegebenen Bearbeitungsrahmen der Fokus auf Anpassungsmaßnahmen 

zum Klimawandel gelegt. 

• Im Sinne einer integrierten Herangehensweise sollten v. a. jene Maßnahmen ergriffen 

werden, die Synergien zwischen Anpassung, Klimaschutz und Naturschutz nutzen und 

Ökosysteme und Biodiversität erhalten. Wenn z. B. bei Feuchtgebieten die Pufferfunktion 

für Folgen von Extremereignissen auf den Wasserhaushalt unterstützt wird, wirkt sich dies 

auch positiv auf die C-Speicherfunktion dieser Ökosysteme aus. 

• Mit Anpassungsmaßnahmen sind Handlungen gemeint, die einerseits die erforderlichen 

Rahmenbedingungen für Anpassung schaffen (z. B. soll durch Gefährdungsanalyse der 

Wissensstand für Anpassungsmaßnahmen handlungsorientiert verbessert werden ) oder 

andererseits direkt zu gewünschten Effekten führen (Verbesserung der Resilienz63 von Ar-

ten oder Lebensräumen, Verbesserung der Funktionsfähigkeit von Ökosystemdienstleis-

tungen etc.). Das können Maßnahmen des Naturschutzes selber sein (z. B. Anpassungen 

in Schutzstrategien), aber auch Maßnahmen, die aus anderen politischen Handlungsfel-

dern naturschutzrelevante Aspekte beeinflussen (z. B. Landnutzung, Vorsorge zu Naturge-

fahren).  

                                                
 
63 Widerstandsfähigkeit/Toleranz eines Systems gegenüber Störungen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Systems
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• Die Anpassungskapazität von Arten bzw. Ökosystemen an Auswirkungen des Klimawan-

dels kann ganz wesentlich gesteigert werden, wenn andere negative Einflüsse (z. B. Le-

bensraumzerstörung, Eutrophierung, Biozideinsatz, Fragmentierung, Versiegelung etc.) 

möglichst verringert bzw. verhindert und die Pufferkapazität von Arten und Lebensräumen 

erhöht werden. Es ist also Sorge dafür zu tragen, dass die vom Menschen beeinflussbaren 

zusätzlichen Negativeinflüsse auf Ökosysteme gering gehalten werden. Besonderes Au-

genmerk ist dabei auch auf die Verminderung jener negativen Effekte zu legen, die durch 

Auswirkungen des Klimawandels noch weiter verstärkt werden könnten (z. B. Entwässe-

rung von Feuchtgebieten). Ermöglicht werden muss auch eine dynamische Anpassung an 

veränderte klimatische Bedingungen unter Wahrung des Lebensraumwertes (z. B. Baum-

artenzusammensetzung in Wäldern).  
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3.10.4 Handlungsempfehlungen für das Aktivitätsfeld Ökosyste-
me/Biodiversität  

3.10.4.1 Verbesserung der Wissensbasis durch Forschung zu 
Auswirkungen des Klimawandels auf Ökosyste-
me/Biodiversität  

Ziel Ausbau des Wissenstandes zu den Auswirkungen des Klimawandels auf 
Ökosysteme und Biodiversität als Basis und zur Unterstützung der Umset-
zung möglicher Maßnahmen 

Bedeutung Der Klimawandel stellt neben bereits bestehenden anthropogenen Belas-
tungen einen weiteren Faktor dar, der das Anpassungspotenzial vieler bio-
logischer Systeme und Arten übersteigen wird. Bereits beobachtete Auswir-
kungen wie die Verschiebung von Verbreitungsgebieten, der Verlust von 
Lebensräumen und Arten, phänologische Veränderungen, die Einwande-
rung wärmeliebender Arten etc. werden zunehmen. Daraus ergibt sich eine 
grundlegende Veränderung der Lebensbedingungen, aber auch der Interak-
tionen zwischen den Arten. Ein verbessertes Verständnis zu den Auswir-
kungen des Klimawandels ist erforderlich, um Grundlagen für die weitere 
Ausrichtung und Priorisierung von Handlungsempfehlungen zu schaffen. 
Hierbei ist auf bestehendem Wissen aufzubauen und insbesondere auf re-
gionale Unterschiede einzugehen. Insbesondere regionalisierte Aussagen 
über Vulnerabilität von Arten, Lebensräumen und Ökosystemdienstleistun-
gen sind wichtig, um regional angepasste Lösungen zu erarbeiten.  
Unter anderem ist die Wirksamkeit von Anpassungsmaßnahmen im Natur-
schutz (innerhalb und außerhalb von Schutzgebieten) stark kontextabhän-
gig, u. a. von der jeweiligen naturräumlichen Situation, von dem zu schüt-
zenden Zielobjekt und von den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Da-
her sind vergleichende Untersuchungen zur Identifizierung der unter be-
stimmten Situationen effektivsten Anpassungsmaßnahmen im Naturschutz 
von hoher Bedeutung. 
Ein interdisziplinärer Ansatz ist erforderlich um die Schnittstellen zu anderen 
Aktivitätsfeldern zu beleuchten, Synergien zu identifizieren und davon abge-
leitet übergreifende Maßnahmen entwickeln zu können. 
Von zentraler Bedeutung ist dabei die Vernetzung und Einbindung weiterer 
in der Klimafolgenforschung aktiver Institutionen bzw. Infrastruktureinrich-
tungen, um die nationalen Aktivitäten besser zu vernetzen und die internati-
onale Anbindung zu gewährleisten. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Für eine gesamthafte und interdisziplinäre Bearbeitung entsprechender 
Fragestellungen ist ein Abstimmungsbedarf mit Forschungsfragen insbe-
sondere aus den Aktivitätsfeldern Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasser-
haushalt und Wasserwirtschaft sowie Gesundheit erforderlich. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte liefern bestehende Forschungsprogramme und Infra-
struktureinrichtungen wie z. B.  
• Klima- und Energiefonds mit dem Austrian Climate Research Programm 

(ACRP), 
• Forschungsstrategie Wald des Lebensministeriums (Sektion IV), 
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• Pfeil 15 (Lebensministerium), 
• FTP (Forest Technology Platform auf EU-Ebene), 
• K1-Kompetenzentrum alpS, 
• Internationale Programme der ÖAW (Österreichische Akademie der Wis-

senschaften), 
• Nationales Klimafolgenforschungsprogramm StartClim. 

Stand der 
Umsetzung 

Bestehende Schwerpunkte und Projekte der Universitäten und anderer For-
schungseinrichtungen liefern wesentliche Grundlagen (GLORIA64, Gewäs-
sermonitoring, SHIFT-alpS65). 

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Bedarfsanalyse basierend auf vorhandenem Wissen als Basis für die 
Integration entsprechender Fragestellungen in nationale Forschungspro-
gramme; 

• verstärkte Vernetzung und Nutzung bestehender Infrastrukturen;  

• für naturschutzfachlich wichtige oder mutmaßlich vom Klimawandel be-
sonders betroffene Artengruppen, Lebensräume sollen regionalisierte 
Vulnerabilitätsabschätzungen und Anpassungsmöglichkeiten erarbeitet 
werden; 

• sozio-ökonomische Szenarien (z. B. Änderungen der Landnutzung, Be-
völkerungsdichte, Transportinfrastruktur) sollen in die Szenarien integriert 
und abgebildet werden. Die Bearbeitung soll unter Anbindung an existie-
rende nationale und übernationale Initiativen erfolgen; 

• Konzeptentwicklung, Modellierung, Langzeitstudien und Monitoring (für 
Datengrundlagen und zur Plausibilitätskontrolle); 

• Umsetzung von Modellprojekten und Fallstudien; 

• Klärung der Bedeutung der genetischen Diversität für die Anpassungsfä-
higkeit von Arten an den Klimawandel. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Bearbeitung entsprechender Forschungsfragen sind in den beste-
henden Programmen ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Konflikte könnten sich bei der Diskussion um die Themenführerschaft erge-
ben. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund (BMWF, BMLFUW), Bundesländer, universitäre und außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen, ZAMG, Österreichische Akademie der Wissen-
schaften, FWF, Klima- und Energiefonds (ACRP, Austrian Climate Re-
search Programm) 

Zeithorizont Die Umsetzung sollte kurz- bis mittelfristig erfolgen. 

 
                                                
 
64Link: http://www.gloria.ac.at/ 
65 Link: http://www.alp-s.at/cms/de/klimawandelanpassung/shift/ 

http://www.gloria.ac.at/
http://www.alp-s.at/cms/de/klimawandelanpassung/shift/
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3.10.4.2 Verstärkte Berücksichtigung des Klimawandels in be-
stehenden Monitoringsystemen bzw. Ausbau von Moni-
toring- und Frühwarnsystemen 

Ziel Fortführung, Anpassung, Ergänzung und Verdichtung bestehender oder im 
Aufbau befindlicher Umweltmonitoringnetzwerke mit dem übergeordneten 
Ziel, die Auswirkungen des Klimawandels auf Arten, Lebensräume und 
Ökosystemdienstleistungen zu identifizieren und für Frühwarnsysteme zu 
nutzen 

Bedeutung Monitoring gilt mit der systematischen Erfassung z. B. biodiversitäts-
relevanter Parameter als wesentlich und liefert eine grundlegende Basis für 
allfällige Maßnahmen und insbesondere für darauf aufbauende Frühwarn-
systeme. Bestehende Monitoringsysteme sind teilweise nur unzureichend 
darauf ausgerichtet, zu erfassen, wie sich Funktionen und Strukturen unter 
Klimawandel ändern werden.  
Wesentlich für eine verstärkte Bewusstseinsbildung erscheint die weitere 
aktive Einbeziehung von LandwirtInnen und Waldbesitzerinnen/-besitzern in 
Monitoringprogramme. 
Insbesondere, gebietsfremde (wärmeliebende) Arten, gesundheitsgefähr-
dende Arten, potenzielle Schaderreger sowie Neobiota können unter Kli-
mawandel in vielen Fällen profitieren. In Summe führen diese Entwicklun-
gen dazu, dass diese Arten künftig eine deutlich größere Gefährdung für die 
Biodiversität, aber auch für die Landwirtschaft sowie für menschliche Aktivi-
täten und die Gesundheit, sein werden, als sie es heute sind. Bei häufigen 
und weit verbreiteten invasiven Arten sind Bekämpfungsmöglichkeiten und 
Erfolgsaussicht meist sehr limitiert. Der Fokus des Handelns hat daher auf 
Prävention, Früherkennung und rasche Inangriffnahme von Maßnahmen zu 
liegen. 
Eine europäische Abstimmung der Aktivitäten ist bei dieser Handlungsemp-
fehlung besonders wichtig.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht grundsätzlich ein Bezug zu allen Aktivitätsfeldern, insbesondere 
zu den Aktivitätsfeldern Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserhaushalt und 
Wasserwirtschaft, Gesundheit sowie Schutz vor Naturgefahren. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Für die Sicherung der natürlichen Vielfalt in Europa hat die EU zwei Natur-
schutzrichtlinien – die FFH-Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie – erlas-
sen. Auf Basis dieser Richtlinien ist in allen Mitgliedstaaten eine Reihe von 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Arten und Lebensräumen um-
zusetzen. Beide Richtlinien sehen die Einrichtung von Schutzgebieten vor, 
in denen gefährdete Arten und Lebensräume für die Zukunft erhalten wer-
den sollen ("Natura 2000"). 
Anknüpfungspunkte bietet die Österreichische Biodiversitätsstrategie, wel-
che die Erfassung und Beobachtung der biologischen Vielfalt als wichtigen 
Aspekt beinhaltet. 
Die Integration und Abstimmung mit laufenden oder im Aufbau befindlichen 
Monitoringvorhaben und Frühwarnsystemen ist erforderlich (z. B. Nationales 
Biodiversitätsmonitoring MOBI, Natura 2000-Monitoring (FFH-RL Art. 11 zur 
Überwachung des Erhaltungszustandes der Lebensräume und Arten), 

http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_92/43/EWG_(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_92/43/EWG_(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
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WRRL-Monitoring, Österreichische Waldinventur, Warndienste der Pflan-
zenschutzdienste, Brutvogelmonitoring von BirdLife Österreich, GLORIA, 
Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan). Weiters soll die Weiterentwick-
lung zu Monitoringzwecken ausbaufähiger Datensammlungen (z. B. 
Zobodat66, EMaRT67) geprüft werden. Anknüpfungspunkte bietet außerdem 
der "Österreichische Aktionsplan zu gebietsfremden Arten (Neobiota)". Er 
enthält ein Bündel von Maßnahmen, um zukünftige negative Effekte prob-
lematischer Neobiota möglichst klein zu halten. Er wurde in Abstimmung mit 
der Nationalen Biodiversitätskommission erstellt. 

Stand der 
Umsetzung 

Der Artikel 7 des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (Convention 
on Biological Diversity, CBD) sieht die Durchführung eines 
Biodiversitätsmonitorings aller Vertragsstaaten vor und fordert die Überwa-
chung von Bestandteilen der biologischen Vielfalt. Und zwar insbesondere 
jener, die dringender Erhaltungsmaßnahmen bedürfen und die das größte 
Potenzial für eine nachhaltige Nutzung bieten. Parallel dazu sind auch jene 
Tätigkeiten zu überwachen, die erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt haben. Zur 
Umsetzung auf nationaler Ebene dient die österreichische 
Biodiversitätsstrategie.  

Ein Konzept für ein Biodiversitätsmonitoring in Österreich ist vorhanden und 
wird bereits teilweise umgesetzt (MOBI). Das Monitoring zielt darauf ab, 
eine Frühwarnfunktion einzunehmen, die auch Einflüsse des Klimawandels 
aufzeigen soll. Im Zuge der Konzeption wurde bereits darauf geachtet, be-
stehende relevante Aktivitäten wie die Waldinventur, das Natura-2000-
Monitoring (FFH-RL Art. 11 zur Überwachung des Erhaltungszustandes der 
Lebensräume), WRRL-Monitoring, GLORIA und das Brutvogelmonitoring 
von BirdLife einzubeziehen. 

Ein Vorschlag für eine Verordnung des europäischen Parlaments und des 
Rates für europäische Umweltökonomische Gesamtrechnungen 
(KOM(2010)132 endg.) enthält eine Aufforderung, Ökosystemleistungen in 
die Umweltgesamtrechnung einzubeziehen.  

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Sicherung der Weiterführung von bestehenden Monitoringsystemen 
(z. B. MOBI, Waldinventur); 

• Prüfung bestehender Monitoringsysteme hinsichtlich ihrer Aussagekraft 
bezüglich Anpassung an den Klimawandel und ggf. Zusammenführung 
und weiterer Ausbau von Monitoring- und Frühwarnsystemen zur Nut-
zung von Synergien und Erhöhung der Effizienz unter verstärkter Nut-
zung von Geoinformationssystemen; 

                                                
 
66 ZOBODAT (Zoologisch-Botanische Datenbank, ehemals ZOODAT) ist eine digital organisierte biogeografische Datenbank, 
einschließlich Analyse-, Dokumentations- und Kommunikationseinrichtungen. ZOBODAT wird vom Land Oberösterreich betrie-
ben und hat ihren Sitz am Oberösterreichischen Landesmuseum. Im derzeitigen Umfang wird Österreich nicht zur Gänze abge-
deckt. Link: http://www.zobodat.at/ 
67 Zum Aufbau des Natura2000 Monitorings gemäß FFH Richtlinie Art. 11 wurde von den neun Bundesländern das Projekt 
„Basiserhebung von Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung in Österreich“ im Jahr 2010 beauftragt. Im 
Zuge des Projektes wird ein WebGis Tool (EMaRT) als Basis für ein langfristiges Monitoring erstellt. EMaRT steht für "Expert 
Monitoring and Reporting Tool" und versteht sich als integratives, dauerhaftes Web-GIS-Tool für die Erfassung und Auswertung 
von in Österreich vorkommenden Schutzgütern aus den Anhängen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (Tier- und Pflan-
zenarten, Lebensraumtypen).  

http://www.zobodat.at/
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• verstärkte Berücksichtigung von genetischer Diversität, Aufbau bzw. 
Ausbau eines genetischen Monitoringsystems;  

• Prüfung und ggf. Weiterentwicklung des Umweltkontrollberichts; 

• Aufbau eines Frühwarnsystems für Neobiota unter besonderer Berück-
sichtigung jener Arten, die sowohl hohe gesundheitliche als auch ökomi-
sche Folgekosten für die Gesellschaft mit sich bringen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für den eventuellen Ausbau von Monitoringsystemen zur Vertiefung dieser 
Fragestellung werden zusätzliche Ressourcen erforderlich werden. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Konflikte können zwischen Bund, Bundesländern, Interessenvertretungen 
etc. auftreten, insbesondere hinsichtlich der wirtschaftlichen Nutzung.  

Handlungs-
trägerInnen 

BMWF, BMFLUW; Bundesländer, NGOs, BFW, ÖAW, FWF, Universitäten, 
Umweltbundesamt, Austrian Climate Research Programm (ACRP), Long 
Term Ecological Network (LTER), Museen (z. B. Zobodat) 

Zeithorizont Die Umsetzung sollte kurz- bis mittelfristig erfolgen. 

 

3.10.4.3 Integration von Klimawandel in Naturschutzkonzepte  

Ziel Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels und Darstellung des 
möglichen Handlungsbedarfs in Naturschutzkonzepten  

Bedeutung Naturschutzkonzepte sind umfassende Instrumente zur Darstellung fachli-
cher Grundlagen und Anforderungsprofile für den Naturschutz in regions-
spezifischer und nachvollziehbarer Art und Weise. Sie bilden einen Leitfa-
den für die Umsetzung notwendiger naturschutzfachlicher Maßnahmen. Als 
Grundlage für Projekte und andere sektorale Planungen können damit na-
turschutzrelevante Gesichtspunkte möglichst frühzeitig in Planungsprozesse 
einfließen.  

Der Klimawandel stellt neue Anforderungen an Ziele und Konzepte des Na-
turschutzes, die dessen Ziel- und Wertgebäude verändern werden. Eine 
Neubewertung umfasst u. a. das Verhältnis zwischen dynamischem und 
bewahrendem Naturschutz, den Umgang mit neu durch den Klimawandel 
einwandernden Arten, die Sicherung von Ökosystemdienstleistungen, das 
Management von Schutzgebieten, das Verhältnis zwischen dem Bewahren 
bestehender Lebensräume und Artengefüge und neu sich ausbildenden 
Lebensräumen. Zudem wird die Bewahrung der Biodiversität als Basis für 
das Funktionieren unter Klimawandel noch an Bedeutung gewinnen, wäh-
rend gleichzeitig die Anforderungen (z. B. Nahrungsmittelproduktion, Bereit-
stellung nachwachsender Rohstoffe) steigen werden.  
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Die Möglichkeiten eines flexiblen Naturschutzes mit antizipatorischen Ele-
menten gewinnen daher zunehmend an Bedeutung. So könnte z. B. das 
„Mitwandern“ von Korridoren und Schutzgebieten, wo dies möglich ist, for-
ciert werden. Gebiete, die heute aus naturschutzfachlicher Sicht noch unbe-
deutend sind, können sich unter veränderten klimatischen Bedingungen zu 
geeigneten Schutzgebieten für morgen entwickeln. Dies kann für das Über-
leben von Arten und einer hohen genetischen Variabilität, wie sie insbeson-
dere in entsprechend großen Populationen und Lebensräumen auftritt, es-
sentiell werden.  

Diese Entwicklungen und Überlegungen sollten frühzeitig im Naturschutz 
diskutiert und proaktiv in die normativen Grundlagen des Naturschutzes 
integriert werden. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug v. a. zu den Aktivitätsfeldern Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft, Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft, Energie, Tourismus so-
wie Raumordnung. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Eines der wichtigsten Instrumente des Naturschutzes ist der Gebietsschutz. 
Teile von Natur und Landschaft können gemäß den Naturschutzgesetzen 
der Bundesländer durch Verordnung zu Schutzgebieten erklärt werden.  
Beispielsweise hat Niederösterreich entsprechend § 3 NÖ Naturschutzge-
setz 2000 ein nach Regionen und Großlandschaften differenziertes Natur-
schutzkonzept erstellt. Dieses bietet Hilfestellung für die regionale Natur-
schutzarbeit und bettet regionsspezifische Ziele und Aktivitäten im Bereich 
des Naturschutzes in einen strategischen Rahmen ein. 

Stand der 
Umsetzung 

Die Auswirkungen des Klimawandels werden derzeit noch nicht ausreichend 
in den Naturschutzkonzepten berücksichtigt. 

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Prüfung und ggf. Weiterentwicklung bestehender Naturschutzkonzepte 
bzw. Entwicklung neuer Konzepte; 

• verstärkte Berücksichtigung des Naturschutzes in der Raumordnung. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Die Integration des Themas Klimawandel in Naturschutzkonzepte erfordert 
vor allem einen zeitlichen Aufwand.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Konflikte können sich bei der Umsetzung von Naturschutzkonzepten insbe-
sondere mit den Aktivitätsfeldern Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasser-
haushalt und Wasserwirtschaft, Energie, Raumordnung, Stadt – urbane 
Frei- und Grünräume, Tourismus und Wirtschaft ergeben. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bundesländer, BMLFUW 

Zeithorizont Die Umsetzung sollte kurz- bis mittelfristig erfolgen. 
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3.10.4.4 Stärkung der Wissensvermittlung zur Bedeutung der 
Biodiversität und von Ökosystemen für Klimawandelan-
passung in Ausbildung und verstärkte Öffentlichkeitsar-
beit  

Ziel Verstärkte Integration der Bedeutung von Biodiversität für die Anpassung 
der Gesellschaft an den Klimawandel in die Ausbildung sowie forcierte Öf-
fentlichkeitsarbeit  

Bedeutung Intakte Ökosysteme sind gegenüber dem Klimawandel unempfindlicher und 
daher besser in der Lage, die Ökosystemdienstleistungen aufrechtzuerhal-
ten, von denen unser Wohlstand und Wohlergehen abhängen. Besondere 
Bedeutung kommt dabei auch dem Schutz der biologischen Vielfalt der Kul-
turlandschaften und der unter Nutzung stehenden Landschaften zu. 

Die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen unter Klimawandel ist 
daher von zentraler Bedeutung für jede Anpassungspolitik und eine unver-
zichtbare Voraussetzung für den Erfolg von Anpassungsmaßnahmen in 
anderen Aktivitätsfeldern. Der Wissenstransfer hin zu Entscheidungsträge-
rinnen/-trägern und in die breite Öffentlichkeit ist zur Erhöhung des Ver-
ständnisses weiter zu forcieren. Daher ist eine verstärkte Integration der 
Bedeutung der Biodiversität in die Ausbildung (Schulen, Universitäten, 
Landwirtschaftliche Fachschulen etc.), sowie eine offensive Vermittlung der 
Zusammenhänge an breitere Bevölkerungskreise nötig. Die Öffentlichkeits-
arbeit sollte dabei in Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern von 
Interessensgruppen (z. B. Landnutzung, Fischerei, Jagdwirtschaft, Imker, 
Tourismus) erfolgen, die von intakten Ökosystemen direkt stark abhängig 
sind und daher, auch trotz vorhandener Differenzen, Interessenspartner mit 
dem Naturschutz darstellen.  

Von besonderer Bedeutung ist die Einbeziehung sozialwissenschaftlicher 
Ansätze, um Umsetzungs-Hemmnisse zu identifizieren (z. B. Ängste, Moti-
vationen), Aushandlungsprozesse zielgerichtet steuern zu können und die 
Akzeptanz von Anpassungsmaßnahmen zu verbessern. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Öffentlichkeitsarbeit und Integration des Themas Anpassung an den Klima-
wandel in die Ausbildung sind für alle Aktivitätsfelder von enormer Bedeu-
tung und bilden die Grundlage dafür, Herausforderungen zu bewältigen und 
Chancen nutzen zu können. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Einen Anknüpfungspunkt bietet unter anderem die Kampagne „vielfaltleben“ 
des Lebensministeriums, aber auch Organisationen wie der Alpenverein, 
der Naturschutzbund mit www.naturbeobachtung.at usw. 

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Integration in Ausbildung von ExpertInnen und Stakeholdern (Schulen, 
Landwirtschaftsschulen, Universitäten etc.), Unterstützung bei der Ver-
netzung von AkteurInnen;  

• Konzeptentwicklung, Entwicklung von Unterrichtsmaterialien und Informa-
tionsmaterial; 
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• verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zur gesamtheitli-
chen Bedeutung der Biodiversität und von Ökosystemen sowohl in der 
breiten Öffentlichkeit als auch innerhalb der Wissenschaft. Beispielhaft 
kann in diesem Zusammenhang das „Biodiversitätsmonitoring mit Land-
wirtInnen“, das von Bund, Ländern und EU unterstützt wird, genannt wer-
den. In diesem Projekt beobachten und dokumentieren Landwirtinnen und 
Landwirte die Biodiversität auf ihren Wiesen. Derzeit befindet sich ein 
Projekt „Biodiversitätsmonitoring für ForstwirtInnen“ in Ausarbeitung.  

• verstärkte Motivation zur Verhaltensänderung in der Bevölkerung hin zu 
einer nachhaltigen und klimaschonenden Lebensweise. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Die Ausarbeitung geeigneter Informations- und Ausbildungsunterlagen so-
wie die Durchführung von Kampagnen werden ggf. zu einem zusätzlichen 
finanziellen Aufwand führen, der derzeit nicht genau quantifizierbar ist. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bundesländer (Naturschutzabteilungen), LandnutzerInnen, 
Biodiversitätsforschungsinstitute, NGOs, Wissenschaftsministerium, univer-
sitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Aus- und Weiterbil-
dungsstätten für die relevanten Interessensgruppen (z. B. Land- und forst-
wirtschaftliche Fortbildungsinstitutionen), Naturpark-Akademien, Verbände 

Zeithorizont Die Umsetzung soll kurzfristig in Angriff genommen werden um mittel- und 
langfristig wirken zu können. 

 

3.10.4.5 Beibehaltung einer extensiven Landnutzung in monta-
nen bis alpinen Gebirgslagen und in ausgewählten La-
gen 

Ziel Schutz der traditionellen Kulturlandschaft als Rückzugsraum für Arten der 
Kulturlandschaft 

Bedeutung Als extensive Landnutzung bezeichnet man die Nutzung von Böden mit ge-
ringem Eingriff des wirtschaftenden Menschen in den Naturhaushalt und 
unter Belassung der vegetativen Standortfaktoren. Der Begriff ist dabei rela-
tiv und im jeweiligen zeitlichen sowie geografischen Kontext zu sehen. Der 
Begriff bezieht sich immer auf einen Vergleich mit heute üblichen Nutzungs-
formen. Extensiv genutzte Flächen bilden in einer Landschaft Puffer und 
Ausgleichselemente und können beispielsweise die Bodenerosion mindern, 
die Wasseraufnahmefähigkeit eines Bodens günstig beeinflussen, das Mik-
roklima positiv verändern, Wasserstandsschwankungen regulieren oder 
eine Gewässerschutzfunktion übernehmen. Extensiv genutzte Landschafts-
elemente wie etwa Streuobstwiesen können darüber hinaus auch ein land-
schaftsprägendes Element haben und daher aus ästhetischen Gründen 
erhalten werden. 
Kulturlandschaften (v. a. Grünland, Almen, Wald) in mittleren und höheren 
Lagen Österreichs werden überwiegend vergleichsweise extensiv genutzt, 
sodass diese Räume wichtige Refugialgebiete für viele Arten der Kultur-
landschaft darstellen. Dies gilt ebenso für spezielle Lagen in Flachlandge-
bieten Österreichs wie Magerrasen, Streuobstwiesen, Feuchtwiesen etc.  

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/184227
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/654324
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/957623
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/957623
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/519722
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Im Klimawandel wird die Rolle von diesen speziellen Lagen als Rückzugs-
gebiete für an kühlere Bedingungen angepasste Arten noch zunehmen. 
Daher ist die Aufrechterhaltung einer extensiven Landnutzung in ausge-
wählten Lagen von hoher Bedeutung. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es bestehen Schnittstellen insbesondere mit den Aktivitätsfeldern Landwirt-
schaft, Forstwirtschaft; Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft und Schutz 
vor Naturgefahren. Ein enger Bezug besteht darüber hinaus zum Aktivitäts-
feld Tourismus. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Einen Anknüpfungspunkt stellt das österreichische Programm Ländliche 
Entwicklung 2007–2013 dar, wobei eine Beibehaltung von bestimmten 
Maßnahmen auch über das Jahr 2013 hinaus in einem neuen Umweltpro-
gramm, anzustreben ist.  

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Umsetzung von Modellprojekten und Förderung von Projektvorhaben; 
• Berücksichtigung in Forschungs-, Förder- und Naturschutzprogrammen; 
• Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit, Integration in Ausbildung von 

ExpertInnen und Stakeholdern (Landwirtschaftsschulen, Universitäten 
etc.). 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf ist derzeit nicht quantifizierbar. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Bei der Umsetzung der Handlungsempfehlung sind Konflikte mit der Land-
wirtschaft möglich. 

Handlungs-
trägerInnen 

EU, BMLFUW, Bundesländer (Naturschutzabteilungen), LandnutzerInnen, 
GrundeigentümerInnen, NGOs, Interessensvertretungen, Landwirtschafts-
behörden, Gemeinden, LFZ Raumberg-Gumpenstein, Tourismusverbände 

Zeithorizont Die Umsetzung sollte mittel- bis langfristig erfolgen. 

 

3.10.4.6 Anpassung der Angebote von Freizeit- und Urlaubsakti-
vitäten 

Ziel Steuerung und Anpassung von Freizeitaktivitäten, die die Biodiversität ge-
fährden zu Gunsten nachhaltiger Freizeitaktivitäten 

Bedeutung Unter Klimawandel wird es vermutlich zu einer Veränderung des Freizeit- 
und Urlaubsverhaltens kommen; dies betrifft u. a. die räumliche Verlagerung 
von Aktivitäten (etwa in höher gelegene Regionen), die zeitliche Ausdeh-
nung von Aktivitäten (etwa Badetourismus), und den Rückgang heutiger 
Freizeitaktivitäten (z. B. Wintertourismus in tiefen Lagen) bei gleichzeitigem 
Aufkommen möglicher neuer Aktivitäten. 

Daher sind negative Beeinträchtigungen der Biodiversität aus Freizeit- und 
Urlaubsaktivitäten zu steuern, zu verringern und möglichst zu vermeiden. 
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Dies betrifft besonders negative Beeinträchtigungen von Schutzgebieten, 
besonders gefährdeten Arten und Lebensräumen und Freizeitaktivitäten, 
deren Ausübung unter geänderten klimatischen Bedingungen zunehmend 
erschwert wird. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es bestehen enge Schnittstellen zum Aktivitätsfeld Tourismus. Schnittstellen 
gibt es auch mit den Aktivitätsfeldern Gesundheit, Forstwirtschaft, Wasser-
haushalt und Wasserwirtschaft, Verkehrsinfrastruktur und Raumordnung. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Ein Anknüpfungspunkt besteht zu den regionalen Entwicklungskonzepten. 

Die EU investiert in Projekte zur Förderung des grenzüberschreitenden Tou-
rismus in der Nebensaison. Die Initiative "Calypso" für den Zeitraum 2009-
2011 soll jungen wie älteren Reisenden, Menschen mit Behinderungen und 
Familien mit geringem Einkommen neue Horizonte eröffnen und zugleich 
neue Jobs und Geschäftsmöglichkeiten außerhalb der Hauptsaison schaf-
fen. 

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Freizeit- und Urlaubsaktivitäten, die sensible Lebensräume beeinträchti-
gen, sind so zu gestalten, dass die negativen Auswirkungen minimiert 
werden (z. B. Wintertourismus, siehe auch Aktivitätsfeld Tourismus); 

• Freizeit- und Urlaubsaktivitäten, die durch Klimawandel zunehmend er-
schwert werden (z. B. Skifahren in tief gelegenen Wintersportorten), sind 
an die sich wandelnden Bedingungen anzupassen. Dies soll in der Weise 
erfolgen, dass mit betroffenen Gemeinden zusätzliche und unter Klima-
wandel zukunftsfähige touristische Angebote entwickelt werden; 

• Konzeptentwicklung, Umsetzung von Modellprojekten;  
• Berücksichtigung bei der Umsetzung und Weiterentwicklung von Touris-

mus- und Freizeitanlagen, Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit, Förde-
rung von Projektvorhaben;  

• Einbindung in zukünftige kommunale Energie- und Klimaschutzkonzepte. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf kann derzeit nicht quantifiziert werden.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Ein mögliches Konfliktpotenzial besteht mit dem Tourismus und mit Seil-
bahnunternehmen. 

Handlungs-
trägerInnen 

Tourismusverbände, -wirtschaft und -fachleute, Seilbahnwirtschaft, Grund-
besitzerInnen, Schutzgebietsverwaltungen, Bildungsträger, NGOs, Interes-
senverbände, Gesamtbevölkerung 

Zeithorizont Die Umsetzung sollte kurz- bis mittelfristig erfolgen. 
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3.10.4.7 Anpassung der Gestaltung öffentlicher und privater Frei-
flächen in Siedlungen an Naturschutzziele und Klima-
wandeleffekte 

Ziel Schaffung von Rückzugsräumen für Tier- und Pflanzenarten (inkl. seltener 
und gefährdeter Arten), Verbesserung des Lokalklimas in besiedelten Ge-
bieten, Erhöhung des Wasserrückhalts, Anpassung der Gestaltung von 
Grünanlagen an den Klimawandel (z. B. Sorten- und Artenauswahl) 

Bedeutung Stark versiegelte bebaute Gebiete zeichnen sich während Hitzeperioden 
durch ein besonders heißes Lokalklima bei geringer Luftfeuchte aus (Wär-
meinseleffekt). Durch geeignete Maßnahmen kann dieser Hitzeeffekt redu-
ziert werden, eine besondere Bedeutung kommt dabei der Vegetation zu, 
die durch Verdunstung und Beschattung das Lokalklima positiv beeinflusst.  

Eine Abstimmung mit der Raumordnung insbesondere der Stadtentwicklung 
sowie dem Aktivitätsfeld Stadt – urbane Frei- und Grünräume und Verkehrs-
infrastruktur ist erforderlich. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Raum-
ordnung, Stadt – urbane Frei- und Grünräume, Bauen und Wohnen sowie 
Verkehrsinfrastruktur. Die Erhöhung des Wasserrückhaltes ist auch ein 
wichtiges Thema in den Aktivitätsfeldern Wasserhaushalt und Wasserwirt-
schaft sowie Schutz vor Naturgefahren. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten die Flächenwidmungspläne und Bebauungsplä-
ne bei der Sicherung von Frei- und Grünräumen sowie zur Gestaltung die 
Frei- und Grünraumkonzepte. 

Im Rahmen des Interreg IV C Projekt GRaBS (Green and Blue Space Adap-
tion for Urban Areas and Eco Towns) wurden für Graz Maßnahmen erho-
ben, die bereits umgesetzt werden, wie z. B. das „Grüne Netz Graz“, Frei-
raumplanerische Standards, die Belebung Grazer Innenhöfe oder das 
Sachprogramm Grazer Bäche). 

Stand der 
Umsetzung 

Der Klimawandel wird bei der Planung und Gestaltung von öffentlichen und 
privaten Freiflächen derzeit noch kaum berücksichtigt. 

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Naturschutzgemäße Gestaltung von Grünflächen, ungenutzten Brachen 
wie z. B. Industriebrachen etc. als Rückzugsräume; 

• Entsiegelung von Flächen innerhalb von Siedlungen (Entlastung des Ka-
nalsystems, Erhöhung der Versickerung in Böden), Regenwassermana-
gement; 

• Begrünung von Dächern und Fassaden; 

• Ausweitung des Baumbestandes im öffentlichen Bereich (z. B. entlang 
städtischer Straßen, Plätze etc.); 

• bevorzugte Auswahl von Hitze- und trockenheitsresistenten Gehölzen für 
Bepflanzungen; 

• Förderung naturnaher Gestaltung von Gärten und des öffentlichen 
Grüns; 
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• Zulassung von Spontangrün auf wenig oder ungenutzten Flächen; 

• Konzeptentwicklung, Umsetzung von Modellprojekten und Monitoring; 

• Integration in Ausbildung von ExpertInnen (Universitäten, Fachhochschu-
len etc.); 

• Festschreibung in Wettbewerben und Ausschreibungen; 

• Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit; 

• Berücksichtigung bei Vorgaben an Gartenämter. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Durch die frühzeitige Berücksichtigung des Klimawandels bei der Gestal-
tung von öffentlichen und privaten Freiräumen können langfristig Kosten für 
den Pflegeaufwand reduziert werden. Kurzfristig ist für die Gestaltung und 
Umsetzung mit höheren Kosten zu rechnen.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Bei der Sicherung der Flächen für Frei- und Grünräume sind Konflikte mit 
der Siedlungsentwicklung möglich.  

Handlungs-
trägerInnen 

GebäudeeigentümerInnen, Gemeinden, ArchitektInnen, GartenbesiterInnen, 
ImmobilienentwicklerInnen, Gartenämter, Bildungsträger, Umweltberatung, 
"Aktion Natur im Garten", BMG, BMLFUW 

Zeithorizont Die Umsetzung sollte kurz- bis mittelfristig erfolgen. 

 

3.10.4.8 Stärkung gefährdeter Populationen und Arten 

Ziel Verringerung der Gefährdungssituation von durch Klimawandel bedrohten 
Arten durch Bestandesstützung oder ex situ-Erhaltung (inkl. Samen- und 
Genbanken) 

Bedeutung Verringerung der Gefährdungssituation von durch Klimawandel besonders 
bedrohten Arten durch gezielte Artenschutzprojekte. Die dabei nötigen 
Maßnahmen sind artspezifisch abzustimmen, durch Begleituntersuchungen 
ist die Effizienz der Maßnahmen zu überprüfen und ggf. sind die Maßnah-
men weiter zu entwickeln. Die Bandbreite wichtiger Aktivtäten reicht von 
Lebensraumpflege und -Wiederherstellung bis zu gezielter Populationsstüt-
zung (z. B. Ausbringung von ex situ vermehrten Individuen). Nur beim Feh-
len von Alternativen und nach umfassender Abwägung möglicher Risiken ist 
auch die Unterstützung der Migration durch Translokation gefährdeter Arten 
/Populationen heranzuziehen. 

Eine Priorisierung besonders gefährdeter Arten und von Arten mit hohen 
Mitnahmeeffekten für den Schutz anderer Arten ist nötig. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft, Raumordnung, Tou-
rismus und Verkehrsinfrastruktur. 
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Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Für die Sicherung der natürlichen Vielfalt in Europa hat die EU zwei Natur-
schutzrichtlinien – die FFH-Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie – erlas-
sen. Auf Basis dieser Richtlinien ist in allen Mitgliedstaaten eine Reihe von 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Arten und Lebensräumen um-
zusetzen. Beide Richtlinien sehen die Einrichtung von Schutzgebieten vor, 
in denen gefährdete Arten und Lebensräume für die Zukunft erhalten wer-
den sollen („Natura 2000").  

Anknüpfungspunkte bieten die österreichische Biodiversitätsstrategie sowie 
die Naturschutzgesetze der Bundesländer. 

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Konzeptentwicklung (inkl. nationaler Priorisierung), Naturschutzfor-
schung, Umsetzung von Modellprojekten und Monitoring; 

• Berücksichtigung in Forschungs-, Förder- und Naturschutzprogrammen, 
Förderung von Modellprojekten. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf kann derzeit nicht quantifiziert werden. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Hinsichtlich des Bedarfs an Fläche können sich Konflikte mit den Aktivitäts-
feldern Land- und Forstwirtschaft, Raumordnung (Siedlungsentwicklung), 
Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft, Tourismus, Energie sowie Verkehrs-
infrastruktur ergeben. 

Handlungs-
trägerInnen 

LandnutzerInnen, Verbände, Bundesländer (Naturschutzabteilungen), 
Schutzgebietsverwaltungen, universitäre und außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen, Botanische Gärten, Umweltbundesamt 

Zeithorizont Die Umsetzung sollte kurz- bis mittelfristig erfolgen. 

 

3.10.4.9 Erhaltung und Verbesserung der Einbettung und Vernet-
zung von Schutzgebieten und Lebensräumen 

Ziel Verbesserung der Vernetzung von Lebensräumen und Schutzgebieten un-
ter Integration von Pufferzonen und Korridoren zur Erhöhung der Überle-
benswahrscheinlichkeit von Populationen und Arten und Erhaltung des Na-
turschutzwertes von Schutzgebieten unter einem sich wandelnden Klima 

Bedeutung Zahlreiche Arten haben spezielle Ansprüche, zum Beispiel in Bezug auf ihre 
Nahrung oder andere Gegebenheiten in ihrem Lebensraum.  

Lebensräume verändern sich heute mit hohem Tempo. Durch die vielfälti-
gen menschlichen Eingriffe in die Natur wie fortschreitende Zersiedelung 
und Zerschneidung der Landschaft, Versiegelung etc. werden Lebensräume 
vermehrt zu isolierten Inseln. Und diese werden immer kleiner und rücken 
ständig weiter auseinander. Gleichzeitig nehmen klimatische Veränderun-
gen zu und bewirken, dass bestimmte Arten klimatisch geeignetere Gebiete 
erschließen müssen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_92/43/EWG_(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Vogelschutzrichtlinie
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Das hohe Tempo dieser Entwicklung erschwert es den Arten zusätzlich, mit 
den veränderten Bedingungen Schritt halten zu können. In weiterer Folge 
führt dies zu Veränderungen in den Lebensgemeinschaften und den Interak-
tionen zwischen den Arten, da diese unterschiedliche Anpassungsfähigkei-
ten aufweisen.  

Besondere Bedeutung kommt der Vernetzung von Lebensräumen zu, da die 
Auswirkungen des Klimawandels nicht nur punktuell, sondern übergreifend 
von Einfluss sind. Durch die Erhaltung bestehender und die Forcierung wei-
terer potenzieller Austauschmöglichkeiten zwischen Individuen benachbar-
ter Populationen soll es gelingen, diese gegen Umwelteinflüsse resistenter 
zu machen und so ihre Überlebensfähigkeit zu verbessern. Die Umsetzung 
der Maßnahmen, die zu einem ökologischen Verbundsystem führen sollen, 
müssen idealerweise von allen Agierenden in enger Kooperation und Ab-
stimmung geplant und durchgeführt werden.  

Den rechtlich verordneten Schutzgebieten kommt eine zentrale Rolle als 
Instrument des Naturschutzes zu. Der Wert von Schutzgebieten, aber auch 
von Lebensräumen außerhalb von Schutzgebieten, hängt u. a. stark von 
ihrer räumlichen Anordnung, dem Vernetzungsgrad der Lebensräume und 
Schutzgebiete untereinander und von der Einbindung in die umgebende 
Landschaft ab. Denn diese Faktoren bestimmen maßgeblich (gemeinsam 
mit der Flächengröße von Lebensrauminseln oder Schutzgebieten) die 
Überlebenswahrscheinlichkeit von Arten und Erhaltung von Schutzgebieten 
unter einem sich wandelndem Klima. 
Damit Schutzgebiete und Lebensräume bestmöglich ihren Naturschutzwert 
behalten können, kommt einer effektiven Vernetzung besondere Bedeutung 
zu. 
Unter besonderen Umständen kann eine verbesserte Vernetzung von 
Schutzgebieten jedoch eine Gefahr für Zielarten darstellen und ist somit 
kontraproduktiv (z. B. verbesserte Ausbreitungsmöglichkeit für nordameri-
kanische Flusskrebse, die die Krebspest auf die heimischen Flusskrebse 
übertragen). 

Stand der 
Umsetzung 

Als Good Practice-Beispiel ist das „Grüne Band“ zu nennen, welches sich 
im Schatten des Eisernen Vorhangs entwickelt und erhalten hat und heute 
das größte Biotopverbundsystem Europas darstellt. Entlang der Grenzen 
konnte sich die Natur fast 40 Jahre lang zu einem Rückzugsraum vieler sel-
tener Tier- und Pflanzenarten entwickeln und ist ein ganzheitlich funktionie-
rendes Ökosystem aus verschiedensten Lebensräumen. Es zieht sich durch 
23 Staaten und auf einer Länge von über 12.500 km quer durch ganz Euro-
pa, vom Nordkap an der Barentsee bis zum Schwarzen Meer bzw. der Ad-
ria. Österreich hat einen Anteil von beinahe 1.300 km, der sich von Oberös-
terreich, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark bis nach Kärnten er-
streckt68. Neben grenzübergreifenden Nationalparken Böhmerwald, 
Thayatal und Neusiedler See existieren viele kleine Natur-Kostbarkeiten 
entlang der Grenze. 

                                                
 
68 Link: http://www.naturschutzbund.at/aktivitaeten/Projekte/gruenes_band/gruenes_band/articles/gruenes-band.html 

http://www.naturschutzbund.at/aktivitaeten/Projekte/gruenes_band/gruenes_band/articles/gruenes-band.html
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Das „Grüne Band“ besteht nahezu zur Hälfte aus verschiedenen Waldtypen, 
zu einem Viertel aus Ackerflächen und Sonderkulturen, aus Wiesen und 
Weiden, Feuchtgebieten, Mooren und Heiden – der Rest sind hauptsächlich 
Wasserflächen, Felsen und Gebüsche. 

Ein weiteres Vorzeigebeispiel ist der Alpen-Karpaten-Korridor.69 Mit interna-
tionaler Unterstützung der IUCN, der UNEP, der Alpen- und Karpaten-
Konvention führt das Land Niederösterreich als Leadpartner ein großes 
grenzüberschreitendes EU-Projekt durch. Ziel ist es, den Alpen-Karpaten-
Korridor für Wildtiere wieder durchgängig zu machen und somit eine ökolo-
gisch funktionsfähige Landschaft wiederherzustellen. Naturschutz und 
Raumplanung in Österreich und in der Slowakei entwickeln gemeinsam mit 
Partnerinnen und Partnern aus den Bereichen Verkehr, Land- und Forst-
wirtschaft, Jagd und Tourismus, vor allem aber auch mit den beteiligten 
Gemeinden, konkrete Maßnahmen für die Sicherung der Lebensraumver-
netzung und werden diese modellhaft umsetzen. 

Im Rahmen des Alpine Space Projektes ECONNECT – Improving 
Ecological Connectivity in the Alps70 werden zur Erreichung eines grenz-
überschreitenden Schutzes des alpinen Raums innovative Methoden erar-
beitet, die eine effektive grenzüberschreitende Kooperation und die Harmo-
nisierung des Vorgehens bei der Wiederherstellung ökologischer Verbin-
dungen im gesamten Alpenraum ermöglichen. Neben den notwendigen 
analytischen und planerischen Arbeitsschritten auf der alpenweiten Ebene 
sollen innerhalb des Projektes in sechs Pilotregionen auch gezielt erste 
Umsetzungsmaßnahmen erfolgen, die an die jeweiligen spezifischen regio-
nalen Bedürfnisse und Bedingungen angepasst sind. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug vor allem zu den Aktivitätsfeldern Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft, Tourismus, Energie, 
Gesundheit, Verkehrsinfrastruktur, Raumordnung, Wirtschaft sowie Stadt – 
urbane Frei- und Grünräume. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten die EU-Naturschutzrichtlinien (FFH-RL und Vo-
gelschutzrichtlinie), die österreichische Biodiversitätsstrategie, die Natur-
schutzgesetze der Bundesländer, die Strategische Umweltprüfung SUP, die 
EU-Wasserrahmenrichtlinie etc. 

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Lebensräume und Schutzgebiete sind durch geeignete Strukturen mög-
lichst so zu verbinden, dass ein effektives Netzwerk von 
Habitatkorridoren entsteht; 

• beim Design von Korridoren und Trittsteinen ist zu beachten, dass sie so 
gestaltet sind, dass sie für die Zielarten gut nutzbar sind (z. B. Abstand 
von Trittsteinen, geeignete Strukturen) und dass sie generell Schutzge-
biete, im besonderen auch gleichartige, mit einander verbinden; 

• Korridore entlang von Klima- und Höhengradienten sind besonders zur 
Vernetzung geeignet; 

                                                
 
69 Link: http://www.alpenkarpatenkorridor.at/ 
70Link: http://www.econnectproject.eu/ 

http://www.alpenkarpatenkorridor.at/
http://www.econnectproject.eu/
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• Stärkung der Schutzgebietsbetreuung in Österreich und Anpassung des 
Schutzgebietsmanagements an den Klimawandel; 

• andere Beeinträchtigungen von Schutzgebieten durch menschliche Ein-
griffe sind ergänzend so weit wie möglich zu reduzieren; 

• Konzeptentwicklung, Umsetzung von Modellprojekten, Langzeitstudien 
und Monitoring; 

• umfassende Umsetzung der EU-Naturschutzrichtlinien und der WRRL; 
• Berücksichtigung in Forschungs-, Förder- und Naturschutzprogrammen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf kann derzeit nicht quantifiziert werden. Mit zusätzli-
chen Mitteln für den eventuellen Flächenbedarf ist zu rechnen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Ein zusätzlicher Flächenbedarf für Korridore, Pufferzonen und weitere 
Schutzgebiete kann zu Konflikten mit allen Aktivitätsfeldern führen, die 
Raum nutzen. 

Handlungs-
trägerInnen 

BMLFUW, BMWF, Bundesländer (Naturschutzabteilungen), Schutzgebiets-
verwaltungen, GrundbesitzerInnen, NGOs, Interessensvertretungen, Agrar-
bezirksbehörden, ÖAW, universitäre und außeruniversitäre Forschungsein-
richtungen, Umweltbundesamt, NGOs, Raumplanungsbehörden 

Zeithorizont Die Umsetzung sollte kurz- bis mittelfristig erfolgen. 

 

3.10.4.10 Schutz von Feuchtlebensräumen durch Sicherung der 
Qualität und Quantität des Grundwassers und durch Er-
höhung der Wasserspeicher- und -rückhaltefähigkeit der 
Landschaften 

Ziel Schutz von Feuchtlebensräumen durch Gewährleistung einer ausreichen-
den Grundwasserqualität und -quantität unter Klimawandel und Erhöhung 
der Wasserspeicher und -rückhaltefähigkeit durch abflussverzögernde 
Maßnahmen 

Bedeutung Die Beanspruchung von Grundwasserkörpern kann unter Klimawandel regi-
onal zunehmen, da der Wasserbedarf besonders in heiß-trockenen Phasen 
steigen wird. Durch sinkende Grundwasserstände könnten zahlreiche was-
serabhängige Ökosysteme bedroht werden. Hinzu kommt, dass teilweise 
die Wasserspeicher und -rückhaltefähigkeit der Landschaften durch Ent-
wässerungen, Fließgewässerausbau oder bauliche Maßnahmen (z. B. Ver-
siegelung) deutlich abgenommen haben. 

Daher sind Maßnahmen, die Grundwasserkörper schonen, die Grundwas-
serneubildung fördern und den Wasserrückhalt verbessern, von großer Be-
deutung, um den zunehmenden Druck durch klimatische Veränderungen 
auf Lebensräume und die biologische Vielfalt zu verringern. 
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Darüber hinaus stellt der Schutz von Feuchtlebensräumen auch einen we-
sentlichen Beitrag zum Klimaschutz dar, da diese vielfach große Mengen an 
Kohlenstoff speichern.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es gibt Schnittstellen vor allem mit den Aktivitätsfeldern Wasserhaushalt 
und Wasserwirtschaft (siehe z. B. Kapitel 3.3.4.7 – Intensivierung der was-
serwirtschaftlichen Planung der Grundwasservorkommen), Landwirtschaft 
(siehe Kapitel 3.1.4.2 – Verstärkte Etablierung und Förderung von wasser-
sparenden Bewässerungssystemen sowie Verbesserungen in der Bewässe-
rungsplanung) sowie Forstwirtschaft, Schutz vor Naturgefahren. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Die Ramsar-Konvention schafft als zwischenstaatlicher Vertrag die Rah-
menbedingungen für die internationale Zusammenarbeit zur Erhaltung und 
wohlausgewogenen Nutzung von Feuchtlebensräumen. Österreich trat der 
Ramsar-Konvention 1983 bei. Mit Inkrafttreten der Konventionsbestimmun-
gen ist Österreich verpflichtet, die Erhaltung der Feuchtgebiete zu fördern. 
Österreich hat insgesamt 19 Ramsar-Gebiete mit einer Gesamtfläche 
von 138.259 ha ausgewiesen. 

1983 beschloss der Österreichische Nationalrat das österreichische Bun-
desgesetz über das Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als 
Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung. Die 
seit 1983 hinzugekommenen Ramsar-Gebiete finden sich in den BGBl. 
153/2004 sowie BGBl. 12/2006. 

Weitere Anknüpfungspunkte bilden die Naturschutzgesetze der Bundeslän-
der bzw. die Nationalparkgesetzgebung. 

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Förderung von flächiger Bodenbedeckung in der Landwirtschaft (siehe 
auch Kapitel 3.1.4.1 – Nachhaltiger Aufbau des Bodens und Sicherung 
der Bodenfruchtbarkeit, -struktur und -stabilität); 

• Forcierung von abflussverzögernden Maßnahmen, wobei die Bandbreite 
von der Öffnung von ehemaligen Überflutungsflächen bis zu einer Anlage 
neuer Rückhaltebecken/Rückhalteteiche gehen kann; 

• gezielte Wiedervernässung entwässerter Feuchtgebiete und Anpassung 
der Nutzung an die standörtlichen Voraussetzungen – wo möglich Kon-
zeptentwicklung, Umsetzung von Modellprojekten, Monitoring und Lang-
zeitstudien; 

• Renaturierung von Fließgewässern unter Öffnung versiegelter Gewäs-
sersohlen;  

• im Bedarfsfall (regionale Prüfung erforderlich) Erhöhung der Grundwas-
serneubildung in Gebieten mit sinkenden Grundwasserspiegeln durch 
gezielte Rücknahme von Entwässerungen und Drainagierungen und 
Verhinderung weiterer Entwässerungen. Grundwasserneubildung könnte 
man auch bei Bedarf im Umfeld von großen Wasserentnahmestellen 
durch gezielte Grundwasseranreicherung unterstützen; 

• umfassende Umsetzung der WRRL, der Grundwasserrichtlinie und der 
EU-Naturschutzrichtlinien; 
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• verstärkte Etablierung und Förderung von wassersparenden Bewässe-
rungssystemen sowie Verbesserungen in der Bewässerungsplanung 
(siehe Kapitel 3.1.4.2 – Verstärkte Etablierung und Förderung von was-
sersparenden Bewässerungssystemen sowie Verbesserungen in der 
Bewässerungsplanung); 

• Berücksichtigung in Forschungs-, Förder- und Naturschutzprogrammen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf kann derzeit nicht quantifiziert werden. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Ein Konflikt kann sich in bestehenden Siedlungsgebieten hinsichtlich einer 
Vernässung von Kellern entwickeln. 

Handlungs-
trägerInnen 

BMLFUW, Bundesländer, GrundbesitzerInnen, Energieerzeuger, Wasser-
versorger, Interessenvertretungen, Landwirtschaftsbehörden, Raumord-
nung, NGOs, ÖBf, universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrich-
tungen 

Zeithorizont Die Umsetzung sollte kurz- bis mittelfristig erfolgen. 

 

3.10.4.11 Forcierung des Gewässerrückbaus und Stärkung eines 
integrierten Einzugsgebietsmanagements bei Gewäs-
sern sowie Vermeidung starker Gewässererwärmungen 

Ziel Kombinierter Hochwasser- und Biodiversitätsschutz durch Gewässerrenatu-
rierung und einer umfassenden Betrachtung von Wasserkörpern sowie der 
Vermeidung starker Gewässererwärmungen 

Bedeutung Unter dem Einfluss des Klimawandels werden sich die Abflussverhältnisse 
der Gewässer absolut und saisonal verändern, wobei hohe Unsicherheiten 
v. a. über die Entwicklung von Extremereignissen herrschen. Allerdings gibt 
es deutliche Hinweise, dass Extremhochwässer regional zunehmen können. 
Hinzu kommt, dass im Zuge der Forcierung von Wasserkraftwerksprojekten 
vermehrt Druck auf natürliche Fließgewässer ausgeübt wird.  

Gewässerökosysteme werden auch durch die bereits regional beobachtete 
Erhöhung der Wassertemperaturen in Folge des Klimawandels gefährdet, 
wobei Maximalwerte während Hitzeperioden besonders problematisch sind. 
Bei einer anhaltenden Erwärmung ist davon auszugehen, dass sich kältelie-
bende Fischarten wie die Bachforelle und die Äsche in die Oberläufe zu-
rückziehen und wärmeliebende Arten zunehmen werden. Dem 
flussaufwärtigen Ausweichen sind jedoch durch Verbauungen oder natürli-
che Barrieren Grenzen gesetzt.  
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Menschliche Eingriffe in Gewässer – v. a. Fließgewässer – können einen 
solchen Temperaturanstieg zusätzlich verstärken, z. B. durch Wasserauslei-
tung, Einleitung thermisch vorbelasteten Wassers, Rodung von Ufergehöl-
zen. Solche vom Menschen verursachten Eingriffe sind daher an vulnerab-
len Gewässern so auszugestalten, dass sie einer zu starken Gewässerer-
wärmung entgegen wirken. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es bestehen Schnittstellen mit den Aktivitätsfeldern Energie sowie Wasser-
haushalt und Wasserwirtschaft. Ein Bezug ist auch zu den Aktivitätsfeldern 
Raumordnung, Schutz vor Naturgefahren, Katastrophenmanagement, Bau-
en und Wohnen, Verkehrsinfrastruktur, Landwirtschaft, Tourismus sowie 
Wirtschaft gegeben. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten die EU-Wasserrahmenrichtlinie und die EU-
Hochwasserrichtlinie. 

Stand der 
Umsetzung 

Teilweise im Rahmen der Umsetzung der WRRL berücksichtigt (Bewilli-
gungsverfahren). 

empfohlene 
weitere 
Schritte  

Der Ausbau der Wasserkraft und nötige Hochwasser- und Gewässer-
schutzmaßnahmen sollten folgende Leitlinien mitberücksichtigen bzw. fol-
gende Schritte beinhalten: 
• Fortführung der Aktivitäten zur Ausweitung bzw. Sicherung von Überflu-

tungsbereichen und Hochwasserrückhaltebereichen; 
• Ausweisung von Risikozonen und Nichtbebauungszonen unter Berück-

sichtigung steigenden Hochwasserrisikos;  
• Gewährleistung einer nachhaltigen Nutzung und umfassenden Betrach-

tung von Gewässerkörpern; 
• Dämpfung von Abflussspitzen bei Starkniederschlägen; 
• Ausbau der energetischen Nutzung der Wasserkraft nur unter 

Bedachtnahme auf ökologische Folgewirkungen und Einbeziehung von 
Aspekten des Naturschutzes; 

• Umsetzung von Modellprojekten, Monitoring und Langzeitstudien; 
• umfassende Umsetzung der WRRL und der HWRL; 
• Berücksichtigung in der nationalen Energiestrategie;  
• Anpassung des Gewässermanagements und der Raumplanung; 
• umfassende Prüfung und erforderlichenfalls Einschränkung der Einlei-

tung thermisch vorbelasteter Wässer; 
• Entwicklung/Einsatz von geeigneten Maßnahmen und Verfahren zur 

Vermeidung thermischer Belastungen durch Wärmeeinleitungen (siehe 
Kapitel 3.3.4.9 – Verstärkte Berücksichtigung der Wassertemperaturen 
bei wasserwirtschaftlichen Maßnahmen).  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf kann derzeit nicht quantifiziert werden. 
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mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Durch den erhöhten Flächenbedarf und Einschränkungen bei der Einleitung 
von thermisch vorbelasteten Wässern können im Zuge der Umsetzung Kon-
flikte mit den Aktivitätsfeldern Landwirtschaft, Raumordnung (Siedlungsent-
wicklung) sowie mit Energie und Wirtschaft auftreten. 

Handlungs-
trägerInnen 

BMLFUW, Bundesländer (Naturschutzabteilungen), GrundbesitzerInnen, 
Energieerzeuger, Wasserwirtschaftsverbände, Industrie, Interessensver-
bände (z. B. Fischerei), NGOs, BOKU, Umweltbundesamt, Wasserbauabtei-
lungen der Bundesländer, Via Donau 

Zeithorizont Die Umsetzung sollte kurz- bis mittelfristig erfolgen. 

 

3.10.4.12 Erhalt von Ökosystemdienstleistungen bei nachhaltiger 
Landnutzung und im Naturschutz 

Ziel Bewusstseinsbildung für Ökosystemdienstleistungen in allen betroffenen 
Bereichen unter der Voraussetzung einer nachhaltigen Landnutzung und im 
Naturschutz (z. B. Beitrag zur Wasserretention, Hochwasserschutz, Biodi-
versität, Trinkwasserbildung, CO2-Bindung etc.) zur Forcierung einer nach-
haltiger Landnutzung und Stärkung des Naturschutzes 

Bedeutung Von intakten Ökosystemen werden zahlreiche Leistungen erbracht, die für 
das Funktionieren unserer Gesellschaft unerlässlich sind. Durch den Klima-
wandel werden einerseits wichtige Ökosystemdienstleistungen verstärkt 
gefährdet (wie z. B. der Verlust von Biodiversität) werden, anderseits wer-
den Ökosystemdienstleistungen (z. B. Kohlenstoffspeicherung, Hochwas-
serschutz, Biodiversität) noch zusätzlich an Bedeutung gewinnen. Untersu-
chungen zeigen, dass ein enger Zusammenhang zwischen intakten Lebens-
räumen und der Qualität und Quantität von Ökosystemdienstleistungen be-
steht. 
Um Ökosysteme in ihrer Funktionsfähigkeit zu erhalten, sollte geprüft wer-
den, wie ein Beitrag zu deren Sicherstellung aussehen kann. Es muss wei-
terhin gewährleistet sein, dass die auch gesellschaftlich wichtigen Belange 
wie z. B. Offenhaltung der Kulturlandschaft, aufrecht erhalten werden. Zu 
beachten ist, dass eine Konfliktabwägung und Prioritätensetzung unter den 
Aspekten des Klimawandels, der Bewahrung der Biodiversität und der Risi-
kovorsorge erfolgt. Die Sicherstellung von Ökosystemleistungen muss 
sektorübergreifend betrachtet werden und betrifft viele Bereiche – nicht nur 
die Landwirtschaft.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft, Tourismus, Energie, 
Schutz vor Naturgefahren, Raumordnung sowie Stadt – urbane Frei- und 
Grünräume. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten die Naturschutzgesetze, die Österreichische 
Biodiversitätsstrategie, Rechtsmaterien in der Land- und Forstwirtschaft 
sowie in der Wasserwirtschaft. 
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Stand der 
Umsetzung 

Im Bereich Landwirtschaft werden bereits jetzt im Rahmen der Gemeinsa-
men Agrarpolitik Ökosystemdienstleistungen abgegolten. Auch im Rahmen 
der Diskussionen zur Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013 ist diese Abgel-
tung von Ökosystemdienstleistungen ein Diskussionsthema.  

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Bewusstseinsbildung bei allen relevanten AkteurInnen und in der Bevöl-
kerung (siehe auch Kapitel 3.10.4.4 – Stärkung der Wissensvermittlung 
zur Bedeutung der Biodiversität und von Ökosystemen für Klimawandel-
anpassung in Ausbildung und verstärkte Öffentlichkeitsarbeit); 

• Konzeptentwicklung, Umsetzung von Modellprojekten, Langzeitstudien 
und Monitoring; 

• Berücksichtigung in Forschungs-, Förder-, und Naturschutzprogrammen; 
• Forcierung von Ökosystemleistungen im Inland, die einen positiven Bei-

trag zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung leisten. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf kann derzeit nicht quantifiziert werden. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Konflikte sind grundsätzlich zu allen Aktivitätsfeldern möglich, die Land nut-
zen, verbrauchen usw.  

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer (Naturschutzabteilungen), Interessenvertretun-
gen/Verbände, LandnutzerInnen, NGOs, Landwirtschafts- und Forstwirt-
schaftsbehörden 

Zeithorizont Die Umsetzung sollte kurz- bis mittelfristig erfolgen. 

 

3.10.4.13 Berücksichtigung des Themas Ökosysteme/Biodiversität 
im globalen Kontext  

Ziel Reduzierung der indirekten Beeinträchtigung der Biodiversität weltweit 

Bedeutung Nationale Klimawandelanpassung besitzt inhärent eine ausgeprägte globale 
Dimension. Bei einer nationalen Klimawandelanpassungspolitik sollen die 
externen Auswirkungen mitberücksichtigt werden, um die Auslagerung ne-
gativer oder sogar kontraproduktiver Effekte auf die globale Biodiversität 
und deren Anpassungsvermögen an den Klimawandel zu verhindern. Eine 
nationale Klimawandelanpassung soll so ausgestaltet sein, dass sie positiv 
auf gleichlautende Anstrengungen anderer Länder einwirkt.  

Für die Umsetzung dieser Handlungsempfehlung ist eine möglichst umfas-
sende Einbindung verschiedenster Akteurinnen und Akteure erforderlich. 
Eine schrittweise Vorgangsweise, beginnend bei besonders wichtigen Mate-
rien mit hoher Dringlichkeit und ausreichender politischer Unterstützung, ist 
zielführend. Diese Maßnahme weist einen besonders ausgeprägten 
Querschnittscharakter auf. 
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Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Landwirt-
schaft, Forstwirtschaft, Tourismus, Energie und Wirtschaft. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte sind:  

Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) verfolgt im inter-
nationalen Kontext die Ziele Armut zu vermindern, Frieden zu sichern und 
die Umwelt zu erhalten.  

Die Austrian Development Agency (ADA) ist die Agentur der Österreichi-
schen Entwicklungszusammenarbeit (OEZA). Sie ist für die Umsetzung aller 
bilateralen Programme und Projekte in den Partnerländern der OEZA ver-
antwortlich und verwaltet das dafür vorgesehene Budget. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt auf der Bildungs- und Informationsarbeit in Österreich, 
um das Thema Entwicklungszusammenarbeit einer breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen.  

Wirtschaftsprogramme (insbesondere Energie bzw. andere Ressourcen); 

Partnerschaften von Städten, Bundesländern, Klimabündnis; 

Zertifizierungssysteme im Hinblick auf Importe (z. B. Forest Stewardship 
Council – FSC, Programme for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes – PEFC); 

Rechtsinstrumente (z. B. Forest Law Enforcement, Governance and Trade 
FLEGT); 

Nationaler Aktionsplan für Nachhaltige Beschaffung (NAP). 

Stand der 
Umsetzung 

Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) verfolgt im inter-
nationalen Kontext die Ziele Armut zu vermindern, Frieden zu sichern und 
die Umwelt zu erhalten.  

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Überprüfung der wesentlichen österreichischen Programme im Hinblick 
auf ihre Effekte auf die globale Biodiversität bzw. ggf. Anpassungen; 

• Überprüfung der Effekte bei Importen, ggf. Anpassungen (Stärkung posi-
tiver Initiativen, Abschwächung negativer Vorgangsweisen); 

• Berücksichtigung von Klimawandelanpassung und von Biodiversitäts-
Standards in der Entwicklungszusammenarbeit, Integration in juristische 
und verfahrenstechnische Materie sowie bei Ausgestaltung internationaler 
Forschungspolitik; 

• Forcierung der Verwendung nachhaltig produzierter heimischer nach-
wachsender Rohstoffe zur Reduzierung von Importen und damit verbun-
denen möglichen negativen Effekten auf z. B. die Biodiversität in Staaten, 
aus denen nach Österreich importiert wird; 

• Kriterien und Monitoring sind so auszugestalten bzw. zu adaptieren, dass 
die zu erfüllenden Anforderungen denen für vergleichbare nationale Akti-
vitäten entsprechen; 
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• verstärkte internationale Kooperationen und verstärkte Beteiligung Öster-
reichs in relevanten internationalen Gremien (z. B. IPCC, EU-Politik) und 
Konventionen (z. B. CBD etc.); 

• auf nationaler politischer Ebene gilt es Adaption und Mitigation als Quer-
schnittsmaterie umfassend zu integrieren und international zu vertreten; 

• zur Umsetzung von globalen Biodiversitätsstandards bei Klimawandelan-
passungsprozessen ist es anzustreben, dass Österreich auch verstärkt 
die operative Abwicklung von Projekten übernimmt. Konzeptentwicklung 
und die Entwicklung von Kriterien und Standards müssen im Vorfeld 
durchgeführt werden;  

• Integration des Aspekts der Globalen Verantwortung in der Aus- und Wei-
terbildung; 

• Governance-Support bei Umweltprojekten;  

• Good Practice-Beispiele aufzeigen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf für spezifische Projekte kann z. B. durch Umschich-
tungen von multilateralen EZA-Zahlungen (derzeit 290 Mio. €/Jahr) zu bila-
teralen Zahlungen abgedeckt werden.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Ein mögliches Konfliktpotenzial wird darin gesehen, dass Entwicklungslän-
der die Unterstützung als Eingriff in ihre Souveränität interpretieren können. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, ADA, Gemeinden, Wirtschaft, Globale Verantwortung - 
Arbeitsgemeinschaft für Entwicklung und Humanitäre Hilfe , ANRICA (Öster-
reichische Agentur für Waldentwicklung, Waldbewirtschaftung und internati-
onale Kooperation) 

Zeithorizont Die Umsetzung sollte mittelfristig erfolgen. 
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3.11 Aktivitätsfeld Verkehrsinfrastruktur inklusive Aspekte zur Mobilität  

3.11.1 Allgemeine Beschreibung  

Zuverlässige und sichere Infrastrukturen ermöglichen die Mobilität und sind wesentlich für 

das Funktionieren einer Volkswirtschaft. Zur Verkehrsinfrastruktur eines Gebietes zählen alle 

Verkehrswege, ihre räumliche Ausdehnung, Vernetzung und die dazugehörigen baulichen 

und technischen Einrichtungen. Österreich verfügt über ein dichtes Straßen- und Eisenbahn-

netz, das sich allerdings unterschiedlich entwickelt. Während eine kontinuierliche Zunahme 

an Straßenkilometern zu verzeichnen ist, ist bei den Schienenstrecken in den letzten Jahren 

teilweise ein Schrumpfen festzustellen – und dieser Trend hält an. Die Gesamtlänge des 

österreichischen Straßennetzes beträgt 110.206 km (BMVIT 2010), wobei das hochrangige 

Straßennetz (Autobahnen, Schnellstraßen) eine Länge von 2.172 km (ASFINAG 2010) auf-

weist. Das österreichische Schienennetz umfasst eine Länge von rund 5.700 km mit fast 

1.000 Bahnhöfen und Haltestellen (ÖBB 2010). 

Wichtige Verkehrsinfrastrukturen mit langer Lebensdauer (Autobahnen, Eisenbahnstrecken, 

Wasserstraßen, Flughäfen, Häfen und Bahnhöfe), deren Betrieb und die entsprechenden 

Verkehrsmittel sind in großem Ausmaß durch klimatische Faktoren beeinflussbar. Diese 

können die Sicherheit, Effizienz (Wirtschaftlichkeit) und Pünktlichkeit des Verkehrs deutlich 

beeinträchtigen. Die Auswirkungen des Klimawandels und notwendige Anpassungsmaß-

nahmen gewinnen daher zunehmend an Bedeutung.  

Nach Ansicht der Europäischen Kommission ist die Anpassung existierender Verkehrsinfra-

strukturen an Klimaänderungen bei gleichzeitiger Gewährleistung ihres kontinuierlichen und 

sicheren Betriebs notwendig. Dies werde hohe zusätzliche Investitionen erforderlich machen. 

Zukünftig soll nach dem Willen der Kommission bereits bei der Planung neuer Verkehrsinfra-

strukturen und der dazu erforderlichen Transportmittel die Klimasicherheit im Vordergrund 

stehen (EK 2007, 2009). 

Durch die grundlegende Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur und der Mobilität für die Ge-

sellschaft und die Wirtschaft eines Landes besteht ein enger Bezug zu anderen Aktivitätsfel-

dern. Diese enge Vernetzung ist bei der Konzeption, Planung und Umsetzung von Anpas-

sungsmaßnahmen zu berücksichtigen. 

Das Aktivitätsfeld Verkehrsinfrastruktur (inklusive spezifischer Aspekte zur Mobilität) umfasst 

die Planung, Errichtung, Bewirtschaftung und Nutzung von Infrastrukturen, die dem Verkehr 

von Personen, Gütern und Nachrichten dienen. Es fokussiert einerseits auf die unmittelbare 

Betroffenheit von Verkehrswegen und -anlagen, Betriebsgebäuden und Leitsystemen durch 

den Klimawandel, andererseits aber auch auf Planungsverfahren. Speziell berücksichtigt 

werden Veränderungen bei Temperatur, extremen Niederschlagsereignissen, Sturm, 
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Schneedruck, Hochwasser, Lawinen etc. Neben den derzeit wichtigsten Verkehrsarten Stra-

ße, Schienenverkehr und Schifffahrt wird auch die Nutzung von Verkehrsinfrastruktur inso-

fern bearbeitet, als sich durch den erwarteten Klimawandel und die veränderten Komfortbe-

dingungen die Ausstattung und Ausgestaltung von Verkehrsmitteln, Betriebsgebäuden und 

Verkehrsflächen (z. B. Installation von Klimaanlagen und Beschattungseinrichtungen) ändern 

werden. Veränderungen im Freizeitverhalten (Stadtflucht etc.) und sonstige indirekte Wir-

kungen werden nicht gezielt bearbeitet.  

 

3.11.2 Vulnerabilitätsabschätzung des Aktivitätsfeldes Verkehrsinfrastruktur  

Zunehmende Temperaturen – insbesondere Hitzewellen – sowie extreme Wetterlagen, die 

Schnee, Eis, Nebel, Hagel, Stürme oder Starkregen mit sich bringen, können Verkehrsinfra-

strukturen beeinträchtigen.  

Generell werden sich die Veränderungen der klimatischen Bedingungen durch eine tenden-

ziell stärkere Abnutzung der Infrastruktur, eine daraus resultierende kürzere Lebensdauer 

und erhöhte Erhaltungskosten bemerkbar machen. Schäden an der Infrastruktur wirken sich 

auch auf den operativen Bereich aus: Häufigere Verzögerungen im Verkehr verursachen 

nicht nur Kosten im Straßen- und Eisenbahnbereich, sondern erstrecken sich auf die gesam-

te Wirtschaft (Hoffmann et al. 2009). Ein temporärer Ausfall oder Verkehrsbehinderungen 

können etwa zu nachhaltig wirkenden Versorgungsengpässen, zu erheblichen Störungen der 

öffentlichen Sicherheit, zur Behinderung von Pendlerströmen oder beispielsweise zu Liefer-

ausfällen bzw. -verzögerungen (speziell bei „Just-in-Time-Lieferungen“) führen. Die erwarte-

ten Effekte ändern die Ansprüche nicht nur an Planung, Errichtung, Bewirtschaftung und 

Nutzung der Verkehrsinfrastruktur, sondern auch an die Ausbildung der einschlägig tätigen 

Fachleute. 

Je nach Art der Verkehrsträger ist die Vulnerabilität unterschiedlich und eine einheitliche Ein-

stufung ist daher nicht möglich. Beim Neubau von Verkehrsinfrastrukturen sind Anpas-

sungsmaßnahmen relativ einfach möglich, sodass hier von einer geringen Vulnerabilität 
auszugehen ist. Beim Bestand ist durch die extrem hohe Systemträgheit die Vulnerabilität 

als hoch einzustufen. Bei der periodischen Sanierung sind hingegen Anpassungsmaßnah-

men möglich, sodass hier von einer mäßigen bis geringen Vulnerabilität ausgegangen 

werden kann.  

Hitzeperioden führen grundsätzlich zu hohen Oberflächentemperaturen auf Straßenbelägen 

und einer stärkeren thermischen Belastung der Baumaterialien. Dadurch kann sich der Stra-

ßenbelag aufweichen, sodass in weiterer Folge Spurrillen entstehen. Dazu kommen höhere 

Unfallzahlen durch verminderte Konzentrationsfähigkeit der Menschen.   
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Höhere Temperaturen und intensive Sonneneinstrahlung können auch zu Verformungen an 

Schienen führen. Außerdem besteht die Gefahr der Überhitzung von elektronischen Anla-

gen, insbesondere entlang von Bahnstrecken, wodurch sich das Ausfallrisiko erhöht, was 

wiederum die Verkehrssicherheit bei Bahnstrecken beeinträchtigen kann. Im Falle von Hitze-

perioden soll der Erfahrungsaustausch mit südlichen Nachbarländern hinsichtlich möglicher 

Anpassungsoptionen forciert werden.  

Eine besondere Gefahr für alle Infrastrukturbereiche zu allen Jahreszeiten geht von Extrem-
ereignissen wie Stürmen, Hagel oder Hochwässern aus. Starkregenereignisse können 

Straßen und Bahntrassen unterspülen oder Hangrutschungen verursachen. Im Schienenver-

kehr können Signale und Anlagen zur Stromversorgung durch Stürme zerstört und die Tras-

sen durch umgestürzte Bäume behindert werden. Auch weitere extreme Naturereignisse wie 

Hochwässer, kleinräumige Überflutungen, Lawinen- und Murenabgänge, Hangrutschungen, 

Felsstürze etc. können zunehmen. Die Auswirkungen dieser Extremereignisse reichen von 

kleineren Beschädigungen bis hin zur vollständigen Zerstörung von Infrastruktureinrichtun-

gen. In welchem Ausmaß sich Extremereignisse häufen, ist derzeit noch mit Unsicherheiten 

behaftet. Aufgrund des hohen Schadpotenzials – sowohl wirtschaftlich als auch für Einzel-

personen – ist ein vorausschauendes Agieren zur Verringerung der Vulnerabilität notwendig. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass für einzelne Alpentäler und Regionen eine hohe 

Vulnerabilität gegeben ist.  

Einerseits wird angenommen, dass der Verkehrssektor im Winter vermutlich vom Klimawan-

del eher profitieren wird, denn eine Abnahme von Frost- und Eistagen führt zu geringeren 

Einschränkungen in allen Verkehrssektoren (Straße, Schiene, Schifffahrt und Luftverkehr). 

Andererseits sind in Höhenlagen über 1.800 m infolge genereller Niederschlagszunahme im 

Winter – speziell in der ersten Hälfte des Jahrhunderts – stärkere Schneefälle zu erwarten, 

die für die Infrastrukturen eine erhebliche Gefahr darstellen können. Diese ist aber insgesamt 

– ebenso wie die Vulnerabilität – derzeit noch schwer einschätzbar. 

Permafrostdegradation im alpinen Raum führt u. a. zu Bodensetzungen, Solifluktion71, Rut-

schungen, Murenabgängen und Felsstürzen. Unmittelbar betroffen sind v. a. die Infrastruktur 

an den Hängen und Gipfeln (Schilifte, Materialseilbahnen, Berghütten, Wanderwege) sowie 

Infrastruktureinrichtungen in exponierten Unterhang- und Talbereichen. Es wird nach derzei-

tigem Wissensstand von einer mäßigen, regional auch hohen Verwundbarkeit ausgegan-

gen. 

                                                
 
71 Bodenfließen – großflächige, langsame hangabwärts gerichtete Fließbewegungen von lockerem Gesteinsmaterial in der 
Auftauzone des Dauerfrostbodens. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Dauerfrostboden


279 

Die Schifffahrt ist vor allem von Schwankungen im Wasserstand betroffen. In Zukunft ist mit 

verstärkten Einschränkungen sowohl durch Hochwasser als auch durch Niedrigwasser zu 

rechnen. Aufgrund des derzeitigen Wissensstandes ist eine verlässliche Einschätzung der 

Vulnerabilität nicht zu treffen. 

Bisher werden im Bereich Verkehr und der dazugehörigen Infrastruktur mögliche Effekte des 

Klimawandels und notwendige Anpassungsmaßnahmen sowohl in der Wissenschaft als 

auch in der Praxis kaum thematisiert. Ein temporärer Zusammenbruch von Hauptverkehrs-

verbindungen kann jedoch starke Auswirkungen auf die Regionalwirtschaft sowie die 

Gesundheitsversorgung haben (Behinderung von Pendlerströmen, Ausfall von Arbeitstagen, 

Erreichbarkeit von Pflegebedürftigen etc.). Um die Vulnerabilität zu reduzieren sind Wissens-

lücken zu schließen und belastbare Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln.  

 

3.11.3 Allgemeine Handlungsprinzipien im Aktivitätsfeld Verkehrsinfrastruk-
tur 

• Ein wesentlicher Anpassungsbedarf besteht bei der Vermeidung von Sicherheitsverlusten 

durch die sommerliche Überhitzung. Weiterer Handlungsbedarf entsteht aufgrund der Be-

lastung im Fußwege- und Radverkehr sowie bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

durch den Wärmeinseleffekt insbesondere in Städten (erhöhte Temperatur der Städte im 

Vergleich zum Umland). 

• Anpassungsbedarf besteht auch hinsichtlich der möglichen Zunahme von Starkregener-

eignissen, wobei hier der Schwerpunkt der Handlungsempfehlungen im Umfeld der Infra-

struktur wie auch bei den Entwässerungsanlagen liegt. Nichtsdestotrotz darf aber auch 

hier nicht vergessen werden, dass z. B. die Auswirkungen von Starkniederschlägen durch 

Maßnahmen in der Region gedämpft oder ganz vermieden werden können (siehe Aktivi-

tätsfelder Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft, Kapitel 3.3 und Schutz vor Naturgefah-

ren, Kapitel 3.7). 

• Im Aktivitätsfeld Verkehrsinfrastruktur (inklusive spezifischer Aspekte zur Mobilität) steht 

eine Vielzahl an Anpassungsmaßnahmen in einem engen Zusammenhang mit Klima-

schutzmaßnahmen. So stellen Maßnahmen zur Steigerung der Flächeneffizienz der Ver-

kehrsanlagen in vielen Fällen zugleich wirkungsvolle Anpassungsmaßnahmen dar (z. B. 

Baumpflanzungen durch Rückbau, Parkraumreduktion, Radwege statt Parkstreifen etc.). 

Im vorliegenden Dokument wird der Fokus auf Anpassungsmaßnahmen gelegt. Es wird 

jedoch generell empfohlen, bei Klimaschutzmaßnahmen die Anpassung quasi „mitzuden-

ken“ und vice versa, also Maßnahmen so zu konzipieren, dass sie beiden Zielen – Klima-

schutz und Anpassung – gleichzeitig dienen können. 
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• Die Handlungsempfehlungen gliedern sich einerseits in Maßnahmen, die die Verkehrsinf-

rastrukturen bzw. deren Umfeld direkt oder indirekt (z. B. über die Nutzung) betreffen und 

andererseits in Instrumente und Rahmenbedingungen, die dazu dienen, dass die Maß-

nahmen umgesetzt oder forciert werden. Da die neu errichtete Infrastruktur nur einen sehr 

geringen Anteil ausmacht, ist auch die Wirksamkeit von Anpassungsmaßnahmen in die-

sem Bereich sehr begrenzt. Daher sind Eingriffe in bestehende Verkehrsinfrastrukturen ei-

ne wesentliche Voraussetzung zur Anpassung an den Klimawandel. Hier wird nach einem 

robusteren Mix der Verkehrsarten getrachtet und speziell im städtischen Raum sind Bei-

träge zur Reduktion des „Wärmeinseleffektes“ notwendig (z. B. Rückbau versiegelter Ver-

kehrsflächen durch Verkehrsberuhigung).  
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3.11.4 Handlungsempfehlungen für das Aktivitätsfeld Verkehrsinfrastruktur 

3.11.4.1 Weiterer Ausbau von Informations- und Frühwarnsyste-
men 

Ziel Umsetzung des Vorsorgeprinzips für Verkehrsinfrastrukturen bei Extremwet-
terereignissen 

Bedeutung Gewisse Teilbereiche der Auswirkungen des Klimawandels sind zwar ab-
schätzbar, aber wissenschaftlich verlässliche Aussagen über das Auftreten 
von Extremwetterereignissen im Raum- (wo?) und Zeit- (wann?) Kontext 
sind derzeit noch nicht möglich. Der Ausbau der Informationsbasis und die 
Erstellung von Frühwarnsystemen – ist als Grundlage für alle weiteren 
Handlungsempfehlungen in diesem Aktivitätsfeld zu sehen, da diese die 
Basis für Entscheidungen darstellen. Ebenfalls besteht ein starker Bezug 
zur Handlungsempfehlung 3.12.4.9 – Forschung zur Anpassung an die Fol-
gen des Klimawandels im Bereich Verkehrsinfrastruktur). 

Um Schäden an der Verkehrsinfrastruktur zu vermeiden oder zu mildern 
und Personen zu schützen, ist eine rechtzeitige Vorbereitung auf Extrem-
wetterereignisse in mehrfacher Hinsicht erforderlich. Dazu gehören das 
Wissen zu den möglichen Auswirkungen, die organisatorischen und techni-
schen Maßnahmen ebenso wie die qualifizierte Ausbildung der maßgeben-
den Akteurinnen und Akteure, ausreichende Ressourcenbereitstellung und 
eine breite Einbindung der Bevölkerung. Inhalt und Bedeutung der Informa-
tions- und Frühwarnsysteme sind ausreichend zu vermitteln. 

Die Wirksamkeit von Informations- und Frühwarnsystemen hängt einerseits 
entscheidend von den Empfängerinnen/Empfängern der Meldungen und 
andererseits einer klaren Kompetenzregelung ab. Die große Flächenaus-
dehnung (über die Verwaltungsgrenzen hinweg) der Verkehrsinfrastrukturen 
erfordert zusätzlichen Koordinierungsbedarf.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Grundsätzlich besteht ein Bezug zu allen Aktivitätsfeldern, insbesondere zu 
den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefahren und Katastrophenmanage-
ment. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Große Verkehrsbetreiber, wie z. B. die ÖBB oder die ASFINAG, verfügen 
über gute Informations- und Frühwarnsysteme (z. B. die ÖBB im Falle von 
Hochwasser und Bränden; die ASFINAG für den Winterdienst). 

Stand der 
Umsetzung 

Verkehrsbetreiber verfügen über Informations- und Frühwarnsysteme, die 
kontinuierlich ausgebaut werden. 

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Aufbau eines Katalogs über Vulnerabilitätserfahrungen aus der Vergan-
genheit, die bei Entscheidungen über Neuinvestitionen herangezogen 
werden können (tlw. für Straßenabschnitte bei der ASFINAG vorhanden 
bzw. innerhalb der ÖBB bekannt; Erfahrungen zu Risikokartierungen von 
Straßen gibt es in skandinavischen Ländern);  

• Umsetzung der vorhandenen Grundlagen und weitere Forschung ent-
sprechend den Erkenntnissen der Entwicklung des Klimageschehens; 
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• Aufbau eines Monitoringsystems für Extremwetterereignisse (inklusive 
Informationen über Klimaparameter wie Niederschlag usw.) und laufende 
Evaluierung (Schadenskosten, mittel- und unmittelbar); 

• Durchführung technischer und organisatorischer Maßnahmen im Falle 
von Extremereignissen (Einsatzpläne etc.); 

• Einführung von Kompetenzregelungen (Zuständigkeitsregelungen und 
Beistandsverpflichtungen); 

• Ausbildung des Personals der Infrastrukturbetreiber, auch auf Landes- 
und kommunaler Ebene; 

• anlassbezogene Information der Bevölkerung; 

• Berücksichtigung von Ausfallsebenen in Extremsituationen;  

• hinsichtlich Hitzeperioden soll ein Erfahrungsaustausch mit unseren süd-
lichen Nachbarländern forciert werden. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Die Bereitstellung von Ressourcen ist für laufendes Monitoring und für das 
Zusammenführen von Daten notwendig; Kosten entstehen auch durch hö-
heren Personaleinsatz (z. B. bei starken Schneefällen). 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es konnte kein Konfliktpotenzial identifiziert werden.  

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Gemeinden, Verkehrsinfrastrukturbetreiber, Universi-
täten, FH, meteorologische Institutionen und Unternehmen (wie z. B. ZAMG, 
AustroControl). 

Zeithorizont Die Umsetzung sollte kurz- (bis mittel-) fristig erfolgen. 

 

3.11.4.2 Sicherung eines funktionsfähigen Verkehrssystems 

Ziel Anpassung der Verkehrsinfrastruktur zur Sicherstellung eines funktionsfähi-
gen und klimaverträglichen Verkehrssystems und zur Sicherung der Versor-
gung der Bevölkerung 

Bedeutung Die Verkehrsinfrastruktur muss an veränderte klimatische Bedingungen 
(z. B. Zunahme von Hitzetagen und der Temperatur an den Hitzetagen, Zu-
nahme der Starkregenereignisse) angepasst werden. Eine Vielzahl an tech-
nischen Möglichkeiten ist vorhanden, um klimawandelrobustere Verkehrsinf-
rastrukturen zu fördern, die letztlich auch eine geringere Vulnerabilität auf-
weisen. Jedoch ist speziell im Verkehr das Ziel einer möglichst guten Ab-
stimmung zwischen Anpassung und Klimaschutz wichtig. Die Gründe dafür 
sind: 

• Verkehrsinfrastrukturen sind sehr systemträge und determinieren lang-
fristig die Verkehrsmittelwahl; 
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• klug kombinierte Anpassungs- und Klimaschutzstrategien bei der Ver-
kehrsinfrastruktur (z. B. Ausbau des Umweltverbunds) versprechen spe-
ziell im urbanen Raum hohen Zusatznutzen für die Lebensqualität von 
Menschen angesichts der absehbaren Zunahme der Hitzebelastung. 

Die Gestaltung der Verkehrsinfrastrukturen bestimmt maßgeblich die Rand-
bedingungen in den Siedlungsräumen und Regionen. Die derzeit sehr nied-
rigen Transportkosten führen zu einem erhöhten Verkehrsaufwand (unter 
Verkehrsaufwand sind die gefahrenen Kilometer zu verstehen). Die Anpas-
sung einer derart ausgelegten Verkehrsinfrastruktur ist sehr aufwendig. Zu-
dem steigt mit zunehmenden Verkehrswegen auch das Risiko, dass diese 
durch klimawandelbedingte Ereignisse betroffen sind. Im Gegensatz dazu 
bewirkt eine stärkere Nutzung des öffentlichen Verkehrs eine Abnahme des 
Verkehrsaufwands und führt so zur höheren Robustheit des Systems.  

Bei der Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur fällt den Raumordnungsgeset-
zen die wesentliche Rolle zu, durch ein steuerndes Eingreifen z. B. die 
raumwirksamen Daseinsfunktionen wie Wohnen, Arbeiten, Versorgung, 
Erholung etc. besser miteinander zu verknüpfen (Prinzip der kurzen Wege) 
und mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar zu machen.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Gesund-
heit, Raumordnung, Bauen und Wohnen, Ökosysteme/Biodiversität, Wirt-
schaft, Tourismus, Schutz vor Naturgefahren sowie Katastrophenmanage-
ment.  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten der ÖBB-Rahmenplan für die Jahre 2011–2016, 
das ASFINAG-Bauprogramm 2011–2016 sowie das Zielnetz 2025+ für die 
ÖBB-Schieneninfrastruktur, die Instrumente der Raumordnung, Bauordnun-
gen; regionale Verkehrskonzepte und das Transit European Network (TEN-
Achsen). 

Stand der 
Umsetzung 

Klimawandel und Anpassung sind bis dato noch nicht in den Rahmenplänen 
des BMVITs oder in Raumplanungsinstrumenten enthalten.  

Die Europäische TEN-T Guideline wird aktuell überarbeitet. Die Diskussio-
nen in dem Prozess gehen dahin, dass der Klimawandel als eine globale 
Herausforderung in der Methode Berücksichtigung finden muss (DG Move 
2010).  

empfohlene 
weitere 
Schritte  

Güter- und Personenverkehr auf lokaler bis überregionaler Ebene 

Eine der wirksamsten Maßnahmen zur Gestaltung einer klimaresistenteren 
Verkehrsinfrastruktur ist die Reduktion des Verkehrsaufwandes. Diese 
hängt langfristig sowohl von den Bauordnungen wie auch den fiskalischen 
Randbedingungen ab.  

• Anbindung bzw. Neubau öffentlicher Einrichtungen (z. B. Spitäler, Behör-
den oder Schulen) an das öffentliche Verkehrsnetz; 

• Integration von Aspekten der Anpassung (und auch des Klimaschutzes) 
in alle Investitionen der Verkehrsinfrastruktur und Überprüfung der Inves-
titionspläne auf Widersprüche zu den Anpassungserfordernissen und 
Klimaschutzzielen;  
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• Evaluierung bestehender Verkehrsinfrastrukturen und bei Bedarf Auf-
rechterhaltung bzw. Ausbau von Parallelstrukturen (z. B. Schiene, Was-
serstraßen, Radverkehr, Fußgängerverkehr, öffentlicher Verkehr); 

• Ausbau der Infrastruktur für den intermodalen Verkehr (= den Transport 
von Gütern in ein und derselben Ladeeinheit oder demselben Straßen-
fahrzeug mit zwei oder mehreren Verkehrsträgern, wobei ein Wechsel 
der Ladeeinheit, aber kein Umschlag der transportierten Güter selbst er-
folgt);  

• stärkere Vernetzung der Verkehrsträger zur Reduktion der Vulnerabilität 
(Errichtung von multimodalen Verkehrsknotenpunkten);  

• Förderung des Mobilitätsmanagements von Betrieben und der öffentli-
chen Verwaltung; 

• Initiativen zur schrittweisen Realisierung der Kostenwahrheit im Verkehr 
(Kilometergeld, Abschreibung, kostenloses Abstellen im öffentlichen 
Raum, Stellplatzkosten, Umlegung der Kosten der Infrastrukturen auf die 
Allgemeinheit etc.) und des Verursacherprinzips bei der Kostenberech-
nung von Neuerschließungen („Verkehrserzeugerabgabe“); 

• Allokation der Mittel auch nach den Zielen Anpassung und Klimaschutz; 

• Abstimmung des Krisenmanagements auf die Klimawandelveränderun-
gen (Konzeptentwicklung);  

• Öffentlichkeitsarbeit zu Klimawandel und Verkehr/Mobilität;  

• Integration von Klimawandel und Verkehr/Mobilität in Ausbildung von 
ExpertInnen und Stakeholdern (Universitäten, Fachhochschulen, Behör-
den etc.);  

• Nachweis der Wirksamkeit durch Simulation, Umsetzung von Demonstra-
tionsprojekten und Monitoring. 

Lokaler und regionaler Personenverkehr 

• Anpassung der Infrastruktur zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs;  

• Veränderung der Verkehrsmittelwahl (Modal Split) zugunsten klimaver-
träglicher Verkehrsmittel durch lokale Verkehrsberuhigungsmaßnahmen; 

• weitere Forcierung von Geh- und Radwegen, im optimalen Fall durch 
Ausgestaltung mit schattenspendenden und vor Starkregenereignissen 
schützenden Elementen wie z. B. durch geeignete Baumpflanzungen, 
und weiterer Ausbau von Trinkbrunnen im Geh- und Radwegenetz; 

• Flexibilisierung von Arbeitszeiten zur Vermeidung von Lastspitzen unter 
Berücksichtigung sozialer Aspekte.  

Regionaler und überregionaler Personenverkehr 

• Verstärkte Nutzung der technischen Möglichkeiten z. B. für die Einrich-
tung von Telearbeitsplätzen oder Videokonferenzen (unter Berücksichti-
gung sozialer Aspekte), um das Verkehrsaufkommen zu verringern.  
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möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf ist – in Abhängigkeit von der jeweiligen Maßnahme – 
unterschiedlich hoch. Beispielsweise muss auch für die Planung von klima-
wandelangepasster Infrastruktur mit einem gewissen Ressourcenbedarf 
gerechnet werden, da hier Fachleute mit entsprechender Expertise benötigt 
werden. Einzelne Vorschläge lassen sich aber auch mit relativ geringen 
Mitteln umsetzen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Bei Ausbau von Infrastruktur kann es zu Konflikten mit dem Naturschutz 
kommen (wobei es laufende Aktivitäten gibt, diese zu minimieren).   
Konflikte können auch durch die Kosten für die Anpassungsmaßnahmen 
und durch zusätzliche Personalressourcen entstehen, aber auch durch un-
terschiedliche Interessenslagen. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Bundesanstalt für Verkehr, Kommunen, Verkehrsinf-
rastrukturbetreiber, PlanerInnen, Bauträger, Betriebe 

Zeithorizont Einzelne Punkte sind eventuell kurzfristig umsetzbar (z. B. Öffentlichkeitsar-
beit); mittelfristig bis langfristig/dauerhaft (z. B. Verankerung in den Raum-
planungsinstrumenten).  

 

3.11.4.3 Sicherstellung des thermischen Komforts durch Reduk-
tion der thermischen Lasten 

Ziel Verringerung der thermischen Belastung in Siedlungsräumen, bei Verkehrs-
trägern und Betriebsgebäuden 

Bedeutung Bei Nutzung und Betrieb von bestehender Verkehrsinfrastruktur werden teils 
durch die Verbrennung fossiler Energieträger und teils durch Beleuchtung 
große Mengen an Abwärme frei. Diese führen, neben der Temperaturzu-
nahme durch den Klimawandel, zu einer zusätzlichen Erhöhung der Hitze-
last für die Menschen. Die Reduktion dieser thermischen Lasten stellt somit 
einen weiteren wesentlichen Baustein bei der Sicherung des thermischen 
Komforts dar. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug zu den Aktivitätsfeldern Energie, Bauen und 
Wohnen, Gesundheit, Raumordnung, Wirtschaft sowie Tourismus. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten die Bauordnungen, die Instrumente der Raum-
ordnung und regionale Verkehrskonzepte.  

Stand der 
Umsetzung  

Klimawandel und Anpassung sind bis dato noch nicht in den Rahmenplänen 
des BMVITs oder in Raumplanungsinstrumenten enthalten.  

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Umstellung auf Infrastrukturen und Verkehrsmittel mit langer Lebensdau-
er (da diese zu einer höheren Systemeffizienz mit geringer Verlust-
leistung und geringerem Stand-by-Verbrauch führen);  
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• Entwicklung/Förderung von Technologien, die klimaschutzkonform sind 
(z. B. geringer Ressourcenverbrauch und Reduktion der CO2-
Emissionen) und bezüglich Hitzelasten und Extremwetterereignissen ge-
ringen Anpassungsaufwand erfordern (z. B. Nutzung von Fahrtwindküh-
lung bei Verkehrsmitteln, sickerfähige Beläge bei Nebenanlagen); 

• Verkehrsberuhigung im motorisierten Individualverkehr zur Reduktion der 
„thermischen Lasten“ in dichtverbauten Gebieten; 

• Verwendung einer tageslichtabhängigen Beleuchtung der Betriebsmittel, 
Flughäfen, Bahnhöfe etc.; 

• Ausbau der Infrastruktur für e-Mobilität, Strom aus Solaranlagen; 

• Schaffung weiterer Telearbeitsplätze, verstärkte Nutzung von Videokon-
ferenzen; 

• Konzeptentwicklung; Nachweis der Wirksamkeit durch Simulation, Um-
setzung von Demonstrationsprojekten und Monitoring;  

• Umsetzung und Anwendung der Eco-Design-Richtlinie (z. B. hinsichtlich 
Straßenbeleuchtung);  

• Anwendung von Energieeffizienzkriterien für die Planung von Verkehrs-
infrastrukturen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf ist – in Abhängigkeit von der jeweiligen Maßnahme – 
unterschiedlich hoch bzw. kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausge-
wiesen werden.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es konnte kein Konfliktbereich identifiziert werden.  

Handlungs-
trägerInnen 

Immobilienentwickler, IT-PlanerInnen, Geräteentwickler, Bund, Bundeslän-
der 

Zeithorizont Die Umsetzung sollte kurz- bis mittelfristig erfolgen. 

 

3.11.4.4 Reduktion von möglichen Hitzebelastungen für Fahrgäs-
te und Personal in öffentlichen Verkehrsmitteln durch 
geeignete Klimatisierung  

Ziel Steigerung der Betriebssicherheit hinsichtlich der Hitzebelastung in öffentli-
chen Verkehrsmitteln (Sicherheit für Personen und für Betriebsmittel) 

Bedeutung Die Erhöhung der Geschwindigkeiten, die zunehmende Zahl von Tunnelan-
lagen und die damit verbundenen Risiken erforderten die Vollklimatisierung 
des öffentlichen Personenverkehrs. Der Ausfall der Klimatisierung kann, wie 
sich im Sommer 2010 gezeigt hat, zur Gesundheitsgefährdung von Fahr-
gästen und Personal führen. Daher muss die Zuverlässigkeit der Klimatisie-
rung in öffentlichen Verkehrsmitteln weiter ausgebaut werden.  
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Auch im öffentlichen Nahverkehr – mit den zahlreichen Türen und den kur-
zen Intervallen zwischen den Öffnungszeiten – ist die Leistungsfähigkeit der 
Klimaanlagen begrenzt. Daher müssen neben der Reduktion von inneren 
thermischen Lasten und passiven Kühlstrategien in der räumlichen Gestal-
tung der Umgebung auch weitere Maßnahmen zur Absicherung durchge-
führt werden. Dabei ist zu beachten, dass diese nicht in Konflikt mit Klima-
schutzinteressen geraten.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug zu den Aktivitätsfeldern Gesundheit, Energie, Wirt-
schaft, aber auch zum Tourismus. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Die Anforderungen der Klimaanlagen in öffentlichen Verkehrsmitteln sind 
mittels Standards auf europäischer Ebene geregelt (z. B. EN 13129-1:2002 
für Eisenbahnen).  

Stand der 
Umsetzung 

Klimatisierung in öffentlichen Verkehrsmitteln ist teilweise gegeben; die Eu-
ropäischen Standards reagieren tlw. (z. B. im Falle der Eisenbahnen) auf 
den Anstieg der Temperaturen und passen die Standards an.  

Witterungsschutz ist ebenfalls teilweise vorhanden.  

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Weiterentwicklung der Klimatisierung öffentlicher Verkehrsmittel (unter 
weitgehender Ausnutzung von passiven Lüftungsmöglichkeiten); 

• rechtzeitige und bedarfsgerechte Klimatisierung der Fahrzeuge (vor Ab-
fahrt) kann durch eine entsprechende Schulung des Personals erreicht 
werden; 

• Weiterentwicklung der technischen Sicherheit von Klimaanlagen; 

• Erstellen von Verhaltensregeln für Fuhrparkbetreiber bei Ausfall der Kli-
matisierung; 

• Entwicklung von Systemen, die im Notfall greifen;  

• Ausstattung mit Notklimatisierung im Fernverkehr; 

• ausreichende Verfügbarkeit von Trinkwasser in Verkehrsmitteln und an 
Verkehrsknotenpunkten; 

• Forschung für die Schaffung technischer Voraussetzungen zur Kühlung;  

• Simulation von Betriebsbedingungen unter extremen Temperaturen; 

• Forcierung der Eigenverantwortung der Bevölkerung durch Bewusst-
seinsbildung (z. B. Kampagnen, dass Menschen Trinkwasser auf ihren 
Verkehrswegen mitnehmen, die Kleidung dem Wetter anpassen);  

• Förderung des Witterungsschutzes für Menschen und Betriebsmittel (z. B. 
Beschattung, Schaffung von Wartehäuschen);  

• Berücksichtigung des Klimawandels bereits bei Neuausschreibungen, 
sodass auch Hersteller auf die neuen Anforderungen reagieren können.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Die Kosten sind sowohl bei infrastrukturellen Änderungen als auch im Be-
trieb hoch. 
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mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Konflikte können mit den Zielen des Klimaschutzes auftreten, da die Klima-
tisierung mit einem hohen Energieaufwand verbunden ist. 

Handlungs-
trägerInnen  

Bund, ÖV-Betreiber, Bildungseinrichtungen, Bundesländer, Gemeinden, 
Hersteller von öffentlichen Verkehrsmitteln  

Zeithorizont Die Umsetzung sollte mittelfristig erfolgen. 

 

3.11.4.5 Überprüfung und allenfalls Anpassung von Rechtsnor-
men an den Klimawandel für Bau und Betrieb von Ver-
kehrsinfrastrukturen 

Ziel Anpassung von Gesetzen, Normen und Richtlinien an die Auswirkungen 
des Klimawandels 

Bedeutung Im Sinne der Effizienz soll der Ausgangspunkt jeder Anpassung die Evaluie-
rung bestehender Instrumente (z. B. Standards, Richtlinien, Gesetze, Stra-
tegien, Arbeitsgruppen) sein. In vielen Fällen können oft nur durch kleine 
Adaptierungen bestehender Mechanismen große Wirkungen für die Anpas-
sung erzielt werden. Die vorhandenen Baustandards gehen von konstanten 
Umweltbedingungen aus und bilden im Wesentlichen die Vergangenheit ab. 
Vorsorgeorientiertes Bauen, Betreiben und Sanieren von Verkehrsinfra-
struktur erfordert jedoch die Berücksichtigung der erwarteten zukünftigen 
Entwicklungen. Durch den Klimawandel und dessen Auswirkungen auf Bau-
ten und Betrieb der Verkehrsinfrastruktur sind Anpassungen erforderlich. 
Für den Erfolg dieser Maßnahme ist die Zusammenarbeit von Forschung – 
als Lieferant der Grundlagen – und Praxis wesentlich.  

Um vorhandene Rechtsnormen aber auf die möglichen Klimawandelauswir-
kungen ausrichten zu können, sollen Forschung (siehe Kapitel 3.11.4.9 – 
Forschung zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels im Bereich Ver-
kehrsinfrastruktur) und der Ausbau der Informationsbasis (siehe Kapitel 
3.11.4.1 – Weiterer Ausbau von Informations- und Frühwarnsystemen) wei-
ter vorangetrieben werden.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Für die Errichtung von Betriebsgebäuden besteht ein wesentlicher Anknüp-
fungspunkt zur Handlungsempfehlung Kapitel 3.6.4.6 – Anpassung an Bau-
standards und Normen an den Klimawandel (Aktivitätsfeld Bauen und Woh-
nen).  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bestehen zu den Richtlinien und Vorschriften für das 
Eisenbahnwesen (RVE) bzw. Richtlinien und Vorschriften für das Straßen-
wesen (RVS), zu den Technischen Spezifikationen für die Interoperabilität 
(TSI) sowie zu weiteren technischen Richtlinien wie z. B. der ÖNORM, Eu-
ropäischen Norm etc. 

Stand der 
Umsetzung 

In vereinzelten Standards/Regelungen auf EU-Ebene fanden Aspekte zur 
Anpassung an den Klimawandel bereits Eingang (z. B. TSI).  
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empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Berechnung der Sommertauglichkeit der Verkehrsinfrastruktur auf Basis 
zukünftiger Temperaturniveaus (Anpassung der Klimadatensätze); 

• Berechnung von Heizlasten (Vermeidung der Überdimensionierung von 
Heizungsanlagen);  

• Berechnung höherer physikalischer Belastungen zwecks Anpassung der 
Bauteile (z. B. häufigere Hochwasser, größere Hochwasserspitzen, ext-
reme Hitzeeinwirkungen); 

• Anpflanzung eines Bewuchses entlang von Verkehrswegen, der weniger 
anfällig für Windwurf ist (z. B. durch Auswahl der Baumart und der 
Wuchshöhe); relevant vor allem auch für Bann- bzw. Schutzwälder;  

• weiterer Forschungsbedarf zu konkreten Anforderungen und Lösungen;  

• Thematisierung des Klimawandels und der Anpassung an dessen Aus-
wirkungen bei der Novellierung der Bauordnungen der Bundesländer und 
in den Normungsgremien; 

• Entwicklung der Anpassungserfordernisse getrennt für Neubau und die 
Sanierung.  

Mittels Anpassung von bestehenden Rechtsnormen sollen die folgenden 
Themenbereiche abgedeckt werden:  

• Neu-Bemessung von baulichen Anlagen (Wassereinläufe, Kanäle, Si-
ckerflächen, Überflutungssicherheit von Verkehrsanlagen etc.) in konkret 
definierten Fällen;  

• angepasste Dimensionierung der Befestigungen (Verankerung) von Ver-
kehrseinrichtungen (z. B. Lichtsignalanlagen, Wegweiser, Straßenbe-
leuchtung); 

• Anpassung der konstruktiven Vorschriften für kritische Konstruktionen 
(Stromleitungen, Netzkonfiguration, Überkopfwegweiser etc.). 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf ist derzeit nicht quantifizierbar.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Mögliche Überreglementierungen aufgrund fehlender konkreter Aussagen 
zu den Auswirkungen des Klimawandels stehen im Widerspruch zur langen 
Nutzungsdauer von Verkehrsinfrastruktureinrichtungen.  

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Normungsgremien, Österreichisches Institut für Bau-
technik (OIB), Österreichische Forschungsgesellschaft Straße, Schiene und 
Verkehr (FSV) 

Zeithorizont Die Umsetzung sollte mittel- bis langfristig erfolgen. 
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3.11.4.6 Berücksichtigung von mikro-/mesoklimatischen Bedin-
gungen bei der Stadt- und Freiraumplanung  

Ziel Sicherstellung des thermischen Komforts durch eine angepasste Infrastruk-
turplanung als Teil der Stadt- und Freiraumplanung 

Bedeutung Da Verkehrsflächen einen Anteil von 20–40 % der Gesamtfläche ausma-
chen, haben sie auf das Mikro- bzw. Mesoklima einen ganz entscheidenden 
Einfluss. Eine stärkere Berücksichtigung von mikro- und mesoklimatischen 
Bedingungen in der Infrastrukturplanung kann einen wesentlichen Beitrag 
zur Anpassung an den Klimawandel leisten.  
Einige Maßnahmen können, wenn nicht entsprechend geplant, im Wider-
spruch zum Klimaschutz stehen – etwa wenn die Schaffung von Wasserflä-
chen und Grünanlagen zu einer Reduktion der Bebauungsdichte führt und 
dadurch erhöhte thermische Verluste auftreten. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Raumordnung 
und Stadt – urbane Frei- und Grünräume. Schnittstellen sind außerdem zu 
den Aktivitätsfeldern Gesundheit, Bauen und Wohnen, Wasserhaushalt und 
Wasserwirtschaft, Tourismus sowie Wirtschaft gegeben.  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Örtliche Raumplanung (Flächenwidmungs- und Bebauungspläne), ÖREK 
2011 (ÖROK 2011).  

Stand der 
Umsetzung 

Als 3. Säule im aktuellen ÖREK 2011 wird das Thema „Klimawandel, An-
passung und Ressourceneffizienz“ behandelt. Es werden Maßnahmen, (wie 
z. B. Freiräume schaffen bzw. erhalten) formuliert. 
Das EU-Projekt „GRaBS“ (finanziert durch INTERREG IVC) liefert Good 
Practice-Beispiele für die Planung unter Berücksichtigung lokaler Klimaver-
hältnisse (Stadt Graz ist als PJ Partner involviert).  

empfohlene 
weitere 
Schritte  

Stadtklimakonzepte sollen erstellt werden (evtl. langfristig verpflichtend ab 
einer EinwohnerInnenzahl von 50.000 Personen) und folgende Aspekte 
enthalten:  

• Erstellung von Mikroklima-Katastern (z. B. Wärmeinseln, Frischluftkorri-
dore, Windkomfort, …);  

• Einsatz von Simulationsprogrammen über Verkehrsaufkommen, Klima-
trends;  

• Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen, v. a. an „Hotspots“ (z. B. Be-
grünung, Wasserflächen);  

• Ausarbeitung eines Maßnahmenkatalogs (z. B. zum Grünanteil, zu Bau-
materialien) für betroffene Städte;  

• Berücksichtigung des Verhaltens der Menschen bei der Bebauungs- und 
Flächenwidmungsplanung im Hinblick auf die spätere Infrastrukturnut-
zung und den externen Energieaufwand für Mobilität; 

• Berücksichtigung von mikro- und mesoklimatischen Bedingungen in den 
Raumordnungsgesetzen der Länder und bei der Erstellung von Stadt-
entwicklungsplänen; 
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• Verkehrsberuhigung im motorisierten Individualverkehr sowie Rückbau 
von Parkraum zur Verbesserung des Mikroklimas und zur Reduktion der 
Hitzebelastung; 

• Grundlagenforschung; Konzeptentwicklung.  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Zum Ressourcenbedarf sind derzeit keine Angaben möglich. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Konflikte können durch wirtschaftliche Interessen insbesondere im Rahmen 
der Stadtentwicklung auftreten.  

Handlungs-
trägerInnen  

Bundesländer, Kommunen, PlanerInnen, MeteorologInnen, Verkehrsteil-
nehmerInnen 

Zeithorizonte Die Umsetzung sollte mittel- bis langfristig erfolgen. 

 

3.11.4.7 Reduktion des Zuwachses dauerhaft versiegelter Ver-
kehrsflächen als Überflutungsschutz 

Ziel Verringerung überschüssiger Versiegelungsflächen von Verkehrsinfrastruk-
turen zur Verminderung/Vermeidung von lokalen Überflutungen 

Bedeutung Durch die Überdimensionierung von Fahrbahn- und Abstellflächen für Fahr-
zeuge (z. B. überdimensionierte Landesstraßen neben Autobahnen) gibt es 
ein erhebliches Potenzial für Entsiegelung. Häufig bleiben Flächen nach 
dem Verlust ihrer Funktionen weiterhin versiegelt, weil keine rechtlichen 
Voraussetzungen für den Rückbau bestehen. Durch eine Entsiegelung er-
höht sich jedoch der Wasserrückhalt in der Fläche, sodass lokale Überflu-
tungen wirkungsvoll vermieden oder reduziert werden können.  
Grundsätzlich ist daher festzuhalten, dass die Vermeidung weiterer Versie-
gelung und ein Rückbau – wo möglich – prioritär anzustreben sind. Erst 
danach sind Alternativen (z. B. durch die Verwendung von durchlässigen 
Materialien) einzusetzen. Als letzte Option sollen Kompensationsmaßnah-
men ergriffen werden.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug vor allem zu den Aktivitätsfeldern Raumord-
nung, Bauen und Wohnen, Schutz vor Naturgefahren und Katastrophenma-
nagement.  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte sind RVS Boden und Gewässerschutz an Straßen (Er-
lass BMVIT 2011); die Instrumente der Verkehrsplanung, die 3. Säule des 
ÖREK 2011. 

Stand der 
Umsetzung 

Klimawandel und Anpassung sind bis dato noch nicht in den Raumord-
nungsinstrumenten berücksichtigt.  
Als 3. Säule im aktuellen ÖREK 2011 wird das Thema „Klimawandel, An-
passung und Ressourceneffizienz“ behandelt. 
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empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Prüfung bestehender Instrumente und ggf. Anpassung (z. B. Festlegung 
von maximalen Versiegelungsgraden in der Bebauungsvorschrift);  

• Entwicklung von Anreizen für das Offenhalten der Fläche (z. B. durch 
Ausgleichsleistungen für versiegelte Verkehrs- und Bauflächen in Sied-
lungsräumen); 

• Bevorzugung von Versickerungsflächen statt Versiegelung bei Neuerrich-
tung von Abstellflächen;  

• Entwicklung neuer Förderungsschienen für die Entsiegelung und Anpas-
sung der Straßenfinanzierung (bei Bedarf). 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Ressourcenbedarf besteht ggf. in der finanziellen Unterstützung für die Re-
naturierung versiegelter Flächen, bei Förderungen und Straßenfinanzierung. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Aufgrund der Flächenansprüche sind eventuell Konflikte mit der Raumord-
nung (Siedlungsentwicklung) möglich. 

Handlungs-
trägerInnen  

Bund, Bundesländer, Kommunen, Verkehrsinfrastrukturbetreiber, Bauträger, 
GrundeigentümerInnen 

Zeithorizont Die Umsetzung sollte kurz- bis mittelfristig erfolgen. 

 

3.11.4.8 Forschung zur Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels im Bereich Verkehrsinfrastruktur 

Ziel Verbesserung der Informationsbasis mit dem Ziel einer optimierten Anpas-
sung an die Folgen des Klimawandels 

Bedeutung Wissenschaftliche Erkenntnisse liefern die Grundlage für viele Anpas-
sungsmaßnahmen bzw. technische Entwicklungen und Maßnahmen im Kli-
maschutz. Sie schließen Wissenslücken und erhöhen damit das Problem-
bewusstsein.  

Forschungsbedarf besteht bei einer Vielzahl an Themen, die sich auf unter-
schiedliche Empfehlungen beziehen können. Dabei ist zur Erreichung des 
bestmöglichen Ergebnisses eine duale Forschung erforderlich (d. h. Weiter-
entwicklung bestehender Systeme, aber auch Modellversuche bzgl. Zu-
kunftstechnologien; Stichwort: Erneuerbare Energien). 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Forschungsaktivitäten sind im Sinne einer interdisziplinären Herangehens-
weise insbesondere mit den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefahren, 
Katastrophenmanagement, Raumordnung, Gesundheit und Ökosyste-
me/Biodiversität abzustimmen. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Forschungsförderungsprogramme (z. B. EU, Wissenschaftsfonds FWF, Ös-
terreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG, Klima- und Energie-
fonds), Auftragsforschung zu konkreten Themen, Stipendien, Leistungsver-
einbarungen mit Universitäten. 
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Stand der 
Umsetzung 

Es wird angenommen, dass in der Wissenschaft viele Daten und Informati-
onen vorhanden sind, jedoch fehlt die Verknüpfung mit der Praxis. Der Kli-
mawandel und die Anpassung im Verkehrssektor werden in der For-
schungsszene noch wenig behandelt. 

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Forschungsbedarf besteht u. a. in folgenden Bereichen: 
o regionale Klimafolgen (z. B. Verbesserung der Modelle, Regionalisie-

rung der Ergebnisse, Datengrundlagen für Normen); 
o Bioklimatologie und Mikroklima (z. B. Komfortbedingungen in Ver-

kehrsmitteln, Wärmeinseleffekt, Entwicklung von Simulationstools, 
Konzeptentwicklung zur Verbesserung des Mikroklimas); 

o klimafolgenangepasste Bauweisen, Materialforschung, Identifikation 
kritischer Betriebszustände, energiewirtschaftliche Analysen, Kos-
ten/Nutzen-Analysen); 

o Umsetzung und soziale Fragen (z. B. Wirksamkeit von politischen In-
strumenten, Vernetzung der Infrastrukturträger, Umsetzungshemm-
nisse, Verhalten der Betroffenen); 

o technische Anpassung (z. B. notwendige klimawandelbedingte An-
passung der Verkehrsträger); 

o interdisziplinär und transdisziplinär sollen neben den Risiken auch die 
Chancen des Klimawandels erforscht werden.  

• Einrichtung transnationaler ExpertInnensysteme insbesondere bei Flüs-
sen mit länderübergreifenden Überschwemmungsgebieten (z. B. March) 
bis zur praktischen Erprobung;  

• Simulation von Szenarien für Extremwetterereignisse einschließlich 
Handlungsumsetzung;  

• Optimierung der Frühwarnsysteme hinsichtlich Akzeptanz und Hand-
lungsumsetzung; 

• Analyse politischer, rechtlicher und sozio-ökonomischer Rahmenbedin-
gungen und Trends und deren Auswirkungen als Grundlage für nachhal-
tige Entscheidungen; 

• Forcierung des nationalen und internationalen Erfahrungsaustausches. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Erforschung der offenen Fragestellungen können bestehende För-
dertöpfe genutzt werden.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es ist kein Konfliktpotenzial vorhanden (Forschung soll aber Konflikte lösen 
helfen). 

Handlungs-
trägerInnen 

EU, Bund, Forschungsförderungseinrichtungen (z. B. Klima- und Energie-
fonds, Wissenschaftsfonds FWF, Österreichische Forschungsförderungsge-
sellschaft FFG), universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtun-
gen 

Zeithorizont Die Umsetzung sollte kurz- bis mittelfristig erfolgen. 

 



294 

3.11.4.9 Pilotprojekte zu klimawandelangepassten Verkehrsinfra-
strukturen 

Ziel Demonstration der Machbarkeit von klimawandelangepasster Verkehrsinf-
rastruktur 

Bedeutung Erfolgreich umgesetzte Projekte entfalten wesentlich stärkere Überzeu-
gungskraft als politische Appelle oder bloße Information. Deshalb ist es we-
sentlich, die Machbarkeit, aber auch die Vorteile entsprechender Konzepte 
zu demonstrieren. Dabei geht es um konkrete technische oder konstruktive 
Lösungen, die aber möglichst breit (thematisch wie räumlich) gestreut sein 
sollten. Wesentlich ist es in diesem Zusammenhang, dass die Erfahrungen 
aus diesen Pilotprojekten auch breit zugänglich gemacht werden. Dies kann 
über Meldungen im Internet oder Newsletter, Informationskampagnen etc. 
erreicht werden. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefah-
ren, Katastrophenmanagement, Raumordnung, Stadt – urbane Frei- und 
Grünräume, Bauen und Wohnen, Gesundheit sowie Ökosyste-
me/Biodiversität. Diese Handlungsempfehlung steht in engem Zusammen-
hang mit den Handlungsempfehlungen Kapitel 3.11.4.8 – Forschung zur 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels im Bereich Verkehrsinfrastruk-
tur und Kapitel 3.11.4.10 – Verbesserte Öffentlichkeitsarbeit. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Initiativen, wie z. B. Klima:aktiv, zeigen eine Vielzahl von Beispielen mit 
großen Wirkungen im Bereich Klimaschutz. Im Rahmen von Klima:aktiv wird 
auch der Themenbereich Mobilität angesprochen.  

Stand der 
Umsetzung  

Der Schwerpunkt von Klima:aktiv liegt auf Klimaschutz; Anpassung wird bis 
dato nicht thematisiert.  

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Entwicklung von praxistauglichen und multiplizierbaren Lösungen für 
Anpassungsmaßnahmen (z. B. Siedlungs- und Verkehrsinfrastrukturen); 

• Beachtung der mikroklimatischen Bedingungen in den Demonstrations-
projekten (Berücksichtigung des Umfelds); 

• Ergänzung durch Begleitforschung (Monitoring, Kosten/Nutzen-Analysen, 
sozialwissenschaftliche Begleitforschung); 

• Durchführung von Informationskampagnen: Die Ergebnisse der De-
monstrationsprojekte müssen öffentlichkeitswirksam aufbereitet und ver-
breitet werden. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Zum Ressourcenbedarf sind derzeit keine Angaben möglich. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 
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Handlungs-
trägerInnen 

EU, Bund, Bundesländer, Forschungsförderungseinrichtungen (z. B. Klima- 
und Energiefonds, Wissenschaftsfonds FWF, Österreichische Forschungs-
förderungsgesellschaft FFG), universitäre und außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen, innovative Immobilienentwickler/Bauträger 

Zeithorizont  Die Umsetzung sollte kurz- bis mittelfristig erfolgen. 

 

3.11.4.10 Verbesserte Öffentlichkeitsarbeit  

Ziel Schaffung von Akzeptanz für notwendigen Handlungsbedarf und Verbrei-
tung von Wissen betreffend das Thema Anpassung an den Klimawandel im 
Verkehrsbereich 

Bedeutung Auch wenn das Thema des Klimawandels und seiner Folgen medial von 
hoher Präsenz ist, so ist die Diskussion um die Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels noch neu und kaum im öffentlichen und politischen Dis-
kurs verankert. Nach wie vor werden die beiden Themen Klimaschutz 
(Mitigation) und Anpassung (Adaptation) verwechselt oder miteinander ver-
mischt. Abhilfe schaffen kann eine verstärkte und gezielte Öffentlichkeitsar-
beit.  

Idealerweise könnte auch ein „Botschafter“ für das Thema wesentlich sein, 
z. B. ein Baum anstelle des Autos. Da Menschen vor allem dann sensibili-
siert sind, wenn ein Ereignis aktuell auftritt (z. B. Hitzeperiode), sollten im 
Vorfeld diese möglichen Themen als Kampagnen ausgearbeitet werden. 
Dies hätte den Vorteil, dass sie dann im aktuellen Fall bereits vorliegen und 
umgesetzt werden können. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Das Thema Öffentlichkeitsarbeit ist für alle Aktivitätsfelder von enormer Be-
deutung und sollte aus diesem Grund in enger Abstimmung und aktivitäts-
feldübergreifend in Angriff genommen werden. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Nationale und regionale Programme und PR-Schienen (z. B. klima:aktiv, 
Klimarettung, Klimabündnis etc.); Kooperation mit NGOs.  

Der bestehende Newsletter vom Umweltbundesamt zu Klimawandel und 
Anpassung kann genutzt und einem weiteren Kreis zugänglich gemacht 
werden (z. B. Schulen, …) 

Kooperation mit Bildungseinrichtungen, Medien etc. dienen als Multiplikato-
ren. 

Stand der 
Umsetzung 

Der Newsletter Klimawandelanpassung ist ein wichtiges Kommunikationsin-
strument, dass sich mit dem rasch wachsenden Thema Anpassung an den 
Klimawandel in Österreich befasst (www.klimawandelanpassung.at). 
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empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Schaffung weiterer Information und Bewusstseinsbildung zum Klimawan-
del (z. B. Unterscheidung zwischen Wetter und Klima), zum Klimaschutz 
und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels sowie zu deren Un-
terscheidung bzw. Abgrenzung und auch Synergien;  

• verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zu Fragen der 
Anpassung von Gebäuden und deren Umfeld an die Folgen des Klima-
wandels; 

• Information über notwendige Anpassungsmaßnahmen der Verkehrsinfra-
strukturen und deren Umfeld durch planerische und bauliche Maßnahmen 
oder durch Verhaltensänderungen; 

• Erstellung von (Ergebnis-) Datenbanken für viele Anspruchsgruppen;  

• Etablierung der Wissenschaft als Informationslieferantin; 

• Entwicklung zielgruppenorientierter PR-Kampagnen, die über mehrere 
Kanäle laufen und auf regionale Besonderheiten (bzw. Betroffenheiten) 
eingehen. Wesentlich ist es, eine individuelle Betroffenheit zu erzeugen; 

• Erarbeitung von Aufklärungskampagnen zu speziellen Themen noch vor 
Eintreffen des Ereignisses (z. B. Hitzeperiode). 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der finanzielle, personelle und organisatorische Ausstattungsbedarf ist be-
trächtlich, da Stand der Umsetzung noch sehr gering ist.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Wenn Klimaschutz und Anpassung nicht gemeinsam gesehen werden und 
die weitläufige Meinung entsteht, dass die Anpassung den Klimaschutz er-
setzen kann.  
Interessenskonflikte sind mit wirtschaftlichen Lobbies und den Medien mög-
lich. Eine grundsätzliche Herausforderung besteht darin, dass in Gesell-
schaft und in Politik ein Umdenken und Verhaltensänderungen zu initiieren 
sind, die Konflikte hervorrufen können.  

Handlungs-
trägerInnen 

NGOs, NPOs, Bund, Bundesländer, Gemeinden, Schulen, Universitäten, 
Interessenverbände, Medien, Einzelpersonen 

Zeithorizont  Die Umsetzung sollte ehestmöglich auf individueller und gesellschaftlicher 
Ebene geschehen. 
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3.11.4.11 Aus- und Weiterbildung zum Thema Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels im Bereich Verkehrsinfrastruk-
tur 

Ziel Erhöhung des Wissensstandes zur Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels durch Vermittlung entsprechender Information in der Aus- und Wei-
terbildung 

Bedeutung Für eine effiziente Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen müssen ent-
sprechende Qualifikationen möglichst breit verankert werden. Eine Schlüs-
selstellung nimmt dabei der tertiäre Bildungssektor (Universitäten, Fach-
hochschulen) ein. Die Inhalte sind aber ebenfalls in Aus- und Weiterbil-
dungsprogramme für betroffene ProfessionistInnen (z. B. BaumeisterInnen) 
und generell in die schulischen Lehrpläne zu integrieren. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Aus- und Weiterbildung zum Thema Anpassung an den Klimawandel wird in 
allen Aktivitätsfeldern als wesentlich genannt, um die Folgen des Klimawan-
dels bewältigen zu können. Bei der Integration entsprechender Lehrinhalte 
sind Wechselwirkungen auf andere Aktivitätsfelder und Handlungsempfeh-
lungen zu berücksichtigen. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte sind die bestehenden Lehrpläne.  

Stand der 
Umsetzung 

In den schulischen Lehrplänen sind bereits Grundlagen zu Klimawandel 
vorgesehen, die Schaffung von Schwerpunkten zu Klimawandelanpassung 
und Verkehr/Mobilität sollte aber verpflichtend werden.  

empfohlene 
weitere 
Schritte  

• Anpassung der Lehrpläne für Architektur, Stadt- und Raumplanung, Bau-
ingenieurwesen, Verkehrsplanung, Freiraumplanung u. Ä.; 

• Förderung der Weiterbildung für ProfessionistInnen; 

• Anpassung der Lehrpläne für schulischen Unterricht; 

• aktive Integration in internationale Aktivitäten; 

• Bereitstellung von Ressourcen personeller und materieller Art. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Bei Integration entsprechender Inhalte in Lehrpläne, Schulungsunterlagen 
etc. Ressourcenbedarf relativ gering.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Konflikte können aufgrund eventuell bestehender Skepsis gegenüber den 
inhaltlichen Änderungen bei Lehrplänen oder Schulungsunterlagen ergeben. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Aus- und Weiterbildungsinstitutionen, Interessenverbände (Kammern) 

Zeithorizont  Die Umsetzung sollte kurz- bis mittelfristig erfolgen. 
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3.12 Aktivitätsfeld Raumordnung 

3.12.1 Allgemeine Beschreibung 

Einleitung 

Der Raumordnung kommt klimapolitisch sowohl im Handlungsfeld Klimaschutz als auch bei 

der Anpassung an den Klimawandel eine zentrale Rolle zu. Viele Maßnahmen zum Klima-

schutz und zur Anpassung haben einen klaren Raumbezug. Zudem können Raumnutzungen 

von Auswirkungen des Klimawandels betroffen sein bzw. das Klima selbst beeinflussen. Im 

Klimaschutz zählen insbesondere Maßnahmen wie die Schaffung von energieeffizienten, 

CO2-sparenden und verkehrsreduzierenden Raumstrukturen sowie die Bereitstellung von 

Flächen für regenerative Energieerzeugung zu den prioritären Handlungsfeldern. Während 

Maßnahmen zum Klimaschutz bereits seit Längerem Gegenstand politischer Diskussionen 

sind und auch im Raumordnungskontext vermehrt Berücksichtigung finden, erhält das The-

ma Anpassung an den Klimawandel erst seit kurzer Zeit vermehrte Aufmerksamkeit.  

Aufgrund des querschnittsorientierten Charakters und ihrer Kompetenz, Raumnutzungen zu 

steuern, kann die Raumordnung einen wesentlichen Beitrag zur Anpassung an den Klima-

wandel leisten. Sie ist in der Lage, Verletzlichkeiten sektorübergreifend zu berücksichtigen, 

den fachübergreifenden Dialog zur Entwicklung konkreter Anpassungsmaßnahmen zu mo-

derieren und widerstandsfähige Raumstrukturen zu fördern (Pütz & Kruse 2011). Die Anpas-

sung an den Klimawandel und eine integrative Abstimmung mit Maßnahmen zum Klima-

schutz stellt die Raumordnung zukünftig vor große Herausforderungen. Hierzu ist es erfor-

derlich, beide Säulen der Klimapolitik – Klimaschutz und Anpassung – sinnvoll miteinander 

zu kombinieren, Konfliktpotenziale auszugleichen und Synergiepotenziale zu nutzen.  

Viele bereits bestehende Ziele und Aufgaben der Raumordnung sind grundsätzlich in der 

Lage, einen wesentlichen Beitrag zur Klimawandelanpassung zu leisten. Einzelne etablierte 

Raumordnungsaufgaben werden allerdings durch den Klimawandel neue bzw. zusätzliche 

Dringlichkeit erhalten. Die bestehenden Instrumente bieten demnach eine Vielzahl an Mög-

lichkeiten, Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel umzusetzen bzw. durch den 

Klimawandel verschärfte räumliche Nutzungskonflikte zu bewältigen. Die Herausforderung 

diesbezüglich liegt darin, bestehende Planungsziele und Instrumente konsequenter und for-

cierter anzuwenden, Potenziale bestmöglich auszuschöpfen und das Instrumentarium auch 

im Sinne der Klimawandelanpassung laufend weiterzuentwickeln. 

Auch im Grün- und Weißbuch zur Anpassung an den Klimawandel in Europa (EK 2007, 

2009) verweist die Europäische Kommission auf die Raumordnung als geeignetes Instru-

ment für die Festlegung von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel und unterstreicht 
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ihre Schlüsselrolle bei der Sensibilisierung der Öffentlichkeit, der politischen Entscheidungs-

träger und der Berufsstände sowie für ein proaktives Vorgehen auf allen Ebenen. 

Raumordnung in Österreich 

Die verfassungsrechtliche Kompetenzverteilung sieht in Österreich auf Bundesebene keine 

Rahmengesetzgebung für die Raumordnung vor. In Gesetzgebung und Vollziehung wird die 

Raumordnung in Österreich auf der Landes- und Gemeindeebene geregelt (nominelle 

Raumordnung)  

Auf Ebene der Länder werden die Raumordnungsgesetze erlassen, welche Zielformulierun-

gen und Planungsgrundsätze enthalten und als Grundlage für die überörtliche und örtliche 

Raumordnung dienen. Die Raumordnungsgesetze sehen auf überörtlicher Ebene die Er-

stellung und Verordnung von Planungsinstrumenten vor. Diese können sich entweder auf 

das gesamte Landesgebiet beziehen (Landesentwicklungsprogramme), auf bestimmte Regi-

onen (regionale Entwicklungsprogramme bzw. regionale Raumordnungsprogramme, regio-

nale Entwicklungskonzepte, kleinregionale Entwicklungskonzepte) oder auf spezifische 

sektorbezogene Regelungsbereiche (Sachprogramme). Ihre Hauptaufgabe liegt darin, die 

Raumordnungsgesetze zu konkretisieren und Vorgaben für die örtliche Raumplanung und 

das nachgeschaltete Baurecht festzulegen. Die (klein)regionalen Entwicklungskonzepte sind 

nicht verbindlich.  

Die Vollziehung der örtlichen Raumordnung erfolgt auf Gemeindeebene in nahezu allen 

Bundesländern in Form des örtlichen Entwicklungskonzepts (örtliches Raumordnungspro-

gramm), des Flächenwidmungsplans und des Bebauungsplans. Ziel des örtlichen Entwick-

lungskonzepts als strategisches Instrument auf der Gemeindeebene ist es, die langfristigen 

Zielvorstellungen für die zukünftige räumliche Gemeindeentwicklung festzulegen. Der Flä-

chenwidmungsplan bildet das zentrale planungsrechtliche Instrument auf örtlicher Ebene. 

Darin werden konkrete Flächennutzungen auf Gemeindeebene parzellenscharf festgelegt. 

Der Bebauungsplan enthält Bestimmungen zu Bebauungsdichten, Bauformen sowie Art und 

Umfang der Ausnützung der für Bauzwecke bestimmten Grundstücke. 

Neben der nominellen Raumordnung gibt es eine Reihe von Fachpolitiken mit eigenständi-

gen Planungsinstrumenten für raumrelevante Aufgaben (funktionelle Raumordnung), die 

aber nicht den Regelungen der Raumordnungsgesetze unterliegen. 
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Abbildung 5: Ebenen und wesentliche Instrumente der Raumordnung in Österreich (stark vereinfachte Darstel-
lung). Grafik: Umweltbundesamt 

 

Als Bindeglied und gemeinsame Plattform zwischen Bund, Ländern, Gemeinden und Inte-

ressenvertretungen wurde 1971 die Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) ein-

gerichtet. Unter dem Vorsitz des Bundeskanzlers umfasst das politische Beschlussorgan der 

ÖROK alle BundesministerInnen und Landeshauptleute, die Präsidenten des Österreichi-

schen Städtebundes und des Österreichischen Gemeindebundes sowie mit beratender 

Stimme auch jene der Wirtschafts- und Sozialpartner. Eine der wesentlichen Aufgaben der 

ÖROK ist die Erarbeitung und regelmäßige Veröffentlichung des Österreichischen Raum-

entwicklungskonzeptes (ÖREK), welches als strategische Grundlage für die zukünftige 

Raumentwicklungspolitik und grundsätzlich als Leitlinie bzw. Handlungsanleitung gilt. Aktuell 

wurde das ÖREK 2011 (ÖROK 2011) veröffentlicht. Darin werden für ausgewählte Sachbe-

reiche die aus gesamtösterreichischer Sicht wichtigsten räumlichen Probleme dargestellt 

sowie mittelfristig erreichbare Handlungsziele und Maßnahmenkataloge formuliert.  

 

3.12.2 Raum- und raumordnungsrelevante Wirkfolgen des Klimawandels 

Die Auswirkungen des Klimawandels beeinflussen die Raumentwicklung, Flächennutzungen 

und lebenserhaltende Ökosystemleistungen. Raumnutzungen können durch den Klimawan-

del entweder direkt (z. B. Überhitzungseffekte von Gebäuden, Überschwemmungen) oder 

indirekt über die Auswirkungen auf die naturräumlichen Gegebenheiten (z. B. Veränderun-

gen der Wasserverfügbarkeit, veränderte Eignung von Flächen für bestimmte klimasensitive 

Landnutzungen) betroffen sein (Birkmann et al. 2010). Nicht alle raumrelevanten Folgen 

müssen aber gleichzeitig raumplanungsrelevant sein.  
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Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass der Großteil der wirtschaftlichen Sekto-

ren und Landnutzungen, die mit der räumlichen Entwicklung Österreichs im Zusammenhang 

stehen, von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen ist bzw. sein wird, wenngleich 

sektoral und regional in unterschiedlichem Ausmaß.  

Nachstehende Tabelle gibt einen Überblick zu möglichen Klimawandelfolgen, die einen ho-

hen Raum- und Raumplanungsbezug aufweisen. 

Tabelle 2: Überblick über ausgewählte Auswirkungen des Klimawandels auf die Raumentwicklung sowie mit 
Relevanz für die Raumordnung und raumwirksame Fachplanungen. 

Klimaänderung Wirkung Betroffene Raum-
nutzung 

Relevanz für 
Raumordnung 

Relevanz für 
Fachplanung 

zunehmende Hitze-
intensitäten u. -
perioden 

Hitzebelastung 
Überhitzung 
bioklimatische und gesund-
heitliche Belastungen 

dicht verbaute Berei-
che 

Sicherung Kalt- u. 
Frischluftentstehungs-
gebiete, Ventilations-
bahnen, „grüne“ und 
„blaue Infrastruktur“ 
etc. 

Stadtplanung 
Grünraumplanung 

zunehmende Tro-
ckenperioden 

Verknappung von Wasserres-
sourcen 
steigende Waldbrandgefahr  
Gefährdung der Schutzfunkti-
on des Waldes 

Wasserversorgung 
wasserabhängige 
Nutzungen 
Wald 

Sicherung von Was-
serressourcen 

Wasserwirtschaft 
Landwirtschaft 
Forstwirtschaft 

zunehmende Stark-
regenereignisse, 
Permafrostdegra-
dation 

Steigendes Naturgefahrenpo-
tenzial (Hochwasser, Massen-
bewegungen) 
qualitative Beeinträchtigungen 
des Trinkwassers 

Siedlungen 
Infrastruktur 
Wasserversorgung 

vorsorgender Hoch-
wasser- u. Naturge-
fahrenschutz 
Flächensicherung für 
alternative Wasser-
spender 

Wasserwirtschaft; 
Wildbach- u. 
Lawinenverbau-
ung 

veränderte Nieder-
schlagsregime 

veränderte Abflussregime von 
Flüssen 
> Hochwassergefahr 
> Verändertes Wasserkraftpo-
tenzial 

Siedlungen 
Infrastruktur 
Energie 

vorsorgender Hoch-
wasserschutz 
Sicherung unversie-
gelter Flächen, Ver-
besserung v. Versi-
ckerungskapazitäten 
auf bebauten Flächen 

Wasserwirtschaft 
Energiewirtschaft 
Stadtplanung 
Grünraumplanung 

Temperaturanstieg Permafrost- u. Gletscherrück-
gang  
> steigendes Naturgefahren-
potenzial 

Infrastruktur 
Siedlungen 

Naturgefahrenschutz Wildbach- und 
Lawinenverbau-
ung 

Änderung klimati-
scher Parameter 
(allg.) 

Verschiebung von Arealgren-
zen, Veränderung der Lebens-
raumeignung 
Veränderung von Lebensge-
meinschaften 
Veränderungen im Ertragspo-
tenzial 

Ökosysteme 
Land- u. forstwirt-
schaftliche Nutzungen 

Flächensicherung für 
Habitatvernetzung und 
Schutzgebiete 
klimainduzierte Land-
nutzungsänderungen 

Infrastrukturpla-
nung 
Naturschutz 
Landwirtschaft 
Forstwirtschaft 

 

Als vorrangige Klimafolgen mit Raumplanungsrelevanz werden die Veränderung von Natur-

gefahrenpotenzialen, zusätzliche humangesundheitliche Belastungen, mögliche Beeinträch-

tigungen für Wasser- und Energieversorgung sowie die Verschärfung von Raumnutzungs-

konflikten angesehen. Neben Extremereignissen können räumlich relevante Klimafolgen 

auch durch langfristige, „schleichende“ Prozesse auftreten. Dazu zählen z. B. regional bzw. 

lokal differenzierte Veränderungen von Angebot, Qualität und Kontinuität von Ökosystemleis-

tungen für Wirtschaft und Gesellschaft oder die veränderte Eignung von Flächen für klima-
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sensitive Raumnutzungen mit unterschiedlichen sozio-ökonomischen Auswirkungen (Land-

wirtschaft, Tourismus etc.). Die vorliegenden Handlungsempfehlungen beziehen sich in ers-

ter Linie auf folgende Klimafolgen: 

• Die erwarteten klimatischen Veränderungen (wie Anstieg der Durchschnittstemperatur, 

Veränderungen im Niederschlagsregime sowie Zunahme extremer Wetterereignisse) kön-

nen die Naturgefahrensituation in Österreich künftig beeinflussen. Je nach regionalen 

und lokalen Gegebenheiten kann es vermehrt zu Hochwasserereignissen und Über-

schwemmungen, Muren, Hangrutschungen und Sturzprozessen kommen, welche zuneh-

mend Siedlungsgebiete und Infrastruktur gefährden. Gleichzeitig ist die gesellschaftliche 

und wirtschaftliche Entwicklung mit wachsenden Schadenspotenzialen (Siedlungsflächen-

ausdehnung, Wertsteigerung im Bebauungsbestand) und damit mit steigender Verwund-

barkeit von Raumnutzungen gegenüber Klimawandelfolgen verbunden. 

• Steigende Temperaturen sowie veränderte Niederschlagsbedingungen haben darüber 

hinaus Einfluss auf die Quantität und Qualität der Wasserressourcen. So können be-

stimmte Regionen künftig von einer zeitweisen Verknappung der Wasserressourcen be-

troffen sein. Beeinträchtigungen der Qualität des Trinkwassers durch meteorologische Ext-

remereignisse können die Erschließung neuer, alternativer Wasserspender erfordern, um 

die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. 

• Insbesondere in dicht verbauten Gebieten wird es durch zunehmende Hitzetage und Hit-

zeperioden künftig zu hohen Hitzebelastungen mit Folgen für Wohlbefinden und Gesund-

heit kommen. 

• Auch der Tourismus ist von den Folgen des Klimawandels betroffen. Insbesondere nied-

riger gelegene Schigebiete werden zunehmend mit dem Problem abnehmender Schneesi-

cherheit konfrontiert sein. Andererseits eröffnen sich auch neue Chancen für den Sommer-

tourismus sowie für Alternativen zum schneebasierten Wintertourismus. 

• Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität sind bereits heute feststellbar. Da-

zu zählen insbesondere die Verschiebung von Arealgrenzen sowie Veränderungen in der 

Phänologie. Ohne die kohärente Vernetzung von Schutzgebieten und die Vermeidung wei-

terer Landschaftszerschneidungen ist zukünftig eine Beschleunigung von 

Biodiversitätsverlusten zu erwarten.  

Vermehrte raumwirksame Klimafolgenrisiken und gleichzeitig zunehmende Raumansprüche 

der Gesellschaft führen insbesondere in den alpin geprägten Teilräumen Österreichs mit 

naturbedingt knappem Dauersiedlungsraum zu zunehmender Flächenverknappung und da-

mit zur Einengung zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklungsmöglichkeiten. Die zunehmende 

Diskrepanz zwischen Raumbedarf und Raumverfügbarkeit, und insbesondere die Verknap-
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pung des verfügbaren und für Siedlungs-, Infrastruktur-, Industrie- und Gewerbezwecke 

nutzbaren Flächenangebots, lassen darüber hinaus auch zunehmende Raumnutzungskon-

flikte (wie etwa zwischen Siedlungsentwicklung, Energieaufbringung, Gewerbe, Wasserkraft, 

Tourismus, Landwirtschaft und Privathaushalten) erwarten. 

Identifikation von Handlungsempfehlungen für das Aktivitätsfeld  

Vorbemerkung 

Die nachstehenden Handlungsempfehlungen für das Aktivitätsfeld Raumordnung stützen 

sich vorwiegend auf Empfehlungen und Ergebnisse folgender Studien, Projekte und Publika-

tionen: 

• ÖREK 2011: Österreichisches Raumentwicklungskonzept – Handlungsräume 2020 

• ÖREK 2011 – Arbeitspapier der Arbeitsgruppe III „Umwelt-Klimawandel-Ressourcen“  

• CLISP (Climate Change Adpatation by Spatial Planning in the Alpine Space): ETZ Alpine 

Space Projekt (www.clisp.eu) 

• FloodRisk II (Vertiefung und Vernetzung zukunftsweisender Umsetzungsstrategien zum 

integrierten Hochwassermanagement): Projekt (mit zahlreichen Teilprojekten) finanziert 

aus den Mitteln des BMLFUW und des BMVIT. 

• ÖROK 2005: ÖROK-Empfehlung NR. 52 zum präventiven Umgang mit Naturgefahren in 

der Raumordnung (Schwerpunkt Hochwasser) 

• ÖROK 2005: Präventiver Umgang mit Naturgefahren in der Raumordnung. Materialien-

band. ÖROK Schriftenreihe Nr. 168. 

• ClimChAlp (Climate Change, Impacts and Adaptation Strategies in the Alpine Space): 

Interreg IIIB Alpine Space Projekt (www.climchalp.org)  

• AdaptAlp (Adaptation to Climate Change in the Alpine Space): ETZ Alpine Space Projekt 

(www.adaptalp.org) 

• KlimaMORO (Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel): Forschungsprogramm des 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und des Bundesin-

stituts für Bau-, Stadt und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung (BBR) in Deutschland ( www.klimamoro.de)  

• CIPRA (2010): Raumplanung im Klimawandel. Ein Hintergrundbericht der CIPRA. COM-

PACT Nr. 02/2010.  

 

http://www.clisp.eu/
http://www.climchalp.org/
http://www.adaptalp.org/
http://www.klimamoro.de/
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3.12.3 Allgemeine Handlungsprinzipien für das Aktivitätsfeld Raumordnung 

 

• Anpassung des rechtlichen Rahmens 

Die Klimawandelanpassung sollte explizit als Ziel und Aufgabe der Raumordnung bzw. als 

Planungsgrundsatz in den Landesraumordnungsgesetzen verankert werden (BMVBS 2010b, 

CLISP 2011a, b, d, Pütz & Kruse 2011). Hierdurch können Ziele der Klimawandelanpassung 

der Interessenabwägung zugänglich gemacht, anpassungsrelevante Planinhalte der Prüf-

pflicht der Aufsichtsbehörde unterworfen sowie eine Legitimations- und Bindungswirkung zur 

Berücksichtigung von Anpassungsaspekten in den Planungsinstrumenten der überörtlichen 

und örtlichen Planungsebenen erzeugt werden. Den Raumordnungszielen und Planungs-

grundsätzen kommt vor allem in denjenigen Bundesländern, in denen eine vergleichsweise 

geringe überörtliche Planungsintensität besteht, verstärkte unmittelbare Entscheidungsrele-

vanz für die örtliche Planungsebene zu. Bei der Aufnahme in den Ziel- bzw. Grundsatzkata-

log ist auf die verstärkte Notwendigkeit einer integrativen Herangehensweise in Bezug auf 

Anliegen des Klimaschutzes (Energieeffizienz, regenerative Energiebereitstellung etc.) hin-

zuweisen, d. h. auf die frühzeitige Berücksichtigung raumordnerischer Zielkonflikte und 

Synergiepotenziale zwischen beiden klimapolitischen Handlungssträngen.  

• Konsequentere Anwendung der vorhandenen Planungsinstrumente zur Umsetzung 
einer nachhaltigen Raumentwicklung und Weiterentwicklung des bestehenden In-
strumentariums im Sinne der Klimawandelanpassung 

Vorhandene und etablierte Raumordnungsleitbilder und Ziele, wie sie in den Ziel- und 

Grundsatzformulierungen der meisten Landesraumordnungsgesetze festgelegt sind, und die 

auf eine geordnete und nachhaltige Siedlungsentwicklung (u. a. Bündelung und Konzentrati-

on der Infrastruktur, Vermeidung von Zersiedlung) abzielen, tragen in vielen Fällen und auf 

unterschiedliche Weise sowohl zur Klimawandelanpassung als auch zum Klimaschutz bei. 

Dies gilt beispielsweise für bestehende Raumordnungsaufgaben, die auf eine kompakte, 

nach innen orientierte Siedlungsentwicklung, auf eine haushälterische Nutzung von Boden 

und Bauland sowie auf den Schutz vor Naturgefahren abzielen. So sind etwa geschlossene 

Siedlungsstrukturen effizienter mit technischen Maßnahmen vor Naturgefahren zu schützen 

und begünstigen die effiziente Energieversorgung. Gleichzeitig tragen flächenschonende 

Siedlungsstrukturen und die Verringerung neuer Flächeninanspruchnahme (z. B durch kon-

sequente Anwendung des Prinzips „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“), die Wieder-

nutzung von Brachflächen oder das Schließen von Baulücken (BMLFUW 2009c, 2011d), 

auch zur Sicherung und Freihaltung von Flächenpotenzialen für unterschiedliche klimawan-

delrelevante Freiraumfunktionen bei – wie für natürliche Hochwasserrückhalteräume, Kalt-

lufträume und -korridore, ökologische Lebensraumkorridore oder Trinkwasserentstehungs- 
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und gewinnungsgebiete. Die Raumordnung kann demnach wesentliche Beiträge zur Klima-

wandelanpassung im Rahmen der bestehenden Ziele und Instrumente erbringen. Vielfach 

handelt es sich dabei um Maßnahmen, die auch unabhängig vom Klimawandel ökonomisch 

und ökologisch vorteilhaft sind oder in mehrfacher Hinsicht Vorteile zu erbringen vermögen 

(Birkmann et al. 2011). Eine effektive Ausschöpfung vorhandener Potenziale zur Klimawan-

delanpassung setzt jedoch vielfach voraus, dass bestehende Raumordnungsziele wirksamer 

umgesetzt und die bestehenden Instrumente konsequenter angewendet werden. Darüber 

hinaus sind die laufende Weiterentwicklung des Planungsinstrumentariums und dessen An-

wendungsbereiches im Sinne von Zielen der Klimawandelanpassung erforderlich (CLISP 

2011a, b).  

• Ermöglichen der Nachsteuerbarkeit von Planungen und der Anpassungsfähigkeit 
des Planungssystems 

Ein insgesamt stabiles und verlässliches Rechts- und Planungssystem ist Voraussetzung für 

die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung. Andererseits erfordern die Anpassung 

an den Klimawandel und bestehende wissenschaftliche Unsicherheiten über dessen regiona-

le Ausprägungen erhöhte Flexibilitätsspielräume. Zum einen sollen Planungs- und Entwick-

lungsziele bei Vorliegen eines verbesserten Wissensstandes über Klimaänderungen bzw. 

deren raumbedeutsame Auswirkungen nachgesteuert werden können (d. h. zum Beispiel, 

dass bei der Formulierung und Implementierung von Planungszielen und -maßnahmen eine 

gewisse Bandbreite möglicher Entwicklungen berücksichtigt werden sollte, Offenhalten von 

mehreren Raumnutzungsfunktionen oder die temporäre Zuweisung bestimmter Raumnut-

zungen) (Birkmann et al. 2010). Zum anderen soll die Ausgestaltung von Planungsinstru-

menten, einschließlich deren Anwendungspraxis, selbst entsprechend kurzfristig nachjustiert 

werden können.  

• Langfristige Planung über Revisionszyklen hinaus 

Um den Herausforderungen des Klimawandels langfristig zu begegnen ist es notwendig, 

über die üblichen Planungshorizonte der Raumplanung (Intervalle der Planrevisionen ca. 10–

15 Jahre) hinaus zu planen. Dabei sollen Raumentwicklungsziele und -strategien grundsätz-

lich so ausgelegt sein, dass sie auch mögliche zukünftige Wirkungen des Klimawandels be-

rücksichtigen und spätere Anpassungsmaßnahmen ermöglichen (ARL 2010). Strategischen 

Planungsinstrumenten auf der überörtlichen und örtlichen Ebene kommt hierdurch verstärkte 

Bedeutung zu.  
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• Verstärkte Kooperation und Koordination der Raumplanung mit raumwirksamen 
Fachplanungen 

Aufgrund der notwendigen ganzheitlichen und sektorübergreifenden Betrachtung bei der 

Anpassung an den Klimawandel und der vielen Schnittstellen der Raumordnung zu raumre-

levanten Sektorplanungen ergibt sich allgemein ein hoher Abstimmungs- und Koordinie-

rungsbedarf. Dies gilt insbesondere für sektorübergreifende Rechts- und Planungsmaterien 

wie z. B. dem Schutz vor Naturgefahren, die durch starke Aufgaben- und Kompetenzvertei-

lung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden geprägt sind. Die horizontale Kooperation und 

Vernetzung der Raumordnung mit anderen Fachplanungen und relevanten Fachdisziplinen 

wie beispielsweise (Schutz-)Wasserwirtschaft, Wildbach- und Lawinenverbauung, Städte-

bau, Meteorologie usw. ist daher zu forcieren (ÖROK 2005a; Fürst 2006; Pütz & Kruse 

2011). In erster Linie gilt es, die vorhandenen Schnittstellen zwischen den einzelnen 

Sektorpolitiken klar zu definieren und eine gemeinsame Ausrichtung zu forcieren. Das ÖREK 

2011 schlägt hierzu „Runde Tische“ zwischen Sektor- und Raumpolitik vor (ÖROK 2011), die 

auch zu klimarelevanten Fragestellungen eingerichtet werden sollten.  

• Forcierung der vertikalen Kooperation 

Neben einer verstärkten horizontalen Kooperation sollte zudem die Koordination zwischen 

den Planträgern auf den unterschiedlichen Planungsebenen (vertikale Planungskohärenz) 

verstärkt und die Einbindung regionaler und lokaler Akteurinnen/Akteure und PlanerInnen 

forciert werden. Nur dadurch können langfristig die Handlungsbereitschaft erhöht und erfor-

derliche Schritte zu einer erfolgreichen Umsetzung gesichert werden. 
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3.12.4 Handlungsempfehlungen für das Aktivitätsfeld Raumordnung 

3.12.4.1 Erarbeitung und Bereitstellung praxisrelevanter Daten- 
und Informationsgrundlagen, Bewusstseinsbildung so-
wie bessere Vernetzung der Akteurinnen und Akteure 

Ziel  Generierung, Bereitstellung und Transfer von verbessertem raumrelevan-
tem Klimafolgenwissen, das für Entscheidungsprozesse in der Raumord-
nung unmittelbar nutzbar und nützlich ist; 
Erhöhung der Handlungsbereitschaft und der Handlungskompetenz von 
Raumordnungsakteurinnen/-akteuren und betroffenen Bürgerinnen/Bürgern 
im Umgang mit dem Klimawandel. 

Bedeutung Bewusstseinsbildung und Wissenstransfer bilden eine wesentliche Grundvo-
raussetzung für die Anpassung und deren Umsetzung. Vor allem für die 
Raumordnung als Querschnittsmaterie mit koordinierenden und zukunftsbe-
zogenen Aufgaben sind entscheidungsrelevante und umfassende Informati-
onen und der Wissenstransfer essenziell für die Vermeidung von „Fehlan-
passungen“. Eine bessere Vernetzung der Akteurinnen und Akteure sowohl 
innerhalb und außerhalb der Raumordnung als auch auf allen Ebenen (von 
der Gemeinde über die PlanerInnen bis zum Bund) kann wesentlich zur 
Erhöhung der Anpassungsfähigkeit beitragen. 
Die Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels in der räumli-
chen Planung erfordert einerseits belastbare Datengrundlagen und anderer-
seits die Übersetzung von Klimafolgen- und Anpassungswissen in raumbe-
deutsame Handlungen. Die Erkenntnisse aus Klimafolgenforschung und 
den Klimamodellen sind so aufzubereiten, dass sie für lokale und regionale 
EntscheidungsträgerInnen und für die PlanerInnen auch direkt anwendbar 
sind. Zur Unterstützung der für die Umsetzung zuständigen Akteurinnen und 
Akteure sind Arbeitshilfen (Leitfäden, Handbücher, Checklisten etc.) zu er-
stellen. 
Für eine effiziente Umsetzung müssen entsprechende Qualifikationen breit 
verankert werden. Eine Schlüsselfunktion nimmt dabei der Bildungssektor 
ein. Das Thema Anpassung ist verstärkt in die universitäre Ausbildung, aber 
auch in Aus- und Weiterbildungsprogramme zu integrieren. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Potenziell kann die Zusammenarbeit mit Handlungsträgerinnen/-trägern aus 
vielen bzw. allen Aktivitätsfeldern notwendig bzw. vorteilhaft sein (insbeson-
dere betreffend Maßnahmen zu Vernetzung, Bewusstseinsbildung, Abstim-
mung). 

Stand der 
Umsetzung 

Das Thema Anpassung an den Klimawandel wird noch unzureichend in der 
Aus- und Weiterbildung berücksichtigt.  
Erste Ansätze zu Leitfäden und Arbeitshilfen liegen aus Pilotprojekten vor. 
Zum Beispiel umfassen die Ergebnisse des ETZ Alpenraum-Projekts CLISP 
u. a. einen Leitfaden für PlanerInnen zur Bewertung der Klimawandelfitness 
von Planungsinstrumenten und -prozessen sowie eine diesbezügliche 
Checkliste (CLISP 2011c). Eine im Rahmen von CLISP erstellte Transnatio-
nale Strategie zur Berücksichtigung von Klimawandelanpassung in der Pla-
nung (CLISP 2011a) enthält eine Anleitung zur Umsetzung auf der regiona-
len Ebene.  
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empfohlene 
weitere 
Schritte 

Verbesserung der Wissensbasis 
• Verbesserung der Datengrundlagen und Wissensbasis zu möglichen 

raum- und raumplanungsrelevanten Klimawandelfolgen und 
Verwundbarkeiten (Pütz & Kruse 2011); 

• Verbesserung der Nutzbarkeit von Klimafolgeninformationen durch Ent-
scheidungsträgerInnen in der Raumordnung; bessere Verschneidung 
zwischen der Wissensgenerierung von Seiten der Klima- und Klimafol-
genforschung und den spezifischen Informationsbedürfnissen seitens der 
Raumordnung durch Dialog zwischen Forschung und Praxis; 

• Bereitstellung von raumrelevanten Informationen und Daten zu Klima-
wandel, Klimafolgen und Anpassungsoptionen an Raumordnungsakteu-
rinnen/-akteure, indem z. B. regionale Planungsverbände die Funktion als 
Datendrehscheiben übernehmen (CLISP 2011a, b); 

• Einrichtung von Raummonitoringsystemen mit klimawandelrelevanten 
Indikatoren, um ein adaptives Management von raumrelevanten Klima-
wandelfolgen zu ermöglichen (CLISP 2011b). 

Wissenstransfer 
• Ausarbeitung und Bereitstellung von Arbeits-, Planungs- und Vollzugshil-

fen sowie entscheidungsunterstützenden Werkzeugen für Planungsträ-
ger, Aufsichts- und Genehmigungsbehörden, Gemeinden und Planerin-
nen/Planern (z. B. Leitlinien, Handbücher, Checklisten, Standards), die 
Anleitungen und Hilfestellungen dazu geben, wie das Thema Klimawan-
delanpassung in der Raumordnung zu bearbeiten und darzustellen ist 
(CLISP 2011a,b,c); 

• Bereitstellung von Good Practice-Beispielen; 
• Berücksichtigung von klimarelevanten Themen in der fachspezifischen 

Aus- und Weiterbildung; 
• bessere Vernetzung und Zusammenarbeit der Akteurinnen und Akteure 

sowie Forcierung des Erfahrungsaustausches sowohl innerhalb der 
Raumordnung als auch mit anderen Fachbereichen. 

Kommunikation und Bewusstseinsbildung 
• Bewusstseinsbildende Maßnahmen und gezielte Kommunikation zur Be-

rücksichtigung des Themas Anpassung an den Klimawandel auf allen 
Planungsebenen, insbesondere gegenüber den Gemeinden (basierend 
auf einer langfristigen, systematischen und einheitlichen Kommunikati-
onsstrategie zur Anpassung an den Klimawandel auf nationaler Ebene); 

• gezielte bewusstseinsbildende Maßnahmen und Informationstätigkeiten 
gegenüber Liegenschaftseigentümerinnen/-eigentümern und Bürgerin-
nen/Bürgern zur Verbesserung des individuellen Risikobewusstseins und 
zur Steigerung der eigenverantwortlichen Risikovorsorge.  

Vernetzung von AkteurInnen 
• Bessere Vernetzung und Zusammenarbeit der Akteurinnen und Akteure 

sowie Forcierung des Erfahrungsaustausches sowohl innerhalb der 
Raumordnung als auch mit anderen Fachbereichen; 

• Entwicklung und Ausbau von Modellen und Strukturen zum Regional 
Governance von Klimawandelanpassung. 
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3.12.4.2 Schaffung und Sicherung von Hochwasserrückhalte- 
und Hochwasserabflussflächen und klare Regelung von 
Widmungsverboten und -beschränkungen 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für den Ausbau und die Vernetzung der Datengrundlagen sowie die Ausar-
beitung von Handlungsanleitungen sind Ressourcen erforderlich. Weitere 
Budgetmittel sind insbesondere für gesamthafte regionale Vulnerabilitätsab-
schätzungen durch die Forschung notwendig. 

mögliches 
Konflikt-
potenzial 

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, ÖROK, Bundesländer, Gemeinden, Interessenvertretungen, For-
schungseinrichtungen, PlanerInnen 

Zeithorizont Eine kurzfristige Inangriffnahme der Maßnahmen ist zu empfehlen, damit 
mittelfristig die Umsetzung in der Planungspraxis wirksam werden kann.  

Ziel  Schutz des Siedlungsraums vor Hochwasser durch Sicherung und Rückge-
winnung von natürlichen Überflutungsflächen und Rückhalteräumen; Ver-
besserung des Wasserrückhaltes in der Fläche der Einzugsgebiete der 
Flüsse; Schutz vor hochwasserbedingten Schäden durch die Reduktion der 
Abflussspitzen und Verlangsamung von Hochwasserwellen 

Bedeutung Konkrete Aussagen über Hochwasseränderungen in Österreich können 
gemäß derzeitigem Wissensstand nicht gesichert getroffen werden, da künf-
tige Entwicklungen von Extremwetterereignissen nicht ausreichend zuver-
lässig berechnet werden können (Schöner et al. 2011). Zudem wird erwar-
tet, dass die zukünftige Veränderung von Niederschlagsmustern, Abflussre-
gimen und Hochwasserereignissen regional differenziert sein wird. Die 
Hochwasserneigung wird neben klimatischen und hydrologischen Gege-
benheiten u. a. stark von Landnutzungsänderungen beeinflusst. Es ist je-
doch davon auszugehen, dass das Schadenspotenzial und damit das 
Hochwasserrisiko auch unabhängig vom Klimawandel weiter zunehmen 
werden. Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben zuneh-
mend gezeigt, dass weitere Maßnahmen zum Schutz des Siedlungsraums 
und der dazugehörigen Infrastrukturen vor Hochwasser unabdingbar sind. 

Neben der Schutzwasserwirtschaft und der Wildbach- und Lawinenverbau-
ung spielt im Hochwasser-Risikomanagement auch die Raumplanung eine 
wesentliche Rolle. Um das Hochwasserrisiko wirksam einzudämmen und 
das Gefahren- und Schadenspotenzial gering zu halten, ist es neben dem 
Bestandsschutz notwendig, insbesondere den passiven, nicht-baulichen 
Hochwasserschutz zu forcieren.  
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Hierfür ist insbesondere die Ausweisung von natürlichen Hochwasserab-
fluss- und Hochwasserrückhalteräumen sowie deren langfristige Sicherung 
über Vorrangflächen mit Freihaltewirkung in der Raumordnung erforderlich 
(u. a. ÖROK 2011). Diese Flächen vermögen neben der Funktion des pas-
siven Hochwasserschutzes oftmals auch weitere bedeutende Freiraumfunk-
tionen zu erfüllen (z. B. für Erholung, Naturschutz und Biodiversität, ange-
passte landwirtschaftliche Nutzung).  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es bestehen Schnittstellen zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefah-
ren, Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft, Bauen und Wohnen, Verkehrs-
infrastruktur, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Ökosysteme/Biodiversität, 
Wirtschaft, Katastrophenmanagement sowie Stadt – urbane Frei- und Grün-
räume. 
Enge Bezüge bestehen insbesondere zu folgenden Handlungsempfehlun-
gen: 
Kapitel 3.3.4.8 – Adaptives Hochwassermanagement mit robusten Maß-
nahmen (Aktivitätsfeld Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft); 
Kapitel 3.7.3.3 – Forcierung des Wasserrückhalts in der Fläche sowie der 
Reaktivierung von natürlichen Überschwemmungsflächen im Besonderen 
als Beitrag zur Flächenvorsorge (Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren); 
Kapitel 3.6.4.5 – Erhöhung des Wasserrückhalts (Aktivitätsfeld Bauen und 
Wohnen). 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Die EU-Hochwasserrichtlinie sieht die Erstellung von Hochwasserrisikoma-
nagementplänen vor. Sowohl die Instrumente der überörtlichen Raumpla-
nung (z. B. in regionalen Entwicklungsprogrammen) als auch der örtlichen 
Raumplanung (z. B. im örtlichen Entwicklungskonzept oder im Flächenwid-
mungsplan) ermöglichen Maßnahmen zur Sicherung des Wasserrückhalts 
in der Fläche.  
Wasserrechtsgesetz: Die Novellierung des Wasserrechtsgesetzes 2011 
dient neben Maßnahmen zur Durchsetzung des Nationalen Gewässerbe-
wirtschaftungsplans insbesondere zur Umsetzung der EU-
Hochwasserrichtlinie. Das WRG enthält Vorgaben für eine vorläufige Bewer-
tung des Hochwasserrisikos, zur Bestimmung der Gebiete mit potenziellem 
Hochwasserrisiko, zur Erstellung von Hochwassergefahren- und -risiko 
karten sowie von Hochwasserrisikomanagementplänen. Demnach soll es 
künftig einheitliche Gefahrenzonenplanungen im Wasserrechtsgesetz ge-
ben, im Zuge derer auch Flächen für Hochwasserrückhalt gesichert und 
anhand von einheitlichen Kriterien klarer ausgewiesen werden. Die Hoch-
wassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten sind laut § 55k bis Ende 
2013 und danach alle sechs Jahre (unter Berücksichtigung der voraussicht-
lichen Auswirkungen des Klimawandels auf das Auftreten von Hochwasser) 
zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. 
Schutzwasserwirtschaftliche Instrumente: Von der Bundeswasserbauver-
waltung (BWV) werden für Fließgewässer innerhalb ihres Zuständigkeitsbe-
reichs Hochwasseranschlaglinien für Hochwässer mit 30-, 100- und 300-
jährlicher Wiederkehrwahrscheinlichkeit erstellt. Baugenehmigungen inner-
halb der HQ30-Anschlaglinie sind im Regelfall durch die Bauordnungen und 
das Wasserrecht untersagt.  
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Die Raumordnungsgesetze der Bundesländer beziehen sich in ihren Wid-
mungsbestimmungen nur zum Teil explizit auf die HQ100-Anschlaglinie als 
Widmungskriterium. Vollständige Gefahrenzonenpläne der BWV liegen we-
sentlich seltener vor als Hochwasser-Anschlaglinien. Auf Inhalte des Gefah-
renzonenplans wird in den Widmungsbestimmungen des Raumordnungs-
rechts ebenfalls selten explizit Bezug genommen. Weitere wasserwirtschaft-
liche Instrumente mit Relevanz für den Hochwasserschutz umfassen was-
serwirtschaftliche Rahmenpläne, wasserwirtschaftliche Rahmenverfügungen 
sowie schutzwasserwirtschaftliche Grundsatzkonzepte.  

Raumordnung: Raumordnungsgesetze, überörtliche und örtliche Raumplä-
ne. 

Stand der 
Umsetzung 

Die Ausweisung von Vorrangflächen zum Schutz vor Naturereignissen und 
die Freihaltung von Hochwasserrückhalte- und Hochwasserabflussflächen 
sind als Handlungsfeld und Aufgabenbereich im ÖREK 2011 (ÖROK 2011) 
definiert. Bereits die ÖROK-Empfehlung Nr. 52 zum präventiven Umgang 
mit Naturgefahren in der Raumordnung (ÖROK 2005a) empfiehlt ebenfalls 
die Ausweisung und rechtsverbindliche Verankerung von Überflutungsräu-
men (HQ30, HQ100) und Gefahrenzonen im Raumordnungs- und Baurecht 
sowie deren Freihaltung durch die Vorgabe von Widmungs- und Nutzungs-
verboten bzw. -geboten in der Raumordnung.  

Die Raumordnungsgesetze der Länder sehen derzeit nur vereinzelt eine 
Verpflichtung zur Aufnahme von Naturgefahreninformationen in den überört-
lichen Raumplänen vor. Dementsprechend enthalten regionale Raumord-
nungsprogramme derzeit nur selten Inhalte, die sich explizit auf Gefähr-
dungsbereiche oder auf Flusslandschaften beziehen (FloodRisk II). 

Hochwasseranschlaglinien des HQ100 (als Abgrenzungskriterium für 
Hochwasserabfluss- und Hochwasserrückhalteflächen) liegen in den meis-
ten Bundesländern nicht flächendeckend vor.  

Beispiel Salzburg: Das Hochwasserschutz-Maßnahmengesetz 2004 sieht 
vor, dass neben der Freihaltung von HQ30-Flächen und roten Gefahrenzo-
nen auch wesentliche Hochwasserabfluss- und Rückhalteflächen von Bau-
landwidmungen freizuhalten sind. In der Planungspraxis wird die Abgren-
zung der betreffenden Flächen über die HQ100-Anschlaglinie durchgeführt 
(gelb-rote Gefahrenzonen gemäß Gefahrenzonenplan BWV). Überflutungs-
räume und Gefahrenzonen wurden 2009 im Salzburger Raumordnungsge-
setz verankert. Demnach besteht für den Hochwasserabfluss und -rückhalt 
wesentliche Flächen ein Baulandwidmungsverbot. Die Salzburger Bauord-
nung sieht vor, dass Bauplatzerklärungen innerhalb des HQ100-Bereichs 
nicht erteilt werden dürfen, wenn die Gefährdung bzw. Abflussbeeinträchti-
gung nicht mit wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen behoben werden 
kann. Zudem wurde im Baurecht die nachträgliche Vorschreibung von ob-
jektbezogenen Sicherstellungsmaßnahmen für Baubestand in Gefähr-
dungsbereichen ermöglicht. 

Beispiel Steiermark: Das 2005 verordnete Sach-Raumordnungsprogramm 
zur hochwassersicheren Entwicklung der Siedlungsräume enthält verbindli-
che Regelungen mit klar definierten Rechtsfolgen für die Flächenwidmung 
und Bautätigkeiten in Hochwasserabflussgebieten und Gefährdungsberei-

http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/beitrag/10107064/2863310/
http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/beitrag/10107064/2863310/


312 

chen. Hochwasserabflussgebiete des HQ100, rote Gefahrenzonen und 
blaue Vorbehaltsflächen (u. a. für Hochwasserschutzmaßnahmen beson-
ders geeignete Flächen) der nach den forstrechtlichen Bestimmungen er-
lassenen Gefahrenzonenpläne sowie ein Uferstreifen entlang natürlich flie-
ßender Gewässer von mindestens 10 m Breite sind von Baulandwidmungen 
und Bauführungen freizuhalten. Ausnahmen vom Widmungs- und Be-
bauungsverbot innerhalb des HQ100-Bereichs sind klar geregelt. In poten-
ziellen Gefährdungsbereichen, wo weder die HQ100-Anschlaglinie noch 
Gefahrenzonenpläne vorliegen, sollen entweder empirische Hochwasseran-
schlaglinien der Vergangenheit für Widmungsentscheidungen herangezo-
gen oder Gutachten der Wildbach- und Lawinenverbauung angefordert wer-
den.  

Beispiel Oberösterreich: Das Oberösterreichische Raumordnungsgesetz 
2009 sieht ein Widmungsverbot für Bauland im HQ100-Überflutungsbereich 
vor, lässt aber Ausnahmen hiervon zwischen dem HQ30- und HQ100-
Bereich zu. Gefahrenbezogene Planungen des Bundes werden auch in der 
überörtlichen Raumplanung ersichtlich gemacht. 

Beispiel Niederösterreich: Das Niederösterreichische Raumordnungsgesetz 
definiert ebenfalls den HQ100-Überflutungsbereich als zentrales Wid-
mungskriterium.  

Beispiel Kärnten: Mit dem Schutzwasserwirtschaftlichen Raumentwick-
lungsplan (SREP) wurde ein eigenes Instrument zur Abstimmung von 
Raumansprüchen zwischen Wasserwirtschaft und Raumordnung entwickelt. 
Der SREP weist die von der Schutzwasserwirtschaft benötigten und mit der 
Raumentwicklung abgestimmten Bedarfsflächen räumlich aus und dient der 
Raumplanung als Planungsgrundlage.  

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Ermittlung und Ausweisung der wesentlichen Hochwasserabfluss- und 
Hochwasserrückhalteräume nach einheitlichen Kriterien im Rahmen der 
wasserwirtschaftlichen Fachplanungskompetenz des Bundes (auf Basis 
der Novellierung des WRG 1959 i.d.F. 2011); 

• Schaffung und Verbesserung der gesetzlichen Grundlagen für die Freihal-
tung von Hochwasserabfluss- und Hochwasserretentionsflächen durch 
Verankerung im Raumordnungsrecht; klare Regelung von Verboten bzw. 
Einschränkungen für Baulandwidmungen sowie für Nutzungen, welche 
die Abfluss- und Retentionswirksamkeit beeinträchtigen könnten (ÖREK 
2011, ÖROK 2005a,b, FloodRisk II Habersack et al. 2009, CLISP 2011a); 

• Ausweisung von Hochwasserabfluss- und Hochwasserretentionsflächen 
als Vorrang- bzw. Vorsorgeflächen mit Freihaltewirkung in den regionalen 
Raumordnungsprogrammen (als verbindliche Vorgaben für die örtliche 
Raumplanung) (u. a. ÖROK 2005a); 

• klare rechtliche Normierung von Ausnahmetatbeständen in Bezug auf 
Widmungsverbote und -beschränkungen in Hochwasserabfluss- und 
Hochwasserrückhalteräumen (FloodRisk II, Habersack et al. 2009, ÖROK 
2005a, CLISP 2011a); 
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• klare Regelungen und Vorgehensweisen für in Hochwasserabfluss- und 
Hochwasserrückhalteflächen gelegenes, bereits gewidmetes, aber unbe-
bautes Bauland (ÖREK 2011), z. B. durch verstärkten Einsatz von Rege-
lungsansätzen wie Rückwidmungen, Bausperren, Festlegung von Auf-
schließungsgebieten etc. für unbebautes Bauland in abfluss- und retenti-
onswirksamen Bereichen (FloodRisk II 2009); 

• Ersichtlichmachung von ausgewiesenen Hochwasserabflussgebieten und 
Gefahrenzonen in den örtlichen Raumplänen und sofern möglich in der 
überörtlichen Raumplanung; 

• verstärkte Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den betroffenen 
Gebietskörperschaften im Flusseinzugsgebiet, insbesondere zwischen 
Oberlieger- und Unterlieger-Gemeinden, bei der Freihaltung von Hoch-
wasserabfluss- und -rückhalteräumen (ÖREK 2011, CLISP 2011a, 
FloodRisk II 2009) (siehe Kapitel 3.12.4.5 – Förderung der interkommuna-
len Kooperation); 

• verstärkte Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Raumordnung, 
(Schutz-)Wasserwirtschaft und Wildbach- und Lawinenverbauung sowie 
Forcierung fachübergreifender und abgestimmter Lösungsansätze (ins-
besondere bei der Ausweisung und Umsetzung von geeigneten Hoch-
wasserabfluss- und -retentionsflächen) (FloodRisk II 2009, CLISP 
2011a,e, ÖROK 2005b); 

• Erarbeitung von Vertragshochwasserschutzmodellen für die funktionsge-
mäße Nutzung von Hochwasserabfluss- und Hochwasserrückhalteräu-
men (ÖREK 2011, Prettenthaler et al. 2009).  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für Ausweisung von HQ100-Anschlagslinien bzw. Umsetzung der WRG-
Novelle 2011 sind sowohl Kosten für die Schutzwasserwirtschaft als gege-
benenfalls auch für Gemeinden zu erwarten.  

mögliches 
Konflikt-
potenzial 

Konkurrenzbeziehungen zwischen der Festlegung von Hochwasserrückhalte-
flächen und anderen Freiraumfunktionen und Nutzungsansprüchen, z. B. für 
landwirtschaftliche Zwecke, sind möglich (Prettenthaler et al. 2009). 

Rückwidmungen von bestehendem, aber unbebautem Bauland in Vorrang-
flächen für den Hochwasserschutz können Entschädigungsansprüche der 
LiegenschaftseigentümerInnen nach sich ziehen. 

Asymmetrische Verteilung von Lasten und Nutzen zwischen Oberlieger- und 
Unterlieger-Gemeinden erfordert gemeindeübergreifende Kooperationen.  

 

Handlungs-
trägerInnen 

Raumordnung: 

ÖROK, Bundesländer, Gemeinden, 
PlanerInnen 

Fachplanungen (BMLFUW):  

Schutzwasserwirtschaft 
Wildbach- und Lawinenverbauung 

Zeithorizont Die Ermittlung der wesentlichen Abfluss- und Rückhalteräume sowie die 
Definition bzw. Konkretisierung diesbezüglicher Regelungen im Raumord-
nungsrecht sind kurz- bis mittelfristig möglich; deren Umsetzung kann da-
raufhin sukzessive im Zuge der Neuerstellung von Raumplänen bzw. lau-
fend in den Planungs- und Genehmigungsverfahren erfolgen.  
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3.12.4.3 Verstärkte rechtliche Koppelung zwischen Flächenwid-
mung und Gefahrenzonenplanung 

Ziel  Schutz des Siedlungsraums und von Infrastruktur vor Naturgefahren; Frei-
halten von durch Naturgefahren gefährdeten Bereichen von Bebauungen 
und Nutzungen mit erhöhtem Schadenspotenzial; Sicherstellung einer vo-
rausschauenden Gefahrenvorsorge  

Bedeutung 
 

Klimatische Änderungen können in unterschiedlicher Weise Naturgefahren-
prozesse beeinflussen und die Häufigkeit und Intensität von Naturgefahren-
ereignissen verändern. In Abhängigkeit von den jeweils spezifischen örtli-
chen Gegebenheiten kann dies auch mit einer zukünftigen Erhöhung von 
Naturgefahrenpotenzialen sowie der Ausdehnung von Gefährdungsberei-
chen verbunden sein. Unabhängig davon lässt die räumliche Ausweitung 
von Siedlungsflächen und insbesondere den dazugehörigen Verkehrsinfra-
strukturen das Schadenspotenzial und die Verletzlichkeit von Raumnutzun-
gen in jedem Fall ansteigen.  
Die Gefahrenzonenpläne der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) und 
der Bundeswasserbauverwaltung (BWV) sind wesentliche Instrumente von 
Bundesfachplanungen, die flächenbezogene Informationen über die Ge-
fährdungen durch Hochwasser, Wildbäche und Lawinen als Planungs- und 
Entscheidungsgrundlage für die Raumordnung, das Bau- und das Sicher-
heitswesen bereitstellen. Die Gefahrenzonenpläne sind Instrumente mit 
hohem Risikosteuerungspotenzial, jedoch hängt ihre Wirksamkeit in der 
Praxis vom Grad der Berücksichtigung in der Raumordnung ab. Formal-
rechtlich handelt es sich um qualifizierte Gutachten von Bundesfachplanun-
gen mit Prognosecharakter, denen keine unmittelbare normative Wirkung 
zukommt. Alle Raumordnungsgesetze sehen eine Verpflichtung zur Kennt-
lichmachung vorliegender Gefahrenzonenausweisungen in den Flächen-
widmungsplänen der Gemeinden vor. Eine weitergehende rechtliche Veran-
kerung der Gefahrenzonenpläne wurde in den Raumordnungsgesetzen der 
Länder bislang eher selten vorgenommen. Die Mehrzahl der Raumord-
nungsgesetze stellt in der Definition von Gefährdungsbereichen, die für 
Baulandwidmungen nicht geeignet sind, keinen expliziten Bezug zu den 
Inhalten von Gefahrenzonenplänen her. Auch in den Widmungsverboten 
und -beschränkungen für gefährdete Bereiche wird nur teilweise eindeutig 
und explizit auf Inhalte der Gefahrenzonenpläne Bezug genommen. Erste 
Ansätze dazu sind beispielsweise im Tiroler Raumordnungsgesetz 2011 im 
§ 37 zu finden. Zwar orientieren sich viele Bundesländer in der Planungs-
praxis an den Ergebnissen der WLV und der BWV, dennoch ist eine stärke-
re rechtliche Koppelung von Gefahrenzonenplänen und Flächenwidmungs-
plänen erforderlich, um ein weiteres Ansteigen von Schadensereignissen 
sowie von Kosten für Schadenszahlungen und Schutzmaßnahmen zu ver-
meiden.  
Derzeit bestehen erhebliche Unterschiede hinsichtlich digitaler Verfügbar-
keit, Stand der Bearbeitung und Aktualität der Gefahrenzonenpläne. Zudem 
sollten zukünftig neben den bisher in den Gefahrenzonenplänen betrachte-
ten Naturgefahrenprozessen auch weitere Prozesse, wie z. B. Steinschlag 
und Hangrutschungen, verpflichtend berücksichtigt und ausgewiesen wer-
den (ÖREK 2011).  
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Eine Herausforderung für Fachplanungen und Raumordnung bilden mögli-
che zukünftige Veränderungen von Naturgefahrenprozessen durch den Kli-
mawandel. Zukünftige Klimaänderungen werden in den Berechnungsgrund-
lagen derzeit aufgrund zu hoher Unsicherheitsspannen bei den Klimaprojek-
tionen nicht berücksichtigt. Eine laufende Anpassung an sich ändernde Na-
turgefahrenprozesse wäre auch durch eine regelmäßige Überprüfung und 
erforderlichenfalls Aktualisierung von Gefahrenzonierungen möglich, wobei 
jüngste Extremereignisse statistisch berücksichtigt und eine möglichst weit-
reichende Datenbasis verwendet werden. In den Richtlinien zur Erstellung 
der Gefahrenzonenpläne ist vorgesehen, dass bei Bekanntwerden neuer, 
den Beurteilungstatbestand verändernder Bedingungen eine Änderung der 
Pläne verpflichtend vorzunehmen ist. Ein beträchtlicher Teil der vorhande-
nen Gefahrenzonenpläne ist allerdings bereits älter als 15 Jahre.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug vor allem zu Handlungsempfehlung Kapitel 
3.7.3.2 – Forcierung nachhaltiger Raumentwicklungsstrategien unter ver-
stärkter Einbeziehung der Gefahrenzonenplanung und Risikodarstellung 
(Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren). Schnittstellen sind auch zu Bauen 
und Wohnen, Verkehrsinfrastruktur sowie Wirtschaft gegeben. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte sind Raumordnungsgesetze, örtliche Entwicklungskon-
zepte, Flächenwidmungspläne, Gefahrenzonenpläne der WLV und der 
BWV. 

Stand der 
Umsetzung 

Derzeit haben sowohl der Gefahrenzonenplan der WLV als auch der Gefah-
renzonenplan der BWV kaum direkte rechtsverbindliche Verankerung in der 
Raumplanung, sind aber nach den Raumordnungsgesetzen der Länder bei 
einer Flächenwidmung oder einer Baugenehmigung zu beachten (Oberleit-
ner 2006). Die Planungspraxis in vielen Bundesländern orientiert sich an 
den Ergebnissen der WLV und BWV.  

Bis 2012 sollen alle bis dahin vorhandenen Gefahrenzonenpläne der WLV 
digital vorliegen und der Öffentlichkeit zugänglich sein. 

Nur in einigen Bundesländern nehmen die Raumordnungsgesetze der Bun-
desländer ausdrücklich Bezug auf Inhalte der Gefahrenzonenpläne als Kri-
terium für Widmungsentscheidungen, z. B. in Tirol, Salzburg und der Stei-
ermark. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Eindeutige und rechtsverbindliche Verankerung von Gefahrenzonenplä-
nen (WLV und BWV) im Raumordnungs- und nachgeschalteten Baurecht, 
die auf eine verstärkte Koppelung zwischen Flächenwidmung und Gefah-
renzonenplan-Inhalten abzielt (ÖROK 2005a, 2011): 

o Konkretisierung und klare Bestimmung der Rechtsfolgen (Wid-
mungs- und Nutzungsverbote bzw. -gebote) von Inhalten der Gefah-
renzonenpläne im Raumordnungsrecht und erhöhte Bindungswir-
kung für die Flächenwidmung: Klare Regelung der Umsetzung von 
Inhalten innerhalb der örtlichen Raumplanung (zwingendes 
Bedachtnahmegebot) (FloodRisk II 2009); 
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o Baulandwidmungsverbote für Flächen im HQ100-Bereich (rote und 
rot-gelbe Zonen in Gefahrenzonenplänen der BWV) sowie in roten 
Zonen und braunen Hinweisbereichen (Gefährdung durch geogene 
Naturgefahren) in Gefahrenzonenplänen der WLV (ÖROK 2005a, 
2011); 

o Einschränkung und klare rechtliche Normierung von Ausnahmetat-
beständen in Bezug auf Widmungsverbote und -beschränkungen in 
Gefahrenzonen (ÖROK 2005b, FloodRisk II 2009); 

o Ersichtlichmachung von Gefahrenzonen und ausgewiesenen Hoch-
wasserabflussgebieten in den überörtlichen und örtlichen Raumplä-
nen (Kanonier & David 2004); 

o konsequentere Durchsetzung von Widmungs- und Bebauungsverbo-
ten in Gefahrenzonen in der Widmungspraxis (ÖROK 2011, Kano-
nier & David 2004), u. a. durch verstärkte Prüfung der Flächenwid-
mungsplaninhalte seitens der Aufsichtsbehörde; 

• stärkere Koordination und Kooperation zwischen Raumordnung, Wild-
bach- u. Lawinenverbauung und Schutzwasserwirtschaft; 

• Bereitstellung flächendeckender und möglichst aktueller Planungsgrund-
lagen (Gefahrenzonenpläne, Hochwasseranschlaglinien) durch Schutz-
wasserwirtschaft und Wildbach- und Lawinenverbauung sowie inhaltliche 
Erweiterung der Gefahrenzonenpläne der WLV durch verpflichtende Dar-
stellung von durch geogene Prozesse gefährdeten Bereichen (derzeit 
brauner Hinweisbereich) (ÖROK 2005a, b, 2011); 

• Darstellung von Restrisikobereichen in schutzwasserbaulich geschützten 
Zonen zur Förderung des Risikobewusstseins sowie Aussagen zum Um-
gang mit Restrisiken in der Raumordnung (FloodRisk II, Habersack et al. 
2009). 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für Intensivierung der Erstellung bzw. regelmäßige Aktualisierung von Ge-
fahrenzonenplänen werden Budgetmittel notwendig sein. 

mögliches 
Konflikt-
potenzial 

Gefahrenzonenpläne liegen derzeit noch nicht in allen Bundesländern flä-
chendeckend vor. 

Handlungs-
trägerInnen 

Raumordnung: 

ÖROK, Bundesländer, Gemeinden, 
PlanerInnen  

Fachplanungen (BMLFUW): 

Schutzwasserwirtschaft 
Wildbach- und Lawinenverbauung 

Zeithorizont Die flächendeckende Bereitstellung von Gefahrenzonenplänen der WLV ist 
kurzfristig vorgesehen, die flächendeckende Ausweitung um weitere alpine 
Naturgefahren wird rund 10–20 Jahre benötigen. Die verstärkte Koppelung 
von Flächenwidmungsplanung und Inhalten der Gefahrenzonenplanung 
durch Änderungen des Raumordnungsrechts sowie die laufende Umset-
zung in den Instrumenten der örtlichen Raumordnung sind grundsätzlich 
kurz- bis mittelfristig möglich.  
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3.12.4.4 Regelungen für den Umgang mit Widmungs- und Be-
bauungsbestand in Gefährdungsbereichen  

Ziel  

 

Verringerung des Schadenspotenzials durch Naturgefahrenereignisse; Si-
cherstellung einer vorausschauenden Gefahrenvorsorge 

Bedeutung 

 

Trotz erheblicher Bestrebungen der Raumordnung sind auch gültige Bau-
landwidmungen (gewidmetes, aber unbebautes Bauland) sowie bestehende 
Bauten und Anlagen von Naturgefahren gefährdet. Beides stellt aus Sicht 
des Auftrags zur Naturgefahrenvorsorge für die Raumordnung eine große 
Herausforderung dar, nicht zuletzt deshalb, weil in beiden Fällen bestehen-
de Rechte von Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümern betroffen 
sind. Zudem kann sich im Zuge des Klimawandels das Naturgefahrenpoten-
zial verschärfen. 

Bei gewidmeten, aber noch unbebauten Baulandflächen innerhalb von Ge-
fahrenzonen stehen der Raumordnung grundsätzlich Regelungsansätze wie 
Rückwidmungen, befristete Bausperren oder die Festlegung von Aufschlie-
ßungszonen bis zur technischen Sicherstellung der gefährdeten Flächen zur 
Verfügung. Rückwidmungen im Zuge der Überarbeitung von Flächenwid-
mungsplänen können im Sinne der Nachhaltigkeit auch zur Re-
Dimensionierung von überhöhten Baulandreserven und damit zur Verringe-
rung neuen Flächenverbrauchs beitragen. Zudem sollte das Potenzial des 
Bebauungsplans zur Risikominimierung, z. B. durch schadensbegrenzende, 
risikodifferenzierte Nutzungszuordnung im Bebauungsplan, verstärkt ausge-
schöpft werden.  

Demgegenüber sind bei bereits bestehenden Bauten die Eingriffsmöglich-
keiten der Raumordnung stark limitiert. Diese ergeben sich vor allem aus 
dem nachgeschalteten Baurecht, welches auch die nachträgliche Vor-
schreibung von objekt- bzw. liegenschaftsbezogenen Sicherungsmaßnah-
men (unter enger Einbeziehung von Gutachten der WLV im Zuge ihrer Be-
ratungs- und Sachverständigentätigkeit) vermehrt ermöglichen sollte 
(FloodRisk II, Habersack et al. 2009).  

Als letzte Option kann die Absiedlung von gefährdeten Objekten eine Ver-
ringerung des Schadenspotenzials bewirken. Allerdings übernimmt die 
Raumplanung hier in der Regel keine dominierende Rolle (evtl. bei neuer 
Standortfindung für abgesiedelte Objekte) (FloodRisk II 2009). 

Im Zusammenhang mit Rückwidmungen sind nach Maßgabe des geltenden 
diesbezüglichen Rechts auch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen (z. B. 
in Form von Entschädigungszahlungen) zu berücksichtigen.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug vor allem zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor 
Naturgefahren, Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft, Bauen und Wohnen 
sowie Wirtschaft. 

Schnittstellen sind insbesondere zu den folgenden Handlungsempfehlungen 
gegeben: 

Kapitel 3.7.3.6 – Forcierung technischer Objektschutzmaßnahmen (perma-
nent und temporär) als Beitrag zur Eigenvorsorge; 
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Kapitel 3.7.3.5 – Forcierung der Risikovorsorge unter Einbeziehung geeig-
neter Risikotransfermechanismen (Risikopartnerschaften). 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte sind die Raumordnungsgesetze, Flächenwidmungsplä-
ne, Bebauungspläne, Bauordnungen, Gefahrenzonenpläne (WLV, BWV). 

Stand der 
Umsetzung 

Beispiele: Rückwidmungen in Gefahrenzonen werden in einigen Bundes-
ländern im Zuge der Neuerstellung von Flächenwidmungsplänen zum Teil 
bereits laufend vorgenommen.   
Salzburg: Das infolge des Hochwasserschutz-Maßnahmengesetzes 2004 
geänderte Bebauungsgrundlagengesetz ermöglicht nachträgliche baurecht-
liche Vorschreibungen für gefährdete Objekte. Für die Bauplatzerklärung 
nach dem Baurecht wurde das HQ100 (anstatt das HQ30) als maßgebliches 
Kriterium festgelegt. Zusätzlich ist innerhalb des HQ100 eine Mindesthöhe 
für die Fußbodenoberkante von Wohnräumen vorgeschrieben.  

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Verpflichtende Aussagen zum Umgang mit gefährdetem Widmungs- und 
Bebauungsbestand im Raumplanungsinstrumentarium und Erstellung von 
Leitlinien zum Umgang mit gefährdetem Widmungs- und Baubestand 
(FloodRisk II 2009); 

• klare Regelung von Rückwidmungsbestimmungen; 

• Prüfung und ggf. Rückwidmung von Baulandreserven in Gefährdungsbe-
reichen im Zuge der Neubearbeitung von Flächenwidmungsplänen; 

• verstärkter Einsatz von Regelungsansätzen wie Bausperren und Auf-
schließungsgebieten, um die Sicherstellung von gefährdeten Objekten 
und Liegenschaften zu gewährleisten; 

• verstärkter Einsatz von Flächenwidmungs- und Bebauungsplan zur Risi-
kominimierung, v. a. durch Anwendung des Prinzips der risikodifferenzier-
ten Widmungspraxis bzw. Nutzungszuordnung (selektive Zuordnung von 
Nutzungen bzw. Bebauungsstrukturen nach dem Schadenspotenzial und 
dem Grad der Gefährdung);  

• Ermöglichung der nachträglichen Vorschreibung von objekt- bzw. liegen-
schaftsbezogenen Sicherheitsmaßnahmen in den Bauordnungen; 

• konsequentere Kontrolle und Vollzug von baurechtlichen Auflagen zur 
Sicherstellung. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Evtl. Ressourcenbedarf ist für Ausgleichsmaßnahmen (Entschädigungen für 
Rückwidmungen) zu erwarten. 

mögliches 
Konflikt-
potenzial 

Eingriff in Eigentumsrechte bei Rückwidmungen; Wertverlust durch Rück-
widmungen (mit evtl. Entschädigungsansprüchen betroffener EigentümerIn-
nen);  
Bei objektbezogenen Sicherungsmaßnahmen ist darauf zu achten, dass 
Abflussverhältnisse bzw. Retentionswirksamkeit nicht durch Reliefverände-
rungen (Aufschüttungen) beeinträchtigt werden.  
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3.12.4.5 Förderung der interkommunalen Kooperation 

Handlungs-
trägerInnen 

Raumordnung: 
Bundesländer, Gemeinden 

Fachplanungen (BMLFUW): 
Wildbach- und Lawinenverbauung 
(in Sachverständigen- und Bera-
tungsrolle bei Einzelgutachten) 

Zeithorizont Die Einarbeitung in das bestehende Raumordnungsrecht kann kurzfristig in 
Angriff genommen werden; die verstärkte Anwendung vorhandener Rege-
lungsansätze ist umgehend möglich.  

Ziel Sicherung großräumiger „solidarischer“ Hochwasserretentions- bzw. Natur-
gefahrenvorsorgeflächen; Schaffung von Ausgleichsmechanismen bzw. 
Risikotransfermodellen zwischen Gemeinden oder Körperschaften öffentli-
chen Rechts nach WRG (z. B. Wassergenossenschaften/Wasserverbände) 
zur Kompensation von wechselseitiger Flächeninanspruchnahme zwischen 
Ober- und Unterliegergemeinden 

Bedeutung 
 

Das Zusammenwirken mehrerer Gemeinden spielt in der Hochwasserflä-
chenvorsorge eine wesentliche Rolle, da Hochwasserereignisse häufig regi-
onale Dimensionen aufweisen. Um eine fluss- bzw. einzugsgebietsbezoge-
ne Betrachtungsweise der Hochwasserflächenvorsorge zu gewährleisten, 
sind interkommunale Kooperationen zwischen Oberlieger- und 
Unterliegergemeinden zu forcieren. Neben Hochwasser kann die verstärkte 
Kooperation zwischen Gemeinden auch zur Sicherung von Vorsorgeflächen 
für andere großräumige Naturgefahren sinnvoll und notwendig sein. Hierbei 
bildet die asymmetrische Verteilung von Lasten und Nutzen zwischen Ober- 
und Unterlieger eine besondere Herausforderung. Im Regelfall tragen die 
Oberliegergemeinden durch Flächenfreihaltung bzw. -bereitstellung für 
Rückhalteräume bzw. technische Schutzmaßnahmen zu einem verbesser-
ten Hochwasserschutz in den Unterliegergemeinden bei, müssen aber dafür 
unter Umständen auf räumliche Entwicklungspotenziale verzichten, wohin-
gegen im Unterliegerbereich sich neue Entwicklungspotenziale eröffnen. 
Hier müssen die Zusammenhänge klar dargestellt und dementsprechende 
Vereinbarungen entwickelt und umgesetzt werden. So können Gemeinden, 
die beispielsweise Retentionsräume zur Verfügung stellen, durch interkom-
munalen Finanzausgleich für die Wertminderung der Flächen und den Ver-
zicht auf Entwicklungsmöglichkeiten entschädigt werden. In diesem Zu-
sammenhang ist die Schaffung von Kompensationsmechanismen für den 
Nutzen-Lasten-Ausgleich wesentlich (ÖROK 2011, FloodRisk II, Habersack 
et al. 2009, CLISP 2011a, b).  

Die Raumordnung hat diesbezüglich informelle Planungsinstrumente entwi-
ckelt, die in unterschiedlichem Maße von den Gemeinden in freiwilligen Zu-
sammenschlüssen gemeinsam erarbeitet werden (kleinregionale Entwick-
lungs- oder kleinregionale Rahmenkonzepte). Diese Konzepte können eine 
gute Grundlage für weiterführende interkommunale Kooperation bilden. 
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Interkommunale Kooperationen sind neben der Hochwasservorsorge auch 
zielführend und vorteilhaft in Bezug auf die zukünftige Bewältigung einer 
Reihe anderer Gemeindeaufgaben, insbesondere vor dem Hintergrund 
stagnierender öffentlicher Mittel. Gemeindeübergreifende Kooperationsmo-
delle können in unterschiedlicher Hinsicht sowohl zur Anpassung an den 
Klimawandel als auch zu einer nachhaltigen Raumentwicklung beitragen. 
Dies gilt beispielsweise für die Sicherung großräumiger Freiräume für unter-
schiedliche – auch klimawandelrelevante – Funktionen, für Standortkoope-
rationen bei der Entwicklung von Gewerbe- und Industriegebieten oder tou-
ristischer Infrastruktur, welche auch zur Flächenverbrauchsminderung bei-
tragen, sowie für gemeinde- und regionsübergreifende Wasserversorgungs-
netzwerke. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es bestehen Schnittstellen insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor 
Naturgefahren, Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft, Bauen und Wohnen, 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft sowie Wirtschaft. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte sind die EU-Hochwasserrichtlinie; schutzwasserwirt-
schaftliche Instrumente: Gefahrenzonenplan der BWV, Wasserwirtschaftli-
che Rahmenpläne, schutzwasserwirtschaftliche Grundsatzkonkzepte bzw. 
Gewässerbetreuungskonzepte sowie regionale Raumordnungsprogramme. 

Stand der 
Umsetzung 

Beispiele vorhandener Fallstudien, die als Modellbeispiele für die weitere 
Entwicklung von Kooperationen und Ausgleichsmechanismen dienen kön-
nen: 

Im Rahmen von FloodRisk II (Habersack et al. 2009) wurde eine interkom-
munale Kooperation an der Aist in Oberösterreich untersucht. Dort arbeiten 
29 Gemeinden im Einzugsgebiet von Feld- und Waldaist zusammen, um 
Hochwasserschutz mit Retentionsbecken zu realisieren und um Flächen für 
die fließende Retention freizuhalten (Seher & Berger 2009);  
Wasserverband Hochwasserschutz Aschachtal (28 Gemeinden): Ziele: Bau 
von Rückhaltebecken, ökologische Rückbaumaßnahmen, Installierung ei-
nes Hochwasserfrühwarnsystems;  
Wassergenossenschaften in Salzburg;  
Hochwasserschutz Triestingtal;  
Entschädigungsmodell Mittersill. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Verstärkte Kooperation und verbesserte Abstimmung zwischen den 
Oberlieger- und Unterliegergemeinden (ÖROK 2011); 

• Prüfung und ggf. Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen in-
nerhalb der Raumordnung für die Förderung von interkommunalen Ko-
operationen; 

• Unterstützung und Schaffung von Anreizen für Gemeinden oder Kör-
perschaften öffentlichen Rechts nach WRG, z. B. Förderungen oder fis-
kalische Anreize für Kooperationen, Bereitstellung von Muster-
Kooperationsverträgen, Bekanntmachen von Good Practice-Beispielen 
(ÖROK 2011); 

• Entwicklung und Testung von Modellen für den Lasten/Nutzen-
Ausgleich bzw. den Risikotransfer zwischen Oberlieger- und 
Unterliegergemeinden; 
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3.12.4.6 Sicherung von Frisch- und Kaltluftentstehungsgebieten, 
Ventilationsbahnen sowie „grüner“ und „blauer Infra-
struktur“ innerhalb des Siedlungsraums  

• verstärkter Einsatz der Regionalplanung für die Ermittlung und Auswei-
sung von Vorsorge- und Erwartungsflächen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf wird in erster Linie in einem höheren zeitlichen Auf-
wand bestehen. 

mögliches 
Konflikt-
potenzial 

Konflikte können durch unterschiedliche Interessen der Kommunen entste-
hen. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Gemeinden, PlanerInnen 

Zeithorizont Initiativen zur Entwicklung und Erprobung von interkommunalen Kooperati-
onsmodellen können kurzfristig gestartet werden, um längerfristig eine brei-
te Anwendung zu ermöglichen.  

Ziel  Verbesserung des Kleinklimas in dicht bebauten Gebieten, Vermeidung von 
Überhitzungs- bzw. Wärmeinseleffekten und Ausgleich von erhöhten biokli-
matischen Belastungen für die menschliche Gesundheit;  
Sicherstellung der Kalt- und Frischluftzufuhr in dicht besiedelten Gebieten; 
Übergeordnetes Ziel ist die Vermeidung hitzebedingter Gesundheitsrisiken 

Bedeutung Im Zuge des Klimawandels ist von einem Anstieg der Extremtemperaturen 
sowie mit der Zunahme der Häufigkeit, Intensität und Dauer von Hitzeperio-
den auszugehen. In Österreich wird im Zuge des Klimawandels künftig mit 
einer deutlichen Zunahme an Hitzetagen (Tage > 30 °C) gerechnet (Loibl et 
al. 2011). Dadurch steigt die Gefahr von Überhitzungs- und Wärmeinselef-
fekten in dicht verbauten Gebieten. Ungünstigere bioklimatische Bedingun-
gen in Siedlungsräumen führen zu erhöhtem Hitzestress für die Bevölke-
rung und zu höherer hitzebedingter Mortalität, insbesondere von vulnerab-
len Bevölkerungsgruppen (siehe Kapitel 3.9 Gesundheit).  

Die Freihaltung und Funktionssicherung von geeigneten Frisch- und Kalt-
luftentstehungsgebieten, also unbebauten Flächen offener Struktur und ge-
ringer lufthygienischer Belastung, kann stark zur Milderung von Hitzefolgen 
beitragen. Hierfür sind geeignete Luftzirkulations- und Ventilationskorridore 
zwischen „Kühlräumen“ und urbanen Räumen vorzusehen und deren klima-
tische Funktionsfähigkeit zu sichern. Bioklimatisch wirksame Grün- bzw. 
Freiraumkorridore können darüber hinaus weitere wertvolle Freiraumfunkti-
onen erfüllen (z. B. Lebensraumvernetzung, Erholungsraum, Hochwasser-
abflusskorridore). Kleinklimatische Funktionen können von Freiräumen wie 
Naturschutzgebieten, land- und forstwirtschaftlichen Flächen, Gärten, Park-
anlagen oder Grünverbindungen, aber auch von Wasserflächen (z. B. Flüs-
se, Teiche, Seen oder Überflutungsbereiche) erfüllt werden.  
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Innerhalb des Siedlungsraums sollten vermehrt gliedernde und siedlungs-
klimatisch wirksame freie, begrünte und Wasserflächen („grüne“ und „blaue 
Infrastruktur“) vorgesehen und freigehalten werden. Unbebaute Flächen in 
geeigneter Lage und Anordnung, die über Belüftungskorridore mit Frisch- 
und Kaltluftentstehungsgebieten im Umland vernetzt sind, sorgen für Durch-
lüftung, Grünräume und Wasserflächen zusätzlich durch Verdunstung bzw. 
Schatteneffekte für Kühlung (BMVBS & BBSR 2009; ÖROK 2011; CLISP 
2011a, b, c). 

Die Raumplanung ist gefordert, geeignete Räume und Korridore auf überört-
licher Ebene auszuweisen und als Vorrangflächen freizuhalten sowie beste-
hende Grün- und Freiräume auf örtlicher und überörtlicher Ebene zu glie-
dern und zu vernetzen. Hiervon ist neben Bereichen innerhalb von städti-
schen Gebieten auch das städtische Umland betroffen.  

Als Informations- und Planungsgrundlage für die Raumplanung sind Stadt- 
und Bioklimakarten notwendig (Kemper et al. 2011).  

Bei Anpassungsmaßnahmen wie der Durchgrünung und Auflockerung 
innerstädtischer Bereiche ist ein angemessener Ausgleich zum konkurrie-
renden siedlungspolitischen Ziel verdichteter und kompakter Siedlungsstruk-
turen anzustreben. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug zu den Aktivitätsfeldern Stadt – urbane Frei- und 
Grünräume, Gesundheit, Bauen und Wohnen, Verkehrsinfrastruktur, Land-
wirtschaft, Forstwirtschaft sowie Ökosysteme/Biodiversität. 

Ein Zusammenhang ist insbesondere zu folgenden Handlungsempfehlun-
gen gegeben: 

Kapitel 3.6.4.3 – Klimatologische Verbesserung urbaner Räume, insbeson-
dere Berücksichtigung von mikro-/mesoklimatischen Bedingungen bei der 
Stadt- und Freiraumplanung (Aktivitätsfeld Bauen und Wohnen); 

Kapitel 3.11.4.6 – Berücksichtigung von mikro/mesoklimatischen Bedingun-
gen bei der Stadt- und Freiraumplanung (Aktivitätsfeld Verkehrsinfrastruk-
tur). 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte sind regionale Raumordnungsprogramme, örtliche 
Entwicklungskonzepte, Stadtentwicklungspläne, Flächenwidmungspläne. 

Stand der 
Umsetzung 

Beispiele: „Grüngürtel Wien“: Dieser ist in der Flächenwidmung der höchs-
ten Schutzkategorie für Grünflächen zugewiesen (Schutzgebiet Wald und 
Wiesengürtel);  
„Grünes Netz Graz“: Konzept für eine ökologische, verkehrliche und gestal-
terische Vernetzung vorhandener und geplanter Grün- und Freiräume in der 
Stadt. Es zeigt Werte und Defizite auf und leitet daraus Handlungsbedarf 
sowie -spielräume ab. Das Konzept soll u. a. als praxisorientierte Grundlage 
zur Flächenwidmungsplanung dienen. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Berücksichtigung von mikro- und mesoklimatischen Bedingungen bei der 
Planerstellung (Flächenwidmungsplan, Bebauungsplan, Stadtentwick-
lungsplan etc.); 
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3.12.4.7 Prüfung und ggf. Anpassung bioklimatisch wirksamer 
Maßnahmen in den Bebauungsplänen 

• Bestandserhebung von derzeit bereits existierenden Grün-, Wasser- und 
Freiflächen als Grundlage für die Ableitung von weiterem Handlungsbe-
darf unter einem sich ändernden Klima; 

• verstärkte Ausweisung und Freihaltung von Frisch- und Kaltluftentste-
hungsgebieten sowie Ventilationsbahnen in den Raumplänen, z. B. durch 
explizite Erweiterung der Funktionen von Freiraumkategorien wie den 
„regionalen Grünzonen“ in der überörtlichen Raumordnung; 

• Sicherung, Erhaltung und Vernetzung von Grün- und Gewässerflächen in 
dicht bebauten Siedlungen („grüne“ und „blaue Infrastruktur“); 

• Konversion bzw. Renaturierung von abgenutzten Brachflächen zu klima-
tisch wirksamen Grün- bzw. Freiräumen; 

• klare Regelung der Widmungs- und Nutzungsverbote bzw. -gebote in 
ausgewiesenen Frisch-bzw. Kaltlufträumen und -korridoren und konse-
quente Umsetzung in der Widmungspraxis;  

• Aufwertung und Forcierung von Freiraum- und Landschaftskonzepten als 
Bestandteil von örtlichen Entwicklungskonzepten. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Umsetzung wird mit keinem hohen zusätzlichen Ressourcenauf-
wand gerechnet.  

mögliches 
Konflikt-
potenzial 

Ein Konfliktpotenzial liegt eventuell in konkurrierenden Zielbeziehungen zwi-
schen dem Ziel verdichteter und kompakter Siedlungsstrukturen und dem 
Anpassungsziel der ausreichenden Durchgrünung und Auflockerung von 
Siedlungsräumen. 

Handlungs-
trägerInnen 

Raumordnung: 
Bundesländer (wenn das städtische 
Umland betroffen ist) 
Gemeinden 
PlanerInnen 

Fachplanungen/-disziplinen: 

Naturschutz (Bundesländer) 
Forschung (insb. Meteorolo-
gie/Mikroklimatologie) 

Zeithorizont Die verstärkte Berücksichtigung und Umsetzung innerhalb bestehender In-
strumente ist unmittelbar möglich; diesbezügliche Regelungen im Raumord-
nungsrecht können im Bedarfsfall kurz- bis mittelfristig konkretisiert werden.  

Ziel Verbesserung des Kleinklimas in dicht bebauten Gebieten, Vermeidung von 
Überhitzungs- bzw. Wärmeinseleffekten und Ausgleich von erhöhten biokli-
matischen Belastungen für die menschliche Gesundheit; Vermeidung hitze-
bedingter Gesundheitsrisiken 

Bedeutung Neben der Freihaltung von Vorrangflächen und der Schaffung von „grüner“ 
und „blauer Infrastruktur“ (siehe 3.13.4.6) können bioklimatisch wirksame 
Maßnahmen auch durch bebauungsplanerische und baurechtliche Maß-
nahmen gewährleistet werden.  
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Dazu zählen u. a. die Festsetzung von Maß der baulichen Nutzung, Bau-
grenzen, Mindestmaßen der Grundstücke, kleinräumig wirksamen Frisch-
luftschneisen (Kemper et al. 2011) oder Vorgaben zur Ausrichtung von 
Fensterflächen. Auch „objektbezogene Begrünungen“ wie Hofbegrünung, 
Dachbegrünung, Fassadenbegrünung sowie die Förderung der passiven 
Gebäudekühlung tragen zur klimatischen Verbesserung in dicht verbauten 
Gebieten und in den betreffenden Gebäuden sowie zur Verbesserung bio-
klimatischer Bedingungen bei. Darüber hinaus können sowohl durch bau-
rechtliche Maßnahmen als auch durch Anreizinstrumente weitere wirksame 
Anpassungsmaßnahmen gefördert werden (z. B. zur Verbesserung der Ge-
bäuderesistenz gegenüber Extremereignissen (Sturmlasten, Hochwasser, 
Hagel etc.) sowie zur Regenwasser- und Grauwassernutzung in Gebäu-
den). Diese Maßnahmen liegen allerdings vielfach im Verantwortungsbe-
reich unterschiedlicher EigentümerInnen (CLISP 2011a, b, CIPRA 2010, 
Hiess & Pfefferkorn 2010). 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug zu den Aktivitätsfeldern Bauen und Wohnen, Stadt – 
urbane Frei- und Grünräume sowie Gesundheit.  

Enge Schnittstellen sind besonders zu folgenden Handlungsfeldern gege-
ben: 

Kapitel 3.6.4.1 – Umsetzung von baulichen Maßnahmen sowohl im Neubau 
als auch in der Sanierung zur Sicherstellung des thermischen Komforts (Ak-
tivitätsfeld Bauen und Wohnen); 

Kapitel 3.6.4.6 – Anpassung von Baustandards und Normen an den Klima-
wandel (Aktivitätsfeld Bauen und Wohnen). 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte sind im Bebauungsplan gegeben. 

Stand der 
Umsetzung 

Viele mikro- und mesoklimatische Aspekte können derzeit bereits mit den 
bestehenden Instrumenten der örtlichen Raumplanung umgesetzt werden, 
ein gesetzlicher Auftrag könnte im Rahmen der ROG-Ziele und -Grundsätze 
implementiert werden. Ergänzend wären Aufträge an die kommunale 
Raumplanung in Instrumenten der überörtlichen Raumplanung insbesonde-
re in Ballungsräumen zur Unterstützung notwendig (vgl. Aktivitätsfeld Bauen 
und Wohnen) 

Linz, Wien: Förderungen zur Dachbegrünung bzw. diesbezügliche Vorga-
ben bei Neubauten. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Identifizierung von überhitzungsgefährdeten Siedlungsbereichen; 

• Überprüfung und ggf. Anpassung von Bestimmungen des Bebauungs-
plans, um bioklimatisch wirksame Maßnahmen zu ermöglichen (horizon-
tale und vertikale Durchgrünung, Ausrichtung von Gebäudefassaden, Dä-
chern und Fensterflächen, Dachbegrünungen etc.). 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf ist derzeit nicht quantifizierbar. 
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3.12.4.8 Verstärkte Sicherung von Wasserressourcen und ver-
besserte Integration von Raumordnung, wasserwirt-
schaftlichen Planungen und Nutzungen mit Wasserbe-
darf 

mögliches 
Konflikt-
potenzial 

Im Bereich der Bauverfahren besteht ein Konfliktpotenzial zwischen der 
Verhängung von strengen Auflagen und der verfassungsrechtlich geschütz-
ten Baufreiheit der/des Antragsstellerin/Antragstellers. 

Handlungs-
trägerInnen 

Raumordnung: 

Gemeinden, PlanerInnen 

Fachplanungen/-disziplinen: 

Stadtplanung 
Forschung (insb. Meteorolo-
gie/Mikroklimatologie) 

Zeithorizont Die Überprüfung bautechnischer Vorgaben sowie die Einarbeitung in das 
Baurecht und in die Ausgestaltung des Bebauungsplans können kurzfristig 
begonnen werden.  

Ziel  Sicherung von Grund- und Trinkwasserressourcen und Unterstützung der 
Grundwasserneubildung; Gewährleistung der quantitativen und qualitativen 
Wasserversorgungssicherheit  

Bedeutung Die langfristige Zunahme der Durchschnittstemperatur sowie Veränderun-
gen im Niederschlagsregime haben Einfluss auf die Quantität und Qualität 
von Wasserressourcen und der Trinkwasserversorgung. Auch in Österreich 
können künftig Regionen mit vermehrt trockenen und heißen Sommern von 
sinkenden Grundwasserständen und Wasserknappheit betroffen sein. Ins-
besondere durch das gleichzeitige Auftreten von reduziertem Wasserdarge-
bot einerseits und Verbrauchsspitzen andererseits während sommerlicher 
Hitze- und Trockenperioden sind temporäre Versorgungsengpässe zukünf-
tig in manchen Teilen Österreichs wahrscheinlicher. Gebiete mit einem ho-
hen Einzelversorgungsgrad sowie kleinere Wasserversorger sind aus Sicht 
der Versorgungssicherheit besonders betroffen.  

Daher ist es von großer Bedeutung, die Entnahme von Wasser den langfris-
tigen Bedürfnissen anzupassen, zukünftig möglicherweise veränderte Ver-
brauchs- und Entnahmemengen zu berücksichtigen, und hierbei insbeson-
dere die Wechselwirkungen der verschiedenen Landnutzungen mit Wasser-
nutzungsansprüchen (z. B. Landwirtschaft, Tourismus, Haushalte, Industrie) 
zu beachten. Dies erfordert insbesondere die verstärkte Integration von In-
strumenten der Raumordnung und Regionalentwicklung mit wasserwirt-
schaftlichen Planungsinstrumenten. Um künftige Konflikte bei der Nutzung 
von Wasserressourcen zu verringern bzw. zu vermeiden, sollten stark Was-
ser verbrauchende Nutzungen vorrausschauend gelenkt werden, z. B. durch 
verstärkte Prüfung und bedachtsame Genehmigung von wasserintensiven 
Vorhaben in (zeitweise) trockenheitsanfälligen Gebieten. Der Bedarf nach 
einer stärker koordinierenden und moderierenden Rolle der Raumordnung 
bei der sektorübergreifenden Abstimmung raumrelevanter Wassernutzun-
gen wird zukünftig voraussichtlich zunehmen.  
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Bereits heute ist teils eine zunehmende Klimasensitivität und -verletzlichkeit 
der Qualität der Trinkwasserversorgung zu beobachten. Häufigere und in-
tensivere meteorologische Extremereignisse (insb. Starkregen) können zu-
künftig vermehrt zu Qualitätsproblemen durch den vermehrten Eintrag von 
Keimen und Schadstoffen in Wassergewinnungsbereiche, die Trübung von 
Quellen oder die Überstauung und Verunreinigung von Wasserspendern im 
Einflussbereich von Hochwässern führen und erhöhte Kosten für die nach-
folgende Sanierung und Reinigung verursachen. Diesbezüglich besonders 
verletzlich sind oberflächennahe Grundwasserleiter und Wasserspender 
sowie kleinere Wasserversorgungsstrukturen und Einzelversorger. Tro-
ckenperioden mit verringerter Grundwasserneubildung und erhöhter Ent-
nahme können den Verdünnungseffekt für Nähr- und Schadstoffe verringern 
und zur häufigeren Überschreitung von gesundheitsrelevanten Grenzwerten 
führen.  

Zur zukünftigen Gewährleistung der Versorgungssicherheit kann es daher 
für Wasserversorger notwendig werden, zusätzliche bzw. alternative Was-
serspender zu erschließen.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug zu den Aktivitätsfeldern Wasserhaushalt und Was-
serwirtschaft, Gesundheit, Wirtschaft, Energie, Tourismus, Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft sowie Stadt – urbane Frei- und Grünräume. 
Insbesondere zu folgenden Handlungsempfehlungen sind Schnittstellen 
vorhanden: 
Kapitel 3.3.4.3 – Zukünftige Gewährleistung der Wasserversorgung (Aktivi-
tätsfeld Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft); 
Kapitel 3.3.4.7 – Intensivierung der wasserwirtschaftlichen Planung der 
Grundwasservorkommen (Aktivitätsfeld Wasserhaushalt und Wasserwirt-
schaft). 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

EU-Wasserrahmenrichtline, Wasserrechtsgesetznovelle 2003: geben die 
Erstellung von Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplänen (NGPs) vor. 
Der Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan ist eine flussgebietsbezogene 
Planung, die auf einem integrierten Ansatz zum Schutz, zur Verbesserung 
und zur nachhaltigen Nutzung der Gewässer basiert.  
Wasserwirtschaftliche Planungen und Konzepte (Trinkwasserversorgungs-
konzepte, siedlungswasserwirtschaftliche Planungen etc.). 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Verstärkte quantitative und qualitative Sicherung von zusätzlichen bzw. 
alternativen Grundwasserkörpern, Wasserspendern sowie Trinkwasser-
entstehungs- und -gewinnungsgebieten durch Ausweisung von wasser-
wirtschaftlichen Vorrangflächen, Schutz- und Schongebieten etc. mit ge-
eigneten Widmungs- und Nutzungsbeschränkungen in überörtlichen und 
örtlichen Raumplänen (u. a. BMVBS & BBSR 2009, CLISP 2011a, b); 

• Intensivierung und Verstärkung der sektorübergreifenden Kooperation 
und Abstimmung mit der Wasserwirtschaft und Erstellung integrierter Re-
gionalentwicklungs- und Wasserversorgungskonzepte (CLISP 2011a, b); 

• verstärkte Berücksichtigung möglicher zukünftiger Änderungen bei Was-
serverbrauch und -entnahme durch stärkere Koordination von Nutzungs-
ansprüchen unterschiedlicher Sektoren auf Wasserressourcen (z. B. 
Landwirtschaft, Tourismus, Energiewirtschaft, Industrie); 
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3.12.4.9 Verstärkte Sicherung von ökologisch bedeutsamen Frei-
räumen (unzerschnittene naturnahe Räume, Lebens-
raumkorridore, Biotopvernetzung) und Minimierung wei-
terer Lebensraumzerschneidungen 

• verstärkte Prüfung von wasserverbrauchsintensiven Nutzungsvorhaben 
vor dem Hintergrund des Klimawandels (insbesondere in Gebieten mit 
Neigung zu zeitweiser Wasserknappheit), z. B. im Rahmen der SUP und 
UVP (u. a. BMVBS & BBSR 2009, CLISP 2011a);  

• verstärkte Prüfung der Standortsicherheit von Einrichtungen der Wasser-
versorgungsinfrastruktur gegenüber meteorologischen Extremereignissen 
und Naturgefahrenereignissen (Prettenthaler et al. 2009); 

• Forcierung kompakter Siedlungsstrukturen, um den kosteneffizienten An-
schluss von Haushalten an das öffentliche Wasserversorgungsnetz zu 
ermöglichen und den Einzelversorgungsgrad zu vermindern (CLISP 
2011a). 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf ist derzeit nicht quantifizierbar. 

mögliches 
Konflikt-
potenzial 

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 

Handlungs-
trägerInnen 

Raumplanung: 

Bundesländer 
Gemeinden 
PlanerInnen 

Fachplanungen: 

Wasserwirtschaft  
Landwirtschaft 
Industrie 
Energiewirtschaft 
Tourismus 

Zeithorizont Die meisten Maßnahmen zur Verbesserung der integrierten Planung zwi-
schen Raumordnung und Wasserwirtschaft sind jederzeit umsetzbar.  

Ziel  
 

Sicherung und Verbesserung eines auch unter geänderten naturräumlichen 
Bedingungen funktionsfähigen Netzes von Schutzgebieten und Lebensräu-
men für Tier- und Pflanzenarten (ARL 2009). 
Schaffung und Erhaltung von unzerschnittenen Rückzugsräumen für Tier- 
und Pflanzenarten sowie Vermeidung weiterer Lebensraumzerschneidun-
gen 

Bedeutung 
 

Durch Veränderungen im Zuge des Klimawandels sind auch Veränderungen 
der Standort- und Habitatfaktoren von naturnahen Lebensräumen unver-
meidlich. Die zunehmende Landschaftszerschneidung und Habitatfrag-
mentierung gilt nicht nur als eine der Hauptursachen von Artenverlusten, 
sondern verhindert auch autonome Anpassungsprozesse von Fauna und 
Flora an sich ändernde Klimabedingungen durch Migrationsbewegungen 
und Ausbreitungsprozesse.  
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Dies kann zu weiterer Beschleunigung von Biodiversitätsverlusten, aber 
auch zu Lücken im regionalen und überregionalen Biotopverbundsystem 
führen und die Funktionsfähigkeit und Kohärenz bestehender Schutzge-
bietsnetze gefährden (ARL 2009). 

Durch eine regionübergreifende Sicherung großräumiger Lebensraum-
vernetzungen (insb. zwischen Schutzgebieten) und die Minimierung weiterer 
Lebensraumzerschneidungen wird zum Erhalt der Biodiversität unter Kli-
mawandelbedingungen beigetragen. Zudem können diese Freiräume oft-
mals andere Funktionen, wie beispielsweise die von Frischluftschneisen, 
erfüllen (u. a. BMVBS & BBSR 2009). Die raumplanerische Sicherung und 
Freihaltung von ökologischen Korridoren ist daher zu forcieren und weitere 
Zerschneidungen von noch erhaltenen, großräumig unzerschnittenen Le-
bensräumen durch hochrangige lineare Infrastrukturen und disperse Sied-
lungsentwicklung sind unabhängig von einem naturschutzrechtlichen 
Schutzstatus möglichst zu vermeiden.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug zu den Aktivitätsfeldern Ökosysteme/Biodiversität, 
Verkehrsinfrastruktur, Landwirtschaft, Forstwirtschaft sowie Stadt – urbane 
Frei- und Grünräume.  

Vor allem zu nachstehenden Handlungsempfehlungen gibt es enge Schnitt-
stellen: 

Kapitel 3.10.4.7 – Anpassung der Gestaltung öffentlicher und privater Frei-
flächen in Siedlungen an Naturschutzziele und Klimawandeleffekte (Aktivi-
tätsfeld Ökosysteme/Biodiversität); 

Kapitel 3.10.4.9 – Erhaltung und Verbesserung der Einbettung und Vernet-
zung von Schutzgebieten und Lebensräumen (Aktivitätsfeld Ökosyste-
me/Biodiversität). 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten: EU-Biodiversitätsstrategie zu „grüner Infrastruk-
tur“, EU Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (Natura 2000); Landesentwicklungs-
konzepte bzw. -programme der Bundesländer; regionale Raumordnungs-
programme; örtliche Entwicklungskonzepte und Flächenwidmungspläne; 
Strategische Umweltprüfung (SUP), Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP); 
Naturschutzgesetze der Länder. 

Stand der 
Umsetzung 

Beispiele: 

Im ÖREK 2011 wird „im Interesse der immer weniger werdenden naturbe-
lassenen oder naturnahen Gebiete ein Schulterschluss zwischen Raument-
wicklungspolitik, dem Naturschutz und dem Gewässerschutz“ empfohlen 
(ÖROK 2011).  

Kärnten: Im Freiraumkonzept Kärnten werden großräumige Freiräume so-
wie ökologische Korridore als zentraler Bestandteil eines „ökologischen 
Freiraumverbundsystems“ identifiziert und als Planungsgrundlage für regio-
nale Raumordnungsprogramme und örtliche Entwicklungskonzepte bereit-
gestellt. 
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Niederösterreich: Im Raumordnungsgesetz wurden die Grundlagen ge-
schaffen, um in regionalen Raumordnungsprogrammen multifunktionale 
Grünzonen ausweisen zu können, die u. a. auch explizit ökologischen Ver-
netzungsfunktionen dienen. Zudem liegt entsprechend § 3 NÖ Naturschutz-
gesetz 2000 ein nach Regionen und Großlandschaften differenziertes Na-
turschutzkonzept als Planungsgrundlage auch für die Raumordnung vor.  
Steiermark: Im Rahmen des ETZ-Projekts NATREG wurde ein Leitfaden zur 
Einrichtung von regionalen, interregionalen und grenzüberschreitenden öko-
logischen Korridoren in der Raumordnung erarbeitet (Griesser & Wieser 
2010). Über die Festlegung vorrangfunktionaler „Grün-“ bzw. „Freihaltezo-
nen“ ist in den regionalen Entwicklungsprogrammen bereits seit Längerem 
auch die Berücksichtigung überregionaler ökologischer Korridore möglich. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Verstärkte Berücksichtigung und Integration von relevanten Zielsetzungen 
und Instrumenten des Naturschutzes (z. B. österreichische 
Biodiversitätsstrategie, kohärentes Natura 2000-Schutzgebietsnetz, na-
turschutzrechtlich geschützte Gebiete gemäß den Naturschutzgesetzen 
der Länder etc.) in den Instrumenten der überörtlichen und örtlichen 
Raumordnung; 

• verstärkte Schaffung der raumordnungsgesetzlichen Grundlagen, welche 
die Zuweisung von ökologischen Funktionen zu den Frei- bzw. Grünraum-
flächenkategorien in der Regionalplanung ermöglichen, sowie Festlegung 
von Widmungs- bzw. Nutzungsverboten und -geboten; deren verstärkte 
Anwendung zur Sicherung von Lebensräumen und ökologischen Korrido-
ren in den regionalen Raumordnungsprogrammen mit Bindungswirkung 
für die örtliche Raumordnung (CLISP 2010a); 

• Etablierung von hochwertigen Freiraumfunktionen (einschließlich ökologi-
scher Funktionen) als eigenständige Nutzungskategorie in der Flächen-
widmung (ÖROK 2011); 

• Festlegung von Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebieten für ökologisch bedeut-
same Freiräume; 

• Absicherung und konsequente Freihaltung von ökologischen Korridoren 
(z. B. in Form multifunktionaler Grünzonen) einschließlich der weiteren 
Errichtung und Funktionssicherung ökologischer Querungshilfen (Grün-
brücken etc.) zur Überwindung linearer Infrastrukturtrassen in den Raum-
plänen (CLISP 2010a);  

• forcierte Umsetzung von Leitbildern einer nachhaltigen Siedlungsentwick-
lung (kompakte Siedlungsstrukturen; Konzentration von Siedlungserwei-
terungen an vorhandenen, gut erschlossenen Standorten etc.) und ver-
stärkte Anwendung der SUP und UVP zur Vermeidung weiterer Ver-
schlechterungen der ökologischen Landschaftskonnektivität (CLISP 
2010a, BMLFUW 2011d); 

• Prüfung und Entwicklung von Modellen zur vorausschauenden Sicherung 
von Flächen für Ausgleichsmaßnahmen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Es besteht ein Ressourcen-und Flächenbedarf (ggf. Ländergrenzen über-
schreitend) für Ausgleichsmaßnahmen bei Eingriffen, die zu Lebensraum-
verlusten bzw. Verschlechterungen der ökologischen Konnektivität führen. 
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3.12.4.10 Verstärkte Zusammenarbeit von Raumordnung und Tou-
rismus zur Förderung einer klimawandelangepassten 
nachhaltigen touristischen Infrastruktur 

mögliches 
Konflikt-
potenzial 

Flächennutzungskonflikte sind mit der Siedlungsentwicklung, der Verkehrs-
infrastrukturplanung sowie mit der Landwirtschaft möglich. 

Handlungs-
trägerInnen 

Raumordnung: 

ÖROK 
Bundesländer 
Gemeinden 
PlanerInnen 

Fachplanungen: 

Naturschutz (Bundesländer) 
Verkehrs- und Infrastrukturplanung 

Zeithorizont Die verstärkte Umsetzung im Rahmen bestehender Instrumente kann unmit-
telbar erfolgen; weiter gehende Anpassungen des Raumordnungsrechts 
sind kurz- bis mittelfristig möglich.  

Ziel  
 

Sicherstellung und Unterstützung einer nachhaltigen und Klimawandel-
angepassten räumlichen Entwicklung im Tourismus  

Bedeutung 
 

Der Tourismus ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor in Österreich. Er fußt 
zentral auf der naturräumlichen und kulturellen Attraktivität und ist daher 
langfristig auf den Erhalt dieser Ressourcen angewiesen (ÖROK 2011).  

Entwicklungen im Tourismus stehen unmittelbar und mittelbar in engem 
Zusammenhang mit räumlichen Strukturen und raumbezogenen Nutzungen. 
Räumliche Auswirkungen können insbesondere durch die Errichtung von 
touristischen Großanlagen (Liftanlagen, Thermenanlagen etc.) sowie da-
durch induzierte Verkehrsströme und mögliche Umweltbelastungen entste-
hen.  

Zahlreiche Folgen des Klimawandels betreffen die Tourismuswirtschaft und 
die touristische Infrastruktur. Insbesondere die abnehmende Schneesicher-
heit in mittleren und niederen Lagen gefährdet die wirtschaftliche Überle-
bensfähigkeit vieler Wintersportgebiete. Zudem wird die Standortsicherheit 
touristischer Einrichtungen im alpinen Raum zunehmend durch Extrem- und 
Naturgefahrenereignisse (Rückgang von Permafrost, Rutschungen, Stein-
schlag etc.) gefährdet. Der Tourismus steht zunehmend vor der Herausfor-
derung, zukunftsfähige Zusatzangebote zum schneebasierten Wintertouris-
mus zu entwickeln und bestehende Angebote klimarobuster zu diversifizie-
ren. Neben negativen Auswirkungen eröffnet der Klimawandel aber auch 
neue Chancen für den Tourismus in Österreich, wie z. B. durch eine verlän-
gerte Sommersaison und Attraktivitätssteigerungen durch komfortablere 
Sommertemperaturen im Vergleich zu z. B. mediterranen Destinationen. 
Sowohl die vorausschauende Bewältigung negativer Klimawandelfolgen wie 
auch die Nutzung von Chancen erfordern eine Umorientierung des Touris-
mus hin zu neuen, Klimawandel-angepassten Angeboten. 

Die Raumordnung kann den Transformationsprozess im Tourismus maß-
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geblich unterstützen und ist insbesondere bei der Standortplanung neuer 
bzw. alternativer touristischer Infrastruktur, der Entwicklung von Folgenut-
zungskonzepten für aufgegebene Tourismusangebote sowie bei der Bewer-
tung von deren Raumverträglichkeit gefordert. Für den v. a. im Wintertou-
rismus zu erwartenden verstärkten Neuerschließungsdruck in höheren alpi-
nen Lagen gilt es rechtzeitig Strategien zu entwickeln. Integrierte Konzepte 
von Raumordnung und Tourismus, die den Klimawandel berücksichtigen, 
sind daher zukünftig zu forcieren. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es bestehen Schnittstellen – über das Aktivitätsfeld Tourismus hinaus – 
insbesondere zu Verkehrsinfrastruktur, Ökosysteme/Biodiversität und 
Schutz vor Naturgefahren. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte sind: 

Tourismus: 

Bundesweite Tourismusstrategie „Neue Wege im Tourismus“ (2010); Tou-
rismusstrategien der Bundesländer; regionale Tourismuskonzepte. 

Raumordnung: 

Landesentwicklungsprogramme der Bundesländer; Sachraumordnungspro-
gramme für Tourismus; regionale Raumordnungsprogramme; regionale 
Entwicklungskonzepte; örtliche Entwicklungskonzepte. 

Prüfinstrumente: 

Strategische Umweltprüfung (SUP); Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP); 
Raumverträglichkeitsprüfung. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Bessere Koordination von Raumordnung und Tourismusstrategien durch 
Erarbeitung integrierter Konzepte, die den Klimawandel berücksichtigen; 

• aktive Rolle der Raumordnung bei der Entwicklung raumverträglicher al-
ternativer Tourismusangebote, der Standortfindung von alternativen Tou-
rismusstandorten sowie bei der Planung von Folgenutzungen für aufge-
gebene Tourismusangebote (z. B. ehemalige Wintersportgebiete in tiefe-
ren Lagen); 

• unterstützende Rolle der Raumordnung bei der Entwicklung nachhaltiger, 
raum- und umweltverträglicher sowie klimarobuster alternativer Touris-
musangebote; Entwicklung von Strategien, wie mit dem zu erwartenden 
erhöhten touristischen Erschließungsdruck in höheren alpinen Lagen um-
gegangen werden kann; 

• verstärkte Prüfung der Standortsicherheit von touristischen Infrastruktur-
einrichtungen gegenüber Extrem- und Naturgefahrenereignissen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Eine verstärkte Zusammenarbeit ist ohne erheblichen zusätzlichen Res-
sourcenaufwand möglich. 

mögliches 
Konflikt-
potenzial 

Konflikte können durch unterschiedliche Interessenslagen der beteiligten 
Akteurinnen und Akteure auftreten. 
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3.12.4.11 Forcierung energieeffizienter Raumstrukturen 

Handlungs-
trägerInnen 

Raumplanung 
ÖROK 
Bundesländer 
Gemeinden 
PlanerInnen 

Tourismusplanung, Regionalentwick-
lung 
BMWFJ, Bundesländer, Tourismus-
verbände, Regionen, Gemeinden, 
Seilbahnwirtschaft,  
Wildbach- und Lawinenverbauung 
im Rahmen ihrer Sachverständigen- 
und Beratungstätigkeit 

Zeithorizont Maßnahmen und Initiativen zur Verbesserung der Integration von Touris-
musplanung und Raumordnung können jederzeit in Angriff genommen wer-
den; eine schrittweise Anpassung und Weiterentwicklung von Instrumenten 
und Verfahren ist anzustreben.  

Ziel Stärkung des Raumbezugs des Energiesystems; Verringerung des Energie-
verbrauchs und Verbesserung der Energieeffizienz; verbesserte Erreichung 
von Klimaschutzzielen durch Reduktion von Treibhausgasemissionen; Er-
höhung des Beitrags erneuerbarer Energieträger aus regionaler Bereitstel-
lung zur Energiebedarfsdeckung 

Bedeutung 
 

Raumplanerische Maßnahmen haben im Allgemeinen großen Einfluss auf 
Energieverbrauch, Energieeffizienz und auf die Versorgung mit erneuerba-
rer Energie. Ein wesentlicher Aspekt einer zunehmend thematisierten 
„Energieraumplanung“ (ÖROK 2009, 2011) ist die Forcierung energieeffizi-
enter, d .h. ausreichend verdichteter, verkehrssparender, CO2-armer und 
versorgungstechnisch günstiger Raumstrukturen. Dazu zählen u. a. die 
konsequente Vermeidung von Zersiedelung, die Förderung kompakter, aus-
reichend dichter Siedlungsstrukturen sowie eine Funktionsmischung, welche 
die kostengünstige zentrale Energieversorgung für Heiz- und Kühlzwecke 
begünstigen. Eine erhöhte Bereitstellung erneuerbarer Energie erfordert 
zudem optimierte Versorgungs- und Entsorgungskonzepte mit klarem Regi-
onalbezug (ÖROK 2011), d. h. mit geringen Distanzen zwischen Erzeugung 
und Verbrauch von Elektrizität sowie mit möglichst regional geschlossenen 
Kreisläufen (biogene Energieträger). Eine energieeffiziente, integrierte Sied-
lungs- und Verkehrsflächenentwicklung trägt über das Ermöglichen effizien-
ter Kühleversorgung direkt sowie auf unterschiedliche Weise auch indirekt 
zur Anpassung an den Klimawandel bei. 
Darüber hinaus spielt die Raumordnung bei der Trassensicherung von 
Stromnetzen eine bedeutende Rolle. Eine strategische Planung der Strom-
netze und die Adaptierung an dezentrale Einspeisungen sind zu forcieren 
(ÖROK 2011). 
Als wesentliche Entscheidungsgrundlage bei der Flächenwidmung sowie 
beim Infrastrukturausbau dienen insbesondere integrierte Raum- und Ener-
giekonzepte (ÖROK 2011). 
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Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug zum Aktivitätsfeld Energie und in weiterer Folge 
zu den Aktivitätsfeldern Verkehrsinfrastruktur, Landwirtschaft, Forstwirt-
schaft und Wirtschaft. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte sind: 

Energiestrategie Österreich; Energiestrategien der Bundesländer; Öko-
stromgesetz; e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden; Instrumente 
der überörtlichen (insb. z. B. Sachprogramme) und örtlichen Raumordnung; 
Wohnbauförderung. 

Stand der 
Umsetzung 

Ausgewählte Beispiele (ÖROK 2011): 

Energieausweis für Siedlungen (www.energieausweis-siedlungen.at): Dies 
ist ein vom Land NÖ kostenlos zur Verfügung gestelltes Berechnungsmodul 
für Gemeinden und PlanerInnen, mit Hilfe dessen die Gesamtenergieeffizi-
enz von Siedlungen dargestellt werden kann.   
Regionales Rahmenkonzept für Windkraftanlagen (Burgenland): Im Leitbild 
2008 wurde das Ziel formuliert, bis 2013 den gesamten Strombedarf des 
Burgenlandes mit erneuerbarer Energie abzudecken. Um dies zu erreichen, 
wurden die bestehende Ausweisung von Eignungs- und Ausschlusszonen 
für Windkraftanlagen entsprechend neuen Erkenntnissen aktualisiert und 
neue Standorte untersucht.  
Positionspapier „Umweltfreundliche Nutzung der Windenergie“ (Umwelt-
dachverband 2011). Darin werden zum einen Forderungen an die Energie-
politik und die -raumplanung formuliert, zum anderen aber insbesondere 
Auswirkungen der Windkraft auf verschiedene Bereiche dargestellt (Natur-
schutz, Landschaftsschutz, Wald, Gebirge, Menschen) und Kriterien für 
Windeignungsgebiete sowie Tabuzonen definiert. Das Positionspapier zeigt 
auf, dass der Ausbau der Windkraft standortbezogen zu beurteilen und zu 
bewerten ist. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Festlegung von Energieeffizienzkriterien in der Flächenwidmung; 

• Förderung dezentraler Netzplanung; 

• Erstellung integrierter Raum- und Energiekonzepte; 

• Etablierung einer Energieleitplanung; 

• Freihaltung und Sicherung von Versorgungstrassen; 

(alle: ÖROK 2011) 

• Bereitstellung von Leitfäden und Arbeitshilfen für energieeffiziente 
Raumplanung; 

• Überprüfung und ggf. Anpassung von Energieeffizienzkriterien in rele-
vanten Förderinstrumenten. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Es wurde kein erheblicher zusätzlicher Ressourcenbedarf identifiziert. 

 

 

 

http://www.energieausweis-siedlungen.at/
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3.12.4.12 „Climate Proofing“ von Raumplänen und Instrumenten 

mögliches 
Konflikt-
potenzial 

Konflikte können durch zunehmende Flächennutzung durch Flächenbedarf 
sowie durch allenfalls negative Auswirkungen auf Flora, Fauna und das 
Landschaftsbild für erneuerbare Energieträger auftreten. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, ÖROK, Bundesländer, Gemeinden, PlanerInnen, Energieversor-
gungsunternehmen, Energieagenturen, Energieinstitute usw., Regionalver-
bände, Regionalmanagements 

Zeithorizont Die Maßnahmen können kurzfristig in Angriff genommen werden; eine 
schrittweise Anpassung und Weiterentwicklung von Instrumenten und Ver-
fahren ist anzustreben. 

Ziel  
 

Sicherstellung der Resilienz und Anpassungsfähigkeit von Plänen, Pro-
grammen und Entwicklungskonzepten gegenüber aktuellen und zukünftigen 
Auswirkungen des Klimawandels; systematische Berücksichtigung von 
möglichen Klimawandelfolgen in zukünftigen Raumentwicklungsstrategien, 
Raumplänen und Planungsprozessen 

Bedeutung 
 

Der Begriff „Climate Proofing“ wird in der internationalen Klimaanpassungs-
forschung und -politik unterschiedlich verwendet. Im Kontext der Raumpla-
nung werden darunter grundsätzlich Methoden, Instrumente und Verfahren 
verstanden, die absichern, dass Pläne, Programme und Konzepte sowie 
damit verbundene Investitionen gegenüber den aktuellen und zukünftigen 
Auswirkungen des Klimawandels resilient und anpassungsfähig („klimawan-
delfit“, klimabeständig, klimarobust) gemacht werden und darüber hinaus 
zur Erreichung von Klimaschutzzielen beitragen (Birkmann & Fleischhauer 
2009). „Climate Proofing“ bezieht sich somit auf die systematische Prüfung 
und Berücksichtigung von Anpassungsfragen und die Entwicklung von Risi-
kominderungsstrategien gegenüber klimatischen Veränderungen (Birkmann 
et al. 2011).  

Der zentrale Unterschied zwischen „Climate Proofing“ und bestehenden 
Prüfverfahren in der Planung besteht darin, dass die bekannten Umweltprü-
fungen (wie UVP, SUP) die Auswirkungen eines Projektvorhabens bzw. von 
Planinhalten auf die Umwelt untersuchen, während beim „Climate Proofing“-
Ansatz auch die Auswirkungen veränderter Umweltbedingungen infolge des 
Klimawandels auf Vorhaben bzw. Pläne und darin festgelegte Ziele und 
Maßnahmen selbst abgeschätzt werden (Birkmann et al. 2010). Vereinfacht 
gesagt geht es um die Überprüfung, ob Entwicklungsziele und Planungen 
auch unter einer plausiblen Bandbreite zukünftiger Klimabedingungen noch 
funktionieren. Hierzu kann es sinnvoll sein, nicht nur konkrete Pläne, son-
dern auch Planungsinstrumente oder das gesamte Planungssystem an sich 
einem „Klimawandelfitness-Check“ zu unterziehen (CLISP 2011c). Hier-
durch soll gewährleistet werden, dass relevante Auswirkungen von Klima-
änderungen möglichst bereits bei der Ausarbeitung bzw. Genehmigung von 
Programmen, Plänen und Projekten systematisch berücksichtigt werden 
(Birkmann & Fleischhauer 2009). 
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Bislang wurden zwei mögliche Handlungsstränge empfohlen, um das 
„Climate Proofing“ in der Raumordnung zu implementieren (CLISP 
2011a, b): 

• Integration von Klimawandelanpassung in die SUP und UVP. Dies setzt 
einerseits die Operationalisierung des „Climate Proofing“-Konzepts für 
diesen Anwendungszweck voraus, andererseits die verstärkte SUP-
Pflichtigkeit für Raumpläne auf der überörtlichen und örtlichen Ebene. 

• Die systematische Integration von Klimawandel und Anpassung als 
Bearbeitungsgegenstand in die Planerstellungs- und Genehmigungsver-
fahren (Mainstreaming von Klimawandelanpassung in den Planungssys-
temen). Hierzu sind v. a. spezifische Arbeits-, Planungs- und Vollzugshil-
fen erforderlich.  

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Schnittstellen bestehen grundsätzlich zu allen übrigen Aktivitätsfeldern. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte sind die Raumordnungssysteme der Bundesländer 
(Raumordnungsgesetze, Instrumente, Planungsverfahren und -prozesse), 
die Strategische Umweltprüfung (SUP), die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) und die Raumverträglichkeitsanalyse (RVP). 

Stand der 
Umsetzung 

Auf der EU-Ebene wird derzeit an der Integration von „Climate Proofing“-
Verfahren in die SUP und UVP-Richtlinien gearbeitet.  

empfohlene 
weitere 
Schritte 

„Climate Proofing“ von Raumplänen über Prüfinstrumente 
• Entwicklung von Konzept, operationalen Methoden und Prüfkriterien für 

das „Climate Proofing“ von Raumplänen; 
• Integration der Klimawandelanpassung in die Strategische Umweltprü-

fung (SUP) und Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durch Implementie-
rung des Konzepts zum „Climate Proofing“ in beide Instrumente; 

• Ausweitung der SUP-Pflichtigkeit für Raumpläne. 
Mainstreaming von Klimawandelanpassung in der Raumordnung 
• Überprüfung der Raumordnungssysteme (Raumordnungsgesetze, In-

strumente, Verfahren) der Bundesländer auf ihre Eignung, zur Anpassung 
an den Klimawandel beizutragen („Climate Change Fitness Check“); 

• systematische Integration von Klimawandel und Anpassung als Bearbei-
tungsgegenstand in die Planerstellungs- und Genehmigungsverfahren 
(Ausschreibungen und Vergaben von Grundlagenstudien und Vorarbei-
ten, Planerstellung, aufsichtsbehördliche Prüfung und Genehmigung etc.) 
(CLISP 2011a, b); 

• Ausarbeitung und Bereitstellung von Arbeits-, Planungs- und Vollzugshil-
fen für Planungsträger, Aufsichtsbehörden, Gemeinden usw. (z. B. Infor-
mationsmaterialien, Leitlinien, Handbücher, Checklisten, Standards), die 
Anleitungen und Hilfestellungen geben, wie das Thema Klimawandelan-
passung in der Raumordnung zu bearbeiten und darzustellen ist (CLISP 
2001a, b); Sammlung und Veröffentlichung von Good Practice-Beispielen 
für „klimataugliches Planen“. 
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3.12.4.13 Forcierung des quantitativen Bodenschutzes 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der Ressourcenbedarf ist derzeit nicht quantifizierbar. 

mögliches 
Konflikt-
potenzial 

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 

Handlungs-
trägerInnen 

BMLFUW, ÖROK, Bundesländer, Gemeinden, PlanerInnen 

Zeithorizont Eine kurzfristige Inangriffnahme der Entwicklung von Konzepten, Methoden 
und Werkzeugen zum „Climate Proofing“ ist zu empfehlen, damit mittel- bis 
langfristig die Umsetzung erfolgen kann.  

Ziel  
 

Berücksichtigung der Bodenfunktionen im Rahmen von Raumplanungsver-
fahren zur Sicherstellung der ökosystemaren Dienstleistungen des Bodens 

Bedeutung 
 

Neben der Sicherstellung und Verbesserung der Bodenqualität ist auch der 
quantitative Bodenschutz von grundlegender Bedeutung (siehe Kapitel 
3.1.4.1 Nachhaltiger Aufbau des Bodens und Sicherung der Bodenfrucht-
barkeit, -struktur und –stabilität). Die zentrale Rolle des Bodens u. a. im 
landwirtschaftlichen Produktionsprozess, aber auch die Vielfalt der mit dem 
Boden verknüpften Wirkungspfade in Bezug zur Anpassung an den Klima-
wandel lassen Maßnahmen zum mengenmäßigen Schutz dieser Ressource 
sinnvoll erscheinen. Aus der Vielzahl an ökosystemaren Dienstleistungen 
des Bodens sollen hier vor allem die Bedeutung für den Wasserkreislauf 
(Speicherung, Filterung), die Speicherung von Kohlenstoff und Stickstoff, 
die Funktion als Standort für Klima regulierende Vegetation, aber selbstver-
ständlich auch die Ernährungssicherung hervorgehoben werden. 
Der quantitative Bodenschutz wird auch auf europäischer Ebene zuneh-
mend thematisiert. National konnte durch die Etablierung einer Arbeitsgrup-
pe zur Bodenfunktionsbewertung durch die Bundesländer und das 
BMLFUW eine wesentliche Voraussetzung geschaffen werden, um den Bo-
denschutz im Zuge von Raumplanungsverfahren verstärkt zu thematisieren. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Landwirtschaft, 
Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft, Schutz vor Naturgefahren, Gesund-
heit, Ökosysteme/Biodiversität, Verkehrsinfrastruktur und Stadt – urbane 
Frei- und Grünräume. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten die Bodenschutzgesetze der Länder. In diesen 
wird auf die Bedeutung des quantitativen Bodenschutzes hingewiesen. Wei-
tere Anknüpfungspunkte bieten die Raumordnungssysteme (Raumord-
nungsgesetze, Instrumente, Verfahren) der Bundesländer.  
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Stand der 
Umsetzung 

Der Fachbeirat für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz erarbeitet derzeit 
gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe des österreichischen Normungsinstitu-
tes eine Richtlinie zur Bodenfunktionsbewertung. Diese soll als Basis für die 
Berücksichtigung des Bodens in Raumplanungsverfahren dienen. Im Rah-
men des neuen österreichischen Raumentwicklungskonzeptes (ÖREK 
2011) ist der Schutz des Bodens explizit berücksichtigt.  

Das Land Oberösterreich hat in einem Pilotprojekt Methoden zur Bewertung 
von Bodenfunktionen im Planungsverfahren geprüft und entwickelt (Land 
Oberösterreich 2010). Eine flächendeckende Bodenfunktionsbewertung soll 
bis 2013 vorliegen.  

In Salzburg wurde ein Leitfaden zum Bodenschutz bei Planungsvorhaben 
erstellt, der insbesondere im Rahmen von Umweltprüfungen in der örtlichen 
Raumplanung zur Anwendung kommt (Land Salzburg 2010).  

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Forcierung der Arbeiten zur Erstellung einer Richtlinie zur Bodenfunkti-
onsbewertung. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Entwicklung der Richtlinie sind personelle Ressourcen erforderlich. 

mögliches 
Konflikt-
potenzial 

Flächennutzungskonflikte sind mit der Siedlungsentwicklung, der Verkehrs-
infrastrukturplanung sowie mit der Landwirtschaft möglich 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund, Bundesländer, Gemeinden, ÖROK, b4 corporate soil competence 
(AGES, Umweltbundesamt, BFW, BAW), universitäre und außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen, RaumplanerInnen 

Zeithorizont Eine entsprechende Richtlinie ist in Vorbereitung, die Umsetzung kann nach 
Vorliegen dieser unmittelbar in Angriff genommen werden.  
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3.13 Aktivitätsfeld Wirtschaft 

3.13.1 Allgemeine Beschreibung 

Die österreichische Wirtschaftspolitik zielt auf eine Erhöhung des Wohlstands und eine 

nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität der BürgerInnen durch Beschäftigungssiche-

rung, Einkommenswachstum und faire Einkommensverteilung, unter Berücksichtigung an-

gemessener Sozial- und Umweltstandards hin72. 

Wirtschaftsstruktur  

Österreichs Wirtschaft ist geprägt durch einen hohen Anteil von Klein- und insbesondere 
Mittelbetrieben. In der Sachgüterzeugung weist beispielsweise die Nahrungsmittelerzeu-

gung einen Anteil von beinahe 60 % Kleinstunternehmen (mit bis zu neun Mitarbeiterin-

nen/Mitarbeitern) und von knapp 25 % Kleinunternehmen (10–49 MitarbeiterInnen) auf, wo-

hingegen in der chemischen Industrie der Anteil von großen und mittleren Unternehmen (mit 

über bzw. bis zu 250 Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern) mit jeweils 12 % der Unternehmen deut-

lich höher liegt. Auch im Versicherungswesen sind Unternehmen deutlich größer.  

Die Unternehmensgröße kann für die Frage der Anpassungskapazität von Branchen relevant 

sein, da Kleinst- und Kleinunternehmen deutlich geringere Eigenkapitalquoten (9 % bzw. 

20 %) aufweisen als mittlere Unternehmen (29 %) und Großunternehmen (34 %) (KMU For-

schung Austria, zitiert in AWS 2010). Hierbei liegt der Richtwert bei 20 % als betriebswirt-

schaftliche Mindestanforderung. Somit sind mittlere und Großunternehmen tendenziell auf-

grund ihrer höheren Eigenkapitalquote (Eigenkapital als Anteil am Gesamtkapital eines Un-

ternehmens) eher in der Lage, selbst Anpassungen an den Klimawandel vorzunehmen, wäh-

rend kleinere Unternehmen möglicherweise stärker auf die Unterstützung durch die öffentli-

che Hand angewiesen sein werden. 

                                                
 
72 Quelle: BMWFJ http://www.bmwfj.gv.at/Wirtschaftspolitik/Wirtschaftspolitik/Seiten/default.aspx 
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Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturstatistik 2010

 

Abbildung 6: Unternehmensgröße für ausgewählte Produktions-, Handels- und Versicherungsberei-

che.  

 

Das Aktivitätsfeld Wirtschaft befasst sich insbesondere mit den drei Wirtschaftsbereichen 

• Sachgütererzeugung (Produktion von Waren) 

• Handel 

• Versicherungswirtschaft 

Diese Wirtschaftsbereiche sind von hoher volkswirtschaftlicher Bedeutung, da sie mit 18 % 

(Sachgütererzeugung und Bergbau), 14 % (Handel) und 5 % (Kredit- und Versicherungswe-

sen) zum Bruttoinlandsprodukt beitragen (Anteil an Bruttowertschöpfung zu Herstellungs-

preisen; Statistik Austria 2011). Zudem gehören die Bereiche Handel und Versicherungswirt-

schaft zum tertiären Sektor, der über die letzten Jahrzehnte starke Wachstumsraten zu Las-

ten des primären und sekundären Sektors aufwies. Obwohl die Sachgüterzeugung und der 

Handel im Vergleich zu beispielsweise Land- und Forstwirtschaft eindeutig weniger klima-

sensitiv sind, rechtfertigt ihre hohe volkswirtschaftliche Bedeutung somit eine Behandlung im 

Rahmen der nationalen Klimawandelanpassungsstrategie. Der Bereich Versicherungen ist 

als stärker klimasensitiv zu charakterisieren und wird deshalb zusätzlich im Aktivitätsfeld be-

handelt. 
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Abbildung 7: Leistungs- und Strukturdaten für den Produzierenden Bereich, Handel und Dienstleistun-

gen auf ÖNACE 2008 Abschnittsebene (1-Steller). 

 

Abbildung 7 verdeutlicht, dass die Sachgütererzeugung (Herstellung von Waren) 23 % der 

Beschäftigten in Österreichs Privatwirtschaft umfasst, bei einem Anteil von 9 % der Unter-

nehmen, sodass die Unternehmensgröße hier über jener anderer Produktions- und Dienst-

leistungsbereiche liegt. Auch im Handel und im Versicherungswesen ist ein hoher Anteil an 

Beschäftigten zu finden, die durchschnittliche Unternehmensgröße ist jedoch geringer. Im 

Vergleich zum Handel ist die durchschnittliche Wertschöpfung je Unternehmen in der Sach-

gütererzeugung und im Finanz- und Versicherungsbereich hoch. Die Bruttoinvestitionen je 

Wertschöpfungseinheit sind in der Sachgüterzeugung rund doppelt so hoch wie in den bei-

den anderen Bereichen, was einerseits auf die Unternehmensgröße und andererseits auf die 

Branchenunterschiede in der Herstellung der Produkte zurückzuführen ist. 

 

Einfluss klimatischer Bedingungen auf Unternehmensentscheidungen 

Die Betroffenheit sowie damit verbundene Risiken und Chancen des Klimawandels für den 

Wirtschaftsstandort Österreich selbst und speziell für die Wirtschaftsbereiche Sachgüter-
erzeugung, Handel und Versicherungswirtschaft (in Ergänzung zu den bereits in der An-

passungsstrategie behandelten Aktivitätsfeldern) sind geprägt durch Beziehungen des Wirt-

schaftskreislaufs, in dem Firmen, Haushalte und Staat als Akteurinnen und Akteure auftreten 

und miteinander interagieren. Der Klimawandel fungiert in diesem komplexen Zusammen-

spiel als zusätzlicher Stressfaktor, dem jedoch jetzt schon und auch künftig weit mehr Be-

achtung geschenkt werden muss. So sind z. B. produzierende Bereiche über Vorleistungs- 
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und Nachfrageverflechtungen voneinander – und somit auch von sich ändernden Klimabe-

dingungen – abhängig: Beispielsweise ist die Nahrungs- und Genussmittelindustrie auf 

landwirtschaftliche Vorleistungen (und deren Klimabezug) angewiesen. Angebots- und Nach-

fragebeziehungen zwischen ProduzentInnen und KonsumentInnen beeinflussen andererseits 

die Preisbildung auf Produkt- und Dienstleistungsmärkten und werden ihrerseits durch sich 

ändernde Klimabedingungen beeinflusst. Schließlich werden auf der Mikroebene des einzel-

nen Unternehmens Produktionsentscheidungen getroffen und jeder Haushalt entscheidet 

darüber, was er in Zeiten des globalen Wandels konsumieren möchte. 

 

Einfluss marktwirtschaftlicher Bedingungen auf Unternehmensentscheidungen 

Unternehmen treffen somit (Investitions-)Entscheidungen für eine Produktinnovation oder 

einen Standortwechsel in einem Umfeld zahlreicher Stressfaktoren (Marktlage, globale 

Finanzmärkte, institutionelles Umfeld). Zunehmend müssen Firmen den Faktor Klimawandel 

in das unternehmerische Risikomanagement integrieren. Entscheidungen unter Unsicherheit 

sind für viele industrielle und gewerbliche Branchen nicht neu; sie kennen ein gewisses 

Markt- und Investitionsrisiko, das durch die Klimaentwicklung aber noch verstärkt wird. Oft-

mals überschneiden sich bereits umgesetzte Maßnahmen mit Klimawandelanpassungsstra-

tegien bzw. werden diese bereits ausgeübt ohne sie als solche zu kategorisieren. Investieren 

Unternehmen z. B. in die Entwicklung von neuen Technologien, kann dies den Grad ihrer 

Anpassungsfähigkeit erhöhen. Neue Produkte, die aufgrund der Marktlage (z. B. höhere 

Temperaturen in den Sommermonaten) auf den Markt gebracht worden sind, können bereits 

ein direkter Beitrag zur Anpassung sein. 

 

Einfluss der globalen Verflechtungen 

Als kleine offene Volkswirtschaft weist Österreich mit einer Exportquote von über 50 % und 

einer Importquote von etwas unter 50 % eine starke internationale Verflechtung auf (Statistik 

Austria 2010c). Wichtigster Handelspartner ist dabei die EU (und insbesondere Deutsch-

land), während außerhalb Europas v. a. die USA und China wichtige Handelspartner darstel-

len. Export- und importseitig große Handelsvolumen entstehen bei Maschinen und Fahrzeu-

gen, aber auch bei bearbeiteten Waren und chemischen Erzeugnissen. Brennstoffe und 

Rohstoffe weisen hingegen einen viel stärkeren Import- als Exportanteil auf (siehe Abbildung 

8). 

Somit ist Österreich nicht nur von heimischen Klimaänderungen direkt abhängig, sondern 

auch indirekt von Klimaänderungen – einerseits in Regionen, zu denen eine starke Rohstoff- 
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oder Vorleistungsabhängigkeit besteht, andererseits in Regionen, die wichtige Absatzmärkte 

für Produkte und Dienstleistungen aus Österreich darstellen. 

50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50

Ernährung
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Rohstoffe

Brennstoffe, Energie

Tier. u. pfl. Rohstoffe a.n.g. Öle und Fette

Chemische Erzeugnisse a.n.g.

Bearbeitete Waren

Maschinen und Fahrzeuge

Sonstige Fertigwaren

Waren a.n.g.

in Mrd. EUR

Import- und Exportvolumen nach Warenabschnitten 2010

Quelle: Statistik Austria, Außenhandelsstatistik 2010

Import von Waren Export von Waren

 

Abbildung 8: Österreichs Außenhandel nach Warenabschnitten 2010. 

 

Zusammenhang mit anderen Aktivitätsfeldern 

Das Aktivitätsfeld Wirtschaft ist hinsichtlich der Produktionsvoraussetzungen eng verflochten 

mit den dem Klima direkt ausgesetzten Aktivitätsfeldern Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 

Energie sowie Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft. Hinsichtlich der Produktionsauswir-

kungen bestehen enge Bezüge zu den Aktivitätsfeldern Ökosysteme/Biodiversität und zu 

Tourismus. Enge Schnittstellen sind auch zu dem Aktivitätsfeld Bauen und Wohnen gege-

ben. 

 

3.13.2 Vulnerabilitätsabschätzung des Aktivitätsfeldes Wirtschaft 

Das Bewusstsein darüber, dass Risiken und Chancen des Klimawandels zukünftig an Be-

deutung gewinnen, ist wesentlich für mittelfristige Unternehmensstrategien (Produktpalette, 

Produktionsbedingungen, Absatz- und Rohstoffmärkte). Daher muss die Resilienz gegen-

über einer entsprechenden Bandbreite an künftigen Klimabedingungen erhöht werden. Dabei 

sind Unternehmen, die stark auf globalen Märkten involviert sind, nicht nur von lokalen Effek-

ten sondern auch von Klimawandelfolgen in anderen Ländern abhängig. 
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Mögliche Auswirkungen des Klimawandels 

Hinsichtlich der Betroffenheit von Wirtschaftsbranchen gegenüber dem Klimawandel 
hat sich gezeigt, dass sich die klimabedingten Schadwirkungen auf Unternehmen grob zwei-

teilen lassen in  

1.  die Auswirkungen sich allmählich ändernder Klimaparameter (Temperatur, Nieder-
schlag) sowie  

2. die aus Unternehmenssicht sehr viel relevanteren Änderungen in der Frequenz und 
Intensität extremer Witterungsperioden (z. B. Hitzewellen, Dürren, besonders hoch-
wasserträchtige Wetterlagen) und Extremereignisse (z. B. Sturm, Hagel, Extremnie-
derschläge und dadurch ausgelöste Massenbewegungen).  

Schadensstatistiken der Münchner Rückversicherung (Munich Re 2010) zeigen klare Anstie-

ge in den geglätteten Trends sowohl der Anzahl als auch der (inflationsbereinigten) Scha-

denssummen von Extremereignissen und extremen Witterungsperioden, die zu einem guten 

Teil auf den menschlichen Klimawandel zurückzuführen sein dürften.  

 

Sachgütererzeugung 

Die Sachgütererzeugung (Produktion von Waren) ist durch den Klimawandel in vielerlei Hin-

sicht betroffen, wobei die Vulnerabilität für die meisten Bereiche mit gering bis mäßig ein-

zuschätzen ist.  

So kann die Produktion direkt durch Klimaänderungen in ihrer Effizienz eingeschränkt wer-

den (z. B. durch erhöhte Außen-/Innentemperatur oder veränderte Verfügbarkeit von Kühl-

wasser). Des Weiteren kann es durch den Klimawandel zu Problemen in der Verfügbarkeit 

von benötigten Rohstoffen und Vor- und Zwischenprodukten kommen sowie zu einer Beein-

trächtigung der Leistungsfähigkeit und Gesundheit der MitarbeiterInnen bei länger anhalten-

den hohen Temperaturen (Deutsche Bundesregierung 2008, Firth & Colley 2006, Ott & Rich-

ter 2008). 

Die Unternehmensinfrastruktur (bzw. physisches Kapital) kann entweder durch Extrem-

wetterereignisse (z. B. Hochwasser, Hagelschlag, Stürme) beschädigt oder unzweckmäßig 

werden (etwa durch zu hohe Durchschnittstemperaturen und Temperaturmaxima). 

Geänderte Witterungs- oder klimatische Verhältnisse verlangen eine Re-Optimierung von 

Güter-, Personen- und Energieströmen entlang der Wertschöpfungsketten einer Branche, 

etwa bei Fragen der (Zwischen-)Lagerung von sensiblen Gütern oder wenn Transportnetze 

durch extreme Wettereignisse unterbrochen werden. Die Betroffenheit von Logistik und Ver-
trieb kann also zu negativen klimawandelinduzierten Folgen in der Produktionswirtschaft 

führen (BSR 2009a, b, Scottish Government 2009). 
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Abbildung 9: Wirkung von Klimaänderungen auf die Vulnerabilität der Chemieindustrie und mögliche 

Handlungsfelder (Anpassungsoptionen). Grafik: Wegener Zentrum 2011 

 

Über Vernetzungen mit anderen Unternehmen und globalen Märkten (sei es national aber 

auch global) kann es über andere Branchen und Regionen zu indirekten Betroffenheiten 

kommen. So können sich beispielsweise klimawandelinduzierte Preissteigerungen in weit 

entfernten Märkten indirekt auf die österreichische Produktionswirtschaft auswirken. Je 

nachdem wie stark national oder international ein Unternehmen ausgerichtet ist, wird es 

Auswirkungen des globalen Klimawandels, die außerhalb der nationalen Grenzen auftreten, 

zu spüren bekommen (Firth & Colley 2006). 

Neue Rahmenbedingungen eines sich wandelnden Klimas können Produkte vom Markt 

drängen, weil sie nicht mehr bzw. zu wenig nachgefragt werden, oder es werden neue Pro-
dukte und Technologien hergestellt und entwickelt. Durch die erhöhte Nachfrage nach kli-

maschonenden Technologien sehen sich manche Unternehmen durchaus auf der „Gewin-

nerseite“ des Klimawandels. Ziel ist es auch, Produkte in gleichbleibend hoher Qualität auf 

dem Markt zu halten (Qualitätssicherung) (BSR 2009b). 

In Abbildung 9 ist die Wirkung von Klimaänderungen auf die Vulnerabilität der Chemieindust-

rie – als Beispiel für eine Branche der Produktionswirtschaft – dargestellt.  
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Handel 

Der Handel ist ein der Sachgütererzeugung nachgelagerter Sektor. Daher ist der Handel 

über die Kette Produktion – Großhandel – Einzelhandel – Endverbraucher über klimabeding-

te Änderungen in der Sachgütererzeugung indirekt mitbetroffen. Der Handel ist direkten Kli-

maauswirkungen weniger stark ausgesetzt als z. B. die Landwirtschaft oder die Herstellung 

von Waren, aber er ist betroffen durch Kettenreaktionen entlang der Zuliefer- und Vertriebs-

kette sowie durch Änderungen der Nachfrage (Firth & Colley 2006). Bei der Versorgung mit 

landwirtschaftlichen oder energetischen Rohstoffen herrscht – neben Faktoren wie Spekula-

tion und Bevölkerungswachstum – durch den Klimawandel eine zusätzlich erhöhte Unsicher-

heit hinsichtlich Qualität, Verfügbarkeit und Preisentwicklung. 

Die Handelskette ist in Logistik, Zulieferung und Verteilung direkt betroffen, z. B. wenn der 

Aufkaufhandel oder die Absatzkette des Groß- und Einzelhandels durch Extremwetterereig-

nisse beeinträchtigt ist (z. B. bei Beschädigung von Verkehrsinfrastruktur). Direkt wirken Kli-

ma- und Wetterparameter außerdem auf betriebliche Infrastruktur wie z. B. Lagerhallen 

(Auswirkungen durch Temperatur, Regen und Wind). Händler, die Produkte auf globalen 

Märkten beziehen, sind zudem auch von Klimawandelfolgen in anderen Ländern betroffen, 

wenn es beispielsweise zu Ernteausfällen kommt (Firth & Colley 2006). 

Arbeitsbedingungen werden wie auch in der Sachgütererzeugung durch z. B. extremere 

Temperaturschwankungen oder häufige Hitzeperioden im Sommer negativ beeinflusst, was 

mindernd auf Produktivität und Motivation der MitarbeiterInnen wirkt und den Kühlbedarf 

steigen lässt. 

Die EndverbraucherInnen bestimmen durch ihr Konsumverhalten – welches sich durch den 

Klimawandel ebenfalls verändern kann – das Ergebnis des Handels mit. So dürften in heißen 

Sommern Sparten wie Erfrischungsgetränke oder Speiseeis profitieren, während andere 

verlieren, wie z. B. Salzgebäck oder Schokolade (wie z. B. der Rekordsommer 2003 bestä-

tigt) (Deutsche Bank Research 2007). Die Nachfrage nach umweltfreundlichen oder energie-

effizienten Produkten kann steigen, wie auch die Nachfrage nach Vorsorgeprodukten und 

Kühlgeräten (BSR 2009a, b) 

In Abbildung 10 ist die Wirkung von Klimaänderungen auf die Vulnerabilität beispielhaft für 

Lebensmittelindustrie und -handel dargestellt.  
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Abbildung 10: Wirkung von Klimaänderungen auf die Vulnerabilität von Lebensmittelindustrie & -

handel und mögliche Handlungsfelder (Anpassungsoptionen). Grafik Wegener Zentrum 2011 

 

Versicherungswirtschaft 

Der Klimawandel stellt für die Versicherungswirtschaft sowohl Herausforderung als auch 

Chance dar. Wenn die sich aus dem Klimawandel ergebenden Chancen durch die Versiche-

rungswirtschaft genützt und öffentliche Rahmenbedingungen klug gesetzt werden, wird sich 

die Bedeutung der Versicherungswirtschaft erhöhen. Die Versicherungswirtschaft gestaltet 

mögliche Anpassungsoptionen für die österreichische Wirtschaft wesentlich mit.  

Im Allgemeinen sind Versicherer vom Klimawandel durch das Risiko der zu Versichernden 

betroffen. Zukünftig werden sich KundInnenbedürfnisse und in Anspruch genommene Leis-

tungen durch ein häufigeres Auftreten von Schäden (vorrangig durch Extremwetterereignis-

se) ändern. Die Zahl der Naturkatastrophen ist seit den 1950er-Jahren angestiegen, vor al-

lem Hochwasser und Stürme, ebenso wie die dadurch bedingten versicherten Schäden (vgl. 

Munich Re 2010). Es kommt daher zu einer generellen Nachfragesteigerung nach Versiche-

rungsprodukten im öffentlichen und privaten Sektor (Allianz Group & WWF 2005). 

Durch steigenden Wohlstand kann es ebenfalls zu einer höheren Nachfrage nach Versiche-

rungsprodukten kommen, da die exponierten Werte zunehmen und bei Eintreffen eines Er-

eignisses die Schäden größer werden. In jenen Regionen, die einen Anstieg der Bevölke-
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rungsdichte verzeichnen, steigt auch die Zahl der exponierten Personen (Botzen et al. 2010). 

Die Kombination aus Gesellschaftswandel und Klima(wandel) ist es also, die die Versiche-

rungswirtschaft hoch vulnerabel macht und in den drei Jahrzehnten von 1980 bis 2010 zu 

Schäden von knapp 10 Mrd. € durch extreme Wetterereignisse allein in Österreich geführt 

hat. Bei den ereignisbezogenen Schäden liegen Niederschlagsereignisse und ihre direkten 

Folgen (v. a. Hochwässer und Massenbewegungen) mit 56 % der Schadenssummen vor 

Sturmschäden, die rund ein Drittel der Schäden ausmachen. Zuletzt verursachten extreme 

Witterungsperioden (klimatologische Ereignisse) 12 % der monetären Schäden (Auswertung 

der Munich Re/NatCatSERVICE)73.  

Die Versicherungsbranche kann durch die Gestaltung ihrer Produkte maßgeblichen Einfluss 

auf das Verhalten der KonsumentInnen nehmen. So können etwa Prämienreduzierungen für 

getroffene Anpassungsmaßnahmen Anreizstrukturen schaffen, die oft weit wirksamer sind 

als rein politische Vorgaben oder Richtlinien. Die Versicherungswirtschaft kann somit nicht 

unwesentlich Einfluss nehmen auf die gesellschaftliche „Lernkurve“ hinsichtlich Anpassung, 

die neben dem Klimawandel selbst sowie den dem Wetter ausgesetzten Werten maßgeblich 

die künftigen Kosten des Klimawandels bedingt. 

Herausforderungen, vor denen die Versicherungswirtschaft steht, sind: 

• steigende Unsicherheit der Voraussagbarkeit von Ereignissen: Einfache Trendfort-
schreibung der Vergangenheit ist nicht mehr sinnvoll, da sich das Klima rasch verändert. 
Der Klimawandel muss in Prognosen und Risikoanalysen der Versicherungen mit einflie-
ßen. Probleme ergeben sich allerdings, da Modellszenarien über die zukünftige Klimaent-
wicklung vielfach große Unsicherheitsbandbreiten aufweisen. 

• Festsetzung von Prämienhöhen: Prämien, die auf historischen Daten basieren (z. B. die 
mathematisch stationären HQ-Bemessungsgrundlagen für den Hochwasserschutz), wer-
den die durch Klimaänderung entstehenden Schäden nicht mehr decken können. 

• fehlende Liquidität und starke Schwankungen bei unvorhersehbarer Akkumulation von 
Extremereignissen. 

• Fehlende Anpassungsflexibilität bestehender Verträge kann unter neuen Bedingungen 
zu „Fehlverhalten“ der Produkte führen bzw. Anreizstrukturen unterlaufen (Allianz Group & 
WWF 2005). 

• Es kann dazu kommen, dass bei einer zeitlich punktuellen Häufung von sehr großen 
Schadensfällen (z. B. starke Hurrikan-Saison) die Rückversicherungskapazität am 
Weltmarkt zu gering wird, da viele Erstversicherungen gleichzeitig die Rückversicherungen 
belasten. 

                                                
 
73Link: http://www.munichre.com/de/reinsurance/business/non-life/georisks/natcatservice/default.aspx 

http://www.munichre.com/de/reinsurance/business/non-life/georisks/natcatservice/default.aspx
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• Bei zu hohem Risiko und zu geringer Risikostreuung kommt es zu Rückzug von Versiche-
rungen (unversicherbare Ereignisse), was zu einem Verlust von Geschäftsfeldern führt. 
Somit trägt dann das Risiko das Individuum bzw. der Staat. Im Interesse aller Beteiligten 
sollten Risiken absicherbar gestaltet werden können, sei es durch Versicherungen oder 
andere Formen (wie etwa Wetterderivate, die jedoch in Österreich eine untergeordnete 
Rolle spielen). Teilweise werden die „Grenzen der Versicherbarkeit“ bereits jetzt spürbar 
(Bachner et al. 2011).  

Zu den Chancen, die der Klimawandel der Versicherungswirtschaft bringt, zählen: 

• steigende Nachfrage nach Risikoübernahmen von klimawandelbedingten Ereignis-
sen: Dies ist Herausforderung und Chance zugleich. Die Chance besteht darin, dass die 
Nachfrage nach Versicherungen von klimawandelbedingten Schadensereignissen steigt. 
Die Herausforderung besteht v. a. darin, dass Versicherungsprämien und -tarife durch die 
zunehmende Häufigkeit von Schadensereignissen immer wieder angepasst werden müs-
sen. In der jüngeren Vergangenheit hatten Naturkatastrophenereignisse (vor allem Sturm 
und Hochwasser) prämienerhöhende Wirkung (Bachner et al. 2011; Mills 2007). 

• Produktinnovationen und neue Geschäftsfelder:  

o Naturkatastrophen-Vollversicherung (mit risikozonierter Prämiengestaltung), verbunden 
mit der Feuerversicherung, um die Risikostreuung zu erhöhen und die Versicherbarkeit 
zu gewährleisten. 

o Versicherungsprodukte mit Selbstbehalten, die zugleich einen Präventionsanreiz hin-
sichtlich Anpassung liefern (Quelle: Bachner et al. 2011). 

o Versicherung von Projekten zur Erreichung der Klimaschutzziele (etwa JI- und CDM-
Projekte). 

o Versicherung von technologischen Neuentwicklungen und Prototypen zum Klimaschutz 
(etwa Wind- und Solarkraftanlagen). 

o Versicherung von Risiken im Zuge der Forschung nach emissionsarmen Technologien 
(Forschungsrisiken). 

o Angebot von grünen Produkten (z. B. günstigere Haftpflichtversicherung für Treibstoff 
sparende Fahrzeuge) (Allianz Group & WWF 2005). 

• Die Häufung von Schadensereignissen kann – in Verbindung mit gezielten Informations-
kampagnen – zu erhöhtem Problembewusstsein hinsichtlich Versicherungsprodukten und 
deren Leistungen für Privathaushalte und Unternehmen führen, sodass die Versicherten 
gezielter die Leistungen von Versicherungen wählen können. 

 

Abbildung 11 zeigt in der Zusammenschau die klimatischen Impulse, Vulnerabilitäten und 

eine Auswahl an Handlungsfeldern für die Versicherungswirtschaft. Letztere werden in 

den Kapiteln 3.13.4.6 bis 3.13.4.9 näher dargestellt. 
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Abbildung 11: Wirkung von Klimaänderungen auf die Versicherungswirtschaft und mögliche Hand-

lungsfelder (Anpassungsoptionen). Grafik: Wegener Zentrum 2011 

 

3.13.3 Allgemeine Handlungsprinzipien im Aktivitätsfeld Wirtschaft  

• Berücksichtigung von Klimawandelfolgen im Rahmen des unternehmerischen Risiko-
managements 

Damit Unternehmen den Faktor Klimawandel in das unternehmerische Risikomanagement 

einbinden, um auf mögliche Risiken und Chancen reagieren zu können, ist es notwendig, 

dass sie ihre Betroffenheit über Handelsverflechtungen und die Entwicklung auf globalen 

Märkten sowie der allgemeinen Wirtschaftslage berücksichtigen. Des Weiteren ist dafür 

die Volatilität der Preise für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bzw. (Halb-)Fertigprodukte mit 

einzubeziehen, ist auf Nachfrageänderungen durch Firmen und KonsumentInnen zu rea-

gieren bzw. sind diese zu antizipieren. 

• Prüfung und bei Bedarf Anpassung relevanter gesetzlicher Rahmenbedingungen  

Ein Screening relevanter gesetzlicher Vorgaben hinsichtlich ihrer Anpassungstauglichkeit 

erscheint für manche Anpassungsmaßnahmen unumgänglich. Allerdings wird auch bei 

solchen (oftmals mit Verbauungen einhergehenden) Maßnahmen weiterhin darauf zu ach-

ten sein, dass sie die hinter den rechtlichen Rahmenbedingungen stehenden politischen 
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Absichten (etwa den Schutz der Umwelt im Sinne der UVP) auch weiterhin nicht konterka-

rieren. 

• Weiterer Ausbau und Stärkung der Schnittstelle Wirtschaft – Forschung  

Bei zukünftigen Planungen und Produktentwicklungen sind die Erkenntnisse aus Klima-

szenarien (insbesondere in Hinblick auf Extremereignisse) zu berücksichtigen und regel-

mäßig zu evaluieren. Durch die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen soll 

die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit erhöht und es sollen sozial- und umweltverträgli-

che Innovationen gefördert werden. 

• Stärkung der Schnittstelle Verwaltung – Unternehmen 

Notwendige Voraussetzung, damit Anpassungsmaßnamen von Firmen umgesetzt werden 

können, ist die Vernetzung von Maßnahmen aus unterschiedlichen Bereichen sowie die 

Stärkung der Schnittstelle Verwaltung – Unternehmen durch Zusammenführen von Kom-

petenzen zum Thema Klimawandel. Am Beispiel Lebensmittelindustrie wird deutlich, dass 

die Zukunft der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie im Vernetzen von Maßnahmen un-

terschiedlicher Sektoren liegt (z. B. Energiewirtschaft, Wasserversorgung, Landnutzung, 

Ökosystem-Dienstleistungen & Biodiversität). 
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3.13.4 Handlungsempfehlungen für das Aktivitätsfeld Wirtschaft  

Fokus Produktion und Handel 

3.13.4.1 Sicherung von Zulieferung, Transportnetzen und Pro-
duktion durch differenzierte Zuliefernetze, regionale 
Cluster und marktnahe Produktion 

Ziel  Gewährleistung der Versorgungssicherheit z. B. mit landwirtschaftlichen 
Produkten durch regional und saisonal differenzierte Zuliefernetze; Redukti-
on des Risikos von Ausfällen in der Lieferkette; 
Reduktion des Risikos von Ausfällen und/oder Preis- und Mengen-
schwankungen (Verfügbarkeit) in der Zulieferkette durch Regionalisierung 
der Vorlieferbeziehungen;  
Sicherstellen der Transportwege der Zuliefer- und Vertriebsnetze, Reduktion 
des Risikos von Unterbrechungen entlang des Transportnetzes, Sicherstel-
len der Qualität z. B. von landwirtschaftlichen Produkten oder Lebensmitteln 

Bedeutung Durch regionale Cluster und marktnahe Produktion werden Transportwege 
kürzer. Somit sinkt einerseits das Risiko einer unterbrochenen Versorgungs- 
oder Lieferkette durch etwaige Schäden an der Verkehrsinfrastruktur. Wird 
nahe großen Absatzmärkten produziert, sinkt andererseits das Risiko unter-
brochener Vertriebs- oder Absatznetze. 

Zulieferer aus unterschiedlichen Regionen (breitere Streuung und Vermin-
derung des Risikos eines Totalausfalls) sowie saisonal unterschiedliche 
Zulieferungen (unterschiedliche Erntezeitpunkte) stellen die Versorgung mit 
landwirtschaftlichen Gütern sicher und reduzieren zusätzlich das Risiko von 
Unterbrechungen entlang der Transportinfrastruktur. 

Verkürzte Transportwege von Nahrungsmittelrohstoffen oder Lebensmitteln 
mindern außerdem die Gefahr eines Qualitätsverlustes durch den Transport 
oder durch lange Zwischenlagerung. Auch Kosten für Logistik können ein-
gespart werden. 

Durch regionale Cluster und marktnahe Produktion werden die nötigen 
Transportwege reduziert, was bei den THG-Emissionen zu Entlastungen 
führt. 

Regionale Cluster und marktnahe Produktion sind für einen stark regional 
spezifischen Bereich, wie es beispielsweise die Nahrungsmittelherstellung 
ist, von großer Bedeutung, während diese Maßnahmen für großindustrielle 
und/oder international ausgerichtete Wirtschaftsbereiche, wie etwa die 
Chemieindustrie, wenig bis gar nicht relevant sind. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug zu den Aktivitätsfeldern Verkehrsinfrastruktur, Energie 
(Bezug zu dezentraler Energieversorgung), Landwirtschaft sowie Raumord-
nung. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bilden Unternehmenskonzepte und u. a. Instrumente 
zur Standortplanung und -prüfung. 
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Stand der 
Umsetzung 

Aus der Getränke-Herstellung ist bekannt, dass regional differenzierte Zulie-
fernetze bereits aufgebaut werden. 

Regionalität und Regionalisierung sind zunehmend ein Thema und werden 
in etlichen Regionen Österreichs vorangetrieben.  

Durch den immer bewussteren Konsum der VerbraucherInnen kommt es zu 
einem Anstieg der Nachfrage von Produkten aus Österreich bzw. aus den 
Regionen, was der regionalen Zusammenarbeit förderlich ist. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Erleichterung der Kommunikation mit Behörden und Stärkung der 
Schnittstelle Verwaltung – Unternehmen durch Zusammenführen von 
Kompetenzen zum Thema Klimawandel (z. B. in einer lokalen Ansprech-
person bzw. einer konkreten Institution); 

• verstärkte Vernetzung mit anderen Firmen in der Region; 

• Zusammenführen und Verbreiten vorhandenen Wissens und vorhande-
ner Praktiken (Good Practice-Beispiele); 

• Unterstützung von Pionierprojekten und Pilotversuchen; 

• Bewusstseinsschaffung in der Bevölkerung und in den Regionen zur Be-
deutung regionaler marktnaher Produktion; 

• Forcierung von Forschung und Entwicklung, um die Resilienz (Wider-
standsfähigkeit) der Landwirtschaft zu erhöhen (relevant insbesondere 
für Lebensmittelindustrie); 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die ggf. erforderliche Adaptierung von Logistiksystemen ist für Unter-
nehmen voraussichtlich zusätzlicher Investitionsbedarf zu erwarten.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Eine geografisch weiter gestreute Zulieferbasis kann wegen längerer Trans-
portwege zu zusätzlichen Treibhausgasemissionen führen. 

Handlungs-
trägerInnen 

Unternehmen, Bund, Bundesländer (Lebensmittelbehörden), AGES, Ge-
meinden 

Zeithorizont Die Umsetzung ist ein langfristiger Prozess, der unmittelbar in Angriff ge-
nommen werden kann 
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3.13.4.2 Sicherung von Zulieferung und Produktion durch lang-
fristige Verträge und Ausweitung von Lagerbeständen 

Ziel 
 

Aufrechterhalten von Prozessen der Güterströme entlang der Wertschöp-
fungskette durch langfristige Verträge bzw. Ausweitung bestehender Verträ-
ge, Verminderung des Ausfallsrisikos z. B. landwirtschaftlicher Zulieferpro-
dukte, Sicherstellen der Qualität von landwirtschaftlichen Vorleistungen;  
Reduktion des Risikos von Ausfällen und/oder Preis- und Mengenschwan-
kungen (Verfügbarkeit) in der Zulieferkette durch Ausweitung der Lagerbe-
stände, Vermeidung von Versorgungsengpässen 

Bedeutung 
 

Extremwetterereignisse wie Dürren in landwirtschaftlichen Anbaugebieten 
können zu Ernteausfällen führen, worauf deren globale Verfügbarkeit sinkt 
und die Preise steigen. Durch andere Extremwetterereignisse wie etwa 
Stürme kann es dazu kommen, dass die Transportinfrastruktur Schaden 
nimmt, was zu Unterbrechungen in der Versorgungskette führt. 

Um diese Fluktuationen zu vermeiden, werden die Lagerbestände erweitert.  

Dies kann jedoch insbesondere bei Lebensmitteln dazu führen, dass der 
Kühlbedarf steigt, was bei konventionellen Technologien zu erhöhtem Ener-
giebedarf und steigenden Kosten führt. 

Während für die Nahrungsmittelindustrie aufgrund starker klimabedingter 
Schwankungen landwirtschaftlicher Rohstoffe o. a. Maßnahmen eine sinn-
volle Option darstellen, sind für stärker international orientierte Wirtschafts-
bereiche wie etwa die Chemieindustrie klimabedingte Preisschwankungen 
nur für nachwachsende Rohstoffe relevant, während für nicht nachwach-
sende Rohstoffe (z. B. Erdölprodukte/Erdgas) eher politische Entscheidun-
gen die größere Bedrohung für eine gesicherte Rohstoffversorgung darstel-
len. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht insbesondere ein Bezug zu den Aktivitätsfeldern Verkehrsinfra-
struktur, Energie, Landwirtschaft sowie Bauen und Wohnen. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte sind das Vertragsrecht (Allgemeines bürgerliches Ge-
setzbuch) und hinsichtlich erweiterter Lagerkapazitäten das Baurecht und 
dessen Verordnungen (länderspezifisch). 

Stand der 
Umsetzung 

Im Bereich der Fleisch verarbeitenden Industrie z. B. werden langfristige 
Verträge mit heimischen LandwirtInnen geschlossen bzw. ausgeweitet, um 
die Zulieferung von Fleisch zu gewährleisten. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 
 

• Prüfung und bei Bedarf Ausweitung von Lagerbeständen bzw. Erhöhung 
der Lagerkapazitäten; 

• Sicherung der Rohstoffversorgung durch Überprüfung und bei Bedarf 
Anpassung bzw. Abschluss von langfristigen Lieferverträgen; 
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3.13.4.3 Maßnahmen zur Erhöhung der Resilienz von Produktion, 
Vertrieb und betrieblicher Infrastruktur 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die ggf. erforderliche Ausweitung von Lagerkapazitäten ist für Unter-
nehmen nach einer Kosten/Nutzen-Analyse voraussichtlich zusätzlicher 
Investitionsbedarf zu erwarten. Entsprechende Fragestellungen können in 
bestehende Forschungsprogramme integriert werden. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 
 

Maßnahmen sind u. U. mit stark erhöhten Kosten der Lagerhaltung verbun-
den. Ein Ausbau der Lagerkapazitäten ist daher nur dann effizient, wenn die 
erhöhten Kosten der Lagerhaltung die vermiedenen Kosten der Lieferausfäl-
le und/oder Preiserhöhungen landwirtschaftlicher Rohstoffe nicht überstei-
gen.  
Des Weiteren kann es durch eine Ausweitung von Lagerbeständen zu ver-
mehrtem Flächenbedarf kommen.  
Falls es durch Ausweitung der Lagerbestände zu einem vermehrten Einsatz 
von konventionellen Klimaanlagen kommt erhöht sich in jedem Fall der 
Energiebedarf (die Klimaschutzrelevanz ist zudem abhängig vom verwende-
ten Strommix). 

Handlungs-
trägerInnen 

Unternehmen, Bund, Bundesländer 

Zeithorizont Dieses Handlungsfeld ist mittelfristig umsetzbar. 

Ziel  
 

Beibehaltung des Produktionsablaufs und Sicherstellen adäquater Bedin-
gungen der Lagerhaltung; Vermeiden von Qualitätseinbußen durch beein-
trächtigte Lagerhaltung; funktionierende Logistik bei höheren Außentempe-
raturen und während Dürreperioden sowie Schutz der betrieblichen Infra-
struktur bei Hochwasser und sonstigen Extremereignissen (Sturm, Hagel, 
Schneelast) 

Bedeutung 
 

Durch erhöhte Außentemperaturen steigen auch die Innentemperaturen in 
Lager- und Produktionshallen sowie Bürogebäuden. Dieser Temperaturan-
stieg wiederum kann die Qualität der Produkte beeinflussen (z. B. Lebens-
mittel im Handel), weshalb bereits heute in Produktions- und Lagerhallen 
gekühlt wird. Ein zusätzlicher Kühlbedarf ergibt sich für Bürogebäude. Durch 
geeignete bauliche Maßnahmen und den Einsatz von passiven und alterna-
tiven Kühlmethoden bei der Klimatisierung der Produktionshallen (Isolie-
rung/Klimaanlagen) können diese negativen Folgen verhindert werden.  
Bei sehr hohen Außentemperaturen kann auch eine Kühlung im Produkti-
onsablauf mit Wasser aus Kühlwassertürmen nicht erfolgen, und es muss 
auf mit hohem Energieaufwand gekühltes Wasser zurückgegriffen werden. 
Durch vermehrte Trockenheit kommt es regional zu einem Mangel an Was-
ser, da das öffentliche Wassernetz nicht genügend Versorgung gewährleis-
tet. Es soll daher vermehrt Brauchwasser wiederaufbereitet werden. Ferner 
ist die Regenwasserspeicherung eine stärker zu forcierende und zu unter-
stützende Alternative für wasserintensive Produktion (z. B. in der Chemiein-
dustrie). 
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Gebäude müssen zudem naturkatastrophentauglicher gebaut werden, um 
Extremwetterereignissen standzuhalten. Besonders gefährdet sind Dächer 
und Fassaden, die vor allem durch Hagel, Stürme und Schneelast Schaden 
nehmen können. 

Durch Stürme kommt es zunehmend zu Glasschäden, z. B. im Bereich der 
Verkaufsflächen. Im Zuge von Neubauten und Renovierungen sollten Glä-
ser mit höherer Belastbarkeit eingesetzt werden. 
Durch die unmittelbare Nähe zu Flüssen bzw. Gewässern, die oft für Kühl-
prozesse notwendig ist, erhöht sich die Gefahr von Überschwemmungen.  
Durch geeigneten Hochwasserschutz der öffentlichen Hand (z. B. Dämme, 
Schaffung von Retentionsflächen) sowie die örtliche und überörtliche 
Raumordnung können Schäden abgewendet werden.  
Die Unternehmen selbst können vorsorgen, indem Investitionen etwa in 
Notstromaggregate oder Pumpen getätigt oder auch gemeinsam mit ande-
ren Unternehmen die örtlichen Feuerwehren gestärkt werden. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug zu den Aktivitätsfeldern Energie, Wasserhaushalt und 
Wasserwirtschaft, Bauen und Wohnen, Verkehrsinfrastruktur, Schutz vor 
Naturgefahren sowie Ökosysteme/Biodiversität. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bilden u. a das Wasserrecht (Bund), das Baurecht und 
dessen Verordnungen (Länder), die Instrumente der Raumordnung und die 
UVP. 

Stand der 
Umsetzung 

Zumeist wird bei Investitionen in Kühlanlagen überdimensioniert, um auf 
den erwarteten Temperaturanstieg vorbereitet zu sein. 
Im Bereich der Milch verarbeitenden Nahrungsmittelherstellung läuft dzt. ein 
Pilotprojekt zur Wiederaufbereitung von Brauchwasser, da die Herstellung 
der Milchprodukte (z. B. Käserei) große Mengen an Wasser benötigt.  
Die „Härtung“ der betrieblichen Infrastruktur gegenüber Extremereignissen 
wie Sturm, Hagel und Schneelast erfolgt teilweise im Zuge von Sanie-
rungsmaßnahmen. 
Hochwasserschutz geschieht zum Teil autonom. 
In einigen Bundesländern ist die Regenwasserspeicherung derzeit verboten. 
Zudem kann es zu Problemen bei der Abwassereinleitung aufgrund zu ho-
her Temperaturen kommen.  
Für groß dimensionierte Anlagen, wie sie in der Chemieindustrie oft vor-
kommen, kann mittels Regenwasserspeicherung alleine keine Produktion 
aufrechterhalten werden. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 
 

• Unternehmerische Investition in Forschung und Entwicklung, z. B. zu 
Kühlung (z. B. Flussgebietsbezogene Analysen, innovative Kühlansät-
ze, Änderung der Wasserqualität hinsichtlich Biomassewachstum, Ab-
lagerungen und Keimbelastung); 

• Durchforsten gewerberechtlicher Bestimmungen und Forcierung bzw. 
Erleichterung von Pionierprojekten; 

• verstärkte Berücksichtigung der Erfahrungen aus Pilotprojekten für die 
Weiterentwicklung von gesetzlichen Rahmenbedingungen; 
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3.13.4.4 Erhöhung der energetischen Versorgungssicherheit un-
ter Forcierung alternativer/energieeffizienter Technolo-
gien 

• Vernetzung von Maßnahmen unterschiedlicher Bereiche (aus etwa 
Energiewirtschaft, Wasserwirtschaft und Produktion); 

• Prüfung und bei Bedarf Anpassung von bestehenden Gesetzen für Re-
genwasserspeicherung. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Es werden regional unterschiedlich seitens der Unternehmen Investitionen 
in Kühlanlagen, Klimatisierung, Wasseraufbereitungsanlagen, Regenwas-
serspeicherung, Gebäude- und Hochwasserschutzmaßnahmen notwendig 
werden. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Ein mögliches Konfliktpotenzial besteht beim Natur- und Artenschutz bei 
Eingriffen in Ökosysteme (betrifft v. a. Hochwasserschutz). 

Handlungs-
trägerInnen 

Unternehmen, Bund, Bundesländer, Gemeinden 

Zeithorizont Bei kurzfristiger Inangriffnahme ist mittelfristig mit dem Wirksamwerden der 
Maßnahmen zu rechnen. 

Ziel  Erhöhung der Energie-Versorgungssicherheit durch verstärkten Einsatz 
regenerativer Energien, Diversifizierung der Energiequellen, Ausbau der 
Kraft-Wärme-Kopplung, Netzausbau, betriebliche Energiegewinnung und 
effizienzsteigernde Maßnahmen 

Bedeutung 
 

Durch effizienzsteigernde Technologien, betriebliche Energierückgewinnung 
und eine Diversifizierung der Energiequellen werden Versorgungsrisiken 
und Preisschwankungen reduziert. Als zusätzlicher Nutzen sinken Abhän-
gigkeiten von fossilen Energieträgern. 

Beispiele: erneuerbare Energieträger (z. B. Photovoltaik), Rückgewinnung 
von Brennstoffen (z. B. Kuppelgase), Nutzung industrieller Abwärme, Wär-
medämmung/Sanierung von Gebäuden, passive Kühlung und aktive Küh-
lung mit alternativen Technologien (z. B. solare Kühlung), solare Heizung. 
Ferner werden bei dezentraler Energieversorgung die Abhängigkeiten von 
der Energie-Netzinfrastruktur gemindert, was die Gefahr eines Black Outs 
reduziert. 
Energieintensive Branchen wie die chemische Produktion sind v. a. in Hin-
blick auf die Sicherstellung der Energieversorgung vulnerabel, da i.d.R. län-
ger laufende chemische Prozesse durch Unterbrechungen der Stromver-
sorgung gestört werden können. Eine Maßnahme zur Sicherstellung der 
Transportnetze wäre daher die Forcierung von energieeffizienten Kraft-
Wärme-Kopplung-Anlagen zur Eigenstromproduktion. 
Bei alldem ergeben sich starke Synergien zu den Klimaschutzzielen. 
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In bestimmten energieintensiven Produktionsprozessen (z. B. in chemi-
schen Industrien oder der Stahlherstellung) ist Elektrizität ein bedeutender 
Produktionsfaktor, dessen Verfügbarkeit für einen ununterbrochenen Pro-
duktionsprozess sichergestellt werden muss. 

Werden durch Stromausfälle (z. B. durch Stürme oder schwere Schneelas-
ten) Anlagen heruntergefahren, welche normalerweise immer laufen, kommt 
es zu Umsatzrückgängen. 

Die in Diskussion befindliche Ringleitung würde die Versorgungssicherheit 
des österreichischen Stromnetzes erhöhen. Des Weiteren könnte diese mit-
tels der Bildung von staatlichen Erdgasreserven, beispielsweise um Liefer-
unterbrechungen zu kompensieren, erhöht werden. 

Blitzortungssysteme können Unternehmen helfen, bei anstehenden Unwet-
tern auf etwaige eigene Notstromsysteme umzuschalten, um Strom- und 
Produktionsausfälle zu vermeiden. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug vor allem zu den Aktivitätsfeldern Energie, Bauen und 
Wohnen und Ökosysteme/Biodiversität.  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte sind Emissionshandel, KWK-Richtlinie der EU, KWK-
Gesetz, Ökostromgesetz, UVP. 

Stand der 
Umsetzung 

Alternative Energien amortisieren sich bislang noch zu langfristig, und sind 
daher z. T. nur mit Förderungen der öffentlichen Hand machbar;  
Energieeffizienz wird zu einem gewissen Grad bereits aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen angestrebt.  
Ein derzeitiges Hindernis bei der Einspeisung in das Fernwärmenetz be-
steht in der räumlichen Trennung von Industrie- und Wohngebieten (vorge-
schriebene Bebauungs- und Sicherheitszonen), wodurch eine Einspeisung 
nicht kostendeckend ist.  
Eine Stromringleitung ist in Diskussion; Erdgasreserven existieren bereits; 
Blitzortungssysteme werden von ZAMG und Versicherungen zur Verfügung 
gestellt. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 
 

• Forcierung regenerativer Energien und der Energierückgewinnung für 
Betriebe; 

• Forcierung von energieeffizienten KWK-Anlagen zur Eigenstromerzeu-
gung sowie in der Reststoffverwertung und Einspeisung von Abwärme 
in die Netze;  

• Prüfung und bei Bedarf Schaffung von Anreizen für die Einspeisung in 
das Fernwärmenetz; 

• ggf. Nutzung regionaler Abwärmepotenziale durch die Einrichtung regi-
onaler Abwärmeverbünde. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Umsetzung der Handlungsempfehlung sind kurz- und mittelfristig 
betriebliche Investitionen erforderlich, die sich jedoch mittel- und langfristig 
für die Unternehmen rechnen werden. 



358 

 

3.13.4.5 Entwicklung von klimafreundlichen und anpassungs-
fördernden Produkten 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Im Falle von Überlandstromleitungen (Ringleitung) besteht ein Konfliktpo-
tenzial mit Anrainerinnen/Anrainern und dem Naturschutz. 

Handlungs-
trägerInnen 

Unternehmen, Bund, Bundesländer, Energiewirtschaft 

Zeithorizont Bei kurzfristiger Inangriffnahme ist mittelfristig mit dem Wirksamwerden der 
Maßnahmen zu rechnen, im Falle der Option Ringleitung: langfristige Um-
setzung. 

Ziel  Erhöhung der Anpassungskapazität mit Hilfe innovativer Produkte 

Bedeutung 
 

Diese Maßnahme kann als Anpassungsoption gesehen werden, da die ent-
stehenden Produktinnovationen aus klimawandelbedingten Nachfrageände-
rungen kommen. 

Neben den betriebswirtschaftlichen Vorteilen einer Effizienzverbesserung 
wird durch den Klimawandel auch vom Gesetzgeber verlangt, in dieser Hin-
sicht gewisse Ziele zu erreichen (Emissionsreduktion, Energieeffizienz etc.).  

Auf diese regulatorisch-marktwirtschaftliche Folge des Klimawandels kön-
nen hoch integrierte und die Werkstoffbereitstellung umfassende Wert-
schöpfungsketten, kann beispielsweise aufbauend auf den Werkstoffen der 
die chemischen Industrie oder der Stahlindustrie, mit Produktinnovationen 
als Problemlöser reagieren. Beispiele sind: Leichtbauweise in der Automo-
bilindustrie, elektromagnetisch höchst effiziente Bauteile für die Elektromobi-
lität, Dämmmaterial, Niedrigtemperaturwaschmittel, Wasserkraftanlagen, 
mobile Hochwasserschutzelemente sowie ohne hohen Aufwand 
rezyklierbare Produkte. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Wasserhaushalt 
und Wasserwirtschaft, Bauen und Wohnen, Energie sowie Schutz vor Na-
turgefahren, Landwirtschaft sowie Forstwirtschaft. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte sind das Patentwesen sowie die rechtlichen Rahmen-
bedingungen zum Ökodesign (Ökodesign-Verordnung) und der Erzeuger-
verantwortung. 

Stand der 
Umsetzung 

Das Vorantreiben von Produktinnovationen ist ein laufender Prozess – ei-
nerseits durch den herrschenden Wettbewerb und andererseits durch Kli-
maschutzauflagen seitens der Gesetzgeber. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Weitergehende Forschung und Entwicklung;  

• Bedachtnahme auf Produktinnovationen in der Bauordnung;  
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 • Durchführung von Effekt-Analysen entlang der Wertschöpfungskette und 
Lebenszyklen als Basis für eine Berücksichtigung im Ökodesign; 

• Beschleunigung von Patentverfahren; 

• Vereinheitlichung der gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Europäi-
schen Union. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Entsprechende Fragestellungen können in bestehende Forschungspro-
gramme aufgenommen werden.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 

Handlungs-
trägerInnen 

Unternehmen (angebots- und nachfrageseitig) und öffentliche Hand (nach-
frageseitig) 

Zeithorizont Forschungsinitiativen können unmittelbar und kurzfristig gestartet werden. 
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Fokus Versicherungswirtschaft 

3.13.4.6 Adäquate Zukunftsszenarien-basierte Risikoabschät-
zung, Zusammenarbeit mit F&E, Monitoring von wissen-
schaftlichen Ergebnissen 

Ziel  
 

Entwicklung neuer Risikoabschätzungsverfahren für die Versicherungswirt-
schaft unter Berücksichtigung von Klimaszenarien; bessere Risikoabschät-
zungsgrundlagen für Unternehmen  

Bedeutung 
 

Die auf historischen Daten basierende Vorhersagbarkeit (z. B. Jährlichkeit 
bei Hochwasserereignissen) wird durch den Klimawandel schwieriger, teils 
unmöglich. Bei zukünftigen Planungen und Produktentwicklungen sind die 
Erkenntnisse aus Klimaszenarien (insbesondere in Hinblick auf Extremer-
eignisse) zu berücksichtigen und regelmäßig zu evaluieren. 
Seitens der Versicherungswirtschaft besteht Interesse, aktuelle For-
schungserkenntnisse bezüglich Klimaänderungen und deren Auswirkungen 
bestmöglich zu kennen und zu verstehen. Ziel ist es, Risiken durch Wetter-
ereignisse (zum Beispiel Hagel) besser vorhersagen zu können.  
Auch durch Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen sollen 
belastbare Modelle erstellt werden, die Risiken besser voraussagbar ma-
chen. 
Für künftige Schadensabschätzungen sind neben den Klimaszenarien auch 
Szenarienbildungen des Gebäudebestandes/der Infrastruktur sowie die Be-
rücksichtigung der gesellschaftlichen „Lernkurve“ hinsichtlich Anpassung 
notwendig.  
Generell sollten Unternehmen besser über den aktuellen Stand des Prob-
lems Klimawandel informiert werden, damit sie besser reagieren bzw. An-
passungsmaßnahmen treffen können. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Bauen und 
Wohnen, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Verkehrsinfrastruktur, Raumord-
nung, Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft, Katastrophenmanagement 
sowie Schutz vor Naturgefahren. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten die Informationsplattform HORA und die Instru-
mente der Raumordnung. 

Stand der 
Umsetzung 

Monitoring von wissenschaftlichen Ergebnissen wird bereits teilweise be-
trieben 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Förderung von Forschung und Entwicklung. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Investitionen in Forschung und Entwicklung seitens der Versicherungsun-
ternehmen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 
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3.13.4.7 Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung zur Vermei-
dung von Schadensfällen und Stärkung der Eigenver-
antwortung von Versicherten 

Handlungs-
trägerInnen 

Versicherungsunternehmen, universitäre und außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen 

Zeithorizont Forschungsinitiativen können unmittelbar und kurzfristig gestartet werden 

Ziel  
 

Erhöhung des Bewusstseins über mögliche Schäden als Beitrag zur Reduk-
tion derselben 

Bedeutung 
 

Die Schaffung von Bewusstsein über das Zustandekommen von Schäden 
kann helfen, diese auf ein Minimum zu reduzieren, wovon Versicherungs-
nehmerInnen profitieren (z. B. Fenster schließen bei Sturm, Einbau von 
Rückschlagventilen). 
Durch die besonders große Reichweite der Versicherungen in der Bevölke-
rung hat diese Maßnahme großes Potenzial. 
Mögliche Instrumente: Informationskampagne, Verteilen von Broschüren in 
der Bevölkerung, Gespräche der VersicherungsvertreterInnen mit KundIn-
nen, online-Dienste (z. B. hora.gv.at), GIS-Anwendungen auf Mobiltelefo-
nen. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefah-
ren (siehe Handlungsempfehlung Kapitel 3.7.3.5 – Forcierung der Risiko-
vorsorge unter Einbeziehung geeigneter Risikotransfermechanismen (Risi-
kopartnerschaften), Katastrophenmanagement, Wasserhaushalt und Was-
serwirtschaft, Bauen und Wohnen sowie Gesundheit. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte sind das Kundenservice der Versicherungen, Versiche-
rungsvertragsgesetz. 

Stand der 
Umsetzung 

Über Informationskampagnen wird die Stärkung der Eigenverantwortung 
bereits teilweise umgesetzt. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Kooperation von Versicherungsunternehmen, Wissenschaft, Politik und 
Verwaltung. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Es sind Budgetmittel für Pressearbeit und Kommunikation bereitzustellen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 

Handlungs-
trägerInnen 

Versicherungsunternehmen, öffentliche Institutionen 
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3.13.4.8 Bessere Risikostreuung für Versicherer und damit Erhö-
hung der Versicherbarkeit klima- bzw. wetterinduzierter 
Schäden 

Zeithorizont Informationskampagnen können unmittelbar nach Aufbereitung mittelfristig 
gestartet werden 

Ziel  
 

Einführung einer kombinierten Feuer- und Naturgefahrenversicherung zur 
breiteren Risikostreuung  

Bedeutung 
 

Versicherer sind bei sehr großen Schäden/Risiken nur bedingt in der Lage, 
den Versicherungsschutz aufrechtzuerhalten. Durch die Beteiligung anderer 
Partner aus der Branche werden sowohl die Risiken als auch die Prämien 
aufgeteilt, womit es leichter fällt, gewisse Risiken zu versichern. 

Derzeit besteht aus risikotechnischen Gründen keine Möglichkeit, Naturka-
tastrophen über bestimmte Grenzen hinaus zu versichern. Mit einer Risiko-
streuung (Koppelung mit anderer Schadensklasse) wäre dies möglich. Die 
Vollversicherung gegen Naturkatastrophen stellt eine neue Option dar, bei 
der an die Feuerversicherung eine Nat.Kat-Versicherung obligatorisch ge-
koppelt wird (mit risikozonierter Prämiengestaltung) und 100 % Schadens-
abdeckung nach Naturkatastrophen gewährleistet werden kann. 

Selbstbehalt stellt eine unmittelbare Verknüpfung zu einem Präventionsan-
reiz dar. Daher ist die Einführung einer kombinierten Feuer- und Naturge-
fahrenversicherung geplant. Damit wäre auch eine Entlastung des Katastro-
phenfonds möglich. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor Na-
turgefahren und Bauen und Wohnen. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkt ist das Versicherungsvertragsgesetz. 

Stand der 
Umsetzung 

Derzeit in Diskussion. Mitversicherungsgemeinschaften werden z. T. schon 
praktiziert. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Prüfung und ggf. Anpassung des Versicherungsvertragsgesetzes  

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Es ist kein zusätzlicher Ressourcenbedarf zu erwarten. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 
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3.13.4.9 Bereitstellen von Dienstleistungen für KundInnen nach 
Schadensfällen 

Handlungs-
trägerInnen 

Versicherungsunternehmen, Bund (Gesetzgeber) 

Zeithorizont Dieses Handlungsfeld ist nach Änderung des Versicherungsvertragsgeset-
zes direkt umsetzbar.  

Ziel  Unterstützung bei Schadensbehebung und -management; damit Begren-
zung von Folgeschäden 

Bedeutung 
 

Da große Schadensereignisse oft räumlich und zeitlich sehr punktuell auf-
treten, können nach den Ereignissen notwendige Dienstleistungen knapp 
werden. Durch zusätzliche Leistungen seitens der Versicherungen soll es 
nicht nur finanzielle Ersatzleistungen geben, sondern auch organisatorische, 
wie zum Beispiel das Suchen und Finden von Dienstleistern bei Schadens-
ereignissen/Katastrophen. 
Um diese Dienstleistung zur Verfügung zu stellen, müssen die Versicherer 
in ruhigen Zeiten gute Beziehungen zu Dienstleistern aufbauen, damit diese 
auch in Zeiten mit knappen Ressourcen (z. B. aus anderen Regionen) zur 
Verfügung stehen. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein Bezug zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefahren, 
Katastrophenmanagement, Bauen und Wohnen, Gesundheit sowie Land-
wirtschaft. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkt sind die Katastropheneinsatzpläne. 

Stand der 
Umsetzung 

Die Bereitstellung von Dienstleistungen für KundInnen nach Schadensfällen 
ist derzeit im Aufbau. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Ausbau des Kundenservices der Versicherungen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Es ist mit keinem zusätzlichen Ressourcenbedarf zu rechnen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 

Handlungs-
trägerInnen 

Versicherungen, andere Dienstleister 

Zeithorizont Die Umsetzung sollte kurz- bis mittelfristig erfolgen. 
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3.14 Aktivitätsfeld Stadt – urbane Frei- und Grünräume  

3.14.1 Allgemeine Beschreibung 

Österreich ist in seinen Siedlungsgebieten durch die Kleinräumigkeit der Landschaft und 

sehr unterschiedliche geografische Bedingungen geprägt. Der Dauersiedlungsraum74 in Ös-

terreich umfasst zwei Fünftel des Staatsgebietes und die Bevölkerung verteilt sich auf 2.357 

Städte und Gemeinden. Mehr als 50 % der Bevölkerung Österreichs leben im städtischen 

Bereich. 64 % der österreichischen Bevölkerung und ca. 71 % der Arbeitsplätze befinden 

sich in den Ballungszentren, den sogenannten Stadtregionen. Der Zuzug in die Städte bzw. 

Stadtregionen hält an, so sind die Stadtregionen zwischen 2001 und 2009 um 6,2 % ge-

wachsen (Statistik Austria & Österreichischer Städtebund 2010). 

In insgesamt 34 Stadtregionen75 lebten zum Stichtag 01.01.2009 insgesamt 5,47 Mio. Ein-

wohnerInnen. Etwa drei Viertel davon (4,05 Mio.) entfielen auf die Kernzonen der Stadtregi-

onen, etwa 1,42 Mio. lebten in den Außenzonen.  

Gegliedert nach der Bevölkerungszahl der Kernzonen der Stadtregionen lassen sich neben 

der mit Abstand größten Stadtregion Wien noch drei weitere Größenklassen unterscheiden: 

• sieben Großstadtregionen mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern in der Kern-

zone, 

• neun Mittelstadtregionen mit 40.000 bis 100.000 Kernzonenbewohnerinnen/-bewohnern 

und 

• 17 Kleinstadtregionen mit weniger als 40.000 Einwohnerinnen/Einwohnern in der Kernzo-

ne. 

Für Städte relevante Handlungsfelder weisen einen engen Bezug zu allen in der österreichi-

schen Anpassungsstrategie behandelten Aktivitätsfeldern wie Wasserhaushalt und Wasser-

wirtschaft, Bauen und Wohnen, Schutz vor Naturgefahren, Katastrophenmanagement, 

Raumordnung, Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaft, Ökosysteme/Biodiversität, Gesundheit, 

Tourismus, aber auch zu Landwirtschaft und Forstwirtschaft auf. Bei der Planung und Um-

setzung von Handlungsempfehlungen sind daher insbesondere auch stadtspezifische As-

pekte zu berücksichtigen. 

                                                
 
74 Unter Dauersiedlungsraum im Sinne der Statistik Austria ist die agrarwirtschaftlich, baulich und verkehrsmäßig genutzte 
Fläche lt. Kataster mit Stand 2006 zu verstehen. Er umfasst somit die Benützungsarten Bauflächen, landwirtschaftlich genutzte 
Grundflächen, Gärten, Weingärten und Teile der „Sonstigen Flächen“ (z. B. Ortsraum, Verkehrsflächen, Lagerplätze, Werksge-
lände, Schottergruben, Steinbrüche, Sport- und Spielplätze, Friedhöfe, Parks, Bäder, Baurechte und andere) unter Ausschluss 
der alpinen Grünland-, der Wald- und Ödland- sowie der Gewässerflächen. 
75 Die Stadtregionsabgrenzung umfasst eine Kernzone mit einer hohen Einwohnerdichte, wobei bei der Stadtregionsabgrenzung 
neben der Einwohnerdichte auch noch die Beschäftigtendichte mitberücksichtigt wurde sowie eine Außenzone mit einem hohen 
Auspendleranteil in die Kernzone. 
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Die Zuständigkeit für die Planung, Gestaltung und Pflege der Frei- und Grünräume liegt bei 

den Stadtverwaltungen. Das vorliegende Kapitel befasst sich daher ergänzend mit den spe-

zifischen Herausforderungen für städtische Frei- und Grünräume.  

Urbaner Grün- und Freiraum wird sehr weitreichend als unbebaute Fläche der Stadt definiert 

und umfasst damit auch Freiräume auf und an Gebäuden, wie Dachgärten und Fassaden 

(Gröning 1976). Diese Definition umfasst städtische Freiräume, die sowohl nach Eigentums-

verhältnissen als auch in ihren Funktionen divergieren können. Die Straße, der Platz, der 

Park, die Stadtbrache, Privatgärten, Außenanlagen im Geschoßwohnungsbau, Landschafts- 

und Naturschutzgebiete im Stadtgebiet, land- und forstwirtschaftliche Flächen oder Kleingar-

tenanlagen sind Beispiele für Freiraumtypen in urbanen Räumen. Das Netzwerk dieser Ty-

pologien urbaner Freiräume bildet die Freiraumstruktur des gesamten Stadtgebietes. 

Grün- und Freiräume tragen durch ihre vielfältigen Funktionen wesentlich zur Steigerung der 

Lebensqualität in Städten bei. Im Sinne eines strategischen Netzwerkes offener Räume in 

einem Stadtgebiet können Grün- und Freiräume den „Wärmeinseleffekt“ vermindern, Frisch-

luftschneisen darstellen, den Wasserhaushalt regulieren, das Abwassersystem durch die 

Versickerungsleistung entlasten sowie zur Luftreinhaltung beitragen und Lebensraum für 

einheimische Tier- und Pflanzenarten darstellen. Ein positiver Einfluss auf die physische und 

psychische Gesundheit gilt als erwiesen. Städtische Freiräume strukturieren das Stadtgefüge 

und schaffen eine örtliche Identität (Stiles et al. 2010). Damit diese vielfältigen Funktionen 

auch unter veränderten klimatischen Bedingungen erfüllt werden können, ist eine voraus-

schauende Anpassung notwendig. 

 

3.14.2 Vulnerabilitätsabschätzung des Aktivitätsfeldes Stadt – urbane Frei- 
und Grünräume 

Städte und urbane Räume gelten durch die hohe Dichte in der Besiedlung sowie die Kon-

zentration an Vermögenswerten und kritischer Infrastruktur als besonders vom Klimawandel 

betroffen. Das Stadtklima wird durch die Wechselwirkungen mit der Bebauung und durch 

deren Auswirkungen (einschließlich ihrer Abwärme und ihrer Schadstoffemissionen) beein-

flusst. Die konkrete Ausprägung dieser Beeinflussung ist stark von Art und Maß der bauli-

chen Nutzung, der Stadtstruktur sowie der Einbindung des Stadtkörpers in die Umgebung 

abhängig. Das Stadtklima wird durch den Klimawandel zusätzlich modifiziert bzw. verstärkt 

(BMVBS & BBSR 2009a). 
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Wärmehaushalt 

Einer der bedeutendsten Effekte, der im Rahmen des Klimawandels für den urbanen Raum 

prognostiziert wird, betrifft dessen Wärmehaushalt. Ein Anstieg von Tagen mit extremer Hit-

zebelastung und von Hitzewellen wird in städtischen Agglomerationen bereits heute beo-

bachtet (Moshammer et al. 2006, 2009, Formayer et al. 2007b, Kromp-Kolb et al. 2009, 

Marktl et al. 2010). 

Die zunehmende Verdichtung des Stadtkörpers und seine Ausdehnung in die Fläche be-

schleunigen diesen Effekt zusätzlich (Kropp et al. 2009). Speziell die nächtliche Abkühlung 

stark bebauter und versiegelter Siedlungsflächen ist wesentlich geringer als jene in Grünan-

lagen oder in ländlichen Gebieten. Das kann vermehrt zu Belastungen des menschlichen 

Organismus führen (Kromp-Kolb et al. 2007). Hitzeperioden wirken sich unmittelbar und mit-

telbar auf Morbidität und Mortalität aus und beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit sowie das 

menschliche Wohlbefinden (Koppe 2005, WHO 2005, WWF 2007, Seppänen et al. 2006).  

 

Wasserhaushalt 

Für Österreich werden Niederschlagszunahmen im Winter und Niederschlagsabnahmen im 

Sommer erwartet, die sich soweit ausgleichen, dass die Jahressumme weitgehend konstant 

bleibt (Loibl et al. 2011). Im Sommer ist mit einem steigenden Bedarf nach Trink- und 

Brauchwasser an Hitzetagen und insbesondere während Hitzewellen zu rechnen. Der Pfle-

geaufwand und der Wasserbedarf für die städtische Vegetation werden dadurch steigen. 

Durch den hohen Versiegelungsgrad in Städten wird bei vermehrt auftretenden Starkregen-

ereignissen die Abflussleistung der bestehenden Kanalisation überfordert werden. Ein erhöh-

tes Überflutungsrisiko ist die Folge. Ein hoher Vegetationsgrad und Retentionsflächen sowie 

eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung werden zunehmend an Bedeutung gewinnen 

(BMVBS & BBSR 2009b, BMVBS 2010a, Hellmers & Hüffmeyer 2011). 

Generell werden bei einer Zunahme an extremen Wetterereignissen wie Gewittern, Stürmen 

etc. Schäden an der Bausubstanz, an Infrastruktureinrichtungen wie dem Abwassersystem, 

den Verkehrswegen bis hin zur Stadtvegetation auftreten. 

 

Luftverschmutzung und Klimawandel 

Der Zusammenhang von Luftverschmutzung und Klimawandel ist vielfältig. Zahlreiche Luft-

schadstoffe sind einerseits Verursacher des Klimawandels und andererseits die Ursache 

gesundheitlicher Probleme (Swedish Environmental Protection Agency 2009). 
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Der Klimawandel kann die Verteilungsmuster und die atmosphärische Mischung von Schad-

stoffen beeinflussen. Häufigere sommerliche Hochdruckwetterlagen (hohe Temperatur und 

starke Sonneneinstrahlung) können insbesondere in Ballungsgebieten die Bildung verschie-

dener Luftverunreinigungen begünstigen oder verstärken. Es gibt Hinweise darauf, dass sich 

die gesundheitlichen Auswirkungen von Ozon in Kombination mit anderen Luftschadstoffen 

(z. B. Feinstaub) verstärken können (Uphoff & Hauri 2005).  

 

Die Wirkungen des Klimawandels auf den urbanen Raum sind komplex und werden durch 

ökonomische, ökologische und physisch-infrastrukturelle Faktoren sowie die Exposition einer 

Stadt bzw. deren Gesellschaft bestimmt (Birkmann 2006). Die Vulnerabilität der österreichi-

schen Städte und urbaner Gebiete wird daher generell als hoch eingeschätzt. Für eine de-

taillierte Einschätzung der Verwundbarkeit sind regionale Untersuchungen notwendig. 

 

Auswirkungen des Klimawandels auf urbane Grün- und Freiräume 

Auf Freiräume und Grünflächen wirkt sich die Temperaturerhöhung in unterschiedlicher Wei-

se aus. Eine verlängerte Vegetationszeit führt zu zeitlichen Änderungen in den Entwick-

lungsphasen und zu einem veränderten Wasserbedarf. Eine starke Vermehrung von Schäd-

lingen und bessere Überwinterungsmöglichkeiten für diese werden erwartet. Insgesamt führt 

dies zu einem erhöhten Pflegebedarf vor allem gärtnerisch gestalteter Grünflächen im urba-

nen Raum. Die veränderte Niederschlagssituation (mehr Niederschlag im Winter, Nieder-

schlagsabnahme im Sommer) wird den Bewässerungsbedarf im Sommer erhöhen. Mittelfris-

tig dürften sich einige Pflanzenarten als klimatisch nicht mehr geeignet für die Verwendung 

im urbanen Raum erweisen. Dies gilt für krautige Zierpflanzen, vielmehr aber noch für Stra-

ßenbäume (BMVBS & BBSR 2009b). 

Als weitere Auswirkung des Klimawandels ist damit zu rechnen, dass Starkregenereignisse 

zunehmen werden. Grünflächen und Flächen, die Versickerung zulassen, aber auch Dach-

begrünungen gewinnen zunehmend als Retentionsflächen zur Entlastung des Abwassersys-

tems und Vermeidung von lokalen Überschwemmungen und Hochwässern an Bedeutung.  

Die nutzungs- und funktionsbedingten Anforderungen an die bestehenden Flächen als Erho-

lungsgebiete werden steigen und der Bedarf an neuen Grün- und Freiflächen wird zuneh-

men. Untersuchungen zeigen, dass Grün- und Erholungsflächen in einer Entfernung von 

weniger als 150 m und einer Fläche von mindestens 2,5 ha den städtischen Wärmeinselef-

fekt verringern können (Kropp et al. 2009). Für Stadtbäume werden positive Effekte sowohl 

durch Abschattung und Temperaturminderung als auch durch Verbesserung der Luftqualität 

beschrieben (Matzarakis 2008).  
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Durch Grünräume in Stadtgebieten wird quasi auch die Pflanzenoberfläche vergrößert, was 

sich lufthygienisch positiv auswirkt. Untersuchungen belegen die Filterwirkung von Stadt-

bäumen für Luftschadstoffe wie Stickoxide, Ozon, aber auch Feinstäube. Der Bedarf an 

Frischluftentstehungsgebieten wird steigen. Insbesondere Stadtwälder mit einem geschlos-

senen Kronendach vermögen die Luftqualität deutlich zu verbessern (Matzarakis 2008). Zu-

sätzlich wird durch eine ansprechend gestaltete Umgebung Luftverschmutzung möglicher-

weise indirekt vermindert, weil sie einen Anreiz dafür bietet, Fahrrad zu fahren oder zu Fuß 

zu gehen (Scholz et al. 1997, Matzarakis 2008, BMVBS & BBSR 2009b).  

Stadt- und Stadtumland stehen über die Temperatur im Tagesverlauf in einer raum-

strukturellen Verbindung. Fehlen z. B. Anschlüsse an sogenannte Frischluftschneisen, kann 

nicht genügend Luftaustausch mit dem Stadtumland erfolgen und der kühlende Effekt bleibt 

aus. Die stadtstrukturelle Wirkung von Grün- und Freiräumen als Luftschneisen muss daher 

verstärkt Beachtung finden. 

Andererseits spielt das spezifische Stadtklima bereits heute eine wesentliche Rolle für die 

Einwanderung Wärme liebender Generalisten. Dies zeigt sich in einem höheren Anteil an 

gebietsfremden Arten im Vergleich zum Umland. Klimawandelbedingt höhere Temperaturen 

werden den Effekt verstärken. Grün- und Freiräume können daher zukünftig vermehrt Aus-

breitungszentren für allergene Pflanzen und Vektoren werden (Doyle & Ristow 2006, Lippe 

et al. 2005). 

 

3.14.3 Allgemeine Handlungsprinzipien im Aktivitätsfeld Stadt – urbane Frei- 
und Grünräume 

Anpassung in der Stadt ist eine Querschnittsmaterie, die nur dann erfolgreich umgesetzt 

werden kann, wenn sie integrativ geplant und umgesetzt wird. Der Erfolg ist nur durch die 

Einbindung aller in den Stadtverwaltungen damit betrauten Personen, aber auch der Nutze-

rInnen bzw. der privaten GrundbesitzerInnen möglich. 
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3.14.4 Handlungsempfehlungen für das Aktivitätsfeld Stadt – urbane Frei- 
und Grünräume  

3.14.4.1 Anpassung der Strategie des Wassermanagements für 
Grün- und Freiräume 

Ziel  Sicherstellung der Wasserversorgung bzw. der Retentionsfunktion von 
Grün- und Freiräumen unter veränderten klimatischen Bedingungen 

Bedeutung Städtische Ökosysteme gelten von den Auswirkungen des Klimawandels als 
besonders betroffen. Für den Sommer wird von einem steigenden Wasser-
bedarf durch höhere Temperaturen, bei Hitzewellen sowie durch zuneh-
mende Trockenheit gerechnet. Gleichzeitig ist von einem höheren Nut-
zungsdruck und einem wachsenden Bedarf an neuen Grün- und Freiflächen 
für die Naherholung auszugehen.  

Auch die mögliche Zunahme von Niederschlägen, insbesondere von Stark-
regenereignissen, stellen das Wassermanagement von Grün- und Freiflä-
chen hinsichtlich der Retentionsfunktion sowie im Hinblick auf ihren Beitrag 
zur Versickerungsleistung vor neue Herausforderungen. Sommerliche kon-
vektive Starkregenereignisse führen im urbanen Raum leicht zu kleinräumi-
gen Überflutungen mit einem hohen Schadenspotenzial. Maßnahmen auf 
der Fläche, mit denen der Regenabfluss vor Ort versickert, verdunstet, ge-
speichert oder zeitlich verzögert abgeleitet wird, werden verstärkt an Bedeu-
tung gewinnen. Dazu zählen begrünte Dachflächen und Innenhöfe, Versi-
ckerungsmulden, Regenwasserspeicher, versickerungsfähige Oberflächen 
sowie die Entsiegelung von Flächen. Verstärkt diskutiert werden multifunkti-
onale Flächennutzungen in Siedlungsräumen als eine Option, kleinräumige 
Überschwemmungen und Hochwässer zu verhindern. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug zu den folgenden Aktivitätsfeldern: 

Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft (Kapitel 3.3.4.2 – Verbesserte Koor-
dinierung/Information betreffend Wasserverbrauch und Wasserbedarf; Kapi-
tel 3.3.4.3 – Zukünftige Gewährleistung der Wasserversorgung; Kapitel 
3.3.4.4 – Bewusster Umgang mit der Ressource Wasser; Kapitel 3.3.4.8 – 
Adaptives Hochwassermanagement mit robusten Maßnahmen);   

Bauen und Wohnen (Kapitel 3.6.4.5 – Erhöhung des Wasserrückhalts);  

Schutz vor Naturgefahren (Kapitel 3.7.3.3 – Forcierung des Wasserrück-
halts in der Fläche sowie der Reaktivierung von natürlichen Überschwem-
mungsflächen im Besonderen als Beitrag zur Flächenvorsorge);   

Verkehrsinfrastruktur (Kapitel 3.11.4.7 – Reduktion des Zuwachses dauer-
haft versiegelter Verkehrsflächen als Überflutungsschutz).  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten die Stadtentwicklungspläne wie z. B. der STEP 
Wien, das Räumliche Entwicklungskonzept (wie das REK 2007 Salzburg) 
und die Pflegekonzepte der Gartenämter. 
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Stand der 
Umsetzung 

Beispiel Salzburg: Mit der Klimastudie des Gartenamtes Salzburg wurden 
erste Grundsatzüberlegungen begonnen. 

Beispiel Linz: Die Stadt fördert die Errichtung von Regenwassernutzanlagen 
mit unterirdischem Wasserspeicher zur Bewässerung von Außenanlagen im 
Stadtgebiet. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Überprüfung und ggf. Anpassung des Bewässerungsmanagements für 
städtische Grünanlagen; 

• Prüfung und Forcierung der Nutzung von Regenwasser und Anlage von 
Regenwasserteichen (Sammelbecken); 

• Prüfung und ggf. Anpassung von Freiräumen für eine multifunktionale 
Nutzung, um Abflussspitzen abzufangen; 

• Forcierung, Erhöhung und Verbesserung der Retentionsfunktion von 
Grün- und Freiräumen zur Vermeidung lokaler Überflutungen;  

• Erhöhung des Flächenanteils von Oberflächen, die Versickerung zulas-
sen; 

• Information und Vernetzung der befassten Akteurinnen und Akteure in der 
Stadtverwaltung, insbesondere an der Schnittstelle Wasser- und Flä-
chenmanagement; 

• Bewusstseinsbildung und Information der Bevölkerung (private Grünflä-
chen, Kleingärten, Gewerbeflächen) hinsichtlich der Wahl der Bepflan-
zung, Regenwassernutzung etc. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Insbesondere für die forcierte Nutzung von Regenwasser und die Anlage 
von Sammelbecken ist mit einem erhöhten finanziellen Aufwand zu rech-
nen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Durch einen erhöhten Bedarf für die Bewässerung ist ein Nutzungskonflikt 
mit der Trinkwasserversorgung nicht auszuschließen. Mehr Wasserflächen 
in der Stadt können die Entwicklung von Krankheitsüberträgern fördern und 
somit aus gesundheitlicher Perspektive negativ sein. 

Handlungs-
trägerInnen 

Magistratsabteilungen, Gartenbauämter, Wasserversorger 

Zeithorizont Die Maßnahmen können kurzfristig in die Planung integriert werden bzw. 
bestehende Pflegekonzepte können kurzfristig adaptiert werden (Vorlaufzei-
ten!). 
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3.14.4.2 Anpassung des Bodenmanagements in urbanen Frei- 
und Grünräumen 

Ziel  Aufrechterhaltung der Bodenfunktion, insbesondere der Wasserspeicher- 
und Wasserfilterfunktion 

Bedeutung Durch die immer stärkere Verstädterung nimmt auch die Bedeutung der 
Böden in urbanen Räumen zu. Böden nehmen in Städten eine besondere 
Rolle ein, da sie als Drehscheibe der Stoff- und Energieflüsse zu betrachten 
sind. Stadtböden erfüllen unterschiedliche Funktionen: Sie sind Lebens-
grundlage für Pflanzen und Tiere. Durch die Verdunstung sind sie gemein-
sam mit der Vegetation für ein ausgeglichenes Stadtklima verantwortlich. 
Nicht versiegelter Boden trägt durch die Versickerung des Niederschlags-
wassers zur Entlastung der städtischen Abwassersysteme, zum Schutz vor 
kleinräumigen Überflutungen nach Starkregenereignissen bzw. bei Hoch-
wässern sowie zum Abbau organischer Schadstoffe und zur Pufferung von 
Schadstoffen bei. Maßnahmen des Bodenmanagements wirken sich direkt 
auf die Lebensqualität in Städten aus. 
Damit die positiven Effekte zum Tragen kommen, ist es wesentlich, die Bö-
den und Flächen in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Wichtig ist die kontinu-
ierliche Begrünung und Entsiegelung der Flächen, wozu neben Grün- und 
Freiräumen (Parks, Innenhöfe, Abstellflächen etc.) auch Häuser (Fassaden-
begrünung, Dachbegrünung) zählen. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es besteht ein enger Bezug zu den Aktivitätsfeldern Raumordnung und Ver-
kehrsinfrastruktur (siehe Kapitel 3.11.4.7 – Reduktion des Zuwachses dau-
erhaft versiegelter Verkehrsflächen als Überflutungsschutz), Bauen und 
Wohnen sowie Ökosysteme/Biodiversität.  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Der Bodenschutz ist als Teilbereich des Umweltschutzes im Bundesverfas-
sungsgesetz Umfassender Umweltschutz verankert. Der Boden ist verfas-
sungsrechtlich ein Umwelt(Schutz)gut. Der Bodenschutz in Österreich liegt 
in der Kompetenz der Bundesländer. 

Anknüpfungspunkte bieten die Instrumente der Stadtplanung wie Flächen-
widmungspläne und Stadtentwicklungskonzepte bzw. örtliche Entwicklungs-
konzepte. 

Beispiel Innsbruck: Der Umweltplan Innsbruck versteht sich als ganzheitli-
cher Auftrag zur Verbesserung der Lebensqualität und der Umweltsituation 
in Innsbruck und stellt ein dynamisches Instrument für eine nachhaltige 
Entwicklung dar. Der Bereich Boden ist einer der elf Teilbereiche des Um-
weltplans. 

Das Klimabündnis Österreich und „die umweltberatung“ veranstalten in Ko-
operation mit dem Lebensministerium und der Universität für Bodenkultur 
(Institut für Raumplanung und Ländliche Neuordnung) einen Lehrgang Bo-
denmanagement zur Bodenpolitik in der Gemeinde. Die Inhalte reichen von 
der Flächenwidmung über die Siedlungserweiterung zu Hochwasserabwehr 
und Bodenqualität, Bodenschutz und Bodenrecht. 
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Stand der 
Umsetzung 

Auswirkungen des Klimawandels auf den Boden werden derzeit im Boden-
schutz noch nicht ausreichend thematisiert. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Gegebenenfalls Durchführung von Stadtbodenkartierungen zur Bewer-
tung der Bodenfunktionen; 

• Vermeidung weiterer Versiegelung. Ist dies nicht möglich, sind Alternati-
ven (z. B. durch die Verwendung von durchlässigen Materialien) einzu-
setzen. Erst wenn diese beiden Optionen nicht durchführbar sind, sind 
Kompensationsmaßnahmen zu ergreifen;  

• Prüfung bestehender Regelungen und Instrumente (z. B. in der Raum-
planung) und ggf. Anpassung (z. B. Festlegung von maximalen Versiege-
lungsgraden in der Bebauungsvorschrift, Bildung eines Biotopflächenfak-
tors; 

• Schaffen von Anreizen für das Offenhalten der Fläche z. B. durch Aus-
gleichsleistungen für versiegelte Verkehrs- und Bauflächen;  

• Sensibilisierung der Akteurinnen und Akteure (öffentlich und privat) sowie 
Anpassung der Aus- und Weiterbildung. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Der verstärkte Einsatz von Oberflächen, die Versickerung zulassen, kann 
mit höheren Kosten verbunden sein.  

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Die Vermeidung von weiterer Versiegelung kann zu Konflikten mit der Sied-
lungsentwicklung führen und eine Erhöhung der Grundstückspreise nach 
sich ziehen. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bundesländer, Magistratsabteilungen, Gartenbauämter, PlanerInnen, Pri-
vatpersonen 

Zeithorizont Die Maßnahmen sollten kurzfristig in Angriff genommen werden. 
 

 

3.14.4.3 Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt urbaner 
Frei- und Grünräume 

Ziel  Aufrechterhaltung der Ökosystemfunktionen und der Artenvielfalt in urbanen 
Frei- und Grünräumen 

Bedeutung Städtische Nutzungen und deren Infrastruktur verändern die lokale Pflan-
zen- und Tierwelt. Die Vielfalt an Nutzungsarten und Nutzungsintensitäten 
schafft eine Vielzahl an unterschiedlichen Habitaten sowie die unterschied-
lichsten Habitatgefüge. Hinzu kommt das gewollte und ungewollte Einbrin-
gen zahlreicher kultivierter bzw. nicht kultivierter Pflanzen- und Tierarten. 
Städte zeichnen sich aus diesem Grund durch eine hohe Artenzahl aus und 
sind ökologische Nischen für spezialisierte Arten. In der Regel findet sich 
eine hohe Anzahl an heimischen Arten (Werner & Zahrer 2009).  
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StadtbewohnerInnen beeinflussen direkt durch die eigenen Vorstellungen 
von Nützlichkeit und Attraktivität die Ausgestaltung privater Grün- und Frei-
flächen und damit die biologische Vielfalt in Städten. Die Angebote von Gar-
tencentern und Gartenbaubetrieben üben einen wesentlichen Einfluss auf 
die Pflanzenauswahl und Gartenpflege aus. Information und die Schaffung 
von Anreizen für eine angepasste Gestaltung sind unerlässlich, um auch 
unter geänderten klimatischen Bedingungen die bioklimatischen Vorteile 
von Grün- und Freiräumen nutzen zu können. 

Dazu zählen unter anderem der Temperaturausgleich, die Erhöhung der 
Luftfeuchtigkeit, die Filterung von Luftschadstoffen und der Luftaustausch 
sowie die Beschattung.  

Zunehmende Hitze und Trockenheit im Sommer können zu einer Verände-
rung der Pflanzen- und Tierwelt führen. Insbesondere die nicht erwünschte 
Etablierung von wärmeliebenden Generalisten, speziell von Neobiota, wird 
erleichtert. Hierfür sind geeignete Gegenmaßnahmen erforderlich. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es bestehen enge Schnittstellen zu fast allen Handlungsempfehlungen des 
Aktivitätsfeldes Ökosysteme/Biodiversität sowie zu Gesundheit und Touris-
mus.  

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten die österreichische Biodiversitätsstrategie, der 
Neobiotaaktionsplan, die Naturschutzgesetzgebung der Bundesländer so-
wie Biotopkartierungen der Länder und von Städten.  

Beispiel Wien: Mit dem „Netzwerk Natur – Wiener Arten und Lebensraum-
schutzprogramm“ wird das Ziel einer dauerhaften Erhaltung der Lebensviel-
falt verfolgt. Durch die Zusammenarbeit mit Bezirken, Planerinnen/Planern 
und mit städtischen Dienststellen, die für die Grünflächen zuständig sind, 
wird eine nachhaltige Umsetzung unterstützt. 

Stand der 
Umsetzung 

Der im Auftrag der Stadt Wien erstellte Leitfaden für die Dachbegrünung 
(Die Umweltberatung Wien 2009) zeigt Möglichkeiten und Wege der Umset-
zung auf, erläutert die Vorteile und gibt Informationen zu Fördermöglichkei-
ten.  

Weitere Beispiele sind das Dornbirner Umweltprogramm, das „Grüne Netz 
Graz“, sowie „Grazer Innenhöfe beleben“. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Schaffung von Anreizen zur naturnahen Gestaltung von Gärten, Innenhö-
fen, Dächern, Fassaden etc.; 

• Anlage zusätzlicher Grün- und Freiflächen sowie Ausweitung des Baum-
bestandes im öffentlichen Bereich (z. B. entlang städtischer Straßen, 
Plätzen etc.); 

• Zulassung von Spontangrün auf wenig genutzten oder ungenutzten Flä-
chen; 

• Entsiegelung von Flächen innerhalb von Siedlungen (Entlastung des Ka-
nalsystems, Erhöhung der Versickerung in Böden); 

• Vermeidung weiterer Bodenversiegelung; 

• Konzeptentwicklung, Umsetzung von Modellprojekten und Monitoring; 
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• Festschreibung von Maßnahmen zur Förderung biologischer Vielfalt in 
Wettbewerben und Ausschreibungen; 

• Monitoring hinsichtlich der Etablierung und Erarbeitung von Konzepten 
zur Vermeidung der Ausbreitung von Neobiota (allergene Pflanzen etc.); 

• Auswahl lokal angepasster Arten bei Neupflanzungen bzw. Ersatzmaß-
nahmen (Hitze, Trockenheit, zunehmende bzw. neue Schädlinge); 

• Prüfung und ggf. Anpassung der Naturschutzkonzepte sowie der Entwick-
lungsziele in Naturschutzgesetzen der Bundesländer; 

• Erhaltung und Ausbau der Wanderungsmöglichkeiten für Arten (Biotop-
verbund); 

• Anpassung der Pflege. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Ausweitung der Grünräume und des Baumbestandes im öffentlichen 
Bereich werden sowohl für die Anlage als auch für die Pflege Kosten anfal-
len. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Hinsichtlich des Flächenbedarfs für die Anlage weiterer Grün- und Freiräu-
me ist ein Konflikt mit der Siedlungsentwicklung möglich. Die Vermeidung 
von weiterer Versiegelung kann ebenfalls zu Konflikten mit der Siedlungs-
entwicklung führen und eine Erhöhung der Grundstückspreise nach sich 
ziehen. 

Handlungs-
trägerInnen 

BMLFUW, Bundesländer, Magistratsabteilungen, Gartenbauämter, Plane-
rInnen, Stadtplanung, Raumordnung, Gartencenter, Gartenbaubetriebe 

Zeithorizont Die Maßnahmen sollten kurzfristig in Angriff genommen werden. 
, 

 

3.14.4.4 Anpassung der Planungsstrategien für urbane Frei- und 
Grünräume 

Ziel  Berücksichtigung des Klimawandels in den städtischen Planungsinstrumen-
ten 

Bedeutung Im Sinne eines strategischen Netzwerkes offener Räume in einem Stadtge-
biet können städtische Grün- und Freiräume den Wärmeinseleffekt vermin-
dern, Frischluftschneisen darstellen, den Wasserhaushalt regulieren, das 
Abwassersystem entlasten sowie zur Luftreinhaltung beitragen und Lebens-
raum für einheimische Tier- und Pflanzenarten darstellen. Um diesen Auf-
gaben in der Planung gerecht zu werden ist eine enge Zusammenarbeit 
aller Fachbereiche erforderlich. Es sollen Konflikte, aber auch negative 
Auswirkungen auf andere Bereiche verhindert werden. Unterschiedliche 
Räume weisen verschiedene Nutzungsansprüche auf. Um diesen unter-
schiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen an den Raum gerecht werden 
zu können, ist eine frühzeitige Einbindung der Nutzergruppen anzuraten. 
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Im Rahmen der Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung können bereits 
bei zielgerechter Voranalyse der potenziellen Flächen Risiken und – einge-
schränkt – Konflikte vermieden und optimale Lösungen für die Nachverdich-
tung bzw. Baulandwidmung getroffen werden.  

Grünverbindungen (Beschattung, Frischluftschneisen, Versickerung) sind 
bereits im Bereich der übergeordneten Planungen zu berücksichtigen und in 
entsprechendem Ausmaß zu realisieren. Die Stadtplanung kann einen stra-
tegischen Beitrag leisten, die Verteilung von Grün- und Freiflächen in einer 
durchgehend qualitativ hochwertigen Form zu entwickeln. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es bestehen enge Schnittstellen zu den Aktivitätsfeldern Raumordnung, 
Bauen und Wohnen sowie Verkehrsinfrastruktur. 

Stand der 
Umsetzung 

Klimawandelanpassung wird in den derzeit vorhandenen Planungsstrate-
gien noch nicht dezidiert berücksichtigt. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Beispiel Wien: Der Stadtentwicklungsplan (STEP) ist in Wien das Instrument 
für eine vorausschauende Stadtplanung und Stadtentwicklung und legt in 
großen Zügen den weiteren geordneten Ausbau der Stadt fest. Er bestimmt 
die Verteilung von Nutzungen, weist Entwicklungsgebiete, übergeordnete 
Grün- und Freiräume sowie die übergeordnete Verkehrsinfrastruktur (U-
Bahn, S-Bahn, Straßenbahn und hochrangiges Straßennetz) aus. Außer-
dem zeigt er räumlich-funktionelle Zusammenhänge zwischen Stadt und 
Region auf. 

Beispiel Graz: Mit dem „Grünen Netz Graz“ wurde ein Maßnahmen- und 
Strategieplan geschaffen, der die Erhaltung und den Ausbau der Lebens-
qualität in Graz fördern soll. Das Grüne Netz ist langfristig ausgelegt und 
dient als Arbeitsgrundlage für die Stadtplanung, die Flächenwidmungspla-
nung und für Stellungnahmen zu Bauanträgen usw. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Prüfung und ggf. Anpassung der Stadt- und Raumentwicklungspläne, 
Bebauungspläne/Flächenwidmungspläne unter Einbindung der NutzerIn-
nen und Forcierung der Umsetzung; 

• Vermeidung weiterer Bodenversiegelung bereits bei der Flächenwid-
mung; 

• Verflechtung von Biotopmonitoring, Risikoeinschätzung und Baulandwid-
mung; 

• Widmung und Neuerrichtung von Grün- und Freiräumen unter dem As-
pekt einer Anpassung der städtischen Struktur an den Klimawandel (Ver-
teilung, Vernetzung, Abkühlung, Luftfilterung). 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Die Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels kann im Rah-
men der periodischen Anpassung der Stadtentwicklungskonzepte erfolgen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Konflikte können sich hinsichtlich konkurrierender Flächenansprüche erge-
ben. 



376 

Handlungs-
trägerInnen 

Bundesländer, Magistratsabteilungen, Stadtentwicklung und Stadtplanung, 
Gartenbauämter, Raumordnung, PlanerInnen, MikrometeorologInnen  

Zeithorizont Die Maßnahmen sollten kurzfristig in Angriff genommen werden. 

 

3.14.4.5 Anpassung der Freiraumgestaltung und der Pflege 

Ziel  Berücksichtigung der klimatischen Änderungen in der Umsetzung, Gestal-
tung und bei der Pflege von urbanen Frei- und Grünräumen 

Bedeutung Eine Anpassung der Gestaltung und der Pflege wird durch einen stärkeren 
Nutzungsdruck und die durch steigende Temperaturen geänderten Anforde-
rungen an die Pflanzen notwendig. Auch müssen neue/weitere Versicke-
rungsstrukturen innerhalb des urbanen Bereiches vorgesehen werden. 

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass sich Grün- und Freiräume in unter-
schiedlichen Eigentumsverhältnissen befinden. Private EigentümerInnen, 
Wohnbaugenossenschaften, BesitzerInnen von Industriegrundstücken etc. 
sind ebenso gefordert, notwendige Schritte zu setzen. Eine verstärkte Be-
wusstseinsbildung und die Schaffung von Anreizen sind empfehlenswert. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es bestehen Schnittstellen insbesondere zu den Aktivitätsfeldern Ökosys-
teme/Biodiversität, Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft sowie Tourismus. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte sind die Biotopkartierungen und der Baumkataster so-
wie bestehende Pflegekonzepte der Städte. Aufgrund der Erfahrung und 
möglicher Vergleiche können diese Hinweise auf die potenziellen Änderun-
gen in der Gestaltungen von Grün- und Freiräumen geben. Auch bestehen-
de Parkleitbilder (z. B. Stadtgartenamt Wien) können im Hinblick auf die 
Anpassung an den Klimawandel weiterentwickelt werden. 

Stand der 
Umsetzung 

Mit der Klimastudie Salzburg wurden erste Ansätze für die Anpassung der 
Grünräume geschaffen. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Überprüfung und Anpassung der Planungen;  

• Überprüfung und ggf. Anpassung der Pflegekonzepte;  

• Vermeidung weiterer Bodenversiegelung; 

• Prüfung und ggf. Anpassung der Pflanzenauswahl an klimatische Verän-
derungen; 

• verstärkter Einsatz von Oberflächen, die Versickerung zulassen; 

• Verbesserung der Strukturen entsprechend dem steigenden Nutzungs-
druck. Vermehrter Einsatz von alternativen Bewässerungssystemen und 
Wassersammelsystemen (z. B. Regenwassernutzung); 

• Bewusstseinsbildung und Schaffung von Anreizen insbesondere für priva-
te GrundeigentümerInnen. 
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möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für eine Anpassung der Pflege sind Ressourcen einerseits für Schulungen 
der Akteurinnen und Akteure sowie für Maßnahmen zur Information privater 
GrundeigentümerInnen notwendig. Für den erwarteten höheren Pflegeauf-
wand ist mit höherem Kostenaufwand zu rechnen. Zusätzliche Kosten sind 
für übergreifende Maßnahmen – z. B. die Erhöhung der Versickerungsleis-
tung für angrenzende Bereiche – zu erwarten 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Konflikte können sich hinsichtlich der konkurrierenden Flächenansprüche 
und im Hinblick auf die Frage der Kostenverteilung ergeben. 

Handlungs-
trägerInnen 

Magistratsabteilungen, Gartenbauämter, PlanerInnen, MikrometeorologIn-
nen 

Zeithorizont Die Maßnahmen sollten kurzfristig in Angriff genommen werden. 

 

3.14.4.6 Forcierung und Anpassung von Grün- und Freiräumen 
für Naherholung und Freizeitgestaltung unter sich än-
dernden klimatischen Bedingungen 

Ziel  Erhalt und Anlage von Grün- und Freiräumen als Naherholungs- und Frei-
zeitraum zur Förderung des menschlichen Wohlbefindens unter sich än-
dernden klimatischen Bedingungen (insbesondere bei Hitzewellen) 

Bedeutung Grün- und Freiräume in Städten erhöhen durch ihre vielfältigen Funktionen 
die Lebensqualität in Städten. Sie sind wichtige Freizeit- und Erholungsge-
biete und bieten Raum für soziale Kontakte. Eine besondere Rolle spielt das 
Erleben von Natur und biologischer Vielfalt für die soziale und psychische 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (Cervinka & Karlegger 2009, 
Sergel 2010).  

Insbesondere an heißen Tagen und während Hitzewellen wird mit einem 
stärkeren Nutzungsdruck gerechnet. Negative Beeinträchtigungen von 
Grünflächen (z. B. aufgrund gesteigerter BesucherInnenzahlen) können 
durch vorausschauende Planungen und Anpassungen in der Pflege vermie-
den werden. 

Im Hinblick auf den Klimaschutz ist auch darauf zu achten, dass die Frei- 
und Grünräume mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen sind. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Es bestehen Schnittstellen zu den Aktivitätsfeldern Verkehrsinfrastruktur 
(siehe Kapitel 3.11.4.4 – Reduktion von möglichen Hitzebelastungen für 
Fahrgäste und Personal in öffentlichen Verkehrsmitteln durch geeignete 
Klimatisierung), Tourismus sowie Gesundheit. 

Stand der 
Umsetzung 

Die Stadt St. Pölten hat beispielsweise mit „Stadtreisen mit dem Stadtbus 
LUP“ eine Initiative geschaffen, die ressourcenschonende Naherholung an-
bietet und gleichzeitig die stadtnahen Erholungsgebiete erschließt. 
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Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten die Stadtplanungskonzepte bzw. spezifische 
Grün- und Freiraumkonzepte der Städte wie z. B. das „Grüne Netz Graz“, 
des Weiteren auch Öffentlichkeitsarbeit für Naherholungsflächen im Stadt-
gebiet (z. B. Biosphärenpark Wien). 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Prüfung der bestehenden Grün- und Freiflächen auf ihre Klimaverträg-
lichkeit (steigende Temperaturen, weniger Niederschläge im Sommer) 
bzw. auf den erwarteten steigenden Nutzungsdruck und ggf. Umgestal-
tung;  

• Sicherstellen der Erreichbarkeit durch öffentliche Verkehrsmittel; 

• Berücksichtigung ausreichender Grün- und Freiflächen bei der Planung 
bzw. Stadterweiterung. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Flächenankauf für Erweiterungen von bestehenden Naherholungsgebieten. 
Investitionen in Öffentlichkeitsarbeit für die Naherholung in urbanen Frei- 
und Grünräumen. Erweiterungskosten der Infrastruktur des öffentlichen 
Nahverkehrs zur Verbesserung der Erreichbarkeit. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Konflikte können sich hinsichtlich der konkurrierenden Flächenansprüche 
und eventuell mit dem Aktivitätsfeld Ökosysteme/Biodiversität ergeben. 

Handlungs-
trägerInnen 

Magistratsabteilungen, Gartenbauämter, PlanerInnen, MikrometeorologIn-
nen 

Zeithorizont Die Planung ist kurzfristig in Angriff zu nehmen, die Umsetzung wird mittel- 
bis langfristig erfolgen. 

 

 

3.14.4.7 Bewusstseinsbildung, Verbesserung der Vernetzung 
sowie Anpassung der Aus- und Weiterbildung der Ak-
teurinnen und Akteure (öffentlich und privat) 

Ziel Ausbau des Wissenstandes und Verbesserung der Vernetzung der betrof-
fenen Akteurinnen und Akteure 

Bedeutung Die in den besprochenen Bereichen verantwortlichen Akteurinnen und Ak-
teure (sowohl im öffentlichen, wie im privaten Bereich) benötigen vor allem 
leicht zugängliche Informationen und einen Überblick über die in anderen, 
sie ebenfalls betreffenden Fachbereichen, vorgesehenen Maßnahmen. Erst 
eine Vernetzung der Akteurinnen und Akteure ermöglicht ein koordiniertes 
fachübergreifendes Vorgehen im Zusammenhang mit der Entwicklung und 
Erhaltung urbaner Frei- und Grünräume. 

Wichtig ist es, eine Struktur zu schaffen, die einen kontinuierlichen Aus-
tausch für die Akteurinnen und Akteure ermöglicht.  
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Bereits erfolgreich angewendete Strategien können so schneller auch an 
anderen Stellen, bzw. in anderen Städten implementiert werden und führen 
so zu einer höheren Geschwindigkeit in der Anpassung der Instrumente und 
Handlungsanweisungen. 

Darüber hinaus ist allen weiteren betroffenen Grundeigentümerinnen/-
eigentümern aufzuzeigen, welche Handlungsmöglichkeiten bestehen, um 
die Lebensqualität im städtischen Raum zu erhalten. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Bewusstseinsbildung und Aus- und Weiterbildung zum Thema Anpassung 
an den Klimawandel werden in allen Aktivitätsfeldern als wesentlich ge-
nannt, um die Folgen des Klimawandels bewältigen zu können. Aufgrund 
der enormen Bedeutung für alle Aktivitätsfelder sollte aktivitätsfeldübergrei-
fend agiert werden. 

Stand der 
Umsetzung 

Das Thema Anpassung an den Klimawandel wird noch unzureichend in der 
Aus- und Weiterbildung sowie in bestehenden Informationsinitiativen be-
rücksichtigt. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten die bestehenden Aus- und Weiterbildungspro-
gramme für StadtplanerInnen, GärtnerInnen usw. sowie bestehende über-
geordnete Koordinationseinheiten in der Verwaltung (z. B. Klimaschutzkoor-
dination Wien). 

Beispiel Bregenz: Der Bregenzer Klimadialog bietet der Bevölkerung, Un-
ternehmen und Schulen praktische Unterstützung sowie die Möglichkeit zu 
Diskussion und Meinungsaustausch im Bereich Klimaschutz und einen An-
knüpfungspunkt für die Integration des Themas Klimawandelanpassung. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

• Einrichtung von Austauschplattform für Akteurinnen und Akteure (öffent-
lich und privat); 

• Informationsdistribution an Akteurinnen und Akteure (öffentlich und pri-
vat); 

• Einführung von Good Practice-Börsen. 

möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Zeitressourcen in der Verwaltung für die Abstimmung und Koordination der 
betroffenen Abteilungen. Für die Vorbereitung von Informationsmaterialien 
und Durchführung von Beratungen für private GrundbesitzerInnen ist mit 
einem zusätzlichen Ressourcenbedarf zu rechnen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 

Handlungs-
trägerInnen 

Stadtverwaltungen, Städtebund  

Zeithorizont Entsprechende Aktivitäten sind kurzfristig in Angriff zu nehmen, um mittel- 
bis langfristig Wirkung zu zeigen. 
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3.14.4.8 Verbesserung der Wissensbasis durch inter- und trans-
disziplinäre Forschung zu urbanen Frei- und Grünräu-
men 

Ziel  Im Hinblick auf eine Anpassung der urbanen Frei- und Grünräume an den 
Klimawandel sind auf unterschiedlichen Ebenen Fragestellungen zu erfor-
schen und für die Umsetzung interdisziplinär aufzubereiten. 

Bedeutung Forschung zur Frage der Anpassung urbaner Frei- und Grünräume hat so-
wohl für die bauliche Ausgestaltung als auch für die stadtplanerische Ver-
netzung und klimatologische Bedeutung dieser Räume zu erfolgen. 

Offene Fragen betreffen v. a. auch die menschliche Gesundheit und die 
Erholungsfunktion innerhalb der städtischen Agglomeration. 

Eine enge Zusammenarbeit der Wissenschaft mit den Stadtverwaltungen ist 
notwendig um entsprechende Fragestellungen zielgerichtet und anwen-
dungsorientiert bearbeiten zu können. 

Bezug zu an-
deren Aktivi-
tätsfeldern 

Forschungsaktivitäten sind im Sinne einer interdisziplinären Herangehens-
weise insbesondere mit den Aktivitätsfeldern Ökosysteme/Biodiversität, Ge-
sundheit, Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft, Schutz vor Naturgefahren 
sowie Raumordnung abzustimmen. 

Bezug zu be-
stehenden 
Instrumenten 

Anknüpfungspunkte bieten bestehende Forschungsprogramme wie das 
Austrian Climate Research Programme (ACRP) bzw. das nationale Klima-
folgenforschungsprogramm StartClim. 

Stand der 
Umsetzung 

Das Austrian Climate Research Programme (ACRP) bzw. das nationale 
Klimafolgenforschungsprogramm StartClim bearbeiten Fragestellungen zur 
Anpassung von Städten im Klimawandel. 

empfohlene 
weitere 
Schritte 

Folgende Forschungsbereiche sind für die erfolgreiche Anpassung von 
Grün- und Freiräumen zu bearbeiten: 

• Risikoanalysen für urbane Räume; 

• Durchführung meso- und mikroklimatischer Untersuchungen; 

• Forschung zur Eignung von Pflanzenarten bei zunehmender Hitze und 
Trockenheit; 

• Forschung zu belastbaren nicht versiegelten Oberflächen; 

• Entwicklung optimierter Planungssysteme und Planungsinstrumente für 
eine bereichsübergreifende Stadtplanung; 

• Ausarbeitung von Umsetzungsstrategien für urbane Freiraumstrukturen 
unter dem Aspekt der Klimawandelanpassung; 

• Förderung der Erholungsfunktion im Hinblick auf die Bedeutung von 
Grün- und Freiräumen für die menschliche Gesundheit; 

• Ausarbeitung von Gestaltungsstrategien und Beurteilungskriterien von 
bestehenden und neu zu planenden urbanen Frei- und Grünräumen. 
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möglicher 
Ressourcen-
bedarf 

Für die Bearbeitung entsprechender Fragestellungen sind in den For-
schungsprogrammen ausreichend Mittel vorzusehen. 

mögliches 
Konfliktpo-
tenzial 

Es wurde kein Konfliktpotenzial identifiziert. 

Handlungs-
trägerInnen 

Bund (Forschungsprogramme), universitäre und außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen, Stadtverwaltungen, PlanerInnen, Mikrometeorolo-
gInnen 

Zeithorizont Die Forschungsarbeiten können kurzfristig in Angriff genommen werden. 
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BGBl. III Nr. 153/2004: Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich 
des Übereinkommens über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- 
und Watvögel, von internationaler Bedeutung. 

BGBl. III Nr. 12/2006: Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich 
des Übereinkommens über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- 
und Watvögel, von internationaler Bedeutung. 

BGBl. I Nr. 77/2010 i.d.g.F.: Bundesgesetz, mit dem das Immissionsschutzgesetz-Luft und 
das Bundesluftreinhaltegesetz geändert werden und das Bundesgesetz über ein Ver-
bot des Verbrennens biogener Materialien außerhalb von Anlagen aufgehoben wird. 

Bundestierschutzgesetz (TSchG; BGBl. I Nr. 118/2004): Bundesgesetz über den Schutz der 
Tiere.  

Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG; BGBl. Nr. 1/1930 i.d.g.F.) 

Chemikaliengesetz (ChemG; BGBl. I Nr. 53/1997): Bundesgesetz über den Schutz des Men-
schen und der Umwelt vor Chemikalien. 

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=jgs&datum=10120003&seite=00000275
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1969_461_0/1969_461_0.pdf
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Chemikalienverordnung (VO (EG) Nr. 1907/2006): Verordnung des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulas-
sung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäi-
schen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur 
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 
1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission. 

Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000; BGBl. I Nr. 165/1999 i.d.g.F.): Bundesgesetz über den 
Schutz personenbezogener Daten. 

Direktzahlungsverordnung (VO Nr. 2003/1782/EG): Verordnung des Rates vom 29. Septem-
ber 2003 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher 
Betriebe und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 2019/93, (EG) Nr. 
1452/2001, (EG) Nr. 1453/2001, (EG) Nr. 1454/2001, (EG) Nr. 1868/94, (EG) Nr. 
1251/1999, (EG) Nr. 1254/1999, (EG) Nr. 1673/2000, (EWG) Nr. 2358/71 und (EG) Nr. 
2529/2001.  

Düngemittelgesetz 1994 (DMG 1994; BGBl. Nr. 513/1994 i.d.g.F.): Bundesgesetz über den 
Verkehr mit Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln.  

Eco-Design-Richtlinie (ErP-RL; 2009/125/EC): Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Pro-
dukte. ABl. Nr. 285/10 vom 31.10.2009. 

Eichenprozessionsspinner-Verordnung (ABl. Nr. 2005/13): Verordnung des Magistrats der 
Stadt Wien betreffend Eichenprozessionsspinner.  

EK 2000/60/EC: Guidance document No. 24 “River Basin Management in a Changing Cli-
mate”. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive.  

Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ElWOG; BGBl. I Nr. 143/1998): Bundes-
gesetz, mit dem die Organisation auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft neu gere-
gelt wird. 

EN 13129-1:2002: Bahnanwendungen — Luftbehandlung in Schienenfahrzeugen des Fern-
verkehrs – Teil 1: Behaglichkeitsparameter. Mitteilung der Kommission im Rahmen der 
Durchführung der Richtlinie 96/48/EG des Rates vom 23. Juli 1996 über die Interope-
rabilität des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems.  

Energieeffizienzrichtlinie (RL 2006/32/EG): Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. April 2006 über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur 
Aufhebung der Richtlinie 93/76/EWG des Rates. ABl. Nr. L 114.  

Entscheidung 2119/98/EG: Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. September 1998 über die Schaffung eines Netzes für die epidemiologische Über-
wachung und die Kontrolle übertragbarer Krankheiten in der Gemeinschaft. ABl. Nr. L 
268 vom 03.10.1998. 

Entscheidung 1364/2006/EG: Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. September 2006 zur Festlegung von Leitlinien für die transeuropäischen Ener-
gienetze und zur Aufhebung der Entscheidung 96/391/EG und der Entscheidung Nr. 
1229/2003/EG. 

Entscheidung 2008/426/EG: Entscheidung der Kommission vom 28. April 2008 zur Änderung 
der Entscheidung 2002/253/EG der Kommission zur Festlegung von Falldefinitionen für 
die Meldung übertragbarer Krankheiten an das Gemeinschaftsnetz gemäß der Ent-
scheidung 2119/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates. 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1999_165_1/1999_165_1.pdf


399 

Epidemiegesetz 1950 (BGBl. Nr. 186/1950 i.d.g.F.): Kundmachung der Bundesregierung 
vom 8. August 1950 über die Wiederverlautbarung des Gesetzes über die Verhütung 
und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. 

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL; RL 92/43/EWG): Richtlinie des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen. ABl. Nr. L 206.  

Feuchtgebiete als Lebensraum für Wasser- und Watvögel (BGBl. Nr. 225/1983 i.d.g.F.): 
Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und 
Watvögel, von internationaler Bedeutung. 

Forstgesetz 1975 (BGBl. Nr. 440/1975 i.d.g.F.): Bundesgesetz vom 3. Juli, mit dem das 
Forstwesen geregelt wird. 

Freiwilligengesetz (BGBl. I Nr. 17/2012): Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur För-
derung von freiwilligem Engagement (Freiwilligengesetz – FreiwG) erlassen wird sowie 
das Familienlastenausgleichsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 
Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das 
Arbeitslosenversicherungsgesetz und das Gebührengesetz geändert werden. 

Futtermittelhygiene-Verordnung (VO (EG) 183/2005): Verordnung des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 12. Januar 2005 mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene. 
ABl. Nr. L 35 vom 8.2.2005. 

Gebäuderichtlinie (RL 2002/91/EG i.d.g.F.): Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Dezember 2002 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. ABl. 
Nr. L 1. 

Geodateninfrastrukturgesetz (GeoDIG; BGBl. I Nr. 14/2010): Bundesgesetz über eine um-
weltrelevante Geodateninfrastruktur des Bundes. 

Gesundheitsförderungsgesetz (GfG; BGBl. I Nr. 51/1998): Bundesgesetz über Maßnahmen 
und Initiativen zur Gesundheitsförderung, -aufklärung und –information. 

Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV; BGBl. II Nr. 479/2006): Verordnung 
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über 
die Überwachung des Zustandes von Gewässern.  

Gewerbeordnung 1994 (GewO; BGBl. Nr. 194/1994 i.d.g.F.): Kundmachung des Bundes-
kanzlers und des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten, mit der die Ge-
werbeordnung 1973 wiederverlautbart wird. 

Grundwasserrichtlinie (GWRL; RL 2006/118/EG): Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor Ver-
schmutzung und Verschlechterung. ABl. Nr. 372. 

Hochwasserrichtlinie (HWRL; RL 2007/60/EG): Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von 
Hochwasserrisiken. ABl. Nr. L 288. 

Hochwasserschutz-Maßnahmengesetz 2004 (LGBl. Nr. 36/2004): Gesetz vom 4. Februar 
2004, mit dem das Salzburger Raumordnungsgesetz 1998, das Bebauungsgrundla-
gengesetz, das Baupolizeigesetz 1997 und das Bautechnikgesetz geändert werden. 

Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L; BGBl. I Nr. 115/1997 i.d.g.F.): Bundesgesetz zum 
Schutz vor Immissionen durch Luftschadstoffe, mit dem die Gewerbeordnung 1994, 
das Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen, das Berggesetz 1975, das Abfallwirt-
schaftsgesetz und das Ozongesetz geändert werden.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:286:0027:0028:DE:PDF
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INSPIRE-RL (RL 2007/2/EG): Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Ge-
meinschaft. ABl. Nr. L 108/1 vom 25.04. 2007. 

Katastrophenfondsgesetz 1996 (KatFG; BGBl. Nr. 201/1996): Bundesgesetz über Maßnah-
men zur Vorbeugung und Beseitigung von Katastrophenschäden. 

Klimaschutzgesetz (KSG; BGBl. I Nr. 106/2011): Bundesgesetz zur Einhaltung von 
Höchstmengen von Treibhausgasemissionen und zur Erarbeitung von wirksamen 
Maßnahmen zum Klimaschutz 

KOM(2003)338 endg.: Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament 
und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss: Eine europäische Strategie 
für Umwelt und Gesundheit (SCALE). Brüssel. 

KOM(2004)416 endg.: Communication from the commission to the council, the European 
parliament, the European economic and social committee. The European Environment 
& Health Action plan 2004–2010 (EHAP). Brussel.  
http://ec.europa.eu/environment/health/pdf/com2004416.pdf 

KOM(2007)354 endg.: Grünbuch der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regio-
nen. Anpassung an den Klimawandel in Europa – Optionen für Maßnahmen der EU. 
Brüssel. 

KOM(2007)539 endg.: Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie den Ausschuss der Regio-
nen Tiergesundheitsstrategie über eine neue Tiergesundheitsstrategie für die Europäi-
sche Union (2007–2013) –„Vorbeugung ist die beste Medizin”. SEK(2007) 1189. 

KOM(2007)630: Weißbuch – Gemeinsam für die Gesundheit: Ein strategischer Ansatz der 
EU. 

KOM(2009)147 endg.: Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit von Menschen, 
Tieren und Pflanzen. Begleitpapier für das Weißbuch – Anpassung an den Klimawan-
del: Ein europäischer Aktionsrahmen. 

KOM(2010)132 endg.: Vorschlag für eine Verordnung des europäischen Parlaments und des 
Rates für Europäische Umweltökonomische Gesamtrechnungen. Brüssel, 
09.04.2010. 

KOM(2011)658 endg.: Vorschlag für eine Verordnung des europäischen Parlaments und des 
Rates zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur und zur Aufhebung 
der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG 

KOM(2012)6 endg.: Strategie der Europäischen Union für den Schutz und das Wohlergehen 
von Tieren 2012-2015. Brüssel, 19.01.2012. 

KWK-Gesetz (BGBl. I Nr. 111/2008): Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen auf dem Gebiet 
der Kraft-Wärme-Kopplung neu erlassen werden. 

KWK-Richtlinie (RL 2004/8/EG): Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Februar 2004 über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-
Wärme-Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG. 
ABl. Nr. 52/50 vom 21. Februar 2004. 

Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG; BGBl. I Nr. 13/2006): Bun-
desgesetz über Sicherheitsanforderungen und weitere Anforderungen an Lebensmittel, 
Gebrauchsgegenstände und kosmetische Mittel zum Schutz der Verbraucherinnen und 
Verbraucher. 

Lebensmittelbuch 2007 (BMGFJ-75210/0009-IV/B/7/2007): Codexkapitel / B 1 / Trinkwasser.  
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Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen (LRG-K; BGBl. Nr. 380/1988 i.d.g.F.): Bundesgesetz 
vom 23. Juni 1988 zur Begrenzung der von Dampfkesselanlagen ausgehenden Luftver-
unreinigungen. 

Maß- und Eichgesetz (MEG; BGBl. Nr. 152/1950 i.d.g.F.): Bundesgesetz vom 5. Juli 1950 über 
das Maß- und Eichwesen. 

Messkonzeptverordnung zum IG-L (MKV; BGBl. II 358/1998 i.d.g.F.): Verordnung des Bun-
desministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, mit der die 
Verordnung über das Messkonzept zum Immissionsschutzgesetz Luft geändert wird. 

Mietrechtsgesetz (MRG; BGBl. Nr. 520/1981 i.d.g.F.): Bundesgesetz über das Mietrecht. 

NÖ Naturschutzgesetz 2000 (NÖ NSchG 2000; LGBl. Nr. 5500-0 i.d.g.F) 

NÖ Raumordnungsgesetz 1976 (NÖ ROG; LGBl. Nr. 8000-0 i.d.g.F.) 

Ökodesign Verordnung (BGBl. II Nr. 187/2011): Verordnung des Bundesministers für Wirt-
schaft, Familie und Jugend, mit der die Ökodesign-Verordnung 2007 geändert wird. 

Ökostromgesetz (BGBl. I Nr. 149/2002 i.d.g.F.): Bundesgesetz, mit dem Neuregelungen auf 
dem Gebiet der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern und auf dem 
Gebiet der Kraft-Wärme-Kopplung erlassen werden sowie das Elektrizitätswirtschafts- 
und -organisationsgesetz (ElWOG) und das Energieförderungsgesetz 1979 (EnFG) 
geändert werden.  

Ökostromgesetz-Novelle 2008 (BGBl. I Nr. 114/2008): Bundesgesetz, mit dem das Öko-
stromgesetz geändert wird (2. Ökostromgesetz-Novelle 2008). 

ÖNORM S 2304:2011. Integriertes Katastrophenmanagement – Benennungen und Definitio-
nen. Österreichisches Normungsinstitut. 

ÖVGW 2006 (ÖVGW W 74): Trinkwassernotversorgung - Krisenvorsorgeplanung in der 
Wasserversorgung. Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach. 

Ozongesetz (BGBl. Nr. 210/1992 i.d.g.F.): Bundesgesetz über Maßnahmen zur Abwehr der 
Ozonbelastung und die Information der Bevölkerung über hohe Ozonbelastungen, mit 
dem das Smogalarmgesetz (BGBl. Nr. 38/1989) geändert wird. 

Pflanzenschutzgesetz 1995 (BGBl. Nr. 532/1995 i.d.g.F.): Bundesgesetz über Maßnahmen 
zum Schutz gegen das Verbringen von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzen-
erzeugnisse sowie betreffend Grundsätze für den Schutz der Pflanzen vor Krankheiten 
und Schädlingen. 

Pflanzenschutzgrundsatzgesetz (BGBl. I Nr. 140/1999 i.d.g.F.): Bundesgesetz betreffend 
Grundsätze für den Schutz der Pflanzen vor Krankheiten und Schädlingen. Aufgeho-
ben durch Agrarrechtsänderungsgesetz (BGBl. I Nr. 10/2011). 

Pflanzenschutzmittel-Richtlinie (RL 91/414/EWG): Richtlinie des Rates vom 15. Juli 1991 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln. ABl. Nr. L 230. 

Pflanzenschutzmittelverordnung (VO (EG) Nr. 1107/2009): Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 
91/414/EWG des Rates. ABl. Nr. L 309. 

Pflanzenschutzverordnung (BGBl.Nr. 253/1996): Verordnung des Bundesministers für Land- 
und Forstwirtschaft über Maßnahmen gegen das Verbringen von Schadorganismen 
der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse. 

Qualitätszielverordnung – Chemie Grundwasser (QZV Chemie GW; BGBl. II Nr. 98/2010 
i.d.g.F.): Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft über den guten chemischen Zustand des Grundwassers. 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1950_152_0/1950_152_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2011_I_10
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2010_II_98
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Qualitätszielverordnung – Chemie Oberflächengewässer (QZV Chemie OG; BGBl. Nr. II 
96/2006 i.d.g.F.): Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft über die Festlegung des Zielzustandes für Oberflächenge-
wässer. 

Qualitätszielverordnung – Ökologie Oberflächengewässer (QZV Ökologie OG; BGBl. II Nr. 
99/2010): Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft über die Festlegung des ökologischen Zustandes für Oberflächen-
gewässer. 

Rahmenrichtlinie Pestizide (RL 2009/128/EG): Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden. ABl. Nr. L 309. 

Ramsar-Konvention (BGBl. Nr. 225/1983 i.d.g.F.): Übereinkommen über Feuchtgebiete, ins-
besondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung. 

RL 2000/29/EG: Richtlinie des Rates vom 8. Mai 2000 über Maßnahmen zum Schutz der 
Gemeinschaft gegen die Einschleppung und Ausbreitung von Schadorganismen der 
Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse. ABl. Nr. L 169 vom 10.07.2000. 

RL 2006/32/EG: Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 
über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur Aufhebung der Richtli-
nie 93/76/EWG des Rates. ABl. Nr. L 114 vom 27.4.2006. (Energy Services Directive, 
ESD). 

RL 2009/72/EG: Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 
über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/54/EG. 

RL 2010/31/EU: Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. Energy Performance of Buildings 
Directive ABl. Nr. L 153 vom 18.6.2010. 

Saatgut-Gentechnik-Verordnung (BGBl. II Nr. 478/2001): Verordnung des Bundesministers 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Verunreinigung 
von Saatgut mit gentechnisch veränderten Organismen und die Kennzeichnung von 
GVO-Sorten und Saatgut von GVO-Sorten. 

Saatgutgesetz 1997 (BGBl. I Nr. 72/1997 i.d.g.F.): Bundesgesetz über die Saatgutanerken-
nung, die Saatgutzulassung und das Inverkehrbringen von Saatgut sowie die Sortenzu-
lassung. 

Saatgutverordnung (BGBl. II Nr. 417/2006): Verordnung des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft zur Durchführung des Saatgutgesetzes 1997. 

Schulunterrichtsgesetz (SchUG; BGBl. Nr. 472/1986 i.d.g.F.): Bundesgesetz über die Ord-
nung von Unterricht und Erziehung in den im Schulorganisationsgesetz geregelten 
Schulen. 

Smogalarmgesetz (BGBl. Nr. 38/1989): Bundesgesetz über Maßnahmen zur Abwehr von 
Gefahren für das Leben und die Gesundheit von Menschen durch Luftverunreinigun-
gen. 

Tierarzneimittelkontrollgesetz (TAKG; BGBl. I Nr. 28/2002 i.d.g.F.): Bundesgesetz, mit dem 
ein Bundesgesetz über die Anwendung von Arzneimitteln bei Lebensmittel liefernden 
Tieren (Tierarzneimittelkontrollgesetz - TAKG) sowie ein Bundesgesetz über die Ein-
fuhr von Arzneiwaren (Arzneiwareneinfuhrgesetz 2002) erlassen werden und mit dem 
das Tierärztegesetz geändert wird. 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1986_472_0/1986_472_0.pdf
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Tiergesundheitsdienst-Verordnung 2009 (TGD-VO; BGBl II Nr. 434/2009): Verordnung des 
Bundesministers für Gesundheit über die Anerkennung und den Betrieb von Tier-
gesundheitsdiensten. 

Tierhaltungsverordnung (BGBl. II Nr. 485/2004 i.d.g.F.): Verordnung der Bundesministerin 
für Gesundheit und Frauen über die Mindestanforderungen für die Haltung von Pferden 
und Pferdeartigen, Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen, Schalenwild, Lamas, Kanin-
chen, Hausgeflügel, Straußen und Nutzfischen. 

Tiroler Raumordnungsgesetz 2011 (TROG; LGBl.Nr. 56/2011): Kundmachung der Landes-
regierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2006. 

Trinkwasserrichtlinie (RL 98/83/EG): Richtlinie des Rates vom 3. November 1998 über die 
Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch. ABl. Nr. L 330. 

Trinkwasserverordnung (TWV; BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.): Verordnung der Bundesminis-
ters für soziale Sicherheit und Generationen über die Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch. 

Überwachungsprogramme-Verordnung 2010 (BGBl. II Nr. 102/2010 i.d.g.F.): Verordnung 
des Bundesministers für Gesundheit über Überwachungsprogramme hinsichtlich aus-
gewählter Erreger sowie Indikatorbakterien bei Rindern, Schafen, Schweinen und 
Hühnern, sowie deren Resistenzverhalten gegenüber Antibiotika. 

Umfassender Umweltschutz (BGBl. Nr. 491/1984): Bundesverfassungsgesetz vom 27. No-
vember 1984 über den umfassenden Umweltschutz.  

Umweltförderungsgesetz (UFG; BGBl. Nr. 185/1993 i.d.g.F.): Bundesgesetz über die Förde-
rung von Maßnahmen in den Bereichen der Wasserwirtschaft, der Umwelt, der Altlas-
tensanierung und zum Schutz der Umwelt im Ausland. 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (UVP-G 2000; BGBl. Nr. 697/1993 i.d.g.F.): Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Versicherungsvertragsgesetz 1958 (VersVG; BGBl. Nr. 2/1959 i.d.g.F.): Bundesgesetz vom 
2. Dezember 1958 über den Versicherungsvertrag. 

VO (EG) Nr. 834/2007: Verordnung des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologi-
sche/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen 
Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91. ABl. Nr. L 189/1 
vom 20.07.2007. 

VO (EG) Nr. 899/2008: Verordnung der Kommission vom 5. September 2008 mit Durchfüh-
rungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologi-
sche/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen 
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8. Anhang 
 

Querschnittsanalyse 
Mögliche Wechselwirkungen im Zuge der Umsetzung zwischen den Hand-
lungsempfehlungen und Aktivitätsfeldern  

Anpassung an den Klimawandel betrifft eine Vielzahl von Handlungsfeldern und unterschied-

lichste Handlungsebenen wie Bund, Länder, Interessenvertretungen, Kommunen und je-

de/jeden Einzelnen.  

Eine der zentralen Herausforderungen für die Anpassung an den Klimawandel liegt darin, 

über die Grenzen der Aktivitätsfelder hinaus, die vielfältigen Wechselwirkungen, Nebeneffek-

te, Synergie- und Konfliktpotenziale zu erfassen und zu bewältigen.  

Prinzipiell sind die im Aktionsplan enthaltenen Handlungsempfehlungen so konzipiert, 
dass sie möglichst viele synergistische Wirkungen aufweisen. Es wurde jenen Maß-
nahmen der Vorrang eingeräumt, die unabhängig von der Klimaveränderung einen 
Vorteil bringen (win-win) bzw. die keine Nachteile bringen (no-regret), unabhängig da-
von in welchem Ausmaß die Klimaänderung ausfällt. 

 

Bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen auf unterschiedlichen Ebenen und durch 

verschiedene AkteurInnen treten Interaktionen auf, die andere Bereiche sowohl im positiven 

als auch im negativen Sinne betreffen können. Der Nutzen in einem Bereich kann zu uner-

wünschten Folgen in einem anderen führen, wenn Handlungsempfehlungen im Zuge der 

Planung und Umsetzung nur aus sektoraler Sichtweise betrachtet werden. Speziell bei der 

Umsetzung von Handlungsempfehlungen, welche sich auf Flächen- oder Gewässernutzung 

beziehen, muss berücksichtigt werden, dass es hierbei zu Interessens- und Nutzungskonflik-

ten kommen kann (Haas et al. 2010b). 

Dies zeigt, dass der Bedarf an Integration und Abstimmung über traditionelle technische, 

sektorale, räumliche und politische Grenzen hinweg steigt und neuartige Formen der Vernet-

zung und Koordination an Gewicht gewinnen werden. Entscheidungen über Anpassungs-

maßnahmen sind im Schnittfeld verschiedener Handlungsbereiche wie Wasser, Gesundheit, 

Landwirtschaft, Siedlungsentwicklung, Infrastruktur etc. angesiedelt und müssen mit unter-

schiedlichen AkteurInnen (z.B. aus Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Wirtschaft, For-

schung etc.) und Adressaten (Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit) abgestimmt 

werden. Für eine konstruktive Herangehensweise sind eine Analyse der vielfältigen Wech-
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selwirkungen und die Abstimmung von zugrunde liegenden Zielen und Instrumenten im 

Rahmen eines integrierten Ansatzes erforderlich. 

Das Nutzen von Synergien und das Vermeiden von Konflikten sollte daher bei Umsetzung 

und Evaluierung als zentrales Prinzip eines aktivitätsfeldübergreifenden Qualitätsmanage-

ments (z.B. durch Verwaltungs- bzw. Expertengremien) gewährleistet werden (Haas et al 

2010). 

Die in der nachstehenden Tabelle dargestellten Wechselwirkungen zwischen den Hand-

lungsempfehlungen und Aktivitätsfeldern sind als unterstützende Hilfestellung für die Pla-

nung und Umsetzung zu sehen.  

Dargestellt werden die offensichtlichen (direkten) Wechselwirkungen, die sich im Zuge 
der Umsetzung ergeben könnten. Diese sind u.a. als Ansatzpunkt zu verstehen, welche 

AkteurInnen und Aktivitätsfelder einzubinden sind, um negative Folgen (insbesondere finan-

zieller Natur) und Interessenskonflikte zu vermeiden.  

Es handelt sich dabei um eine mehr oder minder grobe qualitative und subjektive Ein-
schätzung von ExpertInnen, die dennoch eine gewisse Orientierung für die Realisierung der 

Handlungsempfehlungen zu geben vermag und die zu beachtenden Aspekte unterstreichen 

soll.  

Die Darstellung der möglichen Wechselwirkungen darf aber nicht dahingehend interpretiert 

werden, dass Handlungsempfehlungen mit zahlreichen positiven Wechselbezügen in jedem 

Fall als prioritär für die Umsetzung anzusehen sind. Auch Handlungsempfehlungen, die nur 

wenige direkte Wechselwirkungen aufweisen (wie z.B. im Katastrophenmanagement), kön-

nen einen hohen Nutzen für die Gesellschaft aufweisen und im Sinne des Vorsorgeprinzips 

als wesentlich betrachtet werden. 

Eine Priorisierung der Handlungsempfehlungen ist unabhängig von der Darstellung der 

Wechselwirkungen vorzunehmen (siehe Teil 1 Kontext, Konzepte zur Priorisierung von An-

passungsmaßnahmen).  

Die Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basieren auf einer Beur-

teilung von ExpertInnen aus den zugrundeliegenden Hintergrundstudien (Haas et al. 2010a 

und 2010b, Schweiger et al. 2011, Meinharter & Balas 2011, Bachner et al. 2011, Balas et al. 

2011) und dem Beteiligungsprozess zur Unterstützung der Erstellung der österreichischen 

Anpassungsstrategie. Zusätzlich wurden die Tabellen im März 2012 an alle TeilnehmerInnen 

des Beteiligungsprozesses für abschließende Ergänzungen bzw. Anmerkungen ausgesen-

det.  
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Generell sind bei der Planung und Umsetzung von Handlungsempfehlungen in den Aktivi-

tätsfeldern soziale Aspekte zu berücksichtigen, um unerwünschte Folgen auf einzelne Be-

völkerungsgruppen zu vermeiden. 

Die Tabelle listet pro Aktivitätsfeld die Handlungsempfehlungen auf, die wechselseitigen 
Bezüge zu anderen Aktivitätsfeldern sind wie folgt dargestellt: 

+ Die Umsetzung der Handlungsempfehlung weist generell positive Effekte auf an-
dere Aktivitätsfelder/Handlungsempfehlungen auf. 

+/- 
Die Handlungsempfehlung weist grundsätzlich positive Effekte für andere Berei-
che auf. Ob diese Synergien genutzt werden oder ob Konflikte bzw. negative 
Auswirkungen auf andere Bereiche auftreten, steht in engem Zusammenhang mit 
der Herangehensweise bei Planung und Umsetzung der Handlungsempfehlung76. 

 Die Umsetzung der Handlungsempfehlung wird voraussichtlich zu Nutzungs- und 
Interessenkonflikten mit anderen Bereichen führen. 

 

Klimaschutz und Anpassung stehen in enger Verknüpfung und sind gemeinsam zu betrach-

ten. Klimaschutz ist die wichtigste Möglichkeit die Auswirkungen des Klimawandels langfris-

tig einzudämmen. Dargestellt werden daher auch die Auswirkungen auf den Klimaschutz, da 

eine Vielzahl von Handlungsempfehlungen in direktem Zusammenhang mit diesem steht. 

Abkürzungen:  

LW .............. Landwirtschaft 
FW .............. Forstwirtschaft  

WW ............. Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft 
T .................. Tourismus 
E ................. Energie – Fokus Elektrizitätswirtschaft 
B/W ............. Bauen und Wohnen 
SvN ............. Schutz vor Naturgefahren 
K ................. Katastrophenmanagement 
G ................. Gesundheit 
Bio ............... Ökosysteme/Biodiversität 
V ................. Verkehrsinfrastruktur und ausgewählte Aspekte der Mobilität 
Ro ............... Raumordnung 
W ................ Wirtschaft/Industrie/Handel 
St ................ Stadt – urbane Frei- und Grünräume 
KS ............... Klimaschutz 
                                                
 

76 Die Handlungsempfehlungen des Aktivitätsfeldes Ökosysteme und Biodiversität müssen beispielsweise vor-
wiegend von anderen Sektoren umgesetzt werden. Häufig sind gerade die Maßnahmen, die 
vom Naturschutz umgesetzt werden für andere AkteurInnen (z.B. Interessensvertretungen) wenig verständlich 
und deshalb unter Umständen schwer durchsetzbar. Ebenso bestehen zwischen dem Aktivitätsfeld Schutz vor 
Naturgefahren und anderen Aktivitätsfeldern (Bauen und Wohnen, Verkehrsinfrastruktur, Gesundheit, Tourismus, 
Land- und Forstwirtschaft) wechselseitige Bezüge. Daher ist der Erfolg / Misserfolg von Maßnahmen 
in diesem Aktivitätsfeld in engem Zusammenhang mit der Umsetzung von Maßnahmen in anderen Aktivitätsfelder 
zu sehen steht also zu diesen in besonderer Abhängigkeit (Haas et al. 2010). 
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LANDWIRTSCHAFT 

Nr. Titel FW WW T E B/W SvN K G Bio V Ro W St KS 

3.
1.

4.
1 Nachhaltiger Aufbau des 

Bodens, Sicherung der Bo-
denfruchtbarkeit, -struktur 
und -stabilität 

+ +    + 
 + + +/- +/-   + 

3.
1.

4.
2 

Verstärkte Etablierung und 
Förderung von wasserspa-
renden Bewässerungssys-
temen sowie Verbesserun-
gen in der Bewässerungs-
planung 

 + 
 + 

    + 
  + 

  

3.
1.

4.
3 

Züchtung und gezielter Ein-
satz von wassersparenden, 
hitzetoleranten Pflanzen 
(Art/Sorte) im Sinne einer 
regional angepassten Be-
wirtschaftung 

 +       +/-   + 
 + 

3.
1.

4.
4 Anpassung des 

Düngemanagements an 
saisonale Witterungsverläufe 

 + 
     + + 

    + 

3.
1.

4.
5 

Bereitstellung wissenschaft-
licher Grundlagen zu mögli-
chen neuen Krankheiten und 
Schaderregern in der Land-
wirtschaft 

+ 
      + +/-      

3.
1.

4.
6 

Umweltgerechter und nach-
haltiger Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln 

 + 
     + + 

  +/-  + 
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Nr. Titel FW WW T E B/W SvN K G Bio V Ro W St KS 

3.
1.

4.
7 

Überprüfung der Standort-
eignung aufgrund sich än-
dernder klimatischer Bedin-
gungen und Erarbeitung von 
Empfehlungen für die Wahl 
einer an den Standort ange-
passten Kulturpflanze 

+ +        +/-   + 
 + 

3.
1.

4.
8 Risikominimierung sowie 

Entwicklung und Ausbau von 
Instrumenten der Risiko-
streuung  

     + 
    + + 

  

3.
1.

4.
9 

Integrierte Landschaftsge-
staltung zur Bodensicherung 
und Verbesserung der Ag-
rarökologie inklusive der 
Erhaltung und Pflege von 
Landschaftselementen 

 + + 
  +/-   + 

    + 

3.
1.

4.
10

 Erhalt bestehender Almflä-
chen und Revitalisierung 
aufgelassener Almen   + 

  +/-   +      

3.
1.

4.
11

 Optimierung der Glashaus-
kultur hinsichtlich Energie-, 
Wasser- und Kühlungsver-
sorgungspläne 

 + 
 + + 

     +/- +  + 

3.
1.

4.
12

 Förderung des Tierschutzes 
und der Tiergesundheit unter 
veränderten klimatischen 
Verhältnissen 

       + 
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Nr. Titel FW WW T E B/W SvN K G Bio V Ro W St KS 

3.
1.

4.
13

 

Berücksichtigung von zu-
künftigen Anforderungen an 
die Klimatisierung von Stal-
lungen durch steigende 
thermische Belastung 

   +/- +/-   + 
   + 

 +/- 

3.
1.

4.
14

 Optimierung der Anpas-
sungs- und Bekämpfungs-
strategie für neue Krankhei-
ten und Schädlinge 

       + +/-      

 



 

416 

FORSTWIRTSCHAFT 

Nr. Titel LW WW T E B/W SvN K G Bio V Ro W St KS 

3.
2.

4.
1 

Anpassung der Baumarten- 
und Herkunftswahl 
Inklusive gezielte Förderung 
der Vielfalt (Diversität) durch 
geeignetes waldbauliches 
Management und Verjün-
gung überalterter Bestände 

 + 
 +/- +/- + + 

 +/-   +/-  + 

3.
2.

4.
2 

Bodenschonende Bewirt-
schaftung  +    +   +     + 

3.
2.

4.
3 

Reduktion der Wildscha-
densbelastung      + 

  +/-      

3.
2.

4.
4 

Entwicklung eines Bera-
tungskonzeptes für Waldbe-
sitzerInnen bzgl. der Anpas-
sung der Wälder an den 
Klimawandel 

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus. 

3.
2.

4.
5 Adaptierung und Verbesse-

rung des Störungs- und 
Kalamitätsmanagements 

 +/-    + 
  +/-   + 

  

3.
2.

4.
6 Etablierung von Vorsorge-

maßnahmen im Hinblick auf 
die mögliche Zunahme von 
Waldbränden 

 +/- +   + +  +   +   



 

417 

Nr. Titel LW WW T E B/W SvN K G Bio V Ro W St KS 

3.
2.

4.
7 Immissionsschutz Wald – 

Integrierte Waldinventur und 
Immissionsmonitoring 

     + 
  + 

     

3.
2.

4.
8 

Entwicklung von adaptierten 
und innovativen Techniken 
zur Holzverarbeitung unter 
Berücksichtigung möglicher 
Veränderungen in der Holz-
qualität und der Baumarten 

   +/- +       +  +/- 

 



 

418 

WASSERHAUSHALT UND WASSERWIRTSCHAFT 

Nr. Titel LW FW T E B/W SvN K G Bio V Ro W St KS 

3.
3.

4.
1 Analyse bestehender Daten 

und Forcierung weiterer 
Datenerhebungen zur Res-
source Wasser 

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus. 

3.
3.

4.
2 Verbesserte Koordinie-

rung/Information betreffend 
Wasserverbrauch und Was-
serbedarf 

+  
 + +/- + 

      +/- +/-  

3.
3.

4.
3 

Zukünftige Gewährleistung 
der Wasserversorgung +/-  + +/- + 

 + + 
  +/- +/- +/-  

3.
3.

4.
4 

Bewusster Umgang mit der 
Ressource Wasser + 

 +/-     + 
   +/-   

3.
3.

4.
5 Forcierung der Bewirtschaf-

tung der Wasserressourcen 
bei Niederwasser +/-  +/-      + 

  +/-   

3.
3.

4.
6 

Erreichung und Sicherung 
des guten ökologischen und 
chemischen Zustands von 
Gewässern (inkl. Grundwas-
ser) 

+/- + +     + + 
     



 

419 

Nr. Titel LW FW T E B/W SvN K G Bio V Ro W St KS 

3.
3.

4.
7 Intensivierung der wasser-

wirtschaftlichen Planung der 
Grundwasservorkommen +/- + 

  + 
  + + 

 + +/-   

3.
3.

4.
8 Adaptives Hochwasserma-

nagement mit robusten 
Maßnahmen + 

 + + + + + + + + +/- + + 
 

3.
3.

4.
9 Verstärkte Berücksichtigung 

von Wassertemperaturen bei 
wasserwirtschaftlichen Maß-
nahmen 

       + + 
     

3.
3.

4.
10

 

Installierung von Nutzwas-
sermanagement-
Instrumenten +/- + +/- +/- +/-    + 

  +/-   

 



 

420 

TOURISMUS 

Nr. Titel LW FW WW E B/W SvN K G Bio V Ro W St KS 

3.
4.

4.
1 Berücksichtigung von Kli-

mawandel in Tourismusstra-
tegien +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- 

3.
4.

4.
2 Entwicklung von klimascho-

nenden Anpassungsmaß-
nahmen auf Basis der Tou-
rismusstrategien 

+/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- + 

3.
4.

4.
3 

Ausarbeitung, Bereitstellung 
und Verbesserung regionaler 
Daten als Entscheidungs-
grundlage für Anpassungs-
maßnahmen 

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus. 
 



 

421 

 

ENERGIE – FOKUS ELEKTRIZITÄTSWIRTSCHAFT 

Nr. Titel LW FW WW T B/W SvN K G Bio V Ro W St KS 

3.
5.

4.
1 

Optimierung der Netzinfra-
struktur     +/-  + 

   +/-    

3.
5.

4.
2 Forcierung dezentraler 

Energie-Erzeugung und –
Einspeisungen +/- +/- +/- +/- + 

     +/- + 
 + 

3.
5.

4.
3 Verstärkte Forschung zu 

Möglichkeiten der Energie-
speicherung + 

  + +       + 
  

3.
5.

4.
4 Stabilisierung des Transport- 

und Verteilernetzes durch 
entsprechende klimaange-
passte Systemplanung 

      + 
   +/-    

3.
5.

4.
5 

Optimierung des Zusam-
menspiels von Erzeugung 
(aus diversen Quellen) und 
Verbrauch im Energie-
Versorgungssystem bei 
wechselndem Angebot und 
Nachfrage 

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus 



 

422 

Nr. Titel LW FW WW T B/W SvN K G Bio V Ro W St KS 

3.
5.

4.
6 

Berücksichtigung der Aus-
wirkungen des Klimawandels 
bei energiewirtschaftlichen 
Entscheidungen und For-
schungsaktivitäten, z. B. in 
Hinblick auf eine weitere 
Diversifizierung in der Ener-
gieversorgung  

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus, das mögliche Auftreten von 
Konflikten steht in engem Zusammenhang mit der Herangehensweise bei Planung und Umsetzung. 

3.
5.

4.
7 Reduktion der Nachfrage 

durch Erhöhung der End-
energieeffizienz und Reduk-
tion innerer Lasten 

   +/- +/-   + 
   +/-  + 

3.
5.

4.
8 

Entwicklung einer Energie-
versorgungsstrategie auf 
Basis einer umfassenden 
Strom-und Wärme-
Bedarfsprognose unter Be-
rücksichtigung von “Anpas-
sungsszenarien“ 

+/- +/- +/- +/- +/-    +/- +/- +/- +/-  + 

 



 

423 

 

BAUEN UND WOHNEN 

Nr. Titel LW FW WW T E SvN K G Bio V Ro W St KS 

3.
6.

4.
1 

Umsetzung von baulichen 
Maßnahmen sowohl im 
Neubau als auch in der Sa-
nierung zur Sicherstellung 
des thermischen Komforts 

   + +/-   + 
  + +/-  + 

3.
6.

4.
2 

Forcierte Anwendung passi-
ver und aktiver Kühlung mit 
alternativen, energieeffizien-
ten und ressourcenschonen-
den Technologien  

   + +/-   + 
   +/-  +/- 

3.
6.

4.
3 

Klimatologische Verbesse-
rung urbaner Räume, insbe-
sondere Berücksichtigung 
von mikro/mesoklimatischen 
Bedingungen bei der Stadt- 
und Freiraumplanung 

   + 
   + + 

 +/-  + + 

3.
6.

4.
4 Umsetzung von baulichen 

Maßnahmen an Gebäuden 
zum Schutz vor Extremwet-
terereignissen 

   + 
 + + + 

  +/- + 
  

3.
6.

4.
5 

Erhöhung des Wasserrück-
halts  + 

 + + + + + + + + +/- + +  

3.
6.

4.
6 Anpassung von Baustan-

dards und Normen an den 
Klimawandel 

    + + + + 
  +/- +/-  + 



 

424 

Nr. Titel LW FW WW T E SvN K G Bio V Ro W St KS 

3.
6.

4.
7 

Prüfung und ggf. Weiterent-
wicklung von Förderungsin-
strumenten zur Berücksichti-
gung von Aspekten des 
Klimawandel im Neubau und 
der Sanierung  

   + + + + + 
   + 

 + 

3.
6.

4.
8 Forschung zur Anpassung 

an die Folgen des Klima-
wandels im Bereich Bauen 
und Wohnen 

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus. 

3.
6.

4.
9 

Pilotprojekte „Klimawandel-
angepasste Architektur“  + 

  + + + +   + +  + 

3.
6.

4.
10

 Öffentlichkeitsarbeit und 
Bewusstseinsbildung zum 
Thema Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels im 
Bereich Bauen & Wohnen 

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus. 

3.
6.

4.
11

 Aus- und Weiterbildung zum 
Thema Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels im 
Bereich Bauen und Wohnen 

    + + + +   +  + + 
 



 

425 

 

SCHUTZ VOR NATURGEFAHREN 

Nr. Titel LW FW WW T E B/W K G Bio V Ro W St KS 

3.
7.

3.
1 

Forcierung des Gefahren- 
und Risikobewusstseins 
sowie der Eigenversorgung 
in der Bevölkerung und Ent-
wicklung von Beratungsmo-
dellen  

  + + + + + + 
 + + + 

  

3.
7.

3.
2 

Forcierung nachhaltiger 
Raumentwicklungsstrategien 
unter verstärkter Einbezie-
hung der Gefahrenzonen-
planung und Risikodarstel-
lung 

+/-  + +/- +/- +/- + + + +/- +/ +/-   

3.
7.

3.
3 

Forcierung des Wasserrück-
halts in der Fläche sowie der 
Reaktivierung von natürli-
chen Überschwemmungsflä-
chen im Besonderen als 
Beitrag zur Flächenvorsorge 

+ 
 + + + + + + + + +/- + + 

 

3.
7.

3.
4 

Forcierung der Erforschung 
der Auswirkung des Klima-
wandels auf Extremereignis-
se sowie auf Veränderungen 
im Naturraum und auf die 
menschliche Nutzung 

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus. 

3.
7.

3.
5 

Forcierung der Risikovorsor-
ge unter Einbeziehung ge-
eigneter Risikotransferme-
chanismen (Risikopartner-
schaften) 

+ 
  + 

 + + 
    + 

  



 

426 

Nr. Titel LW FW WW T E B/W K G Bio V Ro W St KS 

3.
7.

3.
6 Forcierung technischer Ob-

jektschutzmaßnahmen (per-
manent und temporär) als 
Beitrag zur Eigenvorsorge 

+/-  + +/-  +/- + + 
 +/- +/- +/-   

3.
7.

3.
7 Forcierung von Prognose-, 

(Früh)Warn- und Messsys-
temen  

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus. 

 



 

427 

 

KATASTROPHENMANAGEMENT 

Nr. Titel LW FW WW T E B/W SvN G Bio V Ro W St KS 

3.
8.

3.
1 

Kontinuierliche Überprüfung, 
Anpassung und Umsetzung 
der SKKM-Strategie 2020 
unter Berücksichtigung der 
Auswirkungen des Klima-
wandels 

    + 
 + + 

 + 
 + 

  

3.
8.

3.
2 Etablierung einer nationalen 

multisektoralen Kommunika-
tionsplattform zur Risikore-
duktion  

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus (ein direkter positiver Zusam-
menhang auf das Aktivitätsfeld Ökosysteme/Biodiversität ist nicht erkennbar).  

3.
8.

3.
3 

Schaffung und Erhalt geeig-
neter Rahmenbedingungen 
für ehrenamtliches Engage-
ment im Bereich des Kata-
strophenmanagements 

   + 
  + + 

   +/-   

3.
8.

3.
4 Flexibilisierung von Finanzie-

rungs- und Förderinstrumen-
ten im Bereich des Katastro-
phenmanagements 

+/- +/-    +/- +/-   +/-  +/-   

3.
8.

3.
5 Verbesserung der Risiko-

kommunikation im Bereich 
der Katastrophenvorsorge 

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus (ein direkter positiver Zusam-
menhang auf das Aktivitätsfeld Ökosysteme/Biodiversität ist nicht erkennbar). 

3.
8.

3.
6 Erweiterung des Ausbil-

dungsangebotes im Bereich 
des Katastrophenmanage-
ments 

     + + + 
  + + 

  



 

428 

Nr. Titel LW FW WW T E B/W SvN G Bio V Ro W St KS 

3.
8.

3.
7 Einheitliche Methodik zur 

Durchführung von Risikoana-
lysen  

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf fast alle betroffenen Bereiche aus. 

3.
8.

3.
8 

Entwicklung partizipativer 
Methoden zur Integration 
aller AkteurInnen im Bereich 
des Katastrophenmanage-
ments 

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus. 

3.
8.

3.
9 Konzentration von For-

schungsaktivitäten mit Bezug 
zum Katastrophenmanage-
ment 

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus. 

 



 

429 

 

GESUNDHEIT 

Nr. Titel LW FW WW T E B/W SvN K Bio V Ro W St KS 

3.
9.

4.
1 

Allgemeine Öffentlichkeitsar-
beit sowie spezifisch zur 
Vorbereitung auf Extremer-
eignisse oder Ausbrüche von 
Infektionskrankheiten  

   +/-  + + + + 
   + 

 

3.
9.

4.
2 

Umgang mit Hitze und Tro-
ckenheit     +/- +/- +/-  + 

 + +/- +/- +/- +/- 

3.
9.

4.
3 Umgang mit Hochwässern, 

Muren, Lawinen, Rutschun-
gen und Steinschlägen 

  + + 
 +/- + + 

  +/-    

3.
9.

4.
4 Ausbau des Wissensstandes 

und Vorbereitung zum Um-
gang mit Erre-
gern/Infektionskrankheiten 

+ + + + 
    + 

   + 
 

3.
9.

4.
5 Risikomanagement hinsicht-

lich der Ausbreitung 
allergener und giftiger Arten + + 

 + 
    +/- +/-   +/-  

3.
9.

4.
6 

Umgang mit Schadstoffen 
und ultravioletter Strahlung +/-  + 

  +/-  + 
      



 

430 

Nr. Titel LW FW WW T E B/W SvN K Bio V Ro W St KS 

3.
9.

4.
7 

Aufbau von Monitoring- und 
Frühwarnsystemen Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus. 

3.
9.

4.
8 

Aus- und Weiterbildung von 
ÄrztInnen und des Personals 
in medizinisch, therapeu-
tisch, diagnostischen 
Gesundheitsberufen (MTDG) 
unter Berücksichtigung von 
klimarelevanten Themen 

       + 
      

 



 

431 

 

ÖKOSYSTEME UND BIODIVERSITÄT 

Nr. Titel LW FW WW T E B/W SvN K G V Ro W St KS 

3.
10

.4
.1

 Verbesserung der Wissens-
basis durch Forschung zu 
Auswirkungen des Klima-
wandels auf Ökosyste-
me/Biodiversität   

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus. 

3.
10

.4
.2

 Verstärkte Berücksichtigung 
des Klimawandels in beste-
henden Monitoringsystemen 
bzw. Ausbau von Monitoring- 
und Frühwarnsystemen 

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus. 

3.
10

.4
.3

 

Integration von Klimawandel 
in Naturschutzkonzepte  +/- +/- + +/- +/-      +/-  +/-  

3.
10

.4
.4

 

Stärkung der Wissensver-
mittlung zur Bedeutung der 
Biodiversität und von Öko-
systemen für Klimawandel-
anpassung in Ausbildung 
und verstärkte Öffentlich-
keitsarbeit  

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus. 

3.
10

.4
.5

 Beibehaltung einer extensi-
ven Landnutzung in monta-
nen bis alpinen Gebirgslagen 
und in ausgewählten Lagen 

+/- +/- + + 
  + 

       

3.
10

.4
.6

 

Anpassung der Angebote 
von Freizeit- und Urlaubsak-
tivitäten 

 +/- +/- +/- +/-    + +/- +/-   + 



 

432 

Nr. Titel LW FW WW T E B/W SvN K G V Ro W St KS 

3.
10

.4
.7

 Anpassung der Gestaltung 
öffentlicher und privater 
Freiflächen in Siedlungen an 
Naturschutzziele und Klima-
wandeleffekte 

  + + 
 +/- + 

 + +/- +/-  + 
 

3.
10

.4
.8

 

Stärkung gefährdeter Popu-
lationen und Arten +/- +/- + +/-       +/-    

3.
10

.4
.9

 Erhaltung und Verbesserung 
der Einbettung und Vernet-
zung von Schutzgebieten 
und Lebensräumen 

+/- +/- + +/-     +  +/- +/- +/- + 

3.
10

.4
.1

0 

Schutz von Feuchtlebens-
räumen durch Sicherung der 
Qualität und Quantität des 
Grundwassers und durch 
Erhöhung der Wasserspei-
cher- und -rückhaltefähigkeit 
der Landschaften 

+/- + + + 
 +/- + 

 +/- + +/-   + 

3.
10

.4
.1

1 

Forcierung des Gewässer-
rückbaus und Stärkung eines 
integrierten Einzugsgebiets-
managements bei Gewäs-
sern sowie Vermeidung 
starker Gewässererwärmun-
gen 

+/-  + +/-  +/- + + + +/- +/- +/-   

3.
10

.4
.1

2 Erhalt von Ökosystemdienst-
leistungen bei nachhaltiger 
Landnutzung und im Natur-
schutz 

+/- +/- + + +/-    + 
 +/- +/- + + 



 

433 

Nr. Titel LW FW WW T E B/W SvN K G V Ro W St KS 

3.
10

.4
.1

3 Berücksichtigung des The-
mas Ökosyste-
me/Biodiversität im globalen 
Kontext  

+/- +/-             

 



 

434 

 

VERKEHRSINFRASTRUKTUR 

Nr. Titel LW FW WW T E B/W SvN K G Bio Ro W St KS 

3.
11

.4
.1

 

Weiterer Ausbau von Infor-
mations- und Frühwarnsys-
temen 

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus. 

3.
11

.4
.2

 

Sicherung eines funktionsfä-
higen Verkehrssystems    + 

 + + + + +/- +/- + 
 +/- 

3.
11

.4
.3

 Sicherstellung des thermi-
schen Komforts durch Re-
duktion der thermischen 
Lasten 

   + + +/-   + 
 +/- + 

 + 

3.
11

.4
.4

 Reduktion von möglichen 
Hitzebelastungen für Fahr-
gäste und Personal in öffent-
lichen Verkehrsmitteln durch 
geeignete Klimatisierung  

   + +/-   + + 
  + 

 + 

3.
11

.4
.5

 Überprüfung und allenfalls 
Anpassung von Rechtsnor-
men an den Klimawandel für 
Bau und Betrieb von Ver-
kehrsinfrastrukturen 

  + 
 +/- +/- + + + 

    +/- 

3.
11

.4
.6

 Berücksichtigung von mikro-
/mesoklimatischen Bedin-
gungen bei der Stadt- und 
Freiraumplanung  

  + + 
 +/-   + + +/- +/- + +/- 



 

435 

Nr. Titel LW FW WW T E B/W SvN K G Bio Ro W St KS 

3.
11

.4
.7

 Reduktion des Zuwachses 
dauerhaft versiegelter Ver-
kehrsflächen als Überflu-
tungsschutz 

+ + + + 
 + + 

 + + +/- +/- + 
 

3.
11

.4
.8

 Forschung zur Anpassung 
an die Folgen des Klima-
wandels im Bereich Ver-
kehrsinfrastruktur 

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus. 

3.
11

.4
.9

 

Pilotprojekte zu klimawan-
delangepassten Verkehrsinf-
rastrukturen 

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus. 

3.
11

.4
.1

0 

Verbesserte Öffentlichkeits-
arbeit     + 

 + + 
 + 

 + 
 + + 

3.
11

.4
.1

1 Aus- und Weiterbildung zum 
Thema Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels im 
Bereich Verkehrsinfrastruktur 

      + + 
  + 

  + 

 



 

436 

RAUMORDNUNG 

Nr. Titel LW FW WW T E B/W SvN K G Bio V W St KS 

3.
12

.4
.1

 

Erarbeitung und Bereitstel-
lung praxisrelevanter Daten- 
und Informationsgrundlagen, 
Bewusstseinsbildung sowie 
bessere Vernetzung der 
AkteurInnen 

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus. 

3.
12

.4
.2

 

Schaffung und Sicherung 
von Hochwasserrückhalte- 
und Hochwasserabflussflä-
chen und klare Regelung 
von Widmungsverboten und 
-beschränkungen 

+/-  + +/-  +/- + + + + +/- +/- + 
 

3.
12

.4
.3

 Verstärkte rechtliche Koppe-
lung zwischen Flächenwid-
mung und Gefahrenzonen-
planung 

+/-   +/-  +/- + 
   +/- +/-   

3.
12

.4
.4

 Regelungen für den Umgang 
mit Widmungs- und Be-
bauungsbestand in Gefähr-
dungsbereichen  

  + 
  +/- + 

    +/-   

3.
12

.4
.5

 

Förderung der interkommu-
nalen Kooperation + + + 

  + + 
    + 

  

3.
12

.4
.6

 

Sicherung von Frisch- und 
Kaltluftentstehungsgebieten, 
Ventilationsbahnen sowie 
„grüner“ und „blauer Infra-
struktur“ innerhalb des Sied-
lungsraums  

+/- +/- + + 
 +/-   + + +/-  + + 



 

437 

Nr. Titel LW FW WW T E B/W SvN K G Bio V W St KS 

3.
12

.4
.7

 Prüfung und ggf. Anpassung 
bioklimatisch wirksamer 
Maßnahmen in den Be-
bauungsplänen 

   +/-  +/-   + 
   + 

 

3.
12

.4
.8

 

Verstärkte Sicherung von 
Wasserressourcen und ver-
besserte Integration von 
Raumordnung, wasserwirt-
schaftlichen Planungen und 
Nutzungen mit Wasserbedarf 

+/-  + +/- +/-    + 
  +/- +/-  

3.
12

.4
.9

 

Verstärkte Sicherung von 
ökologisch bedeutsamen 
Freiräumen (unzerschnittene 
naturnahe Räume, Lebens-
raumkorridore, Biotopvernet-
zung) und Minimierung wei-
terer Lebensraumzerschnei-
dungen 

+/- +/- + +/-     + +  +/- +/- + 

3.
12

.4
.1

0 

Verstärkte Zusammenarbeit 
von Raumordnung und Tou-
rismus zur Förderung einer 
klimawandelangepassten 
nachhaltigen touristischen 
Infrastruktur 

   + 
  + 

  + +/-   + 

3.
12

.4
.1

1 

Forcierung energieeffizienter 
Raumstrukturen +/- +/-   + 

    +/- +/- +/-  + 

3.
12

.4
.1

2 

„Climate Proofing“ von 
Raumplänen und Instrumen-
ten 

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus. 



 

438 

Nr. Titel LW FW WW T E B/W SvN K G Bio V W St KS 

3.
12

.4
.1

3 

Forcierung des quantitativen 
Bodenschutzes +/-  + 

   + 
 + + +/-  + + 

 
  



 

439 

WIRTSCHAFT 

Nr. Titel LW FW WW T E B/W SvN K G Bio V Ro St KS 

3.
13

.4
.1

 

Sicherung von Zulieferung, 
Transportnetzen und Pro-
duktion durch differenzierte 
Zuliefernetze, regionale 
Cluster und marktnahe Pro-
duktion 

+ 
   + 

     +/- +/-  +/- 

3.
13

.4
.2

 Sicherung von Zulieferung 
und Produktion durch lang-
fristige Verträge und Auswei-
tung von Lagerbeständen 

+ 
         + +/-  +/- 

3.
13

.4
.3

 Maßnahmen zur Erhöhung 
der Resilienz von Produkti-
on, Vertrieb und betrieblicher 
Infrastruktur 

  +/-  +/- +/- + 
  +/- +/- +/-  +/- 

3.
13

.4
.4

 Erhöhung der energetischen 
Versorgungssicherheit unter 
Forcierung alternati-
ver/energieeffizienter Tech-
nologien 

+/- +/-   +/- +/-        + 

3.
13

.4
.5

 

Entwicklung von klima-
freundlichen und anpas-
sungsfördernden Produkten + + + 

 + + + 
 + 

 + 
  + 

3.
13

.4
.6

 Adäquate Zukunftsszenari-
en-basierte Risikoabschät-
zung, Zusammenarbeit mit 
F&E, Monitoring von wissen-
schaftlichen Ergebnissen 

+ + + + + + + + 
  + + 
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Nr. Titel LW FW WW T E B/W SvN K G Bio V Ro St KS 

3.
13

.4
.7

 Bewusstseinsbildung in der 
Bevölkerung zur Vermeidung 
von Schadensfällen und 
Stärkung der Eigenverant-
wortung von Versicherten 

  + 
  + + + + 

     

3.
13

.4
.8

 Bessere Risikostreuung für 
Versicherer und damit Erhö-
hung der Versicherbarkeit 
klima- bzw. wetterinduzierter 
Schäden 

     + + 
       

3.
13

.4
.9

 

Bereitstellen von Dienstleis-
tungen für den Kunden nach 
Schadensfällen + 

    + + + + 
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STADT – URBANE FREI- UND GRÜNRÄUME 

Nr. Titel LW FW WW T E B/W SvN K G Bio V Ro W KS 

3.
14

.4
.1

 

Anpassung der Strategie des 
Wassermanagements für 
Grün- und Freiräume 

  +/-   + + 
 + 

 + 
   

3.
14

.4
.2

 

Anpassung des Bodenma-
nagements in urbanen Grün- 
und Freiräumen 

     +/-    + +/- +/-   

3.
14

.4
.3

 

Erhalt und Förderung der 
biologischen Vielfalt urbaner 
Grün- und Freiräume 

   + 
 +/-   + + +/- +/-   

3.
14

.4
.4

 

Anpassung der Planungs-
strategien für urbane Grün- 
und Freiräume 

     +/-     +/- +/-   

3.
14

.4
.5

 

Anpassung der Freiraumge-
staltung und der Pflege    + 

     +/-  +/-   

3.
14

.4
.6

 

Forcierung und Anpassung 
von Grün- und Freiräumen 
für Naherholung und Frei-
zeitgestaltung unter sich 
ändernden klimatischen 
Bedingungen 

   + 
    + +/- +/- +/-   
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Nr. Titel LW FW WW T E B/W SvN K G Bio V Ro W KS 

3.
14

.4
.7

 Bewusstseinsbildung, Ver-
besserung der Vernetzung 
sowie Anpassung der Aus- 
und Weiterbildung der Akteu-
rInnen (öffentlich und privat) 

Die Handlungsempfehlung weist potenziell positive Auswirkungen auf alle betroffenen Bereiche aus. 

3.
14

.4
.8

 Verbesserung der Wissens-
basis durch inter- und trans-
disziplinäre Forschung zu 
urbanen Frei- und Grünräu-
men 

  + + 
 + + 

 + + + + 
 + 
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